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Tagesordnung 

 

Eröffnung und Allgemeines 

TOP 1  Begrüßung und Eröffnung 

TOP 2  Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 3  Grüne Liste 

TOP 4  Bericht des Vorsitzenden (nur 19. VSMK) 

TOP 5  Bericht des Bundes (nur 19. VSMK) 

TOP 6  Bericht über Umlaufbeschlussverfahren (nur 19. VSMK) 

TOP 7  Vorbereitung des Kamingesprächs (nur 15. ACK) 

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz allgemein 

TOP 8  Schulische und außerschulische Verbraucherbildung stärken 
Vorgang: 
TOP 59 / 14. VSMK 
TOP 20 / 9. VSMK 
TOP 19 / 6. VSMK  

TOP 9  Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken - 
Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter 
Vorgang: 
TOP 33 / 18. VSMK 
TOP 15 / 17. VSMK 
TOP 60 / 14. VSMK  
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TOP 10  Stärkung der Verbraucherschlichtung: unternehmerseitige 
Teilnahme erhöhen, Informationen für Verbraucherinnen und 
Verbraucher verbessern 

TOP 11  Stärkung der Schlichtung im Reiserecht 

TOP 12  Automatisierte Erstattung von Ansprüchen nach der Flug-
gastrechte-VO (EG) 261/2004 
Vorgang: 
TOP 42 / 18. VSMK 
TOP 29 / 15. VSMK  

TOP 13  Nachhaltigkeit durch bessere Verschränkung des öffentli-
chen (Umwelt-) Rechts mit dem privaten Verbraucherrecht - 
Fehlende Reparierbarkeit als Sachmangel nach § 434 BGB 
Vorgang: 
TOP 9 / 18. VSMK 
TOP 13 / 18. VSMK 
TOP 14 / 18. VSMK  

TOP 14  Reparieren statt wegwerfen - Einrichtung eines bundeswei-
ten Reparaturbonus prüfen 
Vorgang: 
TOP 9 / 18. VSMK 
TOP 12 / 17. VSMK  

TOP 15  Greenwashing bei klimapositiver Produktwerbung verhin-
dern – informierte Kaufentscheidung ermöglichen 

TOP 16  Verbraucher stärken für ihre Rolle beim ökologischen Wan-
del: Elektroschrott vermeiden, reparieren statt neu kaufen – 
Reparaturbonus fördert nachhaltigen Umgang mit Ressour-
cen 
Vorgang: 
TOP 9 / 18. VSMK 
TOP 13 / 18. VSMK 
TOP 12 / 17. VSMK  

TOP 17  Digitale Nachhaltigkeit 
Vorgang: 
TOP 15 / 18. VSMK  
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TOP 18  Manipulation von Wegstreckenzählern von Kraftfahrzeugen 
wirksam bekämpfen 
Vorgang: 
TOP 31 / 14. VSMK 
TOP 63 / 13. VSMK  

TOP 19  Behördliche Rechtsdurchsetzung 
Vorgang: 
TOP 38 / 17. VSMK  

TOP 20  Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) 
Vorgang: 
TOP 46 / 18. VSMK  

TOP 21  Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz von Ei-
genheimbesitzern vor undurchsichtigen Verträgen 
Vorgang: 
TOP 24 / 18. VSMK  

TOP 22  Mietkosten verbrauchergerecht regulieren 
Vorgang: 
TOP 61 / 18. VSMK 
TOP 21 / 17. VSMK 
TOP I.17 / 93. JUMIKO  

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz / Finanzbereich 

TOP 23  Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im Banken-
sektor stärken 
Vorgang: 
TOP 31 / 18. VSMK 
TOP 32 / 17. VSMK  

TOP 24  Online-Werbung für Finanzdienstleistungen verbraucherge-
recht regulieren 
Vorgang: 
TOP 32 / 18. VSMK 
TOP 60 / 17. VSMK  
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TOP 25  Zukunft des verbraucher- und generationengerechten Bezah-
lens gewährleisten 
Vorgang: 
TOP 26 / 12. VSMK  

TOP 26  Wirksame Begrenzung der Zinshöhe von Dispositions- und 
Überziehungskrediten – besserer Schutz vor Überschuldung 
| zurückgezogen 

TOP 27  Wirksame Begrenzung der Zinshöhe von Dispositions- und 
Überziehungskrediten – "Frühwarnsystem" verbessern - Ein-
stieg in die Schuldenspirale vermeiden 

TOP 28  Verbraucherinformationen im Inkassosektor stärken 
Vorgang: 
TOP 32 / 15. VSMK 
TOP 32 / 14. VSMK  

TOP 29  Besserer Schutz vor unberechtigten Zahlungsforderungen 
durch Zahlungsdienstleister 

TOP 30  Europaweiten Verbraucherschutz verbessern – Einführung 
eines Europäischen Widerrufsbuttons 
Vorgang: 
TOP 17 / 18. VSMK  

TOP 31  Richtig riestern in der Krise: Energetisches Sanieren mit 
Riesterkapital vollumfänglich möglich machen 

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz / Daten, Digitalisierung und Kommuni-

kation 

TOP 32  Verbesserung des Verbraucherschutzes in der Kundenkom-
munikation 

TOP 33  Verbraucherschutz für Kinder und Jugendliche bei In-App-
Käufen stärken 
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Vorgang: 
TOP 23 / 18. VSMK  

TOP 34 
+ 36 

Breitband- und Mobilfunkversorgung in Deutschland flächen-
deckend verbessern und den Verbraucherschutz stärken 

TOP 35  Mobilfunkausbau flächendeckend vorantreiben und Nationa-
les Roaming ermöglichen 

TOP 37  Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich ausgestal-
ten 
Vorgang: 
TOP 23 / 17. VSMK 
TOP 10 / 33. LAV 
TOP 16 / 14. VSMK 

TOP 38  Weitere Eindämmung von unlauterer Telefonwerbung, Haus-
türgeschäften und Abo-Verträgen 
Vorgang: 
TOP 38 / 12. VSMK 
TOP 43 / 15. LAV 
TOP 33 / 8. VSMK 
TOP 29 / 6. VSMK 
TOP 13 / 3. VSMK 

TOP 39  Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend einführen 
Vorgang: 
TOP 47 / 18. VSMK  

TOP 40  Irreführung durch kommerzielle Anbieter bei digitalen Behör-
dendienstleistungen stoppen 
Vorgang: 
TOP 48 / 18. VSMK  

TOP 41  Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen und Ver-
braucher vor Datenmissbrauch und Diskriminierung schüt-
zen 
Vorgang: 
TOP 36 / 18. VSMK 
TOP 25 / 17. VSMK 
TOP 10 / 15. VSMK 
TOP 44 / 14. VSMK  
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TOP 42  Digitalen Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicherheit stärken 

Wirtschaftlicher Verbraucherschutz / Energie 

TOP 43  Energiewende voranbringen und verbraucherfreundlich ge-
stalten 
Vorgang: 
TOP 16 / 17. VSMK 
TOP 12 / 36. LAV  

TOP 44  Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz – Einbin-
dung der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Energie-
wende 
Vorgang: 
TOP 10 / 18. VSMK  
TOP 3 / 16. VSMK  

TOP 45  Stärkung der Verbraucherrechte beim Laden von E-Autos an 
öffentlich zugänglichen Ladesäulen 
Vorgang: 
TOP 17 / 17. VSMK  

TOP 46  Verbesserung der Informationen für Verbraucherinnen und 
Verbraucher über Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen 
Vorgang: 
TOP 11 / 18. VSMK  

TOP 47  Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwärmemarkt 
Vorgang: 
TOP 37 / 18. VSMK 
TOP 19 / 17. VSMK 
LAV UB 1/2021 
VSMK UB 8/2020 
TOP 21 / 15. VSMK 
TOP 28 / 14. VSMK 
TOP 57 / 13. VSMK  
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Ernährung 

TOP 48  Informationsoffensive zu Jodsalz 

TOP 49  Ernährungsstrategie Bund: Zielgruppe der Seniorinnen und 
Senioren angemessen berücksichtigen 
Vorgang: 
TOP 55 / 18. VSMK  

TOP 50  Digitales Qualitätsmanagement-Tool "Unser Schulessen"  
| zurückgezogen 

TOP 51 
+ 52  

Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung – Stärkung der 
Verbraucherinformation und Reform des Mindesthaltbar-
keitsdatums 
Vorgang: 
TOP 32 / Frühjahrs ACK/AMK 2023 
TOP 18 / ACK 2023 
TOP 44 / 17. VSMK 
TOP 42 / 15. VSMK 
TOP 11 / 13. VSMK  

TOP 53  Bessere Regelungen zur Erleichterung der gemeinnützigen 
Lebensmittelumverteilung schaffen 
Vorgang: 
TOP 44 / 17. VSMK 
TOP 10 / 41. LAV 
TOP 42 / 15. VSMK  

Gesundheitlicher Verbraucherschutz 

TOP 54  Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanage-
ments im gesundheitlichen Verbraucherschutz – Realisie-
rung der zentralen Koordinierungs- und Kommunikations-
stelle 
Vorgang: 
TOP 56 / 18. VSMK 
TOP 14 / 40. LAV 
TOP 20 / 39. LAV 
TOP 49 / 17. VSMK 
TOP 12 / 37. LAV 
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TOP 32 / 36. LAV 
TOP 45 / 15. VSMK 
TOP 20 / 33. LAV 
TOP 22 / 32. LAV 
TOP 11 / 31. LAV 
TOP 11 / 30. LAV 
TOP 14 / 28. LAV 
TOP 32 / 26. LAV 
TOP 18 / 25. LAV 
LAV UB 4/2020  

TOP 55  Regelungslücke bei Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder 
schließen 

TOP 56  Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nach der 
REACH-Verordnung beschränken - Eintrag in die Lebensmit-
tel- und Futtermittelkette vermeiden 
Vorgang: 
TOP 38 / 93. UMK 
TOP 29 / 97. UMK 
TOP 17 / AMK 2022/1 
TIO 25 / 100. UMK  

Tiergesundheit/Tierseuchen/Tierschutz 

TOP 57  Förderung der Verschärfung bundesgesetzlicher Regelungen 
gegen illegalen Welpenhandel und anonymen Tierhandel 
Vorgang: 
TOP 60 / 18. VSMK 
TOP 23 / 41. LAV 
TOP 31 / 40. LAV 
TOP 21 AMK am 25.9.2020  
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TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder geneh-

migen die Tagesordnung ihrer 19. Sitzung. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 3 Grüne Liste 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder set-

zen die folgenden Tagesordnungspunkte auf die „Grüne Liste“: 

 

TOP 9 Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken - 

Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter 

TOP 10 Stärkung der Verbraucherschlichtung: unternehmerseitige Teil-

nahme erhöhen, Informationen für Verbraucherinnen und Ver-

braucher verbessern 

TOP 11 Stärkung der Schlichtung im Reiserecht 

TOP 12 Automatisierte Erstattung von Ansprüchen nach der Fluggast-

rechte-VO (EG) 261/2004 

TOP 13 Nachhaltigkeit durch bessere Verschränkung des öffentlichen 

(Umwelt-) Rechts mit dem privaten Verbraucherrecht - Fehlende 

Reparierbarkeit als Sachmangel nach § 434 BGB 

TOP 16 Verbraucher stärken für ihre Rolle beim ökologischen Wandel: 

Elektroschrott vermeiden, reparieren statt neu kaufen – Repara-

turbonus fördert nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 

TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit 

TOP 18 Manipulation von Wegstreckenzählern von Kraftfahrzeugen 

wirksam bekämpfen 

TOP 19 Behördliche Rechtsdurchsetzung 
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TOP 20 Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) 

TOP 21 Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz von Eigen-

heimbesitzern vor undurchsichtigen Verträgen 

TOP 23 Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im Bankensek-

tor stärken 

TOP 24 Online-Werbung für Finanzdienstleistungen verbrauchergerecht 

regulieren 

TOP 25 Zukunft des verbraucher- und generationengerechten Bezah-

lens gewährleisten 

TOP 27 Wirksame Begrenzung der Zinshöhe von Dispositions- und 

Überziehungskrediten – "Frühwarnsystem" verbessern - Ein-

stieg in die Schuldenspirale vermeiden 

TOP 29 Besserer Schutz vor unberechtigten Zahlungsforderungen durch 

Zahlungsdienstleister 

TOP 30 Europaweiten Verbraucherschutz verbessern – Einführung ei-

nes Europäischen Widerrufsbuttons 

TOP 31 Richtig riestern in der Krise: Energetisches Sanieren mit Ries-

terkapital vollumfänglich möglich machen 

TOP 32 Verbesserung des Verbraucherschutzes in der Kundenkommu-

nikation 

TOP 33 Verbraucherschutz für Kinder und Jugendliche bei In-App-Käu-

fen stärken 

TOP 34 + 36 Verbraucherrechte bei der Nutzung von mobilen Breitbandan-

schlüssen 
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TOP 35 Mobilfunkausbau flächendeckend vorantreiben und Nationales 

Roaming ermöglichen 

TOP 37 Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich ausgestalten 

TOP 38 Weitere Eindämmung von unlauterer Telefonwerbung, Haustür-

geschäften und Abo-Verträgen 

TOP 39 Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend einführen 

TOP 40 Irreführung durch kommerzielle Anbieter bei digitalen Behörden-

dienstleistungen stoppen 

TOP 41 Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen und Verbrau-

cher vor Datenmissbrauch und Diskriminierung schützen 

TOP 42 Digitalen Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicherheit stärken 

TOP 44 Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz – Einbindung 

der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Energiewende 

TOP 45 Stärkung der Verbraucherrechte beim Laden von E-Autos an öf-

fentlich zugänglichen Ladesäulen 

TOP 46 Verbesserung der Informationen für Verbraucherinnen und Ver-

braucher über Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen 

TOP 47 Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwärmemarkt 

TOP 48 Informationsoffensive zu Jodsalz 

TOP 49 Ernährungsstrategie Bund: Zielgruppe der Seniorinnen und Se-

nioren angemessen berücksichtigen 

TOP 51 + 52 Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung – Stärkung der Ver-

braucherinformation und Reform des Mindesthaltbarkeitsdatums 
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TOP 53 Bessere Regelungen zur Erleichterung der gemeinnützigen Le-

bensmittelumverteilung schaffen 

TOP 54 Modernisierung der IT-Architektur und des Datenmanagements 

im gesundheitlichen Verbraucherschutz – Realisierung der zent-

ralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle 

TOP 55 Regelungslücke bei Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder 

schließen 

TOP 56 Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nach der 

REACH-Verordnung beschränken - Eintrag in die Lebensmittel- 

und Futtermittelkette vermeiden 

TOP 57 Förderung der Verschärfung bundesgesetzlicher Regelungen 

gegen illegalen Welpenhandel und anonymen Tierhandel 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder 

stimmen den Beschlussvorschlägen der vorgenannten Tagesordnungspunkte zu. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 4 Bericht des Vorsitzenden 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den mündlichen Bericht des VSMK-Vorsitzenden zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 5 Bericht des Bundes 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den mündlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 6 Bericht über Umlaufbeschlussverfahren 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den mündlichen Bericht des VSMK-Vorsitzenden zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 



19. Verbraucherschutzministerkonferenz 

am 30. Juni 2023 in Konstanz 

Seite 23 von 171 
 

TOP 7 Vorbereitung des Kamingespräches (nur 15. ACK) 

 

 

Der Tagesordnungspunkt wurde ausschließlich in der Amtschefkonferenz beraten. 
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TOP 8 Schulische und außerschulische Verbraucherbil-

dung stärken 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass die Empfehlung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-

der in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) zur „Verbraucherbildung an Schu-

len“ aus dem Jahr 2013 (siehe Anlage 1) für die Umsetzung der Verbraucherbil-

dung in den Ländern ein wichtiger Meilenstein war und bis heute ist. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die KMK, den aktuellen Umsetzungsstand der Länder hinsichtlich der o. g. 

Empfehlung bei den Kultusressorts erneut abzufragen (siehe Anlage 2).  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die KMK außerdem, die Empfehlung zur „Verbraucherbildung an Schulen“ fort-

zuschreiben bzw. zu aktualisieren und dabei interessierte Ländervertreter und  

-vertreterinnen der Verbraucherschutzressorts sowie externe Institutionen wie den 

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) und interessierte Verbraucher-

organisationen in den Prozess einzubinden. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen darüber hinaus die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nuk-

leare Sicherheit und Verbraucherschutz geförderten Aktivitäten zur schulischen 

Verbraucherbildung. Sie bitten das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Initiativen wie beispielsweise das 

Netzwerk Verbraucherschule des vzbv und die Auszeichnung von Verbraucher-

schulen auch zukünftig zu fördern.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-

braucherschutz zu prüfen, ob der Materialkompass des vzbv um Bildungsmateria-

lien für Seniorinnen und Senioren, Erwachsene und Familien sowie für vulnerable 

Zielgruppen erweitert werden kann. Dies würde Bildungseinrichtungen für die ge-

nannten Zielgruppen den Zugang zu unabhängigen Bildungsmaterialien erleich-

tern. 
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6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu berichten, inwieweit die 

Verbraucherbildung in der Ausweitung der Konzepte für Alphabetisierung und 

Grundbildung in Bund und Ländern Berücksichtigung finden konnte. Dieser Schritt 

war im Arbeitsprogramm 2021 zur „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 

Grundbildung 2016-2026“ (Anlage 3) angekündigt worden. Gering literalisierten 

Verbraucherinnen und Verbrauchern fällt es oft besonders schwer, richtige Ver-

braucherentscheidungen zu treffen. 

7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder un-

terstützen eine Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukle-

are Sicherheit und Verbraucherschutz, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Fra-

gen der schulischen und außerschulischen Verbraucherbildung einzurichten. Es 

wird angeregt, auch die KMK in den Arbeitskreis einzubeziehen.  

8. Das Vorsitzland wird gebeten, den Beschluss der KMK zu übermitteln. 

9. Die Bundesregierung wird gebeten, der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz 

über die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen schriftlich zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 9 Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern 

stärken - Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 10 Stärkung der Verbraucherschlichtung: unterneh-

merseitige Teilnahme erhöhen, Informationen für 

Verbraucherinnen und Verbraucher verbessern 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass trotz der Bemühungen und Regulierungen auf europäischer und na-

tionaler Ebene die Verbraucherschlichtung in Deutschland noch nicht den erhoff-

ten Stellenwert hat. Einer Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist 

weiterhin nicht bewusst, dass es vor dem Gang zu Gericht die Möglichkeit der au-

ßergerichtlichen Streitbeilegung gibt. Unternehmer wiederum sind zu einem erheb-

lichen Teil nicht bereit, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen – dies gilt 

zumindest in den Bereichen, in denen keine branchenspezifische Verbraucher-

schlichtungsstelle eingerichtet wurde. Dadurch werden die Vorteile und Potentiale, 

die die Schlichtung sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für Un-

ternehmer hat, nicht ausgeschöpft und die Bedeutung der Verbraucherschlichtung 

geschmälert, obwohl sie eine wertvolle Form der Streitbeilegung gerade auch im 

Bereich niedriger Streitwerte darstellt.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder hal-

ten die im Regelfall für Unternehmen geltende Freiwilligkeit der Teilnahme an 

Schlichtungsverfahren verknüpft mit deren genereller Kostentragungspflicht – 

auch im Fall des vollständigen Obsiegens – für einen der Gründe für die reservierte 

Haltung der Unternehmen gegenüber der Verbraucherstreitbeilegung. Sie bitten 

den Bund daher zu prüfen, ob durch finanzielle Anreize die Teilnahmebereitschaft 

der Unternehmen erhöht werden könnte. Denkbar erscheint beispielsweise die 

Einführung der Kostenfreiheit für Verfahren bis zu einem festgelegten Streitwert 

(Bagatellgrenze). Bei den in Frage kommenden Handlungsoptionen sollten jedoch 

keine nachteiligen Auswirkungen auf das Gesamtgefüge der Verbraucherschlich-

tungsstellen dahingehend entstehen, dass die in vielen Sektoren funktionierende 

Branchenschlichtung beeinträchtigt wird und an Bedeutung verliert. Zudem könnte 

die Maßnahme zunächst nur für einen begrenzten Zeitraum vorgesehen werden.  
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3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

der Auffassung, dass die in Art. 13 der ADR-Richtlinie sowie in §§ 36, 37 VSBG 

verankerten Informationspflichten verbraucherfreundlicher gestaltet werden soll-

ten. Dies betrifft zum einen die unabhängig vom Vorliegen einer Streitigkeit zu ver-

öffentlichenden Informationen (Art. 13 Abs. 1 und 2 ADR-Richtlinie, § 36 VSBG). 

Im Sinne einer besseren Sichtbarkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

sollte eine Form der Veröffentlichung bzw. Positionierung auf der Webseite ge-

setzlich festgelegt werden, die leichter wahrnehmbar ist; zum Beispiel ein Menü-

punkt oder Button mit der Bezeichnung „Verbraucherstreitbeilegung“. Hinsichtlich 

der Informationspflichten nach Entstehen der Streitigkeit (Art. 13 Abs. 3 ADR-

Richtlinie, § 37 VSBG) sollte der Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer den Hinweis 

auf die zuständige Schlichtungsstelle und die Teilnahmebereitschaft geben muss, 

konkretisiert werden. Um Rechtsklarheit zu schaffen, sollte die Information in dem 

Moment gegeben werden, in dem der Unternehmer der Beschwerde des Kunden 

nicht (voll) stattgibt. Angesichts der derzeit erfolgenden Überarbeitung der ADR-

Richtlinie bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen 

der Länder den Bund, sich auf EU-Ebene für diese Anliegen einzusetzen und an-

schließend im Rahmen des europarechtlich Möglichen entsprechende Anpassun-

gen im VSBG vorzunehmen. 

4. Darüber hinaus ist es aus Sicht der Verbraucherschutzministerinnen, -minister und 

-senatorinnen der Länder wichtig, dass der Zugang zur Verbraucherstreitbeilegung 

für Verbraucherinnen und Verbraucher allgemein erleichtert wird. Flankierend zu 

Präzisierungen der Informationspflichten der Unternehmer könnte eine zentrale 

Stelle auf nationaler Ebene bestimmt werden, an die sich die Verbraucherinnen 

und Verbraucher im Konfliktfall wenden können und die einen Antrag auf Schlich-

tung direkt an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle weiterleitet (Verweis-

funktion). Diese Aufgabe könnte die Universalschlichtungsstelle des Bundes wahr-

nehmen und § 30 Abs. 4 VSBG entsprechend erweitert werden. Damit die Über-

nahme dieser Funktion einen ausreichenden Bekanntheitsgrad erlangt, sollte eine 

entsprechende Informationskampagne durchgeführt werden.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund vor dem Hintergrund der genannten Reformoptionen, die Entwick-

lung der Verbraucherschlichtung in den kommenden Jahren zu beobachten und 

auszuwerten. Sollte sich trotz Maßnahmen, die der Verbesserung und Förderung 

der Verbraucherschlichtung zu dienen bestimmt sind, die Teilnahmebereitschaft 

der Unternehmen nicht steigern bzw. sich die Zahl der durchgeführten Schlichtun-
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gen nicht erhöhen, halten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-

natorinnen der Länder es für erforderlich, weitere Maßnahmen zu prüfen. Dabei 

sollte insbesondere die Einführung obligatorischer Streitschlichtungsmechanis-

men für Unternehmen in den Blick genommen werden. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, auf der nächsten Verbraucherschutzministerkonferenz über die Er-

gebnisse der Prüfungen und die geplanten Maßnahmen zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 



19. Verbraucherschutzministerkonferenz 

am 30. Juni 2023 in Konstanz 

Seite 30 von 171 
 

TOP 11  Stärkung der Schlichtung im Reiserecht  

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass die gesetzlichen Regelungen über die Aufhebung von Reiseverträ-

gen bei außergewöhnlichen Ereignissen sowohl für Verbraucher als auch für Un-

ternehmer mit erheblicher Rechtsunsicherheit behaftet sein können. Die Recht-

sprechung zu corona-bedingten Stornierungen von Pauschalreisen und Reiseein-

zelleistungen ist nicht einheitlich und stark einzelfallbezogen. Für Verbraucher ist 

beispielsweise nach wie vor nicht eindeutig, welche Anforderungen an die Prog-

nose der Undurchführbarkeit der Reise für einen entschädigungsfreien Reiserück-

tritt nach § 651h Abs. 3 BGB gestellt werden oder unter welchen Voraussetzungen 

nach § 313 BGB ein Vertrag über eine zwar erbringbare, aber für den Reisenden 

zwecklos gewordene Hotelbuchung oder Fahrzeugmiete aufgelöst werden kann. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

der Auffassung, dass neben der notwendigen Überprüfung der bestehenden rei-

serechtlichen Regelungen und einer möglichst weitgehenden Öffnung des Pau-

schalreiserechts für Reiseeinzelleistungen die Möglichkeiten der außergerichtli-

chen Streitbeilegung gestärkt werden sollten. Die außergerichtliche Streitbeile-

gung hat den Vorteil, dass sie mehr Raum für Billigkeitserwägungen, Einzelfallge-

rechtigkeit und flexible Lösungen bietet, als es eine ausschließlich nach dem Ge-

setz urteilende Rechtsprechung vermag. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten daher den Bund, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der die Beteiligung 

von Reiseveranstaltern, Reisevermittlern und Anbietern von Reiseeinzelleistungen 

an einer nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz anerkannten Schlichtungs-

stelle fördert und die tatsächliche Durchführung von Schlichtungsverfahren in ge-

eigneter Weise sicherstellt. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 12 Automatisierte Erstattung von Ansprüchen nach 

der Fluggastrechte-VO (EG) 261/2004 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 13 Nachhaltigkeit durch bessere Verschränkung des 

öffentlichen (Umwelt-) Rechts mit dem privaten  

Verbraucherrecht - Fehlende Reparierbarkeit als 

Sachmangel nach § 434 BGB 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen die Bestrebungen der EU-Kommission durch einheitliche Vorgaben für die 

Reparatur von Waren ein hohes Maß an Umwelt- und Verbraucherschutz zu si-

chern. Die Förderung von Reparatur ist ein geeignetes Mittel, Ressourcen zu er-

halten und damit Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Wunsch nach ei-

nem nachhaltigen Konsumverhalten zu unterstützen. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

der Auffassung, dass eine bessere Verschränkung des öffentlichen (Umwelt-) 

Rechts - beispielsweise der Regelungen zum Ökodesign - mit dem privaten Ver-

braucherrecht die Nachhaltigkeit erheblich fördern kann.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass Nachhaltigkeitskriterien wie die Reparierbarkeit einer Sache durch 

das Festlegen öffentlich-rechtlicher Standards – etwa auf Basis der Ökodesign-

Verordnung – in größerem Umfang Teil der geschuldeten Beschaffenheit sein wer-

den. Es sollte in Art. 7 der EU-Warenkaufrichtlinie und nachfolgend in § 434 BGB 

klargestellt werden, dass die Reparierbarkeit zu den objektiven Anforderungen an 

die Vertragsgemäßheit der Kaufsache zählen kann. Auch könnte dabei beispiel-

haft Bezug genommen werden auf öffentlich-rechtliche Vorgaben, wobei sicherzu-

stellen wäre, dass auch außerhalb gesetzlich geregelter Vorgaben die Reparier-

barkeit zur „üblichen Beschaffenheit“ gehören kann.  

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, auf europäischer und nationaler Ebene auf eine bessere Verschrän-

kung des öffentlichen (Umwelt-) Rechts mit dem privaten Verbraucherrecht in die-

sem Sinne hinzuwirken und sich dafür einzusetzen, dass es nicht zu einem Absin-

ken des aktuellen Verbraucherschutzniveaus kommt. Der Bund wird gebeten, zu 

den geplanten Maßnahmen und eingeleiteten Schritten im Rahmen des allgemei-

nen Berichts des Bundes zur 20. VSMK zu berichten. Sie weisen dabei auf den 
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Bericht der Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz „Nachhaltigkeit im Zivil-

recht“ hin. In diesem wurden bereits verschiedene Vorschläge gemacht, wie nach-

haltigkeitsfördernde öffentlich-rechtliche Vorgaben auch zivilrechtlich durchgesetzt 

werden können. Hierbei sind beispielhaft die Verlängerung des Gewährleistungs-

zeitraums, die Einführung von zivilrechtlichen Kompensationsmechanismen und 

vorvertraglichen Informationspflichten zu nennen. Der Bund wird gebeten, auch 

die in diesem Bericht sowie in dem Austausch der Justiz- und Verbraucherschutz-

ressorts getroffenen Erwägungen zu berücksichtigen und hierzu Stellung zu neh-

men.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz, den Beschluss der Kon-

ferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Länder (JuMiKo) und der 

Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) zu übermitteln. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 14 Reparieren statt wegwerfen - Einrichtung eines  

bundesweiten Reparaturbonus prüfen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen die Bestrebungen auf europäischer Ebene zur Förderung der Reparierbar-

keit und Reparatur von Waren sowie zur Verbesserung des Informationszugangs 

über die Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten.  

2. Sie sehen die Anstrengungen auf EU-Ebene jedoch als nicht weitgehend genug 

an, um die Zahl der durchgeführten Warenreparaturen signifikant zu steigern. Dies 

betrifft insbesondere den Umstand, dass die Höhe der Reparaturkosten weitge-

hend von den Herstellern definiert wird und ein echter Wettbewerb um Reparatu-

ren noch nicht existiert. Instrumente wie der Reparaturindex in Frankreich könnten 

zu mehr Transparenz bezüglich der Reparierbarkeit und etwaiger Reparaturkosten 

für die Verbraucherinnen und Verbraucher beitragen.   

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder se-

hen es als notwendig an, sich für eine Steigerung der Anzahl von Warenreparatu-

ren einsetzen. Aufgrund der Dringlichkeit des Schutzes der weltweiten Ressourcen 

und der Frage der Verfügbarkeit von Rohstoffen ist an dieser Stelle Eile geboten. 

4. Sie bitten daher den Bund, unbeschadet der Verpflichtung der Unternehmen, kurz-

fristig die Möglichkeiten zur Einrichtung eines bundesweiten Reparaturbonus zu 

prüfen. Dieser soll kurz- und soweit notwendig auch mittelfristig durch gezielte fi-

nanzielle Unterstützungen Reparaturen gegenüber dem Neukauf eines Produktes 

im Schadensfall attraktiver machen. Dies schont unsere Ressourcen und trägt zu 

einem Mehr an Nachhaltigkeit bei.  
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5. Der Bund wird gebeten, zur 42. LAV das Ergebnis der Prüfung vorzulegen. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 15  Greenwashing bei klimapositiver Produktwerbung 

verhindern – informierte Kaufentscheidung er- 

möglichen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stellt 

fest, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Konsum zunehmend nach kli-

mabezogenen Kriterien ausrichten möchten. Klimabewusstes Verbraucherverhal-

ten braucht transparente und hinreichend belegte Angaben zum CO2-Fußabdruck 

eines Produkts oder einer Dienstleistung. Andernfalls besteht die Gefahr von Ver-

brauchertäuschung durch Greenwashing, d. h. Kommunikations- und Marketing-

maßnahmen, durch die Unternehmen sich ein „grünes“ Image geben, ohne ent-

sprechende, nachhaltigkeitsorientierte Aktivitäten im operativen Geschäft syste-

matisch umzusetzen.  

2. Mit Sorge betrachten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senato-

rinnen der Länder, dass unter anderem bei Lebensmitteln ein erhebliches Green-

washing-Potenzial besteht. 

3. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Verbraucherschutzministerinnen, -minister 

und -senatorinnen der Länder die angestrebte EU-Richtlinie zur Stärkung der Ver-

braucher für den ökologischen Wandel (Directive on empowering consumers for 

the green transition/EmCo) sowie die neu einzuführende Richtlinie über Vorschrif-

ten zur Substantiierung von Umweltaussagen (Green Claims Directive/GCD). 

Diese stellen erste Schritte in Richtung eines wirksamen Rechtsrahmens dar, um 

Verbraucherinnen und Verbrauchern informierte, an Nachhaltigkeitskriterien orien-

tierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen.  

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen insbesondere die Absicht der beiden Richtlinien, allgemeine Umweltaus-

sagen einzuschränken, die ein Produkt oder eine Dienstleistung auf Basis von 

Kompensationszahlungen als „klimaneutral“, „CO2-neutral“ o.ä. bewerben. Derar-

tige Formulierungen können Verbraucherinnen und Verbraucher zu der Fehlan-

nahme verleiten, die betroffenen Güter seien treibhausgasfrei produziert, obgleich 

die entstandenen Emissionen lediglich durch Investitionen außerhalb der Wert-

schöpfungskette des Unternehmens „ausgeglichen“ wurden (sog. Kompensation).  
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5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen vor diesem Hintergrund die Vorgabe der GCD, dass auf einem Produkt 

über den Umfang und die Art der CO2-Kompensationen zu informieren ist (Art. 5 

Abs. 6 lit. f). Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 

Länder bitten die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für Regelungen einzuset-

zen, die gewährleisten, dass diese Informationen den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern in einer leicht zugänglichen und verständlichen Form, möglichst voll-

ständig auf dem Produkt selbst, zur Verfügung gestellt werden.  

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder ge-

ben allerdings zu bedenken, dass es bisher an einer hinreichenden Regulierung 

des CO2-Kompensationsmarktes fehlt. Infolgedessen sind der Umfang und die 

Wirksamkeit der Kompensationen, die Unternehmen für sich beanspruchen, in der 

Realität nicht gewährleistet. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -

senatorinnen der Länder begrüßen, dass die EU diese Problematik erkannt hat 

und Unternehmen mit der GCD verpflichten will, klimabezogene Aussagen mit Me-

thoden zu untermauern, welche die Integrität und korrekte Berechnung der unter-

schiedlichen Arten der Kompensationen sicherstellen. Sie verweist in diesem Kon-

text auch auf die geplante EU-Verordnung zur Schaffung eines Zertifizierungsrah-

mens für freiwillige CO2-Entnahmen (Regulation on an EU certification for carbon 

removals). Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 

Länder sehen jedoch eine weitere, intensive Arbeit an verlässlichen Maßstäben 

zur Bewertung und Zertifizierung von CO2-Kompensationen unterschiedlicher Art 

als dringend geboten an. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-

natorinnen der Länder bitten die Bundesregierung, sich in den EU-Verhandlungen 

für einen schnellen Fortschritt und ambitioniertere Regelungen einzusetzen, die 

nachweislich der Verbrauchertransparenz und dem Klimaschutz dienen.  

7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Unterneh-

men ihre Produkte und Dienstleistungen erst dann auf Basis von Kompensationen 

als klimaneutral bewerben dürfen, wenn hinreichende Maßstäbe zur Bewertung 

und Zertifizierung dieser Kompensationen gegeben sind. Sie begrüßen den dahin-

gehenden Ergänzungsvorschlag des Europäischen Parlaments zum Kommissi-

onsvorschlag der EmCo. Dies hindert Unternehmen nicht daran, ihr Engagement 

für den Klimaschutz – auch jenseits der eigenen Wertschöpfungskette – weiterhin 

zu bewerben, solange sie dies nicht mit der Behauptung verbinden, ihre Produkte 

oder Dienstleistungen seien hierdurch klimaneutral. 
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8. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten das Vorsitzland, den Beschluss der Umweltministerkonferenz zuzuleiten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 16 Verbraucher stärken für ihre Rolle beim ökologi-

schen Wandel: Elektroschrott vermeiden, reparie-

ren statt neu kaufen –Reparaturbonus fördert nach-

haltigen Umgang mit Ressourcen 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 18 Manipulation von Wegstreckenzählern von Kraft-

fahrzeugen wirksam bekämpfen  

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass es nicht gelungen ist, unzulässige Manipulationen, d. h. technische 

Veränderungen der auf den Wegstreckenzählern der Kraftfahrzeuge angezeigten 

Kilometerständen, im Gebrauchtfahrzeughandel, auch bei Wohnmobilen, wirksam 

zu verhindern. So ist es weiter möglich, durch Veränderungen des Wegstrecken-

zählers eine geringere Laufleistung vorzutäuschen und dadurch den Verkehrswert 

eines Fahrzeugs zu steigern. Eine Täuschung über die tatsächliche Laufleistung 

der Kraftfahrzeuge ist für Verbraucherinnen und Verbraucher ein erhebliches Är-

gernis.   

2. Die seit dem 28. Juli 2018 gültige Verordnung (EU) 2017/1151 hat diese Proble-

matik nicht beseitigt. Die Hersteller sollen danach systematische Techniken zum 

Schutz gegen unbefugte Benutzung sowie Schreibschutzvorrichtungen anwen-

den, die die Integrität des Kilometerstands sichern. Daher wird die Bundesregie-

rung gebeten, Regelungen zur technischen Prüfung und Gewährleistung der Ein-

griffssicherheit in elektronische Systeme zu treffen und sich auf EU-Ebene für dies-

bezügliche Ergänzungen der Verordnung einzusetzen, um einen besseren Schutz 

der Kilometerzählausrüstung gegen Manipulationen durch Dritte zu gewährleisten.  

3. Für die nicht von der vorgenannten Bestimmung betroffenen Fahrzeuge fehlt es 

ebenfalls an entsprechenden Regelungen. Auch für dieses Fahrzeugsegment, ins-

besondere der älteren Gebrauchtfahrzeuge, sollten Regelungen erlassen werden, 

welche einen wirksamen Manipulationsschutz gewährleisten. Die Verbraucher-

schutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten die Bundesre-

gierung daher, weiterhin um Prüfung und um Einführung geeigneter Lösungen, um 

unzulässige Manipulationen von Wegstreckenzählern wirksam zu bekämpfen.  

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 19  Behördliche Rechtsdurchsetzung 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerkonferenz dankt der Projektgruppe und nimmt den 

Bericht der Projektgruppe zur Kenntnis. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen es, dass der behördliche Verbraucherschutz in Deutschland in den letzten 

Jahren gestärkt wurde, und sprechen sich auf Grundlage der Untersuchungen der 

Projektgruppe für eine angemessene Weiterentwicklung sowohl sektorunabhängig 

als auch in den Sektoren mit bereits bestehenden behördlichen Durchsetzungs-

strukturen aus. Die Verbraucherschutzministerkonferenz sieht in der behördlichen 

Durchsetzung von Verbraucherschutzgesetzen eine wichtige Ergänzung zu den 

bewährten Instrumenten der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung, die sich unter 

bestimmten Umständen gegenüber einer zivilrechtlichen Durchsetzung als wir-

kungsvoller, effizienter und flexibler erweisen kann.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder hal-

ten es für erforderlich, die Weiterentwicklung der behördlichen Rechtsdurchset-

zung unter Einbeziehung der LAV weiter zu diskutieren und zu beraten. Sie bitten 

das Vorsitzland, das Thema zur nächsten Verbraucherschutzministerkonferenz er-

neut auf die Tagesordnung zu setzen. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 20 Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 21 Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz 

von Eigenheimbesitzern vor undurchsichtigen Ver-

trägen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len eine Zunahme des Geschäftsmodells Immobilienteilverkauf fest und unterstrei-

chen daher erneut die Forderung nach einer verpflichtenden, transparenten Dar-

stellung der Kosten von Ankauf, bei der Nutzung, Instandhaltung und dem Verkauf.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass zunehmend gerade ältere Verbraucherinnen und Verbraucher mit 

dem Immobilien-Teilverkauf weitreichende finanzielle Entscheidungen treffen. Sie 

halten daher auch weiterhin rechtliche Rahmenbedingungen zur Regulierung des 

Marktes für erforderlich. Um Verbraucherinnen und Verbrauchern angesichts teil-

weise sehr hoher und stark schwankender Nutzungsentgelte Planungssicherheit 

zu ermöglichen, sollten beispielsweise auch gesetzliche Vorgaben geprüft werden, 

die eine klare Festlegung des Nutzungsentgelts und eine Information, was nach 

dem Ablauf der zeitlichen Befristung geschieht, vorschreiben.  

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und -senatorinnen der Länder be-

dauern, dass der Bund lediglich zu den bisher geschaffenen Beratungsangeboten 

und Informationskampagnen für Verbraucherinnen und Verbraucher in Zusam-

menhang mit dem Immobilienteilkauf berichtet. Auch wenn die Verbraucherinfor-

mation ein wichtiges Mittel ist, um über die bestehenden Risiken aufzuklären, so 

besteht die Gefahr, dass die Informationskampagnen nicht jede und jeden errei-

chen. Auch die notarielle Beratung bei der Beurkundung des Kaufvertrages ge-

währleistet keinen ausreichenden Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Diese umfasst grundsätzlich nur eine rechtliche, nicht aber auch eine wirtschaftli-

che Beratung. Daher halten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und  

-senatorinnen der Länder auch weiterhin eine stärkere Regulierung dieses Mark-

tes für dringend geboten. Sie weisen erneut auf die Vorschläge hin, die von der 
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18. Verbraucherschutzministerkonferenz zu TOP 24 in Ziff. 3 gemacht wurden und 

bedauern, dass der Bund in seinem Bericht nicht auf diese Vorschläge eingeht.  

5. Es gibt Anbieter, die sich vertraglich einen festen Mindesterlös bei dem Gesamt-

verkauf der Immobilie zusichern lassen. Steigt der Wert der Immobilie in dem Zeit-

raum zwischen dem Teilverkauf und dem Gesamtverkauf nicht mindestens ent-

sprechend, führt diese Vertragsgestaltung dazu, dass sich der Anteil der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher am Erlös des Gesamtverkaufs verringert. Die Verbrau-

cherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten die Bun-

desregierung, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Risiken des 

Immobilienmarkts von beiden Immobilieneigentümern gleichermaßen getragen 

werden.  

6. Derzeit profitieren Teilkäufer anteilig von wertsteigernden Maßnahmen an der Im-

mobilie auch dann, wenn sie nicht zu der Finanzierung der Maßnahmen beigetra-

gen haben. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 

Länder bitten die Bundesregierung, Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, 

dass die Teilkäufer nur an den Wertsteigerungen durch Maßnahmen der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher teilhaben können, wenn sie auch zu deren Finanzie-

rung beigetragen haben. Hierbei ist sicherzustellen, dass sie nur entsprechend ih-

res Anteils an der Kostentragung von den Wertsteigerungen profitieren dürfen, 

wenn sie sich nicht entsprechend ihres Eigentumsanteils an den Maßnahmen be-

teiligen.  

7. Bei einem Immobilien-Teilverkauf werden im Zeitpunkt des Teilverkaufs der Immo-

bilie regelmäßig auch schon die Bedingungen für die Durchführung des Gesamt-

verkaufs vertraglich festgelegt. Dabei ist es derzeit üblich, dass sich die Teilkäufer 

schon zu diesem Zeitpunkt Entgelte für die Durchführung des Gesamtverkaufs 

versprechen lassen. Diese Entgelte umfassen regelmäßig auch die Kosten für die 

Einschaltung eines Maklers durch den Immobilien-Teilkäufer. Das führt dazu, dass 

Verbraucherinnen und Verbraucher auch dann mit diesen Maklerkosten belastet 

werden, wenn sie letztlich den Käufer des Gesamtkaufs gefunden und an den Teil-

käufer vermittelt haben. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -sena-

torinnen der Länder bitten die Bundesregierung, Maßnahmen zu prüfen und zu 

ergreifen, die geeignet sind, dies zu verhindern. 

8. Die Immobilien-Teilkäufer finanzieren den Ankauf der Immobilienanteile regelmä-

ßig durch Darlehen, die sie bei Kreditinstituten aufnehmen. Zur Absicherung des 

Darlehens lassen sich die Kreditinstitute in der Regel eine Grundschuld an dem 
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gesamten Grundstück bestellen. Im Falle der Insolvenz des Immobilien-Teilkäu-

fers kann es dann dazu kommen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im 

Wege der Zwangsvollstreckung ihre Immobilie komplett verlieren. Dies ist uner-

träglich. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 

Länder bitten die Bundesregierung daher, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

sicherzustellen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Falle der In-

solvenz eines Immobilien-Teilkäufers nicht ihr Eigentum an dem Grundstücksrest 

verlieren.  

9. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz über die 

Ergebnisse der Prüfung sowie die geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen 

schriftlich zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 22 Mietkosten verbrauchergerecht regulieren 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder hal-

ten es für erforderlich, dass die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen abgesenkt 

sowie die Mietpreisbremse verlängert wird.  

2. Die Energie- und Mietkosten der Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich 

in den vergangenen Jahren erheblich erhöht. Bei jüngeren Mieterinnen und Mie-

tern, die möglicherweise erst in den letzten fünf Jahren einen Mietvertrag abge-

schlossen haben, wird dies häufig durch Indexmietverträge verschärft. Beispielhaft 

zeigt dies eine durch die Hamburger Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 

veranlasste repräsentative Umfrage. Im Jahr 2022 erfolgte demnach bei 70 % der 

Befragten wegen der gestiegenen Energiepreise eine Erhöhung der Mietneben-

kosten und bei 45 % der Befragten wurde gleichzeitig die Kaltmiete erhöht. Ferner 

wurde bei 12 % der Interviewten der Stromliefervertrag vom Versorger gekündigt. 

Bundesweit werden Mieterinnen und Mieter durch die Gesamtheit der Kostener-

höhungen des Wohnens in Form von Miet- und Energiekostensteigerungen vor 

mannigfaltige finanzielle Herausforderungen gestellt. Gleiches gilt für Eigentüme-

rinnen und Eigentümer von Immobilien hinsichtlich der Energiekosten. Aufgrund 

des Grundbedarfs an bezahlbarem Wohnen sind beide Gruppen sowohl hinsicht-

lich der Miet- als auch der Energiekosten besonders schutzwürdig. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

der Auffassung, dass insbesondere Indexmietverträge zunehmend zu einer Ge-

fährdung der finanziellen Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher führen kön-

nen. Die aktuelle Inflationsentwicklung führt hier zu sprunghaften Steigerungsmög-

lichkeiten. Die Indexmietverträge beinhalten entgegen der ursprünglichen An-

nahme des Gesetzgebers im Vierten Mietrechtsänderungsgesetz von 1992, das 

die damals niedrigen Inflationsraten von durchschnittlich etwa 3 % zugrunde ge-

legt haben dürfte, erhebliche Unwägbarkeiten bezüglich der Steigerungsraten der 

Miete bei Inflationsraten von mehr als 3 %. In diesem Fall können diese die ge-

setzlich möglichen Mieterhöhungen deutlich über der vorgenannten Kappungs-

grenze liegen. Diese Fallkonstellation und die damit verbundenen Risiken sind sei-

nerzeit bei der Einführung der Indexmietenregelung unterschätzt oder nicht be-

rücksichtigt worden. Sie führen aktuell zu erheblichen Belastungen. Um Letztere 
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abzudämpfen, ist eine Kappungsgrenze für Erhöhungen von Indexmieten in An-

lehnung an § 558 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dringend erforderlich. 

Die Bundesregierung wird ersucht, eine derartige Kappungsgrenze einzuführen. 

4. Der Personenkreis, zu dessen Gunsten Eigenbedarf als Kündigungsgrund geltend 

gemacht werden kann, ist im Wesentlichen durch die Rechtsprechung konkreti-

siert, weil es an einer abschließenden gesetzlichen Aufzählung der möglichen Be-

günstigten fehlt. Gleichfalls fehlt eine gesetzliche Regelung, die bei der Eigenbe-

darfskündigung anzuführenden Gründe detailliert benennt. Gleiches gilt für die 

Mindestanforderungen an Dauer und Intensität des Eigenbedarfs. Die Verbrau-

cherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder erkennen ferner, 

dass die derzeitige Möglichkeit, in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit 

dem Erwerb einer Wohnung eine Eigenbedarfskündigung auszusprechen, für Mie-

terinnen und Mieter in angespannten Wohnungsmärkten, insbesondere in Groß-

städten, eine enorme Belastung darstellen kann. Die Bundesregierung sollte die 

Schutzlücken bei Eigenbedarfskündigungen schließen und den begünstigten Per-

sonenkreis, für den dessen Eigenbedarf als Kündigungsgrund geltend gemacht 

werden kann, konkretisieren. 

5. Die Bundesregierung wird gebeten auf der 20. Verbraucherschutzministerkonfe-

renz über die geplanten bzw. unternommenen Schritte zu berichten. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten das Vorsitzland diesen Beschluss der ASMK und der JUMIKO zu übermitteln. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 23 Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im 

Bankensektor stärken 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

kräftigen den Beschluss der 18. Verbraucherschutzministerkonferenz und stellen 

fest, dass es weiterhin Handlungsbedarf beim Verbraucherschutz im Bankensek-

tor und bei der Bankenaufsicht gibt. Deshalb wurde der Bund um Prüfung gebeten, 

wie das Recht der Zahlungsdienstleistungen fortentwickelt werden kann. Außer-

dem hat sich die 18. Verbraucherschutzministerkonferenz für eine Evaluierung des 

§ 4 Abs. 1a des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) ausgespro-

chen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Län-

der teilen nicht die im Bericht des Bundes vertretene Auffassung, dass die BaFin 

bereits jetzt in der Lage sei, alle Anordnungen zu treffen, die geeignet und erfor-

derlich sind, um verbraucherschutzrelevante Missstände zu verhindern oder zu 

beseitigen.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass im Koalitionsvertrag des Bundes unter der Überschrift „Finanzieller 

Verbraucherschutz und Altersvorsorge“ vereinbart wurde, die Reform der deut-

schen Finanzaufsicht BaFin fortzusetzen. Sie bitten den Bund, bei der Reform der 

BaFin dem Handlungsbedarf im Bereich des Verbraucherschutzes Rechnung zu 

tragen und insbesondere die Regelung des § 4 Abs. 1a FinDAG im Interesse des 

Verbraucherschutzes anzupassen. Sie weisen in diesem Zusammenhang auf das 

Gutachten des vzbv vom 08.05.2023 „BaFin – Verzahnung zwischen zivilrechtli-

chem und behördlichem Verbraucherschutz“ hin. Sie bitten den Bund um einen 

Bericht zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz insbesondere zu der Frage, 

in welcher Art und Weise die Belange des Verbraucherschutzes bei der vereinbar-

ten Reform der BaFin weiterentwickelt sollen und wann mit einem konkreten Ge-

setzentwurf der Bundesregierung zu rechnen ist. 
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4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder tei-

len die Auffassung des Bundes, dass es für eine gut verständliche und übersicht-

liche Information der Verbraucherinnen und Verbraucher besonders wichtig ist, 

dass sie die Preisangaben für die Kontoführung auch vergleichen können. In die-

sem Zusammenhang erinnern sie an den Beschluss der 16. Verbraucherschutz-

ministerkonferenz (UB Nr. 9/2020), mit dem sie die Bundesregierung gebeten hat-

ten sicherzustellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Zugang zumindest 

zu einer Vergleichswebsite – wie in der EU-Zahlungskontenrichtlinie vom 

23.07.2014 vorgeschrieben – erhalten. Bereits mit diesem Beschluss war angeregt 

worden, das Betreiben der Website unter bestimmten Voraussetzungen einer 

staatlichen Stelle wie z. B. der BaFin zu übertragen. 

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bis heute keine Möglichkeit 

haben, sich über eine unabhängige Vergleichswebsite im Sinne der Zahlungsdien-

strichtlinie von 2014 über die Preise und Gebühren für Zahlungskonten zu infor-

mieren. Um die Transparenz für Kontoentgelte deutlich zu erhöhen, fordern sie die 

Bundesregierung deshalb auf, die im Bericht angekündigte Vergleichswebsite 

schnellstmöglich einzurichten.  

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund um die Vorlage eines aktuellen Sachstandsberichtes zur 20. Ver-

braucherschutzministerkonferenz. Der Sachstandsbericht soll insbesondere einen 

konkreten Zeitplan zur Umsetzung der im Sachstandsbericht enthaltenen Ankün-

digung zur Einrichtung einer Vergleichswebsite bei der BaFin enthalten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 

 



19. Verbraucherschutzministerkonferenz 

am 30. Juni 2023 in Konstanz 

Seite 51 von 171 
 

TOP 24 Online-Werbung für Finanzdienstleistungen ver-

brauchergerecht regulieren 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 25 Zukunft des verbraucher- und generationengerech-

ten Bezahlens gewährleisten 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen, dass die Europäische Kommission mit der EU-Strategie für den Massen-

zahlungsverkehr besonders relevante Aspekte des Bezahlens adressiert, Eckpfei-

ler für künftige politische und regulatorische Maßnahmen benannt und ferner einen 

Vorschlag für eine Verordnung im Hinblick auf Sofortüberweisungen in Euro vor-

gelegt hat. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen, dass das derzeitige Hauptaugenmerk der EU-Strategie für den Massen-

zahlungsverkehr auf einem zukunftsfähigen digitalen Finanzsektor und digitalen 

Bezahlverfahren liegt. Für in Teilen vulnerable Verbrauchergruppen wie Einkom-

mensschwächere, Seniorinnen und Senioren sowie Geflüchtete sind digitale Be-

zahlverfahren zum jetzigen Zeitpunkt teilweise noch schwer zugänglich. Sie schei-

tern bei deren Nutzung häufig auch infolge technischer und/oder sprachlicher Bar-

rieren. Die Handhabung der erforderlichen Apps auf dem Smartphone kann zum 

Beispiel infolge der schwierigen Bedien- oder Lesbarkeit oder aus gesundheitli-

chen Gründen nicht möglich sein. Zurzeit fehlt in Deutschland eine weit verbreitete, 

für vulnerable Gruppen zugängliche Lösung, wie die schwedische App Swish. Bei 

deren Nutzung genügt für den Erhalt einer Zahlung in Echtzeit auf das eigene Zah-

lungskonto die Hinterlegung einer Mobilfunknummer und eines Bankkontos, ohne 

dass es eines Smartphones bedarf. Für vulnerable Verbraucherinnen und Ver-

braucher ist eine barrierefreie digitale Teilhabe am Zahlungs- und damit am Wirt-

schaftsverkehr unabdingbar. Daher wird die Bundesregierung gebeten, im Beneh-

men mit der Finanzwirtschaft digitale Bezahlstrategien und -verfahren weiterzuent-

wickeln, die auch für vulnerable Verbraucherinnen und Verbraucher uneinge-

schränkt nutzbar sind. Sie sollten kostengünstig sein, allenfalls geringe technische 

und sprachliche Hürden aufweisen und auch verletzlichen Verbrauchergruppen 

die barrierefreie Teilhabe am Zahlungsverkehr ermöglichen. 
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3. Insbesondere vulnerable Verbraucherinnen und Verbraucher, die derzeit noch 

nicht am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen können, sind weiter auf eine stabil 

funktionierende Bargeldversorgung zur Teilnahme am Wirtschaftsleben angewie-

sen. Die Schließungen zahlreicher Bankfilialen hat auch zur Verringerung von 

Geldautomaten im ländlichen Raum sowie der städtischen Peripherie und damit 

zur Verschlechterung der Bargeldversorgung insgesamt geführt. Derzeit schließt 

der Handel zahlreiche Versorgungslücken mit Bargeld. Dies erfolgt jedoch nur auf 

freiwilliger Basis als zusätzliche Dienstleistung, welche jederzeit unangekündigt 

eingestellt werden kann. Eine langfristige Strategie oder Maßnahmen der Bundes-

regierung, wie sie eine kostengünstige Bargeldversorgung in der Fläche, zum Bei-

spiel mit Unterstützung der Bundesbank, zumindest übergangsweise gestalten 

will, sind nicht bekannt. Die Bundesregierung wird daher gebeten eine Strategie 

zu entwickeln, die sicherstellt, dass die Bevölkerung und insbesondere vulnerable 

Bevölkerungsgruppen auch weiterhin Zugang zu Bargeld und zum baren Zah-

lungsverkehr haben, um am täglichen Geschäftsverkehr weiterhin teilnehmen zu 

können. 

4. Digitale Zahlungen sind heute in der Regel unwiderruflich. Davon gehen erhebli-

che Gefahren für die Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Bezahlvorgänge zu 

Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher können auch durch Datensicher-

heitslücken, die flüchtige Weitergabe wichtiger Sicherheitsdaten oder Betrug aus-

gelöst worden sein. In derartigen Fällen steht Verbraucherinnen und Verbrauchern 

häufig keine Möglichkeit der Rückabwicklung zur Verfügung. Um ihren Kundinnen 

und Kunden diesbezüglich zusätzliche Sicherheit zu bieten, sichern Verkaufsplatt-

formen oder Zahlungsdienstleister aus den USA Zahlungen an Gewerbetreibende 

mit so genannten Käuferschutzprogrammen ab. Bei der Ausführung von Zahlungs-

vorgängen, d. h. den SEPA-Überweisungen und auch bei den Sofortüberweisun-

gen, die die EU beabsichtigt zu regeln, ist die Absicherung fehlerhafter oder betrü-

gerischer Transaktionen nicht vorgesehen oder bereits heute grundsätzlich nicht 

möglich. Diese Regelungslücke bei den Sofortüberweisungen stellt hinsichtlich der 

Sicherheit einen Rückschritt gegenüber dem SEPA-Lastschriftverfahren dar. Ver-

trauen und Widerrufsmöglichkeiten sind zentrale Elemente eines funktionierenden 

digitalen Zahlungsverkehrs. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und  

-senatorinnen der Länder erinnern daher an den Beschluss des Bundesrates zur 

EU-Verordnung zur Sofortüberweisung in Euro (BR-Drs. 585/22) und bitten die 

Bundesregierung im weiteren Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene darauf hin-

zuwirken, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Verwendung von So-
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fortüberweisungen im Internet über die Prüfung von IBAN und Namen des Zah-

lungsempfängers hinaus vor Betrugsfällen geschützt werden und ein verbesserter 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher etabliert wird.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder set-

zen sich für mehr Transparenz bei digitalen Bezahlverfahren im Online-Handel ein. 

Auf E-Commerce-Plattformen finden sich vermehrt Angebote, bei denen beim 

Kauf auf Rechnung Online-Händler im Check-Out des Bestellvorgangs einen Zah-

lungsauslösedienst wie beispielsweise Klarna integrieren. Für Verbraucherinnen 

und Verbraucher ist hier nicht transparent, dass sie neben dem Kaufvertrag mit 

dem Online-Händler noch einen weiteren Kreditvertrag mit einem Zahlungsauslö-

sedienst schließen, der zu einer Bonitätsprüfung und Beeinflussung des SCHUFA 

Score führt. Die Bundesregierung wird daher um Prüfung einer gesetzlichen Re-

gelung gebeten, die Online-Händler verpflichtet, über diese Geschäftsmodelle und 

dessen rechtliche Folgen klar und verständlich bereits vor Beginn des Bestellvor-

gangs auf der Webseite zu informieren. 

6. Die Bundesregierung wird gebeten, auf der 20. Verbraucherschutzministerkonfe-

renz über die Ergebnisse der Prüfungen sowie geplante bzw. unternommene 

Schritte zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 27 Wirksame Begrenzung der Zinshöhe von Dispositi-

ons- und Überziehungskrediten - „Frühwarnsys-

tem“ bei Dispokrediten verbessern – Einstieg in die 

Schuldenspirale vermeiden  

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder ha-

ben sich erneut mit den Zinshöhen von Dispositions- und Überziehungskrediten, 

sowie den Möglichkeiten eines verbesserten Schutzes von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern vor einer Überschuldung befasst.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men die vom damaligen Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

in Auftrag gegebene „Evaluierung der Regelungen zur Beratungsangebotspflicht 

beim Dispositions- und Überziehungskredit in §§ 504a, 505 Absatz 2 Satz 2 BGB“ 

vom 24. März 2021 zur Kenntnis. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-

sen darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in der aktuellen Situation 

steigender Verbraucherpreise bzw. sinkender Kaufkraft häufiger Dispositions- und 

Überziehungskredite über einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, obwohl 

diese nur kurzfristig Liquiditätslücken ausgleichen sollten und obwohl deren Dis-

pozinssatz zum Teil deutlich über den Zinsen von längerfristigen Krediten lag. Sie 

stellen fest, dass sich die Zinshöhen von Dispositions- und Überziehungskrediten 

in den vergangenen Jahren nicht ausreichend zu Gunsten der Verbraucherinnen 

und Verbraucher verändert haben. Appelle zur freiwilligen Selbstverpflichtung und 

Mäßigung sind weitgehend ergebnislos geblieben. Sie sind weiterhin der Ansicht, 

dass eine gesetzliche Begrenzung der Zinshöhen von Dispositions- und Überzie-

hungskrediten zum effektiven Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor 

einer zunehmenden Überschuldung wirkungsvoll und geboten ist. Die Bundesre-

gierung wird daher gebeten, die Einführung einer gesetzlichen Zinsobergrenze für 

Dispositions- und Überziehungskredite im Bereich von 5 Prozentpunkten bis ma-

ximal 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu prüfen. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

tonen die Bedeutung einer verantwortlichen Vergabe bei Dispositionskrediten, die 
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dem Kreditzweck, d. h. der Sicherung gegenüber kurzfristig auftretenden Liquidi-

tätsengpässen, entsprechen muss. Sie betonen die Wichtigkeit der Beratungsan-

gebotspflicht in § 504a BGB, mit der sichergestellt werden soll, dass Verbrauche-

rinnen und Verbraucher anstelle einer Überziehung ein alternatives, günstigeres 

Finanzprodukt abschließen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und  

-senatorinnen der Länder halten die derzeitigen Voraussetzungen des § 504a Ab-

satz 1 Satz 1 BGB für die Auslösung einer Beratungsangebotspflicht der Kreditin-

stitute nicht für ausreichend, um Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam vor 

einer Überschuldung zu schützen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister 

und -senatorinnen der Länder bitten die Bundesregierung, die Umsetzung der un-

ter Ziffer 1 genannten Evaluierung vom 24. März 2021 empfohlenen Änderungen 

der Kriterien für die Beratungsangebotspflicht zu überprüfen. Danach sollte das 

erste Beratungsangebot bereits erfolgen, wenn eine Kontoüberziehung ununter-

brochen über einen Zeitraum von drei Monaten und durchschnittlich in Höhe eines 

Betrags in Anspruch genommen wurde, der 60 Prozent des vereinbarten Höchst-

betrages des Dispositionsrahmens übersteigt. 

5. Angesichts der Zunahme dauerhafter Inanspruchnahme des Dispositionrahmens, 

dem weiteren Ergebnis der Evaluierung, dass die aktuelle Regelung Betroffenen 

mit schwerwiegenden finanziellen Problemen kaum helfe und um Verbraucherin-

nen und Verbraucher insgesamt noch besser vor einer übermäßigen Belastung 

durch Dispositions- und Überziehungskredite zu schützen, bitten die Verbraucher-

schutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder die Bundesregierung, 

u.a. folgende aus der Evaluierung abgeleitete Empfehlungen umzusetzen: 

• Beratungsangebote in Textform (Brief oder E-Mail) an die Betroffenen,  

• Verbesserung des „Frühwarnsystems“ durch Ergänzen weiterer „Gefähr-

dungsmerkmale“, wie beispielsweise die in der Evaluierung vorgeschlagene 

Anzahl der Rücklastschriften innerhalb eines kurzen Zeitintervalls. 

6. Bezüglich der Restschuldversicherung erinnern die Verbraucherschutzministerin-

nen, -minister und -senatorinnen der Länder an die noch ausstehende Umsetzung 

des Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung, „den Abschluss 

des Versicherungsvertrages und den Abschluss des Kreditvertrags zeitlich um 

mindestens eine Woche zu entkoppeln.“ 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 28 Verbraucherinformationen im Inkassosektor stär-

ken 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag beschlossen hat, den situ-

ationsgerechten Zugang zu Verbraucherinformationen zu stärken. Bereits vergan-

gene Gesetzesnovellierungen des Rechts der Inkassodienstleister im Rechts-

dienstleistungsgesetz (RDG) haben mit diesem Ziel beispielsweise Inkassounter-

nehmen gegenüber Privatpersonen verpflichtet, alle Angaben zu übermitteln, die 

sie benötigen, um die Berechtigung einer gegen sie geltend gemachten Forderung 

überprüfen zu können.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

der Auffassung, dass bei Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter erhebliche 

Informationsdefizite über ihre Rechte im Inkassoverfahren herrschen. Dies führt 

dazu, dass derzeit keine Informationsgleichheit zwischen Gläubigern und privaten 

Schuldnerinnen und Schuldnern besteht. Inkassodienstleister haben gegenüber 

Verbraucherinnen und Verbrauchern eine erhebliche Machtposition, die sie in In-

kassoschreiben ausspielen können, indem sie teils unangemessenen Druck auf-

bauen. Angekündigt werden beispielsweise der Besuch eines Gerichtsvollziehers, 

die Zwangsvollstreckung oder der Erlass eines Haftbefehls, ohne dass bereits ein 

rechtskräftiger und vollstreckbarer Titel vorliegt. Häufig wird verbraucherseitig 

überhöhten oder unberechtigten Forderungen infolge von Informationsdefiziten 

und den vergleichsweisen hohen Kosten für Rechtsberatungen nachgegeben. 

Eine noch strukturiertere Unterstützung der Verbraucherinnen und Verbraucher 

bei der Bewertung von Inkassoschreiben, mit der sie verständlich auf einen Blick 

informiert werden, welche Rechte sie haben und wo sie online oder persönlich 

Unterstützung erhalten können, wäre ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung 

der Transparenz und der Verbraucherrechte im Inkassoverfahren. Um eine gene-

rell bessere und einheitliche Information der Verbraucherinnen und Verbraucher 

über ihre Rechte zu erreichen, erscheint ein standardisiertes und verbindlich fest-

gelegtes Informationsblatt, das zukünftig mit dem Inkassoschreiben übersandt 

werden muss, ein geeigneter Weg. 
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3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

trachten zudem mit Sorge, dass im Rahmen des Inkassos Schuldnerinnen und 

Schuldnern häufig auch vorformulierte Erklärungen über ein Schuldanerkenntnis 

unterbreitet werden. In der Regel führt dessen Unterzeichnung dazu, dass gegen 

die vom Schuldnerkenntnis umfassten Forderungen einschließlich der Inkasso-

kosten und sonstigen Nebenforderungen keine Einwendungen mehr geltend ge-

macht werden können. Die aktuelle Informationspflicht zum Schuldanerkenntnis in 

§ 13a Abs. 4 RDG dürfte diese Situation nicht wesentlich ändern und keinen wirk-

samen Verbraucherschutz gewährleisten. Vielmehr dürften Betroffene in diesem 

Zusammenhang weiter benachteiligt und nicht davor bewahrt werden, nachteilige 

Schuldanerkenntnisse abzugeben und es wird nicht verhindert, dass Regelungen 

zur Inkassokostenbegrenzung unterlaufen werden. Ein gesetzliches Koppelungs-

verbot zwischen Schuldanerkenntnis und Ratenzahlungsvereinbarungen, aber 

auch der Ausschluss des Verlustes bestimmter Einwendungen (vgl. BR-Drs. 

196/1/20, Nr. 5) oder ein zeitlich begrenztes Rücktrittsrecht könnten geeignetere 

Schritte sein, um Verbraucherinnen und Verbraucher effektiv zu schützen. 

4. Die Bundesregierung wird gebeten, im RDG ein standardisiertes Verbraucherin-

formationsblatt zu Inkassoschreiben, ein gesetzliches Koppelungsverbot zwischen 

Schuldanerkenntnis und Ratenzahlungsvereinbarungen sowie die anderen in 

Nummer 3 angesprochenen Maßnahmen zu prüfen. 

5. Die Bundesregierung wird gebeten, auf der 20. Verbraucherschutzministerkonfe-

renz über die geplanten bzw. unternommenen Schritte zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 29  Besserer Schutz vor unberechtigten Zahlungsforde-

rungen durch Zahlungsdienstleister 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder se-

hen Handlungsbedarf, um bei Zahlungsdienstleistern, die mit der Zahlungsabwick-

lung im Online-Handel beauftragt werden, den Schutz der Verbraucher zu verbes-

sern und eine sorgfältige Durchführung von Zahlungsdienstleistungen zu gewähr-

leisten. Die Verbraucherverbände berichten im Zusammenhang mit der Verwen-

dung von Zahlungsmethoden wie „Kauf auf Rechnung“ oder „buy now, pay later“ 

immer wieder von Fällen, bei denen Zahlungsdienstleister unberechtigte Forde-

rungen gegen Verbraucher erheben, auf Einwendungen aus dem Grundgeschäft 

zwischen Verbraucher und Händler nicht reagieren und vorschnell Inkassounter-

nehmen mit der Durchsetzung beauftragen. 

2. Der Bund wird gebeten zu prüfen, ob Regelungen geschaffen werden können, da-

mit Erklärungen, die Verbraucher im Zusammenhang mit etwaigen Leistungsstö-

rungen entweder dem Händler oder dem Zahlungsdienstleister gegenüber abge-

ben, im Sinne einer Empfangsbevollmächtigung automatisch auch dem anderen 

Unternehmen zuzurechnen sind. Gleichzeitig sollten Mindestanforderungen ge-

schaffen werden, um die Kommunikation zwischen Verbrauchern und Händlern zu 

erleichtern. Insbesondere könnten Händler, vergleichbar mit dem „Kündigungsbut-

ton“ verpflichtet werden, niedrigschwellige Möglichkeiten zur Übermittlung aller 

vertragsrelevanten Erklärungen anzubieten. Außerdem sollte geprüft werden, ob 

und wie Zahlungsdienstleister dazu verpflichtet werden können, Verbraucher im 

Rahmen von Zahlungsaufforderungen über möglicherweise bestehende Leis-

tungsverweigerungsrechte gegenüber dem Händler aufzuklären. 

3. Aus Sicht der Verbraucherschutzministerkonferenz ist es erforderlich, dass die ge-

samte Tätigkeit von Zahlungsdienstleistern von der Aufsichtskompetenz der BaFin 

gemäß § 4 Abs. 1a S. 1 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) umfasst 

ist und die BaFin insoweit ihre Aufsichtstätigkeit im kollektiven Verbraucherschutz-

interesse effektiv ausübt. Dazu sollte auch eine sorgfältige Überprüfung der For-

derungsberechtigung, die Berücksichtigung von Einwendungen aus dem Grund-

geschäft und die Voraussetzungen für eine Beauftragung von Inkassounterneh-

men zählen. Die Verbraucherschutzministerkonferenz bittet die Bundesregierung 
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zu prüfen, ob die Vorgaben auf nationaler oder europäischer Ebene zu den Sorg-

faltspflichten der Zahlungsdienstleister ausreichend sind oder insoweit Handlungs-

bedarf besteht. 

4. Da Zahlungsdienstleister häufig in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union ansässig sind und mit einer Lizenz aus einem Mitgliedstaat im gesamten 

Gebiet der Europäischen Union ohne eine inländische Erlaubnis Zahlungsdienste 

anbieten können, ist eine funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

der Aufsichtsbehörden verschiedener Mitgliedstaaten von essentieller Bedeutung. 

Insbesondere sollte sichergestellt sein, dass Beschwerden von Verbrauchern von 

der Aufsichtsbehörde in ihrem Wohnsitzstaat auch an die für den Zahlungsdienst-

leister im Sitzland zuständige Behörde weitergeleitet werden. 

5. Die Verbraucherschutzministerkonferenz bittet die Bundesregierung im Rahmen 

der Verbraucherschutzministerkonferenz 2024 zu den Punkten 1 bis 4 zu berich-

ten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 30 Europaweiten Verbraucherschutz verbessern – Ein-

führung eines Europäischen Widerrufsbuttons 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 31  Richtig riestern in der Krise: Energetisches  

Sanieren mit Riesterkapital vollumfänglich möglich 

machen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass das bestehende System der Riester-Rente für viele Förderberech-

tigte, insbesondere wegen einer fehlenden Flexibilität bei der Verwendung des an-

gesparten Kapitals, als Instrument für die private Altersvorsorge optimierungsfähig 

erscheint. 

2.  Die Verbraucherschutzministerkonferenz bittet die Bundesregierung über die Er-

gebnisse der von ihr eingesetzten Fokusgruppe zur privaten Altersvorsorge auf 

der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz zu berichten.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen, dass die Bundesregierung mit dem Jahressteuergesetz 2022 die grund-

sätzliche Verwendungsmöglichkeit des Kapitals der rund 16 Millionen bestehen-

den Riester-Verträge erweitert hat. Neben dem Einsatz des Riesterkapitals für ei-

nen altersgerechten, barrierefreien Umbau von selbstgenutzten Immobilien ist ab 

dem Jahr 2024 auch der Einsatz dieses Kapitals für energetische Maßnahmen 

möglich, wie beispielsweise den Einbau einer modernen Heizungsanlage. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder se-

hen jedoch angesichts gestiegener Preise für Wärme und Strom und zur Beschleu-

nigung der privaten Energiewende kurzfristig weiteren Reformbedarf bei den Ver-

wendungsmöglichkeiten des Riesterkapitals. Die Bundesregierung wird daher ge-

beten, die für die Verwendung des Riesterkapitals einschlägigen steuerrechtlichen 

Bestimmungen dahingehend zu ergänzen, dass der Einsatz für energetische Maß-

nahmen wie den Einbau von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern möglich 

wird. Darüber hinaus wird die Bundesregierung um Prüfung gebeten, ob eine pa-

rallele Förderung von energetischen Maßnahmen, zum Beispiel durch die Kredit-

anstalt für Wiederaufbau (KfW), ermöglicht werden kann, da die in Rede stehen-

den Maßnahmen sehr kapitalintensiv sind und das Riesterkapital hierzu in vielen 

Fällen nicht ausreichen könnte. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, 
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und -senatorinnen der Länder bitten die Bundesregierung zudem, auch Mieterin-

nen und Mieter bei Fördermaßnahmen zu berücksichtigen. 

 

Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst. 
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TOP 32 Verbesserung des Verbraucherschutzes in der Kun-

denkommunikation 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-

sen darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher regelmäßig erhebliche 

Schwierigkeiten haben, den Kundenservice von Unternehmen mit ihren Anliegen 

direkt und zeitnah zu erreichen. Insbesondere digitalisierte Kundenkommunikation 

(wie z. B. Chatbots, Kontaktformulare, Apps oder der Online-Account), aber auch 

Funktionsmängel, überlange Bearbeitungszeiten und gänzlich ausbleibende 

Rückmeldungen der Unternehmen sowie Hotlines mit unverhältnismäßigen War-

tezeiten stellen in vielen Fällen große praktische Hürden dar. Dies hat immer wie-

der zur Folge, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf ihnen zustehende 

Rechte verzichten und finanzielle Nachteile in Kauf nehmen.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Hinter-

grund der zunehmenden Digitalisierung von Kundenserviceleistungen insbeson-

dere dort zu kurz greift, wo die fehlerfreie und effiziente Nutzung der bereitgestell-

ten Kommunikationswege und -funktionen nicht gewährleistet oder sogar bewusst 

durch Unternehmen erschwert wird. Ebenso sollten Nachteile für Verbraucherin-

nen und Verbraucher vermieden werden, welche durch fehlende Dokumentations-

möglichkeiten von erfolgten Kontaktaufnahmen und deren Inhalten entstehen, um 

eine nachhaltige Verfolgung der Verbraucheranliegen und eine wirksame Durch-

setzung von Verbraucherrechten zu gewährleisten.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

daher der Auffassung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher im Kontakt mit 

Unternehmen noch besser unterstützt und insbesondere vor treuwidrigem Verhal-

ten geschützt werden müssen. Sie bitten die Bundesregierung, insoweit aktiv zu 

werden und  

a) in Art. 246 Abs. 1 Nr. 2 sowie Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 3 Einführungsgesetz 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) die Vorgaben zu von Unternehmen 

genutzten Online-Kommunikationsmitteln sowie zur Dokumentation von Kor-

respondenz zu konkretisieren, um die rechtlichen Pflichten der Unternehmen 
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in der onlinegestützten Kundenkommunikation zu definieren und eine rechts-

sichere Orientierung zu ermöglichen. Entsprechend den Vorgaben der Ver-

braucherrechterichtlinie (VRRL) müssen sämtliche der vom Unternehmer zur 

Verfügung gestellten Online-Kommunikationsmittel es der Verbraucherseite 

ermöglichen, schnell Kontakt zum Unternehmen aufzunehmen, effizient mit 

ihm zu kommunizieren sowie schriftliche Korrespondenz zu speichern (vgl. Art. 

6 Abs. 1 lit. c VRRL). Bei der Festlegung von Standards, die für eine verbrau-

cherfreundliche Kundenkommunikation einzuhalten sind, sollten möglichst 

konkrete Vorgaben definiert werden (wie z. B. eine unmittelbare Eingangsbe-

stätigung und eine feste, z. B. an die Widerrufsfrist angelehnte zweiwöchige 

Rückmeldefrist), welche auch Dokumentationspflichten sowie Maßgaben für 

die telefonische Erreichbarkeit (wie z. B. eine Rückruffunktion) einschließen, 

insbesondere wenn nur diese Kontaktmöglichkeit eröffnet ist. 

b)  besonders schutzwürdige Verbraucherinnen und Verbraucher in den Blick zu 

nehmen und über eine verpflichtende Information zu einer vorzuhaltenden bar-

rierefreien bzw. besonders leicht zugänglichen Kommunikationsalternative si-

cherzustellen, dass diese verlässlich mit Unternehmen in Kontakt treten kön-

nen und nicht durch tatsächliche oder technische Hürden ausgeschlossen 

werden. 

c) ergänzend zu bewerten, ob für bestimmte Beschwerdekonstellationen bran-

chenspezifische, sektorale Regelungen erforderlich sind. Diese könnten, z. B. 

in Anlehnung an die Regelung des § 111a f. Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG), ein gesetzliches Beschwerdeverfahren vorsehen. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-

sen darauf hin, dass die Digitalisierung der Kundenkommunikation auch wichtige 

Chancen für verbesserte Kommunikationsprozesse bietet und gerade auch Unter-

nehmen ein erhebliches unternehmerisches Interesse an einer guten Kundenkom-

munikation und Kundenbindung haben dürften. Sie bitten die Bundesregierung, an 

dieser Stelle anzusetzen und in einen öffentlichen Dialog mit den Unternehmen 

und weiteren Stakeholdern zu treten, um die beschriebenen Probleme in der Kun-

denkommunikation aufzugreifen und z. B. durch die Auswertung und Darstellung 

von Best-Practice-Beispielen in der Breite dabei zu unterstützen, den Verbraucher-

schutz voranzutreiben und auf diese Weise insgesamt zu einer nachhaltigen Ver-

besserung der Kundenkommunikation beizutragen. 
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5. Die Bundesregierung wird in Anbetracht des auf europäischer Ebene aktuell lau-

fenden Fitnesschecks mehrerer verbraucherschützender Richtlinien zur digitalen 

Fairness (Eignungsprüfung der EU-Kommission aus 3/2022 im Rahmen der New 

Consumer Agenda, COM(2020) 696 final) gebeten, den wichtigen Aspekt des Ver-

braucherschutzes in der digitalen Kundenkommunikation und die Anliegen dieses 

Beschlusses auch dort in den weiteren Prozess einzubringen. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, auf der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz zu den 

Ergebnissen ihrer Prüfungen sowie über die geplanten Maßnahmen und eingelei-

teten Schritte zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 33 Verbraucherschutz für Kinder und Jugendliche bei 

In-App-Käufen stärken 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 34 + 36 Breitband- und Mobilfunkversorgung in Deutsch-

land flächendeckend verbessern und den Verbrau-

cherschutz stärken 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder for-

dern bei der Mobilfunkversorgung einen flächendeckenden Ausbau, konkret den 

Ausbau des 4G- und 5G-Mobilfunknetzes, damit eine flächendeckende Versor-

gung mit einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s erreicht wer-

den kann.  

2. Die Nutzung mobiler Internetzugänge ist aus dem gesellschaftlichen Leben nicht 

mehr wegzudenken. Dabei sind Abweichungen zwischen vertraglich zugesicherter 

und tatsächlicher Bandbreite seit langem ein großes Ärgernis für Verbraucherin-

nen und Verbraucher. Daher war die im Rahmen der Novelle des Telekommuni-

kationsgesetzes erfolgte Stärkung der Verbraucherrechte im Falle einer nicht ver-

tragskonformen Leistung ein wichtiger Schritt. Genauso wichtig ist aus Sicht der 

Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder, dass 

diese Rechte nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern von den Verbraucherin-

nen und Verbrauchern auch durchgesetzt werden können. Daher begrüßen sie es, 

dass die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr den hierfür erforderlichen Pro-

zess zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe sowie zur Entwicklung ei-

nes Überwachungsmechanismus eingeleitet hat.  

3. Die Frage, wann eine Leistung als vertragsgemäß akzeptiert werden muss, sollte 

nicht vom Standort der Verbraucherinnen und Verbraucher abhängen, die unab-

hängig davon, wo sie einen mobilen Internetzugang nutzen, den gleichen Preis für 

diesen bezahlen. Dass es regionale Unterschiede bei der Mobilfunkversorgung 

gibt, kann nicht dazu führen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in ländli-

chen Gebieten eine schlechtere Leistung als vertragsgemäß akzeptieren müssen, 

als in städtischen Bereichen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -

senatorinnen der Länder lehnen daher die vorgenommene Differenzierung bei der 

zu akzeptierenden Höhe der Abschläge auf die vertraglich vereinbarte maximale 

Geschwindigkeit (in städtischen Bereichen 75 Prozent, in halbstädtischen Berei-

chen 85 Prozent und in ländlichen Bereichen 90 Prozent) ab.  
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4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass die von der Bundesnetzagentur zur Diskussion gestellten „Eckpunkte 

Nachweisverfahren Mobilfunk“ die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrau-

chern nur unzureichend berücksichtigen. Insbesondere ist es nicht interessenge-

recht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine Übertragungsrate als ver-

tragsgemäß akzeptieren müssten, die im schlechtesten Fall lediglich 10 % der ver-

einbarten Leistung entspricht. Hinzu kommt, dass dieser Wert nur jeweils einmal 

an drei von 5 Messtagen erreicht werden muss. Wenn Anbieter unrealistische An-

gaben zu den erreichbaren Maximalgeschwindigkeiten machen, liegt die Verant-

wortung hierfür allein bei den Anbietern.  

5. Der erforderliche Zeitaufwand für das Messverfahren zur Darlegung einer Minder-

leistung im Bereich Mobilfunk muss verhältnismäßig sein. Dies ist bei jeweils sechs 

Messungen an fünf Kalendertagen, wobei zwischen der dritten und vierten Mes-

sung eines Kalendertages mindestens eine dreistündige Pause, zwischen allen 

übrigen Messungen eine fünfminütige Pause vorzusehen ist, nicht der Fall. Dieser 

Aufwand wird eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern davon abhal-

ten, ihre Rechte durchzusetzen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister 

und -senatorinnen der Länder sprechen sich für eine verbraucherfreundliche Aus-

gestaltung des Messverfahrens aus. Des Weiteren sollte die Einführung eines Mo-

duls in der App zur Mitteilung der Minderung oder der Ausübung des Sonderkün-

digungsrechts in Verbindung mit einem automatisch angehängten Messprotokoll 

an den Diensteanbieter mittels eines Standardformulars geprüft werden.  

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass beim Einsatz des von der BNetzA bereitgestellten Messtools im Mo-

bilfunkbereich das Tool systemunabhängig, automatisiert und kostenfrei Messun-

gen für alle Kundinnen und Kunden ermöglichen sollte. Die Verbraucherschutzmi-

nisterinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten daher den Bund sicher-

zustellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zur Wahrnehmung ihrer 

Rechte nicht auf eigene Kosten den Nachweis führen müssen, sondern Messun-

gen ohne Anrechnung auf das eigene Datenvolumen durchführbar sind. 

7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, beim Festnetz die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-

downloadgeschwindigkeit der Internetzugangsdienste flächendeckend für ganz 

Deutschland möglichst noch dieses Jahr, wie in der Protokollerklärung der Bun-

desregierung vom 10.06.2022 festgehalten, von 10 Mbit/s auf mindestens 
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15 Mbit/s zu erhöhen, sodass auch Menschen in ländlichen Räumen die Möglich-

keit der Teilhabe an einer digitalen Gesellschaft haben.  

8. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder set-

zen sich dafür ein, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern bei kontinuierlicher 

Abweichung der vereinbarten Datenübertragungsgeschwindigkeit im Bereich des 

Breitbandes effektive Instrumente zur Durchsetzung ihrer Ansprüche zur Verfü-

gung stehen. Sie fordern daher die Bundesnetzagentur auf, die Messmodalitäten 

der von ihr entwickelten „Breitbandmessung Desktop-App“, die als Messinstru-

ment zum Nachweis einer Minderleistung anerkannt ist, verbraucherfreundlicher 

zu gestalten. Die Einführung eines Moduls in die App zur Mitteilung der Minderung 

oder der Ausübung des Sonderkündigungsrechts in Verbindung mit einem auto-

matisch angehängten Messprotokoll an den Diensteanbieter mittels eines Stan-

dardformulars sollte hierbei geprüft werden. 

9. Die Verbraucherschutzministerkonferenz übermittelt diesen Beschluss an die Bun-

desnetzagentur. 

10. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, über die getroffenen Maßnahmen und eingeleiteten 

Schritte zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz schriftlich zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 35 Mobilfunkausbau flächendeckend vorantreiben und 

Nationales Roaming ermöglichen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men die Gigabitstrategie des Bundes zur Kenntnis. Mit der Mobilfunkförderung des 

Bundes sollen unversorgte sog. „weiße Flecken“ geschlossen werden. Die Ver-

braucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten den 

Bund um Vorlage des für Ende 2022 angekündigten Meilensteinplans zur Schlie-

ßung der „weißen Flecken“, in dem die zur Zielerreichung erforderlichen Maßnah-

men evaluiert und berücksichtigt werden sollen. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-

sen darauf hin, dass Infrastruktur-Sharing einen Beitrag zur besseren Mobilfunk-

versorgung leisten kann, indem Mobilfunknetzbetreiber unter Beachtung des Wett-

bewerbs- und Kartellrechts Kooperationen zum gemeinsamen wirtschaftlichen 

Netzausbau eingehen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -sena-

torinnen der Länder bitten den Bund darauf hinzuwirken, dass die Bundesnetza-

gentur (BNetzA) die Bemühungen der Mobilfunknetzbetreiber unterstützt, mit Inf-

rastruktur-Sharing künftig eine Versorgung von mehr als einem Netzbetreiber in 

den Gebieten der sog. „grauen Flecken“ bereitzustellen.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder äu-

ßern Bedenken, ob eine Mobilfunknutzung über bestimmte Satellitensysteme eine 

praktikable Alternative zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Grundver-

sorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen darstellt. Angesichts der bei be-

stimmten Systemen unvermeidbaren technischen Nachteile bitten die Verbrau-

cherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder den Bund darauf 

hinzuwirken, dass zum Schließen „weißer Flecken“ nur Technik zum Einsatz 

kommt, die verbraucherfreundliche Mindestanforderungen erfüllt. Zudem wird ge-

beten, darauf hinzuwirken, dass ländliche Regionen gegenüber den städtischen 

Gebieten in der Mobilfunkversorgung nicht benachteiligt werden.  

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-

sen darauf hin, dass 2025 die Nutzungsrechte für wichtige Mobilfunkfrequenzen 
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auslaufen. Es bedarf eines regulatorischen Konzeptes, wie mit der bedarfsgerech-

ten Bereitstellung von freiwerdenden Frequenzen die flächendeckende und unter-

brechungsfreie Versorgung mit öffentlichem Mobilfunk verbessert werden kann. 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, dass bei der Konzepterstellung durch die BNetzA auch die Verbrau-

cherschutzressorts der Bundesländer beteiligt werden, um die jeweils länderspe-

zifischen Besonderheiten und Anforderungen zu berücksichtigen.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men zur Kenntnis, dass Presseberichten zufolge die BNetzA festgestellt hat, dass 

die Netzbetreiber ihre Auflagen zum Mobilfunkausbau und zur Verbindungsqualität 

des Mobilfunks für 2022 nicht erfüllt haben. In der Frequenzauktion von 2019 ver-

pflichteten sich die Netzbetreiber dazu, bis Ende 2022 in 500 bisherigen „weißen 

Flecken“ neue Funkstationen zu bauen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -mi-

nister und -senatorinnen der Länder bitten den Bund, darauf hinzuwirken, dass die 

BNetzA bei Nichteinhaltung von Ausbauauflagen der Netzbetreiber die ihr zur Ver-

fügung stehenden Maßnahmen einschließlich der Möglichkeit zur Verhängung von 

Bußgeldern wirksam einsetzt, um den Druck auf die Netzbetreiber zum Bau neuer 

Funkstationen zu erhöhen.  

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass Infrastruktur-Sharing zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung in 

den „grauen Flecken“ bzgl. Umfang und Geschwindigkeit nicht so vorankommt, 

wie es aus Verbrauchersicht wünschenswert ist. Die Verbraucherschutzministerin-

nen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten daher den Bund, Nationales 

Roaming durch die BNetzA im Rahmen der Ermessensspielräume, die das Tele-

kommunikationsgesetz eröffnet, einzuführen, um die Zielerreichung in der Mobil-

funkversorgung zu beschleunigen. 
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7. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund zur 42. LAV im Herbst 2023 zu den ergriffenen Maßnahmen unter 

Ziffer 1-6 schriftlich zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 37 Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich 

ausgestalten 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 38 Weitere Eindämmung von unlauterer Telefonwer-

bung, Haustürgeschäften und Abo-Verträgen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin stark von unerlaubter 

Telefonwerbung und untergeschobenen Verträgen betroffen sind und erinnern an 

ihre Beschlüsse zu einer generellen Bestätigungslösung. Die in den letzten Jahren 

eingeführten sektoriellen Einzellösungen (z. B. zuletzt bezüglich Stromlieferverträ-

gen) reichen aus ihrer Sicht nicht aus, um das Problem zu beheben.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten daher den Bund, die Einführung einer generellen Bestätigungslösung durch 

Ergänzung des § 312c BGB zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

vor unerlaubter Telefonwerbung zeitnah umzusetzen.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund weiterhin zu prüfen bzw. zu evaluieren, inwiefern die bestehenden 

Einzellösungen das Problem in den jeweiligen Bereichen eingedämmt haben. 

Auch verbreitete technische Methoden, die von unseriösen Unternehmen in Ein-

satz gebracht werden, wie z. B. das Rufnummern-Spoofing, sollten dabei einbe-

zogen werden. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und -senatorinnen der Länder 

nehmen des Weiteren zur Kenntnis, dass der Direktvertrieb von Waren und Dienst-

leistungen durch sogenannte Haustürgeschäfte und die damit verbundenen Prob-

leme in den vergangenen Jahren pandemiebedingt stark zugenommen haben. Sie 

betrachten mit Sorge, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher durch unge-

betene Kauf- oder Dienstleistungsangebote vielfach in ihrer Privatsphäre gestört, 

belästigt oder überrumpelt fühlen. Der Bund wird daher gebeten, die gesetzlichen 

Vorschriften zu Haustürgeschäften an diese veränderte Situation anzupassen. 

Haustürgeschäfte sollten ohne vorherige Einwilligung nicht mehr zulässig sein. Zu-

sätzlich sollte bei Haustürgeschäften ein Widerrufsrecht von 30 Tagen eingeräumt 

werden, um dieses Geschäftsmodell für Unternehmen unattraktiver zu machen. 
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5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister, und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund außerdem, auch im Bereich der Abo-Verträge und Dauerschuldver-

hältnisse im Dienstleistungssektor im Sinne der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher tätig zu werden. Eine Verkürzung der Mindestlaufzeit solcher Verträge auf ein 

Jahr muss gesetzlich eingeführt werden. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, hierüber auf der 20. Verbraucherschutzministerkonferenz zu berich-

ten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 39 Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend 

einführen 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 40 Irreführung durch kommerzielle Anbieter bei digita-

len Behördendienstleistungen stoppen 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 41 Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen 

und Verbraucher vor Datenmissbrauch und Diskri-

minierung schützen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder un-

terstreichen den Befund des Bundes, dass bei der Überprüfung der Anwendungen 

und Auswirkungen der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) auf europäischer 

Ebene verbraucher- und datenschutzrechtliche Aspekte sowie die daraus für die 

Privatsphäre der Verbraucherinnen und Verbraucher resultierende Risiken beach-

tet werden müssen.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht in der Lage sind, das Zu-

standekommen ihres jeweiligen Score-Wertes und dessen Veränderungen nach-

zuvollziehen.  

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass durch neue Geschäftsmodelle von Auskunfteien und Finanzdienst-

leistern, die es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, ihren Scorewert 

durch Preisgabe von persönlichen Daten zu verbessern, Risiken für die Verbrau-

cherrechte und die Privatsphäre entstehen können.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, auf nationaler und europäischer Ebene weiter konsequent für eine 

faire, datensparsame und transparente Scorebildung durch Wirtschaftsauskunf-

teien und Finanzdienstleister einzutreten.  

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 42 Digitalen Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicher-

heit stärken 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass mit Fortschreiten der Digitalisierung auch die Sicherheitsrisiken für 

Verbraucherinnen und Verbraucher im digitalen Raum zugenommen haben, die 

Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Regulierung von IT-

Sicherheitsfragen bislang aber nicht hinreichend berücksichtigt werden. Um ein 

hohes Niveau an IT-Sicherheit für verbrauchernahe Produkte mit digitalen Elemen-

ten und vernetzte Verbraucherprodukte zu erreichen, halten sie eine konsequente 

und lückenlose Normierung von Fragen der IT-Sicherheit im Verbraucherrecht für 

erforderlich, um auf diese Weise einen hinreichenden Basisschutz für Produkte 

und Dienstleistungen des digitalen Verbraucheralltags sicherzustellen.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

tonen die Notwendigkeit, IT-Sicherheit von verbrauchernahen Produkten und 

Dienstleistungen mit digitalen Elementen an den Interessen von Verbraucherinnen 

und Verbrauchern auszurichten. Sie fordern, dass IT-Sicherheitsmaßnahmen von 

den Herstellern und Anbietern so gestaltet werden, dass diese für Verbraucherin-

nen und Verbraucher im Alltag einfach nutzbar und in ihre Lebenswelt integrierbar 

sind (sog. Usable Security). Daher ist bereits bei der Entwicklung von Hard- und 

Software-Produkten die IT-Sicherheit mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus 

des Produktes zu berücksichtigen. Vernetzte Geräte und Anwendungen müssen 

standardmäßig auf die sicherste Variante voreingestellt und Sicherheitslücken 

zeitnah geschlossen werden. Daten und Informationen, die von digitalen Produk-

ten und Diensten gesammelt und verarbeitet werden, müssen sicher verschlüsselt 

sein, um unautorisierte Zugriffe zu verhindern.  

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen daher grundsätzlich den Vorschlag der EU-Kommission für ein Cyberresi-

lienzgesetz (Cyber Resilience Act - CRA) sowie den Vorschlag für eine Verord-

nung des Europäischen Parlaments und des Rates über horizontale Cybersicher-

heitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen (COM (2022) 454 final). 

Sie sind aber der Auffassung, dass die Verbraucherinteressen bislang nicht hin-

reichend berücksichtigt wurden. Deshalb wird der Bund gebeten, sich im Rahmen 
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der derzeit anstehenden Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene dafür ein-

zusetzen, dass  

a. verbrauchernahe digitale Produkte und vernetzte Verbraucherprodukte nicht 

generell in die Risikostufe „niedrig“ eingestuft werden, sondern eine differen-

zierte Risikobewertung erfolgt und eine Zuordnung in die Risikostufe „mittel“ 

oder „hoch“ möglich ist; 

b. verbindliche Muster für die vorgeschriebenen Gebrauchsanweisungen und Si-

cherheitshinweise für verbrauchernahe digitale Produkte etabliert werden, um 

einheitliche Standards zu definieren, wie die geforderten einfachen, verständ-

lichen und leicht lesbaren Hinweise der Anbieter verbraucherfreundlich auszu-

gestalten sind; 

c. die Frage der Langlebigkeit von Gütern mit digitalen Elementen wie beispiels-

weise im Bereich der smarten Haustechnik (Smart Meter) auch mit Blick auf 

die Öko-Design-RL transparent und rechtssicher definiert wird. Dies betrifft 

insbesondere die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der erwarteten 

Produktlebensdauer in Art. 10 Abs. 6 der VO (COM (2022) 454 final), wonach 

die Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Elementen ab dem Inverkehr-

bringen und während der erwarteten Produktlebensdauer oder für einen Zeit-

raum von 5 Jahren ab dem Inverkehrbringen zu gewährleisten ist, je nachdem 

welcher Zeitraum kürzer ist. Dies ist nach Auffassung der VSMK zwingend er-

forderlich, um Kaufentscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern 

zu erleichtern;  

d. zugängliche und nutzerfreundliche Melde- und Abhilfeverfahren bei Cybersi-

cherheitsvorfällen für Verbraucherinnen und Verbraucher etabliert werden und 

e. unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eine Cybersi-

cherheitszertifizierung für Produkte mit digitalen Elementen nach der Verord-

nung über horizontale Cybersicherheitsanforderungen verpflichtend etabliert 

wird, um eine mögliche für Verbraucherinnen und Verbraucher unübersichtli-

che Häufung von Zertifizierungen zu vermeiden. 

4. Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wurde 2021 der Digitale Verbraucherschutz im 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verankert. Das BSI soll 

als unabhängige Stelle Verbraucherinnen und Verbraucher zu Fragen der Cyber-

sicherheit informieren, beraten und warnen. Die Verbraucherschutzministerinnen, 

-minister und -senatorinnen der Länder stellen fest, dass seit dem Inkrafttreten des 

Gesetzes gute und wichtige Angebote im Digitalen Verbraucherschutz seitens des 
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BSI wie beispielsweise ein Service Telefon, eine Digitale Rettungskette mit einer 

Suchmöglichkeit nach Digitalen Ersthelfern bei IT-Sicherheitsvorfällen entwickelt 

wurden, diese Instrumente aber in weiten Teilen der Bevölkerung nicht bekannt 

sind. Sie bitten daher den Bund zu prüfen, wie diese Instrumente des BSI bekann-

ter gemacht und noch verbraucherfreundlicher ausgestaltet werden können. 

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

tonen die Notwendigkeit, die Transparenz der Sicherheitseigenschaften von ver-

brauchernahen Produkten mit digitalen Elementen bereits beim Kauf für Verbrau-

cherinnen und Verbraucher zu verbessern. Der Bund wird daher um Prüfung einer 

Erweiterung des BSI-Sicherheitskennzeichen (§ 9 c BSI–G) gebeten mit dem Ziel, 

dass 

a. das BSI-Sicherheitskennzeichen auch Fragen des Datenschutzes berücksich-

tigt,  

b. eine Ausweitung des Produktkatalogs auf alle verbrauchernahen Produkte und 

Dienstleistungen mit digitalen Elementen erfolgt und 

c. das BSI-Sicherheitskennzeichen um eine Skala (in Sternen) erweitert wird, die 

eine einfache und intuitive Botschaft zur Sicherheit des Produktes mit digitalen 

Elementen transportiert, um insbesondere weniger digitalaffine Verbrauche-

rinnen und Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen und das 

IT-Sicherheitsniveau in der Gesellschaft insgesamt weiter zu erhöhen. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder se-

hen zur Stärkung des digitalen Verbraucherschutzes die Notwendigkeit häufiger 

Verbraucherwarnungen im Sinne § 7 BSIG einzusetzen, wenn hinreichende An-

haltspunkte für Gefahren der IT-Sicherheit bei verbrauchernahen Produkten und 

Dienstleistungen vorliegen. Dabei kann nach ihrer Auffassung bei Gefahr im Ver-

zug auch entsprechend § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz auf die Anhörung der 

Anbieter im Vorfeld verzichtet werden. Sie bitten den Bund ferner um Prüfung, ob 

zur Abwehr konkreter, erheblicher Gefahren für verbrauchernahe Produkte mit di-

gitalen Elementen und vernetzten Verbraucherprodukten einer Vielzahl von Ver-

braucherinnen und Verbraucher nicht analog § 7 d BSIG eine Anordnungsbefugnis 

des BSI gegenüber den Herstellern und Anbietern von vernetzten Produkten oder 

Produkten mit digitalen Elementen zu etablieren ist, sodass diese die jeweils zur 

Herstellung des ordnungsgemäßen Zustand seiner Produkte in Bezug auf IT-Si-

cherheit erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen 

müssen. Die Nicht-Umsetzung einer solchen Anordnung sollte vom BSI gegenüber 

den Herstellern nach § 14 BSIG sanktioniert werden können. 
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Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 43  Energiewende voranbringen und verbraucher-

freundlich gestalten 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind der 

Auffassung, dass die Energiewende ein wichtiges Ziel darstellt, dessen Erreichung 

eine gemeinsame Anstrengung aller gesellschaftlichen Akteure erfordert. Dabei muss 

jedoch eine Überforderung von Verbraucherinnen und Verbrauchern vermieden wer-

den, um sowohl die praktische Realisierbarkeit als auch die Akzeptanz der Maßnah-

men zu gewährleisten. Insbesondere gilt es, die soziale Dimension jeder energiepoli-

tischen Maßnahme stets mitzudenken und finanzielle Belastungen für vulnerable Ver-

braucherinnen und Verbraucher möglichst gering zu halten.  

 

Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst. 
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TOP 44 Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz – 

Einbindung der Verbraucherinnen und Verbraucher 

in die Energiewende 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis und stellen fest, dass auch 

mit Bundesmitteln ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung eines kontinuierli-

chen Angebots an Energieberatung geleistet werden kann und begrüßen die der-

zeitige vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanzierte Ener-

gieberatung der Verbraucherzentralen und den von der Nationalen Klimaschutzi-

nitiative geförderten Stromspar-Check von Caritas e. V. und dem Bundesverband 

Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

tonen die Notwendigkeit einer umfassenden und anbieterunabhängigen Energie-

beratung für Verbraucherinnen und Verbraucher, damit die erforderlichen situati-

onsangepassten Maßnahmen für die Energie- und Wärmewende wirtschaftlich 

tragbar umgesetzt werden können. Insbesondere profitieren auch einkommens-

schwache Haushalte von einer fachlich fundierten Beratung zu Energiesparmaß-

nahmen und zur Umstellung auf eine Energieversorgung mit erneuerbaren Ener-

gien. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten daher angesichts der zentralen Bedeutung der Energieberatung für die Klima-

wende und Wärmewende den Bund, die bestehende Förderung der Energiebera-

tung zu verstetigen und zu erweitern, und zur nächsten LAV im Herbst 2023 über 

den zukünftigen Finanzierungsrahmen in den Bereichen „Energieberatung durch 

die Verbraucherzentralen“ und „Stromspar-Check von Caritas e. V. und dem Bun-

desverband Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands für einkommens-

schwache Haushalte“ zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 45 Stärkung der Verbraucherrechte beim Laden von  

E-Autos an öffentlich zugänglichen Ladesäulen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder er-

kennen die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung an, die Elektromobilität 

für Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiver zu machen. Sie sehen aber nach 

wie vor erheblichen Handlungsbedarf, um die Interessen der Verbraucherinnen 

und Verbraucher umfassend zu berücksichtigen und die Preistransparenz an der 

Ladesäule zu erhöhen. Eine stärkere Berücksichtigung der Verbraucherinteressen 

beim Laden von Elektroautos an öffentlichen Ladesäulen kann die Akzeptanz der 

Elektromobilität und damit auch die Nachfrage nach Elektroautos stärken. 

2. Insbesondere beim e-Roaming sind die Kosten eines Ladevorgangs in der Praxis 

nicht immer von vorneherein absehbar und weichen häufig erheblich von den Prei-

sen ab, die die Verbraucherinnen und Verbraucher bei einem Ladevorgang bei 

ihrem Elektromobilitätsanbieter zahlen. Die Verbraucherschutzministerinnen,  

-minister und -senatorinnen der Länder bitten die Bundesregierung, geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Verbraucherinnen und Ver-

braucher, die einen Vertrag mit einem Elektromobilitätsdienstleister abgeschlos-

sen haben, auch bei einem Ladevorgang bei einem Partner eines Roaming-Netz-

werkes keine höheren Tarife zahlen müssen, als die, die in dem Verhältnis zu ih-

rem Elektromobilitätsdienstleister gelten. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

kräftigen den Beschluss der 17. Verbraucherschutzministerkonferenz zu TOP 17 

und weisen erneut darauf hin, dass eine größtmögliche Markttransparenz derzeit 

insbesondere noch daran scheitert, dass es keine Markttransparenzstelle gibt. In 

der Praxis wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern erst durch eine solche 

Stelle ein Preisvergleich ermöglicht. Ohne eine Markttransparenzstelle sind sie ge-

zwungen, jede einzelne Ladesäule anzusteuern und zu hoffen, dass sie dort ohne 

großen weiteren Aufwand den Ladepreis und weitere Preiskomponenten heraus-

finden können. Deshalb setzen sich die Verbraucherschutzministerinnen, -minister 

und -senatorinnen der Länder für die frühestmögliche Schaffung einer Markttrans-

parenzstelle ein, die auch Informationen zu den verwendeten Bezahlsystemen und 
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zu den weiteren Preiskomponenten neben dem Ladepreis der jeweiligen Ladesäu-

len sammelt und übermittelt. Sie bitten die Bundesregierung in Hinblick auf den 

Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 

204/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (AFIR) nationale Hand-

lungsspielräume bei der Errichtung einer Markttransparenzstelle für Elektromobili-

tät zu prüfen und im Sinne des Verbraucherschutzes zu nutzen. Sie bitten die Bun-

desregierung zusätzlich, sich weiterhin auf EU-Ebene für die Übermittlung dieser 

Daten an eine Transparenzstelle einzusetzen. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen, dass mit der Änderung der Ladesäulenverordnung (LSV) vorgesehen 

wird, dass an zukünftig erstmalig in Betrieb genommenen öffentlichen Ladesäulen 

möglich sein muss, mindestens mit Kredit- und Debitkarte zahlen zu können. Un-

gewissheiten darüber, welche Bezahlmethoden an welchen Ladesäulen akzeptiert 

werden, erschweren die Suche nach einer geeigneten Ladesäule. Dies gilt insbe-

sondere, solange es nicht möglich ist, über eine frei und leicht zugängliche zentrale 

Stelle herausfinden zu können, welches Zahlungsmittel an welchen Ladesäulen 

akzeptiert wird. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die -senatorin-

nen der Länder bitten daher, dies bei weiteren Änderungen der Ladesäulenverord-

nung zu berücksichtigen und nationale Handlungsspielräume der AFIR-Verord-

nung im Sinne eines effektiven Verbraucherschutzes zu nutzen. Sie bitten die Bun-

desregierung, sich auch auf EU-Ebene für möglichst verbraucherfreundliche Re-

gelungen zu den Bezahlsystemen einzusetzen. Ein einheitlicher Bezahlstandard 

kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn auch ältere Ladesäulen nachgerüstet 

werden müssen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die -senato-

rinnen der Länder bitten die Bundesregierung daher, eine Nachrüstungspflicht zu 

prüfen. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 46 Verbesserung der Informationen für Verbraucher-

innen und Verbraucher über Antriebsbatterien von 

Elektrofahrzeugen 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 47 Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fern-

wärmemarkt 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 48 Informationsoffensive zu Jodsalz 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen und unterstützen die Informationsoffensive des BMEL zu Jodsalz mit dem 

Ziel, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Lebensmittelwirtschaft für die 

Verwendung von Jodsalz zu sensibilisieren. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder 

empfehlen, dass die Informationsoffensive in ihrer Wirkung evaluiert werden sollte.  

3. Der Beschluss wird der Gesundheitsministerkonferenz zur Kenntnisnahme und mit 

der Bitte um Unterstützung des Anliegens weitergeleitet. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 49 Ernährungsstrategie Bund: Zielgruppe der Senior-

innen und Senioren angemessen berücksichtigen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

tonen die Notwendigkeit, bei der Entwicklung der Ernährungsstrategie des Bun-

des, Menschen aller Generationen und im Besonderen Zielgruppen mit speziellen 

Unterstützungsbedarfen – insbesondere Kinder und Jugendliche – sowie Men-

schen, die von Armut betroffen sind, zu berücksichtigen.   

2. Hierbei ist auch die vielfältige Gruppe der älteren Menschen angemessen zu be-

rücksichtigen, die z. B. in Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung leben oder 

regelmäßig Verpflegungsangebote in Anspruch nehmen. Eine an die physiologi-

schen, aber auch sozialen Bedürfnisse angepasste gesundheitsförderliche Ernäh-

rungsweise kann hier Fehl- und Mangelernährung vorbeugen und damit die Le-

bensqualität und Eigenständigkeit älterer Menschen bewahren helfen.  

3. In diesem Kontext bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-

natorinnen der Länder den Bund insbesondere darum, das unter dem Dach des 

IN FORM-Aktionsplans initiierte und in vielen Bundesländern eingeführte Projekt 

der „Vernetzungsstellen Seniorenernährung“ oder vergleichbaren Institutionen in 

den Ländern zur Verbesserung der Verpflegungsqualität in stationären Senioren-

einrichtungen, Essen auf Rädern sowie der Ernährungskompetenz noch zu Hause 

lebenden Seniorinnen und Senioren über die Projektlaufzeit von fünf Jahren hin-

aus zu verstetigen. Dafür müssen zeitnah angemessene Finanzmittel, z. B. für 

Projektfinanzierungen – analog zu den Vernetzungsstellen Kita- und Schulverpfle-

gung – zur Verfügung gestellt werden. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 51 + 52 Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung – Stär-

kung der Verbraucherinformation und Reform des 

Mindesthaltbarkeitsdatums 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu den zentralen 

Herausforderungen unserer Gesellschaft zählt. Sie vertreten die Auffassung, dass 

die bisherigen Anstrengungen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen intensi-

viert werden müssen, um dem nach der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ver-

pflichtenden Reduktionsziel nachkommen zu können. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass eine gute Ernährungsbildung, verlässliche und leicht zugängliche 

Informationen zur Ernährung sowie zu Lebensmitteln und deren Eigenschaften die 

Grundlagen für eine nachhaltige Ernährung und genauso der Vermeidung von Le-

bensmittelabfällen darstellen. Zur notwendigen Stärkung der Verbraucherinforma-

tion und eines wertschätzenden Umgangs mit Lebensmitteln in privaten Haushal-

ten bitten sie daher den Bund, weitere Möglichkeiten der digitalen Verbraucherin-

formation zu prüfen, um auch diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher zu 

erreichen, die bisher noch nicht hinreichend sensibilisiert wurden. Dabei sollte die 

Initiative „Zu gut für die Tonne“ des Bundesministeriums für Ernährung und Land-

wirtschaft mit ihren Informationsmaßnahmen weiterentwickelt werden. Sie bitten 

zudem den Bund zu prüfen, inwiefern diese neuen Zugangswege zur Information 

der privaten Haushalte durch weitere Fördermöglichkeiten des Bundes aufgebaut 

und unterhalten werden können. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 

der Meinung, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) in seiner derzeitigen Aus-

gestaltung dazu führt, dass verzehrsfähige Lebensmittel weggeworfen werden. Sie 

bitten daher den Bund, sich gegenüber der EU-Kommission dafür einzusetzen, 

dass über die bisher von der Pflicht zur Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums 

ausgenommenen Lebensmittel hinaus weitere Produktgruppen oder lang haltbare 

Lebensmittel dieser Ausnahme unterfallen können, soweit dies aus Gründen der 

Lebensmittelsicherheit und organoleptischer Produkteigenschaften vertretbar ist. 
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4. Der Bund wird gebeten, über den Sachstand zur 20. Verbraucherschutzminister-

konferenz zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 53 Bessere Regelungen zur Erleichterung der gemein-

nützigen Lebensmittelumverteilung schaffen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen das Engagement aller Beteiligten aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, 

um die Lebensmittelverluste bis 2030 entlang der Wertschöpfungskette für Le-

bensmittel zu halbieren. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

fürworten, Aktivitäten zur Vernetzung von betroffenen Akteuren im Bereich der Le-

bensmittelnachhaltigkeit und den Austausch untereinander sowie zwischen indivi-

duellen Projekten zu fördern. Hierbei sollten vor allem die Probleme der betroffe-

nen Partnerinnen und Partner, die sich aktiv an Maßnahmen zur Lebensmittel-

nachhaltigkeit bzw. -umverteilung beteiligen, identifiziert und gemeinsam bearbei-

tet werden. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, sich im Rahmen der EU-Rechtsetzung dafür einzuset-

zen, dass effektive Regelungen zur Förderung der gemeinnützig erfolgenden Le-

bensmittelumverteilung geschaffen werden. 

Für Tafeln und andere gemeinnützig arbeitende Einrichtungen sollen – unter dem 

Primat der Lebensmittelsicherheit – einfache und praktikable Regelungen insbe-

sondere zur Rückverfolgbarkeit sowie zur Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln ge-

schaffen werden, um die nicht gewerbliche Umverteilung von Lebensmitteln zu 

fördern. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, sich auf nationaler Ebene ebenfalls für die Schaffung der 

nötigen und möglichen legislativen Voraussetzungen für eine Erleichterung der 

gemeinnützigen Lebensmittelumverteilung, wie folgt, einzusetzen. 

Bei unentgeltlicher Lebensmittelumverteilung sollen insbesondere im Rahmen des 

Zivil- und Produkthaftungsrechts sowie im Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht 

Haftungserleichterungen bzw. Befreiungstatbestände für nicht vorsätzliches Ver-

halten geprüft werden.  
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5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten die Bundesregierung, technische Neuerungen im Bereich der Lebensmittelhal-

tbarkeit und Prozessoptimierungen zu fördern und zu unterstützen. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

fürworten die weitere gezielte Aufklärung von Verbraucherinnen und Verbrau-

chern, um die Lebensmittelverschwendung in den privaten Haushalten zu senken. 

Die Bundesregierung wird daher gebeten, die Ergebnisse aus dem Dialogforum 

Private Haushalte bezüglich der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Reduzierung 

von Lebensmittelverschwendung mitzuteilen und geeignete Maßnahmen zu be-

nennen, um den Ländern die Evaluierung eigener Maßnahmen zu erleichtern. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 54  Modernisierung der IT-Architektur und des Daten-

managements im gesundheitlichen Verbraucher-

schutz - Realisierung der zentralen Koordinierungs- 

und Kommunikationsstelle 

 

 

Beschluss: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-

men den anliegenden Bericht der LAV zum Stand der Etablierung einer zentralen IT-

Architektur im gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV) zur Kenntnis und bit-

ten, zur 20. Verbraucherschutzministerkonferenz erneut über den dann erreichten 

Sachstand zu berichten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 55 Regelungslücke bei Nahrungsergänzungsmitteln 

für Kinder schließen 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass eine Regelungslücke bezüglich Nahrungsergänzungsmitteln, die für 

Kinder bestimmt sind, besteht.  

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass möglichst zeitnah klar-

stellende konkrete Regelungen zu Nahrungsergänzungsmitteln, die für Kinder be-

stimmt sind, festgelegt werden, mit dem Ziel, einen möglichst hohen Gesundheits-

schutz für diese empfindliche Verbrauchergruppe zu schaffen. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund, zur 42. Sitzung der LAV den Sachstand der Umsetzung zu berich-

ten. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 56 Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) 

nach der REACH-Verordnung beschränken - Eintrag 

in die Lebensmittel- und Futtermittelkette vermei-

den 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-

len fest, dass angesichts der gesundheitlichen Risiken durch PFAS und der gerin-

gen Möglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher, ihre Exposition gegen-

über PFAS zu beeinflussen, umfassende Maßnahmen zur Minimierung der Auf-

nahme von PFAS über Lebensmittel erforderlich sind. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

grüßen daher die Beschlüsse der Umweltministerkonferenz (TOP 32 / 95. UMK, 

TOP 29 / 97. UMK, TOP 25 / 100. UMK) und der Agrarministerkonferenz (TOP 17 

/ AMK 2022/1) zur abschließenden Regulierung der gesamten Stoffgruppe, um die 

Emissionen von PFAS wirksam und zügig zu reduzieren. 

3. Ebenso begrüßen die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorin-

nen der Länder den unter Beteiligung deutscher Bundesbehörden ausgearbeiteten 

Vorschlag zur Beschränkung von PFAS nach der REACH-Verordnung. Sie sehen 

in dem Vorschlag eine besonders wichtige Maßnahme, um neuen Schadensfällen 

und der zunehmenden ubiquitären Verbreitung von PFAS entgegenwirken zu kön-

nen. 

4. Im Hinblick auf die Bedeutung der PFAS-Aufnahme über Lebensmittel bitten die 

Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder den 

Bund, sich auf europäischer Ebene weiter verstärkt für eine abschließende Regu-

lierung der gesamten PFAS-Stoffgruppe einzusetzen und damit die Nutzung von 

PFAS auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder er-

warten, dass der Beschränkungsvorschlag insbesondere bei Konsumgütern An-

reize für eine rasche Umstellung auf PFAS-freie Alternativen bietet.  

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder un-

terstützen die Bestrebungen des Bundes zu einer routinemäßigen Überprüfung 
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der seit 1. Januar für bestimmte Lebensmittel tierischer Herkunft geltenden 

Höchstgehalte für vier PFAS-Verbindungen, mit dem Ziel, sie so weit wie möglich 

zu senken, sobald neue Daten über das Vorkommen vorliegen sowie zur Auswei-

tung der Höchstgehaltsregelungen auf weitere Lebensmittel auf europäischer 

Ebene unter Berücksichtigung der analytischen Machbarkeit bzw. Verbesserung 

dieser. 

7. In diesem Zusammenhang bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister 

und -senatorinnen der Länder den Bund, sich auf europäischer Ebene auch für 

eine Festlegung von Höchstgehalten für PFAS in Futtermitteln einzusetzen. 

8. Der Bitte der Umweltministerkonferenz an das für Bildung und Forschung zustän-

dige Bundesministerium, einen Forschungsschwerpunkt für PFAS zu schaffen, 

schließen sich die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen 

der Länder an und sie bitten darum, die Aufnahme und den Transfer von PFAS 

über die Lebensmittel- und Futtermittelkette dabei zu berücksichtigen. 

9. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bit-

ten den Bund zur nächsten Verbraucherschutzministerkonferenz um schriftlichen 

Bericht zu den ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung von PFAS in die Lebens-

mittel- und Futtermittelkette. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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TOP 57  Förderung der Verschärfung bundesgesetzlicher Re-

gelungen gegen illegalen Welpenhandel und anony-

men Tierhandel 

 

 

Beschluss: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-

tonen die hohe Bedeutung des Tierschutzes bei dem Handel mit Tieren und sehen 

dringenden Handlungsbedarf, um den tierschutzwidrigen Handel mit Haustieren 

zu unterbinden Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen 

der Länder fordern die Bundesregierung auf, die bestehenden tierschutzrechtli-

chen Regelungen auf Rechts- und Vollzugslücken zu prüfen und diese zu schlie-

ßen. Dies beinhaltet insbesondere: 

a. Die Einführung einer verpflichtenden Identitätsprüfung der Anbieter durch die 

Onlineplattformen. 

b. Eine Verschärfung der Sanktionen bei Verstößen, insbesondere die Einfüh-

rung zusätzlicher Ordnungswidrigkeitstatbestände. 

c. Die Einrichtung einer zentralen länderübergreifenden Datenbank, die Informa-

tionen über Tierhaltungs- und Betreuungsverbote sowie erteilte oder versagte 

tierschutzrechtliche Erlaubnisse, sowie ggfs. deren nachträglichen Entzug ent-

halten.  

2. Die steigenden Aufgabenanforderungen an die Überwachungsbehörden im Tier-

schutz bei hoher öffentlicher Erwartungshaltung stellen die Vollzugsbehörden zu-

nehmend vor große Herausforderungen. Die bestehenden Ressourcen vermögen 

diese Entwicklung nicht aufzufangen. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minis-

ter und -senatorinnen der Länder sehen die Notwendigkeit für eine verbesserte 

materielle und personelle Ausstattung der Vollzugsdienststellen der Länder, um 

den gewachsenen Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen und bitten die 

Bundesregierung dabei um Unterstützung. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder un-

terstreichen die Notwendigkeit weiterer tierschutzrechtlicher Regelungen für den 

grenzüberschreitenden Handel mit Heimtieren auf europäischer Ebene. Sie bitten 
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die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene weiterhin für entsprechende Vorgaben 

einzusetzen. 

 

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
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Anlagen zu TOP 8 Schulische und Außerschulische Verbraucherbildung 

stärken 

Anlage 1  Empfehlung der KMK zur „Verbraucherbildung an Schulen“, 

2013 

Verbraucherbildung an Schulen 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.09.2013) 

0. Vorbemerkungen 

Die Verbraucherbildung ist als lebenslanger Prozess und zentrales Element einer Bil-
dung zu verstehen, die sowohl auf aktuelle als auch künftige Herausforderungen im 
Privat- wie auch im Berufsleben vorbereitet. Die verschiedenen Aspekte der Verbrau-
cherbildung stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander und zeigen dar-
über hinaus deutliche Bezüge zu zahlreichen anderen bildungsrelevanten Themen-
feldern, deren Kenntnis die Voraussetzung für fundierte Entscheidungen als Verbrau-
cherin und Verbraucher bildet. Vor diesem Hintergrund folgt Verbraucherbildung 
durchgängig vor allem der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

• Die Kaufkraft von Kindern und Jugendlichen ist in den letzten Jahren zuneh-
mend gestiegen. Sie sind heute eine bevorzugte Zielgruppe für Unternehmen 
und ihre Produktvermarktung, zumal die Unternehmen auf eine langfristige 
Verbundenheit der jungen Kundinnen und Kunden zur jeweiligen Marke hof-
fen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Kinder und Jugendliche, was 
Kenntnisse des wirtschaftlichen Handelns und der privaten Vorsorge anbe-
langt. 

• Ein stets steigender hoher Anteil an überschuldeten sowie hoch verschuldeten 
Haushalten und die große Zahl an Privatinsolvenzen belegen die Notwendig-
keit, Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit Konsumentscheidun-
gen Kompetenzen für eine mittel- und langfristige Finanzplanung mit auf den 
Weg zu geben, damit sie sich auch bei rasch wechselnden Rahmenbedingun-
gen zurecht finden können. 

• Kinder und Jugendliche verfügen über unterschiedlich ausgeprägtes Basis-, 
Struktur- und Orientierungswissen zu Ernährung und Gesundheit, um im Alltag 
bewusste Entscheidungen für eine gesundheitsorientierte Ernährung und Le-
bensweise fällen zu können, die ökonomische Dimensionen mit ökologischen 
Herausforderungen verknüpft. 

• Medien stellen heutzutage einen integralen Bestandteil im Leben von Kindern 
und Jugendlichen dar. Das ausgeprägte Nutzungsverhalten sowie technische 
bzw. Handhabungskompetenzen korrelieren aber nicht unbedingt mit einem 
reflektierten Kommunikationsverhalten. Das eigene Medienhandeln und Medi-
eninhalte kritisch zu hinterfragen, muss vielmehr erst schrittweise erlernt wer-
den, um sachgerechte und unabhängige Entscheidungen treffen zu können. 

• Einen wachsenden Einfluss auf den Konsum von Kindern und Jugendlichen 
hat die soziale Anerkennung der Gleichaltrigen aufgrund ihres Lebensstils. 
Kinder und Jugendliche müssen erkennen, dass zum Beispiel Mobilität und 
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Freizeitverhalten mit Auswirkungen auf Ressourcen- und Energieverbrauch 
und soziale Fragestellungen im globalen Zusammenhang zu sehen sind. 

1. Ziele und allgemeine Grundsätze 

1.1 Ziele 

Die Verbraucherbildung hat die Entwicklung eines verantwortungsbewussten Verhal-
tens als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Ziel, indem über konsumbezogene 
Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbe-
stimmten Konsumverhaltens erworben werden. Dabei geht es vor allem um den Auf-
bau einer Haltung, die erworbenen Kompetenzen im Zusammenhang mit Konsu-
mentscheidungen als mündige Verbraucherinnen und Verbraucher heranzuziehen 
und zu nutzen. 

Die Verbraucherbildung spielt insbesondere in folgenden Bereichen eine Rolle: 

• Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht 
• Ernährung und Gesundheit 
• Medien und Information 
• Nachhaltiger Konsum und Globalisierung 

Die Verbraucherbildung an Schulen 

• stärkt die Gestaltungskompetenz der Kinder und Jugendlichen und eröffnet 
ihnen die Möglichkeit, Kompetenzen für eine bewusste und differenzierte Ur-
teilsbildung bei Konsumentscheidungen zu entwickeln. 

• stärkt die Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Alltagskompetenzen – 
auch in Bezug auf die Haushaltsführung. 

• bezieht die lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen sowie 
ihrer Familien mit ein. 

• greift aktuelle gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen so-
wie Themen auf. 

• wird als Fragestellung für alle Jahrgangsstufen und Ausbildungsrichtungen im 
Sinne eines kontinuierlichen Kompetenzerwerbs in altersangemessenem Abs-
traktionsgrad verstanden. 

• eröffnet konkrete Handlungsoptionen im Rahmen der in und im Umfeld der 
Schule gegebenen Möglichkeiten. 

1.2 Allgemeine Grundsätze 

Die Verbraucherbildung weist zahlreiche Anknüpfungspunkte zu bereits etablierten 
Schulfächern und Lerninhalten auf und ermöglicht in besonderer Weise handlungs-
orientiertes, interdisziplinäres und vernetzendes Lernen. Dieses Lernen soll durch die 
Einbindung außerunterrichtlicher Aktivitäten bzw. außerschulischer Lernorte ergänzt 
werden. Generell ist darauf zu achten, dass die Verbraucherbildung an Schulen 

• handlungsorientiert ist und damit den Kompetenzerwerb unterstützt. 
• verhältnisorientiert ist und die räumlichen sowie sozialen Bedingungen der Le-

benswelt „Schule“ berücksichtigt. 
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• partizipativ angelegt ist und die konkreten Berührungspunkte der Verbraucher-
bildung im Leben der Kinder und Jugendlichen aufgreift. 

• über Verbraucherrechte und -pflichten informiert. 
• die Verflechtungen und Mechanismen des Marktes unter Berücksichtigung 

verschiedener Perspektiven und die Einflussmöglichkeiten von Konsumentin-
nen und Konsumenten darlegt. 

• die Fähigkeit der Kinder und Jugendlichen schult, Informationen und Material-
angebote zu beschaffen, kritisch zu bewerten und angemessen zu nutzen. 

• frei von wirtschaftlichen Interessen ist und unternehmensunabhängig den Er-
werb der Kompetenzen ermöglicht, die für das Treffen von kritisch reflektierten 
und selbstbestimmten Marktentscheidungen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher erforderlich sind. 

• Kinder und Jugendliche frühzeitig in ihren Alltagskompetenzen stärkt und sie 
dabei unterstützt, als Verbraucherin und Verbraucher reflektierte und verant-
wortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. 

• Wechselbeziehungen zwischen den oben genannten unterschiedlichen Berei-
chen der Verbraucherbildung sichtbar macht. 

Die Verbraucherbildung berücksichtigt in diesem Rahmen, dass Kinder und Jugendli-
che ihr Wissen über Grundlagen und Folgen ihres Verhaltens als Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht nur in der Schule, sondern an vielen anderen Orten erwerben, 
im Elternhaus, in ihrem sozialen und kulturellen Umfeld. 

2. Maßnahmen in der Bildungsverwaltung/-politik 

Die Vorgaben der Länder (beispielsweise die Lehr- und Bildungspläne, Curricula, 
Konzepte für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sowie anderen in der Schule 
tätigen pädagogischen Fachkräften) berücksichtigen die Ziele und Grundsätze dieser 
Empfehlung zur Verbraucherbildung an Schulen. Die Vereinbarungen der Kultusmi-
nisterkonferenz zur Lehrerbildung berücksichtigen Aspekte der Verbraucherbildung. 

Die Bildungsverwaltung bzw. die Bildungspolitik der Länder 

• unterstützt die übergreifende Vernetzung und Kooperation aller Expertinnen 
und Experten der Verbraucherbildung und des Verbraucherschutzes zum 
Wohle einer umfassenden und multiperspektivischen Bildung der Kinder und 
Jugendlichen. 

• stärkt langfristig eine fachlich und didaktisch qualifizierte Fortbildung von Lehr-
kräften in den Themenfeldern der Verbraucherbildung. 

• eröffnet Schulen Gestaltungsspielräume, um Aspekte der Verbraucherbildung 
z. B. in Form von Projekten, Wettbewerben oder regelmäßigen Aktionen auf 
vielfältige Art und Weise fächerübergreifend oder im Rahmen des Schulpro-
gramms in den schulischen Lernprozess zu integrieren. 

• bezieht Ergebnisse aus aktuellen Studien zur wirtschaftlichen, sozioökonomi-
schen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit Bezügen zur Ver-
braucherbildung in ihre schulische Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung mit ein. 

• unterstützt die Einbeziehung außerschulischer Partner. 
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3. Umsetzung in der Schule 

Handlungsfelder in der Schule sind in folgenden Bereichen zu sehen: 

• Die Verbraucherbildung ist in den Unterricht eines oder mehrerer Unterrichts-
fächer integriert. Die Behandlung verbraucherrelevanter Themen erfolgt unter 
Berücksichtigung des Bildungsgangs während der gesamten Schulzeit der 
Kinder und Jugendlichen. 

• Die Verbraucherbildung kann außerunterrichtliche Aktivitäten einschließen, 
etwa in Form von Projekten, Wettbewerben, Ausstellungen oder den Besuch 
außerschulischer Lernorte bzw. im Rahmen von Ganztagsangeboten. 

• Die Verbraucherbildung kann in Zusammenarbeit mit außerschulischen Part-
nern (z. B. öffentlichen Einrichtungen, Verbänden oder Unternehmen) erfol-
gen. 

Voraussetzung für eine wirksame Verbraucherbildung kann deren Umsetzung im 
Rahmen von Schulentwicklung bzw. der Entwicklung eines eigenen Schulprofils sein. 

Folgende Themen und Handlungsfelder zur Verbraucherbildung werden alters- und 
zielgruppenspezifisch sowie schulform- bzw. schulstufenspezifisch in den schuli-
schen Bildungs- und Erziehungsprozess integriert. Die inhaltliche Verflechtung der 
Themenbereiche erfordert eine Behandlung im Kontext; d. h. die bloße Aneinander-
reihung von Unterrichtsthemen kann der Herausforderung der Verbraucherbildung 
nicht gerecht werden. 

Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, z. B.: 

• Bewusster Umgang mit Geld 
• Finanzprodukte, Geldanlage, Kreditformen 
• Private Absicherung und Altersvorsorge 
• Werbung und Konsum 

Ernährung und Gesundheit, z. B.: 

• Gesunde Lebensführung 
• Nahrungsmittelkette vom Anbau bis zum Konsum 
• Qualitäten von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung 
• Wertschätzung von Lebensmitteln/Vermeidung von Lebensmittelverschwen-

dung 

Medien und Information, z. B.: 

• Informationsbeschaffung und -bewertung 
• Datenschutz und Urheberrechte 
• Mediennutzung 

Nachhaltiger Konsum, z. B.: 

• Fairer Handel und Produktkennzeichnungen 
• Klima, Energie und Ressourcen 
• Mobilität und Wohnen 
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• Lebensstile 
• Globalisierung 

4. Unterstützungs- und Beratungssysteme 

Für eine kontextbezogene Verbraucherbildung ist die Zusammenarbeit mit den Un-
terstützungs- und Beratungssystemen und mit außerschulischen Partnern sinnvoll. 

Kontakte sind beispielweise mit folgenden Institutionen denkbar: 

• Pädagogische Landesinstitute 
• Verbraucherministerien 
• Bundeszentrale für politische Bildung und Landeszentralen für politische Bil-

dung 
• Hochschulen 
• Verbraucherzentralen 
• Einrichtungen der Weiterbildung 
• Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen 
• Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern 
• Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege 
• Deutsche Rentenversicherung 
• Nicht-Regierungsorganisationen 

5. Hinweise für eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

Zu Themen der Verbraucherbildung werden an die Schulen vielfältige Angebote her-
angetragen. Wichtig für die Nutzung dieser außerschulischen Angebote durch die 
Schulen bzw. Lehrkräfte ist, dass sich diese inhaltlich am schulischen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag orientieren, den Gegebenheiten der einzelnen Schule gerecht 
werden und damit die Schulqualität fördern. 

Das Gebot der Neutralität ist zu beachten. Grundlagen des Unterrichts in Fragen der 
Verbraucherbildung sind im Sinne des Beutelsbacher Konsenses die Prinzipien des 
Überwältigungsverbotes, des Kontroversitätsgebotes und der Schülerorientierung. 

6. Verweise 

Ergänzend wird auf folgende Empfehlungen der Kultusministerkonferenz verwiesen: 

• Empfehlung „Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule“ (Empfehlung 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (KMK) und der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) vom 
15.06.2007) 

• „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (Ergebnis des gemeinsamen Projekts 
der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung; Stand: Juni 2007) 

• „Medienbildung in der Schule“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
08.03.2012) 

• „Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule“ (Beschluss 
der KMK vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012) 
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• „Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule“ (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 15.11.2012) 

 

Anlage 2  Bericht der KMK zur Verbraucherkompetenz von Schülerin-

nen und Schülern, 2015, aktualisierte Anlage 2020 

 

Anlage 2.pdf

 

Anlage 3  Arbeitspapier zum Grundsatzpapier „Nationale Dekade für 

Alphabetisierung und Grundbildung“ 

Anlage 3.pdf
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1. Auftrag und Umsetzung 


 


Mit Schreiben vom 12. August 2014 hatte der Vorsitzende der Verbraucherschutz-


ministerkonferenz die Präsidentin der Kultusministerkonferenz über die 10. Ver-


braucherschutzministerkonferenz vom 16. Mai 2014 informiert. Danach habe die 


Verbraucherschutzministerkonferenz 


 


„darauf plädiert, die Auswertung der PISA-Sonder-Studie über Alltagskom-


petenzen sowie weiterer wissenschaftlicher Erhebungen zum Stand der 


Verbraucherkompetenz von Schülerinnen und Schülern […] in einem ge-


meinsamen Arbeitskreis […] auf Fachebene vornehmen zu lassen.“ 


 


Im Übrigen begrüßt die Verbraucherschutzministerkonferenz, 


 


„wenn hieraus – unter Berücksichtigung von best-practice-Beispielen – Vor-


schläge für eine weiterführende Evaluierung der Entwicklung von Verbrau-


cherkompetenz abgeleitet werden sollen.“ (10. VSMK / TOP 22) 


 


Hintergrund des Vorschlags der Verbraucherschutzministerkonferenz zur Errich-


tung eines Arbeitskreises ist ein Gespräch zwischen Vertretern der Verbraucher-


schutzministerkonferenz, der Kultusministerkonferenz und des Bündnisses für 


Verbraucherbildung vom 7. April 2014 über die Herausforderungen der schuli-


schen und außerschulischen Verbraucherbildung. Als Ergebnis dieses Gesprä-


ches wurde festgehalten: 


 


„Die Vertreterinnen und Vertreter der Kultusministerkonferenz, der Verbrau-


cherschutzministerkonferenz sowie des Bündnisses für Verbraucherbildung 


befürworten die Auswertung der Ergebnisse zum Testbereich Kreatives 


Problemlösen bei der PISA-Studie 2012 sowie weiterer wissenschaftlicher 


Erhebungen zum Stand der Verbraucherkompetenz von Schülerinnen und 


Schülern in Deutschland. 


 


Sie beschließen, der Kultusministerkonferenz und der Verbraucherschutz-


ministerkonferenz eine solche Auswertung vorzuschlagen, die von einem 


gemeinsamen Arbeitskreis beider Ministerkonferenzen auf Fachebene er-


arbeitet werden soll. Dabei sollen auch Vorschläge für eine weiterführende 


Evaluation der Entwicklung von Verbraucherkompetenz ausgearbeitet und 


das Zusammentragen von best-practice-Beispielen berücksichtigt werden.“ 
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Zur Bearbeitung des Auftrags/ der Aufträge hat der Schulausschuss der Kultusmi-


nisterkonferenz die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen in den gemeinsamen 


Arbeitskreis (AK Verbraucherkompetenz) entsandt. Seitens der Verbraucher-


schutzministerkonferenz bzw. der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz 


beteiligen sich für die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz die 


Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und 


Rheinland-Pfalz sowie für die Arbeitsgemeinschaft Ernährung und Ernährungsin-


formation die Länder Rheinland-Pfalz und Sachsen am gemeinsamen Arbeits-


kreis. Es fanden zwei Sitzungen auf Einladung des Sekretariats der Kultusminis-


terkonferenz am 15. Januar 2015 und 21. Mai 2015 in Bonn statt. 


 


Der nachfolgende Bericht geht auf die – in der Akzentuierung etwas unterschied-


lichen, aber in die gleiche Richtung zielenden – Aufträge dadurch ein, dass zu-


nächst der Begriff der „Verbraucherkompetenz“ als Ziel der Verbraucherbildung 


erläutert wird. Daran anschließend werden die auf diesem Gebiet zugänglichen 


wissenschaftlichen Studien eingeordnet. Nach einer Darstellung der Beschluss-


lage der Kultusministerkonferenz wird über die Verbraucherbildung in den Ländern 


berichtet. Abschließend werden gute Beispiele aus der Praxis vorgestellt. 


 


 


2. Zum Begriff „Verbraucherkompetenz/Verbraucherbildung“ 


 


In den Empfehlungen „Verbraucherbildung an Schulen“ (Beschluss der Kultusmi-


nisterkonferenz vom 12.09.2013, siehe auch Ziffer 4.1 des Berichts) heißt es zur 


Zielstellung der Verbraucherbildung und dem damit verbundenen Kompetenzer-


werb (Ziffer 1.1): 


 


„Die Verbraucherbildung hat die Entwicklung eines verantwortungsbewuss-


ten Verhaltens als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Ziel, indem über 


konsumbezogene Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines 


reflektierten und selbstbestimmten Konsumverhaltens erworben werden. 


Dabei geht es vor allem um den Aufbau einer Haltung, die erworbenen 


Kompetenzen im Zusammenhang mit Konsumentscheidungen als mündige 


Verbraucherinnen und Verbraucher heranzuziehen und zu nutzen.“ 


 


Diese zentralen Aussagen werden von allen Bildungsministerien mitgetragen. Sie 


wurden im Vorfeld auch in einem Anhörungsverfahren den wichtigsten Akteuren 


auf diesem Gebiet, so zum Beispiel der Verbraucherschutzministerkonferenz und 


dem Verbraucherzentrale Bundesverband, vorgelegt und fanden deren Zustim-


mung. 
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Derzeit findet allerdings eine Debatte zur Differenzierung des Leitbilds der „mün-


digen Verbraucherin“ bzw. des „mündigen Verbrauchers“ statt. 


 


Der Auftrag der Verbraucherschutzministerkonferenz und Kultusministerkonferenz 


stellt das Thema „Verbraucherkompetenzen“ in den Zusammenhang mit PISA-Un-


tersuchungen. Die in den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz  verwendete 


Begrifflichkeit, die das Verbraucher- bzw. Konsumverhalten in den Vordergrund 


stellt, ist nicht deckungsgleich mit der von der OECD in den PISA-Studien verwen-


deten Begrifflichkeit, die auch bei der im Jahr 2012 zusätzlich getesteten Domäne 


„Creative Problem Solving“ vorrangig auf die künftige Beschäftigungsfähigkeit 


(„employability“) der Schülerinnen und Schüler abzielt. Gleichwohl stellt diese ei-


nen Teilaspekt der Verbraucherbildung dar. Zur Definition der Problemlösekompe-


tenz bei PISA vgl. Ziffer 3 des Berichts. 


 


 


3. Forschungslage 


 


3.1. PISA-Sonderstudie zum Kreativen Problemlösen 


 


In Deutschland ist die Frage nach der Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und 


Schülern seit einiger Zeit Gegenstand der öffentlichen bildungspolitischen De-


batte. Mit ihrem sogenannten Konstanzer Beschluss vom Oktober 1997 und der 


Beteiligung an internationalen und nationalen Vergleichsuntersuchungen hat die 


Kultusministerkonferenz Qualitätssicherung zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit 


gemacht. Zu den internationalen Vergleichsuntersuchungen gehören auch die 


PISA-Untersuchungen. 


 


„PISA“ steht für „Programme for International Student Assessment“ und wurde von 


der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ini-


tiiert. Generelle Zielsetzung des PISA-Projektes ist es, den teilnehmenden Staaten 


Indikatoren für Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten von 15-jährigen Schüle-


rinnen und Schülern in den Bereichen Leseverständnis, Mathematik und Naturwis-


senschaften in Zeitreihe zur Verfügung zu stellen. Die Untersuchungen erfolgen in 


einem 3-jährigen Rhythmus und in einem Gesamterhebungszyklus von drei Erhe-


bungswellen, in denen jeweils ein Hauptbereich gründlich getestet wird. 
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Bei der PISA-Studie 2012 wurde ergänzend auch der Bereich „Kreatives Problem-


lösen“ getestet. Die Studie wurde am Computer durchgeführt. Es haben sich rd. 


85 000 Schülerinnen und Schüler in 44 Ländern und Volkswirtschaften daran be-


teiligt (vgl. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf 


und die deutschsprachige Zusammenfassung der Ergebnisse „Sind 15-Jäh-


rige kreative Problemlöser?“: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisain-


focus/pisa-in-focus-n38-%28deu%29-final.pdf). 


 


In der Studie „Kreatives Problemlösen“ wird folgende Kompetenz-Definition ver-


wendet: 


 


„Die Problemlösekompetenz ist definiert als die Fähigkeit, Prozesse kognitiv 


zu verarbeiten, um Problemsituationen zu verstehen und zu lösen, in denen 


die Lösungsmethode nicht unmittelbar auf der Hand liegt. Sie umfasst die 


Bereitschaft, sich mit derartigen Situationen auseinanderzusetzen, um sein 


Potenzial als konstruktiver und reflektierender Bürger voll auszuschöpfen. 


 


In der Erhebung werden Problemsituationen aus dem realen Leben simu-


liert – wie der Umgang mit einem nicht vertrauten Fahrkartenautomaten o-


der einem nicht richtig funktionierenden elektronischen Gerät –, um die all-


gemeinen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu schlussfolgerndem 


Denken, ihre Fähigkeit, Problemlösungsverfahren zu regulieren sowie ihre 


Bereitschaft dazu zu ermitteln. Diese Problemlösefähigkeiten sind bei allen 


Projekten der Schlüssel zum Erfolg und können in der Schule in den Unter-


richtsfächern entwickelt und gefördert werden.“ 


 


Der hier verwendete Kompetenzbegriff stellt kognitive Fähigkeiten in den Vorder-


grund, die zwar ein Teil von Verbraucherbildung, aber eben nicht deckungsgleich 


sind mit „Verbraucherkompetenzen“ im Sinne eines reflektierten und selbstbe-


stimmten Konsumverhaltens. 


  



http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa-in-focus-n38-%28deu%29-final.pdf

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa-in-focus-n38-%28deu%29-final.pdf
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3.2. Weitere Studien 


 


Faktenlage zum Verbraucherwissen der Kinder und Jugendlichen 


 


Es gibt drei Studien jüngeren Datums zum Thema „Verbraucherbildung“, die aber 


nur z.T. einschlägig für den Arbeitsauftrag sind: 


 


1) „Praxisorientierte Bedarfsanalyse zur Verbraucherbildung“, Kurzfassung 


einer Studie im Auftrag der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz 


(2013) 


2) „Konsumkompetenz von Jugendlichen: Ein Überblick über Kernaussa-


gen aus aktuellen Jugendstudien“, Verbraucherzentrale Bundesverband 


(2010) 


3) Ergebnis der Forsa-Umfrage „Verbraucherwissen“ im Auftrag des Bun-


desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Kurzzusammenfas-


sung (2010) 


 


Die Studien wurden bezüglich des Arbeitsauftrages zur Evaluation der Verbrau-


cherkompetenz von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich ihrer Methodik, Vali-


dität und Repräsentativität geprüft. 


 


 
Zu den einzelnen Studien 


 


Zu 1) „Praxisorientierte Bedarfsanalyse zur Verbraucherbildung“ (Deut-


sche Stiftung Verbraucherschutz) 


 


Verfahren: 


- Befragung von 30 Experten aus Wirtschaft, Politik, Bildung und von Verbrau-


cherbänden im November 2012 in qualitativen Interviews 


- Befragung von 971 Lehrkräften aller Schularten in allen deutschen Ländern im 


Januar und Februar 2013 anhand eines standardisierten Online-Fragebogens 


auf der Basis der Experteninterviews 


- Befragung von 52 Praktikern (Verbraucherorganisationen, Wirtschaftsunter-


nehmen, NGOs) 
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Zu 2) „Konsumkompetenz von Jugendlichen: Ein Überblick über Kernaus-


sagen aus aktuellen Jugendstudien“ (Verbraucherzentrale Bundes-


verband) 


 


Verfahren: 


- Metastudie: Auswertung von Jugendstudien  


- Vier Untersuchungsbereiche: 


o Finanzen, Versicherungen und Wirtschaft allgemein (sieben Studien 


2006-2010) 


o Ernährung und Gesundheit (sieben Studien 2005-2010) 


o Medien (18 Studien 2007-2010) 


o Nachhaltigkeit und Umwelt (fünf Studien 2006-2010) 


 


 


Zu 3) Ergebnis der Forsa-Umfrage „Verbraucherwissen“ (Bundesministe-


rium für Ernährung und Landwirtschaft) 


 


Verfahren: 


- Bundesweite Erhebung unter 500 Schülerinnen und Schülern allgemeinbilden-


der Schulen in Jahrgangsstufe 10 durch das Sozialforschungsinstitut forsa 


- Erhebungszeitraum: 15. bis 24. September 2010 


 
 


Zusammenfassende Analyse der vorliegenden Studien 


 


Festzustellen ist,  


- dass die Verbraucherkompetenz von Schülerinnen und Schülern nicht in allen 


Studien primärer Gegenstand ist, 


- dass Faktenwissen oftmals stärker gewichtet wird als anwendungsbezogene 


Kompetenzen (z. B. Lösungsstrategien), 


- dass einige Fragestellungen interessensgeleitete Items aufweisen oder nicht 


altersgemäße Fachkenntnisse abfragen, 


- dass die Studien sich methodisch stark unterscheiden (z.B. Expertenbefra-


gung, Metastudien, Online-Befragung) und nur eingeschränkt im Sinne des 


Arbeitsauftrags nutzbar sind, 


- dass ihre Validität eingeschränkt oder nicht abgesichert ist  


- und sie nicht repräsentativ für Deutschland sind (Stichprobengröße). 


 


 


 


 







- 9 - 
 


Hinsichtlich der Forschungslage zu Kompetenzen Erwachsener wurde das Natio-


nale Bildungspanel befragt. Das Nationale Bildungspanel (National Educational 


Panel Study, NEPS) ist eine Studie am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. 


an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, die Bildungsprozesse und Kompeten-


zentwicklung in Deutschland beginnend von früher Kindheit bis ins hohe Erwach-


senenalter untersucht. Ziel des Nationalen Bildungspanels ist es, Längsschnittda-


ten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen 


und Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und informellen Kontexten über 


die gesamte Lebensspanne zu erheben. Das Nationale Bildungspanel verfügt je-


doch über keine Studien zu Verbraucherkompetenzen. 


 


 


3.3. Fazit 


 


Es liegen demnach keine Studien vor, die im Sinne des Arbeitsauftrages herange-


zogen werden können. Weder die PISA-Sonderstudie zum Kreativen Problemlö-


sen noch die weiteren Studien bieten ausreichend geeignete Ansatzpunkte zur 


systematischen Evaluierung der Verbraucherkompetenz von Schülerinnen und 


Schülern. 


 


 


4. Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und Praxis in den 


Ländern 


 


4.1. Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Verbrauch-


erbildung an Schulen  


 


Die Kultusministerkonferenz hat 2013 nach Anhörung wichtiger Akteure die Emp-


fehlungen „Verbraucherbildung an Schulen“ (Beschluss der Kultusministerkonfe-


renz vom 12.09.2013) beschlossen. 


 


Die Empfehlungen beschreiben Ziele und allgemeine Grundsätze der Verbrauch-


erbildung, sowie die Maßnahmen in der Bildungsverwaltung und -politik, deren 


Umsetzung in der Schule und die Aufgaben der zur Verfügung stehenden Unter-


stützungs- und Beratungssysteme, sie geben Hinweise für eine Zusammenarbeit 


mit außerschulischen Partnern und verweisen auf weitere zentrale Beschlüsse der 


Kultusministerkonferenz im Umfeld der Verbrauchererziehung. 


 


Sie knüpfen zugleich an die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Ländern an, 


betonen aber gerade die Gemeinsamkeiten der Regelungen und Aktivitäten der 


Länder. 
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4.2. Praxis in den Ländern 


 


In einer Länderabfrage wurde 2013 der Sachstand zu Verbraucherbildung erho-


ben. Die Abfrage wurde 2015 aktualisiert. Erfragt wurde dabei: 


 


(1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als ver-


bindliches Thema vorgesehen? 


(1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbrau-cher-


bildung? Ggf. Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer. 


(2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbrau-


cherbildung in Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Hand-


reichungen thematisiert? 


(3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


(4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucher-


bildung können als positive Beispiele angeführt werden? Es sollte sich 


nach Möglichkeit um geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen han-


deln. 


(5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbil-


dung? 


 


Die detaillierten Länderantworten zu den Fragen sind als Anlage 1 beigefügt. 


 


Die Abfrage verdeutlicht die unterschiedliche Umsetzung der Verbraucherbildung 


in den Ländern. 


 


Gleichwohl kann zusammenfassend festgestellt werden: In fast allen Ländern exis-


tiert ein Leitfach zur Verbraucherbildung. In allen Ländern sind Themen der Ver-


braucherbildung Gegenstand der Lehrpläne verschiedener Fächer und werden 


dort integriert unterrichtet. In einigen Ländern ist die fächer- und jahrgangsstufen-


übergreifende Behandlung dieser Themen in Form einer Matrix ausdrücklich sicht-


bar gemacht. In einem Land ist Verbraucherbildung ein Fach an Gemeinschafts-


schulen mit eigenem Lehrplan. In allen Ländern besteht eine Kooperation mit Part-


nern und Externen, wie den Verbraucherzentralen. Ganztagsschulen nutzen ihre 


erweiterten zeitlichen Möglichkeiten für Besuche entsprechender Einrichtungen. 


Die Schulen nutzen vorhandene Materialien, die die Lernmittel ergänzen.  
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4.3. Gute Beispiele 


 


In Anlage 2 sind gute Beispiele aus der Praxis der Verbraucherbildung in den Län-


dern zusammengestellt, die als Anregung oder Unterstützung für die maßgebli-


chen Akteure dienen können. 


 


Die Länder wurden gebeten, bis zu drei gelungene Beispiele zu benennen, die in 


besonderem Maße die Entwicklung eines verantwortungsbewussten Verhaltens 


zum Ziel haben, wo über konsumbezogene Inhalte informiert wird und Kompeten-


zen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumverhaltens erwor-


ben werden. Als gutes Beispiel ist hier u. a. das Projekt „Modellschulen Verbrau-


cherbildung“ der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz zu nennen. 


 


In der Zusammenschau der gemeldeten Beispiele wird der Bereich Ernährung im 


Vergleich zu anderen Bereichen (z. B. Finanzen, Marktgeschehen und Verbrau-


cherrecht; Medien und Information; nachhaltiger Konsum) besonders häufig ge-


nannt. 


 


 


5. Vorschläge für eine weiterführende Evaluierung der Entwicklung 


von Verbraucherkompetenz und weitere Perspektiven 


 


Die Kultusministerkonferenz hat sich bei ihren Kompetenzanalysen ausdrücklich 


auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache sowie Naturwissen-


schaften konzentriert, für die Bildungsstandards und Kompetenzstufenmodelle 


entwickelt wurden und die in Ländervergleichen überprüft werden. Entscheidend 


waren hier grundsätzliche, aber auch kapazitätsbezogene Überlegungen. Unab-


hängig von den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz haben verschiedene 


Fachgesellschaften „Standards“ oder vergleichbare Empfehlungen veröffentlicht, 


die nicht mit Kompetenzstufenmodellen unterlegt werden und daher eine detail-


lierte Überprüfung erschweren. Sie dienen der länderübergreifenden Verständi-


gung in den einzelnen Fachdomänen. 


 


Vor diesem Hintergrund wird die Begleitung von Vorhaben der Länder und weite-


ren Akteuren durch wissenschaftliche Institute oder Hochschulen angeregt. Zu 


denken ist zum Beispiel an eine Begleitforschung bei ausgewählten Schulen wie 


in Nordrhein-Westfalen, bei der „Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Eva-


luation in Schulen“ (IQES) eingesetzt werden. 
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Auch das „Forum Verbraucherbildung“, bei dem die Referentinnen und Referenten 


der Kultus- und Verbraucherschutzministerien und andere Akteure zum Meinungs-


austausch zusammenkommen, ist eine wirksame Plattform zur Weiterentwicklung 


des Themas. 


 


Als weitere Perspektive zur Befähigung von Schülerinnen und Schülern bietet sich 


die Unterstützung der Lehrkräfte insbesondere im Hinblick auf Auswahl und Ein-


satz von Unterrichtsmaterialien an. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 


Lehrkräfte bei Angeboten Dritter die Anbieter- und Veröffentlichungsabsicht quel-


lenkritisch einordnen können. Angesichts eines steigenden Angebots frei erhältli-


cher Lehrmaterialien unterschiedlichster Anbieter ist es aber von Vorteil, geprüfte 


Materialien einsetzen zu können. Hier sind der „Materialkompass“ des Verbrau-


cherzentrale Bundesverbandes und vergleichbare Angebote der Länder hilfreich. 


 







Anlage 1 
Land: Baden-Württemberg 
 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Regierungsschuldirektorin 


Name: Simone Langendorf 


Tel.: 0711 279-2937 


E-Mail: simone.langendorf@km.kv.bwl.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? (in 


Auszügen) 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1-12 bzw. 


13 


Als eine von sechs Leitperspektiven ist das Thema „Verbraucher-


bildung“ (VB) spiralcurricular in die Fachpläne eingebunden. Die 


Leitperspektive greift konkrete Berührungspunkte von Verbrau-


cherthemen im Leben der Schülerinnen und Schüler auf und um-


fasst folgende Themenfelder: Ressourcen, Finanzen, Verbrau-


cherrecht; Lebensführung (Körperbild, Ernähren, Kleiden, Woh-


nen, Gesundheit), Medien, Information und – übergreifend – nach-


haltiger Konsum. Sie thematisiert das ungleichgewichtige „Exper-


ten-Laien-Verhältnis“ und beachtet die didaktischen Prinzipien der 


Handlungs- und Schülerorientierung. Die Leitperspektive Verbrau-


cherbildung trägt damit zu einer selbstbestimmten, verantwor-


tungsvollen und gesundheitsförderlichen Lebensführung bei. 


In allen Fächern 
verankert 


1/2 Die Schülerinnen und Schüler können einfache funktionale Zu-


sammenhänge (zum Beispiel Anzahl – Preis) mithilfe von Material 


veranschaulichen und beschreiben. 


 


Die Schülerinnen und Schüler können Kaufentscheidungen be-


gründen (zum Beispiel nach verfügbaren Mitteln, persönlicher 


M 
 
 
 
SU 


 



mailto:simone.langendorf@km.kv.bwl.de
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Bedeutsamkeit, Umweltverträglichkeit, unter ernährungsbedeut-


samen Aspekten) 


 


Die Schülerinnen und Schüler können Abbildungen aus ihrem Um-


feld beschreiben (zum Beispiel Werbeplakate, Piktogramme, Il-


lustrationen, Info-Grafiken in Büchern) und die Wirkung auf sie er-


klären (zum Beispiel Assoziationen, Wünsche, Bedürfnisse). 


 


 


Kunst/Werken 


3/4 Die Schülerinnen und Schüler können Kaufentscheidungen be-


gründen und reflektieren (zum Beispiel in Bezug auf aktuelle 


Trends, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, Preis, zur 


Verfügung stehende Ressourcen, gesundheitliche Aspekte). 


SU 


7/8 Konsument als Akteur im globalen Kontext: Die Schülerinnen und 


Schüler können die Produktion und den Handel eines Welthan-


delsguts hinsichtlich der Raumwirksamkeit unter dem Aspekt der 


Nachhaltigkeit darstellen und die eigene Position als Konsument 


überprüfen (globale Warenströme, Welthandelsgut, Konsument, 


nachhaltige Produktion, Fairer Handel). 


Geo 


7/8/9 Die Schülerinnen und Schüler können  


• Prozentwert, Grundwert und Prozentsatz identifizieren und 


berechnen, 


• Zins und iterativ Zinseszins berechnen, 


• eine Tabellenkalkulation verwenden, um Zinssatz, Til-


gung/Sparrate und Laufzeit näherungsweise zu bestim-


men. 


M (Sek I) 


7/8/9 Die Schülerinnen und Schüler können (M-Niveau) 


• ökonomisches Handeln beschreiben (ökonomisches Prin-


zip, Kaufverhalten) und dabei die Möglichkeit des nachhal-


tigen Konsums und Verzichts einordnen (z. B. an einem 


globalen Produkt),  


• einen Haushaltsplan (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) 


erstellen sowie Haushaltspläne inhaltlich vergleichen und 


beurteilen,  


• Bestimmungsfaktoren von Nachfrage (u. a. Preise, eigene 


Bedürfnisse, Budgetgrenzen, Peergroup, Werbung, Le-


bensstil) und Angebot (Kosten für Produktionsfaktoren) 


nennen und dabei Verbraucherverhalten in einer Informa-


tionsgesellschaft analysieren,  


• die Macht des Verbrauchers bei Wettbewerb und Monopol 


vergleichen,  


• die Bedingungen (u. a. Geschäftsfähigkeit, Willenserklä-


rung) für das Zustandekommen eines Kaufvertrags (z. B. 


Online-Geschäfte) mithilfe von gesetzlichen Regelungen 


erklären,  


• Instrumente der Verbraucherpolitik (Verbraucherinforma-


tion, -bildung, -schutz) beurteilen, 


• Gründe für und gegen Sparen in Abhängigkeit von ver-


schiedenen Lebenssituationen erläutern 


• die Bedeutung eines Girokontos in den verschiedenen Le-


benssituationen erklären und die Funktionsweise von On-


linebanking beschreiben, 


WBS (Sek I) 
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• Ziele einer Vermögensanlage beurteilen (magisches Drei-


eck) und den möglichen Konflikt zwischen Sicherheit und 


Rentabilität darstellen, 


• unterschiedliche Interessen von Kapitalgeber und -nehmer 


analysieren und den Zins als Preis des Tauschverhältnis-


ses erklären, 


• die Bedeutung des Anlegerschutzes beschreiben und an-


hand eines Beispiels erläutern, 


• Gründe für und gegen die Aufnahme eines Privatkredits in 


Abhängigkeit von verschiedenen Lebenssituationen beur-


teilen (ökonomisches Prinzip), 


• Interessen von Kreditgeber und -nehmer vergleichen, 


• Kreditfähigkeit beschreiben und Bonitätskriterien (Schufa-


Auskunft) erläutern, 


• die Vermeidung von Überschuldung und mögliche Aus-


wege daraus (z. B. Privatinsolvenz) unter Berücksichtigung 


staatlicher Schutzvorschriften (z. B. Widerrufsrecht) erör-


tern. 


7/8/9 „Konsum“ als eigenständiger Kompetenzbereich mit Aufgliede-


rung in „Konsumentscheidung“, „Qualitätsorientierung“, „Konsum 


in globalen Zusammenhängen“, „nachhaltig handeln“, „Verbrau-


cherschutz“ 


Zielkompetenz „Konsumentscheidung“: Die Schülerinnen und 


Schüler stellen Zusammenhänge, die Konsumentscheidungen be-


einflussen, dar. Sie reflektieren ihr Konsumverhalten unter Berück-


sichtigung soziokultureller Rahmenbedingungen und entwickeln 


Handlungsoptionen für situations- und bedarfsgerechte Konsu-


mentscheidungen. 


Teilkompetenzen: 


Die Schülerinnen und Schüler können (M-Niveau): 


• das eigene Konsumverhalten beschreiben und Konsu-


mentscheidungen erklären (spontane, habituelle, limitierte 


und expansive) 


• Bedürfnisse identifizieren und verschiedene Wege der Be-


darfsdeckung erläutern 


• Einflussfaktoren (unter anderem Moden und Trends, Me-


dien) auf das Konsumverhalten charakterisieren und dar-


stellen 


• Marketingstrategien erläutern und Werbeversprechen auf 


ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen 


• Einkaufsstätten erkunden und deren Verkaufsstrategien 


analysieren 


• die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkun-


gen als Folge ihres Einkaufverhaltens erläutern. 
Zielkompetenz „Qualitätsorientierung“: Die Schülerinnen und 


Schüler erkennen und verstehen zentrale Bewertungskriterien von 


Produkten und Dienstleistungen hinsichtlich Gesundheit, Nachhal-


tigkeit und Funktionalität. Sie können Produkt- und Prozessqualität 


von Waren und Dienstleistungen aus ihrer Alltagswelt bewerten 


und Konsumentscheidungen reflektiert treffen. 


AES (Sek I) 
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Zielkompetenz „Konsum in globalen Zusammenhängen“: Die 


Schülerinnen und Schüler können Prinzipien eines nachhaltigen 


und verantwortungsvollen Lebensstils unter Berücksichtigung von 


wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zusammenhängen 


darstellen. Sie entwickeln nachhaltige Handlungsstrategien für 


selbstbestimmte private Konsumentscheidungen. 


Zielkompetenz „nachhaltig handeln“: Die Schülerinnen und Schü-


ler können in ihrem alltagskulturellen Handeln – insbesondere hin-


sichtlich ihrer Ernährung, Bekleidung, Medien, Mobilität und Frei-


zeitgestaltung – ökonomisch, ökologisch und sozial agieren und 


dabei ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen. 


Zielkompetenz „Verbraucherschutz“: Die Schülerinnen und Schü-


ler setzen sich mit dem Verbraucherschutz und dessen Notwen-


digkeit auseinander und übertragen ihre Kenntnisse auf haushalts-


bezogene Handlungssituationen. 


8/9/10 Die Schülerinnen und Schüler können mögliche Verhaltensweisen 


bei ihren Entscheidungen als Verbraucher erörtern (I) und Interes-


sen, Erwartungen und Handlungen in Tauschsituationen beurtei-


len (II). Sie können die Rolle von Verbrauchern auf Märkten be-


werten und sowohl die Bedingungen auf Märkten als auch den 


rechtlichen Rahmen überprüfen (III). 


Die Schülerinnen und Schüler können 


• ökonomisches Handeln erläutern (ökonomisches Prinzip, 


Kaufverhalten) und dabei die Möglichkeit des nachhaltigen 


Konsums und Verzichts einordnen (zum Beispiel an einem 


globalen Produkt), 


• die Bedingungen (unter anderem Geschäftsfähigkeit, Wil-


lenserklärung) für das Zustandekommen eines Kaufver-


trags (zum Beispiel Online-Geschäfte) mithilfe von gesetz-


lichen Regelungen erklären und die Bedeutung eines Giro-


kontos für verschiedene Zahlungsarten beschreiben, 


• einen Haushaltsplan (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) 


erstellen und Haushaltspläne strukturell (zum Beispiel in 


Bezug auf Ziele, Salden) vergleichen, 


• Gründe für und gegen Sparen erörtern und Ziele einer Ver-


mögensanlage (um Werteaspekte erweitertes magisches 


Dreieck: Sicherheit, Rentabilität und Liquidität) bewerten, 


• Ursachen für Überschuldung sowie deren Folgen erläutern 


und die Wirkung staatlicher Schutzvorschriften (zum Bei-


spiel Widerrufsrecht) beurteilen, 


• die Wechselbeziehungen im erweiterten Wirtschaftskreis-


lauf beschreiben und mögliche Machtverhältnisse analy-


sieren, 


• Bestimmungsfaktoren von Nachfrage (unter anderem 


Preise, eigene Bedürfnisse, Budgetgrenzen, Peergroup, 


Werbung, Lebensstil) und Angebot (unter anderem Kosten 


für Produktionsfaktoren) erläutern und dabei Verbraucher-


verhalten in einer Informationsgesellschaft analysieren, 


• anhand eines Preis-Mengen-Diagramms die Preisbildung 


beim Polypol auf dem vollkommenen Markt und die Gren-


zen dieses Modells erklären, 


WBS (Gym) 
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• Börsen als Orte des Aufeinandertreffens von Angebot und 


Nachfrage erläutern, 


• Marktversagen (zum Beispiel bei negativen externen Effek-


ten, Informationsasymmetrien) erklären und Lösungsmög-


lichkeiten (zum Beispiel Selbstverpflichtung, Gesetze) be-


urteilen, 


• die Macht des Verbrauchers bei unterschiedlichen Markt-


formen vergleichen und Voraussetzungen für Konsumen-


tensouveränität (unter anderem Instrumente der Verbrau-


cherpolitik) erklären. 


9/10 Die Schülerinnen und Schüler können ihre interkulturellen, sprach-


lichen und medialen Kompetenzen auf der Basis von Kenntnissen 


in folgenden Themenbereichen anwenden: die Beziehung des In-


dividuums zu seinem Lebensraum (unter anderem Umgang mit 


Ressourcen, technologischer Wandel, consumer citizenship) 


E (Gym) 


10 Die Schülerinnen und Schüler können (M-Niveau) 


• individuelle Lebensrisiken (z. B. Armut, Krankheit) be-


schreiben, 


• die Schutzfunktion des Staates erläutern und das Grund-


prinzip der Unterscheidung in freiwillige Versicherung und 


Pflichtversicherung darstellen, 


• Individualversicherungen (unter anderem Haftpflicht, Risi-


kolebensversicherung) erläutern, Vertragsangebote ver-


gleichen und die Rollen der Vertragspartner erklären, 


• die Problematik der Finanzierung (für den Einzelnen, das 


Versicherungsunternehmen, den Staat) von Versicherun-


gen (Eigenverantwortung versus Solidarität) erläutern. 


WBS (Sek I) 


10 Kompetenzbereich „Ernährung und Gesundheit“: Die Schülerin-


nen und Schüler setzen sich mit Entwicklungen im Ernährungsbe-


reich kritisch auseinander. Sie bewerten diese vor dem Hinter-


grund einer gesundheitsbewussten und nachhaltigen Lebensfüh-


rung und beziehen die Überlegungen in ihr Konsumhandeln ein. In 


komplexen Aufgabenstellungen werden die gewonnenen Erkennt-


nisse erprobt und angewendet. 


Die Schülerinnen und Schüler können (M-Niveau) 


• die Warenkennzeichnung nutzen, um ausgewählte Le-


bensmittel kriteriengeleitet zu vergleichen (z. B. Gesund-


heit, Nachhaltigkeit), mögliche Werbeversprechen zu dis-


kutieren und zu bewerten (z. B. Health Claims) sowie 


Handlungsoptionen zu entwickeln, 


• Informationen zu Ernährungstrends recherchieren, darstel-


len und anhand gesundheits- und nachhaltigkeitsrelevan-


ter Kriterien bewerten (zum Beispiel Nahrungsergänzungs-


mittel, funktionelle Lebensmittel), 


• an ausgewählten Beispielen analysieren, wie Konsumen-


ten politische Rahmenbedingungen beeinflussen können 


(Consumer Citizenship) 
Kompetenzbereich „Lebensgestaltung und Konsum“: 


Die Schülerinnen und Schüler können (M-Niveau) 


AES (Sek I) 
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• den Zusammenhang und mögliche Spannungsverhält-


nisse von Lebensstil, Konsumverhalten und nachhaltiger 


Entwicklung beschreiben und Schlussfolgerungen für ei-


nen nachhaltigen Konsum ableiten und begründen (z. B. 


Ressourcenschonung, Flächennutzungs-Konkurrenz, 


Tauschbörsen, Car-Sharing), 


• Möglichkeiten der Verwendung der finanziellen Ressour-


cen im Privathaushalt erörtern und Informationen zum pri-


vaten Finanzmanagement auswerten. 


11/12 Die Schülerinnen und Schüler können Wechselwirkungen zwi-


schen Customer Relationship Management und Konsumenten-


souveränität (unter anderem informationelle Selbstbestimmung) 


erläutern. 


Wirtschaft (GYM) 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


Sek I und II Verbraucherschutzpreis Baden-Württemberg 


 Zentrale Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte 


PS Ernährungsführerschein 


PS, SEK I 


und II 


Haushaltsführerschein 


PS, SEK I 


und II 


EU-Schulprogramm: https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/EU-Schulprogramm  


PS,  


SEK I und II 


Schulgarteninitiative: https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbe-
werbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-
gaertnern-macht-schule/  


PS,  


SEK I und II 


Fairtrade Schools: https://sez.de/fairtrade-schools bzw. https://sez.de/themen/schule-


und-globales-lernen/fairtrade-schools-kampagne-baden-w%C3%BCrttemberg 


PS,  


SEK I und II 


Biosphärenschulen: https://www.biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-bi-


osphaerengebiet/bildung/biosphaerenschulen  


PS,  


SEK I und II 


Naturparkschulen:  


• Naturparkschulen Schwäbisch-Fränkischer Wald: https://www.naturpark-


sfw.de/der-naturpark/naturpark-schule/  


• Naturparkschulen Schwarzwald Mitte/Nord: https://naturparkschwarz-


wald.de/gruene_projekte/naturpark-schule/?i=s  


• Naturparkschulen Südschwarzwald: https://www.naturpark-suedschwarz-


wald.de/de/freizeit-sport/naturpark-schulen.php 


  



https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/EU-Schulprogramm

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-gaertnern-macht-schule/

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-gaertnern-macht-schule/

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative-20182019-lernen-fuer-die-zukunft-gaertnern-macht-schule/

https://sez.de/fairtrade-schools

https://sez.de/themen/schule-und-globales-lernen/fairtrade-schools-kampagne-baden-w%C3%BCrttemberg

https://sez.de/themen/schule-und-globales-lernen/fairtrade-schools-kampagne-baden-w%C3%BCrttemberg

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/bildung/biosphaerenschulen

https://www.biosphaerengebiet-alb.de/index.php/lebensraum-biosphaerengebiet/bildung/biosphaerenschulen

https://www.naturpark-sfw.de/der-naturpark/naturpark-schule/

https://www.naturpark-sfw.de/der-naturpark/naturpark-schule/

https://naturparkschwarzwald.de/gruene_projekte/naturpark-schule/?i=s

https://naturparkschwarzwald.de/gruene_projekte/naturpark-schule/?i=s

https://www.naturpark-suedschwarzwald.de/de/freizeit-sport/naturpark-schulen.php

https://www.naturpark-suedschwarzwald.de/de/freizeit-sport/naturpark-schulen.php
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4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Verbraucherportal B-W (www.verbraucherportal-bw.de) 


"Konsumieren mit Köpfchen" - Materialien zur Verbraucherbildung von Jugendlichen 


"Money & Kids" - Finanzkompetenz in der Grundschule 


Materialkompass - Materialien zur Verbraucherbildung in Sekundarstufe I und II auf dem Schul-


portal für Verbraucherbildung der Verbraucherzentrale Bundesverband (http://www.verbraucher-


bildung.de/materialkompass.html) 


 


Bildungsplanportal Baden-Württembergs: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/ Angebote 


des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ): Bildungsveranstaltungen für Schü-


ler/innen, Lehrkräfte und Eltern sowie Materialien zur Information und für den Unterricht, u.a. 


„Einkaufen/Werbung“ – Informationen und Materialien rund um das Themengebiet „Einkau-


fen/Werbung“ auf dem LMZ-Portal (http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung.html) 


„Datenschutz“ – Informationen und Materialien rund um das Themengebiet „Datenschutz“ auf 


dem LMZ-Portal (http://www.lmz-bw.de/datenschutz.html) 


„Datenschutz: Pädagogische Praxis“ – Unterrichtsmodule, Projektideen, Broschüren, Ratgeber 


etc. rund um das Thema „Datenschutz“ auf dem LMZ-Portal (http://www.lmz-bw.de/datenschutz-


paedagogische-praxis.html) 


„Einkaufen/Werbung: Pädagogische Praxis“ – Unterrichtsmodule, Projektideen, Broschüren, 


Ratgeber etc. rund um das Thema „Einkaufen/Werbung“ auf dem LMZ-Portal (http://www.lmz-


bw.de/einkaufen-werbung-paedagogische-praxis.html) 


 


Das LMZ hält zahlreiche Unterrichtsmodule für den direkten Einsatz im Unterricht bereit, u.a. zu 


Themen des Verbraucherschutzes: http://www.lmz-bw.de/bildungsmedien/unterrichtsmo-


dule.html - Diese Unterrichtseinheiten sind von der Medienbegutachtung des LMZ geprüft und 


im Unterricht erprobt. 


 


• Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/ver-


braucherbildung-bw  


• Verbraucherportal Baden-Württemberg (MLRV), Verbraucherbildung in der Schule 


https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Information_Bildung/Verbraucherbil-


dung+in+der+Schule  


• Projekt cLEVER: https://www.leitperspektive-


verbraucherbildung.de/unterstützungsangebot/handreichungen/  


• Der Ernährungsführerschein - Medienpaket: https://www.ble-medienservice.de/3941/der-


ernaehrungsfuehrerschein-medienpaket 


• Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg:  


o BeKi Bildungs- und Informationsmaterialien:  https://landeszentrum-bw.de/,Lde/wir/Me-


dien/BeKi+Arbeitsmaterialien/Schule  


o Nachhaltige Ernährung: https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/Weitere+Bildungsan-


gebote/Nachhaltige+Ernaehung 


• Ideenkatalog zu den Aktionstagen zum EU-Schulprogramm und zur pädagogischen Beglei-


tung im Kita- bzw. Schulalltag: https://landeszentrum-bw.de/site/machs-


mahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Akti-


onstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf 



http://www.verbraucherportal-bw.de/

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html

http://www.bildung-staerkt-menschen.de/

http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung.html

http://www.lmz-bw.de/datenschutz.html

http://www.lmz-bw.de/datenschutz-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/datenschutz-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/einkaufen-werbung-paedagogische-praxis.html

http://www.lmz-bw.de/bildungsmedien/unterrichtsmodule.html

http://www.lmz-bw.de/bildungsmedien/unterrichtsmodule.html

https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/verbraucherbildung-bw

https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/verbraucherbildung-bw

https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Information_Bildung/Verbraucherbildung+in+der+Schule

https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Information_Bildung/Verbraucherbildung+in+der+Schule

https://www.leitperspektive-verbraucherbildung.de/unterstützungsangebot/handreichungen/

https://www.leitperspektive-verbraucherbildung.de/unterstützungsangebot/handreichungen/

https://www.ble-medienservice.de/3941/der-ernaehrungsfuehrerschein-medienpaket

https://www.ble-medienservice.de/3941/der-ernaehrungsfuehrerschein-medienpaket

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/wir/Medien/BeKi+Arbeitsmaterialien/Schule

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/wir/Medien/BeKi+Arbeitsmaterialien/Schule

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/Weitere+Bildungsangebote/Nachhaltige+Ernaehung

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/Weitere+Bildungsangebote/Nachhaltige+Ernaehung

https://landeszentrum-bw.de/site/machsmahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Aktionstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf

https://landeszentrum-bw.de/site/machsmahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Aktionstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf

https://landeszentrum-bw.de/site/machsmahl/get/documents/MLR.Ernaehrung/I-Landeszentrum/2.bilden/EU-Schulprogramm/Aktionstage2020/2020_03%20Aktionstage%20SP%202020_Bildungsmaterialien.pdf
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• Landesbildungsserver Baden-Württemberg: https://www.schule-bw.de/faecher-und-schular-


ten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucher-


bildung  


• Wir ernten was wir säen: Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg (UM): 


https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/  


• Themenhefte der Nachhaltigkeitsstrategie BW: https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-


service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40exten-


sion%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40control-


ler%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40ac-


tion%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=Y-


TowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__refe-


rrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40exten-


sion%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40control-


ler%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40ac-


tion%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d


20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProper-


ties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npubli-


kationen%5bsearch%5d=Themenheft  


• BNE-Kompass: Außerschulische Bildungsangebote zur LP Verbraucherbildung: 


https://www.bne-kompass.de/nc/bildungsangebote/?tx_bne_angebotsliste%5Bfil-


ter%5D%5Bleitperspektiven%5D%5B%5D=6  


• KlimaNet BW (UM): https://www.klimanet.baden-wuerttemberg.de/  


• BNE-Portal BW (UM & KM): www.bne-bw.de, insbesondere die Lehrmaterialien im Bereich 


Service (https://www.bne-bw.de/service/publikationen.html ) bzw. die unter den einzelnen 


Schularten angeführten Materialien (https://www.bne-bw.de/schule.html ) 


• Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB): https://www.deab.de/the-


men-programme/fair-macht-schule-fairaendere-deine-stadt/das-projekt/ 


 


Hier außerdem ausgewählte Angebote im Detail: 


• „Werbung“ (u.a. InApp- und InGame-Werbung, Kl. 3 bis 7) – Schülerworkshop im Rahmen 


von „101 Schulen“ (Ein Programm im Rahmen der Initiative „Kindermedienland Baden-Würt-


temberg“) (http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/101-schulen.html)  


• „Abzocke im Internet“ (u.a. Werbung, Abofallen, Online-Shopping, Kl. 6 bis 8) – Schüler-


workshop bzw. Informationsabend für Eltern im Rahmen von „101 Schulen“  


• „Zwischen legal und illegal – Rechtslagen im Netz“ (Kl. 7 bis 10) – Schülerworkshop bzw. 


Informationsabend für Eltern im Rahmen von „101 Schulen“  


• „Datenschutz und Rechtliches“ – Elternworkshop im Rahmen von „101 Schulen“  


• „Daten- und Verbraucherschutz“ – eine Themenkategorie im Rahmen des Eltern-Medien-


mentoren-Programms (EMM) (Ein Programm im Rahmen der Initiative „Kindermedienland 


Baden-Württemberg“) (http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/eltern-me-


dienmentoren-programm-emm.html) 


• „SMEP Jugendmedienschutz“ – eine 20-stündige Ausbildung von Schüler-Medienmentoren 


zu Themenbereichen des präventiven Jugendmedienschutzes (u.a. Umgang mit Daten-


schutz, Downloads) (Ein Programm im Rahmen der Initiative „Kindermedienland Baden-


Württemberg“) (http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/schueler-medien-


mentoren-programm-smep.html) 


• „Legal oder illegal – Verbraucherschutz im Internet“ – Elternworkshop im Rahmen der Spar-


daSurfSafe-Kampagne „Sicherheit im Internet“ (http://www.lmz-bw.de/surfsafe.html) 


 


Umsetzungsbeispiel für ein Curriculum im Wahlpflichtfach „Gesundheit und Soziales“ (GuS) 


Thema: Nachhaltigkeit und Verbraucherbewusstsein 



https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucherbildung

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucherbildung

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/pruefungen/leitperspektiven/leitperspektive-verbraucherbildung

https://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/n-service/publikationen.html?tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40extension%5d=Npublikationen&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40controller%5d=Publikation&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40action%5d=listall&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5barguments%5d=YTowOnt976a52db7f8b0cc7c5d86c012f429a2fe9fbf52b7&tx_npublikationen_pi1%5b__referrer%5d%5b%40request%5d=a%3A3%3A%7bs%3A10%3A%22%40extension%22%3Bs%3A14%3A%22Npublikationen%22%3Bs%3A11%3A%22%40controller%22%3Bs%3A11%3A%22Publikation%22%3Bs%3A7%3A%22%40action%22%3Bs%3A7%3A%22listall%22%3B%7d591466df6edb1a12230a1206239bbbf2d0d20b93&tx_npublikationen_pi1%5b__trustedProperties%5d=a%3A0%3A%7b%7d99dc68687773be92579fd4a5e550862fcfb521da&tx_npublikationen%5bsearch%5d=Themenheft

https://www.bne-kompass.de/nc/bildungsangebote/?tx_bne_angebotsliste%5Bfilter%5D%5Bleitperspektiven%5D%5B%5D=6

https://www.bne-kompass.de/nc/bildungsangebote/?tx_bne_angebotsliste%5Bfilter%5D%5Bleitperspektiven%5D%5B%5D=6

https://www.klimanet.baden-wuerttemberg.de/

http://www.bne-bw.de/

https://www.bne-bw.de/service/publikationen.html

https://www.bne-bw.de/schule.html

https://www.deab.de/themen-programme/fair-macht-schule-fairaendere-deine-stadt/das-projekt/

https://www.deab.de/themen-programme/fair-macht-schule-fairaendere-deine-stadt/das-projekt/

http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/101-schulen.html

http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/eltern-medienmentoren-programm-emm.html

http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/eltern-medienmentoren-programm-emm.html

http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/schueler-medienmentoren-programm-smep.html

http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/schueler-medienmentoren-programm-smep.html

http://www.lmz-bw.de/surfsafe.html
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Umsetzungsbeispiel für ein Curriculum im Wahlpflichtfach „Wirtschaft und Informationstechnik“ 


(WuI) Thema: Konsum und Finanzen 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Ministerium für Ländlichen Raum 


und Verbraucherschutz 


Ausschreibung und Organisation des Verbraucherschutzpreises 


Besprechungen mit Vertretern der Verbraucherkommission und 


Vertretern der Ressorts der versch. Ministerien 


Verbraucherzentralen regionale Fortbildungen in Kooperation mit der Lehrerfortbildung 


Lernort Bauernhof: 


https://www.lob-bw.de/ 


4 regionale Lehrerfortbildungen/Jahr 


Schulbauernhof Pfitzingen: 


https://www.schulbauernhofpfit-


zingen.de/der-schulbauernhof 


Lehrerfortbildungen sowie Aufenthalte von Schulklassen 


Landesschulzentrum für Umwelt-


erziehung (LSZU) Adelsheim: 


http://www.lszu.de/  


Fortbildungen zu verschiedenen verbraucherrelevanten Themen; 


einwöchige Aufenthalte von Schulklassen zu so genannten Schü-


lerunterrichtswochen mit z. T. zu verbraucherrelevanten Themen 


für externe Klassen in Verbindung mit Lehrervorbereitungskursen.   


EPiZ - Entwicklungspädagogi-


sches Informationszentrum Reut-


lingen: https://www.epiz.de/start-


seite.html 


Lehrerfortbildungen und unterrichtsbegleitende Angebote mit dem 


Fokus globales Lernen 


Landeszentrum für Ernährung 
Baden-Württemberg https://lan-
deszentrum-bw.de/,Lde/Start-
seite  


u.a. Landesinitiative Bewusste Kinderernährung in deren Rahmen 


der Ernährungsführerschein läuft, sowie das EU-Schulprogramm 


LandFrauen https://landfrauen-


bw.de/ 


Kooperation zur Durchführung des Haushaltsführerscheins 


 



https://www.lob-bw.de/

https://www.schulbauernhofpfitzingen.de/der-schulbauernhof

https://www.schulbauernhofpfitzingen.de/der-schulbauernhof

http://www.lszu.de/

https://www.epiz.de/startseite.html

https://www.epiz.de/startseite.html

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite

https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite

https://landfrauen-bw.de/

https://landfrauen-bw.de/
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Verankerung des Themas Verbraucherbildung im Bildungsplan 2016 


 


Der neue Bildungsplan, der seit dem Schuljahr 2016/17 in Kraft getreten ist, berücksichtigt das 


Thema Verbraucherbildung in hohem Maße. Dies wird in folgenden Aspekten verdeutlicht: 


Als eine von sechs Leitperspektiven ist das Thema „Verbraucherbildung“ (VB) spiralcurricular 


in die Fachpläne eingebunden. Die Leitperspektive greift konkrete Berührungspunkte von Ver-


braucherthemen im Leben der Schülerinnen und Schüler auf und umfasst folgende Themen-


felder: Ressourcen, Finanzen, Verbraucherrecht; Lebensführung (Körperbild, Ernähren, Klei-


den, Wohnen, Gesundheit), Medien, Information und – übergreifend – nachhaltiger Konsum. 


Sie thematisiert das ungleichgewichtige „Experten-Laien-Verhältnis“ und beachtet die didakti-


schen Prinzipien der Handlungs- und Schülerorientierung. Die Leitperspektive Verbraucherbil-


dung trägt damit zu einer selbstbestimmten, verantwortungsvollen und gesundheitsförderli-


chen Lebensführung bei. 


Bei der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wird das Gebot der Neutralität ange-


wendet.  


Die Verankerung der Leitperspektive im Bildungsplan wird durch folgende Begriffe konkreti-


siert: 


 Umgang mit eigenen Ressourcen 


 Chancen und Risiken der Lebensführung 


 Bedürfnisse und Wünsche 


 Finanzen und Vorsorge 


 Verbraucherrechte 


 Qualität der Konsumgüter 


 Alltagskonsum 


 Medien als Einflussfaktoren  


(vgl. Bildungsplan 2016 / Leitperspektiven / Verbraucherbildung http://www.bildungsplaene-


bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/VB) 


 


Im Folgenden sind Auszüge zur Implementierung des Themas Verbraucherbildung aus dem 


Bildungsplan 2016 zusammengestellt.  


 


Im Fachplan Mathematik des Bildungsplans für die Grundschule ist für die Klassen 1 und 2 im 


Themenbereich 3.1.1.3 „In Kontexten rechnen“ als Teilkompetenz formuliert: (TK7) „Die Schü-


lerinnen und Schüler können einfache funktionale Zusammenhänge (zum Beispiel Anzahl – 


Preis) mithilfe von Material veranschaulichen und beschreiben.“ 


 (http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/M/IK/1-2/01/03) 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/VB

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP/VB

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/M/IK/1-2/01/03
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Im Bildungsplan für den Sachunterricht der Grundschule sind in Klassen 1/2 im Bereich 3.1.1.2 


Arbeit und Konsum folgende Kompetenzformulierungen ausgewiesen: „Die Schülerinnen und 


Schüler können (TK4) Kaufentscheidungen begründen (zum Beispiel nach verfügbaren Mit-


teln, persönlicher Bedeutsamkeit, Umweltverträglichkeit,  unter ernährungsbedeutsamen As-


pekten)“. In den Denkanstößen zu den Bildungsstandards wird dazu ergänzt: „Wie werden die 


Kinder ermutigt, Kaufalternativen zu entdecken und erproben (zum Beispiel tauschen, verzich-


ten, teilen)?“ 


(http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/02?high-


lightstring=Kaufentscheidungen )?“ 


In Klassen 3/4 (und 3.2.1.2) können sie diese dann auch reflektieren, zum Beispiel in Bezug 


auf aktuelle Trends, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, Preis, zur Verfügung ste-


hende Ressourcen, gesundheitliche Aspekte. 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/3-4/01/02  


 


Im Fach Kunst/Werken wird die Thematik im Bereich 3.1.7.3 Kinder nehmen ihre Umwelt wahr 


folgendermaßen konkretisiert: „Die Schülerinnen und Schüler können (TK 1) Abbildungen aus 


ihrem Umfeld beschreiben (zum Beispiel Werbeplakate, Piktogramme, Illustrationen, Info-Gra-


fiken in Büchern) und (TK 2) die Wirkung auf sie erklären (zum Beispiel Assoziationen, Wün-


sche, Bedürfnisse).“  


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/KUW/IK/1-2/07/03   


 


Im gemeinsamen Bildungsplan der Sekundarstufe I, der für die Werkrealschule, die Real-


schule und die Gemeinschaftsschule gelten wird, ist die Leitperspektive Verbraucherbildung 


ebenfalls in Mathematik im Bereich  3.2.1 Leitidee Zahl – Variable – Operation verankert. 


Die Schülerinnen und Schüler können 


G M E 


Prozent- und Zinsrechnung 


(4) Prozentwert, Grundwert 


und Prozentsatz identifizieren 


und berechnen 


(4) Prozentwert, Grundwert 


und Prozentsatz identifizieren 


und berechnen 


(4) Prozentwert, Grundwert und 


Prozentsatz identifizieren und 


berechnen 


(5) Zins und iterativ Zinses-


zins berechnen 


(5) Zins und iterativ Zinseszins 


berechnen 


(5) Zins und iterativ Zinseszins 


berechnen 


(6) eine Tabellenkalkulation 


verwenden, um Zinssatz, Til-


gung/Sparrate und Laufzeit 


(6) eine Tabellenkalkulation 


verwenden, um Zinssatz, Til-


gung/Sparrate und Laufzeit nä-


herungsweise zu bestimmen 


(6) eine Tabellenkalkulation ver-


wenden, um Zinssatz, Til-


gung/Sparrate und Laufzeit nä-


herungsweise zu bestimmen 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/02?highlightstring=Kaufentscheidungen

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/1-2/01/02?highlightstring=Kaufentscheidungen

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/SU/IK/3-4/01/02

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/KUW/IK/1-2/07/03
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G M E 


näherungsweise zu bestim-


men 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/M/IK/7-8-9/01  


 


Im Fach Mathematik entspricht der Bildungsplan für das Gymnasium dem E-Niveau des ge-


meinsamen Plans. 


 


Einen besonderen Schwerpunkt haben Aspekte der Verbraucherbildung im neuen Fach „Wirt-


schaft, Berufs- und Studienorientierung“. Für die Klassen 7 bis 9 sind im Folgenden zum Be-


reich 3.1.1.1 „Konsument“ einige Kompetenzbeschreibungen aufgeführt: 


Die Schülerinnen und Schüler können 


G M E 


(1) ökonomisches Handeln 


beschreiben (ökonomisches 


Prinzip, Kaufverhalten) und 


dabei die Möglichkeit des 


nachhaltigen Konsums und 


Verzichts einordnen (z. B. an 


einem globalen Produkt) 


(1) ökonomisches Handeln be-


schreiben (ökonomisches Prin-


zip, Kaufverhalten) und dabei 


die Möglichkeit des nachhaltigen 


Konsums und Verzichts einord-


nen (z. B. an einem globalen 


Produkt) 


(1) ökonomisches Handeln er-


läutern (ökonomisches Prinzip, 


Kaufverhalten) und dabei die 


Möglichkeit des nachhaltigen 


Konsums und Verzichts ein-


ordnen (z. B. an einem globa-


len Produkt) 


(2) einen Haushaltsplan (Ein-


nahmen-Ausgaben-Rech-


nung) erstellen und inhaltlich 


beurteilen 


(2) einen Haushaltsplan (Ein-


nahmen-Ausgaben-Rechnung) 


erstellen sowie Haushaltspläne 


inhaltlich vergleichen und beur-


teilen 


(2) einen Haushaltsplan (Ein-


nahmen-Ausgaben-Rech-


nung) erstellen und Haushalts-


pläne strukturell (zum Beispiel 


in Bezug auf Ziele, Salden) 


vergleichen  


(4) Bestimmungsfaktoren von 


Nachfrage (u. a. Preise, ei-


gene Bedürfnisse, Budget-


grenzen, Peergroup, Wer-


bung, Lebensstil) und Ange-


bot (Kosten für Produktions-


faktoren) erläutern 


(4) Bestimmungsfaktoren von 


Nachfrage (u. a. Preise, eigene 


Bedürfnisse, Budgetgrenzen, 


Peergroup, Werbung, Lebens-


stil) und Angebot (Kosten für 


Produktionsfaktoren) nennen 


und dabei Verbraucherverhalten 


in einer Informationsgesellschaft 


analysieren 


(4) Bestimmungsfaktoren von 


Nachfrage (u. a. Preise, eigene 


Bedürfnisse, Budgetgrenzen, 


Peergroup, Werbung, Lebens-


stil) und Angebot (u. a. Kosten 


für Produktionsfaktoren) erläu-


tern und dabei Verbraucher-


verhalten in einer Informations-


gesellschaft analysieren 


(6) die Macht des Verbrau-


chers bei Wettbewerb und 


Monopol vergleichen 


(6) die Macht des Verbrauchers 


bei Wettbewerb und Monopol 


vergleichen 


(6) die Macht des Verbrau-


chers bei unterschiedlichen 


Marktformen vergleichen 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/M/IK/7-8-9/01
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G M E 


(8) die Bedingungen (u. a. 


Geschäftsfähigkeit, Willens-


erklärung) für das Zustande-


kommen eines Kaufvertrags 


(z. B. Online-Geschäfte) er-


klären 


(8) die Bedingungen (u. a. Ge-


schäftsfähigkeit, Willenserklä-


rung) für das Zustandekommen 


eines Kaufvertrags (z. B. Online-


Geschäfte) mithilfe von gesetzli-


chen Regelungen erklären 


8) die Bedingungen (u. a. Ge-


schäftsfähigkeit, Willenserklä-


rung) für das Zustandekom-


men eines Kaufvertrags (z. B. 


Online-Geschäfte) mithilfe von 


gesetzlichen Regelungen er-


klären 


(9) Instrumente der Verbrau-


cherpolitik (Verbraucherinfor-


mation, -bildung, -schutz) 


darstellen 


(9) Instrumente der Verbrau-


cherpolitik (Verbraucherinforma-


tion, -bildung, -schutz) beurteilen 


(9) Instrumente der Verbrau-


cherpolitik (Verbraucherinfor-


mation, -bildung, -schutz) beur-


teilen und Voraussetzungen für 


Konsumentensouveränität er-


klären 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-


9/01/01#bplink-infolayer[3210263f]/0/  


 


Zum Bereich 3.1.1.2 „Geldanleger“ finden sich folgende für die Verbraucherbildung 
relevante Teilkompetenzen:  


Die Schülerinnen und Schüler können 


G M E 


(1) Gründe für und gegen 


Sparen in Abhängigkeit von 


verschiedenen Lebenssituati-


onen erläutern  


(1) Gründe für und gegen Spa-


ren in Abhängigkeit von ver-


schiedenen Lebenssituationen 


erläutern  


(1) Gründe für und gegen Spa-


ren erörtern 


(2) die Bedeutung eines Giro-


kontos in den verschiedenen 


Lebenssituationen erklären 


und die Funktionsweise von 


Onlinebanking beschreiben 


(2) die Bedeutung eines Giro-


kontos in den verschiedenen Le-


benssituationen erklären und die 


Funktionsweise von Onlineban-


king beschreiben 


(2) die Bedeutung eines Giro-


kontos in den verschiedenen 


Lebenssituationen erklären 


und die Funktionsweise von 


Onlinebanking beschreiben 


(3) Ziele einer Vermögensan-


lage erläutern (magisches 


Dreieck) und den möglichen 


Konflikt zwischen Sicherheit 


und Rentabilität darstellen 


(3) Ziele einer Vermögensan-


lage beurteilen (magisches Drei-


eck) und den möglichen Konflikt 


zwischen Sicherheit und Renta-


bilität darstellen 


(3) Ziele einer Vermögensan-


lage bewerten (um Werteas-


pekte erweitertes magisches 


Dreieck) 


(5) unterschiedliche Interes-


sen von Kapitalgeber und  


-nehmer analysieren 


(5) unterschiedliche Interessen 


von Kapitalgeber und -nehmer 


analysieren und den Zins als 


Preis des Tauschverhältnisses 


erklären 


(5) unterschiedliche Interessen 


von Kapitalgeber und  


-nehmer analysieren und den 


Zins als Preis des Tauschver-


hältnisses erklären 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/01#bplink-infolayer[3210263f]/0/

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/01#bplink-infolayer[3210263f]/0/
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G M E 


(7) die Bedeutung des Anle-


gerschutzes herausarbeiten 


(6) die Bedeutung des Anleger-


schutzes beschreiben und an-


hand eines Beispiels erläutern 


(6) die Bedeutung des Anleger-


schutzes beschreiben und de-


ren Wirksamkeit anhand eines 


Beispiels erläutern 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/02  
 


Ergänzend finden sich im Bereich 3.1.1.3 „Kreditnehmer“ die Teilkompetenzen: 


G M  E 


(1) Gründe für und gegen die 


Aufnahme eines Privatkredits 


in Abhängigkeit von verschie-


denen Lebenssituationen er-


läutern (ökonomisches Prin-


zip) 


(1) Gründe für und gegen die 


Aufnahme eines Privatkredits in 


Abhängigkeit von verschiedenen 


Lebenssituationen beurteilen 


(ökonomisches Prinzip) 


(1) Gründe für und gegen die 


Aufnahme eines Privatkredits 


in Abhängigkeit von verschie-


denen Lebenssituationen beur-


teilen (ökonomisches Prinzip) 


(3) Interessen von Kreditge-


ber und -nehmer nennen 


(3) Interessen von Kreditgeber 


und -nehmer vergleichen  


(3) Interessen von Kreditgeber 


und -nehmer vergleichen und 


begründen 


(4) Kreditfähigkeit und Boni-


tätskriterien (zum Beispiel 


Schufa-Auskunft) beschrei-


ben 


(4) Kreditfähigkeit beschreiben 


und Bonitätskriterien (Schufa-


Auskunft) erläutern  


(4) Kreditfähigkeit und Boni-


tätskriterien (Schufa-Auskunft) 


erläutern 


(6) die Vermeidung von Über-


schuldung und mögliche Aus-


wege daraus (z. B. Privatin-


solvenz) unter Berücksichti-


gung staatlicher Schutzvor-


schriften (z. B. Widerrufs-


recht) herausarbeiten 


(6) die Vermeidung von Über-


schuldung und mögliche Aus-


wege daraus (z. B. Privatinsol-


venz) unter Berücksichtigung 


staatlicher Schutzvorschriften 


(z. B. Widerrufsrecht) erörtern 


(6) die Vermeidung von Über-


schuldung und mögliche Aus-


wege daraus (z. B. Privatinsol-


venz) erörtern und die Wirkung 


staatlicher Schutzvorschriften 


(z. B. Widerrufsrecht) beurtei-


len 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-


9/01/03#bplink-infolayer[3210523f]/0/  


In Klasse 10 wird zudem der Bereich „Versicherungsnehmer“ fokussiert. Hier finden sich 


beispielsweise folgende Teilkompetenzen: 


Die Schülerinnen und Schüler können 


G M E 


(1) individuelle Lebensrisiken 


(z. B. Armut, Krankheit) be-


schreiben 


(1) individuelle Lebensrisiken 


(z. B. Armut, Krankheit) be-


schreiben 


(1) individuelle Lebensrisiken 


(z. B. Armut, Krankheit) be-


schreiben 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/02

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/03#bplink-infolayer[3210523f]/0/

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/7-8-9/01/03#bplink-infolayer[3210523f]/0/
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G M E 


(2) das Grundprinzip der Un-


terscheidung in freiwillige 


Versicherung und Pflichtver-


sicherung beschreiben 


(2) die Schutzfunktion des Staa-


tes erläutern und das Grundprin-


zip der Unterscheidung in freiwil-


lige Versicherung und Pflichtver-


sicherung darstellen 


(2) die Schutzfunktion des 


Staates erläutern und das Sys-


tem der freiwilligen Versiche-


rung und der Pflichtversiche-


rung vergleichen 


(3) Individualversicherungen 


am Beispiel der Haftpflicht-


versicherung erläutern und 


Vertragsangebote verglei-


chen 


(3) Individualversicherungen 


(unter anderem Haftpflicht, Risi-


kolebensversicherung) erläu-


tern, Vertragsangebote verglei-


chen und die Rollen der Ver-


tragspartner erklären 


(3) Individualversicherungen 


(unter anderem Haftpflicht, Ri-


sikolebensversicherung) als 


Möglichkeiten zur Absicherung 


vermögens-, sach- und perso-


nenbezogener Risiken beurtei-


len, Vertragsangebote verglei-


chen und die Rollen der Ver-


tragspartner erklären 


(4) die Problematik der Finan-


zierung (für den Einzelnen, 


das Versicherungsunterneh-


men, den Staat) von Versi-


cherungen (Eigenverantwor-


tung versus Solidarität) erläu-


tern 


(4) die Problematik der Finanzie-


rung (für den Einzelnen, das 


Versicherungsunternehmen, 


den Staat) von Versicherungen 


(Eigenverantwortung versus So-


lidarität) erläutern 


(4) die Problematik der Finan-


zierung (für den Einzelnen, das 


Versicherungsunternehmen, 


den Staat) von Versicherungen 


(Eigenverantwortung versus 


Solidarität) erläutern  


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/10/01/01  


 


Auch im Fach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ entspricht der Bildungsplan für das 


Gymnasium dem E-Niveau des gemeinsamen Plans. 


 


Im gemeinsamen Plan der Sekundarstufe I wurde mit der Bildungsplanreform 2016 auch das 


neue Wahlpflichtfach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ (AES) eingeführt. In den Klassen 7 


bis 9 widmet sich ein Kompetenzbereich vollständig dem Thema „Konsum“ (3.1.4). Er ist in 


folgende Teilbereiche aufgegliedert „Konsumentscheidung“, „Qualitätsorientierung“, „Konsum 


in globalen Zusammenhängen“, „Nachhaltig handeln“ und „Verbraucherschutz“. Alle Bereiche 


nehmen die Schülerinnen und Schüler als Verbraucher mit all ihren Rechten und Pflichten aber 


auch ihrer Verantwortung in den Blick. Aufgrund des Umfangs des Kompetenzbereichs werden 


hier nur die übergreifenden Kompetenzbeschreibungen angeführt, sowie ein Kompetenzbe-


reich exemplarisch im Detail dargestellt. 


  



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/WBS/IK/10/01/01
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Die Zielkompetenzen der Teilbereiche lauten wie folgt: 


3.1.4.1 Konsumentscheidung 


„Die Schülerinnen und Schüler stellen Zusammenhänge, die Konsumentscheidungen beein-


flussen, dar. Sie reflektieren ihr Konsumverhalten unter Berücksichtigung soziokultureller Rah-


menbedingungen und entwickeln Handlungsoptionen für situations- und bedarfsgerechte Kon-


sumentscheidungen.“  


3.1.4.2 Qualitätsorientierung 


Die Schülerinnen und Schüler erkennen und verstehen zentrale Bewertungskriterien von Pro-


dukten und Dienstleistungen hinsichtlich Gesundheit, Nachhaltigkeit und Funktionalität. Sie 


können Produkt- und Prozessqualität von Waren und Dienstleistungen aus ihrer Alltagswelt 


bewerten und Konsumentscheidungen reflektiert treffen. 


 


3.1.4.3 Konsum in globalen Zusammenhängen 


Die Schülerinnen und Schüler können Prinzipien eines nachhaltigen und verantwortungsvollen 


Lebensstils unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zusam-


menhängen darstellen. Sie entwickeln nachhaltige Handlungsstrategien für selbstbestimmte 


private Konsumentscheidungen. 


3.1.4.4 Nachhaltig handeln 


Die Schülerinnen und Schüler können in ihrem alltagskulturellen Handeln – insbesondere hin-


sichtlich ihrer Ernährung, Bekleidung, Medien, Mobilität und Freizeitgestaltung – ökonomisch, 


ökologisch und sozial agieren und dabei ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen 


3.1.4.5. Verbraucherschutz 


Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Verbraucherschutz und dessen Notwen-


digkeit auseinander und übertragen ihre Kenntnisse auf haushaltsbezogene Handlungssitua-


tionen. 


 


Zielkompetenz „Konsumentscheidung“ wird anhand folgender Teilkompetenzen konkretisiert: 


Die Schülerinnen und Schüler können 


G M E 


(1) das eigene Konsumver-


halten beschreiben und Kon-


sumentscheidungen charak-


terisieren (spontane, habitu-


elle, limitierte und expansive) 


(1) das eigene Konsumverhalten 


beschreiben und Konsument-


scheidungen erklären (spon-


tane, habituelle, limitierte und 


expansive) 


(1) das eigene Konsumverhal-


ten analysieren, eigene Konsu-


mentscheidungen überprüfen 


(spontane, habituelle, limitierte 


und expansive) und den Kon-


sumentscheidungsprozess er-


klären 
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G M E 


(2) Bedürfnisse identifizieren 


und verschiedene Wege der                                


Bedarfsdeckung erläutern 


(2) Bedürfnisse identifizieren 


und verschiedene Wege der Be-


darfsdeckung erläutern 


(2) Bedürfnisse identifizieren, 


verschiedene Wege der Be-


darfsdeckung erläutern und 


den Zusammenhang zwischen 


Bedürfnis, Bedarf und Nach-


frage entwickeln 


(3) Einflussfaktoren (unter 


anderem Moden und Trends, 


Medien) auf das Konsumver-


halten herausarbeiten  


(3) Einflussfaktoren (unter ande-


rem Moden und Trends, Medien) 


auf das Konsumverhalten cha-


rakterisieren und darstellen  


(3) Einflussfaktoren (unter an-


derem Moden und Trends, Me-


dien) auf das Konsumverhalten 


charakterisieren, deren Be-


deutsamkeit reflektieren und 


Handlungsoptionen erörtern  


(4) Marketingstrategien be-


schreiben und Werbever-


sprechen auf ihren Wahr-


heitsgehalt hin überprüfen  


(4) Marketingstrategien erläu-


tern und Werbeversprechen auf 


ihren Wahrheitsgehalt hin über-


prüfen 


(4) Marketingstrategien erläu-


tern, diese analysieren und 


Werbeversprechen auf ihren 


Wahrheitsgehalt hin überprü-


fen und beurteilen 


(5) ausgewählte Einkaufs-


stätten erkunden und deren 


Verkaufsstrategien beschrei-


ben 


(5) Einkaufsstätten erkunden 


und deren Verkaufsstrategien 


analysieren 


(5) Einkaufsstätten erkunden, 


deren Verkaufsstrategien be-


werten und die Ergebnisse an-


deren erklären 


(6) die wirtschaftlichen, sozia-


len und ökologischen Auswir-


kungen als Folge ihres Ein-


kaufverhaltens beschreiben 


(6) die wirtschaftlichen, sozialen 


und ökologischen Auswirkungen 


als Folge ihres Einkaufverhal-


tens erläutern 


(6) die wirtschaftlichen, sozia-


len und ökologischen Auswir-


kungen als Folge ihres Ein-


kaufverhaltens diskutieren und 


bewerten 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/7-8-9/04/01  


 


Für die Klasse 10 wird sich im Kompetenzbereich „Ernährung und Gesundheit“ folgende 


Zielkompetenz angestrebt: 


Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Entwicklungen im Ernährungsbereich kritisch 


auseinander. Sie bewerten diese vor dem Hintergrund einer gesundheitsbewussten und nach-


haltigen Lebensführung und beziehen die Überlegungen in ihr Konsumhandeln ein. In kom-


plexen Aufgabenstellungen werden die gewonnenen Erkenntnisse erprobt und angewendet. 


Folgende Teilkompetenzen werden ausgewiesen: 


Die Schülerinnen und Schüler können 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/7-8-9/04/01
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G M E 


(2) die Warenkennzeichnung 


nutzen, um ausgewählte Le-


bensmittel kriteriengeleitet zu 


vergleichen (z. B. Gesund-


heit, Nachhaltigkeit), mögli-


che Werbeversprechen zu 


diskutieren und zu bewerten 


(z. B. Health Claims) sowie 


Handlungsoptionen zu entwi-


ckeln 


(2) die Warenkennzeichnung 


nutzen, um ausgewählte Le-


bensmittel kriteriengeleitet zu 


vergleichen (z. B. Gesundheit, 


Nachhaltigkeit), mögliche Wer-


beversprechen zu diskutieren 


und zu bewerten (z. B. Health 


Claims) sowie Handlungsoptio-


nen zu entwickeln 


(2) die Warenkennzeichnung 


nutzen, um ausgewählte Le-


bensmittel kriteriengeleitet zu 


vergleichen (z. B. Gesundheit, 


Nachhaltigkeit), mögliche Wer-


beversprechen zu diskutieren 


und zu bewerten (z. B. Health 


Claims) sowie Handlungsoptio-


nen zu entwickeln 


(3) Informationen zu einem 


Ernährungstrend beschrei-


ben und anhand gesund-


heits- und nachhaltigkeitsre-


levanter Kriterien materialun-


terstützt bewerten (zum Bei-


spiel Nahrungsergänzungs-


mittel, funktionelle Lebens-


mittel)  


(3) Informationen zu Ernäh-


rungstrends recherchieren, dar-


stellen und anhand gesundheits- 


und nachhaltigkeitsrelevanter 


Kriterien bewerten (zum Beispiel 


Nahrungsergänzungsmittel, 


funktionelle Lebensmittel) 


(3) Informationen zu Ernäh-


rungstrends recherchieren, 


auswerten und anhand ge-


sundheits- und nachhaltigkeits-


relevanter Kriterien bewerten 


(zum Beispiel Nahrungsergän-


zungsmittel, funktionelle Le-


bensmittel)  


(5) an ausgewählten Beispie-


len erläutern, wie Konsumen-


ten politische Rahmenbedin-


gungen beeinflussen können 


(Consumer Citizenship) 


(5) an ausgewählten Beispielen 


analysieren, wie Konsumenten 


politische Rahmenbedingungen 


beeinflussen können (Consumer 


Citizenship) 


5) an ausgewählten Beispielen 


erörtern, wie Konsumenten po-


litische Rahmenbedingungen 


beeinflussen können (Consu-


mer Citizenship) 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/01  


 


Ebenfalls für Klasse 10 ist der Bereich „Lebensgestaltung und Konsum“ vorgesehen. Dieser 


Bereich wird mit folgenden Kompetenzbeschreibungen hinterlegt: 


Die Schülerinnen und Schüler können 


G3 M3 E3 


(2) an ausgewählten Beispie-


len den Zusammenhang und 


mögliche Spannungsverhält-


nisse von Lebensstil, Kon-


sumverhalten und nachhalti-


ger Entwicklung beschreiben 


und Schlussfolgerungen für 


einen nachhaltigen Konsum 


ableiten (z. B. Ressourcen-


schonung, Flächennutzungs-


Konkurrenz, Tauschbörsen, 


Car-Sharing) 


(2) den Zusammenhang und 


mögliche Spannungsverhält-


nisse von Lebensstil, Konsum-


verhalten und nachhaltiger Ent-


wicklung beschreiben und 


Schlussfolgerungen für einen 


nachhaltigen Konsum ableiten 


und begründen (z. B. Ressour-


censchonung, Flächennut-


zungs-Konkurrenz, Tauschbör-


sen, Car-Sharing) 


(2) den Zusammenhang und 


mögliche Spannungsverhält-


nisse von Lebensstil, Konsum-


verhalten und nachhaltiger 


Entwicklung erklären, Schluss-


folgerungen für einen nachhal-


tigen Konsum ableiten und be-


werten (z. B. Ressourcenscho-


nung, Flächennutzungs-Kon-


kurrenz, Tauschbörsen, Car-


Sharing) 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/01
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G3 M3 E3 


(3) Möglichkeiten der Ver-


wendung der finanziellen 


Ressourcen im Privathaus-


halt diskutieren und Informa-


tionen zum privaten Finanz-


management auswerten 


(3) Möglichkeiten der Verwen-


dung der finanziellen Ressour-


cen im Privathaushalt erörtern 


und Informationen zum privaten 


Finanzmanagement auswerten 


(3) Möglichkeiten der Verwen-


dung der finanziellen Ressour-


cen im Privathaushalt erörtern 


und Informationen zum priva-


ten Finanzmanagement aus-


werten 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/02  


Das Fach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ (AES) wird im Gymnasium nicht angeboten. 


 


Die Verbraucherbildung wird aber auch im Gymnasium in verschiedenen Fächern thematisiert, 


wie folgende Beispiele exemplarisch zeigen. 


 


Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (Klassen 8/9/10) weist im Kompe-


tenzbereich 3.1.1 Verbraucher bzw. im Teilbereich 3.1.1.1 Konsument folgende Zielkompe-


tenz aus: 


„Die Schülerinnen und Schüler können mögliche Verhaltensweisen bei ihren Entscheidungen 


als Verbraucher erörtern (I) und Interessen, Erwartungen und Handlungen in Tauschsituatio-


nen beurteilen (II). Sie können die Rolle von Verbrauchern auf Märkten bewerten und sowohl 


die Bedingungen auf Märkten als auch den rechtlichen Rahmen überprüfen (III).“ 


Dabei werden folgende Teilkompetenzen fokussiert: 


(1) ökonomisches Handeln erläutern (ökonomisches Prinzip, Kaufverhalten) und dabei die 


Möglichkeit des nachhaltigen Konsums und Verzichts einordnen (zum Beispiel an einem glo-


balen Produkt) 


(2) die Bedingungen (unter anderem Geschäftsfähigkeit, Willenserklärung) für das Zustande-


kommen eines Kaufvertrags (zum Beispiel Online-Geschäfte) mithilfe von gesetzlichen Rege-


lungen erklären und die Bedeutung eines Girokontos für verschiedene Zahlungsarten be-


schreiben 


(3) einen Haushaltsplan (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) erstellen und Haushaltspläne 


strukturell (zum Beispiel in Bezug auf Ziele, Salden) vergleichen 


(4) Gründe für und gegen Sparen erörtern und Ziele einer Vermögensanlage (um Werteas-


pekte erweitertes magisches Dreieck: Sicherheit, Rentabilität und Liquidität) bewerten 


(5) Ursachen für Überschuldung sowie deren Folgen erläutern und die Wirkung staatlicher 


Schutzvorschriften (zum Beispiel Widerrufsrecht) beurteilen 


(6) die Wechselbeziehungen im erweiterten Wirtschaftskreislauf beschreiben und mögliche 


Machtverhältnisse analysieren 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/AES/IK/10/02
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(7) Bestimmungsfaktoren von Nachfrage (unter anderem Preise, eigene Bedürfnisse, Budget-


grenzen, Peergroup, Werbung, Lebensstil) und Angebot (unter anderem Kosten für Produkti-


onsfaktoren) erläutern und dabei Verbraucherverhalten in einer Informationsgesellschaft ana-


lysieren 


(8) anhand eines Preis-Mengen-Diagramms die Preisbildung beim Polypol auf dem vollkom-


menen Markt und die Grenzen dieses Modells erklären 


(9) Börsen als Orte des Aufeinandertreffens von Angebot und Nachfrage erläutern 


(10) Marktversagen (zum Beispiel bei negativen externen Effekten, Informationsasymmetrien) 


erklären und Lösungsmöglichkeiten (zum Beispiel Selbstverpflichtung, Gesetze) beurteilen 


(11) die Macht des Verbrauchers bei unterschiedlichen Marktformen vergleichen und Voraus-


setzungen für Konsumentensouveränität (unter anderem Instrumente der Verbraucherpolitik) 


erklären 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/WBS/IK/8-9-10/01  


 


Im Fach Wirtschaft können die Schülerinnen und Schüler im Bereich 3.1.2 Grundlagen der 


Betriebswirtschaft „(11) Wechselwirkungen zwischen Customer Relationship Management 


und Konsumenten-souveränität (unter anderem informationelle Selbstbestimmung) erläutern“. 


http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-


pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_GYM_WI.pdf  


 


Im Fach Ethik wird auf allen Stufen und in vielen Bereichen die Verantwortung des Menschen 


als Kulturwesen für Natur und Umwelt thematisiert. 


 


Im Fach Geographie wird der Konsument unter anderem als Akteur im globalen Kontext in 


den Blick gerückt, zum Beispiel in den Klassen 7/8 im Bereich 3.2.4.1 „Raumwirksamkeit wirt-


schaftlichen Handelns“ über die Teilkompetenz 1: „Die Schülerinnen und Schüler können die 


Produktion und den Handel eines Welthandelsguts hinsichtlich der Raumwirksamkeit unter 


dem Aspekt der Nachhaltigkeit darstellen und die eigene Position als Konsument überprüfen 


(globale Warenströme, Welthandelsgut, Konsument, nachhaltige Produktion, Fairer Handel) 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/GEO/IK/7-8/04/01  


 


Auch in den Fremdsprachen ist die Verbraucherbildung verankert wie beispielsweise im Fach 


Englisch über das in Klassen 9/10 ausgewiesene Thema „consumer citizenship“ (3.3.1 Sozi-


okulturelles Orientierungswissen / Themen, TK 2). 


http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/E1/IK/9-10/01 



http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/WBS/IK/8-9-10/01

http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_GYM_WI.pdf

http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_GYM_WI.pdf

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/GEO/IK/7-8/04/01

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/E1/IK/9-10/01





Land: Bayern 
 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 
 
Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: MRin, Mitarbeiterin in Ref. IV.10 im Bayerischen Staatsministerium für Unter-


richt und Kultus  


Name: Dr. Bettina Scherbaum 


Tel.: 089-2186-2308 


E-Mail: bettina.scherbaum@stmuk.bayern.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


- Grundschule (GS): „Heimat- und Sachunterricht" (HSU) 


- Mittelschule (MS): „Wirtschaft und Beruf" 


- Wirtschaftsschule (WS): „Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle", „Wirtschaftsgeo-


graphie“ 


- Realschule (RS): „Wirtschaft und Recht" 


- Gymnasium (GY): „Wirtschaft und Recht" 


- Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS): „Betriebswirtschaftslehre“, „Wirtschaft aktuell“, 


„Wirtschaft und Recht“ 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1-4 LehrplanPLUS bietet im Serviceteil einen Überblick über alle rele-


vanten Themen als schulartübergreifende Matrix an. 


https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/mate-


rial/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule 


 


Im Rahmen des Konzepts „Alltagskompetenzen – Schule fürs Le-


ben“ werden die Themenbereiche aus den Handlungsfeldern von 


„Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ in einem eigenen Lehr-


plan zusammengeführt und im Rahmen des LehrplanPLUS veran-


kert (derzeit in Vorbereitung). 


 


 



mailto:Anne-Rose.Merz@stmbw.bayern.de

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule





- 2 - 
 


 
 


Stichwort „Verbraucherbildung in der Suchfunktion zum Lehrplan-


PLUS 


https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapi-


tel/Fachprofile  


ab 45 z.B. für die Realschule 


https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/real-


schule 


Stichwort „Verbraucherbildung“ in der Suchfunktion zum Lehrplan-


PLUS; Fächerübergreifende Ziele und Fachprofile 


https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapi-


tel/Fachprofile 


 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1-4 GS 


(auch für 


Jgst. 6-9) 


Medienführerschein Bayern: https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/ 


Initiative der Bayerischen Staatsregierung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Medien-


pädagogik Bayern 


3 und 4 


GS 


Erlebnis Bauernhof: www.erlebnis-bauernhof.bayern.de 


Das Programm „Erlebnis Bauernhof" ermöglicht jedem Grundschulkind der zweiten bis 


vierten Jahrgangsstufe, Förderschulkindern aller Jahrgangsstufen sowie Kindern in 


Deutschklassen die Teilnahme an einem kostenfreien Lernprogramm auf einem Bauern-


hof. 


Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)  


1-4 GS „Landfrauen machen Schule": http://www.bayerischerbauernverband.de/landfrauen-ma-


chen-schule-aktuelles 


Mit dem Projekt „Landfrauen machen Schule“ vermitteln die Landfrauen im Bayerischen 


Bauernverband bayerischen Grund- und Förderschulkindern die Wertschätzung für eine 


gesunde Ernährung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Das durch das 


StMELF und das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands geförderte Projekt hat 


das „Lernen mit allen Sinnen“ zum Grundsatz und besteht aus zwei Teilen: einem Hof-


besuch und dem Schulunterricht mit einer Ernährungsfachfrau. 


5, 6 und 7 


MS 


„Mit Wissen zum finanziellen Kissen“ – ein Projekt für Mittelschulen in der Ganztagsbe-


treuung: Projekt zu den Themen Finanzkompetenz, Marktkompetenz, Medienkompe-


tenz, nachhaltiger Konsum und Verbraucherrecht des Bayerischen Landesausschusses 


für Hauswirtschaft unter Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 


Verbraucherschutz (StMUV) 


https://www.verbraucherbildung.bayern.de/initiative/partner/index.htm#projekte  


ab 7  „Förderung von Schülerunternehmen für eine gesundheitsförderliche Schulverpflegung“: 


Essen was uns schmeckt; Förderung gesunder Schulverpflegung durch das Bayerische 


Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 


https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/gem_verpflegung/104487/index.php  



https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/realschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziele/realschule

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.lehrplanplus.bayern.de/suche/lehrplan/filter/add/kapitel/Fachprofile

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

http://www.erlebnis-bauernhof.bayern.de/

http://www.bayerischerbauernverband.de/landfrauen-machen-schule-aktuelles

http://www.bayerischerbauernverband.de/landfrauen-machen-schule-aktuelles

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/initiative/partner/index.htm#projekte

https://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/gem_verpflegung/104487/index.php
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ab 7 RS Wahlfach „Verbraucherprofi“ für Realschulen: Modularisiertes Wahlfach mit Modulen zu 


Finanz-, Konsum-, Medien- sowie Ernährungs- und Gesundheitskompetenz. Jeweils ein-


jähriges Wahlfach für Grundmodule und Aufbaumodule mit Fokus auf Praxisbezug, ab-


schließendem Test und Teilnahmebescheinigung 


https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/i/verbraucherprofi/  


Ab Jg 9 Wettbewerb „Deutscher Gründerpreis für Schülerinnen und Schüler“ – Planspiel für Ju-


gendliche  


https://www.deutscher-gruenderpreis.de/ 


Planspiel Börse Online-Wettbewerb 


www.planspiel-boerse.de 


 


Schulart-


über- 


greifend 


Konzept „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“. Start zum Schuljahr 2020/201:  


Die allgemeinbildenden Schulen (einschließlich Wirtschaftsschulen) realisieren ab dem 


Schuljahr 2020/2021 verpflichtende, projektorientierte Module aus dem Bereich Alltags-


kompetenz und Lebensökonomie nach der Vorgabe: in den Jahrgangsstufen 1 - 4 eine 


Projektwoche, in den Jahrgangsstufen 5 - 9 eine Projektwoche. Dadurch Umsetzung des 


schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsziels „Alltagskompetenz 


und Lebensökonomie“, das im LehrplanPLUS verbindlich verankert ist; Aufschlüsselung 


der Inhalte der unter „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ subsumierten Handlungs-


felder Gesundheit, Ernährung, Haushaltsführung, Selbstbestimmtes Verbraucherverhal-


ten und Umweltverhalten. Lehrplanerläuterungen und Unterstützungsmaterialien für 


Schulen im Hinblick auf das Konzept derzeit in Erarbeitung (Erläuterung der Lehrplanbe-


züge und von Bezügen zum Schulleben, Vorschläge zur Zusammenarbeit mit externen 


Partnern, Kontaktdaten und Materiallisten zu den einzelnen Handlungsfeldern 


Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) http://www.isb.bay-


ern.de/schulartspezifisches/materialien/alltagskompetenz-lebensoekonomie/ 


 Initiative „Partnerschule Verbraucherbildung“, gemeinsame Initiative des Staatsministe-


riums für Unterricht und Kultus und des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher-


schutz. Aktionspartner ist der staatlich geförderte bayerische Verbraucherverband Ver-


braucherServiceBayern. Schulen können sich um die Auszeichnung „Partnerschule Ver-


braucherbildung“ durch die Bearbeitung von zwei vorgegebenen Themen bewerben 


(Auszeichnung gilt für ein Jahr); bei einer Verankerung der Verbraucherbildung im Schul-


entwicklungsprogramm ist zudem die Auszeichnung zur „PartnerschulePLUS“ möglich, 


die für zwei Jahre ausgesprochen wird. Die besten Einreichungen werden zudem prä-


miert. 


https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm 


 


  



https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/i/verbraucherprofi/

https://www.deutscher-gruenderpreis.de/

http://www.planspiel-boerse.de/

http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/alltagskompetenz-lebensoekonomie/

http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/alltagskompetenz-lebensoekonomie/

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm
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4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


- Portal: www.verbraucherbildung.bayern.de 


Portal zur Ökonomischen Verbraucherbildung mit Informationen und Materialien aus einem ein-


schlägigen Schulversuch in Kooperation des dem StMUK nachgeordneten Staatsinstituts für 


Schulqualität und Bildungsforschung, - https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/ 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Stiftung Medienpädagogik Bay-


ern 


s. o.: Erstellung und Bereitstellung von Materialien, Informatio-


nen und Kontaktangeboten für Lehrkräfte 


Verband VerbraucherSer-


viceBayern 


Aktionspartner bei der Initiative „Partnerschule Verbraucherbil-


dung“ 


https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partner-


schule/index.htm  


 



http://www.verbraucherbildung.bayern.de/

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/index.htm





Land: Berlin 
 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Oberschulrätin 


Name: Dr. Jana Schlösser 


Tel.: -902275866 


E-Mail: jana.schloesser@senbjw.berlin.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


W-A-T Wirtschaft- Arbeit-Technik 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1-10 Das übergreifende Thema Verbraucherbildung ist im Rahmenlehr-


plan 1-10 Berlin-Brandenburg für alle Jahrgangsstufen und alle 


Fächer verbindlich verankert. Es kann sowohl Kontext für den Fa-


chunterricht und das fächerverbindendende Arbeiten, Schwer-


punkt von schulischen Projekten aber auch Grundlage für die Er-


arbeitung von Leitideen oder Schulkonzepten sein.  


 


1-4 Konsumverhalten, gesunde Ernährung, Gesundheitsförderung, 


Suchtprohylaxe, Umgang mit Geld, Werbung, … 


Sachunterricht 


5-6 Gesunde Ernährung und Energiegehalt, stoffliche und nichtstoffli-


che Suchtmittel, Lebensmitteltechnologie 


Naturwissenschaf-


ten 5/6 


7-8 Besonders intensiv ist die Verankerung im Fachteil des Faches 


WAT. Hier sind explizit Aspekte des Verbraucherschutzes in den 


fachspezifischen Standards aber auch in den Themen und Inhal-


ten verankert. Verpflichtende Themenfelder sind mit P gekenn-


zeichnet. Daneben werden auch Wahlpflichtthemenfelder angebo-


ten (WP) 


-  Ernährung, Gesundheit und Konsum (P5) 


- Markt, Wirtschaftskreisläufe und politische Rahmenbedingungen 
(P6) 


WAT 



mailto:jana.schloesser@senbjw.berlin.de
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9-10 -  Ernährung und Konsum aus regionaler und globaler Sicht (P9) 


-  Unternehmerisches Handeln (P10) 


Zusätzlich: 


Entwickeln und Herstellen von Produkten für Kunden/Entwickeln 


und Anbieten von Dienstleistungen (WP1) 


Kleidung und Mode/Textilverarbeitung (WP2) 


Lebensmittelverarbeitung (WP3) 


Bauen und Wohnen (WP6) 


Mobilität und Energieversorgung (WP7) 


WAT 


11 -  


12 -  


13 -  


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


5 - 10 - Ein fachübergreifendes Basiscurriculum Verbraucherbildung 5 – 10 (2015) wurde als 


Auftakt für die Erarbeitung von Basiscurricula für alle übergreifenden Themen erarbei-


tet. 


- Implementierung des üT Verbraucherbildung durch Fachtage, Fortbildungen 


- Herstellen eines konkreten Fächerbezuges zum üT Verbraucherbildung für alle Fä-


cher im Rahmen fachspezifischer Fachbriefe.  


11-13 Im Rahmen der Neufassung der Rahmenlehrpläne der gymnasialen Oberstufe sollen 


in einem länderübergreifenden Projekt (Berlin/Brandenburg) entsprechend der Struk-


tur des Rahmenlehrplanes für die Jahrgangsstufen 1-10 Berlin Brandenburg die über-


greifenden Themen (auch Verbraucherbildung) verbindlich verankert werden. 


Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase und soll zum Schuljahr 


21/22 wirksam werden.  


 Bewerbung des Wettbewerbs Verbraucherschule 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Eine umfangreiche Materialsammlung zum üT Verbraucherbildung ist hier zu finden: https://bil-


dungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung 


Diese wird aktuell in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Berlin erweitert.  


 


  



https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Verbraucherzentrale Berlin Kooperation zu Einzelprojekten (Verbraucherschule, Materialver-


linkung, Gestaltung von Fachtagen und Fortbildungen) 


Punktuelle Kooperationen der Schulen mit der Verbraucherzent-


rale. 


Technische Universität Berlin, 


Bereich Arbeitslehre 


Kooperation im Rahmen der Forschungsarbeit des Fachbereichs 


Arbeitslehre zu verschiedenen Projekten mit Bezug zum Verbrau-


cherschutz für Schülerinnen und Schüler. 


 







Land: Brandenburg 
 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Mitarbeiterin Referat 26 


Name: Köhn, Uta 


Tel.: 0331/8663794 


E-Mail: uta.koehn@mbjs.brandenburg.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Das Übergreifende Thema (ÜT) „Verbraucherbildung“ ist Teil aller Unterrichtsfächer, u. a. 


Wirtschaft- Arbeit-Technik (WAT), Naturwissenschaften, Sachunterricht. Es bestehen zahlreiche 


Bezüge zum Basiscurriculum Medienbildung sowie zum übergreifenden Thema Nachhaltige 


Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen. 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 - 4  Herkunft von Lebensmitteln/Regionalität u. Saisonalität; 


Einkaufsmöglichkeiten; Verarbeitung, Verpackung, Transport; 


Haus- u. Nutztiere; Tierhaltung/Tierprodukte; gesunde Ernährung 


u. Prophylaxe (z. B. Suchtprävention); Umgang mit natürlichen 


Ressourcen; Umgang mit Geld  


Sachunterricht 


Doppeljg. 


5/6 


Gesundheitsförderliche Lebensweise; Wirtschaften im privaten 


Haushalt;  


Gesunde Ernährung (z. B. Nahrungspyramide; Lebensmitteltech-


nologie); Suchtprophylaxe; artgerechte Tierhaltung; nachhaltiger 


Umgang mit der Natur; Abfallentsorgung; 


Nahrungsproduktion,-verteilung u. -mangel; Verbraucherschutz 


(Siegel; Verbraucherzentralen u. -schutzorganisationen); Werbe- 


u. Verkaufsstrategien; Umgang mit Geld; nachhaltiger Konsum; 


Chancen u. Gefahren der Internetnutzung u. sozialen Netzwerke 


(Cybermobbing)   


WAT(Pflichtbe-


reich) 


Naturwissenschaf-


ten; 


 


Gesellschaftswis-


senschaften 



mailto:uta.koehn@mbjs.brandenburg.de
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Doppeljg. 


7/8 


Ernährung, Gesundheit u. Konsum; Markt‚ Wirtschaftskreisläufe u. 


politische Rahmenbedingungen 


Ernährung u. gesunde Lebensweise; Suchtprävention  


Umgang mit natürlichen Ressourcen (Wasser, Luft, Salze) 


WAT(Pflichtbe-


reich)  


Biologie 


Chemie 


Doppeljg. 


7/8 


Chancen u. Gefahren der digitalen Gesellschaft; Meinungs- u. In-


formationsfreiheit; Kontrolle u. Sicherheit/Datenschutz; staatliche 


Zensur; Anonymität; Quellenkritik; Globale Risiken u. nachhaltiger 


Ressourcenumgang 


Politische Bildung 


Doppeljg. 


7/8 


Vielfalt der Erde (Geofaktoren, Geozonen, Nutzungspotential u. 


Herausforderungen; Nachhaltige Entwicklung); Armut u. Reichtum 


(Ursachen/Folgen von Armut, Wege aus der Armut; Fairer Handel)   


Geografie 


7-10 Nachhaltiger Umgang mit Wasser (Lebensraum Wasser; Wasser-


fußabdruck); nachhaltiger Umgang mit Energie (Energiebedarf 


des Menschen; Energiegehalt von Nährstoffen; Energie aus nach-


wachsenden Rohstoffen); Ernährung u. Klima; Zusammensetzung 


von Nahrungsmitteln, Wege der Nahrung, Sport u. Ernährung; er-


nährungs- u. verhaltensbedingte Krankheiten; gesunde Ernäh-


rung; Fast Food- Slow Food-Energy-Food; Qualität von Nahrungs-


mitteln; Lebensmittelverschwendung; Speiseplancheck; Abgren-


zung Sucht u. Genuss; Drogenprävention; nachhaltiger Umgang 


mit Nahrung, Kleidung, Kosmetik, Verpackungen (Untersuchung 


von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Getränken, Verpackungen),  Ab-


fallproblematik; Datenschutz u. Sicherheit; Umgang mit der Infor-


mationsflut; Wirkung u. Macht von Medien; Suchtfalle Handy-Inter-


net-Glücksspiel; Smartphone-Nutzung 


Naturwissenschaf-


ten 


7-10 Beschaffung u. Bewertung von Informationen aus dem Internet u. 


klassischen Medien; Datenschutz; rechtliche Grundlagen; Prüfung 


der Glaubwürdigkeit von Fundstellen, Datenaustausch in Netzwer-


ken; Plagiate; illegale Kopien/Urheberrechtsverletzung; Überwa-


chung; Cybermobbing; Gefahren der Nutzung von E-Mails 


Informatik 


7-10 Umgang miteinander (Kommunikation u. Interaktion; Mobbing u. 


Cybermobbing); Menschsein aus philosophischer Sicht (Subjek-


tive u. objektive Wahrheiten; Lebensgestaltung – Konsumansprü-


che; Rolle des Menschen zwischen Natur u. Kultur (Umgang mit 


der Natur u. Naturressourcen; Tierethik, Massentierhaltung - Tier-


versuche - Vegetarismus 


Lebensgestaltung-


Ethik-Religion  


Doppeljg. 


9/10 


Ernährung u. Konsum aus regionaler u. globaler Sicht; Lebensmit-


teltechnologie/Industrialisierung; Rechte u. Einwirkungsmöglich-


keiten als Konsumenten; Unternehmerisches Handeln   


WAT 


(Pflichtbereich);  


Doppeljg. 


7/8  


sowie 


9/10 


Techniken der Lebensmittelverarbeitung; Preis-u. Qualitätsver-


gleich von Handelsprodukten; gesetzliche Regelungen beim Kauf, 


Lagern, Verkauf von Produkten; gesunde Ernährung u. Lebens-


führung; Miete u. Mietnebenkosten/Verbrauchsanalysen im priva-


ten Haushalt (z. B. Wasser, Strom); Rechte u. Pflichten von Mie-


tern/Vermietern; Verbraucherzentralen, Mietvereine;  


WAT (Wahlpflicht-


bereich) 
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Ausnahme in BB: Themenfelder Schülerfirma und Berufsfeldorien-


tierter Unterricht (Wirtschaft u. Verwaltung; Hauswirtschaft; Sozi-


alwesen; gewerblich-technischer Bereich) als besondere Form 


des WAT (WP)  


Doppeljg. 


9/10 


Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft (Wettbewerbspolitik, 


Handelspolitik; Konjunkturpolitik; Sozialpolitik, Tarifpolitik); Ziele 


der Wirtschaftspolitik u. individuelle Handlungsmöglichkeiten; Ver-


hältnis von Markt u. Staat  


Politische Bildung 


Doppeljg. 


9/10 


Verfügbarkeit, Entstehung, nachhaltige Nutzung von Ressourcen; 


Ressourcenschonung, Ressourcenkonflikte (z. B. konventionelle 


Landwirtschaft -ökologischer Landbau; fossile u. erneuerbare 


Energierohstoffe); nachhaltige Maßnahmen des Klimaschutzes; 


Globalisierung u. deren Auswirkungen auf Mensch u. Umwelt; 


Wertschöpfungsketten, schneller medialer Austausch, Internetba-


sierte Kommunikation 


Geografie 


Doppeljg. 


9/10 


Gesundheit (Bakterien, Viren, Allergien, Tiere als Krankheitsüber-


träger, Infektionskrankheiten); Suchtprävention 


Alkohole (physiologische Wirkung von alkoholischen Getränken; 


Suchtmittel u. Suchtprävention; Organische Säuren zur Lebens-


mittelherstellung u.-konservierung  


Biologie 


 


Chemie  


Doppeljg. 


9/10 


Wirkungsweise der medialen Welt (Einfluss von Medienangeboten 


auf Alltag u. Persönlichkeit; Internet u. Gefahr von Identitätsver-


lust;  Information durch Medien; Entstehung u. Transformation von 


Nachrichten; Medienkonvergenz u.-gebrauch); Markt u. Marktme-


chanismus; Wirtschaftskreislauf; Geld/Zahlungsverkehr; Kinder u. 


Jugendliche als Verbraucher; Werbung/Werbestrategien u. Ein-


flussnahme auf Konsumentscheidungen; Nachhaltiger Konsum; 


Verbraucherrechte (z. B. Datenschutz im Internet, Abo-Fallen, 


Handy-Verträge); Umgang mit (Taschen)-Geld; Schuldenfallen vs. 


Haushaltsplanerstellung; Struktur des Rechtssystems u. Recht-


sprechung; Rechtsnormen in aktuellen Lebenssituationen; Jugend 


u. Recht (u. a. Jugendschutzgesetze, Tauschbörse Schulhof, 


Raubkopien u. Urheberrecht; Urheberrecht im Netz)  


Sozial-/Wirtschafts-


wissenschaften  


9-10 Verhältnis Mensch-Natur-Technik (Technik im Alltag-Veränderung 


des Lebens durch Technik; Natur-Welten- Veränderung der Natur 


durch den Menschen); medial vermittelte u. reale Welt (soziale 


Medien) 


Philosophie 


Qualifizie-


rungs-


phase der 


Sek II1 


Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in:  


3. Kurs-Halbjahr (GK): Märkte 


4. Kurs-Halbjahr (GK): Nachhaltiges Wirtschaften 


Wirtschaftswissen-


schaft 


-„- Bezug ist in allen Kurs-Halbjahren möglich: 


1. Kurs-Halbjahr: Raumplanung 


2. Kurs-Halbjahr: Europa 


Geographie 


                                            
1 vgl. https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/curricula-gost-bb  



https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/curricula-gost-bb
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3. Kurs-Halbjahr: Leben in der „Einen Welt“ 


4. Kurs-Halbjahr: Ausgewählte Weltwirtschaftsregionen im Wan-


del 


-„- Bezug ist in allen Kurs-Halbjahren möglich: 


1. Kurs-Halbjahr: Demokratie 


2. Kurs-Halbjahr: Wirtschaft 


3. Kurs-Halbjahr: Gesellschaft 


4. Kurs-Halbjahr: Ausgewählte Weltwirtschaftsregionen im Wan-


del 


Politische Bildung 


-„- Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in:  


1. Kurs-Halbjahr (GK): Ethischer, moralischer und praktischer Re-


flexionsbereich 


Philosophie 


-„- Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in:  


1. Kurs-Halbjahr:  


Personalwirtschaft: Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrech-


nung  


Buchungen: vereinfachte Verkaufspreiskalkulation 


Rechnungswesen 


-„- Bezug zur Verbraucherbildung z. B. in:  


1. Kurs-Halbjahr (GK): u. a. AGB 


3. Kurs-Halbjahr (GK): u. a. Sachenrecht 


Recht 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1 alljährliche Bio-Brotboxaktion im Land BB der Bio-Brotbox gGmbH 


3- 6 Bildungsprogramme GemüseKlasse u. AckerSchule der GemüseAckerdemie e. V.   


1-12 Lehrkräfte-Fortbildung „Gründung von Mensa-AGs“ der Uni Potsdam  


1-10 Lehrkräftefortbildung „Schulische Ernährungs- und Verbraucherbildung im Land BB 


(EVeLaB)“ 


1-12 alljährliche Tage der Schulverpflegung im Land BB mit Unterstützung der Vernet-


zungsstelle Schulverpflegung u. Netzwerkpartnern (z. B. Verbraucherzentrale BB; pro 


agro Brandenburg; Sarah-Wiener-Stiftung; LANDaktiv; Krankenkassen) 


7-12 Bundeswettbewerb „Auszeichnung Verbraucherschule“ 
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4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Orientierungs- und Handlungsrahmen für die übergreifenden Themen Verbraucherbildung +  


Nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen des gemeinsamen 


Rahmenlehrplans der Länder BB + BE für die Jahrgangsstufe 1 bis 10; Lehrerhandreichung 


„Reif für Regional“ zur Förderung regionaler u. saisonaler Handlungskompetenz bei SuS 


(Module für die Primarstufe u. Sek. I); Internetauftritt der Verbraucherzentrale BB; 
Materialkompass Verbraucherbildung der Verbraucherzentrale Bundesverband 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


UNI Potsdam, Lehrstuhl für Wirt-


schaft-Arbeit-Technik;  


Verbraucherzentrale BB; 


Vernetzungsstelle Kita- und 


Schulverpflegung BB; 


Landesamt für Datenschutz BB; 


Landesinstitut für Schule und Me-


dien Berlin-Brandenburg;  


Ministerium für Soziales, Ge-


sundheit, Integration und Ver-


braucherschutz BB; 


Bündnis Gesund Aufwachsen in 


BB 


Mit dem Bildungsministerium und den genannten Partnern finden 


regelmäßig Treffen des gemeinsamen Arbeitskreises "Schulische 


Verbraucherbildung“ statt, insbes. zur Umsetzung der 


Verbraucherpolitischen Strategie des Landes BB (hier:  


Maßnahmenkatalog zur Unterstützung der Schulen bei der 


Umsetzung der curricularen Anforderungen von 


Verbraucherbildung). Im Fokus stehen die vier Dimensionen von 


Verbraucherbildung: a) Finanzen, Marktgeschehen u. 


Verbraucherrecht; b) Nachhaltiger Konsum; c) Medien u. 


Information; d) Ernährung u. Gesundheit. 


Im Rahmen der Umsetzung der „Qualitätsoffensive 


Schulverpflegung Brandenburg“ hat die Uni Potsdam, Bereich 


WAT für Lehrkräfte die kostenlosen Fortbildungsangebote 


„Schulische Ernährungs- und Verbraucherbildung im Land BB 


(EVeLaB)“ sowie „Gründung von Mensa-AGs“ entwickelt, die vom 


Land BB finanziell gefördert werden.   


Die Landesregierung hat ein strategisches landesweites Bündnis 


aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft u. staatlichen Akteuren gegen 


Lebensmittelverschwendung initiiert, das Forum 


LebensmittelWERTschätzung. Langfristiges Ziel soll ein 


wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln sein. Einige der 


genannten Partner sind Mitglied des Forums.   


Mit der Gründung des Ernährungsrats Brandenburg im Januar 


2020 finden die zahlreichen lokalen u. regionalen Initiativen der  


„Tafelrunden“ und Ernährungsräte eine gemeinsame Stimme. Ziel 


ist die Entwicklung wirksamer, nachhaltiger Ernährungsstrategien 


für eine gesunde, ökologisch u. regional ausgewogene 


Gemeinschaftsverpflegung. 


 







Land: Bremen 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Oberschulrat 


Name: Dr. Veit Sorge 


Tel.: 42136189266 


E-Mail: veit.sorge@bildung.bremen.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Sachkunde (P), 


Wirtschaft-Arbeit-Technik (S I), Wirtschaftslehre (GyO) 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 Jg. 1/2: ausgewählte Arbeitsplätze beschreiben, Geld als Gegen-


wert von Ware begreifen 


Sachkunde 


2  Sachkunde 


3 Jg. 3/4: grundlegende Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse 


ausgewählter Berufe beschreiben; Möglichkeiten und Wirkung von 


Werbung aufzeigen; Beispiele für sozial und ökologisch verant-


wortliches Konsumverhalten nennen 


Sachkunde 


4  Sachkunde 


5 Jg. 5/6: Wirtschaftliches Handeln im Haushalt; Arbeitsplätze und 


Arbeitsorganisation; Arbeits- und Produktionsabläufe 


Wirtschaft-Arbeit-


Technik 


6  Wirtschaft-Arbeit-


Technik 


7 Jg. 7/8: Rolle und Funktion des Verbrauchers; Voraussetzungen 


und Grenzen rationalen Verbraucherverhaltens; Preisbildung und 


Wettbewerb in der Marktwirtschaft; Aufbau, Aufgaben und Funk-


tion von Betrieben/ Unternehmen 


Wirtschaft-Arbeit-


Technik 
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8  Wirtschaft-Arbeit-


Technik 


9 Jg. 9/10: Verbraucherschutz; Strategien der Daseinsvorsorge, ins-


bes. Schuldenprävention; Verteilung von Gütern und Einkommen 


in einer globalisierten Welt; Ursachen und Folgen von Arbeitslo-


sigkeit 


Wirtschaft-Arbeit-


Technik 


10  Wirtschaft-Arbeit-


Technik 


11 Einführungsphase GyO: Vermittlung eines inhaltlichen und metho-


dischen Basiswissens: Untersuchung grundlegender Aspekte der 


Wirtschaftsordnung sowie der dort tätigen Wirtschaftssubjekte; 


wechselseitige Abhängigkeiten und Kreislaufzusammenhänge im 


wirtschaftlichen Geschehen 


Ein Fach des Auf-


gabenfelds II 


12 Q 1: Elemente der Wirtschaftsordnung und Preisbildung in der so-


zialen Marktwirtschaft; Geld- und Währungspolitik auf nationalen 


und internationalen Märkten 


Wirtschaftslehre 


13 Q 2: Wirtschaftspolitische Konzepte und Theorien zur Beeinflus-


sung von Konjunktur und Beschäftigung; Internationale Wirt-


schaftsbeziehungen und Herausforderungen für die Gestaltung 


der Globalisierung 


Wirtschaftslehre 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1-13 Schülerfirmen – koordiniert durch das Landesinstitut für Schule, Bremen 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


„Schulportal zur Verbraucherbildung“ des Bundesverbandes Verbraucherzentralen mit dem Ma-


terialkompass. Der Kompass enthält geprüfte Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung: 


http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html 


Konzept zur Verbraucherbildung an Schulen der Senatorin für Verbraucherschutz, Förderung 


des Wettbewerbs um die Auszeichnung als Verbraucherschule: https://www.gesundheit.bre-


men.de/verbraucherschutz/verbraucherbildung/konzept_zur_staerkung_der_verbraucherbil-


dung_an_allgemeinbildenden_schulen_im_land_bremen-31760 



http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass.html
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Die Senatorin für Gesundheit, 


Frauen und Verbraucherschutz, 


Bremen 


Konzeptionelle Arbeit zu Verbraucher-Schulprojekten im Hause 


der Senatorin für Verbraucherschutz, Förderung des Wettbe-


werbs um die Auszeichnung als Verbraucherschule: 


https://www.gesundheit.bremen.de/verbraucherschutz/verbrau-


cherbildung/konzept_zur_staerkung_der_verbraucherbil-


dung_an_allgemeinbildenden_schulen_im_land_bremen-31760 


Institut für Ökonomische Bildung, 


Oldenburg 


Ökonomische Bildung Online, vielfältige Materialien, u.a. zur Ha-


fenwirtschaft 


WIGY e.V. breites Angebot an digitalen Unterrichtsmaterialien 


Verein SozialÖkologie e.V. Besuch von Bio-Bauernhöfen (insbesondere Primarbereich) 


 


 


Anmerkung: 


 


Die Beantwortung fokussiert den Bereich der Finanz- und Wirtschaftskompetenz, da weitere 


Kompetenzbereiche der Verbraucherbildung (Gesundheits- und Ernährungskompetenz, Me-


dien-, Daten- und Informationskompetenz, Kompetenz für nachhaltigen Konsum) durch an-


dere KMK-Dokumente berücksichtigt sind, vgl. Anschreiben des Sekretariats vom 


21.12.2012.) 


 



https://www.gesundheit.bremen.de/
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Land: Hamburg 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Fachreferent Politik/Gesellschaft/Wirtschaft (PGW) 


Name: André Bigalke 


Tel.: 040-42863-3875 


E-Mail: andre.bigalke@bsb.hamburg.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 Vorbemerkung: In allen Schulformen und Schulstufen wird auf-


grund der Bildungsplanvorgaben der Themenkomplex Verbrauch-


erbildung bearbeitet.  


 


Grundschule: 


Das Thema Verbraucherbildung wird in der Grundschule (Jahr-


gang 1 - 4) z. B. in Form der Analyse eigener Bedürfnisse und der 


Beeinflussung durch Werbung behandelt. 


(vgl. Rahmenplan Sachunterricht Grundschule http://www.ham-


burg.de/contentblob/2481914/data/sachunterricht-gs.pdf S. 20) 


Darüber hinaus sind im Rahmenplan Aufgabengebiete Themen 


der Verbraucherbildung vorgegeben.  


Im Rahmen des Unterrichts zum Aufgabengebiet Gesundheitsför-


derung in der Grundschule wird auf gesunde Nahrungsmittel und 


deren Zubereitung bzw. auf Mittel zur täglichen Körperpflege ein-


gegangen. Im Aufgabengebiet Umwelterziehung wird auf eine um-


weltfreundliche und klimaschützende Gestaltung von Schule und 


 


 


 


 


 


Sachunterricht 


 


 


 


Aufgabengebiete 


Gesundheitsförde-


rung, Umwelterzie-


hung 
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Haushalt durch eigenes Verhalten und durch die Einflussnahme 


auf das Verhalten anderer eingegangen. 


(vgl. http://www.hamburg.de/contentblob/2481804/data/aufgabe-


gebiete-gs.pdf S. 17f. und S. 31f.) 


 


Im Rahmen des Unterrichts zum Aufgabengebiet 
Medienerziehung in der Grundschule knüpfen Lernsituationen 
entwicklungsgerecht an Medienerfahrungen – insbesondere mit 
digitalen Medien – von Kindern ab dem Vorschulalter an und 
berücksichtigen Vorwissen, Bedürfnisse und Kompetenzen. 


Schülerinnen und Schüler können am Ende der Klasse 4 über 
eigene Medienerfahrungen anhand von Beispielen berichten, 
diese mit anderen vergleichen und kritische Problembereiche der 
Internetnutzung benennen. Sie kennen grundlegende 
Schutzmöglichkeiten, insbesondere für die eigene Person. 


(vgl. http://www.hamburg.de/contentblob/2481804/data/aufgabe 
gebiete-gs.pdf, S. 24f.) 


Die Unterrichtsmodule und Elternabende an den Internet-ABC-


Schulen Hamburgs beziehen die – in dem Beschluss der KMK zur 


Verbraucherbildung an Schulen vom 12.09.2013 betonten – 


lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen sowie 


ihrer Familien ein (vgl. http://li.hamburg.de/internet-abc-schule-


hamburg/). 


 


 


 


 


 


Aufgabengebiet 


Medienerziehung 


 


2 s. o.  


3 s. o.  


4 s. o.  


5 Sekundarstufe I (Stadtteilschule und Gymnasium) 


Im Bildungsplan der Stadtteilschule, Rahmenplan Lernbereich Ar-


beit und Beruf (vgl. http://www.hamburg.de/content-


blob/2372652/data/lb-arbeit-beruf-sts.pdf, S. 17f.) ist festgelegt, 


Aspekte und Fragestellungen hinsichtlich der Rolle der Lernenden 


als Konsumentinnen/Konsumenten und Verbraucherinnen/Ver-


braucher in den Unterricht zu integrieren und in lebensweltbezo-


genen Lernsituationen zu bearbeiten. Die verbindlichen Anforde-


rungen enthalten zu den verschiedenen Kompetenzbereichen 


auch Anforderungen zum Themenbereich Verbraucherbildung.  


Ebenso wird in den Rahmenplänen für den Lernbereich Gesell-
schaftswissenschaften, die Fächer Recht und Wirtschaft sowie für 
das Aufgabengebiet Gesundheitsförderung der Fokus auf das 
Verbraucherrecht, einen reflektierten Konsum sowie das allge-
meine Kauf- und Verbraucherverhalten gerichtet.  


Im Rahmenplan für das Fach Wirtschaft sind Anforderungen und 


Inhalte auch zum Themenbereich Verbraucherbildung festgelegt. 


Im Rahmen des Unterrichts zum Aufgabengebiet Medienerzie-


hung in der Sekundarstufe I bauen die Schülerinnen und Schüler 


eine kritische Distanz zu medialen Welten als Grundvorausset-


zung zur Teilhabe und Mitgestaltung der gegenwärtigen und 


 


Lernbereich Arbeit 


und Beruf, Lernbe-


reich Gesell-


schaftswissen-


schaften 


 


 


 


 


Aufgabengebiet 


Gesundheitsförde-


rung 


Fächer: Recht, 


Wirtschaft 
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zukünftigen Welt auf. Relevante Themen der Verbraucherbildung 


wie der Schutz der Persönlichkeit, Datenschutz und rechtliche Fra-


gen gewinnen mit der Möglichkeit der Teilhabe an und Selbstdar-


stellung in virtuellen Welten an Bedeutung und werden explizit als 


mögliche Themenfelder benannt. 


Der Hamburger Medienpass für die Klassenstufen 5-8 mit seinen 


fünf Modulen (vgl. auch Eintrag unten) unterstützt die Lernenden 


in besonderer Weise, folgende im Rahmenplan formulierten Kom-


petenzerwartungen am Ende der Klasse 10 zu erreichen: Die 


Schülerinnen und Schüler kennen Chancen und Risiken sowie die 


wichtigsten Schutzmaßnahmen und rechtlichen Grundlagen im 


Umgang mit Medien und medialen Angeboten, sie beurteilen die 


Glaubwürdigkeit der verwendeten Quellen, werten Informationen 


selbstständig aus und nehmen eine kritische Haltung gegenüber 


Informationsangeboten ein (vgl. http://www.hamburg.de/content-


blob/2372700/data/aufgabengebiete-sts.pdf, S. 31ff. und 


http://www.hamburg.de/contentblob/2373350/data/aufgabengebi
ete-gym-seki.pdf, S. 26ff.). 


Das Themenfeld Nachhaltiger Konsum ist in nahezu allen 


Schulformen und Stufen ein wichtiges Themenfeld des Globalen 


Lernens. Dies betrifft insbesondere die nachstehend 


ausgewiesenen Bereiche :  


Sek. I, II: Konsumgüter und Globalisierung (z. B. Kakao und 


Schokolade, Bananen, Kleidung, Handy) sowie Welthandel, fairer 


Handel, biologische Vielfalt und Ernährungssicherung (vgl. z. B. 


Rahmenplan Aufgabengebiete: https://www.hamburg.de/content-


blob/2372700/39806d625c1b4e86f03af54244443454/data/aufga-


bengebiete-sts.pdf 


 


Grundlage ist der KMK-Orientierungsrahmen für den Lernbereich 


Globale Entwicklung (2015); das Thema Waren aus aller 


Welt/Globalisierung und Konsum ist hier ein maßgeblicher 


Themenbereich: vgl. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/vero-


effentlichungen_beschluesse/2015/2015_06_00-Orientierungs-


rahmen-Globale-Entwicklung.pdf (S. 285ff.). 


und: 


Was im Sachunterricht unter dem Themenbereich „Produkte aus 


fremden Ländern“ bearbeitet wird, findet in der Dimension 


„Wirtschaft“ seine Fortsetzung in Themenbereichen wie „Waren 


aus aller Welt: Produktion, Handel und Konsum“, „Globalisierung 


von Wirtschaft und Arbeit“ usw. (a. a. O.) 


 


 


Aufgabengebiet 


Medienerziehung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aufgabengebiet 


Globales Lernen 


 


 


 


 


 


6 s. o.  


7 s. o.  


8 s. o.  


9 s. o.  


10 s. o.  
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11 Im Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe sind Hinweise auf 


den Themenbereich Verbraucherbildung insbesondere in den 


Rahmenplänen der Fächer Politik, Gesellschaft, Wirtschaft (PGW) 


und Recht sowie im Rahmenplan für das Aufgabengebiet Gesund-


heitsförderung enthalten. 


(vgl. Rahmenplan Recht: http://www.hamburg.de/content-


blob/2447694/data/recht-gyo.pdf S. 13, 


Rahmenplan PGW: http://www.hamburg.de/content-


blob/1475228/data/p-g-w-gyo.pdf S. 15 


und Aufgabengebiet Gesundheitsförderung: 


http://www.hamburg.de/contentblob/1475228/data/p-g-w-gyo.pdf 


S. 13) 


Recht, PGW 


Aufgabengebiet 


Gesundheitsförde-


rung 


12 s. o.  


13 s. o.  


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


übergreifend In der Veröffentlichung der KMK "Empfehlung zur Gesundheitsförderung und 


Prävention in der Schule" (vgl. http://www.kmk.org/fileadmin/ veroeffentlich 


ungen_beschluesse/2012/2012_11_15-Gesundheitsempfehlung.pdf) wird auf die 


Verknüpfung von Ernährungs- und Verbraucherbildung hingewiesen. Im Rahmen der 


jährlich stattfindenden Schulmesse zum Pakt für Prävention (siehe Zielformulierungen 


für das Handlungsfeld Schule http://www.hamburg.de/contentblob/3110850/data/rah


menkonzept-gesund-aufwachsen-in-hamburg.pdf) werden auch Projekte zur 


Ernährungs- und Verbraucherbildung präsentiert (vgl. Maßnahme S. 19): 


http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/1040.pdf, 


http://li.hamburg.de/contentblob/4340984/data/pdf-2014-10-01-messe-pakt-fuer-


praevention.pdf). 


In der jährlich stattfindenden Ausschreibung „Gesunde Schule“ der Hamburgischen 


Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) wird regelhaft das Thema 


„Ernährungs- und Verbraucherbildung“ aufgegriffen (vgl.).  


1. Die Hamburger Vernetzungsstelle Schulverpflegung hat u. a. den 


Auftrag, Schulverpflegung mit der Ernährungsbildung zu verknüpfen. 


Um eine gesundheitsförderliche Schulverpflegung unter Berücksichti-


gung von Nachhaltigkeitsaspekten weiterzuentwickeln, führte die Ver-


netzungsstelle seit 2019 das Projekt „Gelingensfaktoren für die Schul-


verpflegung“ fort. Bis Ende 2020 werden die Module des Projektes 


„Lust auf Zukunft“ vorgestellt (vgl. https://www.hag-gesundheit.de/ar-


beitsfelder/gesund-aufwachsen/schule/vernetzungsstelle/in-form). 


 
Ansonsten führen die Schulen Unterrichtsvorhaben und Projekte in eigener 


Verantwortung durch. Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) 


unterstützt die Schulen bei der Umsetzung. 
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http://www.kmk.org/fileadmin/%20veroeffentlich%20ungen_beschluesse/2012/2012_11_15-Gesundheitsempfehlung.pdf

http://www.hamburg.de/contentblob/3110850/data/rahmenkonzept-gesund-aufwachsen-in-hamburg.pdf

http://www.hamburg.de/contentblob/3110850/data/rahmenkonzept-gesund-aufwachsen-in-hamburg.pdf

http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/1040.pdf

http://li.hamburg.de/contentblob/4340984/data/pdf-2014-10-01-messe-pakt-fuer-praevention.pdf

http://li.hamburg.de/contentblob/4340984/data/pdf-2014-10-01-messe-pakt-fuer-praevention.pdf
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Thema ‚Nachhaltiger Konsum‘: Etliche außerschulische Bildungsanbieter (NGOs) wie 


Open School 21, Ökomarkt Schule und Landwirtschaft, Infozentrum Globales 


Lernen/Bramfelder Laterne, Agrarkoordination und BUNDjugend Hamburg für 


Schulen unterbreiten Projektangebote zu diesem Thema. 


5/6 bzw. 8-10 Das Peer-to-Peer-Projekt MedienScouts bildet Schülerinnen und Schüler der 


Jahrgangsstufen 8 und 9 zu MedienScouts aus, damit Sie ihr Wissen und ihre 


Erfahrungen an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ihrer Schule 


weitergeben können. Dabei werden folgende – in dem Beschluss der KMK zur 


Verbraucherbildung an Schulen vom 12.09.2013 betonte – Aspekte in den Mittelpunkt 


gestellt: 


1) Kinder und Jugendliche frühzeitig in ihren Alltagskompetenzen zu stärken und sie 


dabei zu unterstützen, als Verbraucherin und Verbraucher reflektierte und 


verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen; 


2) Workshops zu den Themenfeldern: Datenschutz, Urheberrechte und 


Mediennutzung 


vgl.: https://li.hamburg.de/medienscouts/ 


8-10 bzw. 


Sek II 


Mit der Fortbildungsreihe für Lehrkräfte „Wirtschaftsthemen lebensnah vermitteln“ 


werden Lehrkräfte gesellschaftswissenschaftlicher Fächer auf die Unterrichtsarbeit 


u. a. zu den Themen Konsum, Verbraucherrecht und Wirtschaftsregulierung, Nach-


haltiges Wirtschaften vor. Zu diesen Themen liegen ausgearbeitete Unterrichtseinhei-


ten vor, vgl.: http://li.hamburg.de/contentblob/4147618/data/pdf-zsw-seminarreihe-


wirtschaftsthemen.pdf 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Das Hamburger Zentrum für Schule und Wirtschaft (ZSW) am Landesinstitut für Lehrerbildung 


und Schulentwicklung berät Lehrkräfte zum Thema Verbraucherbildung, stellt Materialien zur 


Verfügung und verweist auf geeignete Internetseiten zum Thema. (vgl.: http://li.ham-


burg.de/oekonomische-bildung/ sowie https://li.hamburg.de/con-


tentblob/4587956/7d4883095bb9dcd943704c1b6323a258/data/download-pdf-finanzielle-allge-


meinbildung-und-schuldenpraevention.pdf) 


Für das Aufgabengebiet Gesundheitsförderung stellt das Landesinstitut für Lehrerbildung und 


Schulentwicklung ebenfalls umfangreiche Materialhinweise zur Verbraucherbildung unter der 


Überschrift Ernährungsbildung zur Verfügung und berät die Lehrkräfte (vgl. http://li.ham-


burg.de/ernaehrung/) 


 


Für das Aufgabengebiet Medienerziehung stellt das Landesinstitut für Lehrerbildung und 


Schulentwicklung Lehrkräften fünf ausgearbeitete Unterrichtsmodule zu den Themen 


Cybermobbing, Datenschutz & soz. Netzwerke, Computerspiele, Urheberrecht und 


Smartphones zum Download zur Verfügung. Die Module haben zahlreiche Schnittstellen zu - in 


dem Beschluss der KMK zur Verbraucherbildung an Schulen vom 12.09.2013 betonten - 


Aspekten der Verbraucherbildung. Z. B. greifen die Module "Computerspiele" und 


"Smartphones" explizit die Verflechtungen und Mechanismen des Marktes unter 


Berücksichtigung verschiedener Perspektiven einschließlich der Einflussmöglichkeiten von 


Konsumentinnen und Konsumenten auf. Umfangreiche Materialhinweise auf den Elternseiten 


des Hamburger Medienpasses leisten darüber hinaus einen Beitrag zur Verbraucherbildung. 



https://li.hamburg.de/medienscouts/

http://li.hamburg.de/contentblob/4147618/data/pdf-zsw-seminarreihe-wirtschaftsthemen.pdf

http://li.hamburg.de/contentblob/4147618/data/pdf-zsw-seminarreihe-wirtschaftsthemen.pdf

http://li.hamburg.de/oekonomische-bildung/

http://li.hamburg.de/oekonomische-bildung/

https://li.hamburg.de/contentblob/4587956/7d4883095bb9dcd943704c1b6323a258/data/download-pdf-finanzielle-allgemeinbildung-und-schuldenpraevention.pdf

https://li.hamburg.de/contentblob/4587956/7d4883095bb9dcd943704c1b6323a258/data/download-pdf-finanzielle-allgemeinbildung-und-schuldenpraevention.pdf

https://li.hamburg.de/contentblob/4587956/7d4883095bb9dcd943704c1b6323a258/data/download-pdf-finanzielle-allgemeinbildung-und-schuldenpraevention.pdf

http://li.hamburg.de/ernaehrung/

http://li.hamburg.de/ernaehrung/
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


  


Deutsche Bundesbank in Koope-


ration mit dem ZSW 


Lehrerfortbildung zu finanziellen Fragestellungen  


(vgl. http://li.hamburg.de/contentblob/3851224/data/download-


pdf-zsw-seminarreihe-bundesbank.pdf) 


Hamburgische Arbeitsgemein-


schaft für Gesundheitsförderung 


e.V. (HAG), insbesondere die 


Hamburger Vernetzungsstelle 


Schulverpflegung 


Maßnahmen zur Ernährungsbildung und Schulverpflegung (über-


greifende und schulinterne Fachveranstaltungen und Fortbildun-


gen sowie Beratungen) 


(vgl. https://www.hag-gesundheit.de/arbeitsfelder/gesund-
aufwachsen/schule/vernetzungsstelle    


Ökomarkt e.V. Fortbildungen und Unterstützung von Schulen, Schwerpunkt „Bio-


Produkte“ in der Ernährung 


(vgl. https://www.oekomarkt-hamburg.de/schule-und-land-
wirtschaft/) 


Verbraucherzentrale Hamburg Maßnahmen zur Ernährungs- und Verbraucherbildung 


(vgl. https://www.vzhh.de/themen/verbraucherschulen/hambur-
ger-verbraucherschulen-was-machen-die) 


Zentrale für Ernährungsberatung 


e.V. 


Maßnahmen zur Ernährungs- und Verbraucherbildung 


(vgl. http://www.ernaehrung-hamburg.de/) 


Joachim Herz Stiftung Fortbildungsreihe „Wirtschaft verstehen & gestalten“ (vgl. 


https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/wirtschaft-ver-


stehen-gestalten/) 


Diakonisches Werk Hamburg Schülerangebote zur Schuldenprävention (vgl. http://www.diako-


nie-hamburg.de/web/SOS-SchuelerOhneSchulden) 


 



http://li.hamburg.de/contentblob/3851224/data/download-pdf-zsw-seminarreihe-bundesbank.pdf

http://li.hamburg.de/contentblob/3851224/data/download-pdf-zsw-seminarreihe-bundesbank.pdf

https://www.hag-gesundheit.de/arbeitsfelder/gesund-aufwachsen/schule/vernetzungsstelle

https://www.hag-gesundheit.de/arbeitsfelder/gesund-aufwachsen/schule/vernetzungsstelle

https://www.oekomarkt-hamburg.de/schule-und-landwirtschaft/

https://www.oekomarkt-hamburg.de/schule-und-landwirtschaft/

https://www.vzhh.de/themen/verbraucherschulen/hamburger-verbraucherschulen-was-machen-die

https://www.vzhh.de/themen/verbraucherschulen/hamburger-verbraucherschulen-was-machen-die

http://www.ernaehrung-hamburg.de/

https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/wirtschaft-verstehen-gestalten/

https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/wirtschaft-verstehen-gestalten/

http://www.diakonie-hamburg.de/web/SOS-SchuelerOhneSchulden

http://www.diakonie-hamburg.de/web/SOS-SchuelerOhneSchulden





Land: Hessen 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: MinR ‘in 


Name: Ulrike Naumann 


Tel.: 0611-368-2234 


E-Mail: Ulrike.naumann@kultus.hessen.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


 


 


Leitfach Politik und Wirtschaft  


(gymnasialer Bildungsgang, Haupt- und Realschule) 


Arbeitslehre  


(Haupt- und Realschule) 


Sachunterricht (Primarstufe) 


 


Fachübergreifender Ansatz: 


§ 6 Abs. 4 Hessisches Schulgesetz: Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen 


werden in Aufgabengebieten erfasst. Diese sind insbesondere Umweltbildung und Bildung für 


nachhaltige Entwicklung, informations- und kommunikationstechnische Grundbildung, Medien-


bildung und Medienerziehung, (..) Gesundheitserziehung und Verkehrserziehung. Aufgabenge-


biete werden fachübergreifend unterrichtet. 


 


  



mailto:Ulrike.naumann@kultus.hessen.de
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2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


 


Jgst.2 Themenkomplexe der Verbraucherbildung 


Inhaltsfelder Kerncurriculum Hessen für die Primarstufe und 


die Sekundarstufe I 


Fächer 


1 - 4 Inhaltsfelder (Primarstufe)  


 Natur, (Umwelterziehung, Nachhaltigkeit, Gesundheitserziehung) Sachunterricht 


 Größen und Messen (Geldwerte) Mathematik 


 Mensch und Welt (verantwortungsvoller Umgang mit der Schöp-


fung) 


Evangelischer Reli-


gionsunterricht 


 Inhaltsfeld: Mensch und Welt (Rolle des Menschen in der Schöp-


fung) 


Katholischer Religi-


onsunterricht 


 Alle Inhaltsfelder: 


Zusammenhänge zwischen Bewegung, Gesundheit und Ernäh-


rung an geeigneten Beispielen beschreiben 


Sport 


5 - 10 Inhaltsfelder (Sekundarstufe I)  


 Wirtschaft: (kritische Verbraucherin / kritischer Verbraucher, 


Chancen organisierter Interessenwahrnehmung (z. B. durch Ver-


braucherverbände) 


Gesellschaft und Natur (Nachhaltigkeit) 


Politik und Wirt-


schaft 


 Inhaltsfeld: Organisation von Arbeit (Umweltschutz und Nachhal-


tigkeit) 


Ökonomisch geprägte Situationen und Strukturen des Zu-


sammenlebens (Bedingungen individuellen Konsums in Zusam-


menhang mit Marketingstrategien und Marktmechanismen) 


Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit (Gesund-


heitsschutz, Arbeitsumgebung, Ergonomie und weitere Belas-


tungsfaktoren, „Work-Life-Balance“, gesundheitsförderliche Er-


nährung und Lebensstil, individuelle Vorsorge und soziale Siche-


rung) 


Arbeitslehre (an 


Haupt- und Real-


schulen sowie an 


Gesamtschulen) 


 Text-/Medienformen (Medienbildung) 


Lese- und Rezeptionsstrategien (Medienbildung): 


Lesen und Rezipieren - mit literarischen und Nichtliterarischen 


Texten/Medien umgehen 


Deutsch 


 Biologische Strukturen und ihre Funktion (Gesundheitserzie-


hung) 


Biologie 


                                            
2 In den hessischen Kerncurricula der Primarstufe und der Sekundarstufe I werden die Inhaltsfelder 
keiner bestimmten Jahrgangsstufe zugeordnet. Die Kerncurricula legen fest, was alle Kinder und Ju-
gendlichen am Ende ihrer schulischen Laufbahn (bzw. nach bestimmten Abschnitten ihres Bildungswe-
ges) können und wissen sollen. Der einzelnen Schule obliegt eine weitere Konkretisierung der Kerncur-
ricula in Form eines schulinternen Curriculums. 
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Funktionsteilung im Organismus (Gesundheitserziehung) 


Wechselwirkungen in Ökosystemen (Nachhaltigkeit) 


Stoffwechsel und Regelmechanismen (Nachhaltigkeit, Gesund-


heitserziehung, Ernährung, Suchtprophylaxe) 


Vielfalt, Veränderung und Abstammung von Lebewesen 


(Nachhaltigkeit) 


 Nachhaltigkeit, insbesondere in den folgenden Inhaltsfeldern: 


Umwelt- Gesellschaft- Beziehungen und globale Probleme 


Natur/ Umwelt 


Mensch/ Gesellschaft 


Geographie auf regionaler Ebene 


Erdkunde 


 Gesundheitserziehung, insbesondere in den folgenden Inhaltsfel-


dern: 


Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestal-


ten 


Laufen, Springen, Werfen 


Bewegen im Wasser 


Fahren, Rollen, Gleiten 


Inhaltsfeld: Den Körper trainieren, die Fitness verbessern 


Sport 


 Mensch und Welt (Nachhaltigkeit) Evangelische Reli-


gion 


 Mensch und Welt (Nachhaltigkeit) Katholische Reli-


gion 


 Mensch, Natur und Technik (Nachhaltigkeit) Ethik 


 Operationen und ihre Eigenschaften (Prozent- und Zinsrech-


nung) 


Mathematik 


 


E/ 


Q1-Q4 


Halbjahresthemen und Themenfelder Kerncurriculum für die 


Gymnasiale Oberstufe (Einführungsphase und Qualifikati-


onsphase) 


 


 


Einfüh-


rungs-


phase (E) 


 


Halbjahresthemen E1/E2: Redoxreaktionen, Protolysereaktio-


nen und ausgewählte organische Verbindungen 


E.4: Erdöl und Erdgas – Brennstoffe in der Diskussion 


 


Chemie 


E Halbjahresthemen E1/E2: Mensch-Umwelt-System Erde 


E.1: Tourismus in Mitteleuropa – Chancen und Gefährdungen 


E.2: Mensch-Umwelt-Beziehungen in den Tropen 


E.4: Das Klima und seine Entwicklung 


E.6: Globale Probleme und der Syndromansatz 


Erdkunde 
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E Halbjahresthema E2: Grundfragen der Moralphilosophie 


E2.3: Anwendungsgebiete der Ethik (Nachhaltigkeit) 


Philosophie 


E Halbjahresthema E1/E2: Einführung in die Informatik 


E.1: Internetprotokolle 


Informatik 


E Halbjahresthema E2: Wachstum und Lebensqualität in markt-


wirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften 


E2.2: Ökologische Herausforderungen der Gegenwart 


E2.3: Möglichkeiten und Schwierigkeiten von Umweltpolitik im po-


litischen Mehrebenensystem 


E2.4: Umweltpolitik in der politischen Auseinandersetzung 


E2.5: Der Verbraucher entscheidet – aber wie? (u.a. Konsument-


scheidungen, Verbraucherschutz) 


Politik und Wirt-


schaft 


Q1 Halbjahresthema Q1: Wirtschaft und Entwicklung (Grund- 


und Leistungskurs) 


Q1.3: Landwirtschaft in den Industrieländern – Möglichkeiten 


nachhaltiger Bewirtschaftung  


Q1.5: Globaler Wettbewerb um Arbeitsplätze und seine Folgen  


Erdkunde 


Q1 Halbjahresthema Q1: Fiktion und Wirklichkeit (Grund- und 


Leistungskurs) 


Q1.2: Sprache, Medien, Wirklichkeit 


Deutsch 


Q1 Halbjahresthema Q1: Anthropologie und Bereichsethiken 


Q1.5 Natur- und Umweltethik (Grundkurs) 


Ethik 


Q2 Halbjahresthema Q2: Erkenntnis und Wissenschaft (Grund- 


und Leistungskurs) 


Q2.3: Naturphilosophie grundlegendes Niveau (Grundkurs) 


Q2.4: Technikphilosophie (u.a. Medienethik) 


Philosophie 


Q2 Halbjahresthema Q2: Ökologische und stoffwechselphysiolo-


gische Zusammenhänge (Grund- und Leistungskurs) 


Q2.3: Wechselbeziehungen zwischen Umwelt und Mensch 


Q2.5: Biodiversität 


Biologie 


Q2 Halbjahresthema Q2: Datenbanken (Grund- und Leistungs-


kurs) 


Q2.4: Datenschutz und Datensicherheit 


Informatik 


Q2 Halbjahresthema Q2: Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der 


sozialen Markwirtschaft (Grund- und Leistungskurs) 


Q2.2: Nachhaltiges Wachstum und fairer Wettbewerb – Heraus-


forderungen wirtschaftlicher Ordnungspolitik 


Politik und Wirt-


schaft 


Q2 Halbjahresthema Q2: Motive und Motivation zum Sporttreiben 


(Grund- und Leistungskurs) 


Q2.1: Bedeutung der Kraft im Fitness- und Gesundheitstraining 


Q2.2: Motive sportlichen Handelns 


Sport 


Q3 Halbjahresthema Q3: Christliche Menschenbilder und Ethik 


(Grund- und Leistungskurs) 


Q3.5: Schöpfungsethik. Wie gehen wir mit der Schöpfung um? 


Evangelische Reli-


gion 
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Q3 Halbjahresthema Q3: Ethik – die Frage nach Gut und Böse 


(Grund- und Leistungskurs) 


Q3.5: Zukunft der Erde, Zukunft des Menschen und kirchliche Po-


sitionen 


Katholische Reli-


gion 


Q3 Halbjahresthema Q3: Nachhaltige Nutzung von Rohstoffen 


(Grund- und Leistungskurs) 


Erdkunde 


Q3 Halbjahresthema Q3: Internationale Beziehungen im Zeitalter 


der Globalisierung (Grund- und Leistungskurs) 


Q3.5: Weltumweltpolitik 


Politik und Wirt-


schaft 


Q4 Halbjahresthema Q4: Wahlthemen aus der Chemie (Grund- 


und Leistungskurs) 


Q4.4: Nachhaltige Chemie am Beispiel eines modernen Wasch-


mittels 


Chemie 


Q4 Halbjahresthema Q4: Mensch, Natur und Technik (Grundkurs) 


Q4.3: Wirkungen technischer Errungenschaften 


Q4.5: Grundsätze einer Technikethik 


Ethik 


Q4 Halbjahresthema Q4: Zeitgenössische Tendenzen und Debat-


ten (Grund- und Leistungskurs) 


Q4.2: Moderne Medien in der Diskussion 


Deutsch 


 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


5-13 Lehrerfortbildungen zur Finanz- und Verbraucherbildung in ganz Hessen 


Seit dem Schuljahr 2018/19 finden im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums 


hessenweit Fortbildungsveranstaltungen der Hessischen Lehrkräfteakademie für 


Lehrkräfte (H/R/GYM) zur Finanz- und Verbraucherbildung statt. Die Fortbildungen 


können als regionales Angebot wahrgenommen werden (zentral und als Inhouse-


Schulungen). 


Zielsetzungen: 


• Unterstützung von Lehrkräften (PoWi, GL und AL) bei der Unterrichtsplanung 


(Unterrichtseinheiten) und der Materialsuche 


• Aufbau entsprechender Kompetenzen im Sinne einer Finanz- und Verbrauch-


erbildung bei den Schülerinnen und Schülern (z. B. zur Einschätzung der eige-


nen ökonomischen Situation, Verträge, Versicherungen, etc.) 


• Themenfelder: Konsum und Ethik, Sparen und Versichern, Wirtschafts- und 


Finanzpolitik  


 


Hessischer Tag der Verbraucherbildung  


Der „Hessische Tag der Verbraucherbildung“ findet u.a. in Kooperation mit der Ver-


braucherzentrale Hessen, der Bundesbank und dem Hessische Ministerium für Um-


welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) statt. Im Rah-


men dieser Veranstaltung werden Schülerworkshops zum Thema Verbraucherbildung 


angeboten. Die Veranstaltung ist hessenweit als Fortbildung für Lehrkräfte 
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akkreditiert. Nach Möglichkeit soll der „Hessische Tag der Verbraucherbildung“ einmal 


im Jahr stattfinden. 


 


Jährliche Auszeichnung „Gütesiegel Verbraucherschule“ durch den Verbrau-


cherzentrale Bundesverband (vzbv)  


Die Schulen werden über das Gütesiegel regelmäßig informiert bzw. es wird in den 


Veröffentlichungen des Hessischen Kultusministeriums (Amtsblatt, „Schule aktuell“) 


beworben.  


 


Berufswahlpass 


Im Berufswahlpass (http://www.berufswahlpass.de/), der seitens des Landes allen 


Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I kostenlos zur Verfügung gestellt 


wird, gibt es im vierten Teil Hinweise zum Umgang mit persönlichen Unterlagen und 


zu Themen wie „Datenschutz, eigenes Zimmer/eigene Wohnung, das Auskommen mit 


dem Einkommen, Versicherungen und Ämter“. Der Prozess der Berufsorientierung 


soll durch den Berufswahlpass von Jahrgangsstufe 7 bis zum Schulabgang für die 


einzelne Schülerin/ den einzelnen Schüler, für die Schule und auch für die Eltern struk-


turiert, planbar und transparent werden („Schülerportfolio“). Der Berufswahlpass soll 


kontinuierlich im Unterricht eingesetzt werden. Hierzu gibt es zudem eigens ein Fort-


bildungsangebot der Hessischen Lehrkräfteakademie für Lehrkräfte. 


 


Jugendfinanzkonferenz 


Die jährlich stattfindende Jugendfinanzkonferenz (https://jugendfinanzkonferenz.de/) 


bildet den Abschluss der Schuloffensive „Du hast dein Geld im Griff“ (GiG). 


GiG – Du hast dein Geld im Griff“ ist eine Offensive der genossenschaftlichen Sparda-


Bank Hessen in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium und der gemein-


nützigen Agentur medienblau. Das Hessische Kultusministerium hat die Schirmherr-


schaft inne. Ziel: Stärkung der Finanzkompetenz von Schülerinnen und Schülern 


 


Zertifizierung als „gesundheitsfördernde Schule“ 


Die hessischen Schulen können ihre Ergebnisse und Bemühungen zur Weiterentwick-


lung eines gesundheitsfördernden Schulklimas vom Hessischen Kultusministerium 


zertifizieren lassen. Die Verleihung des Zertifikates ist eine Wertschätzung bisher ge-


leisteter Arbeit nach innen und eine nach außen sichtbare Anerkennung der erreichten 


gesundheitsbezogenen Qualität der Schule. Teilzertifikate können in Bereichen erwor-


ben werden, die für eine Schule zur Erfüllung ihrer Erziehungs- und Bildungsaufgaben 


besonders gesundheitsrelevant sind: 


• Bewegung & Wahrnehmung 


• Ernährung & Konsum 


• Sucht- & Gewaltprävention 


• Verkehr & Mobilität 


• Lehrkräftegesundheit 


 


 



http://www.berufswahlpass.de/

https://jugendfinanzkonferenz.de/
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Gesamtzertifikat 


Auf der Grundlage von mindestens vier erworbenen Teilzertifikaten (davon sind die 


Teilzertifikate Ernährung & Konsum und Bewegung & Wahrnehmung verpflichtend so-


wie zwei weitere gesundheitsbezogene Profilelemente aus den Bereichen Sucht- & 


Gewaltprävention, Verkehr & Mobilität, Lehrkräftegesundheit) können sich die Schu-


len einer Gesamtzertifizierung als „Gesundheitsfördernde Schule“ stellen. 


 


Bauernhof als Klassenzimmer 


Das Land unterstützt landwirtschaftliche Betriebe dabei, Schulklassen Bauernhöfe zu 


zeigen. Das Programm wurde zuletzt um Elemente der Nachhaltigkeit ergänzt und 


finanzielle besser ausgestattet.  


 


Werkstatt Ernährung u.a. 


Für Schulen stehen 36 MultiplikatorInnen zur Durchführung des Ernährungsführer-


scheins, 36 MultiplikatorInnen zur Durchführung der Werkstatt Ernährung, 54 Multipli-


katorInnen zur Durchführung der Kinderkochkurse zur Verfügung. 


 


Fortbildungsangebote 


Darüber hinaus existiert in Hessen ein internetgestütztes Angebotsportal der 


Lehrerfortbildung über die hessische Lehrkräfteakademie (https://lehrkraefteakade-


mie.hessen.de/fortbildung/landesweiter-veranstaltungskatalog). Über das Portal fin-


den sich zahlreiche Veranstaltungen, die Themen der "Verbraucherbildung" betreffen 


(Ernährung, Gesundheit, Finanzen, Marktgeschehen, Medien/Information, nachhalti-


ger Konsum). 


Eine Handreichung zum Jugendmedienschutz bietet Lehrkräften ein auf das Kerncur-


riculum abgestimmtes Materialangebot, das Unterrichtseinheiten für den Fachunter-


richt zum kompetenten Umgang mit Medien beinhaltet (u.a. Werbung, Kostenfallen). 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


 


1. Lehrerinfothek der Verbraucherzentrale Hessen e.V.:  


https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/lehrerinfothek-31660 


 


Die LehrerInfothek beinhaltet eine Übersicht anbieterneutraler und gut aufbereiteter Materialien 


für Lehrkräfte zur Finanz- und Verbraucherbildung zu den Themen „Vorsorgen und Versichern“, 


„Umgang mit Geld“, „Nachhaltiger Konsum“, „Einkaufen und Bestellen“ sowie „Moderne Medien 


und Information“. Diese Materialsammlung hat die Verbraucherzentrale Hessen neu gestaltet 


und um drei Unterrichtseinheiten zu den Themen „Richtig reklamieren“, „Haftpflichtversicherun-


gen“ und „Girokonto“ ergänzt. Sowohl die Neugestaltung der Lehrerinfothek als auch die Erstel-


lung der Unterrichtseinheiten wurden durch das Hessische Kultusministerium (HKM) und das 


Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 


(HMUKLV) gefördert. Die hessischen Schulen werden regelmäßig über das Angebot informiert. 



https://lehrkraefteakademie.hessen.de/fortbildung/landesweiter-veranstaltungskatalog

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/fortbildung/landesweiter-veranstaltungskatalog

https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/lehrerinfothek-31660
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2. Materialkompass des Verbraucherzentrale Bundesverband 


Der „Materialkompass Verbraucherbildung“ der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist 


eine kostenlose Datenbank mit Unterrichtsmaterialien zu Finanzen, Medien, nachhaltiger Kon-


sum und Verbraucherrecht (https://www.verbraucherbildung.de/suche/materialkompass). Über 


eine intuitive Suchmaske können die Materialien nach Fächern, Themen und Schulformen und -


stufen gefiltert und so schnell geeignete Materialien für den Unterricht gefunden werden. Die 


Unterrichtsmaterialien stammen von verschiedenen Herausgebern.  


Der Bundesverband der Verbraucherzentralen als Betreiber der Webseite lässt alle Medien von 


einem unabhängigen Expertenteam prüfen. Die hessischen Schulen werden regelmäßig über 


das Angebot informiert. 


 


3. Angebot der Deutschen Bundesbank zur Finanzbildung und zur ökonomischen Bildung 


Kostenfreie Fortbildungsangebote und Unterrichtsmaterialien (Schwerpunkt Sekundarstufe II): 


https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung 


 


4. Vernetzungsstelle Schulverpflegung 


https://lehrkraefteakademie.hessen.de/service/vernetzungsstelle-schulverpflegung 


 


5. Informationsportal Nachhaltigkeit / Globales Lernen 


https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/umwelterziehung/index.html  


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Verbraucherzentrale Hessen Wechselnde Projekte und Kooperationen (Lehrerinfothek, Unter-


richtseinheiten „ Hessischer Tag der Verbraucherbildung“) 


Hessisches Ministerium für Um-


welt, Energie, Landwirtschaft und 


Verbraucherschutz (HMUKLV) 


Kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Referat „Grundsatzan-


gelegenheiten der Verbraucherpolitik, Verbraucherbildung und 


Öffentlichkeitsarbeit“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 


Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) 


Hessische Lehrkräfteakademie Fortbildungsnetzwerk „Finanz- und Verbraucherbildung“: Hessen-


weites Angebot von Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien 


Deutsche Bundesbank Fortbildungsangebot für die gymnasiale Oberstufe in Kooperation 


mit dem Netzwerk Finanz- und Verbraucherbildung, „Hessischer 


Tag der Verbraucherbildung“ 


Hessischer Rundfunk Projekte und Materialien zum Thema Medienbildung und Jugend-


medienschutz, die auch Fragen der Verbraucherbildung beim Ein-


satz digitaler Medien berücksichtigen (www.hr.de/wissenplus) 


 



https://www.verbraucherbildung.de/suche/materialkompass

https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/service/vernetzungsstelle-schulverpflegung

https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/umwelterziehung/index.html





Land: Mecklenburg-Vorpommern 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Referentin 


Name: Dr. Martina Trümper 


Tel.: 0385/ 588 7725 


E-Mail: m.truemper@bm.mv-regierung.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Arbeit-Wirtschaft-Technik – AWT (Klasse 7-10), 


Sachkunde (Klasse 1-4) 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 Ziele für Klasse 1-4: 


a) Sich als Konsument verhalten 


– sich mit eigenen Konsumbedürfnissen auseinandersetzen 


– Kriterien für Konsumentscheidungen 


b) Zusammen leben 


– schildern die Vielfalt der Formen des Zusammenlebens bei 


uns und in anderen Ländern, 


– übernehmen Verantwortung für sich und andere sowie die 


Umwelt, beteiligen sich an demokratischen Entscheidun-


gen, 


– analysieren Konsumbedürfnisse und Faktoren, die das 


Konsumverhalten beeinflussen, 


– nennen Beispiele für die globalisierte Produktion und be-


schreiben Konsequenzen 


Sachunterricht 


2 siehe Jahrgangsstufe 1 Sachunterricht 



mailto:m.truemper@bm.mv-regierung.de
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3 siehe Jahrgangsstufe 1 Sachunterricht 


4 siehe Jahrgangsstufe 1 Sachunterricht 


5   


6   


7 Umsetzen der Leitlinie „Einordnen, Beschreiben und Werten öko-


nomischer Sachverhalte in den Systemen privater Haushalt, Un-


ternehmen und Volkswirtschaft unter Berücksichtigung ökologi-


scher Fragestellungen“. 


Die Schüler sollen Wissen und Können erwerben, das sie zu einer 


aktiven und gestaltenden und sozial verantwortlichen Teilnahme 


am Wirtschaftsleben als Verbraucher, künftige Berufstätige bzw. 


Unternehmer befähigt. (Klasse 7-10, Regionale Schule/Gesamt-


schule) 


AWT 


8 Die Vorbereitung der Schüler auf die Situation als Konsumenten 


wird angestrebt durch die exemplarische Auseinandersetzung mit 


den Bedingungsfaktoren des Verhaltens der Verbraucher und der 


privaten Haushalte. 


Verbraucherrecht und Vertragsrecht (Den Zusammenhang zwi-


schen Grundlagen des Vertragsrechts, z. B. zwischen Konsum 


und rechtlichen Aspekten, Kaufverträgen und Geschäftsfähigkeit, 


erkennen - Rahmenplan 7-10, Gymnasium/Gesamtschule) 


AWT 


9 Warenkennzeichnung, Leerverpackungen nutzen, Analyse des ei-


genen Kaufverhaltens, Verbraucherschutz  


Finanzplanung, Haushaltsbuch, Kredite, Überschuldung, Vermö-


gensbildung 


(Regionale Schule/Gesamtschule) 


 


Wahlpflichtunterricht "Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt": Ge-


genüberstellen von umweltgerechtem und nicht umweltgerechtem 


Konsumverhalten 


AWT 


 


 


 


 


Wahlpflicht-unter-


richt 


10 Wahlpflichtunterricht "Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt": Ge-


genüberstellen von umweltgerechtem und nicht umweltgerechtem 


Konsumverhalten 


AWT 


 


Wahlpflicht-unter-


richt 


11   


12   


13   
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3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1-12 Medienerziehung (Leitthema Werbung): 


"Die Schüler können Werbebotschaften entschlüsseln und auf ihren Kern hin kritisch 


überprüfen. Sie kennen Werbestrategien und ordnen Produktwerbung diesen zu." 


1-12 Gesundheitserziehung: U. a. Wege der Nahrungsmittel, Verpackungstexte analysie-


ren 


1-4 Aid-Ernährungsführerschein: eingebettet in das Landesschulobstprogramm des 


LM (https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Land-


wirtschaft/EU-Schulprogramm/), dessen weitere Teilprojekte "Die Apfelkiste" 


und "Streuobst als Schulobst" sind. Diese Aktivitäten sind im Themenfeld "Er-


nährung/Gesundheit" der schulischen Verbraucherbildung fest verankert 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


www.materialkompass.de 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Verbraucherzentrale M-V e. V. Projekte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerfortbildungen 


aus dem Fachbereich Lebensmittel und Ernährung (z. B. 


„PowerKauer auf Gemüsejagd“, „Trendgetränke - Was ist dran, 


was ist drin?“, „Was hat Essen mit dem Klima zu tun?“), Projekt 


für Schülerinnen und Schüler aus dem Fachbereich Finanzen „Fit 


for finance- Finanzkompetenz spielerisch erarbeiten“ 


Landesrundfunkzentrale 


Mecklenburg-Vorpommern 


(LRZ) 


Vereinbarung zwischen Stk, BM, SM und LRZ zur Förderung der 


Medienkompetenz in M-V 


 



https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Landwirtschaft/EU-Schulprogramm/

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Landwirtschaft/EU-Schulprogramm/

http://www.materialkompass.de/





Land: Niedersachsen 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Regierungsdirektor 


Name: Peter Reinert 


Tel.: 0511-1207087 


E-Mail: peter.reinert@mk.niedersachsen.de  


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


Nein 


 


Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


besondere Bezugsfächer sind Sachunterricht, Wirtschaft, Hauswirtschaft, Politik, Politik/Wirt-


schaft, Erdkunde, Gesellschaftslehre, Arbeit-Wirtschaft-Technik 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 / 2 o bewerten Tauschgeschäfte nach Kriterien der Gerechtig-


keit (Tauschgeschäfte früher, Sammelbilder, Pausenbrot 


etc.) 


o beschreiben und begründen Maßnahmen einer gesun-


den Lebensführung und deren Umsetzung im Alltag 


o reflektieren an Beispielen aus ihrer direkten Umgebung 


die Achtsamkeit des Menschen gegenüber Pflanzen und 


Tieren  


o beobachten und dokumentieren den Umgang mit Res-


sourcen zuhause, in der Schule und der Umgebung und 


reflektieren das eigene Handeln 


SU 


3 / 4 o diskutieren die ökologischen, gesundheitlichen und sozi-
alen Folgen von Konsum 


o diskutieren über die körperliche und seelische Gefähr-
dung des Menschen und wenden geeignete Maßnah-
men der Gesunderhaltung an 


o diskutieren die Verantwortung des Menschen für den 
Schutz von Ökosystemen und reflektieren Möglichkeiten 
und Grenzen der eigenen Einflussnahme 


o reflektieren über einen nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen 


SU 
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5 / 6 o Ernährung und Gesundheit 
o Über den Tellerrand schauen: Wie erlebe ich unterschied-


liche (Ess-)Kulturen? 


Hauswirtschaft 
Gesellschaftslehre 


7 / 8 o Leben, um zu arbeiten? Arbeiten, um zu leben? 
o Lebensmittelqualität und Konsumentscheidungen 
o Lebensstile und Essgewohnheiten 
o Ökonomie, Ökologie und Soziales 
o Konsumentscheidungen Jugendlicher  
o benennen Einrichtungen und Aufgaben des Verbraucher-


schutzes 
o charakterisieren Formen des Tourismus und analysieren 


ihre Folgen für eine Region im Hinblick auf eine nachhal-
tige Entwicklung 


Politik 
Hauswirtschaft 
Hauswirtschaft 
Hauswirtschaft 
Politik-Wirtschaft     
Arbeit-Wirtschaft 
Technik 
Erdkunde 


9 / 10 o Umwelt und Wirtschaft: gegen- oder miteinander 
o Unternehmen und Arbeitsbeziehungen 
o Klimawandel: Wie schützen wir unseren Lebensraum? 


Politik 
Politik-Wirtschaft  
Gesellschaftslehre 


11 o Globale politische und ökonomische Prozesse Politik-Wirtschaft 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1 - 10 Fach- und schulformübergreifender Leitfaden auf der Grundlage der KMK-Empfeh-


lungen zur Verbraucherbildung in der Schule 


1 - 13 Außerschulische Lernstandorte BNE: 


Eine besonders zu empfehlende Möglichkeit, Verbraucherbildung an der Schule um-


zusetzen, ist das Aufsuchen von außerschulischen Lernstandorten BNE (Bildung für 


nachhaltige Entwicklung). Derzeit besteht in Niedersachsen ein landesweites Netz 


aus über 60 anerkannten außerschulischen Lernstandorten BNE. 


Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind: 


• Vorbereitung und Durchführung schul- und unterrichtsbezogener Bildungsan-


gebote, 


• Beratung und Fortbildung von Lehrkräften, 


• Zusammenstellung und Ausleihe von Unterrichts-, Lehr- und Selbstlernmate-


rialien usw. 


Unterstützt werden die anerkannten außerschulischen Lernstandorte durch den Ein-


satz erfahrener Lehrkräfte. 


Liste der Standorte: 


https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwick-


lung/bne/lernstandorte-bne 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


o www.verbraucherbildung.de;  


o www.materialkompass.de 


o Themenseite “Verbraucherbildung” auf niedersächsischem Bildungsserver 


(www.nibis.de)  


 



https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/bne/lernstandorte-bne

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/bne/lernstandorte-bne

http://www.verbraucherbildung.de/

http://www.materialkompass.de/

http://www.nibis.de/
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Verbraucherzentrale Bundesver-


band 


Bewerbung des Netzwerks „Verbraucherschule“ sowie Unterstüt-


zung der Ausschreibungsrunden „Verbraucherschule“ 


 







Land: Nordrhein-Westfalen 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Pädagogischer Mitarbeiter 


Name: Wulf Bödeker, Philippe Büttner 


Tel.: 0211 5867-3257 o. -3635 


E-Mail: wulf.boedeker@msw.nrw.de; philippe.buettner@msb.nrw.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Die Verbraucherbildung in den Schulen NRWs soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Schü-


lerinnen und Schüler in ihrer Rolle als jugendliche Konsumentinnen und Konsumenten wie auch für 


ihr späteres Leben entsprechende u.a. Sach- und Urteilskompetenzen erwerben.  


Verbraucherbildung ist als übergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel allen Kernlehrplänen voran-


gestellt. Zudem werden bei laufenden und geplanten Kernlehrplanentwicklungen für die Primarstufe 


und Sekundarstufen ausgehend von der Rahmenvorgabe Ziele und Inhalte der Verbraucherbildung 


fachangemessen in die curricularen Vorgaben überführt. Ein besonderer Beitrag zur Verbraucherbil-


dung wird durch die Leitfächer Sachunterricht in der Primarstufe, Hauswirtschaft sowie Wirtschaft und 


durch die Fächer Politik bzw. Wirtschaft-Politik im Pflicht- und Wahlpflichtbereich der Sekundarstufe I 


erbracht. Über die Leitfächer hinaus findet Verbraucherbildung in weiteren Fächern der Primarstufe 


und der Sekundarstufe I statt. Von besonderer Bedeutung sind die naturwissenschaftlichen Fächer 


Biologie und Chemie, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sowie Sport. Auch andere Fächer 


wie Deutsch, Mathematik, Physik und Technik, die Religionslehren, Musik und Kunst können einen 


Beitrag zur Verbraucherbildung leisten 


Zur Umsetzung wurden bzw. werden folgende schulpraxisnahe Grundlagen zur Implementierung der 


Verbraucherbildung an Schulen entwickelt. 


 


Rahmenvorgabe „Verbraucherbildung an Schulen“ (siehe Anlage 1) 


Die Rahmenvorgabe „Verbraucherbildung an Schulen“ macht die Verbraucherbildung zu einer ver-


pflichtenden Aufgabe aller Schulen der Primar- und Sekundarstufe I. Die Rahmenvorgabe stellt eine 


Grundlage für die Entwicklung und Überarbeitung von Richtlinien und Lehr- bzw. Kernlehrplänen 


dar. Diese Umsetzung ist für die neuen Kernlehrpläne für das Gymnasium der Sekundarstufe I be-


reits erfolgt, zurzeit werden die Kern- bzw. Lehrpläne für die weiteren Schulformen der Sekundar-


stufe I und für die Primarstufe weiterentwickelt, für die die Rahmenvorgabe ebenfalls Referenzdoku-


ment ist.  
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In der Rahmenvorgabe finden sich fünf Inhaltbereiche (Übergreifender Bereiche: Allgemeiner Kon-


sum, Bereich A: Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht, Bereich B: Ernährung und Ge-


sundheit, Bereich C: Medien und Information in der digitalen Welt, Bereich D: Leben, Wohnen und 


Mobilität). Sowie Ziele und Unterziele zur Auseinandersetzung mit diesen Inhaltsbereichen. 


https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbil-


dung_PS_SI_2017.pdf). 


 


Synopse zur „Berücksichtigung von Verbraucherbildung in den neuen Kernlehrplänen für die Sekun-


darstufe I am Gymnasium (2019)“ (siehe Anlage 2) 


Die Synopse zeigt exemplarisch für die Schulform Gymnasium auf, an welchen Stellen die Ziele und 


Inhaltsbereiche der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung Berücksichtigung in den Kernlehrplänen al-


ler Unterrichtsfächer der Sekundarstufe I am Gymnasium gefunden haben. 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in 


Lehr- oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jahr-


gangs-


stufe 


Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


Siehe Anlage „Berücksichtigung von Verbraucherbildung in den neuen Kernlehrplänen für die Sekun-


darstufe I am Gymnasium (2019)“ als Beispiel. Durch die verbindlichen Vorgaben der Rahmenvorgabe 


Verbraucherbildung kann die exemplarische Synopse am Gymnasium auf die anderen Schulformen 


übertragen werden. 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jahrgangs-


stufe 
Projekte zur Verbraucherbildung 


alle Der Lehrplannavigator hält alle gültigen Kernlehrpläne für die allgemeinen Schulen 


vor. Er unterstützt zudem Schulen bei der Umsetzung der neuen Kernlehrpläne, in-


dem er Beispiele für schulinterne Lehrpläne gibt sowie Vorgaben aus den Kernlehr-


plänen mit konkreten Unterrichtsmaterialien u.a. im Bereich der Verbraucherbildung 


verknüpft. Im Wege einer Projektförderung des MULNV hat die Universität Paderborn 


als Projektnehmerin 165 Projektbeispiele zu den Themen Ernährung, Finanzen und 


Nachhaltigkeit recherchiert, bewertet und in die Materialdatenbank des Lehrplanna-


vigators für die Sekundarstufe I (Sek I) eingestellt. In einem Folgeauftrag wurden 


weitere 80 Materialien für die Sek I (46 Materialien) wie auch für die Grundschule (34 


Materialien) recherchiert und Ende 2013 bereits in den Lehrplannavigator aufgenom-


men.  


alle Das Landesprogramm "Schule der Zukunft“ unterstützt den Schwerpunkt Ver-


braucherbildung im Rahmen einer verstärkten Kooperation der Schulen mit außer-


schulischen Partnern wie u.a. mit dem Eine Welt Netz NRW und der BUND-Jugend, 


der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in der Trägerschaft der Verbraucherzentrale 


NRW oder den „Fairtrade-Schools“. Ab dem Schuljahr 2020/21 soll die bisher in der 


jetzigen Form seit 2008 existierende „Kampagne Schule der Zukunft – Bildung für 


Nachhaltigkeit“ als „Landesprogramm Schule der Zukunft“ fortgeführt werden. Der 


Neustart folgt auf der Basis eines pragmatischen BNE-Verständnisses, welches in 


der Leitlinie BNE grundgelegt wurde.  



https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf
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schwer-


punktmäßig 


Sek. I und II 


Netzwerk „Finanzkompetenz NRW– in Kooperation mit dem Landesprogramm 


“Schule der Zukunft“ bietet Schulungen und regionale Informationsveranstaltungen 


für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema „Finanzkompetenz“ an und entwickelt im 


Rahmen seiner Netzwerkarbeit diverse Unterrichtsmaterialien. 


Sek. I und II Die Universität Paderborn und die Verbraucherzentrale NRW haben in Kooperation 


die Unterrichtsreihe und Fortbildungsangebot für Lehrkräfte zum Thema „Wert-


schätzung und Verschwendung von Lebensmitteln“ entwickelt. Sie richtet sich 


an Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, Sekundarstufe I und II, sowie Schüler 


mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und an Schülerinnen und Schüler 


verschiedener Ausbildungsberufe. 


Sek. I und II Integration von BNE und Verbraucherbildung in bestehende Fortbildungsmo-


dule aller Bezirksregierungen.  


Grundlage: „Standard- und kompetenzorientierten Fachunterricht“ ab 2019  


Dabei: Umsetzung des Orientierungsrahmens Globale Entwicklung in NRW mit Un-


terstützung des BMZ/Engagement Global. Verbraucherbildung wird dabei in allen 


fünf Fachgruppen mitbedacht. 


Grundlage für die Fortbildungsinitiative ist die Leitlinie BNE, die 2019 erschienen ist. 


 Darüber hinaus stellt das Land NRW den Schulen für einige verbraucherrelevante 


Themengebiete geeignete Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und unterstützt 


Schulen im Kontext der Ernährungs- und Verbraucherbildung aktuell u.a. mit folgen-


den Maßnahmen:  


• EU-Schulobst- und –gemüse- Programm NRW  


• Ernährungsportal NRW 


• Landesprogramm „Bildung und Gesundheit“ 


 Tage der Schulverpflegung – „Mensaessen macht Schule – Besser essen mit IN 


FORM“ - Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung kön-


nen als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um 


geprüfte „Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


www.lehrplannavigator.nrw.de 


www.ganztag-blk.de  


http://www.schule-der-zukunft.nrw.de/ 


http://www.netzwerk-finanzkompetenz.de/ 


http://www.vz-nrw.de/schulverpflegung 


http://www.bug-nrw.de/ 


http://www.aktion-zukunft-lernen.de/ 


http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__Service/Mate-


rial/04__Lehr__und__Lernmaterialien/Lehr-_20und_20Lernmaterialien_20Bereichsseite.html 


http://www.vzbv.de/themen/verbraucherbildung 


  



http://www.lehrplannavigator.nrw.de/

http://www.ganztag-blk.de/

http://www.schule-der-zukunft.nrw.de/

http://www.netzwerk-finanzkompetenz.de/

http://www.vz-nrw.de/schulverpflegung

http://www.bug-nrw.de/

http://www.aktion-zukunft-lernen.de/

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__Service/Material/04__Lehr__und__Lernmaterialien/Lehr-_20und_20Lernmaterialien_20Bereichsseite.html

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__Service/Material/04__Lehr__und__Lernmaterialien/Lehr-_20und_20Lernmaterialien_20Bereichsseite.html
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Natur- und Umweltschutz-Akade-


mie des Landes NRW, 


Ministerium für Umwelt, Landwirt-


schaft, Natur- und Verbraucher-


schutz des Landes NRW 


Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulministerium und Mi-


nisterium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-


schutz des Landes NRW.  


Gegenstand einer Kooperationsvereinbarung: Koordination und 


Durchführung des Landesprogrammes "Schule der Zukunft“ 


Unterstützung und Vernetzung weiterer Vorreiterschulen: UNE-


SCO-Projektschulen, FairTradeSchools, Verbraucherschulen, 


Nationalparkschulen. 


Anzahl der Schulen: 


„Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ mit aktuell über 


600 teilnehmenden Schulen und über 30 aktiven Netzwerken ge-


hören. Zudem die Hälfte der bundesweit über 500 Fairtrade-


Schools, ca. 40 UNESCO-Projektschulen, fast 50Nationalpark-


schulen Eifel und die sich etablierenden Verbraucherschulen. 


BNE-Agentur NRW, 


Ministerium für Umwelt, Landwirt-


schaft, Natur- und Verbraucher-


schutz des Landes NRW 


Eine weitere Kooperationsvereinbarung besteht im Rahmen des 


Leitprojektes „Verbraucherbildung an Schulen“. Die BNE-


Agentur konstituiert sich als rechtlich unselbständige Arbeitsstelle 


in Form einer Arbeitsgemeinschaft der sie finanzierenden Landes-


ministerien (MULNV, MSB, MBEI) und weiterer Kooperations-


partner. Die Geschäftsleitung obliegt dem MULNV. 


Serviceagentur "Ganztägig Ler-


nen in NRW" 


Die Serviceagentur "Ganztägig Lernen in NRW" (SAG) ist ein ge-


meinsames Angebot des Ministeriums für Schule und Weiterbil-


dung, des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 


Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Kinder- 


und Jugendstiftung gGmbH sowie des Instituts für soziale Arbeit 


e. V. 


Vernetzungsstelle Schulverpfle-


gung NRW, 


Verbraucherzentrale NRW 


Über die aus Bundes- und Landesmitteln geförderte Vernetzungs-


stelle Schulverpflegung NRW bietet das Land NRW im Rahmen 


der Ernährungsbildung Schulen und Schulträgern ein breites 


Fachinformations- und Beratungsangebot an und stellt Arbeitsma-


terialien bereit. Dieses Angebot beinhaltet unter anderem die Be-


reitstellung von Unterrichts- und Aktionsmaterialien u. a. zu den 


Themen Ernährungs- und Verbraucherbildung. Die Vernetzungs-


stelle ist bei der Verbraucherzentrale NRW eingerichtet. 


Landfrauenverbände NRW 


(Westfälisch-Lippischer Land-


Frauenverband e.V. und Rheini-


scher LandFrauenverband e. V.) 


Rahmenvereinbarung zwischen den Landfrauenverbänden NRW 


und den zuständigen Landesministerien (MSB, MULNV, MKFFI) 


im Hinblick auf eine Ergänzung der Bildungs- und Erziehungsan-


gebote in (Ganztags-)Schulen und Ganztagsangeboten durch An-


gebote im Bereich der Ernährungs- und Verbraucherbildung. 
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Anmerkungen: 


Der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist die Förderung nachhaltiger Verbraucher-


kompetenz ein wichtiges Anliegen. Verbraucherbildung wird in NRW als ein Querschnitts-


thema, das vernetztes Denken voraussetzt und interdisziplinäres über Fächergrenzen hinaus-


gehendes Lernen im Unterricht und bei außerunterrichtlichen Angeboten erfordert, verstan-


den. Fächerübergreifende Lerninhalte wie beispielsweise Fairer Handel, Essgewohnheiten, 


Nahrungskette, Globalisierung, Gentechnologie lassen sich an die bestehenden Kernlehr-


pläne verschiedener Fächer anbinden und auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort 


zuschneiden. 


 


Die Verbraucherkompetenz ist in den Kernlehrplänen aller Schulformen verankert. Berücksich-


tigt werden dabei in breiter Form die Grundsätze der Verbraucherbildung, die insbesondere 


Kontext einer nachhaltigen Entwicklung zu sehen sind. Für die fünf Konsumfelder Ernährung 


und Gesundheit, Finanzen, Verbraucherrecht, Medien und Nachhaltiger Konsum/ Bildung für 


nachhaltige Entwicklung sind federführend verschiedene Fächer zuständig. In erster Linie sind 


in diesem Zusammenhang die Fächer Sachunterricht, Wirtschaft-Politik, Wirtschaft sowie die 


Lernbereiche Wirtschaft und Arbeitswelt, Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften zu nen-


nen. Über die entsprechende Unterrichtsgestaltung und die Unterrichtsorganisation entschei-


den die Schulen eigenverantwortlich. 


Konkrete Lehrplanbeispiele finden sich im Lehrplannavigator für die entsprechenden Fächer 


(www.lehrplannavigator.nrw.de). 


 


Die 2019 erschienenen Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung hat zahlreiche Bezugs-


punkte zur Verbraucherbildung und ist damit als Ergänzung zur Rahmenvorgabe Verbrauch-


erbildung eine Grundlage für zukünftige Kernlehrpläne. 


 



http://www.lehrplannavigator.nrw.de/
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Vorbemerkung 
 
Für Kinder und Jugendliche ist es eine große Herausforderung, in der vielfältigen und 


komplexen Welt der Waren und Dienstleistungen reflektiert und selbstbestimmt einen 


eigenen Weg zu finden. Schulen haben daher die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 


bei der Entwicklung der dafür notwendigen Urteils- und Handlungsfähigkeit zu 


unterstützen, begleitend zu der elterlichen Erziehung und den individuellen Sozialisati-


onserfahrungen. Unstrittig ist, dass Schule keine Wertungen vorgibt oder Schülerinnen 


und Schüler mit erhobenem Zeigefinger begegnet. 


Die schulische Verbraucherbildung greift mit rechtlichen, wirtschaftlichen und politi-


schen Aspekten Grundfragen unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen auf. Konsum 


ist eine Zukunftsfrage: Von dem Konsum in unserer Gesellschaft hängt auch der Er- 


folg oder Misserfolg einer nachhaltigen Entwicklung ab. 


Alle Länder haben sich in der Kultusministerkonferenz mit ihrer Empfehlung vom 12. 


September 2013 verpflichtet, Verbraucherbildung als schulische Aufgabe aufzugrei-


fen. Diese Rahmenvorgabe zielt darauf ab, in Nordrhein-Westfalen Verbraucherbil-


dung an allen Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I an den Unterricht anzu-


binden und in einem schulischen Konzept umzusetzen. Diese anspruchsvolle Aufgabe 


einer breit angelegten Verbraucherbildung wird nicht nur an ein Fach delegiert oder 


durch ein neues Schulfach bewältigt. Sie gründet sich auf vielfältigen Kompetenzen 


und Methoden unterschiedlicher Fächer aller Aufgabenfelder. 


Welche fachlichen und pädagogischen Schwerpunkte die Schulen für ihre Schüler-


schaft auswählen, wird mit der Rahmenvorgabe nicht vorgegeben. Gefragt ist die 


konkrete Umsetzung vor Ort nach den Bedarfen der jeweiligen Schulgemeinde, in 


den schulinternen Lehrplänen, in der Partnerschaft mit außerschulischen Akteuren. 


Die Kernlehrpläne bieten den curricularen Rahmen für vielfältige Lernanlässe. Ver-


braucherbildung vermittelt Schülerinnen und Schülern das Wissen und die Kompe-


tenzen, die reflektierte Entscheidungen ermöglichen – für ihren Alltag, in ihren Rollen 


als Wirtschaftsbürgerin und Wirtschaftsbürger und als Staatsbürgerin und Staatsbür-


ger. 







 


 


Runderlass 
 


Sekundarstufe I Richtlinien und Lehrpläne Rahmen-


vorgabe Verbraucherbildung in Schule – in der Primarstufe 


und Sekundarstufe I 


 
RdErl. d. Ministeriums 


für Schule und Weiterbildung 


v. 19.04.2017 - 526-6.08.01-134989 


 
Die Rahmenvorgabe „Verbraucherbildung in Schule – in der Primarstufe und Sekun-


darstufe I" beschreibt als schulform- und bildungsgangübergreifender Referenzrah-


men die Grundlagen, Ziele und Bereiche der Verbraucherbildung. Sie tritt zum 


01.08.2017 in Kraft und stellt langfristig eine Grundlage für die künftige Entwicklung 


und Überarbeitung von Richtlinien und Lehrplänen dar. 


 
Anlass zur Erarbeitung der Rahmenvorgabe gaben die Empfehlungen der Kultusmi-


nisterkonferenz zur Verbraucherbildung vom 12.09.2013 sowie ein Landtagsbe-


schluss vom 18.03.2014. Die Erarbeitung und Umsetzung der Rahmenvorgabe ist 


darüber hinaus ein grundlegender Bestandteil zur Umsetzung der Landesstrategie 


„Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zukunft lernen“ (2016 -2020). 


 
Die Schulen werden gebeten, in Verbindung mit ihrem Schulprogramm die Ausge-


staltung und Weiterentwicklung ihrer schuleigenen Unterrichtsvorgaben sowie ihre 


außerunterrichtlichen Vorhaben der Verbraucherbildung an der Rahmenvorgabe aus-


zurichten. Zur Unterstützung der Schulen sind im Anhang der Rahmenvorgabe 


Übersichtsraster zur schulinternen Planung, Umsetzung, Koordination und Weiter-


entwicklung der Verbraucherbildung beigefügt. 


 
Die Veröffentlichung der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in Schule – in der Pri-


marstufe und Sekundarstufe I erfolgt online unter: https://www.schulentwick-


lung.nrw.de/. 



https://www.schulentwicklung.nrw.de/

https://www.schulentwicklung.nrw.de/
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1. Die Rahmenvorgabe als kompetenzorientierte curriculare 
Vorgabe 


 
Im Rahmen schulischen Lernens ist es Aufgabe aller Fächer und Lernbereiche Bei-
träge zu übergreifenden schulischen Erziehungs- und Bildungsaufgaben zu leisten. 
Die Verbraucherbildung stellt eine solche dar. Dabei besteht die zentrale Aufgabe der 
Verbraucherbildung in der Entwicklung bzw. Förderung einer reflektierten Konsum-
kompetenz von Schülerinnen und Schülern. 


 
Die Fächer und Lernbereiche tragen aus ihrer jeweils eigenständigen Perspektive 
kumulativ und über die Jahrgangsstufen hinweg sowie verbunden mit weiterem schuli-
schen Lernen ihren Teil zur Verbraucherbildung bei. 


 


Die vorliegende Rahmenvorgabe ist den curricularen Vorgaben in NRW entspre-
chend kompetenzorientiert angelegt. Sie 


 
– legt die Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung fest, 


 


– definiert Kompetenzbereiche und inhaltliche Bereiche der Verbraucherbildung, 
 


– beschreibt die Beiträge der Lernbereiche und Fächer, insbesondere der Leit-
fächer, zur Entwicklung der reflektierten Konsumkompetenz, 


 
– gibt Hinweise zur unterrichtlichen sowie institutionellen und schulorganisatori-


schen Verankerung der Verbraucherbildung, 
 


– zeigt Anknüpfungspunkte im weiteren außerunterrichtlichen und außerschuli-
schen Lernen. 


 
Die Kernlehrpläne der Fächer beschreiben die erwarteten Lernergebnisse in Form 
von fachbezogenen Kompetenzen, die fachdidaktisch begründeten Kompetenzberei-
chen sowie Inhaltsfeldern zugeordnet sind. Auf der Grundlage von Kernlehrplänen, 
Richtlinien und Rahmenvorgaben werden von den Schulen in Verbindung mit ihrem 
Schulprogramm schuleigene Unterrichtsvorgaben bestimmt. Die Fachkonferenzen be-
raten dabei über Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Die 
vorliegende Rahmenvorgabe Verbraucherbildung legt dar, auf welcher Grundlage 
eine schulspezifische Umsetzung in ein schulisches Konzept zur Verbraucherbildung 
erfolgen kann. 


 
Mit dieser Rahmenvorgabe liegt eine schulform- und bildungsgangübergreifende cur-
riculare Vorgabe vor. Sie sichert einen vernetzten und vertieften Aufbau einer reflek-
tierten Konsumkompetenz und stellt langfristig die Grundlage für die künftige Ent-
wicklung und Überarbeitung von Richtlinien und Lehrplänen dar. Die Kernlehrpläne 
enthalten eine Fülle von fachspezifischen Anknüpfungen für eine kompetenzorientierte 
Verbraucherbildung – auch im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
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2. Verbraucherbildung – Grundlagen, Ziele, Bereiche 
 
Die Verbraucherbildung hat die Entwicklung eines verantwortungsbewussten Verhal-
tens als Verbraucherinnen und Verbraucher zum Ziel, indem über konsumbezogene 
Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten sowie selbstbe-
stimmten Konsumverhaltens erworben werden. Dabei geht es vor allem darum, diese 
Kompetenzen im Zusammenhang mit Konsumentscheidungen als Verbraucherinnen 
und Verbraucher heranzuziehen und zu nutzen (vgl. Beschluss der KMK "Verbrau-
cherbildung an Schulen", 2013). 


 
Alle Menschen sind Konsumentinnen und Konsumenten, die täglich eine Vielzahl von 
bewussten und unbewussten Konsumentscheidungen treffen. Konsumentinnen und 
Konsumenten verhalten sich dabei häufig widersprüchlich: Sie entscheiden in ver-
schiedenen Konsum- und Lebensbereichen unterschiedlich und folgen nicht immer 
zweckrationalen Erwägungen. Einerseits handeln sie im Rahmen der gesamten haus-
haltsbezogenen Bedürfnisse und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Anderer-
seits folgen sie spontanen Anreizen und persönlichen Vorlieben, Gewohnheiten, Tra-
ditionen oder Bequemlichkeiten. Konsumentscheidungen dienen auch dem Aus- 
druck von Persönlichkeit und der Ausprägung eines Lebensstils. Dabei beeinflussen 
Kommunikation, Werbung und Verkaufspraktiken das eigene Konsumverhalten zum 
Teil stark, ohne dass dies bewusst wird. Zusätzliche Bedeutungen wie z.B. die soziale 
Distinktion eines Produktes oder einer Dienstleistung sind mitunter eher kaufent-
scheidend als der reale Gebrauchswert einer Ware. 


 
Individuelle Konsumentscheidungen haben darüber hinaus ökonomische, soziale und 
ökologische Folgen. Sie werden auf analogen, digitalen und beide Welten verschrän-
kenden Märkten getroffen, die sich jeweils in ihrer Beschaffenheit, ihren Spielregeln, 
Chancen, Gefahren und Folgen deutlich unterscheiden. Insofern ist sowohl eine Ent-
scheidung für bestimmte Konsumgüter als auch ein Verzicht eine komplexe 
Alltagsanforderung, die ein Abwägen zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Fol-
gen für das Individuum und die Gesellschaft sowie die Umwelt einbezieht. Angesichts 
der Vielfalt der hier angedeuteten Einflussfaktoren auf den Konsum wird deutlich, 
dass das Modell des autonom, nach seinem persönlichen Nutzen handelnden Indivi-
duum zu kurz greift. Konsumentinnen und Konsumenten sind nicht nur als Markteil-
nehme- rinnen und Marktteilnehmer zu betrachten, die Informationen über Produkte 
und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Eignung als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung 
brauchen. Denn Konsumentinnen und Konsumenten nehmen auch die anderen Stati-
onen der Wertschöpfungskette in den Blick und wollen damit Verantwortung für die 
Konsequenzen ihrer Konsumentscheidungen übernehmen. 


 
Verbraucherbildung ist eingebettet in ein Konzept einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. “Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den 
Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Le-
bensstil zu wählen. Die Forderung, diese Entwicklung dauerhaft zu gestalten, gilt für 
alle Länder und Menschen“ (Brundtland-Bericht, 1987). Mit der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf einen 
Fahrplan verständigt, die globalen Herausforderungen auf der Grundlage von welt- 
weitem wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rah-
men der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten (vgl. Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung, 2015). 
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Vielfach zeigt sich Konsum jedoch nicht nachhaltig im Sinne des langfristigen Erhalts 
unserer Lebensgrundlagen. Der gesellschaftliche Diskurs über Formen und Folgen 
u.a. von Lebensweisen und -stilen ist ebenso aktuell wie kontrovers. Bildung für 
nachhaltige Entwicklung fördert den demokratischen Diskurs über die Zukunftsfähig-
keit unserer Gesellschaft, macht Schwierigkeiten und Dilemmata in Entscheidungs-
prozessen deutlich, hebt Chancen und Möglichkeiten der Partizipation an gesell-
schaftlicher Entwicklung hervor und vermittelt Kompetenzen Entwicklungen mitzuge-
stalten (vgl. UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
2015-2019). 


 


2.1 Grundlagen und Aufgaben schulischer Verbraucherbildung 
 
Einerseits werden verbraucherrelevante Kompetenzen informell in alltäglichen Kon-
texten erworben: Heranwachsende entwickeln ihr Konsumverhalten ganz wesentlich 
außerhalb der Schule, in Familie und Peer-Group, und folgen oder kreieren dabei 
Moden als Ausdruck ihrer Persönlichkeit bzw. ihres Lebensstils. 


 
Andererseits ist Verbraucherbildung eine schulische Aufgabe. In der Schule zielt sie 
auf die Entwicklung und Förderung einer reflektierten Konsumkompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang setzen sich Schülerinnen und 
Schüler mit aktuellen und zukünftigen, an ihre reale und digitale Lebenswelt anknüp-
fenden Bereichen der Verbraucherbildung auseinander und sie bereiten sich auf 
Herausforderungen in Schule und Ausbildung, in Privat- und Berufsleben vor. Im Zu-
sammentreffen schulischer und informeller Verbraucherbildung, etwa zwischen El-
ternhaus und Schule, können ggf. diskursive Aushandlungsprozesse erforderlich sein. 


 
Ziel der schulischen Verbraucherbildung ist die Entwicklung und Förderung einer re-
flektierten Konsumkompetenz. Diese wird als bewusstes und souveränes Verhalten 
bei konsumbezogenen Alltags- und Lebenssituationen verstanden, das Prinzipien der 
Solidarität, Gerechtigkeit und Reziprozität berücksichtigt. Hierzu gehört auch die Ein-
sicht in die Vielfalt und Reichweite sowie Grenzen eigener Einflussmöglichkeiten und 
die Auseinandersetzung mit Fremdperspektiven, u.a. der Perspektive genderbewuss-
ten Konsums. Die Option und Wirksamkeit individueller Einflussnahme durch Kon-
sumverhalten wird bewertet – als eine Voraussetzung für bewusstes und selbst- be-
stimmteres Handeln. 


 
Die schulische Verbraucherbildung unterstützt überdies eine gesunde Lebensführung 
und verfolgt damit auch eine präventive Zielsetzung. Dies beinhaltet individuelle und 
soziokulturelle sowie biologisch-funktionelle und psychophysische Aspekte. Ferner 
trägt zur reflektierten Konsumkompetenz bei, den Blick auf rechtliche Regelungen 
und Regelungsbedarfe in der Gesellschaft sowie für ihre politische Gestaltbarkeit zu 
lenken – u.a. auf Maßnahmen des Verbraucherschutzes, die Kennzeichnungspflicht 
oder die Einführung von Labeln. Die Heranwachsenden werden dabei in ihrer Rolle 
als Staatsbürgerin oder -bürger angesprochen, neue Felder der Partizipation werden 
aufgezeigt, aber auch die Verantwortung staatlicher Akteurinnen und Akteure und 
Unternehmen wird markiert. Schließlich fördert Verbraucherbildung auch ökonomi-
sche Kompetenzen, auf die die Heranwachsenden in ihren späteren Rollen als Wirt-
schaftsbürgerin oder -bürger privat und beruflich zurückgreifen können. 


Der in Nordrhein-Westfalen gewählte fachbezogene und fächerübergreifende Ansatz 
der Verbraucherbildung befähigt die Schülerinnen und Schüler, in besonderem Maße 
Prozesse und Gegenstände aus verschiedenen Fächern bei der 
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Erkenntnisgewinnung zu verknüpfen. Die schulische Verbraucherbildung knüpft an 
die curricularen Vorgaben verschiedener Unterrichtsfächer an und baut im Sinne 
eines über die Jahrgangsstufen hinweg kumulativen Lernprozesses darauf auf. 
Dabei können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen fachlich ganz unterschiedli-
cher Herangehens- weisen konsumbezogene Entscheidungs- und Handlungskompe-
tenzen festigen und weiterentwickeln. Aus der Einbettung der Verbraucherbildung in 
die Unterrichtsvor- haben der Fächer folgt zudem, dass eine Leistungsüberprüfung 
bezogen auf Verbraucherbildung im Kontext des jeweiligen Faches und Unterrichts-
vorhabens oder Projektes integrativ erfolgt. 


 
Weiterhin findet Verbraucherbildung in außerunterrichtlichen Kontexten, in außer- 
schulischen Projekten und mit außerschulischen Partnern statt. Damit Schulen in 
diesem Bereich über den Unterricht hinaus erfolgreich agieren, können sie sich mit 
außerschulischen Bildungsträgern wie Verbraucherorganisationen, Beratungsstellen, 
Sozialverbänden, Behörden und Wirtschaftsverbänden vernetzen. Ihr Angebot au-
ßerschulischer Lernorte ermöglicht eine weitreichende Praxisrelevanz. So entwickeln 
die Heranwachsenden kontinuierlich Kompetenzen, die sie in konsumbezogenen Zu-
sammenhängen anwenden können. 
Im Kontext des schulischen Bildungsauftrags folgt Verbraucherbildung dem Beutels-
bacher Konsens (vgl. Kap. 4.1.1). Die Prinzipien des Überwältigungsverbots, des 
Kontroversitätsgebotes und der Schülerorientierung sind Grundlagen der Unterrichts-
gestaltung, der Zusammenarbeit mit den Bildungsangeboten außerschulischer Part-
ner sowie der Auswahl von Materialien. 


 


2.2 Ziele und Teilziele 
 
Die in der Rahmenvorgabe formulierten Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung 
werden auf der Grundlage der Bereiche der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.3.2) 
umgesetzt, die Lehrkräften bei der Strukturierung des Gegenstandes und bei der An-
bindung an die Kernlehrpläne Orientierung ermöglichen. Die Bereiche der Verbrau-
cherbildung lassen sich entfalten an Kompetenzerwartungen der unterschiedlichen 
Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte in den Kernlehrplänen der Fächer und 
Lernbereiche. Dies betrifft insbesondere die Leitfächer für Verbraucherbildung (vgl. 
Kap. 3.1): 


 
▪ In der Primarstufe 


o Sachunterricht 
 


▪ In der Sekundarstufe I 
o Arbeitslehre mit Hauswirtschaft 
o Gesellschaftslehre mit Politik 


o Politik/Wirtschaft bzw. Politik 


 
Neben den o.g. Leitfächern leisten weitere Fächer bzw. Lernbereiche Beiträge zur 
Verbraucherbildung (vgl. Kap.3.1). 
Bei der Konzeption und Weiterentwicklung schulinterner Lehrpläne bzw. der Arbeits-
pläne in der Primarstufe werden mithilfe der Rahmenvorgabe die für die Verbrauch-
erbildung relevanten Inhaltsfelder und Kompetenzen in den Unterrichtsfächern sowie 
in außerunterrichtlichen bzw. außerschulischen Projekten und Kooperationen identifi-
ziert und miteinander verknüpft. Dies ermöglicht die Entstehung und Weiterentwick-
lung von innovativen, interdisziplinären Unterrichtsvorhaben zu den Bereichen der 
Verbraucherbildung im Sinne eines vernetzenden Lernens. 
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Im Folgenden werden die Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung in Schule 
genannt: 


 
▪ Reflexion von individuellen Bedürfnissen und Bedarfen sowohl in der 


Gegenwart als auch in der Zukunft 
– Identifikation individueller Bedürfnisse 
– Abwägung unterschiedlicher Möglichkeiten der Bedarfsdeckung 
– Identifikation von Mittelherkunft und Einkommensverwendungsbereichen 


zur Bedarfsbefriedigung in privaten Haushalten 
– Reflexion des Spannungsfelds zwischen verfügbaren Mitteln für unter-


schiedliche Verwendungszwecke und Konsumwünschen 
– Reflexion von Lebensrisiken 
– Identifikation der unterschiedlichen Verfügbarkeit von Ressourcen 


 
▪ Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Einflüssen auf Konsument-


scheidungen unter Berücksichtigung verschiedener Interessen 
– Identifikation unterschiedlicher Interessen von Anbietern und Nachfragern 
– Identifikation von Hindernissen selbstbestimmten Konsums 
– Reflexion der Wirkung von Elementen des Marketing-Mix und des Wandels 


im Zahlungsverkehr auf das Verbraucherverhalten 
– Reflexion von demonstrativen und kompensatorischen Formen des Kon-


sums mit Blick auf Identitätsstiftung und soziales Prestige 
 


▪ Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Folgen des 
Konsums 
– Identifikation und Analyse gesundheitlicher, ökologischer, finanzieller, sozi-


aler Auswirkungen von Konsumentscheidungen 
– Identifikation von Hemmnissen und Zielkonflikten umwelt- und sozialver-


träglichen Konsumverhaltens 
– Reflexion der Wechselwirkungen zwischen Konsum, Produktion, technolo-


gischer und ökologischer Entwicklungen auch unter globaler Perspektive 
 


▪ Auseinandersetzung mit politisch-rechtlichen und sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen 
– Verständnis von verbraucherrelevanten rechtlichen Regelungen und für un-


terschiedliche politische Verantwortungsebenen 
– Verständnis des individuellen Einflusses auf Marktergebnisse und dessen 


Restriktionen, von Verflechtungen im Wirtschaftskreislauf, für Markt und 
Wettbewerb 


– Reflexion der Hindernisse bei der Durchsetzung von Verbraucherinteres-
sen 


 


▪ Reflexion von Kriterien für Konsumentscheidungen 
– Verständnis von Produktqualität hinsichtlich Eigenschaften und Funktionali-


tät 
– Verständnis von Prozessqualität bzw. Lebenszyklus eines Produkts hin- 


sichtlich Herstellung, Transport, Nutzung, Entsorgung 
– Identifikation von Nutzen und Kosten 
– Reflexion von Motiven und Bedingungen einer Kreditaufnahme 
– Reflexion von Vorsorgemöglichkeiten unter Berücksichtigung von Lebens-


risiken 
– Abwägung von Verbraucherinformationen in verschiedenen Formaten und 


unterschiedlicher Herkunft 
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▪ Auseinandersetzung mit individuellen, kollektiven und politischen Ge-


staltungsoptionen des Konsums 
– Entwicklung von Gestaltungsoptionen für einen selbstbestimmten, verant-


wortlichen und nachhaltigen Konsum 
– Analyse und Reflexion von Lebensstilen und sozialen Milieus 
– Reflexion von Strategien kollektiver Beeinflussung der Konsumentenposition 


sowie der Interessenvertretung 
– Reflexion politischer Strategien zur Veränderung der Konsumentenposi-


tion, wie z.B. Anreize, Steuern, Informationspflichten, Schutzrechte, Ver-
bote, Angebot öffentlicher Güter 


 


2.3 Kompetenzbereiche und Inhaltsaspekte 
 
Bei der reflektierten Konsumkompetenz handelt es sich um eine übergeordnete Kom-
petenz, die sich in vier Kompetenzbereiche untergliedert. 


 
Reflektierte Konsumkompetenz als übergeordnete Kompetenz 
Die Entwicklung einer reflektierten Konsumkompetenz erfolgt in den Bereichen der 
Sach-, Methoden-/Verfahrens-, Urteils-/Entscheidungs- und Handlungskompetenz so-
wie anhand exemplarischer multidisziplinärer Bereiche, die die Einbettung in viel- 
fältige Lebensbereiche ermöglichen. Konsumkompetenz ermöglicht die kritische Aus-
einandersetzung mit verschiedenen, den Konsum prägenden Grundorientierungen 
moderner Gesellschaften sowie deren Ursachen und Folgen, auch auf das eigene Le-
ben. Sie ermöglicht ausgehend davon selbstbestimmte, reflektierte und verantwor-
tungsvolle Entscheidungen in konsumgeprägten Lebenssituationen im Bewusstsein 
ihrer u.a. ökonomischen, ökologischen, sozialen und globalen Folgen. 


 


2.3.1 Kompetenzbereiche 
 


Bei den folgenden Kompetenzbereichen handelt es sich im Wesentlichen um Ver-
knüpfungen der Beschreibungen der jeweils fachbezogenen Kompetenzbereiche in 
den Kernlehrplänen. Zu den Kompetenzbereichen finden sich in den Kernlehrplänen 
jeweils übergeordnete und konkretisierte Kompetenzerwartungen, die auf die Ziele 
der Verbraucherbildung bezogen werden können. 


 
Konsumbezogene Sachkompetenz 
Der Kompetenzbereich Sachkompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit von Schülerin-
nen und Schülern, zur Lösung von Aufgaben und Problemen konsumbezogene Er-
kenntnisse beschreiben und in konsumrelevanten variablen Situationen berücksichti-
gen bzw. sich orientieren zu können. 
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Konsumbezogene Methoden- und Verfahrenskompetenz 
Zur Methoden- und Verfahrenskompetenz mündiger Verbraucherinnen und Verbrau-
cher gehören sowohl die Wege der Erkenntnisgewinnung als auch die Sicherheit in 
deren Darstellung, Analyse und Präsentation sowie die selbstreflexive Bewertung 
ihres Einsatzes. Die Kommunikation dieser Erkenntnisse geschieht unter Anwendung 
argumentativer Verfahren mit Hilfe der disziplinspezifischen Fachsprache, ggf. auch 
unter Verwendung von Medien. 


 
Konsumbezogene Urteils- und Entscheidungskompetenz 
Konsumbezogene Urteilskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Entscheidungen zu 
treffen, die ein reflektiertes Konsumverhalten ermöglichen. Die Grundlage dazu bildet 
ein selbstständiges, begründetes und an Kriterien orientiertes Beurteilen und Bewer-
ten auch aus unterschiedlichen Perspektiven, das die Konsequenzen von Entschei-
dungsoptionen bedenkt. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, 
in variablen und konsumrelevanten Lebenssituationen einen begründeten Stand- 
punkt zu beziehen, der die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die eigenen 
Interessen ebenso wie die anderer berücksichtigt. 


 
Konsumbezogene Handlungskompetenz 
Konsumbezogene Handlungskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, individuelle sowie 
kollektive Lebenssituationen selbstbestimmt zu bewältigen und zu kommunizieren. 
Ermöglicht wird weiterhin die aktive, verantwortungsbewusste, emanzipierte und re-
flektierte Teilhabe am sowie die Einflussnahme auf das gesellschaftliche Leben. Da- 
zu gewinnen die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit konsumbezogenen Aus- 
handlungs-, Entscheidungs- und Handlungssituationen, die von ihnen aus mehreren 
Perspektiven gestaltet werden. 


 


2.3.2 Bereiche und Inhaltsaspekte 
 
Die nachfolgende Übersicht benennt obligatorische Bereiche der Verbraucherbildung, 
die sich an die Aspekte der Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz zur Ver-
braucherbildung (vgl. Beschluss der KMK "Verbraucherbildung an Schulen", 2013) 
und Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie an die gültigen curricularen Vorga-
ben in NRW anlehnen. Die Bereiche der Verbraucherbildung bilden den Rahmen für 
die inhaltliche Ausrichtung und Generierung von Unterrichtsvorhaben zur Verbrau-
cherbildung innerhalb der fachspezifischen schulinternen Lehrpläne bzw. des Unter-
richts. 
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Bereiche der Verbraucherbildung: 


 
 


Übergreifender Bereich 


Allgemeiner Konsum 


 
Bereich A 


 
Finanzen, Markt- 
geschehen und 


Verbraucherrecht 


 
Bereich B 


 
Ernährung und 


Gesundheit 


 
Bereich C 


 
Medien und In-
formation in der 
digitalen Welt 


 
Bereich D 


 
Leben, Wohnen 


und Mobilität 


 
Abb. 1: Strukturierung der Verbraucherbildung in vier inhaltlich diffe-
renzierbare Bereiche und einen querliegenden übergreifenden Be- 
reich, mithilfe dessen die Bereiche A bis D weiter entfaltet werden 
können. 


 


 
▪ Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum 


 
– Bedürfnisse und Bedarf, Lebensstil, Konsumgewohnheiten sowie Konsumver-


antwortung 
– Wirkung von Design, Werbung und Marketingstrategien 
– Konsumrelevante Produktinformationen und Produktkennzeichnung 
– Qualität und Nachhaltigkeit von Gütern und Dienstleistungen 
– Verbraucherschutz, Verbraucherrechte und Möglichkeiten der Durchsetzung 


sowie Verbraucherpflichten 
– Globale, nationale und regionale Zusammenhänge und Auswirkungen von 


Konsumentscheidungen 
 


Der Bereich Allgemeiner Konsum greift allgemeine Strukturen, Prinzipien, Grundan-
nahmen und Wirkungsweisen auf. Diese können in den unterschiedlichen u.g. Berei-
chen zum Tragen kommen und konkretisiert werden. Die Einzelaspekte des Bereichs 
Allgemeiner Konsum ermöglichen gleichzeitig auch eine Querschnittsperspektive, die 
die in konkreten Anforderungssituationen der o.g. Bereiche erworbenen Erkenntnisse 
abstrahieren und übertragen lassen. 


 
 
▪ Bereich A – Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht 


 
– Qualität und Transparenz von Finanzprodukten und -dienstleistungen 
– Produkt- und Dienstleistungsmärkte sowie alternative Konsummodelle 
– Lohn bzw. Einkommen, Vermögensbildung, private Absicherung und Alters- 


vorsorge 
– Verträge, Geld und Zahlungsverkehr 
– Inanspruchnahme von Krediten und Vermeidung sowie Bewältigung von Über-


schuldung 
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Der Bereich Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht ermöglicht die Kon-
struktion von Anforderungssituationen, in denen basierend auf der Kenntnis grundle-
gender rechtlicher Regelungen des wirtschaftlichen Geschehens finanzbezogene Ent-
scheidungen getroffen werden. Einerseits geschieht dies aus den unterschiedlichen 
Perspektiven einer Konsumentin oder eines Konsumenten, einer Bürgerin oder eines 
Bürgers, einer Unternehmerin oder eines Unternehmers, einer Privatperson und 
anderer Entscheidungsträger. Andererseits erfolgt es im Spannungsfeld zwischen 
Eigenverantwortung und staatlicher Fürsorge und Regulierung sowie unter der Bedin-
gung von Knappheit. Im Rahmen der Informationsbeschaffung und -analyse wird 
auf die Bedeutung von Expertise und die Beurteilung der Kompetenz und Glaubwür-
digkeit der Quelle hingearbeitet. 


 
 
▪ Bereich B – Ernährung und Gesundheit 


 
– Gesundheitsförderliche und nachhaltige Lebensführung und Ernährung 
– Geschmacksbildung und Esskulturen 
– Nahrungsproduktion und -zubereitung, Produktionsketten 
– Lebensmittelsicherheit und -kennzeichnung 
– Suchtprophylaxe und Drogenprävention 


 
Der Bereich Ernährung und Gesundheit ermöglicht die Konstruktion von Anforde-
rungssituationen, um sich mit der individuellen Essbiographie kritisch auseinanderzu-
setzen und verschiedene Ausprägungen der Esskultur sowie Einflussfaktoren auf ihr 
Ernährungsverhalten kennenzulernen. Dazu gehört u. a. auch die Auseinanderset-
zung mit individuellen Essbiographien in Beziehung zu verschiedenen Lebensstilen 
in unterschiedlichen sozialen Milieus. Davon ausgehend werden umgekehrt auch 
Auswirkungen des individuellen Lebensmittelkonsums auf das Klima und die globale 
Welt aufgegriffen. Fokussiert werden hierbei einerseits die Nahrungsmittelzubereitung 
unter ernährungsphysiologischen und gesundheitlichen Aspekten sowie globale Fra-
gestellungen und andererseits Lagerung, Resteverwertung und Abfallvermeidung. 
Im Sinne einer gesunden Lebensführung werden Möglichkeiten der Prävention so-
wie Unfall- und Verletzungsprophylaxe reflektiert, unterschiedliche Körperideale hin-
terfragt sowie gesundheitsförderliche Verhaltensweisen und die Gefahren u.a. von 
Sucht erkannt. Im Bereich Ernährung und Gesundheit ist das übergeordnete Ziel eine 
Verbesserung der Lebensqualität der Menschen. 


 
 
▪ Bereich C – Medien und Information in der digitalen Welt 


 
– Medienwahrnehmung, -analyse, -nutzung und -sicherheit 
– Informationsbeschaffung und -bewertung 
– Datenschutz und Urheberrechte, Verwertung privater Daten 
– Cybermobbing und Privatsphäre 
– Onlinehandel 


 
Der Bereich Medien und Informationen in der digitalen Welt greift Themenstellungen 
u.a. Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Werbung und 
Algorithmen auf und beleuchtet diese aus unterschiedlichen Perspektiven. Bildung 
in der digitalen Welt hat somit auch die Aufgabe, Medienhandeln und Medieninhalte 
kritisch zu hinterfragen: Asymmetrien zwischen Anbieter und Nutzer digitaler Medien 
und Inhalte können thematisiert sowie Möglichkeiten und Grenzen eigenen Handelns 
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erkennbar gemacht werden. Einsatz und Nutzen sowie Gefahren und Unzulänglich-
keiten in dem komplexen Bereich der Technologieentwicklung und ihrer Folgen 
sollen daher multiperspektivisch beleuchtet werden: als Konsumentin oder Konsu-
ment, Bürgerin oder Bürger, Unternehmerin oder Unternehmer, als Privatperson oder 
politisch Aktive(r) etc. In diesem Zusammenhang können auch die rollenvariablen Be-
einflussungsmöglichkeiten und Handlungs- sowie Verhaltensoptionen berücksichtigt 
werden, die angesichts einer hauptsächlich medial gestützten Informationsbeschaf-
fung und -weitergabe zu beachten sind. 


 
 
▪ Bereich D – Leben, Wohnen und Mobilität 


 
– Lebensstile, Trends, Moden 
– Wohnen und Zusammenleben 
– Haushaltsführung 
– Energie- und Ressourceneffizienz, Klimaschutz 
– Mobilität und Reisen 


 
Der Bereich ermöglicht die Auseinandersetzung mit konsumbezogenen Alltags- und 
Lebenssituationen, in denen Verantwortung für die eigene Person sowie ggf. für an-
dere Mitglieder eines Haushalts übernommen werden. Hier stehen auch veränderte 
Arbeits- und Aufgabenverteilungen im Hinblick auf die Rollenverteilung der Ge- 
schlechter im Haushalt im Mittelpunkt. Ebenso werden Lebensstile und Moden bspw. 
bezogen auf die eigene Wohnung und das Wohnumfeld reflektiert sowie hinsichtlich 
Ästhetik und Funktion analysiert. Untersucht werden weiterhin sozio-ökonomische 
Lebensbedingungen, die das Leben und Wohnen in unterschiedlichen Haushalten 
und Lebensformen beeinflussen. Ermöglicht wird dabei u.a. auch die Auseinander-
setzung mit dem Umgang mit Ressourcen und dem privaten Energieverbrauch im 
Hinblick auf Klima- und Umweltschutz sowie unter globaler Perspektive. Von Bedeu-
tung sind zudem die ökologischen und sozio-ökonomischen Konsequenzen des Mo-
bilitätsverhaltens in Alltag und Freizeit bzw. Urlaub. Betrachtet werden schließlich 
auch staatliche Rahmenbedingungen und Regelungen, die Kinder und Jugendliche 
unmittelbar beeinflussen bzw. die mitgestaltet werden können. 


 


3. Verbraucherbildung als Querschnittsaufgabe 


3.1 Beitrag der Fächer und Lernbereiche 
 
Verbraucherbildung stellt eine übergreifende schulische Bildungsaufgabe dar, der 
sich sowohl alle Schulstufen als auch alle Schulformen stellen. Damit wird sie 
zugleich zur Aufgabe mehrerer Lernbereiche und Fächer. In den kompetenzorientier-
ten Kernlehrplänen lassen sich explizite Elemente und vielfältige Anknüpfungen etwa 
im Sachunterricht der Primarstufe oder den Fächern und Lernbereichen Naturwis-
senschaften, Gesellschafts- und Arbeitslehre der Sekundarstufe I finden. Verbrauch-
erbildung ist insofern ein Querschnittsthema, das fächerübergreifendes und fächer-
verbindendes Lernen im Unterricht und bei außerunterrichtlichen Aktivitäten erfordert. 







16 


 


 


 


 
Abb. 2: Verbraucherbildung in Schule ergibt sich aus der Summe von 
Beiträgen einzelner Leitfächer, Fächer, fachübergreifender Vor- haben 
und Projekte sowie im Rahmen der Gestaltung des Schullebens und der 
Kooperationen mit externen Partnern durch die gesamte Schulzeit hin-
durch. 


 


Ein besonderer Beitrag zur Verbraucherbildung wird durch die Leitfächer Sachunterricht 
in der Primarstufe, Hauswirtschaft sowie Wirtschaft integriert im Lernbereich Arbeits-
lehre und durch die Fächer Politik bzw. Politik/Wirtschaft im Pflicht- und Wahlpflichtbereich 
der Sekundarstufe I erbracht. Darüber hinaus ist auch eine Profilbildung in entsprechen-
den Fächern des Wahlpflichtbereichs möglich. 


 
Über die Leitfächer hinaus findet Verbraucherbildung in weiteren Fächern der Primar-
stufe und der Sekundarstufe I statt. Von besonderer Bedeutung sind die natur- wissen-
schaftlichen Fächer Biologie und Chemie, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer so-
wie Sport. Auch andere Fächer wie Deutsch, Mathematik, Physik und Technik, die 
Religionslehren, Musik und Kunst können einen Beitrag zur Verbraucherbildung leisten 
(s.u.). 


 
Eine spezifische Rolle kommt dem weiteren schulischen Lernen zu. Verbraucherbildung 
erfolgt in diesem Sinne im Zusammenhang mit häufig überfachlichen Projekten, in Koope-
rationen mit externen Partnern, in schulkulturell etablierten Angeboten sowie innerhalb 
der Rahmenbedingungen oder als expliziter Gegenstand weiterer schulorganisatorischer 
Maßnahmen und schulischer Angebote. 


 
Die Abbildung 3 verdeutlicht, wie die Fächer und Lernbereiche zur Verbraucherbildung 
beitragen. Die Bereiche der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.2.2) greifen Aspekte der in 
den verschiedenen Kernlehrplänen ausgewiesenen Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwer-
punkte auf oder ergänzen diese um konsumrelevante Akzentuierungen. Die inhaltliche 
Verortung und thematische Ausrichtung bietet die Grundlage für Entwicklung und Vertie-
fung ausgewählter fachspezifischer Kompetenzen, die zu- gleich einen Beitrag zum Errei-
chen der Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung im Sinne einer reflektierten Konsum-
kompetenz leisten. In den Unterrichtsvorhaben, die in fachspezifischen schulinternen 
Lehrplänen dokumentiert sind, werden in einem ersten Schritt beide Elemente – die 
Ziele der Verbraucherbildung und die Kompetenzerwartungen des Faches – auf 
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bildung 


weiteres 
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gemeinsamer inhaltlicher Basis verknüpft und gekennzeichnet. In einem zweiten Schritt 
lassen sich diese gekennzeichneten Unterrichtsvorhaben in einer Übersicht zusammen-
stellen (vgl. Beispiel im Anhang). Die Unterrichtsvorhaben sind Teil von weiteren Maß-
nahmen und wesentlicher Bestandteil des jeweiligen schulischen Konzeptes zur Ver-
braucherbildung. Dieses Konzept ist Ausdruck der individuellen schulspezifischen Um-
setzung von Verbraucherbildung. Dabei sind ausdrücklich eigene Schwerpunktsetzungen 
erwünscht, die schulische und lokale, personelle und unterrichtliche Voraussetzungen 
sowie Bedürfnisse und Interessen der Schülerschaft berücksichtigen. 


 
 


 


 
Abb. 3: Dargestellt sind die Strukturmerkmale der Kernlehrpläne in Wech-
selbeziehung zu den Merkmalen der Verbraucherbildung. In den schulinter-
nen Lehrplänen der Fächer und Lernbereiche der Sekundarstufe I und 
den Arbeitsplänen der Primarstufe werden diese verknüpft und ausgewie-
sen. 


 


Im Folgenden werden die Beiträge der Fächer und Lernbereiche zur Verbraucherbildung 
gemäß der in den jeweiligen Kernlehrplänen ausgewiesenen fachlichen Aufgaben und 
Ziele dargestellt. Die Reihenfolge der in Lernbereichen integrierten Fächer folgt dabei 
der Struktur der Kernlehrpläne. 


 


A. Primarstufe 


Sachunterricht 
Ausgehend von der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zielt der Sachunterricht 
auf eine Integration verschiedener fachlicher Perspektiven ab und spielt bei der Vermitt-
lung von Konsumkompetenz in der Grundschule eine zentrale Rolle. Die Perspektiven des 
Fachs Sachunterricht umfassen u.a. die Entwicklung von Grundlagen für eine auch an 
Nachhaltigkeit orientierten Lebensführung, naturwissenschaftliche (Leben und Natur), 
technische (Technik und Arbeitswelt), raum- und naturbezogene (Raum-Umwelt und Mo-
bilität), sozial- und kulturwissenschaftliche und historische (Menschen und Gemeinschaft; 
Zeit und Kultur) Sachverhalte. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich auf Basis ihrer 
eigenen Erfahrungen mit eigenen Konsumbedürfnissen auseinander und mit der Frage, 
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wie diese geweckt bzw. beeinflusst werden. Dabei werden auch die Aspekte des Ein-
kommens und Konsums unter Nachhaltigkeitskriterien angesprochen. Die Schülerinnen 
und Schüler entwickeln Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Menschen, Pflan-
zen und Tieren, aber auch mit ihrem eigenen Körper, dazu gehören auch adäquate 
Einstellungen und Verhaltens- weisen bezüglich dessen Pflege und Ernährung. Darüber 
hinaus zielt der Sachunterricht auf die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler 
mit Fragen des Umweltschutzes sowie der Gestaltung von Wohnung und Umfeld. Die 
Bereiche des Sachunterrichts bieten dabei vielfältige Angebote, Verknüpfungen zu den 
anderen Fächern vorzunehmen. In dem Gesamtkonstrukt des fächerverbindenden und 
fachübergreifenden Lernens lassen sich die Aspekte der Verbraucherbildung multiper-
spektivisch aufgreifen. Im Rahmen des Themas Kleidung können beispielsweise die fol-
genden Aspekte aufgegriffen werden: Herstellung und Bearbeitung, Tradition, wetterab-
hängige Alltagsverwendung von Textilien im Sachunterricht, Berechnung von Stoffma-
ßen und Kosten im Fach Mathematik, Gestaltungsmöglichkeiten von und mit Stoffen im 
Kunstunterricht, Werbebotschaften im Deutschunterricht. 


 


B. Sekundarstufe I 


Arbeitslehre 
Der Lernbereich Arbeitslehre befähigt u.a. zum reflektierten und selbstbestimmten Ent-
scheiden und Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher. In den eigenständigen Per-
spektiven der Fächer werden Kompetenzen entwickelt, die das Verstehen von haushalts-
bezogenen und arbeitsrelevanten Lebenssituationen sowie aktuellen gesellschaftlichen 
Bedingungen ermöglichen. Die Befähigung zur Mitgestaltung im verantwortlichen Um-
gang mit Ressourcen wird dadurch entwickelt. 


 
Die Perspektive des Faches Hauswirtschaft trägt dazu bei, dass Schülerinnen und Schü-
ler die Menschen in den Haushalten als Akteure sehen, die auf fundierter Grundlage Ent-
scheidungen hinsichtlich Lebensplanung, Lebensführung und Entwicklung von Lebenssti-
len treffen. Durch den sachgerechten Umgang mit Fachwissen und die Anwendung 
spezifischer Verfahren erkennen, verstehen und reflektieren die Schülerinnen und Schü-
ler konsumbezogene Sachverhalte in Haushalten. Dadurch entwickeln sie einen gesund-
heitsförderlichen sowie kultursensiblen Umgang und ein verantwortungsvolles Wirtschaf-
ten mit gemeinschaftlich wie individuell vorhandenen Ressourcen. Damit wird ein Beitrag 
zur Förderung einer hauswirtschaftlichen Grundbildung geleistet. 


 


Die Perspektive des Faches Technik zielt auf die Vermittlung technischer Verfahren und 
Systeme, mit denen Schülerinnen und Schüler ihre Umwelt im privaten, beruflichen und 
öffentlichen Leben verstehen und beurteilen sowie zielorientiert gestalten können. Basis 
für eine technische Grundbildung sind Kompetenzen zum Umgang mit technischen Sach-
verhalten in den Bereichen Stoff, Energie und Information, um Schülerinnen und Schü-
lern ein vertieftes Verständnis für ein Konsumverhalten in unserer technisch geprägten 
Welt zu ermöglichen. 


 


Die Perspektive des Faches Wirtschaft fördert die Mündigkeit als Wirtschaftsbürge- rin-
nen und -bürger. Durch den Erwerb von ökonomischer Grundbildung werden grundle-
gende ökonomische Problemlagen und Prozesse verstehbar, sodass die Schülerinnen 
und Schüler Urteils- und Handlungskompetenzen in ökonomisch geprägten Lebenssitu-
ationen in Haushalt und Beruf entwickeln können. Dabei werden sie befähigt kollektiv 
und individuell ihre Interessen sowie Rechte wahrzunehmen. Kompetenzentwicklung im 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen stärkt ihre Handlungsfähigkeit auf Kon-
sum- und Faktormärkten. 
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Gesellschaftslehre 
Die Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre leisten u.a. einen gemeinsamen Bei-
trag zur Entwicklung von konsumbezogenen Kompetenzen, die das Verstehen von 
Wirklichkeit sowie von gesellschaftlich wirksamen Strukturen und Prozessen ermöglichen 
und die Mitwirkung in verbraucherrelevanten gesellschaftlichen und politischen Bereichen 
unterstützen sollen. 


 
Die Perspektive des Faches Erdkunde zielt im Sinne einer raumbezogenen Handlungs-
kompetenz auf das Verständnis der naturgeographischen, ökologischen, politischen, wirt-
schaftlichen sowie sozialen Strukturen und Prozesse der räumlich geprägten Lebenswirk-
lichkeit, die u.a. haushalts- und konsumrelevante Bereiche betreffen und eine nachhaltige 
Gestaltung der nah- und fernräumlichen Umwelt ermöglichen. 


 
Die Perspektive des Faches Geschichte lässt für die Schülerinnen und Schüler u.a. er-
kennbar werden, wie sich menschliche Gesellschaften in Zeit und Raum durch sich verän-
dernde Formen des Wirtschaftens entwickelten und welche Entwicklungsprozesse bis in 
die Gegenwart hinein wirken. Damit wird – eingebettet in das Ziel eines reflektierten Ge-
schichtsbewusstseins – mithilfe historischer Fokussierungen ein Beitrag zur Förderung 
einer gegenwarts- und zukunftsorientierten Konsumkompetenz geleistet. 


 
Die Perspektive des Faches Politik trägt dazu bei, dass die Lernenden konsumbezogene 
Strukturen sowie diesbezüglich relevante Probleme und Gegebenheiten, aber auch das 
Handeln von Individuen und Gruppen unter Berücksichtigung der dahinterliegenden Wert-
vorstellungen und Interessen verstehen sowie beurteilen können. Sie hilft dabei, ihre 
Rollen als mündige Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie wahrzunehmen und poli-
tische, gesellschaftliche sowie ökonomische Prozesse aktiv mitzugestalten. 


 
Naturwissenschaften 
Der Lernbereich Naturwissenschaften trägt auch zu einem zeitgemäßen und aufge-
klärten Weltbild bei, indem er Grundlagen für bedeutende technische und gesellschaftli-
che Fortschritte liefert, die unsere Gesellschaft prägen und auch Teile unserer kulturellen 
Identität bestimmen. Gefördert wird dabei durch fachspezifische Herangehensweisen auch 
der verantwortungsvolle Umgang der Schülerinnen und Schüler mit der natürlichen und 
gestalteten Lebenswelt sowie ihren Ressourcen. Für eine gesellschaftliche Teilhabe ist 
daher eine naturwissenschaftliche Grundbildung unverzichtbar. 


 
Die Perspektive des Faches Biologie richtet sich auf die Auseinandersetzung mit dem 
Lebendigen. Auch mit Hilfe biologischer Fragestellungen wird Schülerinnen und Schülern 
die wechselseitige Abhängigkeit von Mensch und Umwelt bewusst. Der Unterricht eröffnet 
ihnen u.a. Einblicke in Bau und Funktion des eigenen Körpers und leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheitserziehung und Lebensplanung. Schülerinnen und 
Schüler formulieren Aussagen zu aktuellen biologischen, medizinischen oder technischen 
Entwicklungen und prüfen sie auf ihre Chancen sowie Risiken. 


 


Die Perspektive des Faches Chemie richtet sich auf die Auseinandersetzung mit der na-
türlich und synthetisch gestalteten stofflichen Lebenswelt. Schülerinnen und Schüler wer-
den in die Lage versetzt, auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über Stoffe und chemische 
Reaktionen verbraucherrelevante Sachverhalte zu erklären, zu bewerten, Entscheidungen 
zu treffen, Urteile zu fällen und dabei adressatengerecht zu kommunizieren. Gleichzeitig 
werden sie für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen sensibilisiert. Das schließt den 
verantwortungsbewussten Umgang mit Stoffen und Gerätschaften aus Haushalt, Labor 
und Umwelt ein. 
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Die Perspektive des Faches Physik richtet sich auf die Untersuchung natürlicher 
Phänomene und Zusammenhänge sowie deren Beschreibung und Erklärung. Ein we-
sentliches Ziel der Physik besteht darin, gewonnene Erkenntnisse in der Anwendung 
technischer Verfahren nutzbar zu machen. Ein grundlegendes physikalisches Verständ-
nis, das sich auf überprüfbare Fakten und rationales Denken gründet, bildet die Basis für 
eine Teilhabe an unserer durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Welt. In 
gesellschaftlichen Zusammenhängen geht es dabei um Entscheidungen zu technischen 
Lösungen insbesondere für Probleme der Zukunft, wie etwa Weichenstellungen zur Ener-
gieversorgung oder Maßnahmen gegen die Erderwärmung. In privaten Zusammenhän-
gen ermöglicht ein elementares physikalisches Verständnis von technischen Entwicklun-
gen überlegte Entscheidungen bei Konsum und Lebensführung zu treffen, etwa bei der 
Anschaffung technischer Geräte oder der Wahl geeigneter Transportmittel. 


 
Das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I weist zahlreiche Berührungs-
punkte mit der Verbraucherbildung auf. So sind z.B. Fragen der globalen Arbeits- und 
Wirtschaftswelt oder Wertkonflikte zwischen Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft und Kultur 
Gegenstand der Reflexion. Der Einfluss von Bedürfnissen, sozialen und kulturellen Be-
dingtheiten und bewussten wie unbewussten Emotionen auf Konsumentscheidungen 
kann im Fach Praktische Philosophie reflektiert werden, um mit Bezug auf Grundwerte 
verantwortungsvolles Handeln zu begründen. 


 


C. Primarstufe und Sekundarstufe I 


Sport 
Das Fach Sport zielt auf eine sportbezogene Handlungskompetenz, die Schülerinnen 
und Schülern die Wirklichkeit von Bewegung, Spiel und Sport in unterschiedlichen indi-
viduellen und sozialen Zusammenhängen und mit unterschiedlichen Sinnrichtungen er-
schließt. Es ermöglicht ihnen u.a. im erziehenden Sportunterricht das eigene Tun und 
das anderer kritisch zu reflektieren, vor allem im Hinblick auf Ansätze zur Gesundheitsför-
derung als Beitrag zu einer gesunden Lebensführung. 


 
Weitere Fächer 
Exemplarische weitere Fächer leisten einen Beitrag zur Verbraucherbildung, indem in ih-
rem Unterricht u.a. verbraucherrelevante Debatten aufgegriffen, Inhalte und Aufgaben in 
den Kontext der Bereiche und Ziele der Verbraucherbildung gestellt werden. Sie tragen 
so zum Kompetenzerwerb in der Verbraucherbildung bei. 


 
Im Fach Deutsch können Schülerinnen und Schüler exemplarisch Materialien zur 
Verbraucherbildung auswerten und adressatengerecht weitergeben sowie medien-
gestützt präsentieren. Ebenso ist die argumentative Auseinandersetzung mit kon-
sumbezogenen Sachverhalten bei der Erprobung unterschiedlicher Schreibformen 
möglich. Weitere Kompetenzen lassen sich trainieren, wenn Sach- und literarische 
Texte sowie Bilder und diskontinuierliche Texte zu verbraucherrelevanten Inhalts-
aspekten (u.a. „Medien und Information”) im Hinblick auf Intention und Funktion 
untersucht werden. 


 
Im Fach Mathematik analysieren Schülerinnen und Schüler die den Bereichen der 
Verbraucherbildung zugrundeliegenden mathematischen Probleme. Der Mathe-
matikunterrichtet befähigt die Heranwachsenden zu einem kritischen und verant-
wortungsbewussten Umgang mit Statistiken und Diagrammen. Die Beschäftigung 
u.a. mit Prozent- und Zinsrechnung liefert einen Beitrag zum Verständnis, zur 
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Bewertung und zum begründeten Umgang mit Geld. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten einen Einblick in die mathematischen Hintergründe verbraucher-
relevanter Prozesse. 


 
Die Fächer der Religionslehren tragen zur Verbraucherbildung bei, indem 
u.a. der in den Fächern verankerte Schöpfungsgedanke in die Reflexion über einen 
bewussten Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen führt. Auch die auf 
den Grundwert der Menschenwürde bezogenen Kontroversen über gesellschaft-
liche Unrechtsstrukturen weisen Bezüge zu verbraucherrelevanten Inhaltsaspekten 
auf. Eine den Fächern der Religionslehren eigene Perspektive auf Ernährungsver-
halten oder Konsumverzicht ergibt sich aus Fragen der jeweiligen Religionsethik. 


 
Im Fach Musik werden u.a. grundlegende ökonomische Zusammenhänge, 
u.a. in Bezug auf Produktions- und Vermarktungsstrukturen, die mediale Funktiona-
lität und Fragen des Urheberrechts von Musik erarbeitet. 


 
Im Kunstunterricht setzen sich Schülerinnen und Schüler u.a. mit Alltagsobjekten 
in ihrer praktischen, ästhetischen und symbolischen Funktion auseinander, erläutern 
Zusammenhänge zwischen Gestaltung, Gebrauchsfunktion und Zielgruppen oder 
reflektieren die konsumorientierte Verwertung von Kunstwerken sowie Fragen von 
deren Nutzungsrechten. 


 


3.2 Schulisches Konzept zur Verbraucherbildung 
 
Ein schulisches Konzept zur Verbraucherbildung ist Teil des Schulprogramms, worin Ver-
braucherbildung als Querschnittsaufgabe verdeutlicht wird. In diesem Kontext werden 
Aspekte von Verbraucherbildung auch in den allgemeinen Entwicklungsprozessen an je-
der einzelnen Schule thematisiert. Verbraucherbildung kann ein wichtiges Profil bildendes 
Element im Rahmen der Schulprogrammentwicklung sein. 


 
Bestandteil dieses schulischen Konzepts zur Verbraucherbildung sind einerseits die ver-
braucherrelevanten Elemente der fach- wie lernbereichsspezifischen schulinternen Lehr-
pläne einer jeden Schule, die die geltenden Kernlehrplanvorgaben für die Fächer der 
jeweil igen Schulform verbindlich schulspezifisch umsetzen. Da Verbraucherbildung Auf-
gabe mehrerer Fächer ist und die Verankerung in den schulinternen Lehrplänen den 
spezifischen Bedingungen einer jeden Schule gerecht werden muss, kommt der Koordi-
nation und Steuerung eine wichtige Bedeutung zu. Die Schule stellt die Verankerung von 
Verbraucherbildung in den schulinternen Lehrplänen sicher. 


 
Das schulische Konzept zur Verbraucherbildung weist andererseits Projekte und das Schul-
leben gestaltende Maßnahmen zur Umsetzung der Verbraucherbildung aus. Hierzu gehö-
ren sowohl schulinterne Vereinbarungen als auch schulexterne Kooperationen mit außer-
schulischen Partnern, z.B. im Hinblick auf Vernetzungen in kommunalen Bildungsland-
schaften. Diese werden je nach innerschulischen und regionalen Bedingungen akzentuiert. 
Die jeweils aktuelle Schulentwicklung entfaltet dabei entsprechende Bezüge und Anknüp-
fungspunkte zur Verbraucherbildung. Sie bieten jeder Schule ausgehend von den Gestal-
tungsfreiräumen und dem offenen Handlungsrahmen der außerunterrichtlichen Verbrauch-
erbildung vielfältige Möglichkeiten, ein individuelles Schulprofil zu entwickeln und sich mit 
der kommunalen Bildungslandschaft vor Ort zu vernetzen. 
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Abb. 4: Die Übersicht zur unterrichtlichen Umsetzung von Verbrau-
cherbildung bündelt ausgewählte relevante Unterrichtsvorhaben aus 
den Einzelfächern sowie weitere Lernsituationen und bietet so die 
Möglichkeit zur Gestaltung eines kumulativen Kompetenzaufbaus unter 
Berücksichtigung der Ziele und Bereiche der Verbraucherbildung in 
Fach- und weiteren Lernkontexten. 
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4. Verbraucherbildung im schulischen Lernen 


4.1 Verbraucherbildung im Unterricht 
 


In der Primarstufe erfolgt Verbraucherbildung, indem Konsumkompetenz im über-
greifenden Bereich des allgemeinen Konsums und den vier Bereichen der Ver-
braucherbildung angebahnt wird. In der Sekundarstufe I wird Konsumkompetenz 
in allen Be- reichen der Verbraucherbildung über die angegebenen Inhaltsaspekte 
vertieft erworben (Kapitel 2.2). Verbraucherbildung wird in der Sekundarstufe II wei-
tergeführt. 


 
Die Bereiche der Verbraucherbildung bieten Anregungen für alle Fächer und Lern-
bereiche, Themen mit Lebenswelt- und mit Aktualitätsbezug zu behandeln. Dies 
kann in Projekten – auch mit außerschulischen Partnern – und im Fachunterricht 
zu verbraucherrelevanten Fragestellungen stattfinden. 


 
In Fächern oder Fachkombinationen der Wahlpflichtbereiche, die zusätzlich gewählt 
werden, oder zusätzlichen Fächern können Inhalte der Verbraucherbildung weiterhin 
vertieft werden. Insbesondere im Wahlpflichtunterricht bieten sich für die einzelne 
Schule auch Gelegenheiten, spezielle Profilbildungen zu entwickeln. 


 
Die einzelnen Schulen der verschiedenen Schulformen gestalten die Vorgaben zur 
Verbraucherbildung im Rahmen ihrer Fächer aus und erstellen ein schulisches Kon-
zept zur Verbraucherbildung, das der Umsetzung der Rahmenvorgabe zur Verbrau-
cherbildung an der jeweiligen Schule dient und eine effektive Zusammenarbeit zwi-
schen den beteiligten Fächern und Lernbereichen gewährleistet. Damit sollen 
sachangemessene, aufeinander abgestimmte kumulative Kompetenzzuwächse der 
Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden. 


 
Konkret erfordert es Entscheidungen und Festlegungen dazu, 


 
▪ welche Ziele und Bereiche die Fächer und Lernbereiche zur Verbraucherbil-


dung beitragen, 
▪ welche Themen zur kompetenzorientierten Erschließung der Bereiche geeig-


net sind, 
▪ wie kumulativer Kompetenzaufbau gewährleistet wird, 
▪ wie standortbezogene Gesichtspunkte berücksichtigt werden, 
▪ wie fächerübergreifender Unterricht eingeplant wird, 
▪ welche Projekte in der Primarstufe oder Sekundarstufe I bearbeitet werden, 
▪ wie der Ganztag einbezogen wird, 
▪ welche Vereinbarungen zur Kooperation mit außerschulischen Expertinnen 


bzw. Experten und Institutionen getroffen werden. 
 


4.1.1 Didaktische Prinzipien der Verbraucherbildung 
 


Wirksame Verbraucherbildung orientiert sich an allgemeinen didaktischen Prinzipien, 
die in Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler jeweils konsumbezogen konkreti-
siert werden müssen. 


 


Ausgangspunkt für eine reflektierte Konsumkompetenz ist die Lebenswelt der Schü-
lerinnen und Schüler mit den damit verbundenen aktuellen problemorientierten Ent-
scheidungen und Handlungen. Dabei wird in der Abwägung von Gegenwarts- und 
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Zukunftsbedürfnissen nachhaltiges Handeln in individuellen und gesellschaftlichen 
Anforderungssituationen in einem kompetenzorientierten Unterricht thematisiert. 


 
Konsumentscheidungen sind trotz gesellschaftlicher Beeinflussung und innerhalb des 
Spannungsfeldes differierender Leitbilder des Konsums vom Individuum selbst zu 
treffen. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer multiperspektivischen Verbraucher-
bildung, die sich an den Grundsätzen des „Beutelsbacher Konsenses“ orientiert 
(zit. nach: Schiele, S.; Schneider, H. [Hrsg.], Das Konsensproblem in der Politischen 
Bildung, Stuttgart 1977): 


Überwältigungsverbot: „Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen 
Mitteln auch immer – im Sinn erwünschter Meinungen zu überrumpeln 
und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. 
Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung 
und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des 
Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der – rundum akzep-
tierten – Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers." 


 


Kontroversitätsgebot: „Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, 
muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit 
der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche 
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, 
Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschrit-
ten." 


 


Analysefähigkeit und Interessenlage der Schüler: „Der Schüler muss in 
die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene In-
teressenlage zu analysieren sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, 
die vorgefundene Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen." 


 


Neben dem Überwältigungsverbot, dem Kontroversitätsgebot und der Befähigung 
eigene Interessen zu analysieren und Situationen mitzugestalten, bedarf es auch 
einer multiperspektivischen sowie geschlechtersensiblen Betrachtung verbraucherre-
levanter Sachverhalte. Lösungsvorschläge können strittig sein und auf unterschiedli-
chen Interessen und Wertorientierungen beruhen. Das Individuum muss in die Lage 
versetzt werden, in solchen Problemstellungen eigene Interessen zu erkennen, aber 
auch zu reflektieren, inwiefern solche Interessen verallgemeinerungsfähig sind. Eine 
multiperspektivische Betrachtung erfordert darüber hinaus, sowohl die Interessen als 
auch die Funktion verschiedener Akteure zu erkennen und zu respektieren sowie 
unterschiedliche, ökonomische, ökologische, soziale und globale Kriterien bei der 
Bewertung von Entscheidungen anlegen zu können. 


 
Verbraucherbildung vollzieht sich in einem kommunikativen Prozess, der Kooperation 
ermöglichen kann und den Schülerinnen und Schülern Felder der Partizipation im 
Rahmen der Institution Schule und darüber hinaus aufzeigt. Schulische und außer- 
schulische Lehr- und Lernprozesse im Rahmen der Verbraucherbildung zeichnen 
sich in ihrer kommunikativen Gestaltung auch durch Kultur- und Geschlechtersensibili-
tät aus. Diese dient der Wahrnehmung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Kulturen und Geschlechtern, beruht auf Gegenseitigkeit und ermöglicht bei wechsel- 
seitiger Anerkennung und Kompromissbereitschaft Achtsamkeit und Wertschätzung.  







25 


 


 


4.1.2 Methoden in der Verbraucherbildung 
 


Altersangemessen eingesetzt fördern die Methoden in konsumbezogenen Anwen-
dungssituationen kognitive und praktische Kompetenzen. Exemplarisch werden im 
Folgenden handlungsorientierte Methoden genannt, die reflexive Lernprozesse pro-
vozieren und einen hohen Anteil an Selbsterfahrung haben. Die genannte Auswahl 
an Methoden knüpft an die Kernlehrpläne der Fächer und Lernbereiche an, worin sie 
Kompetenzerwartungen fachmethodisch präzisieren oder z.B. im Zusammenhang mit 
den Überprüfungsformen und Formen der Leistungsüberprüfung genannt werden. 


▪ Bewegungs-, Ess-, Trinkprotokolle 
▪ Haushaltsbuch 
▪ Konsum- und Lebensstilbiografien 
▪ Interkulturelle Forschungsaufgaben zum Konsum 
▪ Nachhaltige Herstellung und Verarbeitung von Produkten in Haushalten bzw. 


deren Analyse in Unternehmen 
▪ Produkt- und Dienstleistungstests und -analysen 
▪ Schülerfirmen 
▪ (Rollen-)Simulationen 
▪ Debatten/Diskussionen zum Konsumentenschutz 
▪ Fallbeispiele zur Erarbeitung von Bereichen des Konsums 
▪ Produktlinienanalysen zum nachhaltigkeitsorientierten Produktvergleich 
▪ Expertengespräche zu konsumrelevanten Fragestellungen 
▪ Experimente 
▪ Erkundung von Produktionsstätten, Handelsorganisationen, Konsumenten-


schutzeinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen 
▪ Markterkundungen 


 


4.2 Außerunterrichtliche und außerschulische Verbraucherbildung 
 
Im Folgenden werden wesentliche Formen der außerunterrichtlichen und außerschuli-
schen Verbraucherbildung näher erläutert, die je nach schulischem Umfeld in unter-
schiedlichem Maße realisiert werden. 


 
Ernährung im Schulalltag 
Individuelle Ernährung und ggf. institutionalisierte Schulverpflegung sowie die Ver-
pflegung im Rahmen von Unterrichtsgängen und Klassenfahrten bieten vielfältige 
verbraucherrelevante Lernanlässe, die im Unterricht und pädagogischen Alltag auf-
gegriffen werden können. Auch dadurch kann eigenes und fremdes Essverhalten 
bewusst wahrgenommen und reflektiert werden. Darüber hinaus lässt sich das Ver-
pflegungsangebot nach unterschiedlichen Kriterien, z.B. gesundheitsförderlichen, 
nachhaltigen oder lebensstilrelevanten Gesichtspunkten, bewerten und ggf. erwei-
ternd gestalten. 


 
Vernetzungen mit dem Ganztag 
Die dargestellten Angebotsformen der außerunterrichtlichen Verbraucherbildung sind 
auch wesentliche Bestandteile der Angebote im Ganztag. Sie kennzeichnen sowohl 
gebundene als auch offene Ganztagsschulen in besonderer Weise und sind in das 
jeweilige Ganztagskonzept der Schule integriert. Die erweiterten Gestaltungsmög-
lichkeiten dieser Angebote geben den Schülerinnen und Schülern Raum und Zeit, die 
vielfältigen Formen von Verbraucherbildung kennenzulernen, zu erfahren und mitzu-
gestalten. So können im Ganztag angeleitete und offene Situationen angeboten 
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werden, die die Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler aufgreifen und selbsttäti-
ges formelles wie informelles Lernen ermöglichen. 
Die Angebote im Ganztag werden von Lehrkräften und Fachkräften unterschiedlicher 
beruflicher Herkunft und Qualifikation durchgeführt. Diese Verschiedenheit trägt we-
sentlich dazu bei, den Schülerinnen und Schülern vielfältige Zugänge zur Verbrauch-
erbildung zu eröffnen und Förderangebote für besondere Bedarfe bereitzustellen. 


 


Zusammenarbeit mit außerschulischen Akteuren 
Die Arbeit am Konzept zur Verbraucherbildung bezieht alle Bildungsakteure in den 
Prozess ein, die für eine Schule Verantwortung tragen. Das sind neben Schulleitung 
und Lehrkräften auch die Fachkräfte für Schulsozialarbeit und Fachkräfte außerschuli-
scher Kooperationspartner. Verbraucherbildung versteht sich damit als wesentlicher 
Bestandteil des gesellschaftlichen Bildungsauftrags, der in enger Kooperation mit 
Bildungspartnern wie Verbraucherzentralen, Sportvereinen, Jugendhilfeeinrichtungen 
oder auch Kultureinrichtungen geleistet werden kann. 
Die in NRW etablierten Bildungspartnerschaften mit kommunalen Einrichtungen wie 
Archiven, Bibliotheken, Gedenkstätten, Medienzentren, Museen, Musikschulen, 
Sportvereinen und Volkshochschulen bieten Beratungs-, Informations- und Qualifi-
zierungsangebote sowie Projekte, Kurse und Workshops auch zu verbraucherrelevan-
ten Inhalten. Kooperationsnetze wie Schule – Wirtschaft oder Schule und Arbeitswelt 
ermöglichen Schulen Projekte in verbraucherrelevanten Bereichen, die im Sinne 
einer systematischen und dauerhaften Lernpartnerschaft zwischen einer Schule und 
einem Unternehmen in fachspezifischen schulinternen Lehrplänen verankert werden. 
Die Zusammenarbeit mit diesen Akteuren und weiteren verbraucherbildungsrelevan-
ten Institutionen verstärkt den Praxisbezug der schulischen Verbraucherbildung und 
stellt Schulen personelle und materielle Ressourcen bereit, die im Unterricht in der 
Regel so nicht zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang müssen die Rollen 
und Zuständigkeiten externer Angebote geklärt sein. Die inhaltliche Vor- und Nach-
bereitung der jeweiligen Angebote sowie deren kritische Überprüfung in Hinblick auf 
eine mögliche einseitige Einflussnahme und die Qualität (u.a. sachliche Richtigkeit, 
Altersangemessenheit, Aktualität) obliegen der unterrichtenden Lehr- kraft. 


 
Pausensport und selbstbestimmte Bewegungszeiten 
Pausen sind ein wichtiges rhythmisierendes Element im Lern- und Lebensraum 
Schule. Sie bieten den Schülerinnen und Schülern ein Feld für selbstbestimmte ge-
sundheitsförderliche Bewegungsaktivitäten und Entspannung. Insbesondere in Schu-
len mit offenem oder gebundenem Ganztag gibt es darüber hinaus freie, von Schüle-
rinnen und Schülern selbstbestimmte Bewegungsaktivitäten, die in außerunterrichtli-
chen Situationen am Vor- und Nachmittag stattfinden können. Das informelle Lernen 
im Rahmen solcher nicht angeleiteter Bewegungsangebote trägt zum Erwerb einer 
allgemeinen Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler bei. Angepasst an 
die Gegebenheiten des Schulstandortes sind Angebote im Pausensport und für selbst-
bestimmte Bewegungszeiten Teil des Bewegungs-, Spiel- und Sportkonzeptes und 
des Ganztagskonzeptes der Schule. Die Umsetzung solcher Angebote wird durch 
den Einsatz von Sporthelferinnen und Sporthelfern bereichert und unterstützt. 


 
Wettbewerbe 
Die reflektierte Teilnahme an Wettbewerben bietet eine Ergänzung zu kompetenzori-
entiertem Unterricht in der Verbraucherbildung und kann für die Schule profilbildend 
sein sowie das schulische Auftreten in der Öffentlichkeit stärken. Wettbewerbe schaf-
fen einen Handlungsrahmen, der über die einzelne Schule hinausreicht und in dem 
Schülerinnen und Schüler einzeln oder im Team in besonderer Weise selbstbestimmt 
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aktiv werden können. Dabei folgen sie forschend entdeckend, kreativ gestaltend und 
auf die Darstellung im öffentlichen Raum gerichtet ihren eigenen Lernwegen. In 
Wettbewerben wenden Schülerinnen und Schüler selbstständig vielfältige Methoden 
an und überschreiten dabei Fächergrenzen. 


 


5. Schulinterne Planung und Umsetzung, Koordination und Weiter-
entwicklung 


 
Qualitätssicherung und -entwicklung von Verbraucherbildung an Schulen ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe, an der sich die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, die 
schulischen Gremien und außerschulische Bildungspartner beteiligen. Der gemein-
schaftliche Prozess von Planung, Koordination und Weiterentwicklung vollzieht sich 
auf drei Ebenen, 


 


• der curricularen und schulprogrammatischen, 


• der personalen und organisatorischen und 


• der außerunterrichtlichen und außerschulischen Ebene. 
 


Die nachfolgenden Evaluationsfragen dienen der Kommunikation über die Umset-
zung der Verbraucherbildung einerseits und die Vertiefung der Zusammenarbeit im 
Sinne von Verbraucherbildung auf diesen Ebenen andererseits. 


 


Curriculare und schulprogrammatische Ebene 


• Wurde ein schulisches Konzept zur Verbraucherbildung im o.g. Sinne entwi-
ckelt? 


• Trägt dieses schulische Konzept zur Verbraucherbildung zu einem kumulati-
ven Kompetenzerwerb im Sinne der Konsumkompetenz bei? 


• Wird die verknüpfende Anwendung fachspezifischer Methoden gefördert? 


• Trägt Verbraucherbildung zur Weiterentwicklung schulprogrammatischen Ar-
beitens bei? 


• Werden Aspekte der Verbraucherbildung in den Kompetenzüberprüfungen der 
jeweiligen Fächer berücksichtigt? 


• Werden in den fachspezifischen und lernbereichsbezogenen schulinternen 
Lehrplänen bzw. Arbeitsplänen Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung aus-
gewiesen? 


• Werden in den fachspezifischen und lernbereichsbezogenen schulinternen 
Lehrplänen bzw. Arbeitsplänen sämtliche Bereiche der Verbraucherbildung 
abgedeckt? 


• Wird dieses schulische Konzept zur Verbraucherbildung regelmäßig ge-
prüft/weiterentwickelt? 


 


Personale und organisatorische Ebene 


• Liegt ein Arbeitsprogramm zur Entwicklung und Umsetzung eines schulischen 
Konzepts zur Verbraucherbildung vor? 


• Schafft die Schulleitung den Rahmen für Absprachen zur Koordinierung und 
Weiterentwicklung der Verbraucherbildung? 


• Gibt es koordinierende Ansprechpersonen für den Bereich der Verbraucher-
bildung? 


• Findet ein regelmäßiger Austausch statt? 


• Wie werden die Gremien und die an Schule Beteiligten in Verbraucherbildung 
einbezogen? 
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• Werden Impulse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt? 


• Werden Möglichkeiten der verbraucherbezogenen Fort- und Weiterbildung von 
Lehrkräften genutzt? 


 


Außerunterrichtliche und außerschulische Ebene 


• Werden Chancen des Ganztags im Sinne der Verbraucherbildung genutzt? 


• Werden standortbezogene Voraussetzungen berücksichtigt? 


• Findet Kooperation mit außerschulischen Partnern statt? 


• Werden außerschulische Angebote der Beratung und Unterstützung genutzt? 


• Sind Wettbewerbe und Projekte im schulischen Konzept Verbraucherbildung 
verankert? 


 


Bezogen auf die Lehr- und Lernprozesse ergeben sich weitere Fragen: 


• Sind die Lehr- und Lernprozesse zur Verbraucherbildung an Anforderungssi-
tuationen orientiert? 


• Orientieren sich die Lehr- und Lernprozesse der Verbraucherbildung am Beu-
telsbacher Konsens? 


• Werden differente Konsumstile zugelassen und reflektiert? 


• Sind die eingesetzten Materialien funktional im Sinne der Ziele der Verbrauch-
erbildung? 
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6. Anhang 


Beispielhafte Übersichtsraster als Beitrag zum schulischen Konzept zur Verbrauch-
erbildung 


 


Alternative A: Übersicht nach Bereichen und Zielen der Verbraucherbildung 
 


Die Tabelle greift in gekürzter Form exemplarisch Beiträge von Leitfächern und wei-
teren Fächern sowie Projekten zur Verbraucherbildung aus und verweist auf jeweilige 
fachspezifische schulinterne Lehrpläne. 


 


 Bereiche der Verbraucherbildung (vgl. Kap. 2.3.2, Abb. 1) 


Übergreifen- 


der Bereich 


Allg. Konsum 


Bereich A Fi-


nanzen, Markt-


geschehen und 


Verbrau- cher-


recht 


Bereich B 


Ernährung 


und Ge- 


sundheit 


Bereich C 


Medien 


und Infor- 


mation in 


der digita- 


len Welt 


Bereich D 


Leben, 


Wohnen 


und Mobili- 


tät 


Z
ie


le
 d


e
r 


V
e


rb
ra


u
c


h
e


rb
il
d


u
n


g
 (


K
a
p


. 
2
.2


) 


Reflexion von indivi- 


duellen Bedürfnissen 


und Bedarfen sowohl 


in der Gegenwart als 


auch in der Zukunft 


1. Leitfach, 
UV 1, 
Jgst. 7 


2. Fach A, 
UV 4, 
Jgst. 9 


    


Auseinandersetzung 


mit gesellschaftlichen 


Einflüssen auf Kon- 


sumentscheidungen 


unter Berücksichti- 


gung verschiedener 


Interessen 


  1. Fach 
C, UV 
2, Jgst. 
5 


2. Leit- 
fach, 
UV 4, 
Jgst. 6 


3. Projekt 
N.N., 
Jgst. 9 


  


Auseinandersetzung 


mit individuellen und 


gesellschaftlichen 


Folgen des Konsums 


 1. Leitfach mit 


Fach C, UV 


2, Jgst. 8 


  1. Leit- 
fach, 
UV 1, 
Jgst. 6 


2. Fach B, 
UV 6, 
Jgst. 7 


3. Fach 
C, UV 
3 Jgst. 
7 


Auseinandersetzung 


mit politisch- rechtli-


chen und sozio- öko-


nomischen Rah- men-


bedingungen 


     


Reflexion von Kriterien 


für Konsumentschei- 


dungen 


   1. Fach C 


mit 


Fach 


A, UV 


4, Jgst. 


9 


 


Auseinandersetzung 


mit individuellen, kol- 


lektiven und politi- 


schen Gestaltungsop- 


tionen des Konsums 


 1. Fach A, UV 
7, Jgst. 7 


2. Fach B, UV 
3, Jgst. 7 
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Alternative B: Übersicht nach Fächern und Jahrgangsstufen in der Primarstufe und 
Sekundarstufe I 


 
Die Tabelle greift in gekürzter Form exemplarisch Beiträge von Leitfächern und wei-
teren Fächern sowie Projekten zur Verbraucherbildung aus und verweist auf jeweilige 
fachspezifische schulinterne Lehrpläne. 


 
Primarstufe 


 


 Jgst. 1 Jgst. 2 Jgst. 3 Jgst. 4 


Leitfach 1. UV 1 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


2. UV 3 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


1. UV 1 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


2. UV 3 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


1. UV 2 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


2. UV 3 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


3. UV 7 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


1. UV 1 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


2. UV 2 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


Fach A 1. UV 2 Thema 


(Bereich/ 


Ziel) inkl. 


Lernen am 


außerschul. 


Lernort 


1. UV 3 Thema 


(Bereich/ Ziel) 


1. UV 1 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


2. UV 4 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


3. UV 7 Thema 
(Bereich/ Ziel) 


 


Fach B  mit außerschulischem 


Partner N.N. (Be- 


reich/ Ziel) 


Projekt 
N.N.1 


mit außerschuli- 


schem Partner 


N.N. (Bereich/ 


Ziel) 
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Sekundarstufe I 


 


 Jgst. 5 Jgst. 6 Jgst. 7 Jgst. 8 Jgst. 9 Jgst. 10 


Leitfach 4. UV 1 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


5. UV 4 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


6. UV 7 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


3. UV 1 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


4. UV 3 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


4. UV 2 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


5. UV 3 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


6. UV 7 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


3. UV 1 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


4. UV 2 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


1. UV 3 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


2. UV 5 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


3. UV 6 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


1. UV 1 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


2. UV 2 Thema 
(Bereich/ 
Ziel) 


Fach A 1. UV 2 Thema 


(Bereich/ 


Ziel) 


 1. UV 1 


Thema 


(Be- 


reich/ 


Ziel) 


1. UV 4 


Thema 


(Be- 


reich/ 


Ziel) 


  


Fach B 2. UV 2 Thema 


(Bereich/ 


Ziel) inkl. 


Lernen am 


außerschul. 


Lernort 


2. UV 3 


Thema 


(Be- 


reich/ 


Ziel) 


  1. UV 2 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


2. UV 7 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


 


Fach C    3. UV 1 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


4. UV 3 
Thema 
(Be- 
reich/ 
Ziel) 


1. UV 1 


Thema 


(Be- 


reich/ 


Ziel) 


1. UV 4 Thema 


(Bereich/ 


Ziel) 


Projekt 
N.N.1 


mit außerschuli- 


schem Partner 


N.N. (Bereich/ 


Ziel) 


     


Projekt 
N.N. 2 


    mit außerschulischem 
N.N. (Bereich/ Ziel) 


Partner 


 







 
 


 


 


 


Integration von Zielen und Inhaltsbereichen  
der Rahmenvorgabe Verbraucherbildung  


in die Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I des Gymnasiums 
- Übersicht nach Fächern geordnet - 
(Stand: Online-Fassung Inkraftsetzung, 23.06.2019) 


 


Inhaltsverzeichnis 


1. Auftrag und Umsetzung ........................................................................................ 3 


2. Zum Begriff „Verbraucherkompetenz/Verbraucherbildung“ .................................. 4 


3. Forschungslage .................................................................................................... 5 


4. Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und Praxis in den Ländern .............. 9 


5. Vorschläge für eine weiterführende Evaluierung der Entwicklung von 
Verbraucherkompetenz und weitere Perspektiven ............................................. 11 


Deutsche Bundesbank ................................................................................................ 8 


Hessischer Rundfunk .................................................................................................. 8 


1. Die Rahmenvorgabe als kompetenzorientierte curriculare Vorgabe ...................... 6 


2. Verbraucherbildung – Grundlagen, Ziele, Bereiche .............................................. 7 


3. Verbraucherbildung als Querschnittsaufgabe...................................................... 15 


4. Verbraucherbildung im schulischen Lernen ........................................................ 23 


Anhang 1: Bereiche der Verbraucherbildung ............................................................. 19 


Anhang 2: Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung ............................................. 23 


 


 







Einbindung von Inhaltsbereichen und Zielen der Verbraucherbildung in den KLP 
Gym SI (Stand: Online-Fassung Inkraftsetzung, 23.06.2019) 


2 


 


 


Biologie 
 


Bis zum Ende der Erprobungsstufe 
 


Inhaltsfeld Vielfalt und Angepasstheiten von Lebewesen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 verschiedene Formen der Nutztierhaltung beschreiben und im Hinblick auf aus-


gewählte Kriterien erörtern. (VB Ü, VB B, Z3, Z5) 


 


Inhaltsfeld Mensch und Gesundheit 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 die Folgen des Tabakkonsums für den Organismus erläutern (UF1, UF2, K4), (VB 


B; Z3) 


 Lebensmittel anhand von ausgewählten Qualitätsmerkmalen beurteilen (B1, B2), 


(VB Ü, VB B, Z5) 


 Empfehlungen zur Gesunderhaltung des Körpers und zur Suchtprophylaxe unter 


Verwendung von biologischem Wissen entwickeln (B3, B4, K4). (VB B; Z1, Z3) 


 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


 


Inhaltsfeld Ökologie und Naturschutz 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Umgestaltungen der Landschaft durch menschliche Eingriffe unter ökonomischen 


und ökologischen Aspekten bewerten und Handlungsoptionen im Sinne des Na-


turschutzes und der Nachhaltigkeit entwickeln (B2, B3, K4). (VB Ü, VB D, Z6) 
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Inhaltsfeld Mensch und Gesundheit 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 von Suchtmitteln ausgehende physische und psychische Veränderungen be-


schreiben und Folgen des Konsums für die Gesundheit beurteilen (UF1, B1), (VB 


B; Z 1, Z 3) 


 Positionen zum Thema Impfung auch im Internet recherchieren, auswerten, Stra-


tegien und Absichten erkennen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen 


der Ständigen Impfkommission kritisch reflektieren. (VB B, Z3, Z6) 


 


 


Chemie 


 
Inhaltsfeld 3: Verbrennung 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Vor- und Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grund-


lage der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Beispiel von Wasser abwä-


gen. (VB D, Z3, Z5) 


 


 
Inhaltsfeld 4: Metalle und Metallgewinnung 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung 


und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Basis das eigene Konsum- 


und Entsorgungsverhalten bewerten. (VB Ü, VB D, Z1, Z5) 
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Inhaltsfeld 6: Salze und Ionen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten die Verwendung von Salzen im Alltag 


reflektieren. (VB B, Z3) 


 


 
Inhaltsfeld 8: Molekülverbindungen 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Informationen für ein technisches Verfahren zur Industrierohstoffgewinnung aus 


Gasen mithilfe digitaler Medien beschaffen und Bewertungskriterien auch unter 


Berücksichtigung der Energiespeicherung festlegen. (VB Ü, VB D, Z3, Z5) 


 


 
Inhaltsfeld 9: Saure und alkalische Lösungen 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 beim Umgang mit sauren und alkalischen Lösungen Risiken und Nutzen abwä-


gen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen begründet auswählen, (VB D, Z5) 


 


 
Inhaltsfeld 10: Organische Chemie 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Vor- und Nachteile der Nutzung von fossilen und regenerativen Energieträgern 


unter ökologischen, ökonomischen und ethischen Gesichtspunkten diskutieren, 


(VB Ü, VB D, Z1, Z3, Z5, Z6) 


 am Beispiel eines chemischen Produkts Kriterien hinsichtlich Verwendung, Öko-


nomie, Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit abwägen und im Hinblick auf 


die Verwendung einen eigenen sachlich fundierten Standpunkt beziehen. (VB Ü, 


Z3, Z5) 
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Deutsch 
 
Bis zum Ende der Erprobungsstufe 


Inhaltsfeld 3: Kommunikation 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 die Wirkung ihres kommunikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – 


abschätzen und Konsequenzen reflektieren. (VB C, Z4) 


 


 
Inhaltsfeld 4: Medien 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Internet-Kommunikation als potenziell öffentliche Kommunikation identifizieren 


und grundlegende Konsequenzen für sich und andere einschätzen, (VB C, Z4) 


 angeleitet die Qualität verschiedener altersgemäßer Quellen prüfen und bewerten 


(Autor/in, Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege). (VB C, Z2) 


 
 


Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Erste Stufe 


Inhaltsfeld 1: Sprache 


Die Schülerinnen und Schüler können 


 sprachliche Gestaltungsmittel unterscheiden (u.a. Kohäsionsmittel) und ihre Wir-


kung erklären (u.a. sprachliche Signale der Rezipientensteuerung). (VB A, Z2) 


 


 
Inhaltsfeld 3: Kommunikation 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und fremden kommu-


nikativen Handelns – auch in digitaler Kommunikation – reflektieren und Konse-


quenzen daraus ableiten. (VB C, Z2) 


Inhaltsfeld 4: Medien 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 
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 in Suchmaschinen und auf Websites dargestellte Informationen als abhängig von 


Spezifika der Internetformate beschreiben und das eigene Wahrnehmungsverhal-


ten reflektieren, (VB C, Z2) 


 den Grad der Öffentlichkeit in Formen der Internet-Kommunikation abschätzen 


und Handlungskonsequenzen aufzeigen (Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Al-


tersbeschränkungen), (VB C, Z3, Z4) 


 mediale Gestaltungen von Werbung beschreiben und hinsichtlich der Wirkungen 


(u.a. Rollenbilder) analysieren. (VB Ü, Z5) 


 
 
Zweite Stufe 


Inhaltsfeld 4: Medien 


Die Schülerinnen und Schüler können 


 Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben und hinsichtlich ihrer 


Funktionen untersuchen (Information, Beeinflussung, Kommunikation, Unterhal-


tung, Verkauf), (VB C, Z2, Z5) 


 Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und Konsequenzen 


aufzeigen (öffentliche Meinungsbildung, Mechanismen der Themensetzung, Da-


tenschutz, Altersbeschränkungen, Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungs-


rechte), (VB C, Z4) 


 
 


Erdkunde 
 
Bis zum Ende der Erprobungsstufe 


 


Inhaltsfeld 2: Räumliche Voraussetzungen und Auswirkungen des Tourismus 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erläutern die Auswirkungen des Tourismus in ökonomischer, ökologischer und 


sozialer Hinsicht, (VB Ü, VB D, Z3) 


 erörtern das Konzept des sanften Tourismus und dessen räumliche Voraus-


setzungen und Folgen, (VB Ü, VB D, Z3, Z6), 


 erörtern ausgewählte Aspekte des Zielkonflikts zwischen ökonomischem Wachs-


tum und nachhaltiger Entwicklung eines Touristenortes. (VB Ü, VB D, Z3) 
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Inhaltsfeld 3: Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unter-schiedlicher 


Ausstattung 


 


Die Schülerinnen und Schüler 


 erklären Chancen, mögliche Grenzen und Herausforderungen nachhaltigen Wirt-


schaftens in der Landwirtschaft. (VB Ü, Z3, Z4) 


 erörtern in Ansätzen ihr eigenes auch durch die Digitalisierung geprägtes Kon-


sumverhalten hinsichtlich ökologischer, ökonomischer und sozialer Folgen. (VB 


Ü, Z1, Z3) 


 
 


Bis zum Ende der Sekundarstufe I 
 


Inhaltsfeld 6: Landwirtschaftliche Produktion in unterschiedlichen Klimazonen 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erörtern Gestaltungsoptionen für ein nachhaltigeres Konsumverhalten. (VB Ü, Z3, 


Z6) 


 


 
Inhaltsfeld 9: Verstädterung und Stadtentwicklung 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 wägen Chancen und Herausforderungen von Stadtumbaumaßnahmen im Kontext 


sich verändernder sozialer, ökonomischer und ökologischer Rahmenbedingungen 


ab. (VB D, Z4, Z6) 
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Fremdsprachen 


 
Englisch 


Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Zweite Stufe 


Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung 
 
 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: anglophone Lebenswirklichkeiten global 


(u.a. in einem weiteren anglophonen Land, geographische, wirtschaftlich- tech-


nologische, kulturelle, soziale und politische Aspekte); Migration und Mobilität in 


der globalisierten Welt; Bedeutung digitaler Medien für den Einzelnen und die 


Gesellschaft; Werbung, Konsum und Verbraucherschutz; gesellschaftliches Enga-


gement; Demokratie und Menschenrechte (VB Ü, Z6) 


 


 


Französisch 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Erste Stufe 


Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung 
 
 Einblicke in die Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen: Familie, Freundschaft, 


Freizeitgestaltung, Schulalltag, Konsumverhalten (VB D, Z1, Z2) 


 


 
Zweite Stufe 


Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung 
 
 Lebenswirklichkeiten und -entwürfe von Jugendlichen: Familie, Freundschaft, 


Liebe, Jugendkulturen, Freizeitgestaltung, Identität, Umgang mit Vielfalt, Enga-


gement, Wohnen, Mobilität, Konsumverhalten, Umweltschutz (VB D, Z1, Z2) 
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Französisch als 3. Fremdsprache, 


Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung 


 
 Lebenswirklichkeiten und -entwürfe von Jugendlichen: Familie, Freundschaft, 


Liebe, Jugendkulturen, Freizeitgestaltung, Identität, Umgang mit Vielfalt, Enga-


gement, Wohnen, Mobilität, Konsumverhalten, Umweltschutz (VB D, Z1, Z2) 


 
 


Spanisch 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Erste Stufe 


Text- und Medienkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 bei der Erstellung von Medienprodukten die zentralen rechtlichen Grundlagen des 


Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts beachten (VB C, Z4) 


 


 
Zweite Stufe 


Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung 
 
 Alltagsleben, Familie, Freundschaft/Partnerschaft, Umgang mit Vielfalt, Freizeit-


gestaltung und Konsumverhalten auch unter Berücksichtigung des Umweltschut-


zes (VB D, Z1, Z2) 


 


 
Text- und Medienkompetenz 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 bei der Erstellung von Medienprodukten die rechtlichen Grundlagen des Persön-


lichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts beachten. (VB C, Z4) 
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Spanisch als dritte Fremdsprache 


Interkulturelle Kommunikative Kompetenz, fachliche Konkretisierung 
 
 Alltagsleben, Familie, Freundschaft/Partnerschaft, Umgang mit Vielfalt, Freizeit-


gestaltung und Konsumverhalten auch unter Berücksichtigung des Umweltschut-


zes (VB D, Z1, Z2) 


Text- und Medienkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 bei der Erstellung von Medienprodukten die rechtlichen Grundlagen des Per-


sönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts beachten. (VB C, Z4) 


 
 
 


Geschichte 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


 


Die Schülerinnen und Schüler 


▪ stellen ökonomisch-soziale Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kultu-


relle Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Vergangenheit dar. (VB 


D, Z6) 


 
 
Inhaltsfeld 5: Europa wandelt sich politisch und wirtschaftlich 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erläutern vor dem Hintergrund der Sozialen Frage Lebens- und Arbeitswelten 


von Männern, Frauen und Kindern in ländlichen und urbanen Regionen. (VB D, 


Z1, Z3, Z6) 


 


 
Inhaltsfeld 6: Imperialismus und Erster Weltkrieg 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erläutern zentrale Motive, Formen und Folgen des Imperialismus europäischer 


Staaten in Afrika. (VB Ü, Z3) 
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Inhaltsfeld 10: Gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Entwicklungen in 


Deutschland seit 1945 


 


Die Schülerinnen und Schüler 


 beurteilen sozioökonomische Entwicklungen vor und nach der Wiedervereini-


gung. (VB Ü, Z3) 


 
 


Kunst 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Inhaltsfeld 2: Bildkonzepte 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erläutern exemplarisch den Einfluss bildexterner Faktoren (soziokulturelle, histori-


sche, ökonomische und ökologische) in eigenen oder fremden Gestaltungen. (VB 


C, Z4) 


 


 
Inhaltsfeld 3: Gestaltungsfelder in Funktionszusammenhängen 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 bewerten das Potenzial von bildnerischen Gestaltungen bzw. Konzepten zur be-


wussten Beeinflussung der Rezipientinnen und Rezipienten (VB C, Z1) 
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Musik 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Die Schülerinnen und Schüler 


▪ beurteilen begründet Auswirkungen digitaler Musikrezeption, Musikdistribution 


und Musikproduktion sowie urheberrechtliche Fragestellungen, (VB C, VB D; 


Z4, Z6), 


▪ beurteilen begründet Auswirkungen ökonomischer Zusammenhänge auf Mu-


sik. (VB A, Z3, Z4) 


 


 
Inhaltsfeld 3: Verwendungen 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 analysieren und interpretieren musikalische Gestaltungselemente in der Werbung 


im Hinblick auf ihre Wirkungen, (VB Ü; Z1, Z2) 


 entwerfen und realisieren adressatengerecht Musik für eine Werbeproduktion mit 


digitalen Werkzeugen. (VB Ü; Z1, Z2) 


 
 


Physik 


 
Bis zum Ende der Erprobungsstufe 


Inhaltsfeld 2: Elektrischer Strom und Magnetismus 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Möglichkeiten zur sparsamen Nutzung elektrischer Energie im Haushalt nennen 


und diese unter verschiedenen Kriterien bewerten. (VB Ü, VB D, Z1, Z3, Z5) 


 
Inhaltsfeld 3: Schall 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Maßnahmen benennen und beurteilen, die in verschiedenen Alltagssituationen 


zur Vermeidung von und zum Schutz vor Lärm ergriffen werden können, (VB B, 


VB D, Z3) 
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 Lärmbelastungen bewerten und daraus begründete Konsequenzen ziehen. (VB 


B, VB D, Z1, Z3) 


 
 


Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Inhaltsfeld 7: Bewegung, Kraft und Energie 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Zugänge zu Gebäuden unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit beurteilen, (VB 


Ü, VB D, Z2, Z4, Z6) 


 Nahrungsmittel auf Grundlage ihres Energiegehalts bedarfsangemessen 


bewerten. (VB B, Z1) 


 


 
Inhaltsfeld 9: Elektrizität 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Energiebedarf und Leistung von elektrischen Haushaltsgeräten ermitteln und die 


entsprechenden Energiekosten berechnen, (VB D, Z3, Z5) 


 Kaufentscheidungen für elektrische Geräte unter Abwägung physikalischer und 


außerphysikalischer Kriterien treffen. (VB Ü, VB D, Z1, Z3, Z5) 


 


 
Inhaltsfeld 10: Ionisierende Strahlung und Kernenergie 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Daten zu Gefährdungen durch Radioaktivität anhand der effektiven Dosis (Einheit 


SV) unter Berücksichtigung der Aussagekraft von Grenzwerten beurteilen, (VB B, 


Z3, Z4) 


 Nutzen und Risiken radioaktiver Strahlung und Röntgenstrahlung auf der Grund-


lage physikalischer und biologischer Erkenntnisse begründet abwägen. (VB Ü, VB 


B, Z2, Z3, Z4, Z5) 
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Inhaltsfeld 11: Energieversorgung 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Daten zur eigenen Nutzung von Elektrogeräten (u.a. Stromrechnungen, Produk-


tinformationen, Angaben zur Energieeffizienz) auswerten, (VB Ü, VB D, Z3, Z6) 


 im Internet verfügbare Informationen und Daten zur Energieversorgung sowie ihre 


Quellen und dahinterliegende mögliche Strategien kritisch bewerten. (VB Ü, VB C, 


Z2, Z3) 


 
 
 


Religionslehren 


Katholische Religionslehre 


 
 


Bis zum Ende der Erprobungsstufe 


Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit und Verantwortung 
 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erörtern bezogen auf ihren Alltag die Möglichkeiten eines nachhaltigen Umgangs 


mit den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der Schöpfungsverantwortung. 


(VB Ü, VB D, Z1, Z3, Z5, Z6) 


 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


 


Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit und Verantwortung 


Die Schülerinnen und Schüler 


 erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer an biblisch- 


christlicher Ethik orientierten Lebens- und Weltgestaltung, auch im Hinblick auf 


Herausforderungen durch den digitalen Wandel der Gesellschaft. (VB Ü, Z3) 
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Evangelische Religionslehre 


 
Bis zum Ende der Erprobungsstufe 


 


Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 


Die Schülerinnen und Schüler 


 erörtern bezogen auf ihren Alltag die Möglichkeiten eines nachhaltigen Umgangs 


mit den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der Verantwortung für die 


Schöpfung. (VB Ü, VB D, Z3, Z5, Z6) 


 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 


Die Schülerinnen und Schüler 


 erklären den Einsatz für Menschenwürde, Frieden und für die gerechte Gestal-


tung der Lebensverhältnisse aller Menschen als Konsequenz des biblischen Ver-


ständnisses von Gerechtigkeit, (VB Ü, Z2, Z6) 


 erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am biblischen 


Freiheits-, Friedens- und Gerechtigkeitsverständnis orientierten Lebens- und 


Weltgestaltung, auch im Hinblick auf Herausforderungen durch den digitalen Wan-


del der Gesellschaft. (VB Ü, Z2, Z6) 


 
 
 


Sport 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I: 


 
Inhaltsfeld f: Gesundheit 


 
Die Schülerinnen und Schüler können 


 Auswirkungen gezielten Sporttreibens auf die Gesundheit grundlegend beschrei-


ben, (VB B, Z3) 
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 Muster des eigenen Bewegungsverhaltens (im Alltag und in sportlichen Hand-


lungssituationen) auch unter Nutzung digitaler Medien erfassen und im Hinblick 


auf den gesundheitlichen Nutzen und mögliche Risiken analysieren, (VB B, Z1, Z3) 


 gesundheitliche Auswirkungen sportlichen Handelns unter besonderer Berück-


sichtigung medial vermittelter Fitnesstrends und Körperideale auch unter Ge-


schlechteraspekten kritisch beurteilen. (VB Ü, VB B, Z1, Z2, Z3, Z6) 
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Wirtschaft-Politik 


Leitfach Verbraucherbildung gemäß Rahmenvorgabe Verbraucherbildung 
 


 
Bis zum Ende der Erprobungsstufe 


Die Schülerinnen und Schüler 


▪ benennen grundlegende Aspekte des Handelns als Verbraucherinnen und 


Verbraucher, (VB Ü, Z1, Z3) 


▪ beurteilen verschiedene Optionen ökonomischen, politischen und konsumrele-


vanten Handelns, (VB Ü, Z6) 


▪ begründen in Ansätzen den Stellenwert verschiedener Medien für ökono-


mische, politische und gesellschaftliche Entscheidungen und Prozesse. (VB 


C, Z2, Z4) 


 


 
Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 beschreiben das Spannungsfeld zwischen Konsumwünschen und verfügbaren 


Mitteln, (VB Ü, VB A, Z1, Z2) 


 vergleichen verschiedene, auch digitale, Verkaufsstrategien, (VB Ü, VB C, Z2) 


 bewerten die eigenen Konsumwünsche und -entscheidungen im Hinblick auf Nut-


zen und zur Verfügung stehende Mittel, (VB Ü, Z1, Z2) 


 beurteilen Grenzen und Folgen ihres Konsumentenhandelns, auch unter rechtli-


chen Aspekten, (VB Ü, Z4) 


 beurteilen den Einfluss von Werbung und sozialen Medien auf das eigene Kon-


sumverhalten. (VB Ü, Z2) 


 


 
Inhaltsfeld 3: Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 erläutern nachhaltige Entwicklung als Herausforderung im privaten, gesellschaftli-


chen, wirtschaftlichen und politischen Handeln, (VB Ü, VB D, Z5, Z6) 


 beurteilen anhand vorgegebener Kriterien staatliche Maßnahmen und individuelle 


Handlungsmöglichkeiten zur Ressourceneffizienz. (VB Ü, Z6) 
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Inhaltsfeld 5: Medien und Information in der digitalisierten Welt 
 
Die Schülerinnen und Schüler 


 setzen sich kritisch mit Medienangeboten und der eigenen Mediennutzung ausei-


nander, (VB C, Z1, Z2) 


 ermitteln in Ansätzen den Stellenwert der interessengeleiteten Setzung und Ver-


breitung von medial vermittelten Inhalten. (VB C, Z2) 


 


 
Bis zum Ende der Sekundarstufe I 


Die Schülerinnen und Schüler 


▪ analysieren aspektgeleitet das Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher, 


(VB Ü, Z1, Z3) 


▪ beurteilen den Stellenwert verschiedener Medien für ökonomische, politische 


und gesellschaftliche Entscheidungen und Prozesse. (VB C, Z2, Z4) 


 


 
Inhaltsfeld 1: Wirtschaftliches Handeln in der marktwirtschaftlichen Ordnung 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 beschreiben die Bedeutung der Digitalisierung von Märkten und des Zahlungsver-


kehrs, (VB A, Z4, Z5) 


 beurteilen Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Sozialen Marktwirtschaft. 


(VB C, Z4, Z5, Z6) 


 


 
Inhaltsfeld 8: Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher 


 
Die Schülerinnen und Schüler 


 beschreiben Möglichkeiten des Einsatzes von Algorithmen in Onlineangeboten 


von Unternehmen, (VB C, Z1, Z5) 


 beurteilen Chancen und Risiken im Onlinehandel für Verbraucherinnen und Ver-


braucher, (VB C, Z3, Z5) 


 bewerten die Durchsetzungsmöglichkeiten der Interessen von Verbraucherinnen 


und Verbrauchern, (VB Ü, A, Z1, Z4) 


 bewerten ihr Handeln als Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf nach-


haltige Entwicklung. (VB D, Z5, Z6) 
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Anhang 1: Bereiche der Verbraucherbildung 
(RV Verbraucherbildung, S. 13 – 15) 


 


 
Übergreifender Bereich (Ü) 


Allgemeiner Konsum 


 
Bereich A 


 
 


Finanzen, Markt-
geschehen und 


Verbraucherrecht 


 
Bereich B 


 
 


Ernährung und 
Gesundheit 


 
Bereich C 


 
 


Medien und 


Information in der 
digitalen Welt 


 
Bereich D 


 
 


Leben, Wohnen 
und Mobilität 


 
Abb. 1: Strukturierung der Verbraucherbildung in vier in-


haltlich differenzierbare Bereiche und einen querliegenden 


übergreifenden Bereich, mithilfe dessen die Bereiche A bis 


D weiter entfaltet werden können. 


 


 
▪ Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum 


 


– Bedürfnisse und Bedarf, Lebensstil, Konsumgewohnheiten sowie Konsumver-
antwortung 


– Wirkung von Design, Werbung und Marketingstrategien 
– Konsumrelevante Produktinformationen und Produktkennzeichnung 
– Qualität und Nachhaltigkeit von Gütern und Dienstleistungen 
– Verbraucherschutz, Verbraucherrechte und Möglichkeiten der Durchsetzung 


sowie Verbraucherpflichten 
– Globale, nationale und regionale Zusammenhänge und Auswirkungen von 


Konsumentscheidungen 
 


Der Bereich Allgemeiner Konsum greift allgemeine Strukturen, Prinzipien, Grundan-


nahmen und Wirkungsweisen auf. Diese können in den unterschiedlichen u.g. Be-


reichen zum Tragen kommen und konkretisiert werden. Die Einzelaspekte des 


Bereichs Allgemeiner Konsum ermöglichen gleichzeitig auch eine 
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Querschnittsperspektive, die die in konkreten Anforderungssituationen der o.g. Be-


reiche erworbenen Erkenntnisse abstrahieren und übertragen lassen. 


 
 
 


▪ Bereich A – Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht 
 


– Qualität und Transparenz von Finanzprodukten und -dienstleistungen 
– Produkt- und Dienstleistungsmärkte sowie alternative Konsummodelle 
– Lohn bzw. Einkommen, Vermögensbildung, private Absicherung und Altersvor-


sorge 
– Verträge, Geld und Zahlungsverkehr 
– Inanspruchnahme von Krediten und Vermeidung sowie Bewältigung von 


Überschuldung 
 


Der Bereich Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht ermöglicht die Kon-


struktion von Anforderungssituationen, in denen basierend auf der Kenntnis grundle-


gender rechtlicher Regelungen des wirtschaftlichen Geschehens finanzbezogene Ent-


scheidungen getroffen werden. Einerseits geschieht dies aus den unterschiedlichen 


Perspektiven einer Konsumentin oder eines Konsumenten, einer Bürgerin oder 


eines Bürgers, einer Unternehmerin oder eines Unternehmers, einer Privatperson 


und anderer Entscheidungsträger. Andererseits erfolgt es im Spannungsfeld zwi-


schen Eigenverantwortung und staatlicher Fürsorge und Regulierung sowie unter 


der Bedingung von Knappheit. Im Rahmen der Informationsbeschaffung und -analyse 


wird auf die Bedeutung von Expertise und die Beurteilung der Kompetenz und Glaub-


würdigkeit der Quelle hingearbeitet. 


 
 
 


▪ Bereich B – Ernährung und Gesundheit 


 
– Gesundheitsförderliche und nachhaltige Lebensführung und Ernährung 
– Geschmacksbildung und Esskulturen 
– Nahrungsproduktion und -zubereitung, Produktionsketten 
– Lebensmittelsicherheit und -kennzeichnung 
– Suchtprophylaxe und Drogenprävention 


 


Der Bereich Ernährung und Gesundheit ermöglicht die Konstruktion von Anforde-


rungssituationen, um sich mit der individuellen Essbiographie kritisch auseinanderzu-


setzen und verschiedene Ausprägungen der Esskultur sowie Einflussfaktoren auf ihr 


Ernährungsverhalten kennenzulernen. Dazu gehört u. a. auch die 
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Auseinandersetzung mit individuellen Essbiographien in Beziehung zu verschiede-


nen Lebensstilen in unterschiedlichen sozialen Milieus. Davon ausgehend werden 


umgekehrt auch Auswirkungen des individuellen Lebensmittelkonsums auf das Klima 


und die globale Welt aufgegriffen. Fokussiert werden hierbei einerseits die Nah-


rungsmittelzubereitung unter ernährungsphysiologischen und gesundheitlichen As-


pekten sowie globale Fragestellungen und andererseits Lagerung, Resteverwertung 


und Abfallvermeidung. Im Sinne einer gesunden Lebensführung werden Möglich-


keiten der Prävention sowie Unfall- und Verletzungsprophylaxe reflektiert, unter-


schiedliche Körperideale hinterfragt sowie gesundheitsförderliche Verhaltensweisen 


und die Gefahren u.a. von Sucht erkannt. Im Bereich Ernährung und Gesundheit 


ist das übergeordnete Ziel eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen. 


 
 
 


▪ Bereich C – Medien und Information in der digitalen Welt 
 


– Medienwahrnehmung, -analyse, -nutzung und -sicherheit 
– Informationsbeschaffung und -bewertung 
– Datenschutz und Urheberrechte, Verwertung privater Daten 
– Cybermobbing und Privatsphäre 
– Onlinehandel 


 


Der Bereich Medien und Informationen in der digitalen Welt greift Themenstellungen 


u.a. Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Werbung und 


Algorithmen auf und beleuchtet diese aus unterschiedlichen Perspektiven. Bildung in 


der digitalen Welt hat somit auch die Aufgabe, Medienhandeln und Medieninhalte 


kritisch zu hinterfragen: Asymmetrien zwischen Anbieter und Nutzer digitaler Medien 


und Inhalte können thematisiert sowie Möglichkeiten und Grenzen eigenen Handelns 


erkennbar gemacht werden. Einsatz und Nutzen sowie Gefahren und Unzulänglich-


keiten in dem komplexen Bereich der Technologieentwicklung und ihrer Folgen sol-


len daher multiperspektivisch beleuchtet werden: als Konsumentin oder Konsument, 


Bürgerin oder Bürger, Unternehmerin oder Unternehmer, als Privatperson oder poli-


tisch Aktive(r) etc. In diesem Zusammenhang können auch die rollenvariablen Beein-


flussungsmöglichkeiten und Handlungs- sowie Verhaltensoptionen berücksichtigt wer-


den, die angesichts einer hauptsächlich medial gestützten Informationsbeschaffung 


und -weitergabe zu beachten sind. 
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▪ Bereich D – Leben, Wohnen und Mobilität 
 


– Lebensstile, Trends, Moden 
– Wohnen und Zusammenleben 
– Haushaltsführung 
– Energie- und Ressourceneffizienz, Klimaschutz 
– Mobilität und Reisen 


 


Der Bereich ermöglicht die Auseinandersetzung mit konsumbezogenen Alltags- und 


Lebenssituationen, in denen Verantwortung für die eigene Person sowie ggf. für an-


dere Mitglieder eines Haushalts übernommen werden. Hier stehen auch veränderte 


Arbeits- und Aufgabenverteilungen im Hinblick auf die Rollenverteilung der Ge-


schlechter im Haushalt im Mittelpunkt. Ebenso werden Lebensstile und Moden bspw. 


bezogen auf die eigene Wohnung und das Wohnumfeld reflektiert sowie hinsichtlich 


Ästhetik und Funktion analysiert. Untersucht werden weiterhin sozio- ökonomische 


Lebensbedingungen, die das Leben und Wohnen in unterschiedlichen Haushalten 


und Lebensformen beeinflussen. Ermöglicht wird dabei u.a. auch die Auseinander-


setzung mit dem Umgang mit Ressourcen und dem privaten Energieverbrauch im 


Hinblick auf Klima- und Umweltschutz sowie unter globaler Perspektive. Von Bedeu-


tung sind zudem die ökologischen und sozio-ökonomischen Konsequenzen des Mo-


bilitätsverhaltens in Alltag und Freizeit bzw. Urlaub. Betrachtet werden schließlich 


auch staatliche Rahmenbedingungen und Regelungen, die Kinder und Jugendliche 


unmittelbar beeinflussen bzw. die mitgestaltet werden können. 
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Anhang 2: Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung 
(RV Verbraucherbildung, S. 10 – 11) 


Ziele und Teilziele der Verbraucherbildung in Schule genannt: 
 


 
▪ Reflexion von individuellen Bedürfnissen und Bedarfen sowohl in der 


Gegenwart als auch in der Zukunft (Z1) 
– Identifikation individueller Bedürfnisse 
– Abwägung unterschiedlicher Möglichkeiten der Bedarfsdeckung 
– Identifikation von Mittelherkunft und Einkommensverwendungsbereichen 


zur Bedarfsbefriedigung in privaten Haushalten 
– Reflexion des Spannungsfelds zwischen verfügbaren Mitteln für unter-


schiedliche Verwendungszwecke und Konsumwünschen 
– Reflexion von Lebensrisiken 
– Identifikation der unterschiedlichen Verfügbarkeit von Ressourcen 


 
▪ Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Einflüssen auf Konsument-


scheidungen unter Berücksichtigung verschiedener Interessen (Z2) 
– Identifikation unterschiedlicher Interessen von Anbietern und Nachfragern 
– Identifikation von Hindernissen selbstbestimmten Konsums 
– Reflexion der Wirkung von Elementen des Marketing-Mix und des Wandels 


im Zahlungsverkehr auf das Verbraucherverhalten 
– Reflexion von demonstrativen und kompensatorischen Formen des Kon-


sums mit Blick auf Identitätsstiftung und soziales Prestige 
 


▪ Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Folgen des 
Konsums (Z3) 
– Identifikation und Analyse gesundheitlicher, ökologischer, finanzieller, so-


zialer Auswirkungen von Konsumentscheidungen 
– Identifikation von Hemmnissen und Zielkonflikten umwelt- und sozialver-


träglichen Konsumverhaltens 
– Reflexion der Wechselwirkungen zwischen Konsum, Produktion, technolo-


gischer und ökologischer Entwicklungen auch unter globaler Perspektive 


 
▪ Auseinandersetzung mit politisch-rechtlichen und sozioökonomischen 


Rahmenbedingungen (Z4) 
– Verständnis von verbraucherrelevanten rechtlichen Regelungen und für un-


terschiedliche politische Verantwortungsebenen 
– Verständnis des individuellen Einflusses auf Marktergebnisse und dessen 


Restriktionen, von Verflechtungen im Wirtschaftskreislauf, für Markt und 
Wettbewerb 


– Reflexion der Hindernisse bei der Durchsetzung von Verbraucherinteressen 
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▪ Reflexion von Kriterien für Konsumentscheidungen (Z5) 
– Verständnis von Produktqualität hinsichtlich Eigenschaften und Funktio-


nalität 
– Verständnis von Prozessqualität bzw. Lebenszyklus eines Produkts hin-


sichtlich Herstellung, Transport, Nutzung, Entsorgung 
– Identifikation von Nutzen und Kosten 
– Reflexion von Motiven und Bedingungen einer Kreditaufnahme 
– Reflexion von Vorsorgemöglichkeiten unter Berücksichtigung von Lebensri-


siken 
– Abwägung von Verbraucherinformationen in verschiedenen Formaten und 


unterschiedlicher Herkunft 


 
▪ Auseinandersetzung mit individuellen, kollektiven und politischen Gestal-


tungsoptionen des Konsums (Z6) 
– Entwicklung von Gestaltungsoptionen für einen selbstbestimmten, verant-


wortlichen und nachhaltigen Konsum 
– Analyse und Reflexion von Lebensstilen und sozialen Milieus 
– Reflexion von Strategien kollektiver Beeinflussung der Konsumentenposi-


tion sowie der Interessenvertretung 
– Reflexion politischer Strategien zur Veränderung der Konsumentenposition, 


wie z.B. Anreize, Steuern, Informationspflichten, Schutzrechte, Verbote, An-


gebot öffentlicher Güter 


 







Land: Rheinland-Pfalz 


 
 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Ministerialrätin 


Name: Ute Schmazinski 


Tel.: -6131164574 


E-Mail: ute.schmazinski@bm.rlp.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


Grundlage ist die Richtlinie Verbraucherbildung für allgemeinbildende Schulen in 


RLP 


• Neue Richtlinie tritt im August 2020 in Kraft: Weiterentwicklung der gesamten 


Richtlinie von 2010, Anpassung an aktuelle Entwicklungen 


1. Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht 


2. Ernährung und Gesundheit 


3. Medien und Information 


4. Nachhaltiger Konsum und Globalisierung  


• Vernetzung des verbraucherpolitischen Leitbildes mit dem politischen Konzept 


der nachhaltigen Entwicklung 


• Kern: Entwicklung eines schuleigenen Konzeptes zur Verbraucherbildung 


Dieses soll Teil des Schulprogramms werden. Dazu muss Verbraucherbildung in 


den allgemeinen Qualitätsentwicklungsprozess an der Schule eingebunden und 


damit zu einem wichtigen profilbildenden Element im Rahmen der Schulprogram-


mentwicklung werden. Das schuleigene Konzept zur Verbraucherbildung verbin-


det die Vorgaben der Richtlinie Verbraucherbildung mit den Lehrplanvorgaben für 


die Fächer der jeweiligen Schulformen und setzt diese in den schuleigenen Ar-


beitsplänen um. 


  



mailto:ute.schmazinski@bm.rlp.de
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1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Sachunterricht, Biologie und Chemie,  


Sozialkunde bzw. Wirtschaftslehre, Gesellschaftslehre, Religion/Ethik 


Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik und Naturwissenschaften, Wirtschaft und Verwaltung 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr- 


oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 s. Richtlinie Verbraucherbildung für allgemeinbildende Schulen in 


Rheinland-Pfalz August 2020 


 


2 s. o.  


3 s. o.  


4 s. o.  


5 s. o.  


6 s. o.  


7 s. o.  


8 s. o.  


9 s. o.  


10 s. o.  


11 s. o.  


12 s. o.  


13 s. o.  


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte/Maßnahmen zur Verbraucherbildung 


Alle  Landesweite schulische Netzwerke mit Bezug zur Verbraucherbildung: 


• Netzwerk BNE-Schulen 


• Netzwerk FairTrade-Schools 


• Netzwerk Schulgarten 


• Aktion Bien an Schulen 


Medienbildung: Medienkompetenz macht Schule (10 Punkte-Programm: 


• Medienkompetenznetzwerke (MKN)  


• MedienkomP@ss Rheinland-Pfalz: Kompetenzorientiertes Medienbildungs-


konzept für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe 
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I. Er berücksichtigt in altersgemäßer Form alle Kompetenzen, die von der KMK 


in der Strategie „Bildung in der Digitalen Welt“ (12/2016) definiert werden 


• Medienscouts  


• Medien sicher nutzen 


Ernährung/Nachhaltigkeit 


• Lernort Bauernhof: Landwirtschaft entdecken, erleben und begreifen – dazu 


haben landwirtschaftliche Betriebe spezielle pädagogische Angebote auf ihren 


Betrieben entwickelt. 


Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in moderne Landwirtschaft und 


erfahren, woher Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Das Be-


sondere an diesem Ansatz ist, dass landwirtschaftliche Betriebe als außer-


schulische Lernorte aktiv werden. Die Schülerinnen und Schüler verlassen ihre 


Klassenzimmer und lernen, abgestimmt auf die jeweiligen Lehrpläne, auf den 


Bauernhöfen. So erleben sie die Zusammenhänge von Theorie und Praxis. 


Die Betriebsleiter/innen sind qualifiziert und bieten pädagogische Lerneinhei-


ten für Schulklassen unterschiedlicher Altersstufen an. 


• Kids an die Knolle: Schulgartenprojekt mit dem Kartoffelhandelsverband  


• Qualifizierungsprozess Schulverpflegung (Vernetzungsstelle Schulverpfle-


gung) 


• Tage der Schulverpflegung (jährlich mit Wettbewerben) 


• Lernorte Nachhaltigkeit: z.B. Forstämter, Naturerlebniszentren, ökologische 


Stationen, Naturparkzentren, 


Finanzen/Markt/Verbraucherrecht 


• Schülerfirmen (z.B. JUNIOR): Die JUNIOR-Unternehmen werden von 10 bis 


15 Schülerinnen und Schülern gegründet, eine echte Geschäftsidee wird ent-


wickelt und anschließend umgesetzt. Durch den hohen Praxisbezug werden 


die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wirtschaftlichen Denken und Handeln 


angeregt. 


• Schülergenossenschaften (nachhaltig wirtschaften, solidarisch handeln) 


Schülergenossenschaften sind von Schülerinnen und Schülern eigenverant-


wortlich geführte Schülerunternehmen, die auf dem genossenschaftlichen Un-


ternehmerprinzip beruhen. Im Rahmen ihres Schülerprojektes erarbeiten sie 


eigene Geschäftsideen, Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe. Die 


Schülerinnen und Schüler entwickeln Produkte und/oder Dienstleistungen, die 


sowohl schulintern als auch außerhalb der Schule vertrieben werden können. 


• Unterrichtskonzept Geld und Finanzen: Umgang mit dem eigenen Geld  


Banktour 


• Planspiel Börse: Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer ein Wertpapier-


depot mit einem virtuellen Spielkapital eröffnen. Dieses Spielkapital gilt es 


durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe 


und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der 


Börsenöffnungszeiten abgerechnet. 
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• Jugend gründet: Online-Wettbewerb für Schüler*innen und Auszubildende, 


sie entwickeln eine innovative Geschäftsidee und führen im Online-Planspiel 


ein virtuelles Unternehmen mit nachhaltigen Entscheidungen möglichst erfolg-


reich 


Klasse 1-4 


 


 


 


 


 


• ABC der Lebensmittel: Unterrichtsreihe für Grundschülerinnen und Grund-


schüler. Sie besteht aus insgesamt neun Unterrichtseinheiten, die sich über 


die vier Grundschuljahre verteilen. Jede Unterrichtseinheit hat einen theoreti-


schen und einen praktischen Teil. 


• Ernährungsführerschein:  In sechs bis sieben Doppelstunden lernen Dritt- und 


Viertklässler, Lebensmittel mit allen Sinnen wahrzunehmen, zuzubereiten und 


zu genießen. Es geht auch um wertschätzendes, umwelt- und klimafreundli-


ches Handeln.  


• EU-Schulprogramm (Programmteile Obst und Gemüse sowie Milch) mit ver-


pflichtenden pädagogischen Begleitmaßnahmen zur Ernährungsbildung 


• Klasse2000 


ab Kl. 7 • Ernährung nachhaltig gestalten – Was ist uns unser Essen wert? Unter-


richtsprojekt zur nachhaltigen Ernährungsbildung in Theorie und Praxis 


Lehrkräfte 


aller Schul-


arten 


• Ökonomische Bildung online: Modulares Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte 


in fünf Bausteinen  


• OMEGA - Schule, Medien, Materialien 


• Landesarbeitsgemeinschaft SchuleWirtschaft 


• Beraterinnen und Berater für ökonomische Bildung (Pädagogisches Landes-


institut RLP) 


• Beraterinnen und Berater „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 


• Beraterinnen und Berater „Prävention und Gesundheitsförderung“ 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung können 


als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um geprüfte 


„Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


www.verbraucherbildung.bildung-rp.de 


https://bildung-rp.de/unterricht/medienbildung.html 


https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/ 


https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/ 


https://www.ernaehrungsberatung.rlp.de/ 


https://omega.bildung-rp.de/ 


www.verbraucherbildung.de/materialkompass 


http://www.consumerclassroom.eu/dehttps://ec.europa.eu/chafea/consumers/informa-


tion-education/consumer-classroom/index_en.htm 


  



http://www.verbraucherbildung.bildung-rp.de/

https://bildung-rp.de/unterricht/medienbildung.html

https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/

https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/

https://www.ernaehrungsberatung.rlp.de/

https://omega.bildung-rp.de/

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass

http://www.consumerclassroom.eu/de

https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-classroom/index_en.htm

https://ec.europa.eu/chafea/consumers/information-education/consumer-classroom/index_en.htm
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Verbraucherzentrale Rheinland-


Pfalz 


Angebote von Projekten für Schulen, besonders im Bereich Me-


dien, Finanzen und Gesundheit/Ernährung; Fortbildungen für 


Lehrkräfte 


Mitglied in der landesweiten Steuerungsgruppe Verbraucherbil-


dung an Schulen 


Universität Koblenz Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte zur Verbraucherbildung  


Mitglied in der landesweiten Steuerungsgruppe Verbraucherbil-


dung an Schulen  


Ernährungsberatung der Dienst-


leistungszentren ländlicher Raum 


DLR 


Angebote von Projekten und Materialien zur Ernährungsbildung 


für Schulen aller Schularten und Jahrgangsstufen;  


Vernetzungsstelle Schulverpfle-


gung 


Fachinformation und Beratung, Unterstützung bei Konzepten zur 


Ernährungsbildung; Materialien; die Vernetzungsstelle ist beim 


DLR angesiedelt 


Lernort Bauernhof/Landwirt-


schaftskammer/ 


 


LandFrauen Rheinland-Pfalz 


Bauernhöfe als pädagogische Lernorte: Kooperationsvereinba-


rung zwischen Landwirtschaftskammer, Landwirtschafts- und Bil-


dungsministerium 


Angebote zur Ernährungsbildung (auch im Ganztagsschulbe-


reich); Organisation und Durchführung Ernährungsführerschein; 


Mitglied in der landesweiten Arbeitsgruppe im Netzwerk gesund 


aufwachen (Präventionsgesetz) 


Landesarbeitsgemeinschaft 


SchuleWirtschaft 


Praxisorientierte Fortbildungen in Kooperation mit der Landesver-


einigung der Unternehmerverbände, dem Wirtschafts- und Bil-


dungsministerium 


Schuldnerfachberatungszentrum 


der Johannes-Gutenberg-Univer-


sität Mainz 


Projekte und Fortbildungsveranstaltungen zur Schuldenpräven-


tion, finanzieller Allgemeinbildung  


Krankenkassen Angebote zur Gesundheitsförderung/Ernährungsbildung 


Kooperationsvereinbarungen mit einzelnen oder mehreren Kran-


kenkassen zu unterschiedlichen Projekten; Umsetzung Präventi-


onsgesetz im Netzwerk gesund aufwachsen der Landesregierung 


Unimedizin Mainz Kooperationsvereinbarungen zu Projektes zur Gesundheitsförde-


rung und Prävention/Ernährung/Hygiene 


Landeszentralen - Gesundheitsförderung (LZG): Kooperationen im Bereich Ernäh-


rungsbildung, psychische Gesundheit, Sexualerziehung, Sucht-


prävention 


- politische Bildung (LpB): Koordination „Schule ohne Rassismus- 


Schule mit Courage“ (Demokratiebildung) 
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- Umweltaufklärung 


 


Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den unter Frage 3 genannten Maßnah-


men in erster Linie nicht um Projekte, sondern um dauerhafte Maßnahmen bzw. fortlaufende 


Angebote handelt. Die hier aufgeführten Maßnahmen, Projekte und Kooperationen bilden einen 


Ausschnitt aus den wichtigsten Angeboten für Schulen, sind aber nicht abschließend zu betrach-


ten. 


 







Land: Saarland 


 
 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: StR 


Name: Patrick Maurer 


Tel.: 06815017422 


E-Mail: p.maurer@bildung.saarland.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Sachunterricht, 


Arbeitslehre, Sozialkunde/Politik bzw. Gesellschaftswissenschaften, 


Beruf und Wirtschaft  


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr- 


oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 Konsumfeld Essen und Trinken: Gesunde Lebensmittel; 
verbraucherbewusstes Einkaufen von Lebensmitteln  


Sachunterricht 


2 Konsumfeld Essen und Trinken: Erzeugung von Nahrungsmitteln; 
wertschätzender Umgang mit Nahrungsmitteln 


Sachunterricht 


3 Konsumfeld Körper- und gesundheitsbewusster Konsum: 
Gesundheitsbewusstes Verhalten, Gesunde Ernährung, wichtige 
Grundnahrungsmittel: Bestandteile, Herkunft und Verarbeitung, 
Herstellung gesunder Mahlzeiten   


Sachunterricht 


4 Konsumfeld Körper- und gesundheitsbewusster Konsum: 
Bedeutung abwechslungsreicher, gesunder Ernährung und 
regelmäßiger Essenszeiten  


Sachunterricht 


5 Konsumfeld Essen und Trinken: Pflanzen in unserer Umgebung, 
Hinweise: Kartoffel als Grundnahrungsmittel, gesundes Frühstück, 


Naturwissenschaf-
ten,  
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Kinderkaffee (Malzkaffee), Vom Korn zum Brot; Herstellung von 
Lebensmitteln und verantwortungsbewusster Umgang 


 


ökonomische und ökologische Prinzipien anwenden: material- und 
ressourcensparend arbeiten, Kriterien zur Wirtschaftlichkeit, 
(Preis, Qualität, Haltbarkeit), bei der Auswahl von Materialien und 
Werkzeugen anwenden 


 


 


 


Arbeitslehre 


6 Konsumfeld Kommunikation und Information: 
Informationstechnische Grundbildung; Datenschutz; Virenschutz 


Arbeitslehre 


7 Klassen 7/ 8: Funktionen von Geld, Einkommensarten; 
Zahlungsverkehr, Möglichkeiten des Sparens, Zinsen, Planung 
eigener Ausgaben, bargeldloser Zahlungsverkehr; grundlegende 
Prinzipien der Buchführung, Probleme der Kleinkredite, 
Dienstleistungsverträge; eigene Finanzsituation analysieren Vor- 
und Nachteile aktueller Marktformen und nennen 
Verbraucherrechte von Jugendlichen; Umweltkonflikte und 
Nachhaltigkeit, Umgang mit Wertstoffen: unterscheiden 
Ressourcen, Wertstoffe und Müll, beschreiben den Wandel im 
Umgang mit Müll, und Wertstoffen, beschreiben und bewerten 
regionale und globale, Entsorgungs- und Recyclingwege sowie 
Entsorgungsprobleme, reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten, 
gehen bewusst mit Ressourcen um  


 


positive eigene Darstellung in sozialen Netzwerken; Datenschutz; 
Urheberrecht, Recht am eigenen Bild 


 


Kaufentscheidung, Kennzeichnung von Lebensmitteln, 
Organisationen des Verbraucherschutzes, Verbraucherberatung 


Gesellschafts-
wissenschaften 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Beruf und 
Wirtschaft 


8 Klimaveränderung und anthropogener Klimawandel:  
Handlungsfelder in ihrem unmittelbaren Umfeld (z. B. 
Müllvermeidung, Einkauf heimischer Produkte, fleischarme 
Ernährung, energiebewusstes Handeln, Konsumkonflikte) und 
stellen Handlungsmöglichkeiten dar. 


Fairer Handel: Merkmale fair gehandelter Produkte, Vergleich von 
Preis, Qualität, Verfügbarkeit und Produktionsbedingungen von 
Fair-Trade-Produkten mit Produkten, die nicht aus fairem Handel 
stammen. 


Bedürfnisse reduzieren, statt Befriedigung ihrer Wünsche zu 
suchen, betrachten und verweilen statt konsumieren 


Gesellschafts-
wissenschaften, 


 


 


 


Religion 


9 Euro: Unterscheidung von der Funktionen des Geldes als Tausch- 
und Zahlungsmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel, 
benennen die Geldformen und unterscheiden verschiedene 
Zahlungsarten, beurteilen mehrperspektivisch die Vor- und 
Nachteile einer gemeinsamen europäischen Währung 


 


Soziale Netzwerke im Internet, Begriff Cyber-Mobbing,  virtuelle 
Freundschaften, auseinander, Fallanalysen und eigene 
Erfahrungen, die Gefahren der Kommunikation in sozialen 


Gesellschafts-
wissenschaften 


 


 


 


 


Sozialkunde 
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Netzwerken, stellen die Gefahren der Preisgabe persönlicher 
Daten im Internet dar, Diskutieren eigener Erfahrungen mit 
Mobbing im Internet und Erörterung von  Möglichkeiten, sich 
erfolgreich dagegen zur Wehr zu setzen; 


Rechtsstellung von Kindern und Jugendlichen, Rechtsfähigkeit, 
deliktsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, Kaufvertrag, 
Jugendschutzgesetz; Datenschutz und Internet 


10 Klassen 9/ 10: 


Einkommensarten, Kalkulation von Preisen, Möglichkeiten des 
elektronischen Zahlungsverkehrs, Möglichkeiten der Geldanlage, 
Planung von Investitionen in eigene Projekte; Finanzierung 
eigener Vorhaben, Investitionskredit vs. Konsumkredit; Ermittlung 
des eígenen finanziellen Spielraums; 


Rechtsvorschriften in sozialen Netzwerken (Urheberrecht, 
Bildrechte), allgemeine Geschäftsbedingungen sozialer 
Netzwerke; Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens; Optimierung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs; 


Urheber- und Vertragsrechte; richtige Zitierweisen; 


verbraucherfreundliche, nachhaltig produzierte Produkte; 
Wertschöpfungsketten, Verbraucherrechte 


Beruf und 
Wirtschaft 


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


 Tag der Schulverpflegung; Projekttag zur gesunden Ernährung und des bewussten 
Umgangs mit Nahrungsmitteln 


 Lehrerfortbildung am Landesinstitut für Pädagoik und Medien (LPM) 


 Saarland picobello 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung können 


als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um geprüfte 


„Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Konsumwelt kompakt - Angebot des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen;  


Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung: http://www.test.de/unternehmen/schule_unter-


richt/lehrmaterial/konsumwelt/ 


Überschuldungsprävention für junge Menschen; Materialien des Diakonischen Werkes: 


http://www.diakonisches-werk-saar.de/php/themen_detail.php?themen_id=399&niederlassun-


gen_id=10&language_id=1&parent_id=399 


Schufa macht Schule - Unterrichtsmaterialien zur Überschuldung von Jugendlichen: 


http://www.schufamachtschule.de/de/home/ 


Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.: http://www.nes-web.de/ 


Materialien für Unterricht und Projekttage im Rahmen der Kampagne „Verantwortung und Nach-


haltigkeit. Mach mit!“ (http://www.saarland.de/118686.htm 



http://www.test.de/unternehmen/schule_unterricht/lehrmaterial/konsumwelt/

http://www.test.de/unternehmen/schule_unterricht/lehrmaterial/konsumwelt/

http://www.diakonisches-werk-saar.de/php/themen_detail.php?themen_id=399&niederlassungen_id=10&language_id=1&parent_id=399

http://www.diakonisches-werk-saar.de/php/themen_detail.php?themen_id=399&niederlassungen_id=10&language_id=1&parent_id=399

http://www.schufamachtschule.de/de/home/

http://www.nes-web.de/

http://www.saarland.de/118686.htm





- 4 - 
 


 


Materialkompass Verbraucherbildung https://www.verbraucherbildung.de/materialkompass-hilfe 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Diakonisches Werk Saarland Überschuldungsprävention; Unterrichtsmaterialien 


Verbraucherzentrale Saarland Angebote für Schulen 


z.B. Powerkauer auf Gemüsejagd; Die Mach Bar Tour. Kostenfalle 
Handy & Co. 


Verbraucherzentrale Saarland Schokologie; Workshop zum Thema fairer Handel; 
verantwortliches Verbraucherverhalten 


Verbraucherzentrale Saarland Dein Handy und der Krieg im Kongo; verantwortungsbewusster 
Umgang des Verbrauchers mit Rohstoffen, 


Verbraucherzentrale Saarland Kostenfalle Handy und Co. 


Verbraucherzentrale Saarland Schuldenfrei - Lösungen für die Großregion 


Entsorgungsverband Saar (EVS) "Alles Müll oder was?" Verbraucherverhalten und der 
verantwortungsbewusste Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen  


Entsorgungsverband Saar (EVS) bewusster Umgang der Verbraucher mit der natürlichen 
Ressource Wasser  


Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz 


Vernetzungsstelle Schulverpflegung; bewusstes und gesundes 
Essen 


Netzwerk Entwicklungspolitik im 
Saarland (NES) 


Konsumkritische Stadtrundgänge im Saarland; Auf den Spuren 
des eigenen Konsums, Schaffung eines verantwortlichen 
Verbraucherbewusstseins, Angebot für Schulklassen 


Landesmedienanstalt des 
Saarlandes 


Kinder telefonieren mit "Polly und Fred"; Gefahren des 
Mobiltelefons 


Landesmedienanstalt des Saar-
landes 


Internet ABC: Mit Spaß und Sicherheit ins Internet 


 



https://www.verbraucherbildung.de/materialkompass-hilfe





Land: Sachsen 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Referate 44 und 33 


Name: Frau Dr. Marx (Ref. 44 - Schulfachliches), Herr Hegewald (Ref. 33 – Gesund-


heitsförderung übergreifend) 


Tel.: 0351 564-69411 (Frau Dr. Marx), -68314 (Herr Hegewald) 


E-Mail: martina.marx@smk.sachsen.de 


juergen.hegewald@smk.sachsen.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Sachunterricht (SU), Mathematik (MA), Biologie (BIO), Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales 


(WTH), Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung (GK) und 


Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft (G/R/W) 


Das Thema Verbraucherbildung wird in verschiedenen Fachlehrplänen ausgewählter 


Klassenstufen thematisiert und kann somit aus den unterschiedlichen fachlichen Perspektiven 


behandelt und diskutiert werden. Damit ist eine ganzheitliche und facettenreiche Beschäftigung 


mit dem Thema im Unterricht gesichert. 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr- 


oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 s. Lernfeld "Rolle der Verbraucher" unter: www.lernportal-sach-


sen-geniessen.de (Einteilung in Elementarphase, Primarphase, 


Sekundarphase I, Sekundarphase II) - s. auch unter Punkt 4 


"Lernportal-Sachsen-genießen" 


s. Eintrag bei Kl. 4 


 


2 s. o.  


3 s. o.  



mailto:martina.marx@smk.sachsen.de
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4 Kl. 1 bis 4: Gebrauch von Münzen und Geldscheinen; Auswahl ge-


sunder Lebensmittel, Produkte aus der Region, Transportwege, 


fairer Handel, Kinder als Konsumenten 


MA; SU 


5 s. Eintrag Kl. 10  


6 s. o.  


7 s. o.  


8 s. o.  


9 s. o.  


10 Kl. 7 bis 9 Oberschule: Umgang mit Gütern und Geld, Bedürfnisse 


und knappe Mittel, Konsumtion und Produktion, Produktion im pri-


vaten Haushalt; Kl. 5 bis 10 Oberschule/Gymnasium: Ernährungs-


erziehung; Kl. 9/10 Oberschule/Gymnasium: globale Themen der 


Verbraucherbildung 


Kl. 5 bis 9/10 Lernbereich „Me als consumer“ 


Jahrgangsübergreifend sind in den Lehrplänen der Fächer Infor-


matik und Technik/Computer z. B. die Themen Datenschutz und 


Urheberrecht enthalten. 


"Lebendige Elbe" - Bewusstseinsbildung für Schüler/innen zu 


Wasser als Lebensmittel und schützenswertes Gut/Kooperation 


mit der Deutschen Umwelthilfe 


WTH; BIO; 


GK(MS); 


G/R/W(GY) 


 


EN (OS) 


INF,TC 


11 s. Eintrag Jgst. 12  


12 Jgst. 11/12 Gymnasium: Themen der Globalisierung, Chancen 


und Risiken 


G/R/W 


13   


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


übergrei-


fend 


s. LERNFELD ROLLE DER VERBRAUCHER 


PROJEKTANGEBOTE/PROJEKTPARTNER Online-Portal zur Förderung von Ernäh-


rungs- und Verbraucherkompetenzen bei Kindern und Schülern im Alter von 3 bis 18 


Jahren „Junge Sachsen genießen – Fit mit Genuss in Kita und Schule“ (www.lernpor-


tal-sachsen-geniessen.de) 


Es sind systematisiert aufbereitete und ausgewählte sächsische sowie bundesweite 


Projektangebote, Materialien, Inhalte und Links zu den für das Lernfeld relevanten 


Partnern und Fachverbänden enthalten. Das Onlineprotal zur Förderung von Ernäh-


rungs- und Verbraucherkompetenzen ist gegliedert in drei Bereiche: (1) Bildungspha-


sen/Altersgruppen (2) Lernfelder und (3) Wissenschaftliche Grundlagen. 


 


 



http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/
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4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung können 


als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um geprüfte 


„Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/ Der Träger des Portals wird überwiegend aus öf-


fentlichen Mitteln gefördert. Die im Portal aufgeführten Angebote unterliegen einem Qualitäts-


chek. 


http://www.bildung.sachsen.de/bne 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Landesarbeitsstelle Schule - Ju-


gendhilfe Sachsen e. V. 


Erstellung und Pflege eines Online-Portals für Schulen und Kin-


dertagesstätten zur Förderung von Ernährungs- und Verbraucher-


kompetenz bei Kindern und Schülern im Alter von 3 bis 18 Jahren 


„Junge Sachsen genießen – Fit mit Genuss in Kita und Schule“ 


(www.lernportal-sachsen-geniessen.de); systematisiertes Aufzei-


gen relevanter Materialien, Projekte und Inhalte  


Verbraucherzentrale Sachsen 


e. V. 


Maßnahmen und Angebote zur Fort- und Weiterbildung von Lehr-


kräften sowie für Klassen verschiedener Schularten zu Lebens-


mitteln und zur Ernährung 


Sächsische Landesvereinigung 


für Gesundheitsförderung e. V. 


Partner zur Entwicklung von Schule als gesunde Lebenswelt, Trä-


ger der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen 


Landesmedienanstalt kostenfreie Nutzung der Sächsischen Ausbildungs- und Erpro-


bungskanäle 


Landeskriminalamt Beratungsangebote im Rahmen der polizeilichen Präventionsar-


beit 


Träger der freien Wohlfahrts-


pflege 


Angebote für Klassen verschiedener Schularten, insbesondere 


Berufsschulen, sowie Lehrkräfte zu Themen: Umgang mit Geld, 


Bankwesen, Verbraucherrechte (Kontext Schuldenprävention) 


Entwicklungspolitisches Netz-


werk Sachsen e. V. 


Vernetzung zum Austausch, Entwicklung von Fortbildungen 


Lokale Agenda 21 für Dresden 


e. V. 


Vernetzung zum Austausch von Fortbildungen 


Netzwerk Umweltbildung Sach-


sen 


Vernetzung zum Austausch, Entwicklung von Fortbildung 


Sächsisches Landesamt für Um-


welt, Landwirtschaft und Geolo-


gie 


Kooperation mit regionalen Anbietern zur Verbraucherbildung und 


Förderung von Nachhaltigkeit im Primarbereich  


„EU-Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch“ 


(https://www.smul.sachsen.de/foerderung/eu-schulprogramm-


fuer-obst-gemuese-und-milch-5522.html) 


 



http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/

http://www.bildung.sachsen.de/bne

http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/

https://www.smul.sachsen.de/foerderung/eu-schulprogramm-fuer-obst-gemuese-und-milch-5522.html

https://www.smul.sachsen.de/foerderung/eu-schulprogramm-fuer-obst-gemuese-und-milch-5522.html





Land: Sachsen-Anhalt 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Referatsleiter 


Name: Winfried Nahrstedt 


Tel.: 0391 567-3742 


E-Mail: winfried.nahrstedt@sachsen-anhalt 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr- 


oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 Vorrangig im Sachunterricht der Grundschule gibt es folgende die 


Verbraucherbildung betreffenden Schwerpunkte: 


• Eigene Konsumbedürfnisse darstellen 


• Sinnvoller Umgang mit Taschengeld 


• Maßnahmen zum Schutz des eigenen Körpers ergreifen 


• Kritisch das eigene Konsumverhalten bewerten Umwelt 


und Gesundheit 


• Lebenswichtigen Fragen nachgehen 


• Nachrichtenübermittlungen früher und heute 


Deutsch, 


Mathematik, 


Sachunterricht, 


Ethikunterricht 


2 siehe Schuljahrgang 1 s. o. 


3 siehe Schuljahrgang 1 Deutsch, 


Mathematik, 


Sachunterricht, 


Ethikunterricht 
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4 siehe Schuljahrgang 1 Mathematik, 


Sachunterricht, 


Ethikunterricht 


5 Im Hauswirtschaftsunterricht der Sekundarschule fließt die Ver-


braucherbildung in folgende Kompetenzbereiche ein: 


Schuljahrgang 5/6 


Kompetenzschwerpunkt: im Haushalt gesund leben und sich 
wohlfühlen 
 


• Einkäufe unter Beachtung ausgewählter Einflussfaktoren 


planen und ausführen 


• Textilkennzeichnung als Orientierungshilfe nutzen 


• Das eigene Konsumverhalten kritisch bewerten 


• Leben mit Medien 


• Gesundes Leben 


Hauswirtschaft 


Deutsch, 


Kunsterziehung, 


Mathematik, 


Physik, Biologie, 


Religionsunterricht 


6 siehe Schuljahrgang 5 Hauswirtschaft 


Deutsch, 


Kunsterziehung, 


Mathematik, 


Physik, Biologie, 


Religionsunterricht 


7 Arbeiten im Haushalt ausführen und Ressourcen nutzen, Lebens-
mittel auswählen und den Gesundheitswert beurteilen 


 


• Ressourcensituationen von Haushalten dokumentieren 


• Lebensmittel nach Qualitätsmerkmalen und nach Elemen-


ten der Lebensmittelkennzeichnung auswählen 


• Die Gesundheit unterstützende Wirkung von Lebensmit-


teln beurteilen 


• Leben mit Medien 


• Aktiv das Leben gestalten 


• Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen 


 


Ab Schuljahrgang 7 bis einschließlich Schuljahrgang 10 wer-


den im Rahmen von fächerübergreifenden Kursen wie Mo-


derne Medienwelten, Planen, Bauen und Gestalten und Rechts-


kunde weitere Themen behandelt. 


 


Hauswirtschaft, 


Wirtschaft, 


Deutsch, 


Geographie, 


Chemie, Biologie, 


Religionsunterricht, 


Musik, Physik 


8 • Einen privaten Haushalt unter wirtschaftlichen Aspekten 


analysieren 


• Einkommensquellen und Einkommensverwendung be-


schreiben 


• Das Spannungsfeld zwischen verfügbaren Mitteln und 


Konsumwünschen untersuchen 


• Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten nennen 


Wirtschaft, 


Deutsch, 


Geographie, 


Chemie, Biologie, 


Religionsunterricht, 


Physik 
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• Aus Kaufverträgen die Rechte und Pflichten beider Ver-


tragspartner ableiten 


• Den Informationsgehalt verschiedener Formen von Wer-


bung erschließen 


9 • Vertragsformulare nutzen 


• Vertragsangebote bewerten 


• Problemlösungen für ausgewählte Lebenssituationen (z.B. 


Wohnraumbeschaffung, Wohnraumgestaltung) bewerten 


• Verbraucherrelevante Informationen aus verschiedenen 


Quellen entnehmen, bewerten und nutzen 


• Verschiedenen Angebote für einen Kreditvertrag einholen, 


prüfen und einen geeigneten auswählen 


• Rechtliche Grundlagen für Ware-Geld-Geschäfte nennen 


• Möglichkeiten und Grenzen ausgewählter Ernährungsfor-


men und Diäten 


• Einfache Dienstleistungs- oder Warentests vorbereiten, 


durchführen und auswerten 


• Ernährungsverhalten untersuchen und  


Wirtschaft, Deutsch 


Chemie, Biologie, 


Religionsunterricht, 


Technik 


10 siehe auch Schuljahrgang 9 


• Gewollte und ungewollte Auswirkungen von Alltagtechnik 
und Großtechnologien erkennen und Handlungsmöglich-
keiten abwägen 


• Leben mit Medien 


• Unternehmerisches Handeln erkunden und erproben;  


Technik, 


Wirtschaft, 


Deutsch, 


Geographie, 


Sozialkunde 


11 • Fähigkeit zum kritisch differenzierten Umgang mit vielfälti-


gen Darstellungen rechtlich relevanter Probleme in den 


Medien 


• Mediennutzung zum selbstorganisierten Lernen 


• Medienkompetenz in relevanten Lebenssituationen sach- 


und zielgerichtet anwenden 


• Ökologische Gestaltung der sozialen Marktwirtschaft 


• Globalisierung der Märkte 


• Geld und Kredit 


• Privat- und Arbeitsrecht 


• Gesund leben in einer gesunden Umwelt 


Deutsch, 


Geographie, 


Sozialkunde,  


Biologie, Physik, 


Chemie 


Wirtschaftslehre, 


Rechtskunde, 


Religionsunterricht 


12 siehe Schuljahrgang 11 Deutsch,  


Geographie, 


Sozialkunde,  


Biologie, Physik, 


Chemie Wirt-


schaftslehre, 


Rechtskunde, Reli-


gionsunterricht  
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3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1-12 Umweltpreiswettbewerb; Landeswettbewerb der Stiftung Umwelt, Natur und Klima-


schutz 


1-12 Materialkompass Verbraucherbildung, Materialien für den Unterricht 


6-12 "Gründer Kid's"; Schülerfirmenprojekt  


1-12 "Gestaltungskompetenz für einen nachhaltigen Schulalltag"- Aufklärung über Möglich-


keiten des nachhaltigen Konsums; Projektarbeit an Schulen 


1-12 "Ernährung auf dem Prüfstand" - Information und Aufklärung über gesundheitsför-


dernde Ernährung und nachhaltig erzeugte Lebensmittel 


1-12 Einsatz von Medienberatern an den Schulen 


1-12 Energiesparschule 


1-12 Projekte Öko-Schulen 
(http://www.bildunglsa.de/themen/ausserschulische_lernorte/lernort_oeko-
schule.html) 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung können 


als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um geprüfte 


„Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Durch Veröffentlichungen auf dem Landesbildungsserver des Landesinstituts für Schulqualität und 


Lehrerbildung (www.bildungsserver.de) haben Lehrkräfte in einem passwortgeschützten Bereich die 


Möglichkeit, diverse Materialsammlungen (z. B. Materialkompass), komplette Unterrichtsvorbereitun-


gen bis hin zu Angeboten außerschulischer Partner (Verbraucherzentrale, Eine Welt Netzwerk, Lan-


desenergieagentur etc.) zu nutzen. Die Angebote werden regelmäßig aktualisiert und ergänzt. Zu-


gleich werden über den Bildungsserver entsprechende Fortbildungsangebote für Lehrkräfte sowie 


Wettbewerbsaufrufe veröffentlicht. 


 


• Materialkompass;  


• Ernährungsführerschein; 


• "Medienbildung - ein kompetenzorientiertes Konzept für die Grund- und Sekundarschule 


mit Beispielaufgaben" 


 


 


5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Verbraucherzentrale Sachsen-


Anhalt e. V. 


Projekte 


Unabhängiges Institut für Um-


weltfragen e. V. 


Projekte 



http://www.bildunglsa.de/themen/ausserschulische_lernorte/lernort_oekoschule.html

http://www.bildunglsa.de/themen/ausserschulische_lernorte/lernort_oekoschule.html

http://www.bildungsserver.de/
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Umweltzentren Fortbildung und Projekte 


Eine Welt Netzwerk Projekte 


Medienanstalt Land Sachsen-An-


halt 


Unterrichtmaterialien 


Lexi-TV Unterrichtmaterialien 


Landesvereinigung für Gesund-


heit Sachsen-Anhalt e. V. 


Projekte 


Landesvereinigung für Suchtfra-


gen Sachsen-Anhalt e. V. 


Projekte 


Landesenergieagentur Sachsen-


Anhalt 


Projekte 


Deutschen Umwelthilfe Projekt "Gärten in der Zukunft" 


 







Land: Schleswig-Holstein 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Ministerialrätin 


Name: Barbara Weber 


Tel.: 0431-988 5791 


E-Mail: barbara.weber@bimi.landsh.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja, an Gemeinschaftsschulen 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja, an Gemeinschaftsschulen (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Verbraucherbildung 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr- 


oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1-4 Gesundheit und Ernährung 


Natürlich Lebensräume sowie Tiere und Pflanzen  


Arbeit und Wirtschaft 


Sachunterricht 


(SU) 


2 s.o. SU 


3 s.o SU 


4 s.o SU 


5 s. Fachanforderungen SEK I  Verbraucherbildun


g (VBB) 


6 s. Fachanforderungen SEK I VBB 


7 s. Fachanforderungen SEK I VBB oder WPU 


8 s. Fachanforderungen SEK I VBB oder WPU 


9 s. Fachanforderungen SEK I VBB oder WPU 



mailto:barbara.weber@bimi.landsh.de
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10 s. Fachanforderungen SEK I VBB oder WPU 


11   


12   


13   


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


1-4  Schulobst und gesundes Frühstück, Deutsche Gesellschaft für Ernährung 


1-13 Schulklassen auf dem Bauernhof, Landwirtschaftskammer 


 Verbraucherschulen, Verbraucherzentrale 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung können 


als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um geprüfte 


„Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Fachportal vom IQSH, Materialkompass des VZBV, Seiten der Verbraucherzentralen, Seiten des Bun-


deszentrums für Ernährung, Seiten des BLE (Medienservice), Seiten in-form, Schuldnerberatung SH 


www.wissen-rechnet.sich.de 


www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de 


www.schuldnerberatung-sh.de 


www.verbraucherbildung.de/materialkompass 


www.vzbv.de 


www.aid.de 


 


 
5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


Landwirtschaftskammer SH Programmbegleitung Schulklassen auf dem Bauernhof 


Verbraucherzentrale SH Fortbildung 


Bundeszentrum für Ernährung Fortbildung, Materialien 


 


 


Anmerkung: 


 


Verbraucherbildung ist in SH ein Fach in der SEK I an Gemeinschaftsschulen mit eigenen Fach-


anforderungen. An den Gymnasien gibt es das Fach Verbraucherbildung nicht. Dort wird Ver-


braucherbildung in unterschiedlichen Zusammenhängen im Rahmen des Unterrichts im Fach 


Wirtschaft/Politik unterrichtet und ist darüber hinaus eine Querschnittsaufgabe. 


Das Schulfach „Verbraucherbildung“ hat 2009 das alte Schulfach „Hauswirtschaft“ abgelöst. 


Ideen für den neuen Lehrplan kamen aus dem Forschungsprojekt „REViS“ (Reform der Ernäh-


rungs- und Verbraucherbildung in allgemein bildenden Schulen, 2003 – 2005). Im 



http://www.wissen-rechnet.sich.de/

http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de/

http://www.schuldnerberatung-sh.de/

http://www.verbraucherbildung.de/materialkompass

http://www.vzbv.de/

http://www.aid.de/
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Forschungsprojekt REViS wurden Bildungsziele und Kompetenzen für eine zukunftsfähige Er-


nährungs- und Verbraucherbildung definiert. 


Das Projekt entstand aus der Erkenntnis, dass angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung 


Basiskompetenzen im Bereich Essen und Ernährung und Umgang mit Geld und Konsum immer 


dringlicher werden. Gleichzeitig werden jedoch diese Kompetenzen in Familien und Schulen im-


mer weniger und weniger zukunftsgerecht vermittelt. 


 


Seit dem Schuljahr 2019/2020 ist ein aktualisierter Lehrplan für das Fach an SEK I an Gemein-


schaftsschulen in Kraft getreten: 


 


Fachanforderungen Verbraucherbildung SEK I für die Gemeinschaftsschulen mit und ohne 


Oberstufe 


Eine Handreichung für die Lehrkräfte ist kurz vor ihrer Fertigstellung und Veröffentlichung: Leit-


faden Verbraucherbildung. 


https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderun-


gen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Ver-


braucherbildung.pdf 


 


Das Fach Verbraucherbildung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in die Lage zu verset-


zen, Entscheidungen als Konsumenten selbstbestimmt, gesundheitsfördernd, qualitätsorientiert, 


nachhaltig und sozial verantwortlich zu treffen und umzusetzen. 


Lernfelder: 


Rolle als Verbraucherin/Verbraucher 


Wirtschaftliche und nachhaltige Lebensführung 


Lebensführung als Potenzial 


Esskultur und Techniken der Nahrungszubereitung 


Ernährung und Gesundheitsförderung 


Didaktische Leitlinien: 


Kompetenzorientierung 


Subjektorientierung 


Handlungsorientierung 


Lernfeldverknüpfung 


Dazu geben sich die Schulen ein eigenes, schulinternes Curriculum. Eine Vernetzung mit dem 


Fach "Wirtschaft/Politik" bietet sich dabei an. 


 


 


Fachanforderungen Ver-
braucherbildung 



https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Verbraucherbildung.pdf

https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Verbraucherbildung.pdf

https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen/Fachanforderungen_Verbraucherbildung.pdf
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Kompetenzen Mögliche Themen und Inhalte Hinweise


Die Vielfalt der individuellen und 


gesellschaftlichen Ressourcen umfassend und 


differenziert erkennen und nutzen.


- Individuelle und gesellschaftliche 


Ressourcen


- Haushalts-, Familien und 


Selbstmanagement


- Kinder- und Jugendrecht


- Lebensstile


- ...


Bildung


Lebenszyklus


Achtsamkeitstraining 


Glücksunterricht


Erwachsenwerden


Humanvermögen


Verantwortung für das eigene Handeln und 


das Leben in der Gemeinschaft initiativ 


übernehmen.


- Umgang mit Konflikten


- Gleichstellung, Diversität


- Du und ich als Teil der 


Gesellschaft


- ...


Kommunikation


Konfliktstrategien


Zivilcourage


Ehrenamt


Sozialverantwortung


Einfluss und Tragweite der eigenen 


Entscheidungen für sich und andere erkennen 


und differenziert begründen.


- Lebensplanung und Gestaltung


- ...


Zukunftsplanung


Ressourcen 


4. Lernfelder 
Lebensführung als Potenzial


 s. FA S. 18
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Ein Fächerportal (https://fachportal.lernnetz.de/informationen-verbraucherbildung.html) mit me-


thodischen und inhaltlichen Handreichungen befindet sich im Aufbau; daneben steht eine weitere 


Internetplattform mit Beispiel-Curricula zur Verfügung. Eine Handreichung als Zusammenfas-


sung von Zielsetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten ist in Arbeit. 



https://fachportal.lernnetz.de/informationen-verbraucherbildung.html





Land: Thüringen 


 


 


Fragebogen 


 


Verbraucherbildung an Schulen 


hier: Abfrage der Länder 


 


 


Ansprechpartner: 


Amtsbezeichnung: Referent 


Name: Andreas Gentsch 


Tel.: 0361/57-3411-792 


E-Mail: andreas.gentsch@tmbjs.thueringen.de 


 


 


1a) Ist Verbraucherbildung in den Stundentafeln bzw. Lehrplänen als verbindliches 


Thema vorgesehen? 


 Nein 


 Ja 


 


 


1b) Existiert ein Leitfach bzw. gibt es mehrere Leitfächer zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja (Bezeichnung des Leitfachs bzw. der Leitfächer) 


Gymnasium, Gemeinschaftsschule:  


• Wirtschaft und Recht (ab Klassenstufe 9) 


Regelschule, IGS, KGS:  


• Wirtschaft-Recht-Technik, Wahlpflichtfächer: Wirtschaft-Umwelt-Europa, Informatik (ab 


Klassenstufe 7) 


alle Schularten:  


• Kurs Medienkunde 


 


 


2) In welchen Jahrgangsstufen werden welche Aspekte der Verbraucherbildung in Lehr- 


oder Bildungsplänen und entsprechenden Handreichungen thematisiert? 


Jgsstufe Themenkomplexe der Verbraucherbildung Fach 


1 Individuum und Medien  


 


Heimat- und Sach-


kunde (HSK) 


 


2 


3 Individuum und Medien 


 


HSK 


4 


5 siehe Anmerkungen 


 


Kurs Medienkunde 


6 


7 



mailto:anke.schroepfer@tmbjs.thueringen.de
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8  


privater Haushalt  


 


Wirtschaft-Recht-


Technik (WRT) 


9 Wirtschaftliches und rechtliches Handeln im Haushalt 


 


Informatik-Mensch-Gesellschaft 


Wirtschaft und 


Recht 


 


Informatik 


10 


11 Angewandte Informatik 


 


Leistungsstörungsrecht 


Informatik 


 


Wirtschaft und 


Recht 


12 


13 entfällt  


 


 


3) Gibt es zentral gesteuerte Projekte zur Verbraucherbildung? 


Jgsstufen Projekte zur Verbraucherbildung 


 Die Thüringer Lehrpläne sind standard- und kompetenzorientiert aufgebaut. Sie be-


schränken sich auf die Beschreibung verbindlicher zentraler fachspezifischer bzw. 


aufgabenfeldspezifischer Kompetenzen und die Ausweisung zentraler Inhalte. Die 


Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte sowie die 


ergebnisbezogene Formulierung von Zielen des Kompetenzerwerbs haben zur Folge, 


dass Ziele und Inhalte nicht mehr kleinschrittig dargestellt sind. Es liegt grundsätzlich 


in der pädagogischen Verantwortung der Lehrkraft und der Fachkonferenz der Schule, 


die einzelnen Themen unter Berücksichtigung aktueller Bezüge, regionaler Gegeben-


heiten und Schülerinteressen auszuarbeiten und so zu vermitteln, dass die Schülerin-


nen und Schüler anwendungsbereites Wissen erwerben können. 


Angebotene Projekte von unterschiedlichen Trägern können hierbei in die Unterrichts-


gestaltung integriert werden. 


alle Nachhaltig wirtschaftende Schülerfirmen 


 


 


4) Welche Materialpools bzw. Links oder Internetseiten zur Verbraucherbildung können 


als positive Beispiele angeführt werden? (Es sollte sich nach Möglichkeit um geprüfte 


„Produkte“ staatlicher Institutionen handeln) 


Thüringer Schulportal (https://www.schulportal-thueringen.de/start), Thüringer Schulcloud 


(https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer_schulcloud), Materialkompass des Bundes-


verbandes der Verbraucherzentrale 


  



https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer_schulcloud
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5) Existieren Kooperationen mit externen Partnern zur Verbraucherbildung? 


 Nein 


 Ja 


Name des externen Partners Art & Umfang der Kooperation 


 Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 


(TMBJS) und das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrpla-


nentwicklung und Medien (ThILLM) unterhalten zahlreiche Koope-


rationen.  


Agethur Landesvereinigung für 


Gesundheitsförderung Thüringen 


e.V. (https://agethur.de/) 


 


Thüringer Landesmedienanstalt Medienpraktische Projektarbeit in Kindertagesstätten und Schu-


len 


Medienpädagogische Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher 


in Kindergarten und Hort sowie für Lehrerinnen und Lehrer  


Medienpraktisches Jahr in den Thüringer Bürgersendern für Ab-


solventen der Staatlichen Studienseminare in Thüringen 


Medienpädagogische Elternarbeit  


Praxispartnerschaft mit Thüringer Hochschulen 


Medienbildungsprojekte zur Unterstützung der Leseinitiative 


Kulturelle Bildung 


Thüringer Landesbeauftragte für 


Datenschutz 


Unterstützung bei den Lehrerfortbildungsangeboten 


Unterstützung bei der Lehrplanarbeit 


Implementation von Bildungsinhalten zu Themen des Datenschut-


zes und der Datensicherheit in der Zweiten Phase der Lehrerbil-


dung 


Zeitungsgruppe Thüringen  


Nachhaltig wirtschaftende Schü-


lerfirmen arbeiten beispielsweise 


intensiv mit der Fair-Handelsbe-


ratung Thüringen, dem Eine-


Welt-Netzwerk Thüringen 


(EWNT) zusammen, teilweise mit 


Kooperationsvertrag. 


fairer Handel 


nachhaltiger Konsum 


 


 


Anmerkungen: 


 


Allen Lehrplänen beigeordnet sind Leitgedanken. Diese stellen den Bezug zum Thüringer Schul-


gesetz her, erläutern das zugrundeliegende Bildungsverständnis und gehen dabei auf die ver-


schiedenen Schularten ein. Sie stellen ausführlich den Kompetenzansatz dar, weisen auf die 


schulinterne Lehr- und Lernplanung hin und geben Hinweise zur Leistungseinschätzung. Damit 


stellen sie die Basis für die Arbeit mit dem Fachlehrplan dar. 
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* Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für die Grundschulen und für die Förderschule mit 


dem Bildungsgang Grundschule: 


 


 


**** Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schul-


abschlüsse  


 


Ebenfalls wird der spezifische Beitrag jedes Faches zur Entwicklung der Medienkompetenz aus-
gewiesen, so dass im Ergebnis der Schüler in der Lage ist, 
- Informationen, die Grundlage für den Erwerb und die Anwendung von Wissen sind, zu erken-


nen und zu nutzen, 
- den Zugriff auf Informationsquellen sowie die Auswahl und Verwertung von Informationen 


sachgerecht, reflektiert und selbstbestimmt zu gestalten, 
- auf der Grundlage von Kenntnissen medialer Kommunikation und ihren Regeln zu kommuni-


zieren, 
- eigene Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, situations-, funktions- und adressatengerecht zu 


präsentieren, 
- eigene Medienproduktionen auf der Grundlage des sachgerechten Einsatzes unterschiedli-


cher Medientechniken vorzunehmen, 
- auf der Grundlage gesicherter Kenntnisse medialer Codes, Symbole und Zeichensysteme 


und der darauf basierenden Inhalt/Form/Struktur–Beziehungen unterschiedliche Medienan-
gebote zu analysieren, zu erörtern und zu interpretieren und  


- die Rolle der Medien bei der Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens so-
wie die die Wirklichkeit konstruierende Funktion und die Bedeutung der Medien für die Be-
rufs- und Arbeitswelt zu verstehen und einzuschätzen. 


 
Erfolgreiche fächerübergreifende Arbeit erfordert eine kontinuierliche schulinterne Lehr- und 
Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen ver-
bindlich ausweist. 
In diesem Zusammenhang sind schul-interne Entscheidungen darüber notwendig, welche Lern-
gelegenheiten und Lernanreize zu schaffen sind, damit Schüler Kompetenzen für ein zukünftiges 
Leben in einer sich schnell verändernden und zunehmend globalisierten Welt erwerben können. 
Dabei sind Schlüsselthemen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie 
- Umgang mit Ressourcen,  
- Klimaschutz,  
- Konsum- und Lebensstile,  
- kulturelle Vielfalt,  
- natürliche Lebensgrundlagen und  
- Menschenrechte 
angemessen zu integrieren. 
 
Diese Schlüsselthemen stehen im engen Bezug zu den in den Thüringer Schulen etablierten 
fächerübergreifenden Themen:  
- Erziehung zu Gewaltfreiheit, Toleranz und Frieden,  
- Umwelterziehung,  
- Gesundheitsförderung,  
- Umgang mit Medien und Informationstechniken, 
- Verkehrs- und Mobilitätserziehung, 
- Berufsorientierung. 
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► Medienkunde: 


 


Ab Klassenstufe 5 wird der Kurs Medienkunde im Umfang von mindestens zwei Jahreswochen-


stunden pro Doppelklassenstufe verbindlich unterrichtet. Er ist in die Fächer zu integrieren und 


in der Lehr- und Lernplanung der Klassenstufen 5 bis 10 auszuweisen 


 


Der Kursplan Medienkunde vereint, konkretisiert und systematisiert die in den Fachlehrplänen 


enthaltenen Medienkompetenzerwartungen. Eine Empfehlung zur Implementierung des Kurses 


Medienkunde in den einzelnen Fächern unter: https://www.schulportal-thueringen.de/bil-


dung_medien/medienkunde 


 


Die Kompetenzerwartungen sind im Kursplan Medienkunde in sieben Lernbereichen beschrie-


ben. 


Die Lernbereiche 


- Information und Daten, 


- Kommunikation und Kooperation sowie 


- Präsentation 


können vorrangig dem methodisch-didaktischen Lernen mit Medien, 


die Lernbereiche 


- Medienproduktion, informatische Modellierung und Interpretation, 


- Analyse, Begründung und Bewertung, 


- Recht, Datensicherheit und Jugendmedienschutz sowie 


- Mediengesellschaft 


dem inhaltlichen Lernen über Medien zugeordnet werden. 


 


Kursplan Medienkunde unter: 


https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=1897 


 


Im Jahr 2017 wurde der Kursplan Medienkunde in der Grundschule herausgegeben 


(https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=6214). Er legt die Grundla-


gen für den Kurs Medienkunde ab Klassenstufe 5.  


 


Die Thüringer Lehrpläne sind unter https://www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene einsehbar. 


 


Einzelbeispiele aus den Fachlehrplänen – Übersicht nicht vollständig 


 


► Auszüge aus Lehrplan HSK für die Grundschule und die Förderschule mit dem Bildungsgang 


der Grundschule Schuleingangsphase: Lernbereich Individuum und Medien 


(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=1264) 


 


Der Schüler kann 


- verschiedene Medien nennen in Bezug auf 


o Erfahrung, 


o Wirkung, 


o Nutzung, 


- Möglichkeiten ausgewählter Medienangebote für das Lernen und die Freizeitgestaltung 


nennen. 


- sich über den Medienkonsum mit Schülern austauschen 


- Medien zur Kommunikation, zur Information und zur Unterhaltung auswählen und nutzen. 



https://www.schulportal-thueringen.de/bildung_medien/medienkunde

https://www.schulportal-thueringen.de/bildung_medien/medienkunde

https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=1897

https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=6214

https://www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene

https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=1264
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- Medienbotschaften verstehen. 


 


► Auszüge aus Lehrplan WRT für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses 


Klassenstufen 7/8: Lernbereich: privater Haushalt 


(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2852) 


 


Der Schüler kann: 


- sich als Verbraucher charakterisieren, 


- seine Rechte als Verbraucher nennen– Informationen zu Werbungen und Verbraucher-


schutz aus den Medien 


• entnehmen, 


• bearbeiten bzw. verarbeiten, 


• zusammenfassen, 


- verschiedene Formen von Werbung analysieren und anschaulich darstellen, 


- Wege zur Verhinderung von Schulden anhand von Beispielen erläutern, 


- für sich Rückschlüsse im Umgang mit Geld ziehen und Regeln für sein eigenes Verhalten 


ableiten, 


- den Einfluss von Werbung auf sein Verbraucherverhalten erkennen und Schlussfolgerun-


gen aufzeigen. 


 


 


 


► Auszüge aus Lehrplan Wirtschaft und Recht für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 


Klassenstufen 9/10: Wirtschaftliches und rechtliches Handeln im Haushalt 


(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2843) 


 


Der Schüler kann: 


- das Spannungsverhältnis zwischen Bedürfnisvielfalt und Güterknappheit beschreiben, 


- das Wirtschaftlichkeitsprinzip erklären, 


- die Bedeutung des Einkommens in einer arbeitsteiligen Wirtschaft beschreiben, 


- Aufgaben und Funktionen des Geldes sowie aktuelle Entwicklungen des Zahlungsver-


kehrs erklären, 


- Kreditarten und Geldanlagemöglichkeiten vergleichen, 


- Ursachen der Verschuldung erklären und Lösungswege aufzeigen, 


- mit Gesetzestexten arbeiten, 


- zwischen Eigentum und Besitz unterscheiden, 


- den Abschluss von Verträgen am Beispiel der Kaufhandlung darstellen, 


- die Notwendigkeit des Verbraucherschutzes an Beispielen begründen, 


- Rechts-, Geschäfts- und Deliktsfähigkeit definieren, 


- ausgewählte Verbraucherrechte aus der Sachmangelhaftung und den Fernabsatzge-


schäften erklären und auf einfache Sachverhalte anwenden, 


- den Einfluss der Werbung auf Kaufentscheidungen beschreiben, 


- die Folgen seines Konsumverhaltens für die Umwelt erklären, 


- Aspekte ökologisch orientierten Verbraucherverhaltens diskutieren, 


- einfache Fälle aus dem Vertragsrecht lösen, 


- die Notwendigkeit des Verbraucherschutzes an Beispielen begründen. 


 


 



https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2852

https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2843
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► Auszüge aus Lehrplan Informatik für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife Klassenstu-


fen 11/12: Lernbereich Angewandte Informatik 


(https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=3657) 


 


Der Schüler kann: 


- gesellschaftliche und ethische Aspekte der Nutzung sozialer Netzwerke beurteilen, 


- Nutzen und Sicherheit aktueller Internetdienste diskutieren, 


- Fallbeispiele zum Datenschutz, zur Datensicherheit und Urheberrecht diskutieren. 


 


 



https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=3657





Anlage 2 
 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Brandenburg 
 


Berichterstatter/in: Carsten Hinz 


Telefon: 0331/977-2780 


E-Mail: evelab@uni-potsdam.de 


 
Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz 
 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Projekt, 


Initiativen, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung eines ver-


antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbezogene Inhalte 


informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten 


Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).  


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1. 
Lehrkräfte-Fortbildung „Ernährungs- u. Verbraucherbildung im Land Brandenburg 
(EVeLaB)“ 


2.  


3.  


 
(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu 


den entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucher-


kompetenzen: 


  



mailto:evelab@uni-potsdam.de
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Titel der Maßnahme: 
Ernährungs- und Verbraucherbildung im Land Branden-


burg (EVeLaB)“ 


 


Konzeption, Selbstverständnis 
Liegt eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor? 


Ja 


Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung „Verbraucherbildung“  


Handlungsfeld Bitte markieren 


a) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht 


 


b) Ernährung und Ge-
sundheit 


X 


c) Medien und Informa-
tion 


 


d) Nachhaltiger Konsum X 


Durchführende Schule Grund- u. weiterführende Schulen im Land BB 
(Jg. 5-10) 


Zielgruppenbezug 


Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 


Wie viele Schülerinnen und Schüler 
werden in welchen Jahrgangsstufen 
erreicht? 


Fortbildungsangebot für Lehrkräfte im Selbster-
fahrungsformat (mit Landesmitteln geförderte 
Maßnahme zur Umsetzung der Qualitätsoffen-
sive Schulverpflegung BB)   


Anschließend sollen die Lehrkräfte als Multipli-
katoren die erworbenen Ernährungs- und Ver-
braucherbildungskompetenzen im Rahmen der 
Übergreifenden Themen (ÜT) Gesundheitsför-
derung u. Verbraucherbildung des Rahmen-
lehrplans 1 bis 10 an die SuS weitervermitteln.   


Verknüpfung der Maßnahme mit 
dem Lehrplan 


Schulform/-stufe 
alle Klassenstufen u. 
Schulformen 


Jahrgang / Klasse Schwerpunkt Jg. 5-10 


Fach / Fächer 


ÜT Gesundheitsför-
derung u. Verbrauch-
erbildung sind Teil al-
ler Unterrichtsfächer, 
insbesondere Sach-
unterricht, Naturwis-
senschaften, Biolo-
gie, Wirtschaft-Arbeit-
Technik 


Art des Unterrichts (re-
gulärer U., Projekt(-


Fachbezogener u. 
fachübergreifender 
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woche), Unterrichts-
gang,…) 


Unterricht; Projektwo-
che 


Ziele, Darstellung des Erreichens 
von Fach-, Methoden-, Selbst-, 
und/oder Sozialkompetenz  


12 kostenfreie Workshops für Lehrkräfte zu den 
Themen nachhaltiger u. ökologischer Lebens-
mittelkonsum, Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung, Fairer Handel, Inklusion u. 
Ethik in der Lehrküche, religiöse, ethische u. 
moralische Aspekte von Ernährung; Work-
shops im Selbsterfahrungsformat: Förderung 
der Sach- u. Methodenkompetenz der Lehr-
kräfte zur unterrichtlichen Umsetzung von Er-
nährungs- u. Verbraucherbildung; hoher Anteil 
küchenpraktischer u. teambildender Arbeit 
durch Nahrungsmittelzubereitung; kostenfreies, 
einsatzbereites u. schülergerechtes Unter-
richtsmaterial/Methodenbox (u. a. Arbeitsblät-
ter, Rezepte, Spiele) zu den Themen aller 
Workshops); Anknüpfungspunkte für fachbezo-
gene u. fächerübergreifende Ernährungs- u. 
Verbraucherbildungsinhalte unter Berücksichti-
gung der Inhaltsdimensionen des Orientie-
rungs- u. Handlungsrahmens des RLP 1-10 
zum ÜT Verbraucherbildung; Förderung der 
Fach-, Methoden-, Urteils-, Entscheidungs-, 
Kommunikations- u. Handlungskompetenz der 
SuS im Sinne einer gesunden u. nachhaltigen 
Ernährungs- u. Lebensweise 


Einbindung externer Partner 
(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale, 
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen für Gesundheitsförderungen, 
Ämter, Förderverein) 


 


Organisation, Ablauf 
(Phasen: Planung, Umsetzung) 


Schuljahr 2017/18 bis 2020/21 (1. Halbjahr) 


Zeit 
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche 
Planung) 


Aus Kapazitätsgründen Teilnahme von max. 25 
Schulen u. bis zu drei Lehrkräften pro Schule; 
jede Lehrkraft hat mindestens drei der 12 ange-
botenen Workshops absolviert. Individuelle 
Zielvereinbarung mit den Teilnehmerschulen 
(bzgl. Anzahl der Lehrkräfte, verpflichtende TN 
an mindestens 3 Workshops, Implementation 
neuer Unterrichtsmethoden)   


Erfahrungen Durchführung der Workshops zentral an Uni 
Potsdam wegen unterschiedlichem Ausstat-
tungsgrad der Schul-Lehrküchen u. hohem or-
ganisatorischem Aufwand (Transport von Mate-
rial u. Lebensmitteln). Selbsterfahrungsformat 
u. Methodenbox zur Umsetzung der Methoden 
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u. Ideen zur Vermittlung von Ernährungs- u. 
Verbraucherbildungskompetenz wurde von den 
Lehrkräften sehr begrüßt. 


Implementierung Gemäß dem seit Schuljahr 2017/18 gültigen 
RLP 1 bis 10 verpflichtende Umsetzung der ÜT 
Gesundheitsförderung u. Verbraucherbildung 
fachbezogen, fächerübergreifend u. in Projek-
ten 


Modifikation Aufgrund Corona-bedingter Schulschließung u. 
sukzessivem Wiedereinstieg in Schulbetrieb 
zum Schuljahr 2020/21 Umstellung von drei 
Workshops auf Digitalformat via Zoom; TN der 
Lehrkräfte an zwei statt drei digitalen Work-
shops; neu entwickelter Workshop zum Tier-
wohl in Kooperation mit dem Landestierschutz-
beauftragten 


Link(s) zur Information www.evelabildung.wordpress.com 


 



http://www.evelabildung.wordpress.com/





 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Brandenburg 
 


Berichterstatter/in: Claudia Stringman 


Telefon: 0331/8663815 


E-Mail: claudia.stringman@mbjs.brandenburg.de 


 
Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz 
 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Projekt, 


Initiativen, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung eines ver-


antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbezogene Inhalte 


informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten 


Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).  


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1. 
Schulische Medienentwicklungsplanung u. Medienberatung: medienfit ☺Grund-
schule (2016-2019) + medienfit_sek I (2018-2020) 


2. Pilotprojekt Schulcloud Brandenburg (2019-2021 geplant) 


3.  


 
(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu 


den entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucher-


kompetenzen: 


  



mailto:claudia.stringman@mbjs.brandenburg.de
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Titel der Maßnahme: 
Investitions- und Schulentwicklungsprojekte „medien-


fit☺Grundschule“  + „medienfit_sek I“ 


 


Konzeption, Selbstverständnis 
Liegt eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor? 


ja 


Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung „Verbraucherbildung“  


Handlungsfeld Bitte markieren 


e) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht 


 


f) Ernährung und Ge-
sundheit 


 


g) Medien und Informa-
tion 


X 


h) Nachhaltiger Konsum  


Durchführende Schule Grundschulen; Weiterführende Schulen Sek. I 


Zielgruppenbezug 


Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 


Wie viele Schülerinnen und Schüler 
werden in welchen Jahrgangsstufen 
erreicht? 


Medienfit☺Grundschulen (2016-2019): 42 
Grundschulen  


Medienfit_sek I (2018-2020): 50 weiterführende 
Schulen Sek. I 


Verknüpfung der Maßnahme mit 
dem Lehrplan 


Schulform/-stufe Alle Schulformen 


Jahrgang / Klasse 7-10 


Fach / Fächer 
Basiscurriculum Me-
dienbildung u. ÜT 
Verbraucherbildung 


Art des Unterrichts (re-
gulärer U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts-
gang,…) 


Fachbezogener u. fä-
cherübergreifender 
Unterricht 


Ziele, Darstellung des Erreichens 
von Fach-, Methoden-, Selbst-, 
und/oder Sozialkompetenz  


Medienfit☺Grundschulen: Unterstützung bei 
Implementierung des Basiscurriculums Medien-
bildung des RLP 1 bis 10. Exemplarische Er-
probung fächerintegrativer Umsetzung von de-
finierten Kompetenzen u. Standards. 
Medienfit_sek I: Entwicklung innovativer didak-
tischer Konzepte u. Unterrichtsentwürfe für das 
Lernen mit u. über Medien. Auswahl von 
Schwerpunktthemen mit Angebot zur externen 
Unterstützung:  
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• Pilotierung der Schulcloud BB 


• Selber machen – Einstieg ins Coding u.- 
Making 


• Verbraucherbildung in der digitalen Welt 


• Filmbildung als Einstieg in eine zeitge-
mäße Medien- u. Wertebildung 


Ziel ist ebenso der flächendeckende Transfer 
von best practice Beispielen sowie die regio-
nale schwerpunktbezogene Vernetzung der 
medienfit-Schulen. 
Parallel Beratung u. thematische Qualifizierung 
der Schulleitungen u. Lehrkräfte beim Prozess 
der Medienentwicklungsplanung durch das 
LISUM u. BeraterInnen des BUSS-Systems; 
auf Antrag der Schulträger Fördermittel zur 
Verbesserung der technischen Ausstattung der 
TN-Schulen (Basisförderung + Förderung pro 
Schüler/in) 


Einbindung externer Partner 
(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale, 
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen für Gesundheitsförderungen, 
Ämter, Förderverein) 


LISUM; Landesfachverband Medienbildung 
Brandenburg e.V.; Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg; Universität Potsdam; Verbraucher-
zentrale BB; Schulträger; schulische Gremien 
u. Schulförderverein 


Organisation, Ablauf 
(Phasen: Planung, Umsetzung) 


Medienfit☺Grundschulen: 2016-2019; 


Medienfit_sek I: 2018-2020; 


Phase 1: Bildung einer Steuergruppe an der 
Schule 


Phase 2: Erarbeitung eines Curriculums zur 
Medienbildung im Kollegium 


Phase 3: Umsetzung des erarbeiteten Curricu-
lums 


Zeit 
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche 
Planung) 


 


Erfahrungen Externe Evaluierung der schulischen Medien-
bildung in BB im Auftrag des MBJS durch das 
mmb Institut- Gesellschaft für Medien- u. Kom-
petenzforschung mbHM; Evaluationsbericht Ja-
nuar 2018. 


Implementierung Entwicklung der Medienkompetenz von SuS  
ist seit Schuljahr 2017/18 verbindlich festge-
schrieben im Basiscurriculum Medienbildung 
als Teil des gemeinsamen Rahmenlehrplans 1-
10.  
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Umsetzung des vom Bund initiierten DigitalPa-
kts Schule 2019-2024 in BB baut auf den er-
probten Inhalten u. Verfahrensweisen aus bei-
den „medienfit-Programmen“ auf 


Modifikation  


Link(s) zur Information https://bildungsserver.berlin-branden-
burg.de/medienfit 


 
 



https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/medienfit

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/medienfit





 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Brandenburg 
 


Berichterstatter/in: Uta Köhn 


Telefon: 0331/866-3794 


E-Mail: uta.koehn@mbjs.brandenburg.de 


 
Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz 
 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Projekt, 


Initiativen, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung eines ver-


antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbezogene Inhalte 


informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten 


Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).  


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1. Bundeswettbewerb „Auszeichnung Verbraucherschule“ 


2.  


3.  


 
(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu 


den entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucher-


kompetenzen: 


  



mailto:uta.koehn@mbjs.brandenburg.de
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Titel der Maßnahme: Bundeswettbewerb „Auszeichnung Verbraucherschule“ 


 


Konzeption, Selbstverständnis 
Liegt eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor? 


Ja; Schulprofil zur Verbraucherkompetenzbil-
dung 


Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung „Verbraucherbildung“  


Handlungsfeld Bitte markieren 


i) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht 


X 


j) Ernährung und Ge-
sundheit 


X 


k) Medien und Informa-
tion 


X 


l) Nachhaltiger Konsum X 


Durchführende Schule Allgemein- u. berufsbildende Schulen 


Zielgruppenbezug 


Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 


Wie viele Schülerinnen und Schüler 
werden in welchen Jahrgangsstufen 
erreicht? 


Schulen, die Verbraucherbildung im Schulcurri-
culum u. am Lernort Schule verankern u. um-
setzen; Anmeldung im „Netzwerk Verbraucher-
schulen“ 


Verknüpfung der Maßnahme mit 
dem Lehrplan Schulform/-stufe 


Alle Schulformen all-
gemein u. berufsbil-
dende Schulen 


Jahrgang / Klasse Schwerpunkt 7-12 


Fach / Fächer 
ÜT Verbraucherbil-
dung; Gesundheits-
förderung; BNE 


Art des Unterrichts (re-
gulärer U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts-
gang,…) 


Fachbezogener, fä-
cherübergreifender 
Unterricht; Projekte; 
Projektwoche 


Ziele, Darstellung des Erreichens 
von Fach-, Methoden-, Selbst-, 
und/oder Sozialkompetenz  


Konsum- u. Alltagskompetenzen praxisnah u. 
unter Einbeziehung der Lebenswelt der SuS 
vermitteln (z.B. sicheres Surfen im Internet, 
Energie sparen, Umgang mit Geld, Handyver-
tragsabschluss, gesunde Ernährung; lebens-
mittelwertschätzung); Berücksichtigung der vier 
Inhaltsdimensionen von Verbraucherbildung: 
Finanzen, Marktgeschehen u. Verbraucher-
recht; Ernährungs- u. Gesundheit; Nach-
haltiger Konsum; Medien u. Information; 
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Beitrag zur verpflichtenden Umsetzung der ÜT 
Verbraucherbildung, Gesundheitsförderung, 
BNE gemäß Rahmenlehrplan 1-10 durch die 
Schulen 


Einbindung externer Partner 
(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale, 
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen für Gesundheitsförderungen, 
Ämter, Förderverein) 


Verbraucherzentrale Bund; Verbraucherzent-
rale BB; Uni Potsdam, Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung 


Organisation, Ablauf 
(Phasen: Planung, Umsetzung) 


Bundesweiter Wettbewerb seit 2016; Interes-
senbekundungsverfahren durch Verbraucher-
zentrale Bundesverband u. Preisverleihung 
durch eine Expertenjury; Anmeldung der TN-
Schulen im „Netzwerk Verbraucherschulen“ u. 
Bewerbung für „Auszeichnung Verbraucher-
schule Gold/Silber/Bronze“: 


Gold: Verankerung Verbraucherbildung im 
Schulcurriculum u. Schulalltag sowie dauer-
hafte Umsetzung  


Silber: Umsetzung von Verbraucherbildung 
durch Einzelmaßnahmen in den vier Inhaltsdi-
mensionen 


Bronze: Umsetzung von Maßnahmen mit be-
sonderem Bezug zum Umwelt- u. Ressourcen-
schutz 


Zeit 
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche 
Planung) 


 


Erfahrungen Teilnahme von Schulen mit Schulentwicklungs-
schwerpunkt Verbraucherbildung, Gesund-
heitsförderung, BNE  u. Engagement in Projek-
ten (EVeLaB; Gründung einer Mensa-AG; 
Schülerfirma, Energiesparen) 


Implementierung Entwicklung von Kompetenzen zum Verbrau-
cherschutz, zur Gesundheitsförderung, BNE u. 
Medienkompetenz sind seit Schuljahr 2017/18 
verbindlich festgeschrieben in den jeweiligen 
ÜT sowie im Basiscurriculum Medienbildung 
als Teil des RLP 1-10 


Modifikation  


Link(s) zur Information https://bildungsserver.berlin-branden-
burg.de/themen/verbraucherbildung 


 



https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/verbraucherbildung





 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Mecklenburg-Vorpommern 
 


Berichterstatter/in: Dr. Martina Trümper 


Telefon: 0385/588 7725 


E-Mail: m.truemper@bm.mv-regierung.de 


 
Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz 
 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Projekt, 


Initiativen, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung eines ver-


antwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbezogene Inhalte 


informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten 


Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).  


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1. 
Richtig essen – Werbung vergessen (https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/si-
tes/default/files/2020-04/46501.pdf) 


2. Ess-Kult-Tour: Entdecke die Welt der Lebensmittel   


3. 
Fit for finance – Finanzkompetenz spielerisch erarbeiten (https://www.verbrau-
cherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2019-12/42250.pdf) 


 
(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu 


den entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucher-


kompetenzen: 


  



mailto:m.truemper@bm.mv-regierung.de

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2020-04/46501.pdf

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2020-04/46501.pdf

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2019-12/42250.pdf

https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/sites/default/files/2019-12/42250.pdf
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Titel der Maßnahme: Ess-Kult-Tour: Entdecke die Welt der Lebensmittel 


 


Konzeption, Selbstverständnis 
Liegt eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor? 


Das interaktive Lernen an sechs Stationen mo-
tiviert Schülerinnen und Schüler, ihr Einkaufs- 
und Essverhalten zu reflektieren. Ziel ist es, 
ihre Konsumkompetenz zu stärken. Auf dem 
Parcours erfahren die Jugendlichen Wissens-
wertes rund um Lebensmittel - von Kennzeich-
nung und Zusatzstoffen bis zu Nährstoffbedarf, 
Werbung und nachhaltigem Konsum. Grundge-
danke der Ess-Kult-Tour ist es, Jugendlichen 
Wissen und Kompetenzen über nachhaltige Er-
nährung näher zu bringen, so dass sie ihre 
Konsumentscheidungen in Zukunft selbstbe-
stimmt und informiert treffen können. Die Ver-
mittlung von Erkenntnissen, aber auch von Fer-
tigkeiten und Gestaltungskompetenz stehen im 
Mittelpunkt dieses Bildungsprojektes. Die Stati-
onen fördert die aktive und partizipative Ausei-
nandersetzung der Jugendlichen mit den jewei-
ligen Themen. 


Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung „Verbraucherbildung“  


Handlungsfeld Bitte markieren 


m) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht 


X ansatzweise Ver-
braucherrecht  


n) Ernährung und Ge-
sundheit 


X 


o) Medien und Informa-
tion 


 


p) Nachhaltiger Konsum X 


Durchführende Schule Erfolgt durch externen Partner (s. u.).  


Zielgruppenbezug 
Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 
Wie viele Schülerinnen und Schüler 
werden in welchen Jahrgangsstufen 
erreicht? 


Ja: Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe I (ab Jahrgangsstufe 8) in Regional- und 
Gesamtschulen sowie Gymnasien; Jugendliche 
und junge Erwachsene in beruflichen Schulen.  
Durch den flexiblen Einsatz der einzelnen Stati-
onen mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
kann das Niveau aber der jeweiligen Ziel-
gruppe angepasst werden. 
2019 wurden 420 Schülerinnen und Schüler in 
23 Klassen erreicht. 


Verknüpfung der Maßnahme mit 
dem Lehrplan 


Schulform/-stufe s. o. 


Jahrgang / Klasse 8-10 


Fach / Fächer 
Biologie (Nährwerte, 
Energiebedarf, Ess-
verhalten) 
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AWT (Werbung, 
Kaufmotivation) 


Art des Unterrichts (re-
gulärer U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts-
gang,…) 


Für Projektunterricht 
wegen zeitlicher Fle-
xibilität besonders ge-
eignet. 


Ziele, Darstellung des Erreichens 
von Fach-, Methoden-, Selbst-, 
und/oder Sozialkompetenz  


Ein wesentliches Ziel der Ess-Kult-Tour ist die 
Stärkung der Konsumkompetenzen von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen im Be-
reich der Ernährung. Hierzu soll die Zielgruppe 
für Fragen der Ernährung sensibilisiert, ein 
Nachdenken und eine Reflexion über das ei-
gene Ernährungsverhalten angeregt sowie eine 
Wissensvermittlung hinsichtlich einer gesunden 
und nachhaltigen Ernährung betrieben werden. 
In den Veranstaltungen gelingt es, bei der gro-
ßen Mehrheit der Jugendlichen Irritationen der 
Ernährungspraktiken sowie Überraschungen 
auszulösen, die eine Reflexion des eigenen Er-
nährungsverhaltens in Gang gesetzt haben. 
Viele Jugendliche bestätigen, sich neues Wis-
sen angeeignet zu haben. Eine weitere Zielset-
zung der Ess-Kult-Tour richtet sich auf ihren in-
teraktiven und projektbezogenen 
Charakter sowie den Einsatz verschiedener 
Kommunikationsmedien. Es sind gerade die in-
teraktiven und projektbezogenen Methoden der 
Ess- Kult- Tour die auf breite Resonanz bei den 
Jugendlichen stoßen und die Innovation des 
Programms maßgeblich bestimmen. 


Einbindung externer Partner 
(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale, 
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen für Gesundheitsförderungen, 
Ämter, Förderverein) 


Verbraucherzentrale M-V e. V., Projekt: Le-
bensmittel und Ernährung 


Organisation, Ablauf 
(Phasen: Planung, Umsetzung) 


Vorabsprachen mit betreuender Lehrkraft bzw. 
Organisator an der Schule 


Zeit 
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche 
Planung) 


Am Tag der Veranstaltung eine Unterrichts-
stunde Aufbau; drei Unterrichtsstunden Durch-
führung; 30 min Abbau 


Erfahrungen  


Implementierung  


Modifikation  


Link(s) zur Information Evaluationsbericht 


 



http://www.vz-nrw.de/mediabig/218937A.pdf





 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Niedersachsen 
 


Berichterstatter/in: Peter Reinert 


Telefon: 0511-120 7087 


E-Mail: peter.reinert@mk.niedersachsen.de 


 


Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz 


 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Pro-


jekt, Initiativen, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung 


eines verantwortungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbe-


zogene Inhalte informiert wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten 


und selbstbestimmten Konsumverhaltens erworben werden (vgl. KMK-Emp-


fehlung 2013). 
 


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1.  Veröffentlichung eines Materialienbands “Verbraucherbildung” (s. Anlage) 


2. Auszeichnungsrunde “Verbraucherschule”  


http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html 


https://www.verbraucherbildung.de/artikel/carl-friedrich-gauss-schule-niedersachsen 


3. Planspiel Börse 


 
(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fra-


gen zu den entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von 


Verbraucherkompetenzen: 



mailto:peter.reinert@mk.niedersachsen.de

http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html

https://www.verbraucherbildung.de/artikel/carl-friedrich-gauss-schule-niedersachsen
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Titel der Maßnahme: 
 
 
 


Konzeption, Selbstverständnis 
Liegt eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe- 
tenzen vor? 


Planspiel Börse - Online-Wettbewerb der Spar- 
kassen  


Handlungsfelder der KMK- 
Empfehlung „Verbraucherbildung“ 


Handlungsfeld Bitte markieren 


a) Finanzen, Marktge- 
schehen und Ver- 
braucherrecht 


X 


b) Ernährung und Ge- 
sundheit 


 


c) Medien und Informa- 
tion 


 X 


d) Nachhaltiger Konsum X 


Durchführende Schule Schulen des Sekundarbereichs I und II 


Zielgruppenbezug 


Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 


Wie viele Schülerinnen und Schüler 
werden in welchen Jahrgangsstufen 
erreicht? 


Jeweils Gruppen von zwei bis vier Schülerinnen 
und Schülern vornehmlich ab Schuljahrgang 9 
aus einer Schule der Schulformen Hauptschule, 
Realschule, Ober- schule, Gesamtschule, Gym-
nasium und Berufsbildende Schule nehmen teil. 


Verknüpfung der Maßnahme mit 
dem Lehrplan 


Schulform/-stufe 
HS, RS, OBS, IGS, 
GYM, BBS 


Jahrgang / Klasse ab Schuljahrgang 9 


Fach / Fächer Wirtschaft, Profil Wirt-
schaft (RS/ObS), Ar-
beit-Wirtschaft-Tech-
nik, Politik-Wirtschaft 


 
 
Art des Unterrichts (re- 
gulärer U., Projekt(- 
woche), Unterrichts- 
gang,…) 


Es handelt sich um 
ein Projekt, das von 
vielen Schulen im 
Rahmen des Unter-
richts oder fächer-
übergreifender Ange-
bote bzw. Profilunter-
richt durchgeführt 
wird, freiwillige Teil-
nahme der Schüler- 
gruppen. 


Planspiel Börse 
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Ziele, Darstellung des Erreichens 
von Fach-, Methoden-, Selbst-, 
und/oder Sozialkompetenz 


Die an dem Planspiel teilnehmenden Schüle- 


rinnen und Schüler erwerben Kompetenzen in 


mehrfacher Hinsicht: 


Sozialkompetenz durch Entscheidungsfindung 


in der Gruppe, Fach- und Methodenkompeten- 


zen hinsichtlich Analyse und Interpretation von 


Konjunkturentwicklungen, Statistiken und Bör- 
senspiegel 


Einbindung externer Partner 
(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale, 
Suchtberatungsstelle, Landesvereini- 
gungen für Gesundheitsförderungen, 
Ämter, Förderverein) 


Sparkassen 


Organisation, Ablauf 
(Phasen: Planung, Umsetzung) 


Jährlich Wettbewerb für Schülergruppen einzel-
ner Schulformen. 
Lernende nehmen in Teams von zwei bis vier 
Personen am Wettbewerb teil, Schülerteams 
nehmen in der Regel über die Schule teil und 
werden von einer Lehrkraft betreut. 


Zeit 
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche 
Planung) 


Der zeitliche Umfang des Planspiels beträgt elf 
Wochen. Rückmeldungen aus den Schulen ha-
ben gezeigt, dass die dafür einzuplanenden Un-
terrichtsstunden abhängig von der Anzahl der 
teilnehmenden Schülergruppen variieren. 


Erfahrungen Über den Unterricht hinaus entwickelt sich eine 


hohe Motivation bei den teilnehmenden Schü- 


lerinnen und Schülern. 


Implementierung Hinweis: Das Planspiel Börse ist nicht vom 


Kultusministerium initiiert bzw. implementiert 


worden. Es handelt sich um einen von den 
Sparkassen angebotenen Wettbewerb. 


Modifikation  --- 


Link(s) zur Information http://www.planspiel-boerse.de/tople-
vel/main/deutsch/index.html 


 



http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html

http://www.planspiel-boerse.de/toplevel/main/deutsch/index.html





 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Saarland 
 


Berichterstatter/in: Patrick Maurer 


Telefon: 0681/ 501-7422 


E-Mail: p.maurer@bildung.saarland.de 


 
Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz  
 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Projekt, Initia-


tiven, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung eines verantwor-


tungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbezogene Inhalte informiert 


wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumver-


haltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).  


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1. Berücksichtigung der Thematik bei der Entwicklung der Lehrpläne für die Gemein-
schaftsschule; Schwerpunkte werden in den Unterrichtsfächern Arbeitslehre und 
Beruf und Wirtschaft gebildet. 
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bil-
dungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/ Gemein-
schaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html 


2. Qualifizierungsmaßnahme für Lehrkräfte des Unterrichtsfaches Arbeitslehre an 
Gemeinschaftsschulen; diese erstreckt sich über eineinhalb Jahre und beinhaltet 
als ein wesentliches Element die Fortbildung im Bereich der Verbraucherbildung 
und -erziehung.  


3. Projektarbeit in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern, wie z. B. der Verbrau-
cherzentrale des Saarlandes 


 


(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu den 


entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucherkompeten-


zen: 


  



mailto:p.maurer@bildung.saarland.de

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/%20Gemeinschaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/%20Gemeinschaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/%20Gemeinschaftsschule/gemeinschaftsschulen_node.html
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Titel der Maßnahme: Lehrplan “Beruf und Wirtschaft“ für die Gemeinschaftsschulen 
im Saarland, Klassenstufen 7 – 10 


https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mbk/Lehr-


plaene/Lehrplaene_Gemeinschaftsschulen/Beruf_und_Wirt-


schaft/LP_BW_7-10_2014.pdf?__blob=publicationFile&v=1 


 


 
Kriterien guter Praxis 


Beantwortung mit konkreten Erläuterungen / 
Hinweisen / Anmerkungen / Begründungen 


sowie - ggf. - Quellenangaben 


Konzeption, Selbstverständnis  
Liegen eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen sowie eine hierauf basierende 
Zielformulierung vor? 


Die Maßnahme ist Teil des Lehrplans des Un-
terrichtsfaches Beruf und Wirtschaft der Ge-
meinschaftsschulen für die Klassenstufen 7 bis 
10. Entsprechende Kompetenzerwartungen so-
wie Vorschläge für konkrete Projekte sind im 
Lehrplan formuliert. 


Welche der 4 Themen der KMK-
Empfehlung werden umgesetzt?  
 


 


Thema Partner 


a) Finanzen, 
Marktgeschehen 
und Verbraucher-
recht 
 


Bei der Umset-
zung können 
Schulen externe 
Partner aus der 
Wirtschaft, aus 
Kammern und 
Verbänden ein-
beziehen. 


b) Ernährung und 
Gesundheit 
 


s.o. 


c) Medien und In-
formation 
 


s.o. 


d) Nachhaltiger 
Konsum 
 


s.o. 


 
 


Zielgruppenbezug 
Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 
Wie viele SuS werden erreicht? 
In welchen Jahrgangsstufen? 
Werden Eltern beteiligt? 
Welche außerschulischen Partner 
sind beteiligt? 
 


Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Gemeinschafts-
schulen, alle dortigen Schülerinnen und Schü-
ler, die nicht zweite Fremdsprache gewählt ha-
ben; außerschulische Partner können beteiligt 
werden, z. B. aus der Wirtschaft, aus Kammern 
und Verbänden sowie die Verbraucherzentrale 
des Saarlandes. 


Wo / Wie ist die Maßnahme unter-
richtlich verortet? 
 


 


Schulform/-stufe Gemeinschafts-
schule 


Jahrgang / 
Klasse 


7 bis 10 
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Fach / Fächer Beruf und Wirt-
schaft 


Art des Unter-
richts (regulärer 
U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts-
gang,…) 


regulärer Unter-
richt, Unterrichts-
projekte, Projekt-
tage, Unterrichts-
gänge, Präsenta-
tionen externer 
Partner 


 
 


Innovation und Nachhaltigkeit 
Hat die Maßnahme einen innovativen 
Ansatz und strebt sie eine kontinuier-
liche, nachhaltige Fortführung erfolg-
reicher Angebotskomponenten an? 
 


Ein innovativer Ansatz ist dadurch gegeben, 
dass die Schülerinnen und Schüler eigene Er-
fahrungen konkret darstellen und in den Unter-
richt einfließen lassen können. Die nachhaltige 
Fortführung erfolgt, indem die jeweiligen Kom-
petenzerwartungen bezogen auf die einzelne 
Jahrgangsstufe in Form von Teilkompetenzen 
operationalisiert werden, wobei die Prinzipien 
der Kumulation und der Progression zum Tra-
gen kommen. 


Multiplikatorenkonzept 
Gibt es ein auf die Maßnahme bezo-
genes Multiplikator/inn/enkonzept (für 
Fort-, Weiterbildung, Qualifizierung)? 
 


Fortbildung in diesem Bereich erfolgt u. a. mit 
Unterstützung der Verbraucherzentrale. 
Im Saarland findet nun zum dritten Mal eine an-
derthalbjährige Qualifizierungsmaßnahme für 
Lehrkräfte des Unterrichtsfaches Arbeitslehre 
statt. In dieser bildet die Thematik „Verbrauch-
erbildung, Verbraucherkompetenz“ einen 
Schwerpunkt. Die beiden Fächer Arbeitslehre 
und Beruf und Wirtschaft sind eng miteinander 
verzahnt. 


Partizipation 
Wird die aktive Teilhabe konkret rea-
lisiert 
a) mit den SuS‘,  
b) in der Schule selbst, 
c) an außerschulischen Lernorten, 
d) mit Partnern? 
 


Die aktive Teilhabe wird durch praxis- und pro-
jektorientierten Unterricht, beim Unterrichts-
gang und durch Vorträge, Präsentationen und 
entsprechende Aktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler realisiert. Oft werden dabei auch 
externe Experten wie z. B. die Verbraucher-
zentrale einbezogen. 


Empowerment 
Zielt der Erwerb von Verbraucher-
kompetenzen  auf den Ausbau und 
die Stärkung der eigenen Fähigkeiten 
ab? 
 


Das Fach Beruf und Wirtschaft bildet die Basis 
für eine ökonomische und nachhaltige Grund-
bildung, welche die Schülerinnen und Schüler 
zu wirtschaftlichem Handeln und unternehmeri-
schem Tun anleitet. Es werden wichtige Kom-
petenzen zu den Themenbereichen Konsum, 
Nachhaltigkeit und Verbraucherbildung erwor-
ben. Zentral für das Fach ist hierbei der hand-
lungsorientierende Ansatz eines mehrperspekti-
vischen Unterrichtsverständnisses. 


Setting-Ansatz 
Drei zentrale Aspekte: 


Bei dem Unterrichtsangebot werden die drei 
zentralen Aspekte berücksichtigt.  
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Werden  
a) die Verhaltensprävention (individu-
elle Ebene),  
b) Verhältnisprävention (strukturelle 
Ebene) und  
c) die Beteiligung aller Perso-
nen(gruppen) im Setting Schule be-
rücksichtigt? 
 
Zusatzfrage: Wie wird der Bezug zur 
Alltags- und Lebenswelt hergestellt? 
 


 
Der Bezug zur Alltags- und Lebenswelt wird 
durch die eigenen Erfahrungen und den selbst-
ständigen Umgang z. B. mit Geld hergestellt. 
Das Unterrichtsfach lebt von der aktiven Beteili-
gung der Schülerinnen und Schüler, den Lehr-
kräften und durch die Interaktion mit Dritten, 
wie z. B. externe Experten. 
 
Praxisbeispiele aus dem Alltag der Schülerin-
nen und Schüler bilden einen wichtigen Be-
standteil des Unterrichts und stellen auf diese 
Art und Weise einen direkten Bezug zur All-
tags- und Lebenswelt her. 


Integriertes Handlungskonzept / 
Vernetzung 
Wird eine systematische und dauer-
hafte Vernetzungsarbeit gefördert? 
 


Eine dauerhafte Vernetzung erfolgt durch die 
Möglichkeit externe Partner strukturell einzubin-
den und dadurch die entsprechende Nachhal-
tigkeit herzustellen. 


Qualitätsmanagement / Qualitäts-
entwicklung 
Erfolgt die Qualitätsentwicklung im 
Sinne einer zielgruppenorientierten 
Planung, Umsetzung und Weiterent-
wicklung? 


Da die Thematik Teil des offiziellen Lehrplans 
ist, ist die Qualitätsentwicklung durch die Wei-
terentwicklung des Lehrplanes im angegebe-
nen Sinne sicher gestellt.  


 







 


 


Länderabfrage 
„Beispiele guter Praxis zur Verbraucherbildung in Schulen“ 


 


Land: Sachsen 
 


Berichterstatter/in: Jürgen Hegewald 


Telefon: 0351/564-68314 


E-Mail: Juergen.Hegewald@smk.sachsen.de 


 
Beispiele guter Praxis zum Erwerb der Verbraucherkompetenz 
 
(a) Bitte benennen Sie nun ein bis drei gelungene Maßnahmen (Programme, Projekt, Initia-


tiven, …) aus Ihrem Land, die in besonderem Maße die Entwicklung eines verantwor-


tungsbewussten Verhaltens zum Ziel hat, wo über konsumbezogene Inhalte informiert 


wird und Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumver-


haltens erworben werden (vgl. KMK-Empfehlung 2013).  


Maßnahme / Titel 
(sofern möglich bitte mit Quellenangabe, z. B. Downloadadresse) 


1. 


Lernportal zur Förderung von individueller Ernährungs- und Verbraucherkompe-
tenz von 3 bis 18 Jahren „Junge Sachsen genießen – Fit mit Genuss in Kita und 
Schule“ (s. www.lernportal-sachsen-geniessen.de)  


Das Portal setzt sein Motto in einem ganzheitlichen und umfassenden Sinn von 
Ernährungs- und Verbraucherbildung in vier Lernfeldern um. Ernährungs- und 
Verbraucherbildung ist eines von drei großen Handlungsfeldern der vorschuli-
schen und schulischen Gesundheitsförderung und Förderung von Lebenskompe-
tenz. 


Neben dem Sächsischen Curriculum der Ernährungs- und Verbraucherbildung als 
wissenschaftliche Grundlage werden systematisiert aufbereitete und ausgewählte 
sächsische sowie bundesweite Projektangebote, Materialien und Inhalte sowie 
Links zu den für das Lernfeld relevanten Partnern und Fachverbänden aufgezeigt. 
Das Onlineprotal zur Förderung von Ernährungs- und Verbraucherkompetenzen 
ist gegliedert in drei Bereiche: (1) Bildungsphasen/Altersgruppen (2) Lernfelder 
und (3) Wissenschaftliche Grundlagen. 


Ziel ist die Unterstützung der schulprogrammatischen und programmatischen Ar-
beit in Kindertagesstätten zum Schwerpunkt Förderung von Ernährungs- und Ver-
braucherkompetenzen. 


Zudem werden Inhalte zur Ernährungs- und Verbraucherbildung für die Bildungs-
phasen/Altersgruppen von 3 – 18 Jahren in den Gesamtzusammenhang der 
sächsischen Ernährungs- und Verbraucherbildung eingeordnet. In vier Lernfel-
dern (1) Essen und Ernährung, 2) Ernährung und Gesundheitsförderung, 3) Kul-
tur und Technik der Nahrungszubereitung, 4) Rolle der Verbraucher) wird im 
Sächsischen Curriculum über anzustrebende Kompetenzen im Verlauf der kindli-
chen Entwicklung informiert, wobei entwicklungspsychologische Erkenntnisse 
ebenso wie sächsische Bildungs- und Lehrplananforderungen Beachtung finden. 
Die Bildungsphase bzw. Altersgruppe wird dabei als zeitlicher Ausdruck der Ent-
wicklung und/oder als Einflussfaktor betrachtet (vgl. PAYR 2011). 



mailto:Juergen.Hegewald@smk.sachsen.de

http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/
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Lernfelder werden in die vier o. g. thematische Bereiche untergliedert. Sie sind 
didaktisch begründet und fassen komplexe Aufgabenstellungen zusammen, deren 
unterrichtliche Bearbeitung u. a. in handlungsorientierten Lernsituationen erfolgen 
kann. Des Weiteren werden sie durch Zielformulierungen im Sinne von Kompe-
tenzbeschreibungen sowie durch Inhaltsangaben ausgelegt. (vgl. INGWERTSEN 
o.J.). 
Die Zusammenstellung der vier Lernfelder orientiert sich u. a. an den Lernberei-
chen der Sächsischen Lehrpläne (2004/2009/2011/2019) und des Sächsischen 
Bildungsplans für Kindertagesstätten (2007). Lernfeldübergreifende Inhalte und 
damit Mehrfachnennungen einzelner Themen werden in der Mehrdimensionalität 
der Lernfelder begründet. 


Die wissenschaftliche Grundlagen werden im Sächsischen Curriculum der Er-
nährungs- und Verbraucherbildung abgebildet. Dieses bildet die wissenschaftliche 
Struktur für das Lernportal. Das Sächsische Curriculum der Ernährungs- und Ver-
braucherbildung ist eine Adaptation des Europäischen Kerncurriculum zur (vor-
)schulischen Ernährungs- und Verbraucherbildung (Heindl 2003) sowie der fachli-
chen Konkretion Verbraucherbildung des Ministeriums für Bildung und Frauen des 
Landes Schleswig-Holstein (2009). Das Sächsische Curriculum der Ernährungs- 
und Verbraucherbildung ist institutionenübergreifend aufgestellt und umfasst den 
Altersbereich von 3 bis 18 Jahren. Seine Legitimierung erhielt das Curriculum 
2012 durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus. 


2. 


Regionaler Zirkel „Schulische Gesundheitsförderung“ 


Der Regionale Zirkel versteht sich als Plattform und Impulsgeber für das kom-
plexe Thema der Schulischen Gesundheitsförderung in Sachsen. Die drei Hand-
lungsfelder „Bewegung und Sport“, „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ so-
wie „Lebenskompetenz“ bilden den inhaltlichen Rahmen. Zweimal im Jahr werden 
durch den Zirkel Lehrerinnen/Lehrer mit den neuesten Entwicklungen und Er-
kenntnissen in diesen Handlungsfeldern bekannt gemacht und bei der Erstellung 
und Umsetzung von Konzeption und Angeboten zur schulischen Gesundheitsför-
derung unterstützt. Die Zirkel zielen auf die Vermittlung theoretischer Grundlagen 
sowie praxisbewährter Angebote und Konzepte ab. Sie bieten einen Rahmen für 
das Aufwerfen kritischer Fragestellungen sowie für einen konstruktiven und lö-
sungsorientierten Austausch. 


Regionale Zirkel zum Thema: Lebensmitte(l) Wasser – Wasser Mittel zum Leben? 
WASsERLEBEN im Setting Schule! 


Die aktuellen Regionalen Zirkel "Schulische Gesundheitsförderung" setzen sich 
mit dem Handlungsfeld Ernährungs- und Verbraucherbildung und speziell mit dem 
Themenfeld ROLLE DER VERBRAUCHER auseinander. 


Ziel ist die Erweiterung der pädagogischen Handlungskompetenz von Multiplikato-
ren.  
Anhand des (lebens)wichtigen Themas Wasser wird ein kritischer Blick auf Ver-
brauchergewohnheiten geworfen und Möglichkeiten aufgezeigt, was jede und je-
der durch Verhalten und Engagement bewirken kann - ob Wasserverbrauch oder 
verstecktes Wasser in unseren täglichen Konsumprodukten, der Blick hinter die 
Werbeversprechen der Lebensmittelindustrie oder die Auseinandersetzung mit ei-
genen Vorurteilen und Weltbildern. 


3.  


 







- 3 - 
 


 


(b) Bitte wählen Sie eine der o. g. Maßnahmen aus und beantworten Sie die Fragen zu den 


entsprechenden Kriterien von „Good Practice“ zum Erwerb von Verbraucherkompeten-


zen: 


Titel der Maßnahme: Regionaler Zirkel „Schulische Gesundheitsförderung“ 


 


Konzeption, Selbstverständnis 
Liegt eine schriftliche Konzeption 
zum Erwerb von Verbraucherkompe-
tenzen vor? 


s. Sächsisches Curriculum zur Ernährungs- 
und Verbraucherbildung, speziell: 
http://www.lernportal-sachsen-genies-
sen.de/pages/ernaehrungspor-
tal/LEF/LEF4_kompetenzen.html 


Handlungsfelder der KMK-Empfeh-
lung „Verbraucherbildung“  


Handlungsfeld Bitte markieren 


q) Finanzen, Marktge-
schehen und Ver-
braucherrecht 


 


r) Ernährung und Ge-
sundheit 


X 


s) Medien und Informa-
tion 


 


t) Nachhaltiger Konsum X 


Durchführende Schule Für alle Schulen verfügbar 


Zielgruppenbezug 


Ist die Zielgruppe in der Maßnahme 
präzise bestimmt? 


Wie viele Schülerinnen und Schüler 
werden in welchen Jahrgangsstufen 
erreicht? 


Lehrer, Erzieher, außerschulische Akteure 


Verknüpfung der Maßnahme mit 
dem Lehrplan 


Schulform/-stufe X 


Jahrgang / Klasse X 


Fach / Fächer X 


Art des Unterrichts (re-
gulärer U., Projekt(-wo-
che), Unterrichts-
gang,…) 


Fortbildung, ganztä-
gig 


Ziele, Darstellung des Erreichens 
von Fach-, Methoden-, Selbst-, 
und/oder Sozialkompetenz  


Ziel ist die Erweiterung der pädagogischen 
Handlungskompetenz von Multiplikatoren.  
Anhand des (lebens)wichtigen Themas Wasser 
wird ein kritischen Blick auf Verbraucherge-
wohnheiten geworfen und Möglichkeiten aufge-
zeigt, was jede und jeder durch Verhalten und 
Engagement bewirken kann - ob Wasserver-
brauch oder verstecktes Wasser in unseren 
täglichen Konsumprodukten, der Blick hinter 
die Werbeversprechen der 



http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/pages/ernaehrungsportal/LEF/LEF4_kompetenzen.html

http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/pages/ernaehrungsportal/LEF/LEF4_kompetenzen.html

http://www.lernportal-sachsen-geniessen.de/pages/ernaehrungsportal/LEF/LEF4_kompetenzen.html
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Lebensmittelindustrie oder die Auseinanderset-
zung mit eigenen Vorurteilen und Weltbildern. 


Einbindung externer Partner 
(z. B. Eltern, Verbraucherzentrale, 
Suchtberatungsstelle, Landesvereini-
gungen für Gesundheitsförderungen, 
Ämter, Förderverein) 


Fachstelle Globales Lernen Sachsen, Wasser-
werke 


Organisation, Ablauf 
(Phasen: Planung, Umsetzung) 


5 Zirkel in den Standorten Chemnitz, Dresden, 
Bautzen, Zwickau und Leipzig der Sächsischen 
Bildungsagentur 


Zeit 
(Anzahl Unterrichtsstunden, zeitliche 
Planung) 


Ganztägige Fortbildung: 9.30 – 16.00 Uhr 


Erfahrungen Evaluation der jeweiligen Zirkel 


Implementierung Regionale Zirkel werden seit 2010 durchgeführt 


Modifikation  


Link(s) zur Information http://www.lsj-sachsen.de/pages/gesund-
heit/newszirkel/news.php 


 
 



http://www.lsj-sachsen.de/pages/gesundheit/newszirkel/news.php

http://www.lsj-sachsen.de/pages/gesundheit/newszirkel/news.php
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I. EINLEITUNG UND HINTERGRUND 


In dem Grundsatzpapier zur Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung ha-


ben Bund und Länder mit gesellschaftlich relevanten Partnern Handlungsfelder und Ziele 


festgelegt, um das Ausmaß geringer Literalität in Deutschland zu verringern und das Grund-


bildungsniveau zu erhöhen. Mit der Dekade unterstreichen die Partner ihren Willen, die in-


tensiven Bemühungen der letzten Jahre zu verstärken, weitere Handlungsfelder zu beschrei-


ten und zusätzliche Kooperationspartner zu gewinnen. Eine positive und nachhaltige Wir-


kung der Dekade über das Jahr 2026 hinaus wird nur mit gemeinsamen Anstrengungen von 


Bund, Ländern, Kommunen und gesellschaftlich relevanten Partnern gelingen.  


 


Das vorliegende Arbeitsprogramm konkretisiert die im Grundsatzpapier für die Nationale  


Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung festgelegten Ziele und Handlungsfelder für 


Bund und Länder sowie die beteiligten Partner.  


 


Es ist angesichts der Laufzeit der Dekade, der Breite des Themenfelds, des hohen Hand-


lungsbedarfs und der besonderen Herausforderungen der Zielgruppe vorgesehen, dass die 


weiteren Maßnahmen aus der Perspektive von Wissenschaft, Verwaltung und Weiterbil-


dungsakteuren im Wissenschaftlichen Beirat und Kuratorium konkretisierend beraten wer-


den. Die Perspektive gering literalisierter Erwachsener wird dabei grundsätzlich einbezogen. 


Die Frage der Gewinnung und Aktivierung von gering literalisierten Erwachsenen zum Ler-


nen ist eine zentrale Herausforderung und damit von herausragender Bedeutung. Die Priori-


sierung der einzelnen Maßnahmen und ihre sinnvolle strategische Ausrichtung werden eben-


falls innerhalb des Kuratoriums beraten. Auf dieser Basis wird das Arbeitsprogramm regel-


mäßig überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben. 


 


II. GERINGE LITERALITÄT VERRINGERN UND GRUNDBIL-


DUNGSNIVEAU ERHÖHEN 


Ausgangspunkt für alle weiteren Maßnahmen und Initiativen im Rahmen der Dekade ist die 


gemeinsame Überzeugung, dass Alphabetisierung und Grundbildung Voraussetzungen für 


ein selbstbestimmtes Leben, für lebenslanges Lernen sowie für gesellschaftliche und berufli-


che Teilhabe sind. Alphabetisierung und Grundbildung müssen deshalb in allen 


Lebensbereichen gefördert werden. Vor allem durch eine Erhöhung der Weiterbildungsbetei-


ligung lassen sich die Lese- und Schreibkompetenzen sowie das Grundbildungsniveau Er-


wachsener in Deutschland nachhaltig verbessern. 
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Die Entwicklungen und Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung beziehen sich 


auf Erwachsene mit Deutsch als Erstsprache, die laut der zweiten LEO Grundbildungsstudie 


(2018) 53 Prozent der gering literalisierten Erwachsenen ausmachen, sowie auf bereits län-


ger in Deutschland lebende Migranten. Auf mittlere Sicht sollen auch Geflüchtete adressiert 


werden.  


 


III. HANDLUNGSFELDER UND MASSNAHMEN 


Im Folgenden werden die im Grundsatzpapier aufgeführten Handlungsempfehlungen durch 


Maßnahmenpakete untersetzt, die ab dem Jahr 2017 ausgeführt, fortgesetzt und weiter kon-


kretisiert werden. Sie sollen von den Partnern der Dekade im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-


ständigkeiten und Aufgaben bearbeitet und umgesetzt werden. Dabei werden durch ein koor-


diniertes und strategisches Vorgehen Initiativen gebündelt, Synergien hergestellt und Paral-


lelstrukturen vermieden.  


 


1. Öffentlichkeitsarbeit – intensivieren, informieren, Nachfrage  


generieren  


In weiten Teilen der Bevölkerung ist das Ausmaß geringer Literalität in Deutschland nicht be-


kannt. Betroffenen und dem mitwissenden Umfeld wie Familie, Bekannte und Kolleginnen 


und Kollegen fehlt es an Kenntnissen über individuelle Hilfsangebote und Lernmöglichkeiten. 


Bei einem Teil der Betroffenen ist ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass sich durch die Ver-


besserung der eigenen Grundbildungskompetenzen ebenfalls die individuelle Lebenssitua-


tion verbessert. Schriftsprachliche Aufgaben im Alltag und im Beruf können besser gemeis-


tert werden, die Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen und der berufliche Aufstieg sind 


eher möglich und das Selbstbewusstsein wird gesteigert. Eine bessere Grundbildung zahlt 


sich für den einzelnen aus.  


Ein zentrales Ziel der gemeinsamen Aktivitäten ist deshalb, die allgemeine Öffentlichkeit so-


wie das unmittelbare Umfeld und die Betroffenen selbst stärker für die Bedeutung und Not-


wendigkeit von Alphabetisierung und Grundbildung zu sensibilisieren, Vorurteile durch Auf-


klärungsarbeit abzubauen, das teilweise vorhandene Tabu aufzubrechen und Lerninteresse 


zu stärken.  


Darüber hinaus werden Werbemaßnahmen zur Bekanntmachung von konkreten Lern- und 


Unterstützungsangeboten sowie Produkten durchgeführt.  
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Die Kommunikationsmaßnahmen sind darauf ausgerichtet:  


a) den Informationsstand über die Problematik sowie über Unterstützungsmöglichkeiten 


in der Bevölkerung nachhaltig zu steigern, 


b) ein positives und akzeptierendes Klima in der Bevölkerung herzustellen und Vorur-


teile abzubauen sowie 


c) das Lerninteresse der Betroffenen zu wecken und zu stärken. 


 


Maßnahmenpaket 1: Aufklärung und Information der Bevölkerung durch Öffentlich-


keitsarbeit 


1.1 Ein zwischen Bund und Ländern abgestimmtes Kommunikationskonzept zur Dekade 


wird umgesetzt. Zielgruppen sind gering literalisierte Erwachsene, das mitwissende 


Umfeld und die breite Öffentlichkeit. Die Kommunikation stellt den positiven Nutzen von 


Alphabetisierung und Grundbildung heraus und fordert zum Handeln auf. Das Konzept 


wird fortlaufend weiterentwickelt.  


1.2 Es wurde eine Wort-Bild-Marke zur Dekade entwickelt, die das Netzwerk zwischen 


Bund, Ländern und Partnern symbolisiert und als Absender gemeinsamer Maßnahmen 


eingesetzt wird. 


1.3 Das Internetportal www.alphadekade.de wird als Informations- und Serviceportal zur 


Dekade für die Fachöffentlichkeit auf- und ausgebaut. 


1.4 Als Dachkampagne der Dekade wird die seit 2012 laufende Kampagne „Lesen & 


Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt“1 weitergeführt, die das Thema über relevante 


Medienkanäle kommuniziert. Die Kampagne wird fortlaufend evaluiert, ausgewertet 


und weiterentwickelt.  


1.5 Begleitend zur Dachkampagne werden Kampagnen und Maßnahmen durchgeführt, die 


neben der allgemeinen Öffentlichkeit spezielle Zielgruppeneinbeziehen. Dazu gehört 


auch die verstärkte Nutzung Sozialer Netzwerke und Medien, um über die Informati-


onsarbeit das soziale Umfeld von gering literalisierten Erwachsenen zu aktivieren und 


die Betroffenen direkt anzusprechen. 


1.6 Personen des öffentlichen Lebens, die sich in besonderem Maße für Alphabetisierung 


und Grundbildung einsetzen, werden für die Kommunikation gewonnen. Die Einbin-


dung (ehemaliger) gering literalisierter Erwachsener, Haupt- und Ehrenamtlicher und 


anderer Personen, die für positive Erfolgsgeschichten stehen, stellt die Authentizität 


                                                           
1 www.mein-schlüssel-zur-welt.de 
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der Berichterstattung sicher. Aufgrund des hohen Anteils an Personen mit Migrations-


hintergrund unter den gering Literalisierten wird auch in der Kampagne auf Diversität 


geachtet.  


1.7 Besondere Anlässe wie der „Weltalphabetisierungstag“, „Tag des Buches“ und aktuelle 


Anlässe und Veranstaltungen werden für die öffentlichkeitswirksame Medienarbeit ge-


nutzt. 


1.8 Ab 2017 wird das bundesweite Infotelefon Weiterbildungsberatung des BMBF auch auf 


das ALFA-Telefon verweisen. Darüber hinaus wird ein Service-Modul aufgebaut, das 


regionale und bundesweite Informations- und Unterstützungsangebote webbasiert auf-


bereitet und niedrigschwellig zur Verfügung stellt.  


1.9 Die aufsuchende Beratung von gering literalisierten Erwachsenen, deren Vertrauens-


personen sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an öffentlichen Plätzen sowie im 


Umfeld berufs- und ausbildungsbezogener Veranstaltungen und Messen wird verstärkt.  


1.10 Die im Rahmen der Dekade geförderten Maßnahmen entwickeln und ergreifen eigene 


öffentlichkeitswirksame Aktivitäten und bauen diese aus. In Projekten werden bei-


spielsweise Arbeitgebertage, parlamentarische Abende, Messen, Tagungen, Bürger-


/Lernfeste etc. als Anlass genutzt, um Lern- und Serviceangebote zur Alphabetisierung 


und Grundbildung bekannter zu machen. Die im Jahr 2019 aktualisierte Info-Ausstel-


lung der Kampagne „Lesen & Schreiben. Mein Schlüssel zur Welt“ kommt hierbei 


ebenfalls zum Einsatz. 


 


Maßnahmenpaket 2: Sensibilisierung gesellschaftlich relevanter Gruppen  


2.1 Maßnahmen zur Sensibilisierung des unmittelbaren Arbeits- und Familienumfeldes 


werden intensiviert. Dies wird u. a. durch Entwicklung und Verbreitung von Informati-


onsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen für „Schlüsselper-


sonen“ zum Erkennen und Ansprechen von gering literalisierten Erwachsenen erreicht. 


Beispielhaft sind hier Schulungen von Personalverantwortlichen, Betriebsräten, Mitar-


beitenden in Agenturen für Arbeit und Jobcentern, sozialen Fachkräften, Schuldnerbe-


raterinnen und Schuldnerberater und Erzieherinnen und Erzieher zu nennen. 


2.2 Maßnahmen zur Verbreitung von Projekt- und Forschungsergebnissen wie der Aufbau 


einer Produktdatenbank auf Basis von www.alphabund.de, Publikationen, Tagungen, 


Workshops, Podiumsdiskussionen etc. tragen zur Verbreitung in der Fachöffentlichkeit 


bei. 


2.3 Lokale und regionale Netzwerke (z. B. Bündnisse, Runde Tische) zur Einbeziehung al-


ler gesellschaftlichen Bereiche, die für die Alphabetisierung und Grundbildung relevant 
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sind, um deren Zugänge für die Öffentlichkeitsarbeit und zur direkten Ansprache Be-


troffener zu nutzen, werden ausgebaut. Zu diesen Bereichen gehören neben sozialen 


Einrichtungen auch Familienverbände, Sport- und Jugendorganisationen, Stadtbiblio-


theken, Gewerkschaften oder regionale Wirtschaftsverbände sowie Kirchen und Mo-


scheen.  


2.4 Good-Practice-Beispiele für das soziale und berufliche Umfeld werden erstellt, ziel-


gruppengerecht aufbereitet und über relevante Kanäle kommuniziert. 


 


Maßnahmenpaket 3: Lernergewinnung durch Grundbildungswerbung 


3.1 Flankierend zur Öffentlichkeitsarbeit werden Werbemaßnahmen für konkrete Hilfsan-


gebote (z. B. das ALFA-Telefon, das vhs-Lernportal des DVV, www.mein-schlüssel-


zur-welt.de, www.iCHANCE.de) entwickelt und umgesetzt.  


3.2 Es werden neue Maßnahmen zur Gewinnung von Lernenden entwickelt, die vor allem 


Soziale Medien und neue Technologien nutzen. 


3.3 Beratungsangebote für gering literalisierte Erwachsene werden ausgeweitet, beispiels-


weise durch betriebliche Lernberater und andere Schlüsselpersonen. 


 


2. Forschung – ausbauen, verdichten, Wissen herstellen 


Die Forschung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener wird weiter gefördert, 


um mehr über Ursachen geringer Literalität, die Lebenswelt und das soziale Milieu gering li-


teralisierter Erwachsener sowie über Gelingensfaktoren von Lehr- und Lernprozessen zu er-


fahren, um die Ansprache und nachhaltige Motivation von gering literalisierten Erwachsenen 


für die Teilnahme an Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten zu verbessern. Die 


Forschung über die Wirksamkeit von Lernangeboten und das Lernverhalten gering literali-


sierter Erwachsener stellt eine Grundlage für künftige Projekte und Bildungsprogramme dar. 


Auch die Frage, inwieweit Online-Lernangebote zur integrierten Förderung digitaler Grund-


kompetenzen und Alphabetisierung eingesetzt werden können, steht auf der Tagesordnung.  


Die Forschung verfolgt unter anderem die Zielsetzungen:  


a) mehr über die Hintergründe und Ursachen des funktionalen Analphabetismus zu er-


fahren, um Programme und Angebote anwendungsorientiert in der Praxis zu gestal-


ten,  







8 


 


b) die bisherigen Erkenntnisse darüber auf eine neue Grundlage zu stellen, wie die Mo-


tivation und Selbstverantwortung der Betroffenen zur Alphabetisierung und Grundbil-


dung und zur Teilnahme an entsprechenden Lernangeboten erhöht werden kann. 


Hier geht es sowohl um die Lebenswelt der Menschen als auch um die Qualität und 


Attraktivität der Kurse sowie Kenntnisse zur Lebenswelt und zum sozialen Milieu 


funktionaler Analphabeten zu ermitteln,  


c) mehr über die Lehr- und Lernprozesse in Lernangeboten der Alphabetisierung und 


Grundbildung auch in Blended Learning-Formaten zu erfahren - über das Lehrverhal-


ten der Dozenten, die Auswahl und den Einsatz didaktischer Materialien, das Lern-


verhalten der Teilnehmenden und die Instrumente zur Erfassung von Lernständen 


und Lernfortschritten, 


d) Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Strukturen und Investitionen in der Alphabeti-


sierungs- und Grundbildungsarbeit sowie 


e) Erkenntnisse für den Aufbau einer zuverlässigen Prävention in allen Lebensphasen 


und -bereichen zu liefern. 


f) zu eruieren, unter welchen Voraussetzungen die Inhalte und Angebote bisheriger 


Lernangebote in der Alphabetisierung und Grundbildung auf den Bereich der Ge-


flüchteten übertragen werden können.  


 


Maßnahmenpaket 1: Wissensstand über die Verbreitung und Ausprägung geringer Li-


teralität und Grundbildungsdefizite sowie über die Zielgruppe und deren Ansprache 


verbessern 


1.1 Die leo.-Studie zum Umfang und den Hintergründen des funktionalen Analphabetismus 


wurde wiederholt. Ziel der LEO Grundbildungsstudie 2018 war es, an die Studie von 


2010/11 anzuschließen und eine Fortschreibung der Ergebnisse zu sichern. Die Ergeb-


nisse wurden durch Hintergrundfragen auf die Segmente der Grundbildung ausgewei-


tet (darunter: Gesundheitsgrundbildung, Finanzielle Grundbildung, Digitale Grundbil-


dung).  


1.2 Studien zur Motivation und zum Lernverhalten gering literalisierter Erwachsener wer-


den durchgeführt. 


1.3 Die Forschungen zu spezifischen Zielgruppen (z.B. junge Erwachsene am Übergang 


Schule-Beruf) und geeignete Zielgruppenansprache unter besonderer Berücksichti-


gung des individuellen und beruflichen Umfeldes werden intensiviert. 


1.4 Die Ursachen für die Nichtteilnahme gering literalisierter Erwachsener an Kursen sollen 


identifiziert werden, , z. B. durch Erforschung der Lebenswelten und Milieus, in denen 
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sich gering literalisierte Erwachsene bewegen, um daraus individuelle und motivatio-


nale Ansprachewege zu entwickeln. 


1.5 Die Wirksamkeit unterschiedlicher Wege der Teilnehmergewinnung und Ansprache 


(z.B. über Netzwerke, digitale Medien, etc.) gering literalisierter Erwachsener wird un-


tersucht.  


1.6 Studien über die Ursachen und Entstehung geringer Literalität im Kindes- und Jugend-


alter sowie der Ableitung von Konsequenzen für die Diagnostik in dieser Lebensphase 


werden lanciert.  


1.7 Kognitive Faktoren, die zur Entstehung geringer Literalität beitragen, werden unter-


sucht, um die Effektivität von Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten zu er-


höhen.  


 


Maßnahmenpaket 2: Qualität von Beratungs-, Lehr- und Lernprozessen und Wirksam-


keit von Strukturen und Investitionen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsar-


beit  


2.1 Nonformale Hilfs-, Lehr- und Lernstrukturen (z. B. durch das persönliche Umfeld von 


funktionalen Analphabeten) werden untersucht. 


2.2 Gründe und Ursachen für eine Nichtteilnahme an Lernangeboten sowie motivationale 


Kriterien für Lernkontinuität (Lerner Persistence) werden untersucht. 


2.3  Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für professionelles pädagogisches Handeln 


in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit werden identifiziert, um die Qualität 


von Lehr- und Lernprozessen zu erhöhen.  


2.4 Forschungsbasierte didaktische Konzepte für die Alphabetisierungs- und Grundbil-


dungsarbeit unter Berücksichtigung bestehender Modelle und Konzepte werden erar-


beitet. Dies bezieht auch die integrierte Förderung digitaler Grundkompetenzen und 


der Alphabetisierung mit ein.  


2.5 Studien und der Austausch zu Fragen der Alphabetisierung in der Erst- und Zweitspra-


che werden verstärkt. Anschlussfähige bzw. gemeinsame Konzepte zur Alphabetisie-


rung in Deutsch als Erst- und Zweitsprache werden geprüft und ggf. in einer nächsten 


Phase entwickelt.  


2.6 Die Wirksamkeit von bundesweiten, länderspezifischen und regionalen Beratungsan-


geboten und -strukturen sowie von Investitionen in Alphabetisierung- und Grundbil-


dungsarbeit werden untersucht. Auf Basis der Ergebnisse werden bestehende Bera-


tungs- und Lernangebote weiterentwickelt, neu ausgerichtet und initiiert.  
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3. Lernangebote – optimieren, erweitern, in die Fläche tragen  


Um die Lernmotivation von gering literalisierten Erwachsenen zu erhöhen, ist es erforderlich, 


die Lerninhalte ebenso wie die Didaktik und Methodik an den Kompetenzen und Bedürfnis-


sen der Lernenden zu orientieren. Lerninhalte müssen alltags-und praxisbezogen (z. B. Ar-


beits- und Lebenswelt, Finanzen, Freizeit, Beziehungen, Gesundheit) konzipiert sein und die 


große Heterogenität der Teilnehmenden berücksichtigen.  


 


 


Lernangebote zur Alphabetisierung und Grundbildung sollten daher: 


a) Lerninteressierten niedrigschwellig zur Verfügung stehen und auf deren Kompeten-


zen und Bedürfnisse - unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und gesell-


schaftlicher Anforderungen - abgestimmt und  


b) von hoher Qualität und Kundenorientierung bestimmt sein sowie 


c) Entwicklungen und Erkenntnisse relevanter Fachdidaktiken (z. B. zum Schriftsprach-


erwerb, arithmetischer Anfangsunterricht) berücksichtigen. 


 


Maßnahmenpaket 1: Identifizierung und Verbreitung guter Praxis zur Alphabetisierung 


und Grundbildung Erwachsener 


1.1 Ausgewählte Transferprojekte aus dem Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Al-


phabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ wurden weitergeführt und ausgewei-


tet, um die Ergebnisse/Erkenntnisse in der Praxis bekannter zu machen. 


1.2 Projekte und Initiativen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene zur Alphabetisie-


rung und Grundbildung werden ausgewertet, weiterentwickelt und - wo möglich - sinn-


voll verknüpft und synergetisch aufeinander abgestimmt.  


1.3 Für den Austausch und die Verbreitung werden Arbeitsstrukturen z. B. Tagungen, 


Runde Tische, Arbeitsgruppentreffen, Expertenrunden und Stakeholder-Dialoge auf- 


und ausgebaut.  


1.4 Bei der Entwicklung von Lern- und Unterstützungsangeboten werden gering literali-


sierte Erwachsene bzw. ehemalige gering literalisierte Erwachsene als Expertinnen 


und Experten aktiv mit einbezogen, um die Nutzbarkeit und Wirksamkeit von Produkten 


zu verbessern. Beteiligungsstrukturen müssen dafür entsprechend optimiert bzw. neu 


aufgebaut werden. Die Umsetzung kann in einzelnen Projekten erfolgen – beispiels-


weise in Workshops, Tagungen für und mit Lernenden oder Lernlaboren. 
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1.5.    Der Erfahrungsaustausch und Gute Praxis auf europäischer Ebene werden fortgeführt 


(z.B. im Rahmen von Konferenzen des European Basic Skills Network). 


Maßnahmenpaket 2: Ausweitung der Konzepte für Alphabetisierung und Grundbildung 


mit Inhalten anderer Bildungsbereiche wie beispielsweise politische Bildung, ökono-


mische Bildung, Gesundheitsbildung, Verbraucherbildung, Digitalisierung 


2.1 Pilotprojekte zur Entwicklung und Implementierung von lebensweltlich orientierten 


Grundbildungsangeboten mit hohen schriftsprachlichen und alltagsmathematischen 


Bezügen werden im Rahmen eines Förderschwerpunkts durchgeführt. Ausgewählte 


Konzepte und Modelle der lebensweltorientierten Alphabetisierungs- und Grundbil-


dungsarbeit werden im Rahmen einer Transferphase verbreitet und nach Möglichkeit 


strukturell verankert.  


2.2 In unterschiedlichen Themenbereichen (Beispiele: Schuldnerberatungen bei finanziel-


ler Grundbildung, Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung, Bundeszentrale 


für gesundheitliche Aufklärung bei Gesundheitsbildung) werden neue Akteure gewon-


nen und eingebunden sowie neue Strukturen geschaffen. 


2.3 Die digitale Grundbildung soll gering literalisierten Erwachsenen Grundlagen für Fortbil-


dungen etwa in der Wirtschaft vermitteln. 


 


Maßnahmenpakt 3: Entwicklung und Transfer von Lern- und Unterrichtsmaterialien 


3.1 Auf Basis der alphabund-Produktdatenbank wird eine nutzerorientierte Produktdaten-


bank mit frei nutzbaren Lern-, Lehr- und Informationsmaterialien entwickelt. 


3.2 Eine Einschätzung hinsichtlich der Machbarkeit zur Nutzung von Open Educational Re-


sources (OER) für Lernmaterialien in der Alphabetisierung und Grundbildung zur Ver-


breitung und (kostenfreien) Nutzung wird jeweils durchgeführt. 


3.3 Zielgruppengerechte Lern- und Unterrichtsmaterialien zur Alphabetisierung und  


Grundbildung für bisherige Kurse sowie für hybride Anwendungen mit Blended Learn-


ing werden unter Einbeziehung von Lernenden entwickelt und erprobt.  


3.4 Bestehende Rahmencurricula für Lesen, Schreiben und Rechnen werden evaluiert und 


weiterentwickelt. 


3.5 Neue und bestehende Lernmaterialien werden über neue Partner transferiert. 


3.6 Embedded Learning-Ansätze werden weiterentwickelt - im Rahmen der arbeitsplatzori-


entierten Qualifizierung oder im Zusammenhang mit dem Erwerb zusätzlicher Qualifi-


kationen (z. B. in der Pflege, Erwerb des Gabelstaplerführerscheins). 


3.7 Eingangsdiagnostiken (insbesondere Kurzdiagnostiken) und Lernstanderhebungen 


werden evaluiert, weiterentwickelt und transferiert.  
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3.8 Maßnahmen zu einer bundesweiten Qualitätssicherung und Standardisierung von  


Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten mit Lernzielformulierung und  


Abschlussorientierung werden geprüft. 


 


Maßnahmenpaket 4: Lernergewinnung durch Entwicklung informeller und nied-


rigschwelliger Lernangebote sowie Formen des selbstorganisierten Lernens und Er-


schließung neuer Lern- und Begegnungsorte 


4.1 Möglichkeiten des non-formalen und informellen Lernens, z. B. in Lerncafés werden 


verstärkt. 


4.2 Im Rahmen des Sonderschwerpunkts „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkom-


petenzen“ des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus werden neuartige und nied-


rigschwellige Beratungs- und Lernangebote entwickelt und umgesetzt.   


4.3 Aufsuchende Lernangebote und Angebote mit Sozialraumorientierung werden entwi-


ckelt, umgesetzt und ausgebaut. Im Rahmen von Pilotprojekten aufsuchende Lernan-


gebote und –formen in Moscheen, Lerncafés, Mehrgenerationenhäusern, Bibliotheken 


und anderen sozialräumlichen Einrichtungen erprobt.  


4.4 Es werden Modelle für einen geregelten und systematischen Übergang von nied-


rigschwelligen Angeboten in weiterführende Bildungsangebote entwickelt - z. B. in ein 


Kursangebot zur Alphabetisierung und Grundbildung oder zum nachholenden Schulab-


schluss. 


4.5 Digitale Angebote (Portale, Apps) für orts- und zeitunabhängiges Lernen und neue 


Lernangebote für Blended Learning und E-Learning - auch zur Ansprache von jungen 


Erwachsenen - werden weitergeführt und entwickelt. 


4.6 Die Selbstorganisation und Vernetzung von gering literalisierten Erwachsenen in Aus-


tausch- und Lerngruppen wird unterstützt. 


 


4. Professionalisierung – ausbilden, weiterbilden, Qualität des  


Unterrichts verbessern 


Beschäftigte in der Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen arbeiten mit hete-


rogenen Lerngruppen, unterrichten binnendifferenziert und sind mit multiplen Problemlagen 


der Lernenden konfrontiert. Die Dozentinnen und Dozenten müssen dabei das Vertrauen der 


Teilnehmenden gewinnen und erwachsenengerecht unterrichten. Die Lerninhalte orientieren 


sich an den praktischen Anforderungen der Berufs- und Alltagwelt. Notwendig sind deshalb 
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entsprechende Kompetenzen in der Erwachsenenbildung sowie fachliche und didaktisch-me-


thodische Kompetenzen. Die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams ist in Betracht 


zu ziehen. 


Das Personal bringt hierfür unterschiedliche berufliche Qualifikationen und Erfahrungen mit. 


Die Qualifizierung des in der Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen tätigen 


Lehrpersonals muss deshalb weiter ausgebaut werden. Alphabetisierungs- und Grundbil-


dungsthemen werden darüber hinaus verstärkt in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften 


an Schulen sowie in der Jugend- und Erwachsenenbildung berücksichtigt. 


Die Qualifizierung der pädagogischen Kräfte soll dazu führen, dass: 


a) die Professionalität von Beschäftigten in Alphabetisierungs- und Grundbildungsange-


boten und bei anderen Berufsgruppen weiterentwickelt, 


b) eine Qualitätssteigerung und stärkere Wirksamkeit der Lernangebote erreicht, 


c) geringer Literalität präventiv im Kindes- und Jugendalter entgegengesteuert und 


d) die Beschäftigungssituation von Lehrenden verbessert und der Nachwuchs gesichert 


wird.  


 


Maßnahmenpaket 1: Optimierung und Verbreitung bewährter Qualifizierungsangebote, 


Entwicklung weiterer Qualifizierungsangebote 


1.1 Bestehende Fortbildungskonzepte werden evaluiert und weiterentwickelt. Weitere Qua-


lifizierungsangebote – auch im Hinblick auf eine passgenaue Konzeption und Organi-


sation (z.B. für die lebenswelt- und arbeitsweltorientierte Alphabetisierung und Grund-


bildung) sowie für Blended Learning - werden entwickelt, erprobt und verbreitet. 


1.2 Die entwickelte „Basisqualifizierung Pro Grundbildung“ wird in der Praxis umgesetzt 


und durch ergänzende Vertiefungsmodule weiterentwickelt. 


1.3.   Die von einer Arbeitsgruppe der Dekade mit Partnern aus dem Kuratorium vorgelegten 


„Handlungsempfehlungen für die Aus- und Fortbildung von Kursleitenden in der Alpha-


betisierung und Grundbildung“ sind vom Kuratorium und der KMK verabschiedet wor-


den. Die Handlungsempfehlungen bilden eine wichtige Grundlage, die gemeinsam von 


den Einrichtungen, ihren Trägern, den Weiterbildungsverbänden und den Ländern be-


gleitet werden sollen. 1.4. Es werden Strategien entwickelt, um Fortbildungsangebote 


unter Nutzung bestehender regionaler Netzwerke und Lernportale breit zu implemen-


tieren. 
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Maßnahmenpaket 2: Berücksichtigung von Alphabetisierungs- und Grundbildungsthe-


men in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften an Schulen sowie in der Jugend- 


und Erwachsenenbildung 


2.1 Alphabetisierungs- und Grundbildungsthemen sollen in die Aus- und Fortbildung von 


Lehrkräften an Schulen sowie in die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften einbe-


zogen werden.  


2.2 Das Personal der beruflichen Weiterbildung wird unter Berücksichtigung bestehender 


Konzepte und Ergebnisse qualifiziert bzw. entsprechende Qualifizierungsangebote ent-


wickelt. 


2.3 Qualifizierungsangebote für die Jugend- und Erwachsenenbildung werden unter Be-


rücksichtigung bestehender Konzepte und Ergebnisse ausgeweitet und entwickelt. 


 


Maßnahmenpaket 3: Teilnehmendenansprache und –beratung  


3.1 Das Personal in Schlüsselstellen (z. B. Arbeitsagentur, Jobcenter, Familienberatungs-


stellen, Jugendämter, Bürgerämter, Betriebsräte, Soziale Dienste, Personalentwick-


lung, Ärzte etc.) wird weiter qualifiziert und sensibilisiert, um gering literalisierte Er-


wachsene zu identifizieren, anzusprechen und über geeignete Unterstützungs- und 


Lernangebote zu beraten, resp. diese zu vermitteln.  


3.2 Das Personal in Weiterbildungseinrichtungen wird hinsichtlich Lernberatung, Vermitt-


lung in individualisierte Lernangebote, Lernstanderhebung und Umsetzung der Bin-


nendifferenzierung heterogener Lerngruppen weiter qualifiziert. 


 


5. Strukturen – weiterentwickeln, aufbauen, Unterstützungsange-


bote optimieren 


Wirkungen für die Alphabetisierung und Grundbildung werden erreicht, wenn an vorhandene 


Strukturen angeknüpft und diese weiterentwickelt werden. Bund, Länder und Dekadepartner 


haben seit 2012 dauerhafte und tragfähige Strukturen der Alphabetisierungs- und Grundbil-


dungsarbeit als Teil des Weiterbildungssystems in Deutschland aufgebaut und wollen dies 


weiter vorantreiben. In den kommenden Jahren geht es insbesondere um die Verankerung 


der Alphabetisierung und Grundbildung als Querschnittsthema öffentlicher Verwaltungen in 


Bund, Ländern und Kommunen, um ein ressortübergreifend abgestimmtes Vorgehen sowie 


um die Aufnahme der Alphabetisierung und Grundbildung als Querschnittsziele in Förderpro-


grammen anderer Bereiche – unter Berücksichtigung originärer Zuständigkeiten.  
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Der Aufbau sowie die verstärkte Nutzung von Strukturen zielen darauf ab:  


a) Alphabetisierung und Grundbildung in die kontinuierlichen Programme von Weiterbil-


dungseinrichtungen zu etablieren, 


b) den Ausbau qualitativ hochwertiger Lernangebote voranzutreiben sowie 


c) gering literalisierte Erwachsene zu aktivieren und für Lernangebote zu gewinnen. 


 


Maßnahmenpaket 1: Alphabetisierung und Grundbildung zu einem Regelangebot von 


Weiterbildungseinrichtungen und anderer Träger entwickeln 


1.1 Alphabetisierungs- und Grundbildungsmaßnahmen werden in das Regelangebot der 


allgemeinen und beruflichen Weiterbildung unter Beachtung gesetzlicher Regelungen 


und Finanzierungsmöglichkeiten aufgenommen.  


1.2 Der Aufbau von Grundbildungszentren in den Ländern und die Stärkung von Netzwer-


ken zur Alphabetisierung und Grundbildung bzw. Mitwirkung an vorhandenen Netzwer-


ken werden fortgeführt.  


1.3 Die Förderung von Lernangeboten zur Alphabetisierung und Grundbildung inkl. der le-


benswelt- und arbeitsorientierten Alphabetisierung und Grundbildung wird ausgebaut. 


1.4 Das Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebot bei Wohlfahrtsverbänden, freien 


Trägern der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und Bildungseinrichtungen der Kir-


chen und Moscheen wird auf der Basis bestehender, qualitätsgesicherter Konzepte 


und Materialien gestärkt. 


1.5 Weiterbildungseinrichtungen nehmen arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und 


Grundbildung auf der Basis bestehender, qualitätsgesicherter Konzepte und Materia-


lien mit in ihr Angebotsportfolio auf.  


1.6 Die Aufnahme von Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten als Teil der be-


trieblichen Weiterbildung in Unternehmen wird angestrebt. 


Maßnahmenpaket 2: Förderinstrumente entwickeln 


2.1 Die Themen Alphabetisierung und Grundbildung werden als Querschnittsziele in För-


derprogramme anderer Politikbereiche (z.B. politische Grundbildung, Gesundheit, Er-


nährung, Familie, etc.) aufgenommen – unter Berücksichtigung originärer Zuständig-


keiten, z. B. Mehrgenerationenhäuser des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 


Frauen, und Jugend.  


2.2 Die verstärkte Verzahnung von Kursen zur Alphabetisierung und Grundbildung der 


Länder mit Maßnahmen der Arbeitsförderung unter Beachtung der gesetzlichen Zu-


ständigkeiten wird geprüft. 
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2.3 Die vom Verwaltungsrat und Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, dem Bundesamt 


für Migration und Flüchtlinge (BAMF), BDA und DGB entwickelten Kooperationsmo-


delle sollen Orientierung bieten, um Geflüchtete, aber auch Geringqualifizierte in Aus-


bildung oder Beschäftigung mit berufsanschlussfähiger Weiterbildung zu bringen. Dies 


wird durch eine aufeinander abgestimmte Verzahnung von systematischem Spracher-


werb, beruflicher Tätigkeit und (abschlussbezogener) Aus- bzw. Weiterbildung erreicht.  


 


Maßnahmenpaket 3: Neue Partner gewinnen, Bündnisse initiieren, Synergien herstel-


len 


3.1 Die Ansprache neuer Partner aus den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Soziales, Familie, 


Jugend, Schule, Gesundheit, Sport und Kultur wird intensiviert. 


3.2  Im Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Partner soll die Zusammenarbeit mit 


Wirtschaft und Arbeitgebern weiter ausgebaut werden.  


3.3 Lokale und regionale Netzwerke (z. B. Bündnisse, Runde Tische) zur Einbeziehung al-


ler gesellschaftlichen Bereiche, die für die Alphabetisierung und Grundbildung relevant 


sind, werden verstärkt ausgebaut, um deren Zugänge für die Öffentlichkeitsarbeit und 


zur direkten Ansprache gering literalisierter Erwachsener zu nutzen. Zu diesen Berei-


chen gehören neben sozialen Einrichtungen auch Kommunale Landesverbände, Fami-


lienverbände, Sport- und Jugendorganisationen, Stadtbibliotheken, Gewerkschaften, 


lokale Wirtschaftsverbände oder Krankenkassen.  


3.4 Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit wird in das kommunale Bildungsmanage-


ment integriert. 


 


IV. GREMIENSTRUKTUR UND ZUSAMMENARBEIT  


Im Rahmen der Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung wurde ein Bündnis 


von Bund und Ländern sowie gesellschaftlich relevanter Gruppen als Partner zur Förderung 


der Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland geschlossen. Die Part-


ner erklären ihre Bereitschaft, an der Gestaltung und Erreichung der Dekadenziele mitzuwir-


ken. Desgleichen sind neue Partner eingeladen, das Bündnis zu erweitern und in den kom-


menden zehn Jahren daran mitzuwirken, geringe Literalität in der Bevölkerung zu verringern 


und das Grundbildungsniveau zu erhöhen. Alle Partner verpflichten sich, innerhalb ihrer je-


weiligen Organisationen sowie in der Öffentlichkeit für die Ziele der Nationalen Dekade für 


Alphabetisierung und Grundbildung zu werben.  
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Die Nationale Dekade wird von Bund und Ländern gemeinsam verantwortet. Die föderale 


Kompetenzverteilung ist die Richtschnur für die Zusammenarbeit und Umsetzung geeigneter 


Maßnahmen und Initiativen. Die Federführung innerhalb der Bundesregierung hat das Bun-


desministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das mit weiteren fachlich einzubeziehen-


den Bundesressorts eng zusammenarbeitet. Die Länderbeteiligung wird über den  


„Arbeitskreis Weiterbildung“ der Kultusministerkonferenz (KMK) organisiert. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kuratorium 


Das Kuratorium setzt sich aus Bund, Länder und gesellschaftlich relevanten Partnern zusam-


men. Es finden jährlich zwei gemeinsame Sitzungen statt, die der Ausgestaltung der Natio-


nalen Dekade sowie der Fortschreibung des Arbeitsprogramms dienen. Der Wissenschaftli-


che Beirat nimmt an den Sitzungen des Kuratoriums beratend teil.  


WISS. BEIRAT 


Beratungsgremium 


KOORDINIERUNGSSTELLE  


Geschäftsstelle der Dekade (im BIBB) 


ARBEITSPROGRAMM 


Definiert Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen u. 


wird jährlich fortgeschrieben 


berät unterstützt 


KURATORIUM 


Bund (BMBF, Referat 316) 
Länder (KMK, AK Weiterbildung)  


Gesellschaftlich relevante Akteure (Partner) 


DEKADETAGUNG (jährlich) 


Vorstellung von Forschungsergebnissen u. Entwicklungen, 


weitere Akteure werden einbezogen 
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Im Arbeitsprogramm werden Fragestellungen zur mittel- und langfristigen Themen- und 


Schwerpunktfindung abgebildet. Die Mitglieder des Kuratoriums schlagen Maßnahmen ein-


schließlich Meilensteinen zur Umsetzung des Arbeitsprogramms für die jeweilige Institution 


vor. Im Kuratorium berichten die Dekadepartner über die Umsetzung im eigenen Bereich.  


 


Koordinierungsstelle Dekade für Alphabetisierung 


Die Koordinierungsstelle Dekade für Alphabetisierung sorgt für ein synergetisches und abge-


stimmtes Vorgehen von Bund, Ländern und den weiteren Partnern und ist im Bundesinstitut 


für Berufsbildung (BIBB) angesiedelt. Die Aufgaben der Koordinierungsstelle sind: 


 Die Kommunikation und Kooperation mit den Partnern der Dekade und den Koordi-


nierungsstellen für Alphabetisierung und Grundbildung der Länder. 


 Die Förderung des Informationsaustausches über geförderte Projekte des Bundes 


und über Aktivitäten in den Ländern, um Doppelstrukturen und Ineffizienzen zu ver-


meiden. 


 Die Durchführung thematischer Expertenworkshops in Kooperation mit anderen Part-


nern, um neu entwickelte Konzepte und Angebote in die Breite zu tragen sowie Im-


pulse von außen aufzunehmen.  


 Der Transfer und die nachhaltige Verbreitung von guten Praxisbeispielen. 


 Das fachliche Monitoring von Maßnahmen des Bundes und der vom BMBF geförder-


ten Projekte im Rahmen der Dekade. 


 Die Identifikation und Umsetzung neuer Förderschwerpunkte und Forschungsbedarfe 


in Zusammenarbeit mit den Gremien der Dekade.  


 Der Aufbau und die Pflege des Internetauftritts www.alphadekade.de zur Information 


der Öffentlichkeit sowie der Akteure im Bereich der Alphabetisierung und Grundbil-


dung.  


 Die Sensibilisierung des Umfeldes von gering literalisierten Erwachsenen und der Öf-


fentlichkeit zu geringer Literalität. 


 Die Förderung des Erfahrungsaustauschs und des Transfers von „Good Practice“ auf 


europäischer Ebene in Kooperation mit den Ländern und anderen Partnern z. B. 


durch Kooperation mit dem „European Basic Skills Network“ und der Nationalen 


Agentur Bildung in Europa. 
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Wissenschaftlicher Beirat 


Der Wissenschaftliche Beirat trägt mit seiner Expertise zur Gestaltung der Nationalen De-


kade für Alphabetisierung und Grundbildung bei und berät die Gremien insbesondere hin-


sichtlich der Themen- und Schwerpunktsetzung des Arbeitsprogramms. Seine Mitglieder 


wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Abstimmung mit den 


Ländern berufen.  


Dem Wissenschaftlichen Beirat gehören für den Zeitraum 2016 – 2021 folgende Mitglieder  


an:  


 Herr Prof. Dr. Helmut Bremer, Universität Duisburg-Essen  


 Herr Dr. Alexis Feldmeier, Universität Münster  


 Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Ingrid Gogolin, Universität Hamburg 


 Frau Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Universität Hamburg  


 Herr Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Hertie School of Governance (bis 2018) 


 Frau Prof. Dr. Cordula Löffler, Pädagogische Hochschule Weingarten 


 Frau Prof. Dr. Nele McElvany, Technische Universtät Dortmund 


 Frau Prof. Dr. Beatrice Rammstedt, GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 


 Herr Prof. Dr. Josef Schrader, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung  


 Herr Prof. Dr. Rudolf Tippelt, Universität München 


Eine Berufung für weitere fünf Jahre wird angestrebt. Er berät das Kuratorium in grundlegen-


den wissenschaftlichen Fragen sowie bei Fragen des Bedarfs an Maßnahmen und For-


schung, insbesondere bei:  


 Der Fortschreibung des Arbeitsprogramms und thematischer Schwerpunktsetzung  


 Der Empfehlung und Bewertung von Maßnahmen und Vorhaben sowie Förder-


schwerpunkten 


 Der Bilanzierung im Jahresbericht (Fazit, Ausblick aus wissenschaftlicher Sicht) 


 Dem Monitoringprozess und Evaluierung 


 Der Nutzung und dem Transfer der Arbeitsergebnisse  


Der wissenschaftliche Beirat tritt zweimal pro Jahr zusammen. Vorschläge an das Kurato-


rium erfolgen im Namen des gesamten Beirats. Die Koordinierungsstelle Dekade für Alpha-


betisierung unterstützt den Beirat in organisatorischen Fragen. 
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Dekadetagung 


Es findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Tagung statt, in der die Fachöffentlichkeit über 


Forschungsergebnisse und Entwicklungen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 


Grundbildung informiert wird. Zudem werden künftige Herausforderungen und Anforderun-


gen hinsichtlich der Umsetzung von Dekadezielen in konkreten Handlungsfeldern identifi-


ziert. Die Ergebnisse der Tagung fließen in das Arbeitsprogramm ein. 


Die Veranstaltung richtet sich an Akteure aus Bildung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, 


die sich bereits aktiv in die Dekade einbringen sowie an gesellschaftlich relevante Akteure, 


die sich zukünftig engagieren und sich in diesem Zusammenhang informieren wollen sowie 


an das Fachpublikum aus dem Umfeld der Projektträger.  


Zur Bearbeitung von thematischen Schwerpunkten werden darüber hinaus Arbeitsgruppen 


mit Vertretern der Partner sowie Kompetenznetzwerke mit externen Experten eingerichtet 


und Fachveranstaltungen durchgeführt. In diese Aktivitäten werden neue Partner der Dekade 


einbezogen. 





Dateianlage
Doppelklick auf Büroklammer, um Anlage 3 zu TOP 8 zu öffnen (mit Adobe Acrobat Reader)
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Anlage zu TOP 9 Resilienz von Verbraucherinnen und Verbrauchern 

stärken - Verbraucherbildung im digitalen Zeitalter 

Anlage   Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder nehmen den schriftlichen Bericht zur Kenntnis. 

2. Sie betonen erneut die Wichtigkeit, die bereits bestehenden guten digitalen Ange-
bote des Verbraucherzentralen Bundesverbands (vzbv) und der Verbraucherzentra-
len der Länder untereinander und mit den digitalen Angeboten des Bundes zu ver-
knüpfen, um so Verbraucherinnen und Verbrauchern einen einfachen und guten Zu-
gang zu den digitalen Angeboten zu sichern. 

3. Sie teilen aber die Auffassung des Bundes nicht, dass eine zentrale bundesweite 
anbieterunabhängige digitale Website für Verbraucherprobleme des digitalen Alltags 
keinen Mehrwert für Verbraucherinnen und Verbraucher bringe. Sie bitten den Bund 
daher erneut zur 19. VSMK zu berichten. 

 

Bericht: 

Der Bund teilt die Auffassung, dass eine zentrale Auffindbarkeit von Informationen zu 
Verbraucherproblemen sinnvoll ist. Hierfür ist die Vernetzung und zentrale Auffind-
barkeit der Informationen der Verbraucherzentralen wesentlich. Daher fördert der 
Bund seit 2021 das Projekt „Gemeinschaftsauftritt 20.23“ der Gemeinschaftsredak-
tion der Verbraucherzentralen, die für den gemeinsamen Webseitenauftritt zuständig 
ist, um die Reichweite des zentralen digitalen Informationsangebots der Verbraucher-
zentralen und des vzbv (www.verbraucherzentrale.de) weiter zu erhöhen und Ver-
braucher*innen zielgerichtet und bedarfsgerecht Wissen und Kompetenzen auch zu 
Verbraucheranliegen der digitalen Welt zu vermitteln. Ein weiteres Projektziel ist, die 
Sichtbarkeit des Gemeinschaftsauftritts und ihrer Inhalte insbesondere durch die Nut-
zung einer Websuchmaschine zu erhöhen. Auch die Website des vzbv verweist be-
reits auf die digitalen Informationsangebote der Verbraucherzentralen in den Län-
dern, bzw. den gemeinsamen Webseitenauftritt der Verbraucherzentralen. Der Ge-
meinschaftsauftritt der Verbraucherzentralen und die damit vernetzte Internetseite 
des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sind etablierte Anlaufstellen für Ver-
braucherprobleme und die Nutzung ihrer digitalen Informationsangebote erfährt ent-
sprechend der verbesserten Auffindbarkeit einen stetigen Zuwachs. Vor diesem Hin-
tergrund würde mit der Entwicklung einer weiteren übergreifenden Website für digi-
tale Verbraucherprobleme, die auf bestehende Informationsangebote verweist, aus 
Sicht des Bundes kein Mehrwert geschaffen werden. Erfahrungen aus vergangenen 
Projekten zeigen vielmehr, dass solche neuen zentralen Webseiten auf Bundes-
ebene nicht ausreichend genutzt werden.  
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Anlage zu TOP 12 Automatisierte Erstattung von Ansprüchen nach der 

Fluggastrechte-VO (EG) 261/2004 

Anlage   Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der 
Länder sehen in der derzeitigen praktischen Umsetzung der Fluggastrechte-Verord-
nung weiterhin erhebliche Mängel, die viele Verbraucherinnen und Verbraucher da-
von abhalten, ihre Rechte bei Nichtbeförderung, Flugausfall oder Verspätungen von 
Flügen wahrzunehmen, um die ihnen zustehenden Leistungen zu erhalten. 

Daraus resultieren für viele Verbraucherinnen und Verbraucher neben finanziellen 
Nachteilen auch Ärger und sonstige Belastungen, welche auch zu einem Vertrauens-
schaden gegenüber den Fluggesellschaften führen. Die derzeitige Situation der Ver-
braucherinnen und Verbraucher ist insofern besonders misslich, als der Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 eindeutige, nicht auslegungsbedürftige und verschuldens-unab-
hängige Ansprüche entnommen werden können. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der 
Länder erinnern an ihren Beschluss der 17. VSMK (TOP 9, Ziffer 5) und bekräftigen 
die Forderung, dass eine unverzügliche Rückerstattung im Rahmen der gesetzlichen 
Fristen zu erfolgen hat und dazu die Rückerstattungs- und Entschädigungs-verfahren 
automatisiert werden, um ein hohes Verbraucherschutzniveau in der Reisebranche 
zu erreichen. Sie bitten die Bundesregierung ergänzend, sich auf europäischer 
Ebene dafür einzusetzen, dass Ansprüche nach der Fluggastrechte-Verordnung in-
nerhalb von zwei Werktagen erstattet werden müssen. Eine derart kurzfristige Erstat-
tung ist möglich, da die Fluggesellschaften selbst unmittelbar wissen, welche ihrer 
Flüge annulliert wurden oder eine große Verspätung hatten und welchen Fluggästen 
die Beförderung verweigert wurde. Die Normierung einer Leistungsfrist von zwei 
Werktagen soll einen Anreiz dafür setzen, die vorhandenen Möglichkeiten für eine 
technische Automatisierung von Erstattungsverfahren zu nutzen. 

3. Ergänzend bitten sie den Bund um Bericht zur 19. Verbraucherschutzministerkon-
ferenz, wie die Ankündigung des Bundes, dass Entschädigungs- oder Ausgleichs-
zahlungen bei allen Verkehrsträgern, also auch bei Flugreisen, automatisiert werden 
sollen, umgesetzt wird. 

4. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der 
Länder bitten die Bundesregierung, sich im Rahmen einer Reform der Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004 dafür einzusetzen, dass das bestehende hohe Schutzniveau für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten bleibt. Sie bitten die Bundesregie-
rung, insbesondere im Zuge der Reform, auf die Schaffung eines europaweit harmo-
nisierten Sanktionsrahmens hinzuwirken, mit dem die Einhaltung der Bestimmungen 
der Fluggastrechte-Verordnung durch die jeweiligen Luftfahrtunternehmen in ausrei-
chendem Maße gewährleistet wird. 
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5. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der 
Länder bitten die Bundesregierung auf nationaler Ebene zu prüfen, ob im Bereich der 
Fluggastrechte-Verordnung ein beschleunigtes Online-Verfahren als digitales Klage-
verfahren eingeführt werden könnte. Der ohnehin stark technisierte und pauschali-
sierte Bereich der Fluggastrechte bietet sich aus Sicht der Verbraucherschutzministe-
rinnen, -minister und -senatorinnen der Länder an. 

6. Die Ministerinnen, Minister und Senatorinnen der Verbraucherschutzressorts der 
Länder bitten die Bundesregierung, zur 19. Verbraucherschutzministerkonferenz über 
die ergriffenen Maßnahmen zu berichten. 

 

Bericht: 

I. Zur Automatisierung von Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen 

Eine zügige, einfache und automatisierte Abwicklung von Ansprüchen der Fahr- und 
Fluggäste ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen (Vgl. Seite 90 KoaV). 
Dadurch können die Verkehrsunternehmen den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
die oft umständliche, schriftliche Geltendmachung von Ansprüchen ersparen. In der 
Vergangenheit hat es bereits Verbesserungen zur digitalen Abwicklung in allen Ver-
kehrsträgern gegeben: beispielsweise können Anträge für die Entschädigungs- oder 
Ausgleichszahlungen häufig von den Fahrgästen digital per Website-Formular oder 
App gestellt werden oder werden den Fahrgästen automatisch zugeleitet Die Bun-
desregierung hält die weitere Entwicklung im Blick. Um die Digitalisierung im Bereich 
der Fahrgastrechte voranzubringen, sollen nach dem von der Bundesregierung vor-
gelegten Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes an die neue EU-Eisenbahnfahrgastrechte-Verordnung Unternehmen dazu ver-
pflichtet werden, Anträge auf Erstattung oder Entschädigung auf elektronischem Weg 
anzunehmen. Die Möglichkeit dies auch per Post oder per E-Mail abzuwickeln, bleibt 
bestehen. 

 

II. Zu ergriffenen Maßnahmen 

Die Europäische Kommission hat im März 2013 einen Vorschlag für die Überarbei-
tung der EU-Fluggastrechte vorgelegt. Bislang ist es nicht gelungen, eine Allgemeine 
Ausrichtung des Rates zu erreichen. Inhaltlich würde der Revisionsvorschlag der Eu-
ropäischen Kommission eine teilweise Absenkung des Verbraucherschutzniveaus 
bedeuten, unter anderem weil Fluggäste nach dem Vorschlag der Kommission künf-
tig erst ab einer Verspätung von mindestens fünf Stunden Ausgleichsansprüche ver-
langen könnten, statt wie bisher nach drei Stunden Ankunftsverspätung. Naturgemäß 
konnte der Vorschlag die umfangreiche – und grundsätzlich verbraucherfreundliche – 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seit seinem Erscheinen nicht be-
rücksichtigen. Auch die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie mit ihren neuen 
Herausforderungen für Luft-fahrtunternehmen und Fluggäste sind in dem nach wie 
vor auf dem Verhandlungstisch liegenden Entwurf nicht abgebildet. Er ist damit keine 
geeignete Grundlage mehr für die Modernisierung der Fluggastrechte. Ob und wann 
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die Verhandlungen im Rat fortgesetzt werden, liegt ausschließlich in der Entschei-
dung der jeweiligen Präsidentschaft. Für das 2. Halbjahr 2023 hat die EU-Kommis-
sion zudem eine weitere Gesetzesinitiative zu horizontalen Passagierrechten ange-
kündigt, deren Schwerpunkt wohl aber bei den Fluggastrechten liegen wird. Hier ist 
eine Zersplitterung des Rechtsrahmens der Fahr- und Fluggastrechte zu befürchten. 
Hinsichtlich der EU-Fluggastrechte scheint eine einheitliche Regelung vorzugswür-
dig. Dementsprechend hat sich die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme vom 
13.12.2022 im Rahmen des öffentlichen Konsultationsverfahrens zu der Initiative der 
EU-Kommission zu den Passagierrechten zurückhaltend gezeigt, was die Zukunftsfä-
higkeit des alten Vorschlags angeht aber auch betreffend der Sinnhaftigkeit, einen 
weiteren Vorschlag daneben zu diskutieren. Die Vorlage des zweiten Vorschlags 
könnte jedoch zur Folge haben, dass die Diskussion um den Vorschlag aus 2013 un-
ter spanischer Ratspräsidentschaft wieder aufgenommen wird. Die Bundesregierung 
wird sich in diesem Fall insbesondere dafür einsetzen, das hohe Verbraucherschutz-
niveau des geltenden Rechts zu erhalten. Nach Ansicht der Bundesregierung muss 
dabei zu jeder Zeit ein angemessener Ausgleich der Interessen von Fluggästen ei-
nerseits und Luftfahrtunternehmen andererseits gewährleistet sein. 
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Anlage zu TOP 16 Verbraucher stärken für ihre Rolle beim ökologischen 

Wandel: Elektroschrott vermeiden, reparieren statt 

neu kaufen –Reparaturbonus fördert nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen 

Anlage   Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stel-
len fest, dass die Maßnahmen des europäischen Green Deal für Verbraucherinnen 
und Verbraucher das Angebot an tatsächlich nachhaltigeren Produkten verbessern 
können. Wichtige Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind da-
bei insbesondere Angaben zur Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten so-
wie über die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Herstellung und Lieferung. 
Sie dienen dem Ziel, mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit defekten Haushaltselekt-
rogeräten oder Mobiltelefonen und damit eine Ressourcenschonung und weniger 
Elektroschrott zu erreichen. Sie begrüßen in diesem Zusammenhang den Beschluss 
der 97. Umweltministerkonferenz zu TOP 23, der sich für eine Verlängerung der Nut-
zungsdauer von Produkten – insbesondere Elektrogeräten – ausspricht und den 
Bund um Prüfung und Verbesserung derjenigen Rahmenbedingungen bittet, die ei-
ner verlängerten Nutzungsdauer von Produkten derzeit entgegenstehen. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder ha-
ben den Bericht des Thüringer Ministers für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
über den in 2021 aufgelegten „Thüringer Reparaturbonus“ mit großem Interesse ver-
folgt. Dieses Programm sah und sieht aktuell erneut vor, dass Thüringerinnen und 
Thüringer, die ein defektes Haushaltselektrogerät reparieren lassen, auf Antrag die 
Hälfte der Reparaturkosten erstattet bekommen – bis maximal 100 Euro pro Person 
und Kalenderjahr. Sie verweisen auch auf den im April 2022 flächendeckend in der 
Republik Österreich eingeführten Reparaturbonus. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-
sen darauf hin, dass die ökologische Transformation einer Konsumgesellschaft 
starke Impulse braucht, um bei Verbraucherinnen und Verbrauchern jahrelange Kon-
summuster zu ändern. Preisgesteuerte Impulse, die über alle Gesellschaftsschichten 
gleichermaßen wirken, können in der Regel solche Wirkungen entfalten. Auch För-
derprogramme mit einem angemessen langen Förderzeitraum können als Anreiz ge-
eignet sein, Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten und ihr Konsumverhal-
ten nachhaltig ökologischer auszurichten. Der Reparaturbonus kann grundsätzlich 
als eine Möglichkeit gesehen werden, flankierend zur effektiven Durchsetzung der 
Herstellerverantwortung die längere Nutzung von Produkten zu fördern und so zu ei-
ner nachhaltigen Wirtschaftsweise beizutragen. Auch gezielte Maßnahmen der Ver-
braucherbildung und -information könnten hier Wirkung erzielen. Ferner könnte eine 
Senkung der Mehrwertsteuer für Reparaturleistungen und – ähnlich wie in Österreich 
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– die Absetzbarkeit der Reparaturkosten von der Einkommenssteuer als Anreiz ge-
eignet sein. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 
Länder bitten die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz daher zu prüfen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte angeregt und unterstützt werden kön-
nen, Produkte – insbesondere Elektrogeräte – länger zu nutzen. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 
– auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse einer vom vzbv im November 2021 ver-
anlassten Umfrage – der Auffassung, dass ein Recht auf Reparatur mit einem aussa-
gekräftigen Reparaturindex flankiert werden sollte. Die Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wird daher gebeten – unab-
hängig von den Bemühungen um einen europäischen Reparaturindex – auch einen 
deutschlandweiten Reparaturindex zu prüfen, damit Verbraucherinnen und Verbrau-
chern möglichst schnell eine Entscheidungshilfe für die Einschätzung der Reparier-
barkeit eines Produkts zur Verfügung steht. 

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten 
die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz, auf der nächsten VSMK über die Ergebnisse der Prüfungen und die geplan-
ten bzw. durchgeführten Maßnahmen zu berichten. 

 

Bericht: 

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Verbraucherschutzministerinnen, -
minister und -senatorinnen der Länder hinsichtlich der Maßnahmen des europäi-
schen Green Deal. Die Bundesregierung setzt sich daher bei sämtlichen relevanten 
EU-Regelungen dafür ein, dass Verbraucher*innen eine verbesserte Informations-
grundlage für nachhaltige Kaufentscheidungen erhalten. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Bericht der Bundesregierung zu TOP 23 der 97. UMK verwiesen. 

Mit dem neuen EU-Energielabel für Smartphons und Tablets wurde das Instrument 
eines Reparaturindexes bereits auf EU-Ebene geschaffen, da hier ein sogenannter 
Reparatur-Score in das Energielabel integriert wurde. Die Bundesregierung setzt sich 
im Rahmen der EU Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung dafür ein, dass 
dies auch für weitere Produktgruppen beschlossen wird. Auch setzt sich die Bundes-
regierung im Rahmen der Verhandlungen zur neuen EU Ökodesign-Verordnung 
(ESPR) dafür ein, dass die Integration eines solchen Reparatur-Scores bei zukünfti-
gen Produktregelungen Anwendung findet, sofern dies produktspezifisch sinnvoll er-
scheint. Die zügige Einführung auf europäischer Ebene ist sinnvoll, um im gesamten 
europäischen Markt die Reparatur zu stärken und einheitliche Regelungen für alle in 
der EU angebotenen Produkte zu erreichen. 

Die Bundesregierung setzt sich auch im Rahmen der Verhandlungen zum Vorschlag 
der EU Kommission zur Stärkung der Verbraucher*innen für den ökologischen Wan-
del dafür ein, dass durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und bessere 
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Informationen, die Auswahl von nachhaltigeren und langlebigeren Produkte erleich-
tert und der Wettbewerb zugunsten nachhaltigerer Produkte fairer gestaltet wird. Der 
Fokus des Vorschlags liegt auf einer Verschärfung des Lauterkeitsrechts, damit irre-
führende werbliche Aussagen mit Nachhaltigkeitsbezug leichter identifiziert und von 
Mitbewerbern oder Verbänden abgemahnt und so unterbunden werden können. Das 
betrifft etwa vage Umweltaussagen, wie „grün“, „umweltschonend“ oder „gut für die 
Umwelt“, die vom Unternehmen nicht ausreichend begründet werden oder nicht euro-
päischen bzw. nationalen Anforderungen entsprechen, sowie Nachhaltigkeitssiegel, 
die nicht drittzertifiziert sind. Außerdem enthält der Vorschlag neue Irreführungstatbe-
stände, mit denen frühzeitige Obsoleszenz besser bekämpft werden soll.  

Änderungen der Verbraucherrechte-Richtlinie sind ebenfalls Teil des Vorschlags und 
sehen neue Informationspflichten am „point of sale“ zu Herstellergarantien, zur Be-
reitstellungsdauer von Softwareupdates und zur Reparierbarkeit von Waren vor. 

Die Bundesregierung hat, wie die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -se-
natorinnen der Länder, den Bericht des Thüringer Ministers für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz über den „Thüringer Reparaturbonus“ mit Interesse verfolgt und 
begrüßt ausdrücklich das Ziel des Reparaturbonus, Impulse für eine Steigerung der 
Reparaturen und die Bewusstseinsbildung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern 
zu setzen. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz (BMUV) plant noch in diesem Jahr, ein Förderprogramm zum Thema „Re-
parieren statt Wegwerfen“ auf den Weg zu bringen, mit dem ein Bewusstseinswandel 
und die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft unterstützt werden soll. In einem ersten 
Schritt plant das BMUV, Repair Cafés und andere ehrenamtliche Initiativen, die eine 
Reparaturwerkstatt für Verbraucher*innen zum selber Reparieren anbieten, zu för-
dern. Damit wollen wir die Reparatur für Verbraucher*innen erleichtern und sie so da-
bei unterstützen, Geräte länger zu nutzen. Entsprechende Fördermittel wurden in 
dieser Legislaturperiode erstmals etatisiert und sind für mehrere Jahre im Haushalt 
vorgesehen. 
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Anlage zu TOP 17 Digitale Nachhaltigkeit 

Anlage   Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-
kennen sich zu den 2015 im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedeten 17 globalen 
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals), insbesondere zu dem im 
Entwicklungsziel 12 verankerten Prinzip der nachhaltigen Produktions- und Konsum-
muster. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder 
heben hervor, dass dieses Ziel auch Beachtung im Bereich der digitalen Welt finden 
sollte. Die Digitalisierung erleichtert vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ihren 
Alltag. Jedoch wird das Potenzial, das die Digitalisierung für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher mit sich bringt, mit Blick auf die Nachhaltigkeit nicht immer umfas-
send ausgenutzt. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-
grüßen, dass der Bund wichtige Schritte unternommen hat, um das Thema der nach-
haltigen Entwicklung auch im Bereich des Verbraucherschutzes voranzubringen. Die 
Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten den 
Bund im Bereich des digitalen Angebotes das Prinzip der Nachhaltigkeit mehr zu be-
achten. Sie betonen, dass das Prinzip der Datensparsamkeit bei Gesetzesvorhaben 
sowohl auch europäischer wie auch nationaler Ebene berücksichtigt werden sollte, 
um einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Energieressourcen zu gewährleis-
ten. 

3. Des Weiteren weisen die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senato-
rinnen der Länder darauf hin, dass der Betrieb digitaler Infrastrukturen, insbesondere 
aber auch die Produktion der entsprechenden Geräte, nachhaltiger gestaltet werden 
sollte. Durch die ständige Weiterentwicklung in der digitalen Welt werden Dienste, 
neue Geräte und Anwendungen geschaffen, die einen enormen Ressourcenver-
brauch in Hinblick auf Rohstoffe und Energie auch in der Peripherie auslösen. 
Ebenso sollte die Nachhaltigkeit der Lieferketten dabei betrachtet werden. Die Ver-
braucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten den 
Bund, die Reparierbarkeit und längere Nutzbarkeit der entsprechenden Geräte sowie 
die Erhöhung der Energieeffizienz der Produktions- und Nutzungsketten durch ge-
zielte Maßnahmen zu stärken. Ferner bitten sie den Bund, auf Verordnungsvorhaben 
im Bereich der EU-Ökodesign-Richtlinie entsprechend einzuwirken. 

4. Ferner heben die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 
Länder hervor, dass auch die Softwareprodukte nachhaltig und auf Energiesparsam-
keit sowie Langlebigkeit ausgelegt sein sollten. Den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern sollten langfristig Software-Updates für ihre Geräte zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder 
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begrüßen in diesem Zusammenhang das zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getre-
tene Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte 
der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (BR-Drs. 60/21) mit 
Blick auf die Aktualisierungspflicht für Software-Produkte. Darüber hinaus bitten die 
Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder den Bund 
zu prüfen, ob auch die Hersteller verpflichtet werden können. 

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten 
den Bund um die Entwicklung einer Informationskampagne, die das Thema digitale 
Nachhaltigkeit mit den unterschiedlichen Bereichen beinhaltet und Verbraucherinnen 
und Verbraucher umfassend über die digitale Nachhaltigkeit aufklärt, so dass sie be-
wusste Kauf- und Konsumentscheidungen treffen können. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten 
den Bund, auf der 19. VSMK über die Ergebnisse der erbetenen Prüfungen sowie die 
geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen schriftlich zu berichten. 

 

Bericht: 

Zu Ziffer 1: 

Die Agenda 2030 mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen ist Richtschnur für die 
Bundesregierung. Dies umfasst die Gestaltung einer nachhaltigen Digitalisierung, 
(z.B. nachhaltige digitale Infrastruktur) ebenso wie die Ausrichtung der Digitalisierung 
für die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung (d.h. digitale Innovationen für 
Nachhaltigkeit). Auch der Koalitionsvertrag gibt der Bundesregierung vor, Potentiale 
der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit zu nutzen. Damit soll die Digitalisierung 
zur Lösung der drei planetaren Krisen (Klimakrise, Verschmutzung und Artenausster-
ben) beitragen. 

Die Digitalisierung birgt wichtige Potenziale, für die Transformation zu einer nachhal-
tigen Wirtschaft und Gesellschaft. Das reicht von Verhaltensänderungen, wie etwa 
mobilem Arbeiten, das zur Reduktion von CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich führen 
kann, über bessere Analysemöglichkeiten von Umweltdaten bis hin zur optimierten 
Nutzung von Ressourcen in einer zirkulären Wirtschaft. Gleichzeitig hat die Digitali-
sierung selbst einen erheblichen ökologischen Fußabdruck. Daher müssen Netze, 
Software, Rechenzentren und Endgeräte energie- und ressourceneffizient so gestal-
tet werden, dass sie im Sinne der zirkulären Wirtschaft wiederverwertet werden kön-
nen (Design for Recycling). 

Zur nachhaltigen Digitalisierung fördert die Bundesregierung kreislauforientierte Kon-
sum- und Produktionsmuster und strebt eine Reduktion materieller und CO2-Fußab-
drü-cke digitaler Produkte an. Zusätzlich setzt sich die Bundesregierung für eine 
Energieverbrauchskennzeichnung für Soft- und Hardware ein, einschließlich interna-
tionaler Initiativen für Standards und Messmethoden bzw. Indikatoren. Die Bundesre-
gierung fördert zudem Strategien und Tools, um die Einhaltung von Umweltstandards 
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und Menschenrechten entlang globaler Wertschöpfungsketten zu prüfen und zu er-
fassen. 

Zusätzlich hat die Bundesregierung das Ziel gesetzt, dass ab 2027 neue Rechenzen-
tren klimaneutral sind und in den kommenden Jahren alle bundeseigenen Hauptre-
chenzentren die anspruchsvollen ökologischen Kriterien des Umweltzeichens Blauer 
Engel erfüllen. 

 

Zu Ziffer 2: 

Obwohl digitale Angebote aus Verbraucher*innenperspektive auch große Chancen 
bieten, fühlen sich viele Menschen durch die permanenten Weiterentwicklungen 
überfordert und verunsichert bzw. können die für sie durch daten- und KI-gestützte 
Geschäftsmodelle entstehenden Risiken nicht einschätzen. Grund hierfür sind u. a. 
fehlende Transparenz, gerade in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, sowie teils hohe Komplexität von daten- und KI-getriebenen Anwendungen 
und diesbezügliche Geschäftsmodelle. Deshalb müssen Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit klaren Regeln vor missbräuchlichen Geschäftsmodellen, nachteiligen 
Entscheidungen, Irreführung und Täuschung geschützt und ihnen die Durchsetzung 
ihrer Rechte ermöglicht werden. Webseiten und Dienste müssten von vornherein 
durch Technikgestaltung und Voreinstellungen Datenschutz, Sicherheit und Nutzer-
freundlichkeit gewährleisten – also by design. Hierfür tragen die Unternehmen die 
Verantwortung. 

Die Wahrung der europäischen Werte und Grundrechte wie Freiheit, Privatsphäre 
und Schutz der personenbezogenen Daten, die Erfordernisse der IT-Sicherheit und 
die Wahrung der Regulierungsrechte zur Erreichung legitimer Politikziele (right to re-
gulate) sind wichtige Anliegen der Bundesregierung. Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz setzt sich aktiv für die 
Sicherstellung eines hohen Verbraucherschutzniveaus und für die Wahrung der EU-
Verbraucherschutzstandards bei der EU-Digitalgesetzgebung ein, insbesondere bei 
der Plattform- und KI-Regulierung und beim Online-Handel. Dabei sollte die Durch-
setzung europäischer Verbraucherschutzstandards als Wettbewerbsvorteil auf globa-
ler Ebene begriffen werden. Die EU-Datenschutzstandards sind auch bei Datenüber-
tragungen in Drittstaaten zu wahren. Denn die Datenschutzgrundverordnung-DSGVO 
ist eine gute internationale Standardsetzung. 

Zugleich können durch Unternehmen oder Nutzer*innen generierte Daten, unter 
Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben, als gute empirische Basis für gemein-
wohlorientierte Maßnahmen, wie etwa dem Umwelt- und Verbraucherschutz, dienen. 
Gerade dynamische Prozesse wie die planetaren Krisen (des Artenaussterbens, der 
Verschmutzung und der Klimakrise) sind für zielsichere Maßnahmen zur Vorsorge, 
Bekämpfung und Anpassung auf eine solide Datenlage angewiesen. Insoweit sollten 
Rebound-Effekte und die Datensparsamkeit jeweils mit dem Nutzen der Daten für 
das Gemeinwohl abgewogen werden. 
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Zu Ziffer 3: 

Die Digitalisierung ist ein Innovationstreiber, verschärft aber durch ihren hohen Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch die Folgen nicht-nachhaltiger Wirtschaftsmodelle. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz verfolgt das Ziel, dem entgegen zu wirken und die großen Potenziale der 
Digitalisierung für den Umwelt- und Verbraucherschutz wirksamer zu heben. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz hat daher das Ziel, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit 
Verbraucher*innen nachhaltige Produkte kaufen, diese reparieren (lassen) und damit 
zur Langlebigkeit von Produkten und zum Ressourcenschutz beitragen. Wichtige EU-
Rechtsakte wie die Produktsicherheitsverordnung sind bereits verabschiedet, weitere 
wie die EmpCo-Initiative (Empowering Consumers for the Green Transition), die KI-
Verordnung und der EU-Data Act befinden sich in den Beratungen des Rates und im 
EP, andere wie die Right-to-Repair-Initiative und die Green Claims Initiative sind von 
der Kommission veröffentlicht worden. Unter den aktuellen Rechtsakten, zielt v.a. die 
künftige neue Eco-Design-Verordnung darauf ab, dass Produkte nachhaltiger und die 
Rohstoff- und Lieferkette transparenter werden. Die Bundesregierung beteiligt sich 
aktiv in den zuständigen Gremien. 

Viele Industriebranchen haben mit dem Problem der Rohstoffknappheit zu kämpfen. 
Die Kreislaufwirtschaft ist eine wichtige Antwort auf diese Herausforderung. Für eine 
funktionierende Kreislaufwirtschaft (auch in dem breiteren Sinne einer Circular Eco-
nomy) brauchen Unternehmen gute Rahmenbedingungen. Die entsprechenden Vor-
haben und Ziele werden unter der Federführung des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in der Nationalen Kreislauf-
wirtschaftsstrategie gebündelt und im Jahre 2023 dazu Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft in einem breiten Beteiligungsprozess eingebunden (https://dialog-
nkws.de/). Das Denken in Kreisläufen muss bereits bei der Produktgestaltung anfan-
gen, denn durch das Design werden die Umweltauswirkungen eines Produkts schon 
am Beginn des Lebenszyklus zu 80 Prozent festgelegt. Hier wird voraussichtlich der 
digitale Produktpass ansetzen, der Informationen zu verwendeten Materialien, zum 
Einsatz von Rezyklaten, zur Reparierbarkeit, zu Ersatzteilen oder zur fachgerechten 
Entsorgung liefern soll. Damit dient er sowohl dem Umwelt- als auch dem Verbrau-
cherschutz. Über einen digitalen Produktpass können Informationen dargestellt wer-
den, die Verbraucher*innen dazu befähigen, informierte Kaufentscheidungen zu tref-
fen oder in der Nutzungsphase Zugriff auf Informationen zu erhalten. Dies können 
z.B. verfügbare Ersatzteile und Reparaturanleitungen sein, aber auch Informationen 
zum Herstellungsprozess. Das ist auch ein wichtiger Schritt hin zu einem Recht auf 
Reparatur der Verbraucher*innen. 

Nach dem neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (2023) sollen Unternehmen in 
Deutschland in ihren Lieferketten Sorgfaltspflichten umsetzen, um negative Auswir-
kungen auf Menschenrechte und bestimmte Umweltbelange zu adressieren. Das ist 
ein erster Schritt, um die Auslagerung negativer Umweltauswirkungen in die Liefer-
kette zu verhindern. Eine entsprechende EU-Richtlinie zu nachhaltigen Lieferketten 
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wird gerade verhandelt der Vorschlag der Europäischen Kommission liegt seit Feb-
ruar 2022 öffentlich vor. Durch diese Regelwerke sollte die Gewinnung von Rohstof-
fen, die vielfach für die Digitalisierung genutzt werden, nachhaltiger werden. 

 

Zu Ziffer 4: 

Wir verweisen hierzu auch auf die Berichte zu den Aufträgen 1, 2, 3 und 5. 

Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission haben sich Ende 2022 auf 
neue Ökodesign-Regeln und ein neues Energielabel für Smartphones, Tablets, Mo-
biltelefone und schnurlose Telefone geeinigt. Erstmals müssen die Hersteller dieser 
Produkte bestimmte Ersatzteile und Reparaturinformationen zur Verfügung stellen 
und Software-Updates gewährleisten. Die Bundesregierung hatte sich in den Ver-
handlungen erfolgreich für ambitionierte Vorgaben eingesetzt. 

 

Zu Ziffer 5: 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz fördert beispielsweise eine Informationsplattform (https://mobilsicher.de/), 
die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu motiviert, den Ressourcenverbrauch der 
Smartphone-Hardware und bei der Smartphone-Nutzung zu reduzieren sowie Apps 
mit einem geringen CO2-Verbrauch zu nutzen. Das Umweltbundesamt stellt der Öf-
fentlichkeit ebenfalls zielgruppenorientierte Verbrauchertipps zur Verfügung (speziell 
für Elektrogeräte: https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-all-
tag/elektrogeraete) 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz hat außerdem mit der Community „Nachhaltige Digitalisierung“ ein Aus-
tauschforum geschaffen, in welchem Expert*innen aus der Digital- und Nachhaltig-
keitsszene eine Bühne geboten wird, um ihre Ideen und Projekte zur Schnittmenge 
von Digitalisierung und Nachhaltigkeit (ökologisch wie sozial) vorzustellen. Die virtu-
ellen Veranstaltungen, Workshops und gemeinsam produzierten Dokumente sind öf-
fentlich. Sie bieten einem breiten Publikum (Verbraucher*innen wie auch Fachex-
pert*innen) die Möglichkeit, sich niedrigschwellig über Digitalisierungs- und Nachhal-
tigkeitsthemen zu informieren. Dabei werden fachlich-orientierte Unterhaltungsfor-
mate wie Sciences Slams, genauso wie in die Tiefe gehende Themenworkshops an-
geboten. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz hat mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend sowie dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales das „Innovationsnetz KI 
für das Gemeinwohl – Civic Coding“ ins Leben gerufen (https://www.civic-coding.de/). 
Der Beitrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz zu Civic Coding ist die KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz. 
Hier stehen Data Scientists, KI-Expertinnen und Experten bereit für alle, die Daten 
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und KI im Umweltschutz einsetzen möchten. Die KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz 
berät zivilgesellschaftliche Akteur*innen bei der Umsetzung von KI-Projekten und 
Ideen. 

Die Bundesregierung will zudem integrative digitale Anwendungen für marginalisierte 
Bevölkerungsgruppen schaffen ("digitales Empowerment"). Das übergeordnete Ziel 
ist ein universeller, fairer und selbstbestimmter Zugang zu digitalen Waren und 
Dienstleistungen, ohne Vorurteile, digitale Divides oder Desinformation. 

Neben klarer Rechtssetzung und gezielten Informationsangeboten setzt die Bundes-
regierung auch auf die freiwillige Verantwortungsübernahme von Unternehmen im di-
gitalen Raum. Sie sollten über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus Verantwor-
tung übernehmen. Dies gilt sowohl für die ökologische Nachhaltigkeit als auch für 
den verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Einbindung von Mitarbeitenden, Inklu-
sion und Bildung. Mit der Corporate Digital Responsibility (CDR)-Initiative arbeitet 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz daran, Digitalverantwortung von Unternehmen zur Selbstverständlichkeit 
zu machen. Der CDR-Kodex bietet eine entsprechende Orientierung (https://cdr-initi-
ative.de/). 

 

Zu Ziffer 6: 

Der Bund berichtet mit Dank wie unter den Aufträgen 1 bis 5 aufgeführt auf der 19. 
VSMK über die Ergebnisse der erbetenen Prüfungen sowie die geplanten bzw. 
durchgeführten Maßnahmen schriftlich. 
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Projektgruppe Behördliche Rechtsdurchsetzung 
Berichtsentwurf – Stand 25. April 2023  
 
 


AUFTRAG DER VSMK UND VORGEHENSWEISE DER PROJEKT-
GRUPPE 
 


Die 17. Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) hat sich in ihrer Sitzung vom 7. Mai 


2021 mit Rechtsdurchsetzungsdefiziten im Verbraucherschutz befasst und dabei die Auffas-


sung vertreten, dass „ein wirksames Zusammenspiel aus zivilrechtlichen, strafrechtlichen 


und verwaltungsrechtlichen Instrumenten dem Verbraucherrecht mehr Geltung verschaffen 


könnte“. Vor diesem Hintergrund wurde die Einrichtung einer Projektgruppe mit folgendem 


Auftrag beschlossen (17. VSMK / TOP 38, Ziff. 6):  


 
„Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Verbraucherschutzressorts 
der Länder bitten die Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) um Einsetzung 
einer Projektgruppe, die die Potentiale einer behördlichen Rechtsdurchsetzung untersucht, 
Vorschläge zu ihrer Stärkung entwickelt und der Verbraucherschutzministerkonferenz über 
ihre Ergebnisse berichtet. Die Untersuchung soll dabei sowohl branchenbezogene als auch 
sektorübergreifende Regelungen in den Blick nehmen.“ 
 


Die Projektgruppe nahm ihre Arbeit im Oktober 2021 auf. Beteiligt waren die Länder Baden-


Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 


und Schleswig-Holstein. Den Vorsitz führte Bayern. Der Bund, vertreten zunächst durch das 


BMJV und später durch das BMUV, begleitete die Arbeiten der Projektgruppe. 


 


Auf Grundlage einer Analyse der gesetzlichen und tatsächlichen Bedingungen für die Durch-


setzung von Verbraucherrechten auf zivilrechtlichem und behördlichem Weg entwickelte die 


Projektgruppe Vorschläge, wie bestehende Rechtsdurchsetzungsdefizite im wirtschaftlichen 


Verbraucherschutz durch behördliche Instrumente verringert werden könnten. In die Analyse 


flossen die Erfahrungen der mit Verbraucherschutzaufgaben betrauten Bundesbehörden ein, 


mit denen zahlreiche Gespräche geführt wurden. Neben zahlreichen Studien und Fachbeiträ-


gen wertete die Projektgruppe auch Informationen zur Rechtsdurchsetzung in anderen euro-


päischen Staaten aus.  


Auf Grundlage eines von der Projektgruppe erstellten Diskussionspapiers fand am 21. März 


2023 eine Expertenanhörung statt, an der Vertreterinnen und Vertretern der maßgeblichen 
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Bundesministerien (BMUV, BMJ, BMWK, BMF), von Bundesbehörden mit Verbraucher-


schutzaufgaben (BKartA, BNetzA, UBA), des vzbv, der DIHK und der Rechtswissenschaft 


teilnahmen. Auf die wesentlichen Erkenntnisse und in der Anhörung vertretenen Positionen 


wird im Bericht näher eingegangen.  


 


VORBEMERKUNG 


 


Die Arbeit der Projektgruppe war maßgeblich von der Frage begleitet, ob behördliche 


Rechtsdurchsetzung im wirtschaftlichen Verbraucherschutz einen Paradigmenwechsel be-


deute und sich gegenüber der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung rechtfertigen müsse oder 


ob es sich um eine Selbstverständlichkeit handle. Wahrscheinlich ist für Deutschland beides 


zutreffend. Denn einerseits bestehen insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen 


und Versicherungen bereits Instrumente, mit denen Behörden die Beseitigung von Rechts-


verstößen und ihrer Folgen durchsetzen können. Andererseits fehlen diese Möglichkeiten in 


weiten Bereichen des Wirtschaftslebens wie beispielsweise dem stationären und elektroni-


schen Handel, zudem wird gerade in rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Ban-


kenrecht die Legitimation von Behörden zur Klärung und Regelung zivilrechtlicher Rechtsver-


hältnisse stark in Frage gestellt. 


Für die Projektgruppe steht im Vordergrund, dass es sich bei einem verbraucherrechtlichen 


Missstand, d.h. einem Rechtsverstoß zulasten einer Vielzahl von Verbrauchern, um eine Stö-


rung des Gemeinwohls handelt. Die Beseitigung derartiger Missstände ist eine im Gemein-


wohl liegende Aufgabe des Staates, weshalb es naheliegend ist, dass der Staat die hierfür 


notwendigen Strukturen und Instrumente schafft. Wenn die zivilrechtliche Rechtsdurchset-


zung selbst mit staatlicher Förderung klageberechtigter Verbraucherverbände an systemim-


manente Grenzen stößt und damit Rechtsdurchsetzungsdefizite entstehen, muss der Staat 


selbst stärker tätig werden, um seinen Schutzauftrag gegenüber der Allgemeinheit zu erfül-


len.  


 


Eine Stärkung der behördlichen Rechtsdurchsetzung führt auch nicht zu einer Mehrbelas-


tung der Wirtschaft. Zum einen bleiben die materiell-rechtlichen Pflichten von Unternehmern 


gegenüber Verbrauchern unverändert. Zum anderen hat eine behördliche Rechtsdurchset-


zung für die betroffenen Unternehmen den Vorteil, dass sie, anders als beispielsweise im 


Fall von Legal-Tech-Inkassounternehmen oder Abmahnvereinigungen, nicht mit Gewinner-
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zielungsabsicht betrieben wird. Hinzu kommt, dass die Möglichkeit branchenweiter Maßnah-


men die Wettbewerbsgleichheit stärkt und zu einer Verringerung von Gerichtsverfahren füh-


ren kann.  


 


Nicht nur die VSMK, sondern auch die Bundesregierung hat die behördliche Durchsetzung 


von Verbraucherrechten auf ihre Agenda gesetzt. Der Koalitionsvertrag enthält zur behördli-


chen Rechtsdurchsetzung folgende Passagen:  


 


„Wir werden prüfen, wie das Bundeskartellamt gestärkt werden kann, um bei erheblichen, 


dauerhaften und wiederholten Verstößen gegen Normen des wirtschaftlichen Verbraucher-


rechts analog zu Verstößen gegen das GWB Verstöße zu ermitteln und diese abzustellen.“ 


 


„Die Aufsichtsbefugnisse des Kraftfahrt-, des Luftfahrt-, des Eisenbahnbundesamtes 


und der Bundesnetzagentur im Hinblick auf kollektive Verbraucherinteressen erweitern wir 


ohne zusätzliche Bürokratie.“ 


 


Die von der Projektgruppe veranstaltete Expertenanhörung stieß bei den Beteiligten auf gro-


ßes Interesse. Der breit angelegte fachliche Austausch wurde als Einstieg in eine notwen-


dige Diskussion über die Entwicklung der behördlichen Rechtsdurchsetzung in Deutschland 


begrüßt.  


Naturgemäß wurden bei der Anhörung unterschiedliche Auffassungen zur Stärkung der be-


hördlichen Rechtsdurchsetzung vertreten. Zwar wird überwiegend die Einschätzung geteilt, 


dass es erhebliche Rechtsdurchsetzungsdefizite im Verbraucherschutz gibt und diese in Be-


zug auf bestimmte Sachverhalte (z.B. Streuschäden, Digitales, Fluggastrechte) nicht oder 


nicht effektiv mit den zivilrechtlichen Instrumenten beseitigt werden können, jedoch wurden 


von einzelnen Teilnehmern (u.a. DIHK) der Handlungsbedarf und die Eignung behördlicher 


Instrumente in Frage gestellt. Die Vertreter der mit Verbraucherschutzaufgaben betrauten 


Bundesbehörden wiederum vermittelten trotz gewisser rechtlicher Unsicherheiten im Bereich 


Finanzdienstleistungen ein grundsätzlich positives Bild von dem Instrument der behördlichen 


Rechtsdurchsetzung, das durch einen Bericht über die weitreichenden Befugnisse im Ver-


braucherschutz der italienischen Markt- und Kartellbehörde ergänzt wurde.  


Der vzbv nimmt eine ambivalente Haltung ein. Einerseits wird eine Stärkung behördlicher 


Durchsetzungsmaßnahmen z.B. bei fortgesetzten branchenweiten Verstößen trotz höchst-
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richterlicher Klärung sowie bei dauerhaft unzuverlässigen Unternehmern gewünscht, ande-


rerseits wird ein Eingriff in die Rechtsdurchsetzung durch die Verbände und die Rechtsfortbil-


dung befürchtet. 


  


Der vorliegende Bericht ist als eine Grundlage für künftige Überlegungen zur Stärkung der 


behördlichen Rechtsdurchsetzung im Verbraucherschutz zu verstehen. Er kann aufgrund der 


beschränkten Kapazitäten der Projektgruppe und der Dimension des Themas nur bestimmte 


Aspekte erfassen und nicht alle Fragen vollständig klären. 
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I. ZUSAMMENFASSUNG  


 


Die Europäische Union verfolgt in ihrer Verbraucherschutzgesetzgebung zunehmend einen 


zweigleisigen Ansatz, der neben der Stärkung der Durchsetzung von Verbraucherrechten 


durch den einzelnen Verbraucher und durch Verbraucherverbände auch typischerweise ho-


heitliche Durchsetzungsinstrumente beinhaltet (z.B. Ermittlungs- und Anordnungsbefugnisse 


bei grenzüberschreitenden Sachverhalten nach der CPC-Verordnung; Hervorhebung von 


Sanktionen in der „Modernisierungsrichtlinie“1). Ein zweigleisiger Ansatz mit unterschiedli-


chen Ausprägungen findet sich auch in den übrigen europäischen Staaten.  


Aus Sicht der Projektgruppe ist es wichtig, sich die unterschiedlichen Ziele und Wirkweisen 


der zur Verfügung stehenden Rechtsdurchsetzungsinstrumente vor Augen zu führen. Diese 


lassen sich grundsätzlich in folgende Aspekte aufgliedern: Durchsetzung individueller 


Rechtsansprüche, Beseitigung von Rechtsverstößen (einschließlich ihrer präventiven Verhin-


derung) und Sanktion von Rechtsverstößen (u.a. Präventionswirkung).  


 


In der Europäischen Union nehmen Deutschland und Österreich insoweit eine Sonderstel-


lung ein, als die Durchsetzung von Verbraucherrechten sowohl individuell als auch kollektiv 


überwiegend zivilrechtlich erfolgt. 


 


Die Effektivität der zivilrechtlichen Durchsetzung wird unterschiedlich beurteilt.  


 


A. Die zivilrechtliche Verbraucherrechtsdurchsetzung und ihre Grenzen 
 


Auf der einen Seite verfügt Deutschland über ein effizientes und hochqualifiziertes Justizsys-


tem, das aufgrund relativ niedriger Gerichtsgebühren und Unterstützungsmechanismen (z.B. 


PKH) auch für Menschen mit geringeren Einkommen zugänglich ist und mit der 2018 einge-


führten Musterfeststellungsklage nun auch die kollektive Klärung von Anspruchsvorausset-


zungen (sog. Feststellungszielen) von Verbrauchern erleichtert. Hinzu kommt ein Angebot an 


kostenfreien Schlichtungsverfahren, das vor allem durch branchenbezogene Schlichtungs-


stellen wie der Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr oder dem Versicherungsom-


budsmann einen effektiven Beitrag zur Rechtsdurchsetzung leisten kann. Daneben wächst 


                                                             
1 RL (EU) 2019/2161 
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das Angebot an Inkassodienstleistungen, bei denen Legal-Tech-Unternehmen (z.B. fligh-


tright) die Durchsetzung einfach gelagerter Verbraucherforderungen gegen ein Erfolgshono-


rar von üblicherweise 25 % der Forderungssumme übernehmen. Auch sind Abmahnungen 


und Unterlassungsklagen auf Grundlage des UKlaG und UWG dank der öffentlichen Förde-


rung der Verbraucherverbände grundsätzlich wirkungsvolle Instrumente zur Beendigung von 


Verbraucherrechtsverstößen. Im Falle kommerziell betriebener Abmahnungen durch ent-


sprechende Rechtsanwaltskanzleien kann auch eine gewisse präventive Wirkung angenom-


men werden. 


 


Bei gleichartigen Massenschäden mit einer Vielzahl von beteiligten Unternehmen sind die 


zivilrechtlichen Instrumente jedoch nur bedingt geeignet. Allein der Umstand, dass die 


Rechtskraft von Urteilen auf die Parteien des Gerichtsverfahrens beschränkt ist, kann dazu 


führen, dass bei branchenweiten Rechtsverstößen eine Vielzahl von Klagen geführt werden 


müsste, um eine flächendeckende Beseitigung eines Rechtsverstoßes und seiner Folgen zu 


erreichen (z.B. Unterlassung der Verwendung unwirksamer AGB und Rückerstattung un-


rechtmäßig erhobener Entgelte). Den Verbraucherverbänden fehlen hierfür die Kapazitäten. 


Auch entfaltet die aus kommerziellen Interessen betriebene Abmahnung durch entsprechend 


spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien für die Verbraucherrechtsdurchsetzung bislang nur 


begrenzte Wirkung.   


 


Eine individuelle zivilrechtliche Durchsetzung von Verbraucherrechten scheidet für viele Ver-


braucher u.a. aufgrund des Kostenrisikos, des unverhältnismäßigen Aufwandes und psycho-


logischer Hemmnisse oftmals aus. Verbraucherschlichtung als für Verbraucher kostenfreie 


Alternative zum gerichtlichen Verfahren ist nur in Teilbereichen erfolgreich. Sammelinkasso 


auf Erfolgshonorarbasis steht nur für ausgewählte unkomplexe Sachverhalte zur Verfügung 


und bedeutet für die Verbraucher regelmäßig einen Verzicht auf 20 – 25 % der Anspruchs-


summe.  


 


Verbandsklagen können zwar bestimmte Hemmnisse überwinden, jedoch erweisen sie sich 


bei Fällen mit geringem Schaden als ökonomisch wenig sinnvoll. Zudem sind die Kapazitä-


ten der Verbraucherverbände begrenzt. Hinzu können Beweisschwierigkeiten kommen, die 


auch durch prozessuale Erleichterungen wie beispielsweise die sekundäre Darlegungslast 


nur bedingt (und auch erst nach Klageerhebung) beseitigt werden. 


Fast gänzlich fehlen im deutschen Recht präventiv wirkende Bußgeldsanktionen, was nicht 


zuletzt auch unionsrechtlich Bedenken aufwirft, da zivilrechtliche Sanktionen entgegen den 
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europäischen Vorgaben (siehe z.B. Art. 13 Abs. 2 Richtlinie 2005/29/EG, „UGP-RL“) frühere 


Verstöße unberücksichtigt lassen. 


 


B. Handlungsbedarf 
 


Typische Praxisbeispiele, bei denen aus Sicht der Projektgruppe zivilrechtliche Instrumente 


allein nicht ausreichen, sind u.a. unseriöse Vertriebspraktiken und Vertragsfallen (z.B. Ver-


mittlung nicht kundengerechter Telekommunikationsverträge; untergeschobene Verträge; 


Vertragsfallen im Internet), Wucherpreise für Schüsseldienste, branchentypische unzulässige 


AGB (z.B. Kündigungsregelungen bei Fitness-Studios) oder die massenhafte Nichterfüllung 


von Rückzahlungs- und Entschädigungsansprüchen im Zusammenhang mit Reiseverträgen 


(u.a. corona-bedingte Reisestornierungen; massenhafte Flugausfälle; Insolvenzen). Auch die 


systematische Erschwerung der zur Geltendmachung von Verbraucherrechten notwendigen 


Kommunikation (z.B. in Bezug auf Widerruf, Kündigung oder zentrale Kundenrechte) kann 


als Beispiel angeführt werden. Weiter zu nennen wären Massenschadensfälle aufgrund des 


Verhaltens eines einzelnen Unternehmens (z.B. Abgasmanipulation bei Dieselfahrzeugen), 


Unternehmensinsolvenzen (z.B. Air Berlin, Bayerische Energieversorgungsgesellschaft) oder 


kartellrechtswidrige Vereinbarungen zulasten der Endverbraucher. 


 


Zudem gibt es Bereiche wie beispielsweise die Verarbeitung personenbezogener Daten im 


Zusammenhang mit digitalen Diensten und Produkten, bei denen aufgrund struktureller Ge-


gebenheiten, der (technischen) Schwierigkeiten bei der Feststellung des tatsächlichen Ge-


schehens und des regelmäßigen Fehlens eines unmittelbar spürbaren wirtschaftlichen Scha-


dens erhebliche Rechtsdurchsetzungsdefizite bestehen, die mit zivilrechtlichen Instrumenten 


allein nicht behoben werden können (z.B. soziale Netzwerke, Internet-Suchmaschinen, in-


transparente Informationen bei der Verwendung von Cookies). Gleiches gilt im Grundsatz für 


den Einsatz von algorithmen- und KI-basierten Verfahren gegenüber Verbrauchern, bei de-


nen vor allem präventive Maßnahmen notwendig sind.  


 


Bei der Expertenanhörung wurden die Rechtsdurchsetzungsdefizite und der Handlungsbe-


darf von den Teilnehmern überwiegend bestätigt. Die Vertreter einer kritischen Haltung zur 


behördlichen Rechtsdurchsetzung konnten in den Augen der Projektgruppe nicht überzeu-


gend darlegen, dass die vorhandenen Rechtsdurchsetzungsdefizite mit den bestehenden 


und künftigen zivilrechtlichen Instrumenten in ausreichender Weise verringert werden kön-


nen.  
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C. Potentiale der behördlichen Rechtsdurchsetzung 
 


Aus Sicht der Projektgruppe sollten daher aufgrund der festgestellten Defizite parallel zu 


dem mit der EU-Verbandsklagerichtlinie vorgegebenen Ausbau kollektiver Klageinstrumente 


auch die Potentiale einer behördlichen Rechtsdurchsetzung näher in den Blick genommen 


und genutzt werden.  


Denn behördliches Handeln kann unter gewissen Gesichtspunkten strukturelle Vorteile ge-


genüber zivilrechtlichen Instrumenten aufweisen. Neben der Autorität staatlicher Behörden, 


aufgrund derer nicht selten bereits informelles Handeln zur Einstellung einer rechtswidrigen 


Praxis ausreichen kann, ist hier vor allem die Möglichkeit zu erwähnen, durch Verwaltungs-


akt rechtliche Bindungswirkung zu erzeugen und diese in geeigneten Fällen auch auf eine 


Mehrzahl von Unternehmen zu erstrecken. Jedenfalls rechtlich einfach gelagerte Fälle kön-


nen sich damit rasch und mit breiter Wirkung einer Lösung zuführen lassen. Die Hürde, eine 


gerichtliche Klärung herbeizuführen, wird von der Verbraucherseite auf die Unternehmerseite 


verlagert. Zudem bietet das Verwaltungsrecht eine breite Palette an Maßnahmen und Lösun-


gen (z.B. Verpflichtungszusagen), die flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse des Einzelfalls 


angepasst werden können und die das Zivilrecht in dieser Form nicht kennt. Selbstverständ-


lich sind auch die hoheitlichen Ermittlungsbefugnisse und die Möglichkeit von Bußgeldsankti-


onen zu berücksichtigen.  


 


Die Projektgruppe sieht keine grundsätzlichen rechtlichen Hindernisse bei einer erweiterten 


behördlichen Durchsetzung von Verbraucherrechten. Insbesondere besteht keine Kollision 


mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung, da es sich weder organisationsrechtlich, noch 


funktional um Rechtsprechung im Sinne von Art. 92 GG handelt. Die Beseitigung eines zu-


lasten eines Teils der Allgemeinheit begangenen Rechtsverstoßes und seiner Folgen ist eine 


im Gemeinwohlinteresse liegende Aufgabe. Ein darüberhinausgehender Alleinanspruch der 


Zivilgerichtsbarkeit, über zivilrechtliche Fragen zu entscheiden, entspricht weder der Verwal-


tungspraxis noch der Gerichtsverfassung. Zudem ist der Gesetzgeber frei, gegen behördli-


che Anordnungen im Verbraucherschutz einen von § 40 VwGO abweichenden Rechtsweg 


zu wählen und etwaige Streitfälle den ordentlichen Gerichten zuzuweisen (siehe z.B. § 13 


EU-VSchDG).  


Auch hat ist die Projektgruppe der Auffassung, dass der Grundsatz der Privatautonomie, der 


von einem Teilnehmer der Experenanhörung angeführt wurde, einer Erweiterung der behörd-
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lichen Rechtsdurchsetzung nicht entgegensteht. Zwar ist es zutreffend, dass die Rechte-


wahrnehmung grundsätzlich dem Rechteinhaber zugewiesen ist, jedoch besteht zugleich 


eine staatliche Verantwortung, strukturelle Ungleichgewichte und Informationsasymmetrien 


im Verhältnis zwischen Unternehmern und Verbrauchern auszugleichen. Da diese unzweifel-


haft bestehen und auch auf die Rechtsdurchsetzung durchschlagen, ist eine ausreichende 


Rechtfertigung für ein staatliches Tätigwerden zum Schutz der Verbraucher gegeben. Außer-


dem wird es in der praktischen Anwendung regelmäßig einer aktiven Äußerung des Verbrau-


chers und damit eines Akts der Rechtewahrnehmung bedürfen, damit überhaupt eine Leis-


tung an ihn erfolgt.  


 


Die Projektgruppe ist sich bewusst, dass auch die behördliche Rechtsdurchsetzung keine 


vollständige Durchsetzung des Verbraucherrechts gewährleisten kann und ihre Wirkung von 


zahlreichen Faktoren, nicht zuletzt auch der personellen und finanziellen Ausstattung der Be-


hörden abhängt. Gleichwohl sollten ihre Potentiale in Ergänzung des zivilrechtlichen Sys-


tems erweitert und verstärkt genutzt werden. 


 


D. Modell einer sektorunabhängigen behördlichen Verbraucherrechtsdurch-
setzung  
 


Die Projektgruppe hat ein Modell für eine sektorunabhängige behördliche Rechtsdurchset-


zung (Universalrechtsdurchsetzung) entworfen, mit dem die bestehenden Defizite in der 


Verbraucherrechtsdurchsetzung verringert werden könnten. Die Eckpunkte dieses Modells 


sind wie folgt: 


 


 Schaffung einer sektorunabhängigen Aufgabe zur Durchsetzung von Verbraucher-


recht und Bestimmung einer hierfür geeigneten Bundesbehörde 


 Beseitigung verbraucherrechtlicher Missstände als Aufsichtsziel 


 Definition des verbraucherrechtlichen Missstands aufbauend auf den bestehenden 


gesetzlichen Definitionen in § 4 Abs. 1a FinDAG und § 32e GWB: erheblicher, dauer-


hafter oder wiederholter Verstoß gegen ein Verbraucherschutzgesetz, der nach sei-


ner Art oder seinem Umfang die Interessen nicht nur einzelner Verbraucherinnen o-


der Verbraucher gefährden kann oder beeinträchtigt, einschließlich seiner Folgen 


 Ausstattung der zuständigen (Bundes-) Behörde mit Befugnissen, die sich an beste-


henden Regelungen wie beispielsweise § 4 Abs. 1a FinDAG orientieren, die dort be-
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stehenden rechtlichen Unsicherheiten vermeiden und weitergehende Handlungsmög-


lichkeiten wie beispielsweise in Art. 9 Abs. 4 CPC-Verordnung ausdrücklich einschlie-


ßen (u.a. auch Information der Öffentlichkeit) 


 Verankerung der Aufgabe und Befugnisse im (EU) Verbraucherschutzdurchführungs-


gesetz2, um Eigenständigkeit des Aufsichtsziels Verbraucherschutz zu unterstreichen  


 ggf. ergänzende Zuständigkeit von Landesbehörden für Missstände mit lediglich regi-


onaler Auswirkung (z.B. Rechtsverstöße eines lokalen Reisebüros oder Fitnessstu-


dios) ähnlich der Aufteilung zwischen Bundeskartellamt und den Landeskartellbehör-


den 


 Subsidiarität der Zuständigkeit der Universalrechtsdurchsetzungsbehörde gegenüber 


der Zuständigkeit anderer Behörden, die Aufgaben im Verbraucherschutz wahrneh-


men und mit gleichen oder weitergehenden Befugnissen ausgestattet sind 


 Geltung der für die Universalrechtsdurchsetzung vorgesehenen Befugnisse als Min-


deststandard für alle mit Verbraucherschutzaufgaben betrauten Behörden 


 Rechtsweg: modifiziertes zivilgerichtliches Verfahren mit Untersuchungsgrundsatz, 


wie es das EU-VSchDG (siehe §§ 13 ff. EU-VSchDG) und das GWB vorsehen  


 Einführung von Bußgeldsanktionen für die Nichtbefolgung vollziehbarer Anordnungen 


und ausgewählte Tatbestände mit weiter Verbreitung oder hohem Schädigungspoten-


tial (z.B. gewerbsmäßige Erstellung und Verwendung von gefälschten Verbraucher-


bewertungen und Verwendung von AGB, die nach § 309 BGB unwirksam sind oder 


deren Unwirksamkeit rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurde). 


 


Welcher Behörde die sektorunabhängige Verbraucherrechtsdurchsetzung übertragen wer-


den sollte, hat die Projektgruppe offen gelassen.  


 


Die Projektgruppe hat sich weiter mit der Frage befasst, ob die Gewerbeordnung (GewO) 


Möglichkeiten böte, um gegen verbraucherrechtliche Missstände vorzugehen. Diskutiert wur-


den dabei Überlegungen, in § 35 GewO zum einen klarzustellen, dass wiederholte und er-


hebliche Verbraucherrechtsverstöße zulasten einer Vielzahl von Verbrauchern die Annahme 


der Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden begründen können, und zum anderen den 


Behörden Handlungsbefugnisse zur Beseitigung von Verbraucherrechtsverstößen und ihrer 


Folgen zu geben. Diese Überlegungen wurden innerhalb der Projektgruppe allerdings unein-


heitlich bewertet.  


 


                                                             
2 das dann die frühere Bezeichnung Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetz erhalten könnte.  
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E. Verwertung behördlicher Informationen zur zivilrechtlichen Rechtsdurch-
setzung  
 


Die Projektgruppe hält es außerdem für sinnvoll und rechtlich grundsätzlich zulässig, dass 


behördliche Informationen zur Unterstützung zivilrechtlicher Klagen in Verbraucherangele-


genheiten zur Verfügung gestellt und genutzt werden. Hierfür können – gegebenenfalls ne-


ben der Möglichkeit des Gerichts, eine Behörde als amicus curiae im Verfahren beizuziehen 


- die entsprechenden Informationsfreiheitsgesetze genutzt werden. Der Gesetzgeber sollte 


für die einzelfallbezogene Abwägung zwischen Auskunfts- und Geheimhaltungsinteresse 


Auskunftsbegehren, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Ver-


bandsklagen stehen, ein besonderes Gewicht zuerkennen. Strikte (unionsrechtliche) Ge-


heimhaltungspflichten wie in den Bereichen Banken und Versicherungen könnten für die 


Durchführung von Verbandsklagen gelockert werden.  


 


F. Verbesserungen bei den sektorbezogenen Aufsichtsstrukturen 
 


Die Untersuchung der behördlichen Verbraucherschutzaufgaben und –strukturen in den Be-


reichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Energie, Versicherungen und Digitales 


hat für die Projektgruppe ergeben, dass Verbesserungsbedarf sowohl hinsichtlich der ge-


setzlichen Rahmenbedingungen als auch in Bezug auf die tatsächliche Wahrnehmung der 


zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten besteht. 


 


1. Allgemeine Überlegungen 


Die behördlichen Befugnisse sollten so gestaltet werden, dass die jeweiligen Behörden um-


fassend gegen verbraucherrechtliche Missstände bei den von ihnen beaufsichtigten Unter-


nehmen einschließlich der Vertriebsstrukturen (z.B. Telefonshops, Internetplattformen) vor-


gehen können. Dabei sollten die Handlungsmöglichkeiten nicht auf fachrechtliche Verbrau-


cherschutzbestimmungen beschränkt sein, sondern, wie beispielsweise für die BaFin gere-


gelt, umfassend für verbraucherrechtliche Missstände gelten und damit auch beispielsweise 


Vorschriften des BGB zum Verbraucherschutz umfassen. 


Auch sollten die Rechtsbehelfsverfahren so gestaltet werden, dass die Vorteile des behördli-


chen Handelns (nämlich unmittelbar rechtliche Bindungswirkung für eine Mehrheit von Ad-


ressaten erzeugen zu können) erhalten und nicht durch vermeidbare Verzögerungen (z.B. 


Widerspruchsverfahren) konterkariert werden.  
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In tatsächlicher Hinsicht sollten die Behörden nicht zuletzt aus Gründen der Prävention die 


ihnen zur Verfügung stehenden Befugnisse stärker nutzen und die Öffentlichkeit aktiver (z.B. 


über Rechtsverstöße) informieren. 


 


Trotz der Gefahr von Interessenskonflikten aufgrund divergierender Aufsichtsziele (z.B. Fi-


nanzstabilität der Anbieter versus Verbraucherrechte) sollten nach Auffassung der Projekt-


gruppe die sektorbezogenen Verbraucherschutzaufgaben bei den jeweiligen Behörden blei-


ben und nicht auf eine allgemeine Verbraucherschutzbehörde bzw. eine Universalrechts-


durchsetzungsbehörde übertragen werden. 


 


2. Sektorspezifische Vorschläge 


Für die untersuchten Sektoren sieht die Projektgruppe folgende Verbesserungsmöglichkei-


ten: 


 


Finanzdienstleistungen:  


 Beseitigung von Unklarheiten in § 4 Abs. 1a FinDAG in Bezug auf die Anordnung von 


Abhilfemaßnahmen, insbesondere Streichung des Halbsatzes „wenn eine Klä-


rung...geboten erscheint“ und Aufnahme von Regelbeispielen für zulässige Maßnah-


men; 


 Ermöglichung einer Verwertung von Informationen der BaFin für Verbandsklagen 


nach Abwägung im Einzelfall (Änderung bankrechtlicher Regelungen). 


 


Digitales:  


 Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des BKartA dahingehend, dass es bei Sek-


toruntersuchungen auch die nötigen Anordnungen zur Abstellung des Rechtsversto-


ßes und ggf. entsprechender Abhilfen durch den/die Unternehmer treffen kann;  


 im Übrigen (außerhalb von Sektoruntersuchungen) Wahrnehmung der Aufgaben und 


Befugnisse zur Beseitigung verbraucherrechtlicher Missstände durch eine Universal-


rechtsdurchsetzungsbehörde;  


 Beseitigung von Schwächen der Datenschutzaufsicht;  


 Schaffung einer organisatorischen Verbraucherschutzeinheit bei der künftigen Auf-


sicht in den Bereichen DSA und KI-Gesetz. 
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Versicherungen:  


 Ermöglichung einer Verwertung von Informationen der BaFin für Verbandsklagen 


nach Abwägung im Einzelfall (EU-Recht). 


 


Telekommunikation:  


 Erweiterung der Aufsichtsbefugnisse auf zivilrechtliche Fallkonstellationen bzw. ver-


braucherrechtliche Missstände im Allgemeinen zur Verbesserung der Effektivität der 


Verbraucherrechtsdurchsetzung; 


 Einbeziehung der Vertriebsstrukturen in die verbraucherbezogene Aufsicht  


 ausdrückliche Befugnis der BNetzA zu anonymen Testkäufen. 


 


Energie: 


 Erweiterung der behördlichen Aufsicht auf die Beseitigung verbraucherrechtlicher 


Missstände in ihrer Gesamtheit; 


 Erweiterung der Handlungsinstrumente und Aufsichtsaufgaben der BNetzA z.B. 


durch  


- eine anlassbezogene Prüfpflicht der BNetzA, die über die in § 5 Abs. 4 S. 2 


EnWG bestehende Prüfberechtigung hinausgeht 


- eine Ermessensreduzierung in § 65 EnWG bzw. § 32 GWB 


- weitergehende Maßnahmen gegen Mitglieder der Unternehmensleitung (wie de-


ren Austausch) oder sogar eine Versagung der Marktteilnahme. 


 


 


 


II. ANALYSE UND BEWERTUNG DES STATUS QUO  


Die Projektgruppe hat die Stärken und Grenzen sowohl der zivilrechtlichen als auch der be-


hördlichen Rechtsdurchsetzung analysiert und darauf aufbauend Möglichkeiten für eine Er-


weiterung der behördlichen Rechtsdurchsetzung untersucht.  


 


A. Stärken und Grenzen der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung 


Der wirtschaftliche Verbraucherschutz ist in Deutschland primär privatrechtlich organisiert. 


Verbraucher sollen ihre Ansprüche grundsätzlich selbst durchsetzen. Auch die Beseitigung 
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von Rechtsverstößen im kollektiven Interesse ist weitgehend in die Hände von privatrechtli-


chen Einrichtungen, insbesondere Verbraucherverbänden gelegt, denen hierfür zivilrechtliche 


Instrumente zur Verfügung stehen.  


 


1. Überblick über die zivilrechtlichen Instrumente  


Zivilrechtliche Instrumente bestehen einerseits zur Durchsetzung individueller Rechtsansprü-


che, andererseits zur Beendigung von Rechtsverstößen im kollektiven Interesse.  


a) Durchsetzung individueller Ansprüche 


Außergerichtlich stehen zunächst die Beschwerde beim Unternehmen, auf der nächsten Stufe 


die Verbraucherschlichtung und parallel die Beauftragung von Rechtsdienstleistern, insbeson-


dere Legal-Tech-Inkassounternehmen, zur Verfügung.  


Während gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung von Beschwerdesystemen (abgesehen von 


der Pflicht zur Einrichtung von Beschwerdemöglichkeiten in bestimmten Sektoren) fehlen, ent-


halten das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) sowie § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wichtige 


Regelungen zu Verfahren bei anerkannten Schlichtungsstellen. Die Tätigkeit von Legal-Tech-


Unternehmen ist vor allem durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) bestimmt. 


Sofern außergerichtliche Bemühungen nicht zum Erfolg führen, müssen Verbraucher ihre An-


sprüche grundsätzlich gerichtlich durchsetzen (Mahnbescheid oder Klage). Alternativ zu einer 


Einzelklage erlaubt die ZPO die Bündelung einer Vielzahl von Verbraucheransprüchen in ei-


nem Verfahren (sog. Sammelklagen-Inkasso). Außerdem wurde 2018 die Möglichkeit einer 


(kollektiven) Musterfeststellungsklage geschaffen, die in Umsetzung der EU-Verbandsklage-


richtlinie (RL (EU) 2020/1828) künftig um eine auf Leistung gerichtete Verbandsklage (sog. 


Abhilfeklage) ergänzt sein wird. An beiden Klagen für Massenschadensfälle können sich die 


von einem Rechtsverstoß betroffenen Verbraucher durch Anmeldung zu einem Klageregister 


beteiligen. Zu erwähnen sind außerdem das Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-Mus-


terverfahrensgesetz (KapMuG) und die Einziehungsklage nach § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 ZPO. 


b) Beendigung von Rechtsverstößen und Folgenbeseitigung 


Verbraucherverbände, Wettbewerbsvereinigungen, Mitbewerber, Industrie- und Handelskam-


mern und andere berufsständische Körperschaften des öffentlichen Rechts haben bei unlaute-


ren Geschäftspraktiken und anderen Verstößen gegen Verbraucherrecht Unterlassungsan-


sprüche nach § 8 UWG bzw. § 2 UKlaG, die sie außergerichtlich im Wege der Abmahnung 


durchsetzen können. Im Rahmen der Abmahnung wird vom Unternehmer eine strafbewehrte 
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Unterlassungserklärung gefordert. Sollte der Unternehmer diese abgeben und den Rechtsver-


stoß dennoch fortsetzen, wird das Ordnungsgeld fällig.  


Sollte keine Unterlassungserklärung abgegeben werden, muss die anspruchsberechtigte Ein-


richtung erforderlichenfalls vor dem Landgericht (nach aktueller Rechtslage) auf Unterlassung 


klagen. Strittig ist, ob und wie weit der Unterlassungsanspruch auch die Beseitigung der durch 


einen Rechtsverstoß eingetretenen Folgen umfasst. Das OLG Dresden hat in einem Urteil 


vom 10.4.2018  (Az.: 14 U 82/16) einen Folgenbeseitigungsanspruch auf Rückzahlung zu Un-


recht erhobener Entgelte für die Umstellung auf ein Pfändungsschutzkonto anerkannt3. 


Die von einem Rechtsverstoß betroffenen Verbraucher können zwar nicht selbst auf Unterlas-


sung klagen, haben aber inzwischen mit § 9 Abs. 2 UWG eine auf Schadensersatz gerichtete 


Klagemöglichkeit erhalten.   


Die außerdem im Wettbewerbs- und Kartellrecht vorgesehenen Gewinnabschöpfungsklagen 


nach § 10 UWG und 34a GWB spielen in der Praxis bislang keine Rolle. 


2. Bewertung der Instrumente der zivilrechtlichen Durchsetzung von Verbraucher-
rechten 


Die zivilrechtliche Durchsetzung von Verbraucherrechten in Deutschland lässt sich als Aus-


fluss einer starken Zivilgesellschaft begreifen, in der sowohl der Einzelne als auch Verbrau-


cherverbände rechtliche Instrumente zur Wahrnehmung ihrer Belange haben und dabei auf 


ein grundsätzlich gut funktionierendes Justizsystem vertrauen können. Die bestehenden zivil-


rechtlichen Instrumente sowohl zur individuellen als auch zur kollektiven Rechtsdurchsetzung 


sind unverzichtbar. Dies gilt nicht zuletzt für stark individuell geprägte Rechtsansprüche sowie 


mit Blick auf die notwendige Rechtsfortbildung durch Gerichtsentscheidungen. Allerdings ha-


ben zivilrechtliche Instrumente systemimmanente Grenzen und Schwächen, die selbst bei ei-


ner Optimierung, wie beispielsweise durch Einführung einer auf Leistung gerichteten Ver-


bandsklage oder eine erleichterte Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne, nicht vollends be-


seitigt werden. 


                                                             
3 Zum Meinungsstand siehe Köhler/Bornkamm/Feddersen, § 8 UWG, Rn. 1.107 und 1.108 
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a) Durchsetzung individueller Ansprüche  


 Außergerichtlich 


Die Erfahrungen von Verbrauchern mit dem Beschwerdemanagement von Unternehmen fal-


len unterschiedlich aus (57% Kundenzufriedenheit nach Marktmonitorstudie4; nach Umfrage 


des vzbv5 sind 20 % der Befragten mit dem Kundenservice unzufrieden, 40 % verzichten auf 


eine Beschwerde). Verbesserungspotential besteht insoweit vor allem hinsichtlich der Erreich-


barkeit, Qualifikation und Entscheidungsbefugnis der Kundenservice-Mitarbeiter. Allerdings 


fehlt es einigen Unternehmen an der Bereitschaft zur außergerichtlichen Konfliktlösung. Dies 


belegen auch die weiterhin geringen Verfahrenszahlen der Universalschlichtungsstelle des 


Bundes, die für 2021 lediglich 2.350 Eingänge vermelden und 278 Schlichtungsverfahren ab-


schließen konnte. Die Verfahrenszahlen der sektorbezogenen Schlichtungsstellen liegen zwar 


deutlich höher und unterstreichen das Potential der Verbraucherschlichtung, gleichwohl zei-


gen sich auch hier Grenzen. Dies gilt vor allem bei noch nicht höchstrichterlich entschiedenen 


Streitfragen mit potentiell erheblichen Auswirkungen auf eine gesamte Branche, bei denen die 


Schlichtungsstellen sich oftmals zurückhalten und ein Schlichtungsverfahren ablehnen6. Die 


Rechtsdurchsetzung durch Legal-Tech-Unternehmen kann für sich zwar in Anspruch nehmen, 


dass ein nicht unerheblicher Teil von Verbraucheransprüchen befriedigt wird (z.B. schätzt die 


Projektgruppe die jährliche Fallzahl für das im Bereich Fluggastrechte marktführende Unter-


nehmen flightright auf mind. 50.0007), jedoch bleiben diese Rechtsdienstleistungen auf recht-


lich einfache und aufgrund ihrer Gleichartigkeit lukrative Fälle beschränkt. Zudem müssen die 


Verbraucher regelmäßig erhebliche Abschläge hinnehmen (in der Regel 20 – 25 % Erfolgsho-


norar), was aus Verbrauchersicht zu einer nur unvollständigen Rechtsdurchsetzung führt. 


 Gerichtlich 


Verbraucher haben bei Streitigkeiten aus Verbraucherverträgen in Deutschland grundsätzlich 


Zugang zu effektivem Rechtsschutz. Dies gilt auch für Fälle mit geringem Streitwert. Das 


Kosten- und Gebührenrecht sowie die Möglichkeit der Prozesskostenhilfe bilden einen trag-


fähigen Rahmen, der durch private Absicherung in Form von Rechtsschutzversicherungen 


ergänzt wird.  


                                                             
4 Market Monitoring Survey, Overview Report 2019/2020, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/info/sites/de-
fault/files/mms-overview-report-19-20_en.pdf. 
5 Vgl. Presseinfo des vzbv vom 13.04.2022 https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/kundenservice-jeder-fuenfte-


macht-schlechte-erfahrungen. 
6 Dieser Ablehnungsgrund ist in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 b) VSBG angelegt.  
7 Bei Annahme von rd. 30 Mio. Auszahlung pro Jahr und max. Anspruchshöhe 600 € (Einbehalt nicht berücksich-
tigt) ergibt sich ein Volumen von 50.000 Fällen 



https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mms-overview-report-19-20_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mms-overview-report-19-20_en.pdf

https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/kundenservice-jeder-fuenfte-macht-schlechte-erfahrungen

https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/kundenservice-jeder-fuenfte-macht-schlechte-erfahrungen
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Massenschadensfälle mit einer großen Zahl von Einzelklagen, wie beispielsweise gegen 


Händler und die Volkswagen AG im Zusammenhang mit der Abgasmanipulation bei Diesel-


fahrzeugen, können einerseits als Beleg für den grundsätzlich funktionierenden Zugang zu 


den Gerichten gewertet werden, andererseits machen sie die Grenzen und Probleme eines 


zivilrechtlichen Durchsetzungssystems deutlich. Zu erwähnen sind hier u.a. die stark diver-


gierenden Entscheidungen der Eingangsinstanzen bis hin zu einer Überlastung der Gerichte 


mit sich über Jahre hinziehenden Verfahren. Eine größere Häufung von Einzelklagen zu ei-


nem gleichartigen Sachverhalt stellt sich in vielerlei Hinsicht als unökonomisch dar und wird 


auch mit einer verbraucherfreundlich ausgestalteten Verbandsklage nicht vollständig zu ver-


hindern sein. 


Das Statistische Bundesamt verzeichnet für das Jahr 2021 knapp 800.000 erledigte Zivilver-


fahren bei den Amtsgerichten aus den Bereichen Kauf, Reisevertrag, Kredit und Leasing, 


Versicherungsvertrag und Fluggastrechte. Auch wenn verbraucherrechtliche Streitigkeiten in 


den Gerichtsstatistiken nicht gesondert erfasst werden, ist davon auszugehen, dass auf sie 


ein erheblicher Anteil entfällt. Allerdings sagen diese Zahlen allein nur wenig darüber aus, 


wie viele Verbraucher tatsächlich ihre Rechte durchsetzen.  


Zahlreiche Erhebungen und Studien8 belegen, dass nur ein geringer Anteil der Verbraucher 


nach erfolglosen Bemühungen um eine außergerichtliche Lösung Klage erhebt. Nach dem 


ROLAND-Rechtsreport liegt der Streitwert, ab dem Bürgerinnen und Bürger bei einem finan-


ziellen Schaden vor Gericht ziehen würden, relativ hoch bei durchschnittlich 3.683 Euro9. 


Viele Verbraucher sehen aus nachvollziehbaren Gründen von der gerichtlichen Geltendma-


chung ihrer Rechte ab10. Dies gilt vor allem dann, wenn keine Rechtsschutzversicherung be-


steht oder diese den Streitfall nicht abdeckt. Der mit einer Klageerhebung verbundene kos-


tenmäßige und tatsächliche Aufwand steht oftmals in keinem vernünftigen Verhältnis zum 


Wert des Streitgegenstandes. Neben den Gerichtskosten sind die Kosten für anwaltliche Be-


ratung und ggf. notwendige Sachverständigengutachten zu berücksichtigen. Die Länge der 


Verfahren vor allem bei rechtsmittelfähigen Streitwerten kann neben dem steigenden Kos-


tenrisiko eine zusätzliche Belastung darstellen. Zu bedenken ist darüber hinaus, dass eine 


erfolgreiche Verbraucherklage noch keine Garantie für eine tatsächliche Anspruchserfüllung 


durch das rechtskräftig verurteilte Unternehmen ist. Die bestehenden Vollstreckungs- und In-


solvenzrisiken führen – insbesondere bei haftungsbeschränkten Unternehmen – nicht selten 


dazu, dass die betroffenen Verbraucher nicht zu ihrem Recht kommen. Hinzu kommen Infor-


mationsdefizite und eine gewisse Scheu, sich einem Konflikt zumal mit einem größeren, als 


überlegen empfundenen Unternehmen auszusetzen. All diese Faktoren begründen das sog. 


„rationale Desinteresse“, das Verbraucher von einer gerichtlichen Klage abhält.  


                                                             
8 Siehe u.a. Podszun/Busch/Henning-Bodewig, Behördliche Durchsetzung des Verbraucherrechts, 2018 
9 Roland Rechtsreport 2022, S. 20. 
10 Siehe hierzu auch den Forschungsbericht vom 21. April 2023 zum Rückgang der Fallzahlen bei den Amtsge-
richten, https://bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/Abschlussbericht_Eingangszahlen_Zi-
vilgerichte.html  



https://bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/Abschlussbericht_Eingangszahlen_Zivilgerichte.html

https://bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/Abschlussbericht_Eingangszahlen_Zivilgerichte.html
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Auch mit der Ergänzung der 2018 eingeführten Musterfeststellungsklage durch eine auf Leis-


tung gerichtete Verbandsklage lassen sich bestimmte strukturelle Defizite der zivilrechtlichen 


Rechtsdurchsetzung und die bestehenden Rechtsdurchsetzungsdefizite nicht vollständig be-


seitigen.  


Die Musterfeststellungsklage wird zwar in der Praxis genutzt, jedoch bleiben die 35 [aktuali-


sieren] bisher erhobenen Klagen11 hinter den Erwartungen des BMJ zurück, das in der da-


maligen Gesetzesbegründung 450 Klagen jährlich prognostiziert hatte12. Die auf Leistung ge-


richtete Verbandsklage wird ebenso wie die Musterfeststellungsklage mit einem erheblichen 


Aufwand verbunden sein, der die Verbraucherverbände zwingt, sich auf bestimmte Fälle zu 


beschränken. Auch ist mit langen Verfahren zu rechnen. Bei branchenweiten Rechtsverstö-


ßen kommt hinzu, dass eine erfolgreiche Klage nur gegen das jeweils betroffene Unterneh-


men wirkt (inter partes Wirkung). Außerdem bleiben die mit dem zivilverfahrensrechtlichen 


Beibringungsgrundsatz verbundenen Beweisschwierigkeiten und –risiken weiter bestehen, 


auch wenn dem Einzelnen das Prozesskostenrisiko abgenommen wird. 


Abgesehen davon haben auch kollektive Schadensersatzklagen keinen oder nur geringen 


Sanktionscharakter, da Geschädigte im deutschen Schadensrecht so gestellt werden, wie 


sie fiktiv ohne das schädigende Ereignis stünden. Wegen des schadensrechtlichen Bereiche-


rungsverbots dürften noch beträchtliche Unrechtsgewinne beim Schädiger verbleiben.  


Die angeführten Aspekte lassen erwarten, dass Rechtsdurchsetzungsdefizite jedenfalls bei 


Streuschäden mit geringen Streitwerten, bei branchenweiten Rechtsverstößen und Streitfäl-


len, bei denen Kenntnisse über Sachverhalte in der Sphäre des Unternehmens erforderlich 


sind oder in sonstiger Weise die Beweisführung erschwert ist, fortbestehen werden. 


 


b) Beendigung von Rechtsverstößen und Folgenbeseitigung  


Abmahnungen und Unterlassungsklagen sind für den Verbraucherschutz in Deutschland von 


enormer Bedeutung. Häufig reicht bereits die Möglichkeit Unterlassungsklagen zu erheben 


aus, um Unternehmen dazu zu bewegen, unlauteren Wettbewerb, verbraucherschutzgesetz-


widrige Praktiken oder die Verwendung unzulässiger AGB einzustellen. Im Jahr 2021 sprach 


der vzbv 257 Abmahnungen aus, in 145 Fällen wurde Klage erhoben. Die Verbraucherzent-


ralen der Länder erließen im selben Jahr 513 Abmahnungen und erhoben Klage in 161 Fäl-


len.13 


Durch Unterlassungsklagen kann zukünftigen Rechtsbrüchen vorgebeugt werden. Allerdings 


bieten sie grundsätzlich nur negatorischen Rechtsschutz. Die Ansprüche aus § 8 UWG und § 


                                                             
11 Siehe Klageregister beim Bundesamt für Justiz 
12 https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Musterfeststellungs-
klage.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
13 VZBV, Jahresbericht 2021. 



https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Musterfeststellungsklage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Musterfeststellungsklage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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2 UKlaG sind zwar grundsätzlich auch auf Beseitigung der durch die Rechtsverletzung be-


wirkten Beeinträchtigung gerichtet, jedoch ist strittig, ob und unter welchen Voraussetzungen 


der Beseitigungsanspruch auch eine Kompensation bzw. Zahlungsleistung als Maßnahme 


zur Störungsbeseitigung umfassen kann. Weniger umstritten scheint dagegen inzwischen zu 


sein, dass mit dem Beseitigungsanspruch in Einzelfällen zumindest eine Verpflichtung der 


Unternehmen zur Information der Verbraucher über den Rechtsverstoß und etwaige Rechte 


hieraus erreicht werden kann. Die dennoch verbleibende Rechtsunsicherheit mindert die Ef-


fektivität der Ansprüche aus § 8 UWG und § 2 UKlaG.  


Eine wesentliche Schwäche der zivilrechtlichen Unterlassungsansprüche liegt darin, dass sie 


im Zweifelsfall gerichtlich durchgesetzt werden müssen, während behördliche Anordnungen 


bereits aus sich heraus rechtliche Bindungswirkung entfalten können, und auf das jeweilige 


Unternehmen beschränkt bleiben. Urteile wirken jedenfalls rechtlich nur zwischen den Par-


teien, was gerade bei branchenweiten Verstößen immer wieder dazu führt, dass andere Un-


ternehmer die rechtswidrige Praxis fortführen.  


Außerdem ermöglichen das UWG und UKlaG, sieht man von ausnahmsweisen Bußgeld- 


und Straftatbeständen ab, keine effektive, präventiv wirkende Sanktion für Verbraucher-


rechtsverstöße. Auch wenn Unternehmer Verstöße idealerweise nach einem rechtskräftigen 


Urteil abstellen, verbleiben die Unrechtsgewinne jedoch mangels effektiver Gewinnabschöp-


fung bei ihnen. Die dadurch entstehenden Durchsetzungsdefizite wurden mittlerweile über-


zeugend analysiert.14 


 


3. Fazit  


Für die Verbraucher ist es – aus den oben dargelegten Gründen – oftmals schwierig oder gar 


unmöglich, ihre Rechte durchzusetzen. Die Kosten und Mühen einer gerichtlichen Rechts-


durchsetzung durch Klage und ggf. anschließender Zwangsvollstreckung stehen häufig außer 


Verhältnis zu dem erwarteten Nutzen. Hinzu kommen mangelnde Kenntnisse des komplexen 


materiellen Rechts sowie des Verfahrensrechts, Gründe des rationalen Desinteresses vor al-


lem bei geringwertigen Forderungen und nachvollziehbare psychologische Hemmnisse. 


Dadurch kann das materielle Verbraucherrecht nicht seine volle Wirkung entfalten. Die beste-


henden Defizite des zivilrechtlichen Systems der Rechtsdurchsetzung lassen sich nur teilweise 


durch ein verbrauchergerechteres zivilprozessuales Verfahrensrecht und Schlichtungsrecht 


ausgleichen.  


                                                             
14 Siehe Podszun/Busch/Henning-Bodewig, Behördliche Durchsetzung des Verbraucherrechts?, 2018, zusam-
menfassend in GRUR 2018, 1004, Meller-Hannich, Sammelklagen, Gruppenklagen, Verbandsklagen – Bedarf es 
neuer Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes im Zivilprozess?, Gutachten zum 72. DJT, 2018. 
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In der Expertenanhörung wurde dieser Befund überwiegend geteilt. Allerdings wurde verein-


zelt auch vertreten (v.a. DIHK), dass das zivilrechtliche Durchsetzungssystem nicht zuletzt 


aufgrund der Öffnung des Wettbewerbsrechts für individuelle Schadensersatzansprüche von 


Verbrauchern (§ 9 Abs. 2 UWG) und der Einführung einer Verbandsklage ausreichend sei.   


Aus Sicht der Projektgruppe begründen die aufgezeigten Defizite die Notwendigkeit einer Stär-


kung des behördlichen Verbraucherschutzes. 


 


B. Potentiale und Grenzen der behördlichen Rechtsdurchsetzung (übergrei-
fend) 
 


Die Projektgruppe hat die Potentiale und Grenzen behördlicher Rechtsdurchsetzung in ei-


nem ersten Schritt abstrakt-generell untersucht, wobei in diese Untersuchung auch Erfahrun-


gen mit bestehenden Instrumenten behördlicher Rechtsdurchsetzung einflossen. Im Mittel-


punkt stehen dabei vor allem zwei Fragen: Welche Instrumente des Verwaltungshandelns 


sind aufgrund ihrer (rechtlichen) Eigenschaften geeignet, die zivilrechtliche Verbraucher-


rechtsdurchsetzung sinnvoll zu unterstützen? Welche Grenzen – vor allem verfassungsrecht-


licher Art – können dabei zu beachten sein? 


 


1. Überblick über die behördliche Rechtsdurchsetzung in Deutschland  


Auch wenn in Deutschland die Durchsetzung von Verbraucherrechten sowohl in Bezug auf 


individuelle Rechtsansprüche als auch hinsichtlich der Beseitigung von Rechtsverstößen im 


kollektiven Interesse überwiegend zivilrechtlich geprägt ist, sind in einzelnen Bereichen be-


hördliche Strukturen mit zunehmenden Aufgaben im Verbraucherschutz festzustellen. Zu 


nennen sind hier vor allem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für Finanz-


dienstleistungen und Versicherungen, die Bundesnetzagentur für Telekommunikation, uner-


laubte Telefonwerbung und Energie und das Bundeskartellamt mit einer übergreifenden 


Marktbeobachtungsaufgabe. Die Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Behörden sind un-


terschiedlich ausgestaltet (Näheres unten, D). 
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2. Behördliche Handlungsinstrumente und ihre Eignung zur Verbraucherrechts-
durchsetzung 


Das deutsche Verwaltungsrecht stellt vielfältige Handlungsformen zur Verfügung, die grund-


sätzlich auch zur Durchsetzung von Verbraucherrecht in Frage kommen.  


 


a) Verwaltungsakt, Allgemeinverfügung und ihre Vorteile 


Mit dem Verwaltungsakt verfügen Behörden über ein Handlungs- und Gestaltungsmittel, das 


Unternehmer zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichten kann. Der 


Verwaltungsakt erzeugt, anders als die zivilrechtliche Geltendmachung von Unterlassungs- 


oder Leistungsansprüchen, sofort mit seinem Erlass rechtlich bindende Wirkung. Der be-


troffene Unternehmer muss, um die rechtliche Bindungswirkung zu beseitigen, seinerseits 


tätig werden und Rechtsbehelfe einlegen. Der Verwaltungsakt eignet sich nicht nur zur Been-


digung von Rechtsverstößen, sondern auch zur Beseitigung der Folgen von Rechtsverstö-


ßen und zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes. Dies kann funktional betrach-


tet auch eine Verpflichtung von Unternehmern zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Ver-


braucher einschließen.  


 


Verwaltungsakte, die auf ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen gerichtet sind, sind – 


einem zivilgerichtlichen Urteil vergleichbar – Vollstreckungstitel. Nach Ablauf der einmonati-


gen Widerspruchs- bzw. Klagefrist werden sie bestandskräftig und können – ohne dass die 


Behörde zuvor verwaltungsgerichtliche Klage erheben muss – unmittelbar mit den Mitteln 


des Verwaltungsvollstreckungsrechts (z.B. Zwangsgeld oder Ersatzvornahme) vollstreckt 


werden, Widerspruch und Klage des Unternehmers gegen eine behördliche Anordnung ent-


falten keine aufschiebende Wirkung, wenn – kraft Gesetzes oder behördlicher Anordnung - 


das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung das unternehmerische Aussetzungs-


interesse überwiegt. Die sofortige Vollziehbarkeit kann auf Antrag des Unternehmers im 


Wege des einstweiligen Rechtsschutzes durch das zuständige Verwaltungsgericht aufgeho-


ben werden, was in der Regel ein Überwiegen der Erfolgsaussichten der Klage im Haupt-


sacheverfahren voraussetzt. Das öffentlich-rechtliche Verfahrensrecht (insbesondere das 


Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes und die Verwaltungsgerichtsordnung) bildet somit 


den rechtlichen Rahmen für einen effektiven behördlichen Verbraucherschutz, der insbeson-


dere bei Rechtsverstößen eines Unternehmers zum Nachteil einer Vielzahl von Verbrau-


chern erhebliche Effizienzvorteile gegenüber der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung bietet. 
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Andererseits stößt der behördliche Verbraucherschutz naturgemäß an seine Grenzen, wenn 


es um den effektiven Schutz des einzelnen Verbrauchers geht: 


 


Zwar umfasst der öffentlich-rechtliche Gefahrenbegriff das gesamte geschriebene Recht und 


den Schutz von Individualrechtrechtsgütern, so dass behördliches Verwaltungshandeln auch 


dem einzelnen Verbraucher zugute kommen kann. Allerdings bietet ein gegen einen Unter-


nehmer erlassener Verwaltungsakt nur der jeweiligen Behörde und nicht auch den von dem 


Rechtsverstoß individuell betroffenen Verbrauchern eine Vollstreckungsmöglichkeit. Hinzu 


kommt, dass es der Behörde mit Blick auf die begrenzten personellen Ressourcen in der Re-


gel unmöglich ist, bei jeder Anzeige einer Verbraucherrechtsverletzung ein auf Erlass eines 


Verwaltungsakts gerichtetes Verwaltungsverfahren durchzuführen. Während die Zivilgerichte 


bei Erhebung einer zulässigen Klage zur Sachentscheidung durch Urteil verpflichtet sind, 


kann ein Verbraucher in der Regel kein behördliches Eingreifen erzwingen. Vielmehr liegt es 


im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde, zu prüfen, in welchen Fällen und in welcher 


Weise sie gegenüber dem Unternehmen tätig wird. 


 


Im Rahmen des behördlichen Verbraucherschutzes kann auch ein feststellender Verwal-


tungsakt in Frage kommen, z.B. um einen Rechtsverstoß verbindlich festzustellen. 


 


Neben dem einzelfallbezogenen Verwaltungsakt kennt das Verwaltungsverfahrensrecht die 


Allgemeinverfügung (§ 35 S. 2 VwVfG), die für eine Mehrzahl von Adressaten (adressaten-


bezogene Allgemeinverfügung) oder Sachverhalten (sachbezogene Allgemeinverfügung) 


Regelungen treffen kann. Sie hat gegenüber den bestehenden zivilrechtlichen Instrumenten, 


die nur inter partes wirken, den Vorzug, dass die Rechtswirkungen nicht auf einen einzelnen 


Unternehmer beschränkt bleiben müssen und inter omnes gelten können. Große Aufmerk-


samkeit erregte beispielsweise eine Allgemeinverfügung der BaFin zu langfristigen Prämi-


nensparverträgen, in der die Banken verpflichtet wurden, die betroffenen Verbraucherinnen 


und Verbraucher über die Unwirksamkeit der Zinsanpassungsklausel sowie das Fehlen einer 


allgemeinverbindlichen gerichtlichen ergänzenden Vertragsauslegung zu unterrichten.  


 


Durch das Instrument der Allgemeinverfügung könnten auch von Verbänden erstrittene Ge-


richtsurteile durch Behörden für verbindlich erklärt werden.   
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b) Schlichtes Verwaltungshandeln  


Eine große Rolle spielt im Verbraucherschutz das schlichte Verwaltungshandeln, wie bei-


spielsweise öffentliche Warnungen, Verbraucherinformationen, Auskünfte, Berichte oder in-


formelle Hinweise an Unternehmen bei Verdacht auf Rechtsverstöße. Vor allem von behörd-


lichen Warnungen kann potenziell eine hohe abschreckende Wirkung ausgehen. Auch das 


informelle Einwirken auf Unternehmen mit dem Ziel, Rechtsverstöße zu beenden und ggf. 


auch ihre Folgen zu beseitigen, kann sehr wirkungsvoll sein, wenn die Unternehmen andern-


falls mit Anordnungen und Sanktionen rechnen müssen. 


Dem Bereich des schlichten Verwaltungshandels lassen sich auch Aktivitäten innerhalb des 


CPC-Netzwerks oder im Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Exchange of Information Sys-


tem) zuordnen. Nach der CPC-Verordnung sollen beispielsweise Verbraucherbeschwerden 


erfasst und klassifiziert werden. 


 


c) Behördliche Ermittlungen, ihre Vorzüge und Möglichkeiten der Verwertung der 
gewonnenen Erkenntnisse 


Behörden verfügen typischer Weise über Ermittlungsbefugnisse sowie personelle, fachliche 


und ggf. auch technische Kapazitäten, um ihre (Aufsichts-) Aufgaben erfüllen und Sachver-


halte ermitteln zu können, bei denen der Verdacht auf einen Rechtsverstoß besteht. Die 


CPC-Verordnung enthält in Art. 9 Abs. 3 lit. a) bis d) für die grenzüberschreitende Zusam-


menarbeit der Verbraucherschutzbehörden Mindestbefugnisse, die u.a. den Zugang zu Do-


kumenten und Informationen, Auskunftsansprüche und die Befugnis zu Ermittlungen vor Ort 


(einschließlich Betretungsrechte) sowie Testkäufen umfassen. 


 


Die im GWB verankerte Sektoruntersuchung (§ 32e GWB) ist zwar nicht mit einer Anord-


nungsbefugnis verbunden, jedoch ermöglicht sie dem Bundeskartellamt eine flächende-


ckende Untersuchung mit anschließender Veröffentlichung der Ergebnisse in Form eines Be-


richtes.  


 


Das deutsche Recht gibt den Behörden teilweise auch die Möglichkeit, Beweismittel zu be-


schlagnahmen (z.B. § 58 GWB).  


 


Die behördlichen Ermittlungsbefugnisse sind im Regelfall mit Eingriffs- und Durchsetzungs-


befugnissen verknüpft und ermöglichen damit einen Zugriff auf Informationen und Beweismit-


tel, die den Parteien in einem Zivilrechtsstreit in dieser Form jedenfalls vor Klageerhebung 
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nicht zur Verfügung stehen. Außerdem erstreckt sich der behördliche Auskunftsanspruch re-


gelmäßig auf diejenigen Informationen und Unterlagen, die dem Geschäftsgeheimnis des be-


troffenen Marktteilnehmers unterliegen, vgl. § 59 GWB, Artikel 9 Abs. 3 lit. a) CPC-Verord-


nung.15 Gleiches gilt für Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefugnisse. Hinzu kommt, dass 


bestimmte Behörden (z.B. BaFin, BNetzA, BKartA, BSI) vertiefte Fachkenntnisse und ggf. 


auch technische Möglichkeiten (z.B. zur Ermittlung von Datenflüssen und digitalen Ge-


schäftsmodellen) besitzen, über die weder die betroffenen Verbraucher, noch die Verbrau-


cherverbände verfügen. 


 


Die mit behördlichen Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse werden primär zur Erfüllung 


der öffentlich-rechtlichen Aufgaben genutzt, d.h. sie können Grundlage für behördliche An-


ordnungen, Warnungen, Informationen oder sonstige Maßnahmen sein.  


 


Es ist aber auch denkbar, die Ermittlungsergebnisse für Zwecke der zivilrechtlichen Rechts-


durchsetzung zu nutzen. Dabei kommen verschiedene Gestaltungen in Betracht, die von in 


camera Verfahren bis hin zu einer Veröffentlichung und Nutzbarmachung als sachkundigem 


Zeugenbeweis reichen können. 


 


Ermittlungs- und Beweisschwierigkeiten, die in der privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung 


eine große Rolle spielen, ließen sich durch behördliche Sachverhaltsaufklärung und die da-


bei zur Verfügung stehenden Ermittlungsbefugnisse überwinden.16 Dies gilt zumindest für die 


kollektive Rechtsdurchsetzung in Fällen, in denen eine Vielzahl von Verbrauchern in gleicher 


Weise betroffen ist. Zwar wird vereinzelt angeführt, dass sich Ermittlungsschwierigkeiten im 


Wesentlichen auch durch zusätzliche Beweiserleichterungen minimieren oder beseitigen lie-


ßen.17 Allerdings dürften die behördlichen Ermittlungsbefugnisse etwaigen Beweiserleichte-


rungen oder Regelungen zur Beweislastumkehr u.a. deshalb überlegen sein, weil sie bereits 


vor einer Klageerhebung zur Anwendung kommen und damit das Prozesskostenrisiko bei 


schwer nachweisbarem Sachverhalt entfällt.18 


 


Das bestehende Recht ermöglicht bereits gewisse Verknüpfungen zwischen behördlicher In-


formationsgewinnung und privatrechtlicher Verfolgung von Interessen. Einerseits sind hier 


                                                             
15 Wolf, WRP 2019, 283, 284, Podszun/Busch/Henning-Bodewig, Behördliche Durchsetzung des Verbraucher-
rechts, S. 217. 
16 Wolf, ZRP 2019, 583, 584; Köhler, WRP 2020, 803, 805; Henning-Bodewig, WRP 2019, 537, 545; wohl auch 
Poelzig, BKR 2021, 589, 591 u. 594. 
17 Poelzig, BKR 2021, 589, 591; Künstner, ZRP 2019, 98, 99. 
18 Poelzig, BKR 2021, 589, 591; die Notwendigkeit flankierender Durchsetzungsbefugnisse betonend auch Künst-
ner, ZRP 2019, 98, 99 
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die Informationsfreiheitsgesetze zu nennen, die dem Einzelnen und Verbänden grundsätzlich 


Zugang zu behördlichen Informationen gewähren, die, sofern keine Versagungsgründe oder 


andere abwägungsrelevante Belange entgegenstehen, auch zur Rechtsverfolgung genutzt 


werden können. Zum anderen sieht das Kartellrecht die Möglichkeit vor, dass das BKartA als 


amicus curiae in gerichtlichen Verfahren eine Stellungnahme abgibt oder beigezogen wird (§ 


90 GWB). Auch können die vom BKartA im Rahmen von Sektoruntersuchungen veröffent-


lichten Berichte für zivilrechtliche Verbandsklagen auf Unterlassung genutzt werden. Zudem 


entfalten Entscheidungen der Kartellbehörden in Verfahren nach Art. 101 und 102 AEUV 


Bindungswirkung für sog. „Follow-on-Klagen“ (§ 33b Satz 1 GWB). Ob und ggf. welche Gren-


zen zu beachten sind, wenn behördliche Ermittlungsergebnisse für Zwecke der zivilrechtli-


chen Durchsetzung individueller Verbraucheransprüche genutzt werden, soll näher unter B 


Nr. 3 f) erörtert werden. 


 


d) Behördliche Sanktionen und Vorgaben des EU-Rechts 


Sanktionen bilden ein wichtiges Element der Rechtsdurchsetzung. Die Androhung von Sank-


tionen soll präventiv wirken und dazu bewegen, von Rechtsverstößen abzusehen. Im Gegen-


satz zu zivilrechtlichen Mechanismen wie Schadensersatz oder Gewinnabschöpfung sind be-


hördliche Sanktionen nicht an die tatsächliche Vermögensverschiebung gebunden, von der 


ein Unternehmer aus einem Rechtsverstoß profitiert. Eine echte präventive Wirkung ist nur 


dann zu erreichen, wenn Rechtsverstöße für Unternehmen nicht im schlimmsten Fall ein 


„Nullsummenspiel“ bleiben, sondern tatsächlich negative finanzielle Folgen drohen.  


Als mögliche Form einer Sanktion kommt zunächst die Verhängung eines Bußgeldes in Be-


tracht. Entsprechende Regelungen finden sich im UWG (verbotene Telefonwerbung), im 


VSBG (Verwendung der Bezeichnung Verbraucherschlichtungsstelle) und neuerdings bei 


bestimmten grenzüberschreitenden Verstößen (§ 19 Abs. 1 UWG, Art. 246e EGBGB). Auch 


eine mögliche Sanktionierung über ein Unternehmensstrafrecht ist denkbar. Eine solche 


Pönalisierung kennt insbesondere die französische Rechtsordnung: Verbraucherinnen und 


Verbraucher können dort ihre Rechte in der Regel auch im Strafverfahren durchsetzen.  


Die sog. „Modernisierungsrichtlinie“ der EU (RL 2019/2161) schreibt vor, dass Verstöße ge-


gen die zur Umsetzung der Richtlinien erlassenen Rechtsvorschriften „wirksam, angemessen 


und abschreckend“ zu sanktionieren sind. Der deutsche Gesetzgeber hat es für rein inner-


staatliche Verbraucherrechtsverstöße bei den zivilrechtlichen Folgen wie Schadensersatz o-


der Gewinnabschöpfung belassen. Wer als Unternehmer bewusst gegen Verbraucherrecht 
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verstößt, muss damit nicht befürchten, gegenüber einem sich rechtstreu verhaltenden Wett-


bewerber am Ende schlechter gestellt zu werden. Auch wenn diese Betrachtung Rechtsver-


teidigungskosten, zusätzliche Transaktionskosten und mögliche Folgen aufgrund Reputati-


onsverlustes ausklammert, bleibt es bei dem Befund, dass die Abschreckungswirkung rein 


zivilrechtlicher Instrumente gering ist und deutlich hinter der von Bußgeld- und Strafandro-


hungen zurückbleibt. 


Die deutsche Umsetzung dürfte auch aus einem weiteren Grund unionsrechtlich bedenklich 


sein. Nach der beispielshalber herangezogenen Regelung in Art. 13 Abs. 2 UGP-RL müssen 


die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass bei den Sanktionen neben Art und Schwere des Ver-


stoßes auch frühere Verstöße berücksichtigt werden können. Dies ist aber bei den zivilrecht-


lichen Instrumenten wie Schadensersatz oder Gewinnabschöpfung nicht der Fall. Das Vor-


verhalten eines beklagten Unternehmers bleibt bei der reinen Vermögensdifferenzbetrach-


tung völlig außen vor.   


 


e) Öffentlich-rechtlicher Vertrag 


Eine weitere mögliche Handlungsform ist der öffentlich-rechtliche Vertrag als einvernehmli-


che Regelung, mit der beispielsweise ein Unternehmer sich im Zusammenhang mit einem 


Rechtsverstoß zu bestimmten Abhilfemaßnahmen verpflichtet (vgl. Art. 9 Abs. 4, lit. b und c 


CPC-Verordnung). 


 


3. Grenzen der behördlichen Rechtsdurchsetzung 


 


In Deutschland besteht eine weitverbreitete Auffassung, dass die Durchsetzung individueller 


Rechtsansprüche nicht Aufgabe staatlicher Behörden sein könne. Ob und wie weit verfas-


sungsrechtliche und andere übergeordnete Gründe einer behördlichen Verbraucherrechts-


durchsetzung zwingende Grenzen setzen, soll im Folgenden erörtert werden. Auch sollen 


sonstige Gesichtspunkte untersucht werden, die die Wirksamkeit einer behördlichen Rechts-


durchsetzung mindern und als systemimmanente Schwächen betrachtet werden können. 
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a) Gewaltenteilungsgrundsatz, Artikel 20 Abs. 2 Satz 2 GG 


Vor allem in bankrechtlichen Veröffentlichungen zu Maßnahmen der BaFin im Verbraucher-


schutz wird die Frage aufgeworfen, ob eine behördliche Klärung und Durchsetzung von Ver-


braucherrechten nicht der Rechtsprechung vorbehalten sei19.  


Artikel 92 GG ordnet die Klärung und Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche primär der 


ordentlichen Gerichtsbarkeit zu. Der Gewaltenteilungsgrundsatz aus Artikel 20 Abs. 2 Satz 2 


GG schließt die Exekutive demnach von der Wahrnehmung solcher Justizaufgaben grund-


sätzlich aus. Gegenstand des Gewaltenteilungsgrundsatzes ist die Rechtsprechung im orga-


nisationsrechtlichen Sinne.20 Sie liegt vor, wenn der Gesetzgeber ein gerichtsförmiges Ver-


fahren zur hoheitlichen Streitbeilegung vorsieht und er darüber hinaus den dort zu treffenden 


Entscheidungen eine Rechtswirkung verleiht, die nur unabhängige Gerichte herbeiführen 


können.21 Typisches Kennzeichen der Rechtsprechung ist daher die letztverbindliche Klä-


rung der Rechtslage im Rahmen besonders geregelter Verfahren.22   


 


Eine derartige Letztentscheidungskompetenz ist jedoch nicht Bestandteil behördlicher Kom-


petenzen, selbst dann nicht, wenn die Behörde im Vollzug von Verbraucherrecht eine Ent-


scheidung trifft, die Auswirkung auf zivilrechtliche Ansprüche zwischen Privaten hat. Denn 


jede behördliche Entscheidung kann ihrerseits gerichtlich überprüft und korrigiert werden. 


Zudem entspricht es der Praxis im Verwaltungsrecht, dass Behörden (insbesondere im Be-


reich der Sozialverwaltung) Sachverhalte auch in zivilrechtlicher Hinsicht prüfen und (vor-) 


entscheiden müssen.  


 


Auch funktional unterscheidet sich die behördliche Durchsetzung von Verbraucherrecht von 


der den Gerichten vorbehaltenen Rechtsprechung: Behörden wie beispielsweise die BaFin 


gehen aus Gründen des Allgemeinwohls gegen verbraucherrechtliche Missstände vor. Ziel 


des Behördenhandelns ist damit primär die Beseitigung eines öffentlich-rechtlich uner-


wünschten Zustandes, der durch die massenhafte Verletzung von verbraucherrechtlichen 


Bestimmungen entsteht.  


 


                                                             
19 Siehe u.a. Buck-Heeb, Missstandsaufsicht durch die BaFin, BKR 2021, 141 ff.,: „Wer von der Aufsichtsbehörde 


verlangt, die zivilrechtliche Rechtslage zu beurteilen, vermischt die Aufgabenverteilung zwischen Exekutive und 
Judikative. Damit wird nämlich der Exekutive eine Befugnis zugesprochen, die eigentlich der Judikative zu-
kommt.“ 
20 Grzeszick in Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 95. Ergänzungslieferung Stand Juli 2021, Art. 20 
Rn. 106. 
21 Grzeszick in Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 95. Ergänzungslieferung Stand Juli 2021, Art. 20 
Rn. 106. 
22 Grzeszick in Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 95. Ergänzungslieferung Stand Juli 2021, Art. 20 
Rn. 106; BVerfG, Urteil vom 8. Februar 2001 – 2 BvF 1/00. 
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Eine aus dem Gewaltenteilungsprinzip resultierende Grenze behördlichen Handelns muss 


man allerdings dort ziehen, wo durch Verwaltungsentscheidungen bewusst in gerichtliche 


Entscheidungen bzw. durch Zivilgerichte vorgenommene Rechtsauslegungen korrigierend 


eingegriffen würde.  


 


b) Grundsatz der Privatautonomie 


In der Expertenanhörung wurde von einem Teilnehmer vorgetragen, dass nach der deut-


schen Rechtsordnung die Rechtewahrnehmung grundsätzlich dem Rechteinhaber zugewie-


sen sei. Eine staatliche Durchsetzung von Verbraucherrechten bedürfe daher einer besonde-


ren Rechtfertigung.   


Die Projektgruppe hat sich mit dem aus dem Grundsatz der Privatautonomie abgeleiteten 


Einwand eingehend auseinandergesetzt. Sie kommt allerdings zu dem Schluss, dass er ei-


ner Erweiterung der behördlichen Rechtsdurchsetzung nicht entgegensteht. Zwar ist es zu-


treffend, dass die Rechtewahrnehmung grundsätzlich dem Rechteinhaber zugewiesen ist, 


jedoch besteht zugleich eine staatliche Verantwortung, strukturelle Ungleichgewichte und In-


formationsasymmetrien im Verhältnis zwischen Unternehmern und Verbrauchern auszuglei-


chen. Da diese unzweifelhaft bestehen und auch auf die Rechtsdurchsetzung durchschla-


gen, ist eine ausreichende Rechtfertigung für ein staatliches Tätigwerden zum Schutz der 


Verbraucher gegeben. Damit wird zugleich deutlich, dass die Gründe für eine Stärkung des 


behördlichen Verbraucherschutzes autonom sind und nicht einer Herleitung aus dem Schutz 


des Wettbewerbs bedürfen, wie in der Expertenanhörung vereinzelt anklang. Außerdem wird 


es in der praktischen Anwendung regelmäßig einer aktiven Äußerung des Verbrauchers und 


damit eines Akts der Rechtewahrnehmung bedürfen, damit überhaupt eine Leistung an ihn 


erfolgt.  


 


c) Rechtswegzuweisung und Gebot der Sachnähe 


 


Gegen eine behördliche Rechtsdurchsetzung im Verbraucherschutz (bzw. spezifisch zu den 


Befugnissen der BaFin nach § 4 Abs. 1a FinDAG) wird zum Teil angeführt, dass damit bür-


gerliche Rechtsstreitigkeiten von Verwaltungsgerichten geklärt werden müssten, obwohl 


diese grundsätzlich den Zivilgerichten zugewiesen sind. Dabei wird auch die erforderliche 


fachliche Kompetenz der Verwaltungsgerichte angesichts der zum Teil komplexen rechtli-


chen Fragestellungen in Zweifel gezogen23.  


                                                             
23 Buck-Heeb, aaO 
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Es ist zwar zutreffend, dass § 13 GVG bürgerliche Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich den or-


dentlichen Gerichten zuweist, während § 40 VwGO für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten den 


Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Allerdings handelt es sich dabei um einfachgesetzliche Zu-


weisungen. Aus ihnen lässt sich kein verfassungsrechtliches Gebot ableiten, das eine Klä-


rung von zivilrechtlichen Fragen durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit zwingend ausschließt. 


Auch aus dem Justizgewährungsanspruch und der Rechtsweggarantie ergibt sich kein Aus-


schluss der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Zudem ist es keineswegs zwingend, dass man ei-


nen verbraucherrechtlichen Missstand, der in einem Rechtsverstoß eines oder mehrerer Un-


ternehmen zulasten einer Vielzahl von Verbrauchern bestehen kann, allein oder überwie-


gend als „bürgerliche Rechtsstreitigkeit“ begreift. Sieht man darin eine Beeinträchtigung von 


Gemeinwohlbelangen, relativiert sich die Diskussion.  


 


Außerdem wird man aufgrund der universellen Juristenausbildung davon ausgehen können, 


dass auf jeder Instanzenebene sowie in jedem Gerichtszweig eine kompetente und sorgfäl-


tige juristische Beurteilung zivilrechtlicher Fragestellungen gewährleistet ist.  


 


Hinzu kommt, dass es nicht ausgeschlossen wäre, de lege ferenda die Zuständigkeit in ge-


eigneten Fällen Zivilgerichten zu übertragen, sofern man tatsächlich die Gefahr einer Rechts-


wegzersplitterung sieht oder eine Befassung der Zivilgerichte für zweckmäßiger hält.  


 


d) Konkurrenz mit zivilrechtlicher Durchsetzung unter dem Aspekt der Erforder-


lichkeit behördlichen Handelns  


 


Die Konkurrenz zwischen behördlicher und zivilrechtlicher Rechtsdurchsetzung im Verbrau-


cherschutz kann und muss auch unter dem verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkt der Erfor-


derlichkeit als Bestandteil der Verhältnismäßigkeit betrachtet werden. Es geht dabei um die 


Frage, ob eine öffentlich-rechtliche Befugnis zur Durchsetzung von Verbraucherrechten in 


der Praxis leerzulaufen droht, wenn es in der konkreten Anwendung nach verwaltungsrechtli-


chen Grundsätzen an der Erforderlichkeit für ein behördliches Tätigwerden fehlt, da das ge-


wünschte Ergebnis im jeweiligen Einzelfall möglicherweise auch auf zivilrechtlichem Weg er-


reichbar ist. 
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Beispielsweise stützte das VG Frankfurt seine Aufhebung einer Anordnung der BaFin im 


Kern darauf, dass die BaFin eine Entscheidung des BGH hätte abwarten müssen (VG Frank-


furt a.M., Urteil vom 24.06.2021 - 7 K 2237/20.F). Auch wenn bei dem Urteil des VG Frank-


furt die Besonderheiten und Tatbestandsvoraussetzungen der Befugnisnorm des § 4 Abs. 1a 


FinDAG eine wichtige Rolle spielten und das Urteil nicht ohne Weiteres verallgemeinerungs-


fähig ist, lässt sich aus ihm folgender Grundsatz ableiten: Die Erforderlichkeit ist Vorausset-


zung für die Rechtmäßigkeit von behördlichen Anordnungen. Dabei kann die Erreichbarkeit 


des behördlichen Handlungsziels durch zivilrechtliche Verfahren eine Rolle spielen.  


 


Allerdings wäre es verfehlt, von einem generellen Vorrang der Zivilgerichtsbarkeit gegenüber 


der behördlichen Rechtsdurchsetzung auszugehen und dabei auch die strukturellen Defizite 


der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung auszublenden24. Vielmehr muss bei einem verbrau-


cherrechtlichen Missstand – wie im Recht der Gefahrenabwehr – die Frage im Vordergrund 


stehen, wie der Rechtsverstoß und seinen Folgen am effektivsten beseitigt werden können.  


 


Die bloße Möglichkeit einer gerichtlichen Klärung durch Zivilgerichte lässt die Erforderlichkeit 


ebensowenig entfallen wie lediglich einzelne Klagen. Das gilt in besonderem Maße für bran-


chenweite Missstände. Anders verhält es sich dagegen bei einer anhängigen Verbands-


klage, die allen betroffenen Verbrauchern offensteht. Auch bei Rechtsansprüchen, die stark 


von individuellen Voraussetzungen abhängig sind, dürfte ein behördliches Tätigwerden nur 


bedingt geeignet sein, da für die Durchsetzung eine gerichtliche Titulierung oftmals unver-


zichtbar ist.   


Unstreitig dürfte auch sein, dass Behörden auf die Umsetzung höchstrichterlicher Rechtspre-


chung hinwirken können, wenn dies notwendig ist.  


Im Falle uneinheitlicher Entscheidungen der Instanzgerichte wird man die Möglichkeit be-


hördlichen Tätigwerdens nicht generell ausschließen können. Durch eine branchenweite All-


gemeinverfügung könnte – mit entsprechender Regelung des gerichtlichen Instanzenzuges – 


die Herbeiführung einer höchstrichterlichen Klärung auch beschleunigt und in der Zwischen-


zeit einer weiteren Verfestigung von Rechtsverstößen entgegengewirkt werden. Dass be-


hördliche Anordnungen dabei den Charakter von vorläufigen Sicherungsmaßnahmen erhal-


ten und mit dem Risiko der späteren Aufhebung behaftet sind, wie Kritiker anführen, ist jeder 


                                                             
24 So aber Buck-Heeb, aaO: „Wenn es nicht möglich ist, effektiven Rechtsschutz durch die Judikative in „ange-
messener Zeit“ zu gewährleisten, so kann die Lösung nicht darin liegen, dass (zunächst) die Exekutive über 
zivilrechtliche Ansprüche entscheidet.“ 







VSMK Projektgruppe  


Behördliche Rechtsdurchsetzung 


33 


 


mit Rechtsmitteln anfechtbaren Entscheidung immanent und stellt nicht zwangsläufig einen 


Makel dar.  


 


Es ist nicht möglich und auch nicht nötig, alle denkbaren Fallkonstellationen an dieser Stelle 


zu behandeln. Letztlich kommt es darauf an, auf welchem Weg am schnellsten und effektivs-


ten ein Rechtsverstoß beendet und ggf. auch seine Folgen beseitigt werden können. Ent-


scheidend ist dabei, dass es weder für den einen oder den anderen Weg der Rechtsdurch-


setzung einen generellen Vorrang gibt, sondern es von der jeweiligen Fallkonstellation ab-


hängt. 


 


e) Erhöhung der Komplexität, Erschwerung der Rechtsfindung und Bindungswir-
kung 


 


Zum Teil wird vorgetragen, dass die Komplexität erhöht und damit die Rechtsfindung er-


schwert werde, wenn neben divergierenden Zivilgerichtsentscheidungen auch Verwaltungs-


behörden und –gerichte mitwirken.  


Unter Beachtung der unter d) beschriebenen Gebote der Geeignetheit und Erforderlichkeit 


dürfte es allerdings nur selten zu einer Überschneidung divergierender gerichtlicher und be-


hördlicher Entscheidungen kommen. Auch wurde zuvor (siehe B Nr. 3 a) bereits ausge-


schlossen, dass eine Behörde unmittelbar korrigierend in eine zivilgerichtliche Entscheidung 


eingreift. Hinzunehmen ist freilich, dass aufgrund erweiterter Ermittlungs- und Erkenntnis-


möglichkeiten eine Behörde einen Rechtsverstoß möglicherweise in bestimmten Fällen bes-


ser darlegen kann als eine private Klagepartei und es daher zu unterschiedlichen gerichtli-


chen Entscheidungen kommt.  


Eine frühzeitige behördliche Intervention mit branchenweiter Wirkung böte sogar die Chance, 


die inmitten stehenden rechtlichen Fragen zügig und mit Wirkung inter omnes zu klären. Die 


Gefahr divergierender Entscheidungen könnte damit verringert werden. Auch besteht mit 


dem Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der Obersten Gerichtshöfe 


die Möglichkeit, divergierende Auffassungen unterschiedlicher Gerichtszweige im Verfahren 


vor dem Gemeinsamen Senat zu klären. 


Allerdings ist zuzugeben, dass auch im Falle einer behördlichen Rechtsdurchsetzung auf-


grund der Rechtsschutzmöglichkeiten der betroffenen Unternehmer nicht automatisch von 


einer Verfahrensbeschleunigung ausgegangen werden kann. Dies hängt allerdings auch da-


von ab, wie die Rechtsmittelverfahren ausgestaltet und ob beispielsweise für Planfeststellun-


gen etablierte Mechanismen genutzt werden (z.B. Entbehrlichkeit von Widerspruchsverfah-


ren, verkürzter Instanzenzug, Präklusionsregeln, zwingende Klagebündelung). 
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Problematisiert wurde im Rahmen der Expertenanhörung die mögliche Bindungswirkung von 


verwaltungsrechtlichen Entscheidungen für zivilrechtliche Verfahren. Die Projektgruppe sieht 


bei einer Überlagerung zivilrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Verfahren grundsätzlich 


keine Probleme wegen einer eventuellen Bindungswirkung oder divergierender Entscheidun-


gen, die nicht auch bei der zivilrechtlichen Durchsetzung in Fällen mit gleichartiger Betroffen-


heit mehrerer Personen in ähnlicher Weise entstehen können. Ob und in welchem Umfang 


eine gerichtliche Entscheidung zu einer behördlichen Maßnahme Bindungswirkung für zivil-


rechtliche Verfahren entfaltet, ist primär eine Frage der gesetzlichen Ausgestaltung, die sich 


in ähnlicher Weise beispielsweise im Verhältnis von Unterlassungsklagen wegen unwirksa-


mer AGB zu Individualklagen auf Rückforderung (Lösung in § 11 UKlaG) oder im Verhältnis 


zwischen Verbands- und Individualklagen stellt. Im Kartellrecht hat sich der Gesetzgeber für 


eine Bindungswirkung bestandskräftiger Feststellungen eines Kartellrechtsverstoßes für Fol-


geklagen entschieden (§ 33b GWB). Eine Bindungswirkung der Entscheidung über die be-


hördliche Maßnahme zulasten der Verbraucher muss jedenfalls mangels rechtlichen Gehörs 


ausscheiden. Insofern ist die Situation vergleichbar mit der nur einseitigen Bindungswirkung 


nach § 11 UKlaG. Eine generelle Aussetzung paralleler zivilrechtlicher Verfahren erscheint 


nicht geboten. Denkbar ist allerdings die Konstellation, dass ein Verbraucher mit seiner Indi-


vidualklage scheitert, während der Unternehmer rechtskräftig auf verwaltungsrechtlichem 


Weg zu der begehrten Leistung verpflichtet wird. Diese Situation dürfte allerdings in der Pra-


xis selten vorkommen. Festzustellen ist außerdem, dass eine Behörde, sollte sich nachträg-


lich in zivilgerichtlichen Verfahren ihre Rechtsauffassung als unzutreffend erweisen, ihre Ent-


scheidungen nach §§ 48 und 49 VwVfG korrigieren kann.  


 


f) Behördliche Ermittlungsergebnisse, Schutz von Geschäftsgeheimnissen und 
Neutralitätspflichten 


 


Der Weitergabe von behördlich erlangten Ermittlungsergebnissen zur Ermöglichung der 


Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen könnten verfassungsrechtliche Grenzen ge-


setzt sein.  


 


 Geschäftsgeheimnisse 


Dies betrifft zum einen Fälle, in denen es um Geschäftsgeheimnisse des betroffenen Unter-


nehmens geht. Geschäftsgeheimnisse sind alle Tatsachen, die im Zusammenhang mit dem 


jeweiligen Geschäftsbetrieb stehen, für dessen Wettbewerbsfähigkeit von Bedeutung sind 
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und die nach dem Willen des Geschäftsinhabers geheim gehalten werden sollen.25 Der 


Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird von der Rechtsordnung u.a. aus Art. 


12 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG26, Art. 8 Abs. 1 EMRK sowie Art. 15, 16 und 17 der GRCh 


abgeleitet.27 Der Rechtsprechung lässt sich entnehmen, dass Einschränkungen dieses 


Schutzes nur in sehr engen Grenzen bzw. bei Vorliegen eines überwiegenden Interesses 


möglich sind.28 


 


Beispielsweise schränkt das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) den Auskunftsanspruch 


von Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzlich ein, wenn und soweit durch die be-


gehrten Informationen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart würden. Zugleich je-


doch gelten diese Beschränkungen des Auskunftsanspruchs gemäß § 3 Satz 2 VIG nicht, 


wenn das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung von geheimnisgeschützten Informati-


onen das Interesse des Geschäftsinhabers an der Geheimhaltung überwiegt.  


 


Ein solches Interesse könnte im Bereich des Verbraucherrechts bestehen, wenn und soweit 


die Nichtveröffentlichung der Informationen zu einer erheblichen Behinderung der Rechts-


pflege und zu empfindlichen Störungen des Wettbewerbs führen würde. Dies wäre beispiels-


weise dann anzunehmen, wenn eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern an 


einer effektiven Geltendmachung ihrer Ansprüche vor Gericht gehindert würde.  


 


Allerdings sehen beispielsweise § 309 VAG und § 9 KWG weitreichende Geheimhaltungs-


pflichten für Mitarbeiter der BaFin vor, die jedenfalls eine Weitergabe in zivilgerichtlichen Ver-


fahren ausschließen. Würde man diese gesetzlichen Geheimhaltungspflichten als Ergebnis 


einer grundrechtsgestützten Interessenabwägung betrachten, müsste man möglicherweise 


auch in Bezug auf sonstige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von einem nicht überwind-


baren Vorrang des Geheimhaltungsinteresses der Unternehmer ausgehen.  


Die für Banken und Versicherungen geschaffenen Geheimhaltungsvorschriften sind aber vor 


allem durch die besondere Sensibilität der Informationen und die Gefahren für die Finanz-


marktstabilität begründet. Auch soll durch den weitgehenden Ausschluss der Informations-


weitergabe ein sicherer Rahmen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Unter-


nehmen und Behörden geschaffen werden.  


                                                             
25 Klose in Wiedemann, Kartellrecht, 4. Auflage 2020, § 54 Rn. 117. 
26 VG Ansbach, Urteil vom 18. März 2014 – AN 1 K 13.01466. 
27 Klöpfer/Greve in NVwZ 2011, 577, 578. 
28 EuGH, Urteil vom 19. Mai 1994 – C 36/92, Rn. 37; EuGH, Urteil vom 24. Juni 1986 – C-53/85, Rn. 28; Klöp-
fer/Greve in NVwZ 2011, 577, 577. 
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Auch wenn aus den dargestellten Gründen Geheimhaltungspflichten in besonders sensiblen 


Bereichen im Grundsatz nachvollziehbar und sinnvoll sind, ist auf der anderen Seite festzu-


halten, dass keine zwingenden verfassungsrechtlichen Verwertungsverbote bestehen und 


auch in diesen hochsensiblen Bereichen gewisse Differenzierungen nicht generell ausge-


schlossen wären. Daher sind zumindest mit Blick auf Art. 12 und 14 GG einfachgesetzliche 


Regelungen vorstellbar, die – ähnlich § 3 Satz 2 VIG – die Verwertung behördlicher Ermitt-


lungsergebnisse, selbst wenn sie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betreffen, bei einem 


überwiegenden öffentlichen Interesse möglich machen und ggf. auch Kriterien für ein über-


wiegendes öffentliches Interesse formulieren.   


 


 Neutralitätspflichten 


Es stellt sich weiter die Frage, ob auch unterhalb der Schwelle von Betriebs- und Geschäfts-


geheimnissen Unternehmer davor geschützt sein müssen, dass Ergebnisse behördlicher Er-


mittlungen der Öffentlichkeit sowie für Zwecke der privatrechtlichen Rechtsdurchsetzung zur 


Verfügung gestellt werden. Ein derartiger Schutz könnte sich aus Neutralitätspflichten erge-


ben, die sich, sofern sie nicht ausdrücklich geregelt sind, aus dem Gleichbehandlungsgebot, 


dem Rechtsstaatsprinzip und dem Gebot des fairen Verfahrens ableiten lassen.  


 


Allerdings ist zu berücksichtigen, dass behördliche Ermittlungen in Erfüllung einer gesetzli-


chen Aufsichtsaufgabe im Interesse der Allgemeinheit durchgeführt werden. Anlass und 


Zweck des behördlichen Handelns sind daher primär nicht partei-, sondern gemeinwohlbezo-


gen. Behördliche Erkenntnisse können auch zugunsten der Unternehmen verwertet werden. 


Geht man außerdem davon aus, dass die Aufklärung von Tatsachen im öffentlichen Inte-


resse liegt und dies ungeachtet des Beibringungsgrundsatzes auch fester Bestandteil des 


zivilgerichtlichen Verfahrens ist, wird man eine mögliche Verbesserung der Erkenntnislage 


und Prognose hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer Klage auf Seiten von Verbrauchern 


und Verbraucherverbänden nicht per se als gleichheitswidrig und unfair bezeichnen können.  


 


Nicht zu übersehen ist, dass eine vorprozessuale Veröffentlichung von Informationen, die 


beispielsweise für einen Unterlassungsanspruch nach UKlaG oder für individuelle Rechtsan-


sprüche relevant sein können, das Gewicht zwischen den potentiellen Parteien zugunsten 


der Verbraucherseite verschiebt und möglicherweise Informationsdefizite beseitigt. Allerdings 


stehen dem weder der „nemo tenetur“ Grundsatz noch das Recht auf rechtliches Gehör ent-
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gegen, solange es nicht um eine strafrechtliche Verfolgung geht und der betroffene Unter-


nehmer die Möglichkeit erhält, sich angemessen zu verteidigen und die behaupten Tatsa-


chen zu bestreiten.  


Auch wenn es schwerfällt, jenseits der Gefahr straf- und ordnungsrechtlicher Sanktionen ein 


schutzwürdiges Geheimhaltungsbedürfnis hinsichtlich Tatsachen anzuerkennen, die einen 


Rechtsverstoß belegen, besteht ein gewisses Unbehagen bei der Vorstellung, wenn sämtli-


che behördliche Informationen ohne Einschränkungen für die Durchsetzung zivilrechtlicher 


Ansprüche nutzbar gemacht würden.  


Insofern dürfte, wie bereits zuvor zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ausgeführt, die 


Lösung in einer fallweisen Abwägung der berührten Interessen liegen. Auch Art. 33 Abs. 2 


der CPC-Verordnung legt eine Abwägung zwischen der gebotenen Vertraulichkeit, dem 


Schutz der geschäftlichen Interessen des Unternehmers und den Belangen der Verbraucher 


nahe.  


Bei der Abwägung wären zugunsten einer Verwertbarkeit u.a. die Schwere des Rechtsver-


stoßes, das Ausmaß der Betroffenheit, die Möglichkeit der Beweiserlangung durch die Ver-


braucher bzw. Verbraucherverbände und die Zumutbarkeit der Prozessrisiken zu berücksich-


tigen. Auch dürfte das schutzwürdige Geheimhaltungsinteresse der Unternehmen dann ein-


geschränkt sein, wenn die Informationen Sachverhalte betreffen, die für die öffentlich-rechtli-


che Zulässigkeit der unternehmerischen Tätigkeit unmittelbar relevant sind bzw. (auch) ge-


nuin öffentlich-rechtliche Verpflichtungen betreffen (z.B. Einhaltung umweltrechtlicher Emissi-


onsgrenzwerte bei Kfz oder Beachtung von Compliance-Vorschriften).  


 


g) Beschränkung auf Rechtsdurchsetzung im kollektiven Interesse  


Es sprechen gute Gründe dafür, dass die bestehenden Aufgaben und Befugnisse von Behör-


den im wirtschaftlichen Verbraucherschutz auf die Durchsetzung von Verbraucherrecht im 


kollektiven Interesse gerichtet sind. Auch wenn eine einzelfallbezogene behördliche Durch-


setzung von individuellen Rechten rechtlich nicht generell ausgeschlossen ist, wie u.a. das 


Polizei- und Sicherheitsrecht zeigt, wäre eine behördliche Verbraucherrechtsdurchsetzung in 


singulären Streitigkeiten zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher kaum zweck-


mäßig und auch mit dem grundsätzlichen Gemeinwohlbezug staatlicher Tätigkeit und der 


hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel nur schwer in Einklang zu bringen. Zudem dürfte es 


regelmäßig an der Erforderlichkeit staatlichen Eingreifens fehlen, wenn lediglich ein einzelner 


Verbraucher betroffen ist.  
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h) Beschränkte Ressourcen, Zielkonflikte, Haftungsrisiken und föderale Struktur 


Nicht zu übersehen ist, dass einer behördlichen Rechtsdurchsetzung allein durch die be-


grenzten personellen Ressourcen faktische Grenzen gesetzt sind. Vor allem in Bereichen, in 


denen eine große Anzahl von Unternehmern ohne Zulassungserfordernis tätig ist, wird eine 


flächendeckende Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung verbraucherrechtlicher 


Vorschriften kaum gelingen. Allerdings stellt das die behördliche Rechtsdurchsetzung als sol-


che nicht in Frage. 


 


Gleiches gilt für etwaige Zielkonflikte und sonstige Erwägungen, die dazu führen können, 


dass Behörden in ihrem Vorgehen möglicherweise zurückhaltender sind als Verbraucher, 


Verbraucherverbände oder Legal-Tech-Unternehmen. Zur Reduzierung etwaiger Zielkon-


flikte können strukturelle Maßnahmen und vor allem ein möglichst unabhängiger und wei-


sungsfreier Status der Behörden beitragen. 


 


Bei der Expertenanhörung wurde auch das Haftungsrisiko der Behörden angesprochen 


(nicht jedoch von den Behördenvertretern). Aus Sicht der Projektgruppe lässt sich das Risiko 


einer Amtshaftung gegenüber Unternehmern nicht völlig ausschließen, was in Einzelfällen 


die Entscheidung der jeweiligen Behörde, ob sie tätig wird oder nicht, beeinflussen kann. 


Das Haftungsrisiko mag auch trotz der Hürden für eine Amtspflichtverletzung etwas größer 


sein als bei einer zivilrechtlichen Durchsetzung. Allerdings besteht dieses Risiko auch in an-


deren Rechtsbereichen (z.B. Marktüberwachung Produktsicherheit), zumal in den meisten 


Fällen, die Rechtslage eindeutig sein dürfte. Das Risiko der Amtshaftung kann, wenn man 


die Unternehmerperspektive einnimmt, zudem als Korrektiv und Schutz vor unberechtigten 


Forderungen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass – 


anders als möglicherweise auf Grundlage wettbewerbsrechtlicher Ansprüche nach § 8 UWG 


– bei einer Behörde keine aus kommerziellem Interesse betriebenen Abmahnwellen zu be-


fürchten sind. Eine Haftung gegenüber Verbrauchern wegen nicht oder nicht erfolgreich 


durchgesetzter Verbraucherrechte lässt sich grundsätzlich ausschließen, indem wie bei-


spielsweise in § 4 Abs. 4 FinDAG klargestellt wird, dass die Behörde nur im Gemeinwohlinte-


resse tätig wird. Auch dürfte es regelmäßig an einer Kausalität für Schäden der Verbraucher 


fehlen, da diese durch die behördliche Tätigkeit oder Untätigkeit nicht an der Durchsetzung 


ihrer Rechte gehindert werden. Im Übrigen dürfte eine Amtshaftung gegenüber geschädigten 


Verbrauchern nur bei echten Aufsichtsmängeln überhaupt in Frage kommen29.  


                                                             
29 (siehe hierzu auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zur möglichen Haftung der 
BaFin im Fall Wirecard, WD 4 3000 087/20 und WD 3 3000 169/20) 
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Wie am Beispiel der Datenschutzaufsicht in Deutschland deutlich wird, kann eine föderale 


und damit eher kleinteilige Verwaltungsstruktur mit Schwächen verbunden sein, vor allem im 


Verhältnis zu großen internationalen Unternehmen. Allerdings lässt der Grundsatz der Län-


derexekutive nach Art. 30 GG gewisse Ausnahmen zu (siehe auch Art. 87 Abs. 3 GG), so 


dass eine erforderlichenfalls zwischen Bund und Ländern aufgeteilte Verteilung von Aufga-


ben im wirtschaftlichen Verbraucherschutz verfassungsrechtlich möglich ist.  


 


i) Auswirkungen auf die zivilrechtliche Durchsetzung und Rechtsfortbildung 


Bei der Expertenanhörung war die Sorge des vzbv herauszuhören, dass die behördliche 


Rechtsdurchsetzung die zivilrechtliche Durchsetzung verdrängen und die Rechtsfortbildung 


behindern könnte. Ähnliche Sorgen wurden auch bei der Einführung eines umfassenden An-


gebots zur außergerichtlichen Verbraucherstreitbeilegung geäußert.  


Aus Sicht der Projektgruppe ist diese Sorge unbegründet. Die behördliche Rechtsdurchset-


zung wirkt lediglich ergänzend und vor allem dort, wo die zivilrechtliche Durchsetzung an ihre 


Grenzen stößt. Auch ist davon auszugehen, dass bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung 


die betroffenen Unternehmen eine gerichtliche Klärung anstreben werden. Behörden können 


zudem ihre Maßnahmen und Rechtsauffassungen transparent machen (siehe beispielsweise 


Rundschreiben der BaFin) und damit ebenfalls zur Rechtsfortbildung beitragen.  


Außerdem bestehen viefältige Möglichkeiten der Kooperation und gegenseitigen Einbindung 


von Behörden und Verbraucherverbänden, die die Rechtsdurchsetzung in ihrer Gesamtheit 


stärken und möglicherweise sogar eine Zunahme von klärenden Entscheidungen im Ver-


braucherrecht bewirken.  


 


4. Behördliche Rechtsdurchsetzung in anderen europäischen Staaten 


 


Auch wenn das materielle Verbraucherrecht in der Europäischen Union in weiten Teilen ver-


einheitlicht ist, unterscheiden sich die Strukturen der Rechtsdurchsetzung in den einzelnen 


Mitgliedstaaten zum Teil erheblich. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten konnte die Projekt-


gruppe nur punktuell Informationen über behördliche Strukturen anderer Mitgliedstaaten im 


wirtschaftlichen Verbraucherschutz sammeln. Der Projektgruppe ist bewusst, dass sich die 


Effektivität von Rechtsdurchsetzungssystemen aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbe-


dingungen nur schwer vergleichen lässt, zumal auch keine statistischen Daten vorliegen. 


Trotzdem macht der Blick ins europäische Ausland deutlich, welche Gestaltungsspielräume 


bestehen. 
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a) Frankreich 


In Frankreich gibt es mit der „Generaldirektion für Wettbewerb, Verbraucherschutz und Be-


trugsbekämpfung“ (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 


Répression des Fraudes – DGCCRF) eine starke Verbraucherschutzbehörde. Sie ist eine 


Behörde des französischen Wirtschaftsministeriums.  


 


 Aufgaben und Befugnisse der DGCCRF  


Die DGCCRF hat im Wesentlichen drei Aufgaben: die Regulierung des Wettbewerbs, den 


Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Ver-


brauchersicherheit (sichere Produkte, Lebensmittel und Dienstleistungen). Ihre Tätigkeit zielt 


dabei auf den Schutz kollektiver Verbraucherinteressen.30 Die DGCCRF ist zudem zentrale 


Verbindungstelle, die die Anwendung der CPC-Verordnung koordiniert, d.h. sie ist für die 


Amtshilfeersuchen (Art. 13 Abs. 2 CPC-VO) und für die Koordinierung der Ermittlungs- und 


Durchsetzungstätigkeiten (Art. 5 Abs. 3 CPC-VO) verantwortlich. Die Ziele der DGCCRF 


werden jährlich in einer Richtlinie (dem programme national d’enquêtes, PNE) festgelegt.  


Die DGCCRF kann Verstöße prüfen, Unternehmen anweisen, gesetzeswidrige Praktiken zu 


unterlassen und diese sanktionieren. Im Zeitraum von 2017 bis 2021 erreichten sie jährlich 


zwischen 40.000 bis über 70.000 Anfragen und Beschwerden31. Im Jahr 2021 wurden über 


130.000 Untersuchungen durchgeführt und Bußgelder in einem Volumen von knapp 39 


Mio. € verhängt.32 


Die Untersuchungsbefugnisse der DGCCRF ergeben sich größtenteils aus den Bestimmun-


gen des frz. Handelsgesetzbuches (Code de commerce) und des frz. Verbrauchergesetzbu-


ches (Code de la consommation). Im Detail sind die Aufgabenbereiche sowie der jeweilige 


Umfang der behördlichen Befugnisse in Art. L. 511-1 ff. und L. 512-1 ff. des frz. Verbraucher-


gesetzbuches umfassend aufgelistet.  


Zu den Ermittlungsbefugnissen gehören unter anderem der Zugang zu Geschäftsräumen 


und Transportmitteln, die Einsichtnahme in Dokumente, einschließlich der Anfertigung von 


Kopien, die Verwendung einer falschen Identität, um den Verkauf von Gütern und Dienstleis-


tungen im Internet zu kontrollieren, die Beauftragung von qualifizierten Personen, die mit ih-


                                                             
30 Statt aller Raymond, droit de la consommation, Rn. 862. 
31 DGCCRF-Jahresbericht 2022 S. 22 (https://www.economie.gouv.fr/files/2022-07/ra-dgccrf-21-digi-
tal.pdf?v=1658475775; Stand 05.01.2023). 
32 DGCCRF-Jahresbericht 2022 S. 24 u. 25. 



https://www.economie.gouv.fr/files/2022-07/ra-dgccrf-21-digital.pdf?v=1658475775

https://www.economie.gouv.fr/files/2022-07/ra-dgccrf-21-digital.pdf?v=1658475775
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rem Fachwissen die Ermittlungen unterstützen, der Austausch von Informationen, die Ent-


nahmen von Stichproben, die Pfändung und Beschlagnahme von bestimmten Produkten. 


Wer die Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden behindert, kann mit Freiheits-


strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 300.000 € bestraft werden. 


Werden durch die DGCCRF strafbare Verstöße ermittelt, können die Ergebnisse an die 


Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, die dann ein Strafverfahren einleiten kann (Oppor-


tunitätsprinzip).33 Oftmals reicht es jedoch schon aus, den Unternehmer auf den Gesetzes-


verstoß und dessen Folgen hinzuweisen.34 Neben den behördlichen Ermittlungsbefugnissen 


verfügt die DGCCRF in bestimmten Fällen auch über Durchsetzungsbefugnisse. Diese sind 


im zweiten Titel des fünften Buches des frz. Verbrauchergesetzbuches (Art. L. 521-1 bis 


L. 532-4) geregelt. Gerade im Verbraucherrecht wurden die Möglichkeiten der Behörde, 


selbst ordnungsrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen zu treffen, in den letzten Jahren aus-


geweitet. So wurde den Behörden u.a. die Befugnis eingeräumt, Geldbußen (amendes admi-


nistratives) festzusetzen (etwa in Art. L. 522-1 ff.) und bereits bestehende Sanktionen ver-


schärft.  


Werden wirtschaftliche Verbraucherinteressen durch Verstöße gegen bestimmte Verbrau-


cherschutzgesetze festgestellt, kann das Unternehmen zunächst aufgefordert werden, diese 


Verstöße innerhalb einer bestimmten Frist einzustellen (lettre d’injonction).35 Wird dieser An-


ordnung nicht Folge geleistet, kann eine Geldbuße in Höhe von bis zu 3.000 € bei natürli-


chen und in Höhe von bis zu 15.000 € bei juristischen Personen verhängt werden 


(Art. L. 522-2). Ferner kann gerichtlich gegen das Unternehmen vorgegangen werden.36 Be-


hördliche Entscheidungen können veröffentlicht werden (Art. R. 522-3 ff.). Daneben können 


spezifische Maßnahmen getroffen werden. Im Bereich der Produktsicherheit können etwa 


Betriebe geschlossen oder Produkte zurückgerufen werden. Bei Verstößen gegen das Preis-


angaben- oder das Fernabsatzrecht können Behörden mit Zustimmung der Staatsanwalt-


schaft auch Vergleiche schließen. Gegen Zahlung einer Vergleichsstrafe (l'amende transac-


tionnelle) oder gegebenenfalls der Verpflichtung, Verstöße einzustellen oder Verbraucher zu 


entschädigen, können Unternehmer so eine Strafverfolgung meiden. 


                                                             
33 Im Strafverfahren kann die zuständige Behörde in der mdl. Verhandlung angehört werden, Art. L. 525-1. 
34 Im Jahr 2021 mahnte die DGCCRF 24.830 Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften ab, siehe DGCCRF-
Jahresbericht 2022, S. 24. 
35 Im Jahr 2021 erließ die DGCCRF 7.875 Unterlassungsverfügungen, die zu 95 Prozent befolgt wurden, siehe 
DGCCRF-Jahresbericht 2022, S. 24. 
36 Bei Verstößen, die nicht strafbewehrt sind (missbräuchliche Klauseln oder Garantieerklärungen), können die 
Zivil- oder Verwaltungsgerichte angerufen werden, Art. L. 524-1 bis L. 524-4 frz. Verbrauchergesetzbuch. 
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 Verhältnis zwischen behördlicher und zivilrechtlicher Rechtsdurchsetzung 


Öffentliche und private Rechtsdurchsetzung sind auch in Frankreich getrennt. Werden Be-


hörden tätig, hat dies für den einzelnen geschädigten Verbraucher grundsätzlich keine Aus-


wirkungen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen ihre Rechte selbst durchsetzen, pro-


fitieren aber in Gerichtsverfahren von Beweiserleichterungen. Insbesondere im Rahmen der 


action civile vor den Strafgerichten (eine Art Adhäsionsverfahren) können Verbraucherinnen 


und Verbraucher die Ermittlungsergebnisse für sich nutzbar machen. Aus dem bestehenden 


behördlichen Überwachungssystem ziehen aber auch Verbraucherverbände Vorteile. Um die 


Beweiserhebung zu erleichtern, kann die Staatsanwaltschaft etwa bei der action civile ihre 


Erkenntnisse in Form von angefertigten Protokollen (procès-verbaux) oder Untersuchungs-


berichten (rapports d’enquête) beibringen. 


Die DGCCRF kann als Behörde selbst Maßnahmen setzen, allerdings nicht in allen Situatio-


nen.  


So sieht z.B. Artikel L.524-1 des frz. Verbrauchergesetzbuches vor, dass die DGCCRF bei 


den frz. Zivilgerichten – oder ggf. bei den frz. Verwaltungsgerichten – die Nichtigkeit einer 


von einem Unternehmen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern verwendeten 


rechtswidrigen, untersagten oder unzulässigen AGB-Klausel beantragen kann, ebenso wie 


eine „Folgenbeseitigung“ in Form der Veranlassung der Unternehmen, auf ihre Kosten die 


betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher mit geeigneten Mitteln darüber zu informie-


ren.  


Im Zusammenhang mit wettbewerbsbeschränkenden Praktiken und um diese zu beenden, 


kann sich die DGCCRF an das frz. Handelsgericht oder das frz. ordentliche Gericht wenden, 


um die Verhängung einer Geldstrafe oder die Nichtigkeit einer Vertragsklausel zu erwirken. 


Wenn der von der DGCCRF beobachtete schwerwiegende Verstoß eine Straftat darstellt, 


wird ein Bericht verfasst und an die zuständige Staatsanwaltschaft übermittelt. Es drohen 


dann Geldstrafen und in schwerwiegenden Fällen auch Gefängnisstrafen. 


 


b) Belgien 


In Belgien besteht in Gestalt der SPF (Service Public Fédéral) Economie eine Wettbewerbs- 


und Marktüberwachungsbehörde auf Bundesebene, die sektorübergreifend im wirtschaftli-


chen Verbraucherschutz tätig ist. Sie verfügt über Ermittlungsbefugnisse, Auskunfts- und Zu-


gangsrechte und führt – in der Regel auf Beschwerden von Verbrauchern und Marktteilneh-


mern (ca. 45.000 jährlich) – umfassende Kontrollen bei Unternehmen sowie branchenweite 


Untersuchungen (z.B. zu unzulässigen Entgelten für Zahlungsmittel im Online-Handel) 


durch. Die SPF Economie kann Warnungen aussprechen, Anordnungen zur Einhaltung des 
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Rechts erlassen, Rechtsverstöße veröffentlichen und Vereinbarungen über Geldbußen tref-


fen. Bei Nichtbefolgung von Anordnungen kann die Behörde auch das Gericht anrufen. Au-


ßerdem müssen Musterverträge für Immobilienkredite und Allgemeine Verbraucherkredite 


der SPF Economie vorab zur Prüfung und Billigung vorgelegt werden.  


 


c) Estland 


Die estnische Verbraucherschutz- und Technische Regulierungsbehörde besitzt im wirt-


schaftlichen Verbraucherschutz Ermittlungs- und Anordnungsbefugnisse sowie die Befugnis 


zu Verwarnungen und Geldbußen. Sie kann auch vor Gericht klagen, jedoch dort keine zivil-


rechtlichen Ansprüche von Verbrauchern einklagen. 


 


d) UK 


In Großbritannien spielen die Competition and Markets Authority (CMA) und die Finanzauf-


sicht Financial Conduct Authority (FCA) eine tragende Rolle im Verbraucherschutz. Die 


Durchsetzungs- und Ermittlungsbefugnisse schließen auch Abhilfen zugunsten der Verbrau-


cher, Sanktionen sowie die Abberufung von Geschäftsführern ein. Auch können Sicherungs-


maßnahmen zur Verhinderung künftiger Rechtsverstöße angeordnet werden. In ihrem Jah-


resbericht für 2021/2022 teilt die CMA mit, dass sie rund 2 Mrd. Pfund jährlich an Einsparun-


gen zugunsten der Verbraucher erwirkt habe, wobei hier beispielsweise auch Maßnahmen in 


den Bereichen Kartelle, Arzneimittel und PCR-Tests berücksichtigt sind. Aus dem Bericht 


geht auch hervor, dass die CMA beispielsweise gegen unfaire Vertragsklauseln im Zusam-


menhang mit Erbpachtverträgen vorging.  


 


e) Luxemburg 


In Luxemburg kann das Verbraucherschutzministerium u.a. Untersagungen aussprechen 


und Geldbußen verhängen. Bei Fluggastrechten kann die Behörde auch die Erfüllung von 


Entschädigungsansprüchen, was allerdings in der Praxis nur in geringem Maße vorzukom-


men scheint37.  


 


f) Italien 


Die in Italien für den Verbraucherschutz zuständige Wettbewerbs- und Marktbehörde berich-


tete für das Jahr 2018 von 83 Bußgeldverfahren und 26 Maßnahmen im Verbraucherschutz. 


                                                             
37 Stephanie Law / Vincent Richard, Public and Private Enforcement of Consumer Law – Insight for Luxembourg, 
Seite 358, Nomos 2021  
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In dem Bericht fällt vor allem das Vorgehen gegen große Anbieter im Bereich elektronischer 


Dienste (Telecom, Vodafone, Fastweb, Wind Tre and Tiscali) auf, gegen die Sanktionen in 


Höhe von 18 Mio. Euro wegen unzureichender Information über geringere Datenübertra-


gungsraten verhängt wurden. Auch gegen Google, Facebook und Samsung wurden Verfah-


ren z.T. wegen Marktmissbrauch zulasten der Verbraucher geführt. Die Behörde hat neben 


der Befugnis zur Untersagung unlauterer Geschäftspraktiken und der Verwendung unfairer 


AGB auch die Möglichkeit, Verpflichtungszusagen von Unternehmern bei Rechtsverstößen 


entgegenzunehmen. Entscheidungen zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von AGB werden 


veröffentlicht.38  


 


g) Tschechien 


In Tschechien liegt die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz maßgeblich bei den Handel-


sinspektionen (COI). Die Behörden sind grundsätzlich umfassend für Verbraucherbeschwer-


den zuständig (auch in Einzelfällen), wobei bestimmte Streitgegenstände wie Gewährleis-


tungsansprüche grundsätzlich dem Gericht vorbehalten sind. Der Jahresbericht für 2021 


weist 16.876 Untersuchungen im Zusammenhang mit Verbraucherbeschwerden aus. Wenn 


die Behörde einem Hinweis nachgeht, erfolgt oftmals eine umfassende Überprüfung des Un-


ternehmens, bei der häufig mehrere Verstöße festgestellt werden. Die Handelsinspektionen 


werden damit nicht nur bezogen auf einen einzelnen Rechtsverstoß tätig, sondern führen 


umfassende Kontrollen im Sinne echter Markt- und Gewerbeüberwachung durch.  


 


h) Niederlande 


Die Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM) ist sektorübergreifend (u.a. TK, Energie, 


Verkehr) tätig und berichtet für das Jahr 2021 von rund 74.000 Verbraucherkontakten. Dabei 


standen u.a. der Online-Handel, große Internet-Plattformen, intransparente Vertragsinforma-


tionen und Abrechnungen von Energieversorgern im Mittelpunkt. Die ACM verhängte wegen 


Verstößen gegen Verbraucherrecht Bußgelder in Höhe von insgesamt 455.000 € (im Jahr 


2020 belief sich die Summe auf mehr als 2 Mio. €). 


 


i) Vergleich mit Deutschland 


Bei den Beispielen aus anderen europäischen Ländern fällt zunächst auf, dass dort durchge-


hend Sanktionsmöglichkeiten vorhanden sind. Bußgelder und Strafen werden in den Tätig-


keitsberichten häufig hervorgehoben. Bußgelder in nennenswertem Umfang werden in 


                                                             
38 https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/clausole-vessatorie/provvedimenti-ed-estratti 



https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/clausole-vessatorie/provvedimenti-ed-estratti
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Deutschland dagegen nur von der BNetzA wegen unerbetener Werbeanrufe verhängt. Nicht 


selten arbeiten die Verbraucherschutzbehörden auch mit den Strafverfolgungsbehörden zu-


sammen, was vor allem bei unseriösen, strafrechtlich relevanten Geschäftspraktiken von Be-


deutung ist. 


Im Bereich präventiver Instrumente ist das Beispiel Belgiens zu erwähnen, wo eine behördli-


che Vorabkontrolle von Musterverträgen für Verbraucherkredite vorgeschrieben ist. Ver-


gleichbares fehlt in Deutschland.  


Die Möglichkeit behördlicher Anordnungen besteht zwar auch in Deutschland, jedoch ist sie 


im Gegensatz zu den untersuchten europäischen Ländern auf einzelne Bereiche beschränkt. 


Eine behördliche Durchsetzung auch individueller Rechtsansprüche von einzelnen Verbrau-


chern, wie sie grundsätzlich in Tschechien möglich ist (Ausnahme u.a. bei Gewährleistungs-


ansprüchen), ist in Deutschland nicht vorgesehen. Ansonsten können Behörden in unter-


schiedlicher Ausprägung auf Abhilfen zugunsten der von einem Rechtsverstoß betroffenen 


Verbraucher hinwirken. Zum Teil haben die Behörden auch die Möglichkeit, wegen eines 


Rechtsverstoßes (und ggf. der Beseitigung seiner Folgen) ein Gerichtsverfahren einzuleiten.  


Interessant ist auch, dass die meisten der untersuchten Länder die Möglichkeit von  Verein-


barungen zwischen Behörden und Unternehmen verankert haben, die die Einstellung des 


Rechtsverstoßes, Abhilfemaßnahmen zugunsten der Verbraucher oder auch Verwarnungs-


gelder zum Gegenstand haben können.  


Die Untersuchung deutet außerdem darauf hin, dass in anderen europäischen Ländern  Ver-


waltungsgerichte offenbar ohne Schwierigkeiten in der Lage sind, über die (zivilrechtliche) 


Rechtmäßigkeit von Geschäftspraktiken und Vertragsbedingungen zu entscheiden. Dies be-


legt beispielsweise die Internetseite der italienischen Verbraucherschutzbehörde, auf der 


zahlreiche verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zu AGB veröffentlicht sind. 


Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Tätigkeitsberichte der Verbraucherbehörden 


vielfältige Zwecke erfüllen. Unter anderem enthalten sie wichtige Verbraucherinformationen 


zu unzulässigen Geschäftspraktiken und Vertragsbedingungen, auch setzen sie ein Signal 


an die Unternehmen, dass gegen Rechtsverstöße mit staatlicher Autorität vorgegangen wird.    
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C. Gegenüberstellung zivilrechtlicher und behördlicher Rechtsdurchset-
zungsinstrumente  
 


Auf Grundlage der Untersuchung der jeweiligen Eigenschaften und Grenzen der zivilrechtli-


chen und behördlichen Rechtsdurchsetzung soll im Folgenden eine systematische Gegen-


überstellung vorgenommen werden. Ziel ist dabei, einen raschen Überblick über die grund-


sätzlichen Potentiale der jeweiligen Rechtsdurchsetzungsinstrumente zu verschaffen und 


aufzuzeigen, wo eine behördliche Rechtsdurchsetzung eine sinn- und wirkungsvolle Ergän-


zung des bestehenden Rechtsdurchsetzungssystems sein kann. Dabei geht es weniger um 


einen Vergleich anhand von Effektivitätskennzahlen, der ohnehin kaum seriös vorgenommen 


werden kann, sondern um die Verdeutlichung der strukturellen Merkmale der beiden Wege.   


 


Durchsetzungsziele und Kriterien 


Die vom BMWi in Auftrag gegebene Studie von Podszun, Busch und Henning-Bodewig 


(2018) nennt als Rechtsdurchsetzungsziele die Abstellung von Rechtsverstößen, Kompensa-


tion und Prävention. Diese Aufteilung erweist sich als schlüssig und soll auch hier angewandt 


werden. Allerdings müssen dabei die Rechtsdurchsetzungsziele durch Vergleichskriterien, 


die Aufschluss über das Maß der Zielerreichung geben, näher konkretisiert werden. Diese 


sind in der nachfolgenden tabellarischen Gegenüberstellung mit dem Begriff „Aspekte“ be-


zeichnet.  


 


Beseitigung von Rechtsverstößen 


 Zivilrechtliche Durchsetzung Behördliche Durchsetzung 


Aspekte Beschreibung Vor- und Nach-
teile 


Beschreibung Vor- und Nach-
teile 


Anwendungsbe-
reich  


derzeit definiert 
durch UWG und 
UKlaG;  


ggf. beschränkt 
auf unmittelbar 
verbraucher-
schützende Re-
gelungen 


definiert durch 
öfftl.-rechtl. Auf-
gaben und Befug-
nisse, derzeit 
stark beschränkt 


Grdsl. keine in-
haltliche Be-
schränkung, aller-
dings ggf. Grenz-
ziehung zur 
Rechtsprechung 
notwendig 


Sachverhaltser-
mittlung 
 


Darlegungs- und 
Beweislast bei 
Verband, 
ggf. Beweiser-
leichterungen 


Erkenntnismög-
lichkeiten einge-
schränkt 


Hoheitliche Er-
mittlungsbefug-
nisse und Aus-
kunftsrechte; 
Amtsermittlung 


grundsätzlich wir-
kungsvoll, ggf. 
auch im Verwal-
tungsprozess vor-
teilhaft 


Wirkung und 
Reichweite  
 


gegen einzelnen 
Unternehmer und 


 ggf. auch gegen 
eine Vielzahl von 
Unternehmern  
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ggf. für betroffene 
Verbraucher 


Rechtsweg    grdsl. Verwal-
tungsgerichte, 
aber nicht zwin-
gend 


Bei VG möglich-
erweise geringere 
Erfahrung im Ver-
braucherrecht; 
außerdem ggf. 
Prüfung Ermes-
sen und Verhält-
nismäßigkeit 


Schnelligkeit 
 


bei Klageverfah-
ren Verzögerung 
Verfahrensdauer 
bis BGH ca. ...J.  


Rechtswirkung 
nicht einseitig er-
zwingbar; Ab-
mahnung kann 
aber rasch wirken 


bei Klageverfah-
ren Verzögerung 
(keine Erfahrung)  


Rechtswirkung 
grdsl. sofort und 
einseitig erzwing-
bar 


Kosten 
 


Eigenaufwand, 
RA-Kosten, ggf. 
Gerichtskosten 
(Zivilgerichte) 
Ggf. Kostener-
stattung 


 Eigenaufwand, 
kein Gerichtskos-
tenvorschuss, da 
nicht Kläger 


 


Befolgung  
 


Ordnungsgeld  Behördliche Auto-
rität / Verwal-
tungszwang / 
Sanktionsmög-
lichkeit 


 


Grundlage für 
Kompensation 
o.ä. 
 


Ja, v.a. bei ge-
richtlicher Ent-
scheidung 


 eingeschränkt  


Öffentlichkeits-
wirkung 
 


Ja  Hängt von der 
Gestaltung der 
Informationen ab 


 


Gesamtbewer-
tung  
 


Grundsätzlich effektiv; hohe Verbind-
lichkeit bei Gerichtsurteil; Grenzen bei 
weitverbreiteten Verstößen; Verfahren 
können langwierig sein 


Hohe Effektivität v.a. bei weitverbrei-
teten Verstößen (inter omnes Wir-
kung); VA erzeugt sofortige Rechts-
wirkung; evtl. auch lange Verfahrens-
dauer 


 


 


Kompensation 


 Zivilrechtliche Durchsetzung Behördliche Durchsetzung 


Aspekte Beschreibung Vor- und Nach-
teile 


Beschreibung Vor- und Nach-
teile 


Anwendungsbe-
reich  


Grundsätzlich 
umfassend, indi-
viduelle Ansprü-
che, künftig auch 
durch § 9 UWG 
erweitert 


Bei Massenschä-
den im Bagatell-
bereich kaum 
Klageinteresse 


Individualsprüche 
im kollektiven In-
teresse; reine 
Einzelansprüche 
im Einzelfall nicht 
staatliche Auf-
gabe  


 


Sachverhaltser-
mittlung 
 


Darlegungs- und 
Beweislast bei 
Verband, 


Erkenntnismög-
lichkeiten einge-
schränkt 


Grundsätzlich ho-
heitliche Ermitt-
lungsbefugnisse 


ggf. Grenzen der 
prozessualen 
Verwertbarkeit 
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ggf. Beweiser-
leichterungen 


und Auskunfts-
rechte; Amtser-
mittlung 


Wirkung und 
Reichweite  
 


gegen einzelnen 
Unternehmer und 
ggf. für betroffene 
Verbraucher; 
Reichweite hängt 
auch von künfti-
ger Ausgestal-
tung der Ver-
bandsklage ab; 
individueller Titel 


 ggf. auch gegen 
eine Vielzahl von 
Unternehmern; 
regelmäßig Wir-
kung zugunsten 
aller betroffenen 
Verbraucher;  
nur kollektiver Ti-
tel bzw. allge-
meine Verpflich-
tung zur Leistung; 
individuelle An-
spruchsfeststel-
lung nicht mög-
lich  


 


Schnelligkeit 
 


bei Klageverfah-
ren Verzögerung 


Rechtswirkung 
nicht einseitig er-
zwingbar 


bei Klageverfah-
ren Verzögerung, 
bei Bundesbehör-
den ggf. verkürz-
ter Instanzenzug 
(keine Erfahrung)  


Rechtswirkung 
grdsl. sofort und 
einseitig erzwing-
bar; Verpflichtung 
zur Kompensa-
tion dem Grunde 
nach erreichbar 
ohne aufwendi-
ges Anmeldever-
fahren 


Kosten 
 


Eigenaufwand, 
RA-Kosten, ggf. 
Gerichtskosten 
(Zivilgerichte) 
Ggf. Kostener-
stattung 


 Eigenaufwand, 
kein Gerichtskos-
tenvorschuss, da 
nicht Kläger 


 


Gesamtbewer-
tung 
 


    


 


 


Prävention 


 Zivilrechtliche Durchsetzung Behördliche Durchsetzung 


Aspekte Beschreibung Vor- und Nach-
teile 


Beschreibung Vor- und Nach-
teile 


unmittelbare 
Wirtschaftliche 
Folgen eines 
Rechtsversto-
ßes / Verhältnis 
Nutzen – Scha-
den 
 


Zunächst be-
grenzt auf Scha-
densersatz und 
ggf. Gewinnab-
schöpfung; erst 
bei Wiederholung 
Ordnungsgeld 


v.a. bei Bagatell-
schäden, nicht 
unmittelbar scha-
denswirksamen 
Gesetzesverlet-
zungen oder im-
materiellen Rech-
ten idR keine 
spürbare Sank-
tion  


Bußgelder er-
möglichen Sank-
tion unabhängig 
vom Schaden 
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Öffentliche 
Wahrnehmung 


bei höchstrichter-
lichen Entschei-
dungen und Mas-
senverfahren; 
Imageverlust mit 
Umsatzeinbußen 
allerdings eher 
selten  


 Wahrnehmung 
v.a. innerhalb der 
betroffenen Bran-
che 


 


Gesamtbewer-
tung 
 


    


 


 


Gesamtbewertung und Folgerungen für den Einsatz behördlicher Rechtsdurchset-


zungsinstrumente  


Bei der Gegenüberstellung zeigt sich, dass beide Wege der Rechtsdurchsetzung ihre Vor- 


und Nachteile haben. Die behördliche Rechtsdurchsetzung hat vor allem bei Massenschä-


den und weit verbreiteten Rechtsverstößen Vorteile, die zur Ergänzung der zivilrechtlichen 


Durchsetzung genutzt werden könnten.  


 


Mit Blick auf die Ermittlung und Beseitigung von Rechtsverstößen sind hierbei zunächst die 


hoheitlichen Ermittlungsbefugnisse zu nennen, die vor allem in Bereichen zum Tragen kom-


men, in denen private Akteure nur schwer Zugang zu den nötigen Sachverhaltsinformationen 


haben. Typischer Weise sind dies Fallgestaltungen, bei denen es auf die Kenntnis unterneh-


mensinterner Vorgänge ankommt (z.B. Kalkulationsgrundlagen für Versicherungstarife; Ver-


triebsvorgaben bei Finanzdienstleistern; Sorgfaltspflichten) oder die Aufklärung und Bewer-


tung des Sachverhaltes besondere technische Voraussetzungen oder Fachkenntnisse erfor-


dert (z.B. versteckte Datenverarbeitungen; Einsatz von Algorithmen; Tarifkalkulationen bei 


Versicherungen).  


Die Möglichkeit, durch Verwaltungsakt sofortige rechtliche Wirkung zu erzeugen und diese 


auch auf eine Mehrzahl von Unternehmen zu erstrecken, kann gerade bei rechtlich eindeutig 


gelagerten Fällen die Rechtsdurchsetzung zugunsten der betroffenen Verbraucher erheblich 


erleichtern und beschleunigen. Bei Allgemeinverfügungen muss die inter omnes Wirkung 


möglicherweise mit aufwendigeren und komplexeren Ausgangs- sowie Rechtsschutzverfah-


ren erkauft werden, insbesondere wenn mehrere Unternehmen die Verfügung anfechten. Al-


lerdings enthalten das Verwaltungsverfahrens- und das Verwaltungsprozessrecht Mechanis-


men zur Bewältigung von Verfahren mit zahlreichen Beteiligten (v.a. Planfeststellungsverfah-


ren), die nutzbar gemacht werden könnten. 
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Beim Vergleich zivilrechtlicher Unterlassungsansprüche mit behördlichen Untersagungsbe-


fugnissen hinsichtlich der Rechtsbefolgung kann auch berücksichtigt werden, über welche 


Autorität und Sanktionsmöglichkeiten die jeweiligen Akteure verfügen. Dies lässt sich aller-


dings nicht abstrakt bestimmen, sondern hängt von zahlreichen Faktoren und der Ausgestal-


tung des Handlungsrahmens ab. Gleichwohl lässt sich annehmen, dass Bundesbehörden, 


die mit angemessenen Ermittlungs- und Sanktionsbefugnissen ausgestattet sind, vor allem 


bei zulassungsbedürftigen unternehmerischen Tätigkeiten eine hohe Autorität besitzen kön-


nen. 


 


Soweit es die Kompensation bzw. individuelle Rechtsansprüche betrifft, führt nur die zivil-


rechtliche Durchsetzung zu einem individuellen Vollstreckungstitel. Eine behördliche Anord-


nung dürfte im Regelfall, ähnlich einem Grundurteil, auf die Erfüllung einer bestimmten 


Rechtspflicht gerichtet sein und ggf. noch Grundsätze zur Bemessung der Leistungen enthal-


ten können, ohne jedoch die einzelnen Ansprüche und Anspruchsinhaber konkret auszuwei-


sen.  


Ein weiterer Vorteil des zivilrechtlichen Wegs besteht darin, dass der betroffene Verbraucher 


unabhängig ist. Er bestimmt, ob, wann und wie er seine Rechte durchsetzen möchte. Bei 


Massenverfahren, sei es in Form einer Musterfeststellungsklage, sei es in Form einer echten 


Sammelklage, besteht allerdings diese Unabhängigkeit für die daran teilnehmenden Ver-


braucher nicht mehr. Auch kann bei Sammelklagen die Feststellung der individuellen An-


sprüche mit erheblichen Schwierigkeiten und hohem zeitlichen Bedarf verbunden sein. 


Welcher Weg einfacher und schneller zum Erfolg führt, lässt sich nicht zuverlässig vorhersa-


gen und hängt zudem von den Umständen des jeweiligen Falls ab. Dessen ungeachtet be-


steht die Vermutung, dass zumindest bei weniger komplexen Fällen allein aufgrund der ge-


ringeren Zahl der potentiellen Kläger bzw. Verfahrensbeteiligten eine behördliche Rechts-


durchsetzung sich auch gegenüber einer Verbandsklage als effizienter erweisen könnte. 


 


Für die Präventionswirkung können Bußgeldsanktionen und ggf. auch die Möglichkeit eines 


Tätigkeitsverbots eine wichtige Rolle spielen. Diese Instrumente sind der behördlichen 


Rechtsdurchsetzung vorbehalten. Die Gefahr, durch aktive Information der Öffentlichkeit 


über Rechtsverstöße einen Imageverlust und damit wirtschaftliche Nachteile zu erleiden 


(„naming and shaming“), kann ebenfalls präventive Wirkung erzeugen. Sie besteht grund-


sätzlich in beiden Systemen der Rechtsdurchsetzung und wird zunehmend durch unions-


rechtliche Vorgaben zur Veröffentlichung von Rechtsdurchsetzungsaktivitäten gestützt, ohne 
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Rücksicht darauf, ob diese zivilrechtlich oder behördlich organisiert sind (siehe z.B. Art. 13 


der RL (EU) 2020/1828).   


 


D. Bereichs- und themenspezifische Betrachtung der Möglichkeiten behörd-
licher Rechtsdurchsetzung   
 


Im Folgenden werden einzelne Bereiche des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes darauf 


hin untersucht, ob die bestehenden behördlichen Instrumente effektiv und ausreichend sind 


und wo durch die Schaffung oder Stärkung behördlicher Instrumente Rechtsdurchsetzungs-


defizite verringert werden könnten.  


Da sich aus Bereichen, in denen Behörden bereits jetzt mit Aufgaben der Verbraucherrechts-


durchsetzung betraut sind, wichtige Erkenntnisse gewinnen lassen, sollen diese zunächst 


betrachtet werden. Dabei musste sich die Projektgruppe auf die Bereiche Finanzdienstleis-


tungen, Versicherungen, Telekommunikation, Digitales und Energie beschränken. Der Be-


reich des sektorübergreifenden, allgemeinen Verbraucherrechts wird in einem zweiten Schritt 


näher untersucht. 


 


1. Finanzdienstleistungen 


Da bei Finanzdienstleistungen oft erhebliche finanzielle Interessen inmitten stehen, ist eine 


effektive Rechtsdurchsetzung von besonderer Bedeutung. Mit der Bundesanstalt für Finanz-


dienstleistungsaufsicht (BaFin) existiert eine Bundesbehörde, die zunehmend Aufgaben im 


kollektiven Verbraucherinteresse wahrnimmt. Zugleich gibt es vergleichsweise viele Massen-


verfahren. Neben den großen Anlegerschutzverfahren, für die das Kapitalanlegermusterver-


fahrensgesetz geschaffen wurde, haben Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich Finanzdienst-


leistungen auch einen großen Anteil an Musterfeststellungsklagen.  


a) Relevante verbraucherrechtliche Vorschriften und typische Streitfälle 


Die wichtigsten verbraucherrechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit Finanzdienstleis-


tungen betreffen Verbraucherdarlehen, Zahlungsdienste und Geldanlagen.  


Im Zusammenhang mit Verbraucherdarlehensverträgen sind neben dem allgemeinen Ver-


tragsrecht (u.a. §§ 305 ff BGB) insbesondere die Vorgaben der §§ 491 ff. BGB zu nennen 


(u.a. Informations- und Erläuterungspflichten, Kreditwürdigkeitsprüfung, Widerrufsrecht, Kün-


digung), die hinsichtlich der Angaben zu den Kosten einschließlich Werbung durch die §§ 16 


bis 19 PAngV ergänzt werden. Für Immobiliardarlehensvermittler gelten außerdem Verhal-


tenspflichten aus der Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung. Rechtsstreitigkeiten in 
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diesem Bereich betrafen in der Vergangenheit v.a. das Widerrufsrecht, die Kündigung und 


Kreditbearbeitungsentgelte.  


Die Geschäftsbeziehungen im Zusammenhang mit Zahlungskonten werden zu großen Teilen 


in Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt, sodass den Vorgaben der §§ 305 ff BGB 


große Bedeutung zukommt. Weiterhin enthalten §§ 675c ff BGB spezifische Vorschriften zu 


Zahlungsdiensten und Kontoverträgen (u.a. Informationspflichten, Vertragsänderungen, Fol-


gen nicht autorisierter Zahlungen). Daneben treten weitere Pflichten und Rechte aus dem 


Zahlungskontengesetz (ZKG), u.a. die verpflichtende Unterstützung der Kunden beim Konto-


wechsel sowie der Anspruch auf Abschluss eines Basiskontovertrags. Rechtsstreitigkeiten 


betreffen insbesondere Bankentgelte für die Kontoführung und Einzelleistungen.  


Grundlage der Anlageberatung ist ein Beratungsvertrag, aus dem eine Aufklärungs- und Be-


ratungspflicht resultiert. Überwiegend geht das Schrifttum davon aus, dass die von der Rspr. 


herausgebildeten vertraglichen Pflichten durch den Pflichtenkatalog der §§ 63 ff. WpHG eine 


Konkretisierung erfahren.39 Zu nennen sind insbesondere Informationspflichten und die Ge-


eignetheitsprüfung. Wertpapiere und Vermögensanlagen unterliegen in der Regel der Pros-


pektpflicht.40 Für Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater mit einer Erlaubnis 


nach der Gewerbeordnung statuiert die Finanzanlagenvermittlungsverordnung neben Anfor-


derungen an den Sachkundenachweis insbesondere auch Informations-, Beratungs- und Do-


kumentationspflichten. Bei Rechtsstreitigkeiten spielen vor allem die Schadensersatzpflicht 


des Beraters nach § 280 BGB und die spezialgesetzlichen Haftungsvorschriften für die Pros-


pekthaftung eine Rolle. 


b) Aufsichtsbehörden und ihre Befugnisse  


Aufsichtsbehörde für Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte ist die BaFin, während die 


Preisangabenaufsicht sowie die Gewerbeaufsicht bei den Ländern liegt. 


aa) BaFin 


Die BaFin kann gem. § 4 Abs. 1a S. 2 FinDAG gegenüber von ihr beaufsichtigten Unterneh-


men „alle Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um verbraucherschutzre-


levante Missstände zu verhindern oder zu beseitigen, wenn eine generelle Klärung im Inte-


resse des Verbraucherschutzes geboten erscheint.“ Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann die 


BaFin auch im Wege verdeckter Testkäufe Finanzprodukte erwerben und Finanzdienstleis-


tungen in Anspruch nehmen (§ 4 Abs. 1a S. 4 FinDAG). Noch nicht abschließend geklärt 


                                                             
39 Siehe Buck-Heeb, in: Tamm/Tonner/Brönneke (Hrsg.), Verbraucherrecht, 3. Aufl. 2020, § 16c Rn. 81 mwN. 
40 vgl. Art. 3 Abs. 1 VO (EU) 2017/1129 sowie § 6 VermAnlG 
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sind Inhalt, Umfang und Grenzen der Befugnisse der BaFin auf Grundlage des § 4 Abs. 1a 


FinDAG. Während teilweise davon ausgegangen wird, dass die die Vorschrift Maßnahmen 


verschiedenster Art erlaube, solange diese verhältnismäßig sind,41 vertreten andere die Auf-


fassung, es sei der BaFin verwehrt, in Rechtsverhältnisse zwischen Banken und ihren Kun-


den einzugreifen42 oder die BaFin sei auf Untersagungsverfügungen beschränkt, wenn ein 


Verstoß gegen höchstrichterliche Rechtsprechung vorliege, eine Folgenbeseitigung komme 


dagegen nicht in Betracht.43  


Unter den weiteren Befugnissen der BaFin mit Verbraucherschutzbezug sind die Möglichkeit 


zur Anordnung der Eröffnung eines Basiskontos, wenn eine Bank dies ablehnt, obwohl kein 


gesetzlicher Ablehnungsgrund besteht (§ 49 Abs. 1 ZKG) sowie die Produktintervention, die 


es der BaFin ermöglicht in schwerwiegenden Fällen den Vertrieb von Produkten beziehungs-


weise bestimmte Vertriebspraktiken einzuschränken oder gänzlich zu untersagen44, hervor-


zuheben. 


bb) Landesbehörden 


Die Überwachung der Einhaltung der Vorgaben der Preisangabenverordnung (PAngV) er-


folgt durch die zuständigen Landesbehörden. Den für die Überwachung der PAngV zuständi-


gen Behörden stehen gem. § 3 PAngG Auskunfts- und Betretungsrechte zu. Sie können 


durch ordnungsbehördliche Verfügung aufgeben, die Pflichten nach der PAngV zu erfüllen. 


Verstöße gegen § 16 Abs. 7 PAngV (Angabe der Höhe des effektiven Jahreszinssatzes bei 


Verbraucherdarlehensverträgen; Hinweis, dass eine Verpflichtung zum Abschluss eines Ver-


trages über eine Nebenleistung besteht) stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, § 20 PAngV.  


Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f GewO, Honorar-Finanzanlagenbera-


ter mit einer Erlaubnis nach § 34h GewO sowie Immobiliardarlehensvermittler mit einer Er-


laubnis nach § 34i GewO werden in Abhängigkeit vom jeweiligen Sitz durch die Gewerbeäm-


ter oder die Industrie- und Handelskammern beaufsichtigt.45 Unter den Voraussetzungen der 


§§ 48, 49 VwVfG kommt die Rücknahme bzw. der Widerruf einer Gewerbeerlaubnis in Be-


tracht. Gem. § 15 Abs. 2 GewO kann die zuständige Behörde sämtliche Maßnahmen treffen, 


um die Fortsetzung eines Gewerbes, das ohne die erforderliche Erlaubnis betrieben wird, zu 


verhindern. Daneben handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit (§ 144 Abs. 1 Nr. 1 


                                                             
41 Siehe Rott, WM 2019, 1189. 
42 Siehe Möllers, DÖV 2022, 314, 321. 
43 Etwa Buck-Heeb, BKR 2021, 141. 
44 § 15 WpHG i.V.m. Art. 42 VO (EU) Nr. 600/2014. 
45 Eine Übersicht zu den Zuständigkeiten findet sich etwa bei Schönleiter, in: Landmann/Rohmer, GewO, § 34f 
GewO Rn. 28. 
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GewO), die gem. § 144 Abs. 4 mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden kann. 


Weitere relevante Ordnungswidrigkeitstatbestände finden sich in § 26 FinVermV, u.a. bei 


Verstößen gegen bestimmte Informationspflichten und in § 19 ImmVermV für die Verletzung 


von Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. 


c) Tatsächliche Aktivitäten der Aufsichtsbehörden 


 BaFin 


Die BaFin hat bisher in zwei Fällen Verwaltungsakte auf Grundlage des § 4 Abs. 1a FinDAG 


erlassen. So untersagte sie die weitere Erhebung von Negativzinsen auf Basis einer „Infor-


mation zur Einführung von Negativzinsen auf Guthaben“ auf bereits bestehende, nicht indivi-


duell ausgehandelte Verträge. Das VG Frankfurt entschied,46 dass die hiergegen gerichtete 


Klage zulässig und begründet sei. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig [prüfen vor finaler 


Fassung]. Die zweite Maßnahme betrifft Zinsänderungsklauseln in Prämiensparverträgen, 


die ein pauschales Recht zur Zinsänderung einräumen. Mit Allgemeinverfügung47 vom 


21.06.2021 hat die BaFin gestützt auf § 4 Abs. 1a FinDAG Kreditinstitute verpflichtet, Prämi-


ensparkunden über unwirksame Zinsanpassungsklauseln zu informieren und ihnen entweder 


unwiderruflich eine Zinsnachberechnung zuzusichern oder einen Änderungsvertrag mit einer 


wirksamen Zinsanpassungsklausel anzubieten. Gegen die Allgemeinverfügung haben 1.156 


Kreditinstitute Widerspruch eingelegt, der aufschiebende Wirkung hat. In sechs Musterver-


fahren hat die BaFin die Widersprüche zurückgewiesen. Über die hiergegen gerichteten Kla-


gen ist noch nicht entschieden. 


Im Wege des informellen Verwaltungshandelns hat die BaFin in einer Aufsichtsmitteilung48 


vom 26.10.2021 Bezug genommen auf eine Entscheidung des BGH, nach der eine Klausel 


in AGB einer Bank, die ohne inhaltliche Einschränkung die Zustimmung des Kunden zu Än-


derungen der AGB und Sonderbedingungen fingiert, unwirksam sei.49 In der Mitteilung wird 


insbesondere die Erwartungshaltung formuliert, Kunden umfassend, klar und verständlich 


über die Entscheidung zu informieren und berechtigten Erstattungsverlangen zeitnah nach-


zukommen. Die Durchschlagskraft der Mitteilung scheint sehr begrenzt. Institute berufen sich 


u.a. darauf, dass die Entscheidung des BGH für sie nicht gelte.50 


                                                             
46 Urt. v. 24.06.2021, Az. 7 K 2237/20.F 
47 Abrufbar unter https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfue-
gung/vf_210621_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln_Praemiensparvertraege.html 
48 Die Aufsichtsmitteilung ist abrufbar unter https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auf-
sichtsmitteilung/2021/aufsichtsmitteilung_211026_Urteil_BGH_zu_AGB.html 
49 BGH, Urt. v. 27.04.2021, Az. XI ZR 26/20 
50 Siehe etwa die Berichterstattung betreffend die Sparkasse Niederrhein https://rp-online.de/nrw/sta-
edte/moers/moers-verbraucherzentrale-nrw-klagt-gegen-sparkasse-am-niederrhein_aid-65809507 
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Für das Jahr 2021 können außerdem folgende weitere Maßnahmen hervorgehoben werden:  


 Pilotaktion zum „Mystery Shopping“ mit einer Stichprobe von 36 Testkäufen, bei ei-


nem Drittel der Testkäufe wurden wichtige Informationsdokumente nicht übergeben.51 


 Untersuchung von 54 Vermögensanlagen, ob erhebliche Bedenken für den Anleger-


schutz bestehen. Ein Aktienangebot wurde daraufhin verboten; acht Anbieter haben 


ihre Angebote im laufenden Produktinterventionsverfahrens eingestellt.52 


 Ergreifen förmliche Maßnahmen (Einstellungs- und Abwicklungsanordnungen, War-


nungen und Maßnahmen gegen einbezogenen Unternehmen) wegen unerlaubter 


Geschäfte (d.h. Verstoß gg Erlaubnispflichten) in 315 Fällen.53 


 Verbraucherbeschwerden 


Gemäß § 4b FinDAG können Kunden und qualifizierte Einrichtungen sich mit einer Be-


schwerde wegen behaupteter Verstöße gegen Bestimmungen, deren Einhaltung die Bundes-


anstalt überwacht, an die BaFin wenden. Im Jahr 2020 bearbeitete die BaFin rd. 9.400 Ver-


braucherbeschwerden, von denen lediglich knapp 900 erfolgreich waren. Auf welche Weise 


die „Erfolge“ zustande kamen lässt sich dem Bericht nicht entnehmen.  


Für Beschwerden betreffend den Zugang zum Basiskonto liegen gesonderte Erhebungen für 


den Zeitraum vom 18. Juni 2016 bis zum 30. Juni 2018 vor. Danach kontaktierten rund 580 


Verbraucher die BaFin, weil eine Bank ihren Antrag auf Eröffnung eines Basiskontos abge-


lehnt hatte. Rund 200 dieser Beschwerden waren erfolgreich, in 22 Fällen ordnete die BaFin 


die Eröffnung eines Basiskontos förmlich an.54 Die überwiegende Anzahl der Fälle, in denen 


ein Anspruch auf ein Basiskonto bestand, konnte „informell“ erledigt werden. Die Banken re-


agierten hier bereits auf die Anhörung durch die BaFin und korrigierten ihre Entscheidung.  


 Landesbehörden 


Inwiefern Gewerbeämter und Industrie- und Handelskammern außerhalb der Erlaubnisertei-


lung tätig sind – beispielsweise in welchem Umfang die Einhaltung der Informations-, Bera-


tungs- und Dokumentationspflichten für Finanzanlagen- sowie Darlehensvermittler überprüft 


wird – ist nicht bekannt. 


Die für den Vollzug der Preisangabenverordnung zuständigen Behörden vor Ort führen allge-


meine Kontrollen sowohl aufgrund von Verbraucherbeschwerden als auch von Amts wegen 


                                                             
51 Siehe BaFin, BaFinJournal Dezember 2021, S. 18ff. 
52 BaFin, Jahresbericht 2021, S. 83. 
53 BaFin, Jahresbericht 2021, S. 91. 
54 BaFin, Jahresbericht 2018, S. 45; BaFin, BaFinJournal Oktober 2018, S. 20. 
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durch. Konkrete Erkenntnisse, in welchem Umfang dabei Verstöße gegen die §§ 16 ff. fest-


gestellt wurden, liegen nicht vor. 


d) Zivilrechtliche Durchsetzung 


Für die Frage, ob und wie die Möglichkeiten der behördlichen Rechtsdurchsetzung erweitert 


werden sollten, spielt die Effektivität der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung eine wichtige 


Rolle. Diese soll im Folgenden kurz beleuchtet werden 


 Schlichtungsstellen 


Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen bestehen zahlreiche 


Schlichtungsstellen, die nicht nur die drei Bankensäulen (privaten Banken, Sparkassen, 


Volks- und Raiffeisenbanken), sondern auch die Bereiche Kreditvermittlung, Geldanlagen 


und Anlagevermittlung abdecken. Neben den brancheneigenen Schlichtungsstellen gibt es 


auch Schlichtungsmöglichkeiten bei der BaFin und Bundesbank.   


Die Eingangszahlen erscheinen im Vergleich zur Anzahl der tatsächlich betroffenen Verbrau-


cher eher niedrig (exemplarisch die Zahl von 2.453 Schlichtungsanträge im Jahr 2020 zur 


Kündigung und Zinsanpassung von Prämiensparverträgen bei der Schlichtungsstelle beim 


Deutschen Sparkassen- und Giroverband) und auch die Quoten der mit der Annahme eines 


Schlichtungsspruchs oder Vergleichsangebots endenden Verfahren sind sehr niedrig. So-


wohl bei der Schlichtungsstelle bei der BaFin als auch bei den brancheneigenen Schlich-


tungsstellen liegt die für das Jahr 2020 ermittelte Quote unter 10 %. 


 Zivilprozess 


Genaue Zahlen zu Individualklagen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen liegen nicht 


vor, es gibt aber zahlreiche verbraucherrechtlich relevante Gerichtsentscheidungen aus den 


Bereichen Bank- und Anlegerschutzrecht.55 Aus den Daten des statistischen Bundesamtes 


lässt sich entnehmen, dass im Jahr 2021 vor dem Amtsgericht erledigte Zivilprozesssachen 


in 10.750 Fällen Kredit-/Leasingsachen betrafen und vor dem Landgericht in erster Instanz 


erledigte Zivilprozesssachen in 33.214 Fällen Miet-/Kredit-/Leasingsachen sowie in 6.247 


Fällen Kapitalanlagesachen betrafen.56 Im Jahr 2021 wurden zudem 12 Musterfeststellungs-


anträge im Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz öffentlich be-


kannt gemacht. 


                                                             
55 Vgl. etwa die Übersicht bei Maier, VuR 2022, 163. 
56 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2021. 
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Von den 34 öffentlich bekannt gemachten Musterfeststellungsklagen richten sich 19 gegen 


Sparkassen.57 Inhaltlich geht es zum einen um Zinsanpassungsklauseln von Prämienspar-


verträgen. Im Rahmen einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen 


hatte der BGH eine Zinsänderungsklausel in Prämiensparverträgen, die ein pauschales 


Recht zur Zinsänderung einräumt, für unwirksam erklärt und Vorgaben für die Zinsanpassun-


gen gemacht.58 Unter Bezugnahme auf dieses Urteil wurden weitere Musterfeststellungskla-


gen mit dem wesentlichen Ziel einer Neuberechnung der Zinsen eingereicht. Zum anderen 


betreffen die Musterfeststellungsklagen Entgeltklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingun-


gen. 


e) Bewertung  


Die zivilgerichtlichen Kontrolldichte im Bereich Finanzdienstleistungen scheint grundsätzlich 


hoch. Ein erhebliches Rechtsdurchsetzungsdefizit besteht jedoch im Hinblick auf unwirk-


same AGB. Selbst wenn die Unwirksamkeit höchstgerichtlich festgestellt ist, werden etwa Er-


stattungsbegehren von Verbrauchern in erheblichem Umfang mit Verweis auf die inter partes 


Wirkung von Urteilen zurückgewiesen. Dieses Problem löst auch die Musterfeststellungs-


klage nicht, wenn es sich um ein branchenweites Vorgehen handelt. Denn es müsste gegen 


jedes Institut, das entsprechende Klauseln verwendet hat, Klagen erhoben werden. Auch die 


Reichweite der Verbraucherschlichtung erscheint im Bereich des Finanzmarktes gering, wie 


sich insbesondere an den geringen Quoten von Schlichtungsverfahren zeigt, die mit der An-


nahme eines Schlichtungsspruchs enden. Gerade für den Bereich unwirksamer allgemeiner 


Geschäftsbedingungen bietet eine behördliche Rechtsdurchsetzung daher erhebliche Vor-


teile. Diese hat zudem den Vorteil, dass bei „anerkannten“ Befugnisnormen häufig auch 


ohne den Erlass einer formellen Verfügung das Recht durchgesetzt werden kann, wie sich 


beispielsweise beim Basiskonto zeigt. 


Die BaFin ist hierfür auch die richtige Behörde. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass die Auf-


sichtsziele, die Stabilität der beaufsichtigten Institute sowie ein funktionsfähiges, stabiles und 


integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten einerseits sowie der kollektive Verbrau-


cherschutz andererseits in Konflikt geraten. Jedoch erscheint es wenig sinnvoll, den Ver-


braucherschutz aus dieser spezialisierten und sachkundigen Behörde herauszulösen. 


 


 


                                                             
57 Stand 22.02.2023 
58 BGH, Urt. v. 06.10.2021, Az. XI ZR 234/20. 
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aa) § 4 Abs. 1a FinDAG 


In Bezug auf § 4 Abs. 1a FinDAG stellt es sich für die Praxis als äußerst schwierig dar, dass 


Inhalt, Umfang und Grenzen der Norm nicht hinreichend geklärt sind. Aus Verbraucher-


schutzperspektive ist es zu begrüßen, dass die BaFin von der ihr – jedenfalls dem Wortlaut 


nach eingeräumten Befugnis – Gebrauch macht und so offene Fragen einer gerichtlichen 


Klärung zuführt.  


Aus Sicht der Projektgruppe sprechen überwiegende Gründe dafür, dass der BaFin umfas-


sende Anordnungsbefugnisse zur Verfügung stehen. Aus der Gesetzesbegründung59 zum 


Kleinanlegerschutzgesetz ergeben sich keine Hinweise darauf, dass das Handeln der BaFin 


auf die Beseitigung von Verstößen gegen höchstrichterliche Rechtsprechung begrenzt sein 


sollte. Auch kann aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber zur Verhinderung von Amtshaf-


tungsansprüchen bewusst einen individuellen Anspruch von Verbrauchern auf ein Tätigwer-


den der BaFin ausschließen wollte, nicht abgeleitet werden, dass damit zugleich auch ein auf 


Folgenbeseitigung gerichtete Handeln im kollektiven Verbraucherinteresse ausgeschlossen 


sein sollte (zu den übrigen Erwägungen siehe B Nr. 3 a) und d)). Teilweise wird mit Blick auf 


§ 4 Abs. 1a FinDAG die Gefahr divergierender Rechtsprechung von Verwaltungs- und Zivil-


gerichten kritisiert. Ein solch geteilter Rechtsweg ist aber grundsätzlich nicht unbekannt. 


Letztlich müsste bei Uneinigkeiten von BGH und BVerwG der Gemeinsame Senat angerufen 


werden (Art. 95 Abs. 3 GG). Zu überlegen wäre aber auch, ob es sinnvoll erscheint Maßnah-


men die Vertragsbedingungen betreffen, dem Zivilrechtswege zuzuweisen, da diese möglich-


erweise sachnäher sind.  


In der Literatur wird teilweise die mangelnde Bestimmtheit des § 4 Abs. 1a FinDAG bemän-


gelt.60 Unabhängig davon, ob man diese Auffassung teilt, könnte es möglicherweise ein An-


satz sein, Regelbeispiele für zulässige Maßnahmen zu formulieren, um die Rechtssicherheit 


von Maßnahmen zu erhöhen. Hierzu könnte beispielsweise die Verpflichtung gehören, Kun-


den über unwirksame Bedingungen zu informieren.  


Die zu erwartende langjährige Auseinandersetzung zur Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfü-


gung der BaFin könnte dazu führen, dass Ansprüche überwiegend verjährt sind, bis das Ver-


fahren abgeschlossen ist. Aus Sicht der Projektgruppe erledigt sich diese Problematik aber 


mit Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie61, da bei richtlinienkonformer Umsetzung von 


                                                             
59 BT-Drs. 18/3994, S. 36 f. 
60 So Möllers, DÖV 2022, 314. 
61 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2020 über Verbandsklagen 
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG. 
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Art. 16 Verbandsklagenrichtlinie ohnehin auch für behördliche Unterlassungs- und Abhilfe-


entscheidungen eine Verjährungshemmung angeordnet werden müsste. Denn es wäre wi-


dersinnig, wenn trotz behördlicher Anordnung zusätzlich noch zivilrechtlich vorgegangen 


werden müsste. Daneben sollte aber auch über Möglichkeiten zur Verfahrenbeschleunigung 


nachgedacht werden, etwa durch Abschaffung des Widerspruchsverfahrens. 


Vor große Herausforderungen stellt es die BaFin darüber hinaus, gegen branchenweite Ver-


stöße vorzugehen, da die „Ressourcen“ auf der Gegenseite ungleich größer sind. Insofern 


bedarf es insbesondere einer guten Ausstattung der Behörden. 


bb) Alternativen zur nachträglichen Missbrauchsaufsicht 


Als Alternative zu einer nachträglichen Missstandsaufsicht könnte über eine Pflicht zur vor-


herigen Genehmigung von AGB nachgedacht werden, wie sie etwa in § 9 BausparkG vorge-


sehen ist und offenbar für Verbraucherdarlehen in Belgien Praxis ist. Die Eingriffsintensität 


einer solchen präventiven Bedingungskontrolle ist jedoch ungleich größer. Für den Versiche-


rungsbereich wurde die präventive Bedingungskontrolle auf Grund europäischer Vorgaben 


grundsätzlich aufgegeben. Zwar existiert ein solches Verbot (soweit ersichtlich) für den Fi-


nanzbereich nicht, gleichwohl erscheint es aus Sicht der Projektgruppe wenig zielführend, 


insoweit einen Schritt „zurück“ zu machen. 


Neben der Allgemeinverfügung könnte die Bußgeldbewehrung von Verstößen gegen Ver-


braucherrechtsvorschriften ein taugliches Mittel sein, Verstöße zu sanktionieren. In Bezug 


auf die im Finanzbereich aktuell besonders relevanten Probleme im Zusammenhang mit All-


gemeinen Geschäftsbedingungen sieht Art. 246e § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 EGBGB 


bereits jetzt eine Bußgeldbewehrung vor, wenn von einem Unternehmer in seinen Allgemei-


nen Geschäftsbedingungen eine Bestimmung empfohlen oder verwendet wird, die nach 


§ 309 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unwirksam ist oder deren Empfehlung oder Verwen-


dung gegenüber Verbrauchern dem Unternehmer durch rechtskräftiges Urteil untersagt 


wurde. Diese Rechtsgrundlage beschränkt sich jedoch auf Sachverhalte mit Auslandsbezug. 


Ein sachlicher Grund, der eine Differenzierung zwischen Auslandssachverhalten sowie sol-


chen mit ausschließlichem Inlandsbezug rechtfertigen würde, ist aus Sicht der Projektgruppe 


nicht erkennbar. Angesichts der weiter Verbreitung der fortgesetzten Verwendung rechtswid-


riger AGB und des erheblichen Schädigungspotentials spricht sie sich insoweit für eine Buß-


geldbewehrung aus. 
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Thesen / Lösungsansätze 


 Die individuelle Rechtsdurchsetzung durch die BaFin hat sich in Bezug auf 


das Basiskonto grds. bewährt und sollte angesichts des besonderen öffentli-


chen Interesses an der Durchsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung beibe-


halten werden.  


 Die Regelung des § 4 Abs. 1a FinDAG sollte grundsätzlich beibehalten wer-


den, jedoch Konkretisierung des Regelungsgehalts durch Regelbeispiele für 


zulässige Maßnahmen iRd § 4 Abs. 1a FinDAG und Beseitigung von ein-


schränkenden Anforderungen.  


 Bußgeldbewehrung bei Verwendung von AGB, die nach § 309 BGB unwirk-


sam sind oder die rechtskräftig für unwirksam erklärt worden sind  


 Zur Verfahrensbeschleunigung Verzicht auf Widerspruchsverfahren prüfen 


 Rechtswegzuweisung zu Zivilgerichten prüfen, soweit es im Kern um vertragli-


che Fragestellungen geht 


 


2. Digitales, E-Commerce, Datenschutz 


Der mit den Begriffen „Digitales, E-Commerce und Datenschutz“ umrissene Bereich lässt sich 


keiner bestimmten Branche zuordnen. Viele und vor allem große marktführende Unternehmen 


haben ihren Sitz außerhalb Deutschlands. Auch wenn es sich um einen heterogenen und 


streng genommen sektorübergreifenden Bereich handelt, gibt es aufgrund der eingesetzten 


Technologien eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten sowohl faktischer als auch rechtlicher Art, 


die für die Verbraucher von Bedeutung sind und eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll er-


scheinen lassen. Hinzu kommt, dass in Kürze mit neuen, unionsweit geltenden Gesetzen für 


bestimmte Aspekte digitaler Dienste (bspw. zu Dark Patterns sowie algorithmenbasierten KI-


Systemen) zu rechnen sein wird, was ebenfalls für eine gemeinsame Betrachtung spricht. 


a) Relevante verbraucherrechtliche Vorschriften und typische Streitfälle  


Im digitalen Bereich besteht v.a. im Fernabsatzgeschäft neben Informationspflichten (z.B. §§ 


312 ff BGB iVm Art. 246a EGBGB) und einem weitreichenden Widerrufsrecht der Schutz durch 


die Impressumspflicht (§ 5 TMG). Außerdem werden Verbraucher vor versteckten Zusatzkos-


ten, Vertragsfallen (Button-Lösung) und nunmehr auch der Erschwerung von Vertragskündi-


gungen („Kündigungs-Button“) geschützt und das UWG nimmt unlautere Geschäftspraktiken 


in den Blick. Ergänzend finden sich Vorschriften zu Preisangaben in § 1 Abs. 1, 2 PAngV, über 


den weitere Transparenz- und Informationspflichten zu den ausgezeichneten Endpreisen oder 
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auch Versandkosten Eingang in den Bestellprozess zwischen Unternehmer und Verbraucher 


finden. Die Fallgestaltungen im Bereich Datenschutz sind vielfältig. Bei dem Besuch einer 


Webseite bspw. fallen im Regelfall eine Vielzahl an Daten an, die der Webseitenbetreiber ver-


arbeitet. Hervorzuheben ist hierbei die Art der gesammelten Daten sowie ihr Nutzungsziel, da 


insbesondere bei der Erstellung von Kundenprofilen, Speicherung von Interessen usw. häufig 


Cookies eingesetzt werden. Nach dem „Planet49“-Urteil62 des BGH sahen sich bspw. die Be-


treiber gezwungen, neue Cookie-Banner zu erstellen. Datenschutzrechtlich spielen hier die 


neuen Bestimmungen des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), 


die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Bezug auf Scoring § 31 Bundesdaten-


schutzgesetz (BDSG) eine Rolle. Im digitalen Bereich können Unternehmen eine Vielzahl von 


Adressaten über verschiedene Plattformen (eigene Website, große Onlinemarktplätze etc.) 


erreichen und so z.B. durch nachteilige AGB, unerlaubte Datenverarbeitung oder Schwierig-


keiten bei der Vertragsrückabwicklung auffallen. Solche Sachverhalte sind daher durch eine 


Gleichartigkeit der Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher geprägt, wohingegen 


die Streitwerte deutlich variieren können. Mitunter sind branchenweite bzw. branchenübergrei-


fende Verhaltensweisen zu beobachten, bspw. zu einer unzureichenden Umsetzung des Kün-


digungsbuttons.63 Hinsichtlich des Phänomens Dark Patterns wird mit dem Digital Services 


Act64 eine weitere Regelungsquelle eröffnet, die je nach Einsatzgebiet und Situation zu beste-


henden Regelungen z.B. im UWG abgegrenzt werden muss. Der Bereich Künstliche Intelli-


genz und Algorithmen, der bspw. im Onlineshopping alltäglich gegenüber Verbraucherinnen 


und Verbrauchern Eingang findet, wird zukünftig mit der geplanten KI-Verordnung65 zumindest 


teilweise reguliert werden. 


 


b) Aufsichtsbehörden und ihre Befugnisse  


Sieht man vom Vollzug der Preisangabenverordnung und der Gewerbeordnung durch die Lan-


desbehörden ab, gibt es für die vertragsrelevanten Verbraucherschutzvorschriften des BGB 


keine Aufsichtsbehörden. Im Bereich Datenschutz überwachen die Datenschutzaufsichtsbe-


                                                             
62 BGH, Urteil vom 28. Mai 2020 - I ZR 7/16 - Cookie-Einwilligung II. 
63 Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Studie „Verbraucherprobleme mit dem Kündigungsbut-


ton“, Stand: 2. Januar 2023, https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-01/23-01-02_Kurzpa-
pier_K%C3%BCndigungsbutton%20%28003%29.pdf (zuletzt abgerufen am 13. Januar 2022). 
64 Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 


Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste). 
65 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschrif-


ten für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter 
Rechtsakte der Union. 



https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-01/23-01-02_Kurzpapier_K%C3%BCndigungsbutton%20%28003%29.pdf

https://www.vzbv.de/sites/default/files/2023-01/23-01-02_Kurzpapier_K%C3%BCndigungsbutton%20%28003%29.pdf





VSMK Projektgruppe  


Behördliche Rechtsdurchsetzung 


62 


 


hörden der Länder die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO und des BDSG bei der Verarbei-


tung personenbezogener Daten. In Art. 57 Abs. 1 DSGVO ist das Aufgabenspektrum der Da-


tenschutzaufsichtsbehörden aufgelistet, welches insgesamt 22 Bereiche umfasst. Gem. Art. 


58 DSGVO verfügen die Datenschutzbehörden über insgesamt 26 konkrete Befugnisse, die 


sich in Untersuchungs- (Abs. 1) und Abhilfebefugnisse (Abs. 2) sowie Genehmigungs- und 


beratende Befugnisse (Abs. 3) unterteilen. Ein Großteil der im Rahmen der Untersuchungs- 


und Abhilfemaßnahmen getroffenen Anordnungen gegenüber den Verantwortlichen bzw. Auf-


tragsverarbeitern kann als Verwaltungsakt iSd § 35 VwVfG qualifiziert werden. Die Abhilfebe-


fugnisse gem. Abs. 2 sind aufsteigend im Sinne von „Eskalationsstufen“ ausgestaltet66, wobei 


sich daraus keine zwingende Rangfolge ergibt67. Exemplarisch für die Möglichkeiten der Da-


tenschutzbehörden sollen hier die Verwarnung bei erfolgten Datenschutzverstößen (lit. b), die 


Anweisungen zur Ausgestaltung bestimmter Verarbeitungsvorgänge (lit. c bis e) bzw. ein di-


rekter Eingriff in diese (lit. f) sowie die Verhängung von Geldbußen gem. Art. 83 DSGVO (lit. i) 


genannt werden. Den Mitgliedsstaaten steht gem. Art. 58 Abs. 6 DSGVO ein Gestaltungsspiel-


raum bzgl. weitergehender Befugnisse zu, von dem in Deutschland bisher kein Gebrauch ge-


macht wurde.  


Von der wettbewerbs- bzw. lauterkeitsrechtlichen Seite her ist die Erweiterung der Kompeten-


zen des Bundeskartellamts (BKartA) im Zuge der 9. GWB-Novelle zu nennen. Damit wurde 


das Aufgabenspektrum des BKartA um eine analysierende (verbraucherrechtliche Sektorun-


tersuchungen gem. § 32e Abs. 5 GWB) und beratende Funktion (amicus curiae Stellungnah-


men gem. § 90 Abs. 6 GWB) hinsichtlich verbraucherschutzrechtlicher Themen erweitert. Der 


auf Grundlage der Sektoruntersuchung erstellte Abschlussbericht kann zudem die Aufgabe 


der Verbrauchersensibilisierung und -information erfüllen. 


Für den Bereich IT-Sicherheit hat der Verbraucherschutzaspekt in jüngerer Zeit in § 3 Abs. 1 


S. 2 Nr. 14a BSIG Eingang gefunden, in welchem daneben auch die Verbraucherinformation 


als behördliche Aufgabe des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ge-


nannt ist. Die Regelung stellt insbesondere die Beratung und Warnung von Verbrauchern in 


Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik unter Berücksichtigung der möglichen Folgen 


fehlender oder unzureichender Sicherheitsvorkehrungen in den Mittelpunkt. Gem. § 7 BSIG 


kann das BSI z.B. Warnungen vor Sicherheitslücken in informationstechnischen Produkten 


und Diensten, vor Schadprogrammen, bei einem Verlust oder einem unerlaubten Zugriff auf 


                                                             
66 Dieterich ZD 2016, 263. 
67 Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann/Polenz, Datenschutzrecht 1. Auflage 2019, Art. 58 Rn. 6. 
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Daten oder Informationen über sicherheitsrelevante IT-Eigenschaften von Produkten ausspre-


chen sowie Sicherheitsmaßnahmen sowie den Einsatz bestimmter Sicherheitsprodukte emp-


fehlen. Zu diesen Zwecken kann das BSI auch Untersuchungen anstellen sowie die Hersteller 


um Auskunft z.B. zu technischen Details ersuchen, § 7a BSIG.  


Neue europäische Regelungen wie der Digital Services Act stellen zudem Umsetzungsbedarf 


in Bezug auf die erforderlichen neuen regulatorischen Aufsichts- und Durchsetzungsstrukturen 


vor. So ist z.B. die Einrichtung und Ernennung eines sog. Koordinators für digitale Dienste 


innerhalb jedes EU-Mitgliedstaates (Art. 49 ff.) vorgesehen, der der zentrale regulatorische 


Ansprechpartner für alle Fragen im Zusammenhang mit der Überwachung und Durchsetzung 


des DSA für die betroffenen Diensteanbieter sein wird. Allerdings können die Mitgliedsstaaten 


weitere zuständige Behörden vorsehen, denen z.B. bestimmte besondere Aufgaben oder Sek-


toren übertragen werden können (Art. 49 Abs. 2). 


 


c) Tatsächliche Aktivitäten der Behörden 


Ausweislich des Tätigkeitsberichts des BKartA 2019/2020 wurde im Rahmen der verbraucher-


rechtlichen Sektoruntersuchungen auch in diesem Berichtszeitraum ein Schwerpunkt auf „ak-


tuelle Themen aus dem digitalen Verbraucheralltag [gelegt], bei welchen Verbraucherrechts-


verstöße naheliegend sind und die Instrumente des zivilrechtlichen Verbraucherschutzes ge-


gebenenfalls an ihre Grenzen stoßen“.68 So wurden die Untersuchungen zu Vergleichsporta-


len, zu Smart-TVs sowie zu Nutzerbewertungen im Internet abgeschlossen und die dazuge-


hörigen Berichte unter vorheriger Stellungnahme interessierter Stakeholder der Öffentlichkeit 


präsentiert. Das BKartA beabsichtigt mit seinen Sektoruntersuchungen nicht nur die Schaffung 


von Transparenz, sondern auch die Herausarbeitung konkreter Probleme und Erstellung von 


Handlungsempfehlungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Unternehmen und 


die Politik.69 Die Erkenntnisse aus den Sektoruntersuchungen ergaben vielfältige Hinweise auf 


Verbraucherrechtsverstöße. So wurden z.B. im Rahmen der Sektoruntersuchung zu Ver-


gleichsportalen teilweise Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften gem. §§ 5 Abs. 


1, 5a Abs. 2, Abs. 6 UWG (Irreführung, Transparenzverstoß, Schleichwerbung) festgestellt.70  


Die Landesdatenschutzbehörden informieren in ihren Tätigkeitsberichten jährlich über 


Schwerpunkte ihrer Arbeit sowie zu verhängten Bußgeldern und Abhilfemaßnahmen oder 


                                                             
68 Tätigkeitsbericht BKartA 2019/2020, S. 140. 
69 Tätigkeitsbericht BKartA 2019/2020, S. 140. 
70 Sektoruntersuchung BKartA Vergleichsportale - Abschlussbericht April 2019, S. 132ff. 
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auch bezüglich ihrer beratenden und informierenden Tätigkeiten. Die Anzahl verhängter Buß-


gelder bewegt sich in den ausgewerteten Berichten71 im zweistelligen Bereich.72 Die Kapazi-


täten hinsichtlich anlassloser Unternehmensprüfungen scheinen dabei eher gering zu sein. 


Dies scheint auch mit der tendenziell anwachsenden Zahl von untersuchungsbedürftigen Be-


schwerden und sonstigen Eingaben zusammenzuhängen. So weist der LDA BY darauf hin, 


dass im Jahr 2021 aufgrund von Personalmangel eine größere Zahl von Vorgängen nicht ab-


geschlossen werden konnte.73 Aus dem 27. Tätigkeitsbericht der LDI NW 2021 lässt sich ein 


deutlicher Schwerpunkt der Abhilfemaßnahmen auf Hinweise gem. Art. 58 Abs. 1 lit. d DSGVO 


gefolgt von Anweisungen nach Art. 58 Abs. 2 lit. d DSGVO und Verwarnungen nach Art. 58 


Abs. 2 lit. b DSGVO entnehmen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Verfahren 


sowohl in zeitlicher als auch in rechtlicher Hinsicht aufwändig seien.74 Daher werde versucht, 


durch Kommunikation mit den Verantwortlichen einvernehmliche Lösungen unterhalb einer 


förmlichen Abhilfemaßnahme zu finden und so auch für die Zukunft eine datenschutzkonforme 


Praxis zu etablieren.75 


Laut dem Bericht des BSI zum Digitalen Verbraucherschutz war das Jahr 2022 wie das Vorjahr  


geprägt von den Themen Phishing, Ransomware und Datenleaks. Daneben spielten Sicher-


heitslücken bei digitalen Diensteanbietern, Schwachstellen in digitalen Verbraucherprodukten 


und Täuschungsversuche bei Onlinediensten eine Rolle.  Infolge von Datendiebstählen per-


sonenbezogener Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern bspw. im Rahmen von 


Ransomware-Angriffen auf Unternehmen wirken sich unzureichende Schutzmaßnahmen un-


mittelbar auf alle Beteiligten aus, so z.B. im Bereich des Online-Shoppings.   


d) Bewertung der Situation im untersuchten Sektor  


Für den Bereich Datenschutz ist festzuhalten, dass die Befugnisse der Datenschutzbehörden 


sehr umfassend sind und ausweislich der Tätigkeitsberichte auch genutzt werden. Allerdings 


hängt der Einsatz sehr stark von den gegebenen Kapazitäten ab, zudem ist mit einer steten 


Zunahme von Beschwerden aufgrund erhöhter Verbrauchersensibilität für Datenschutzthe-


men zu rechnen.76 Die zivilrechtlichen Aktivitäten der Verbraucherverbände und die behördli-


                                                             
71 37. Datenschutz-Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit Baden-Württemberg 2021; 11. Tätigkeitsbericht des Bayerischen Landesamts für Daten-
schutzaufsicht für das Jahr 2021; 27. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein-Westfalen 2021. 
72 In BW wurden im Berichtszeitraum 14, in BY 11 und in NW 57 Bußgeldbescheide verhängt. 
73 LDA BY 11. Tätigkeitsbericht 2021, S. 10. 
74 LDI NW 27. Tätigkeitsbericht 2021, S. 16. 
75 LDI NW 27. Tätigkeitsbericht 2021, S. 16. 
76 LDA BY 11. Tätigkeitsbericht 2021, S. 10. 
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che Rechtsdurchsetzung durch die Datenschutzbehörden scheinen sich grundsätzlich zu er-


gänzen, zumal die Frage der Klagebefugnis bzgl. Datenschutzverstöße auch für Verbraucher-


verbände durch das EuGH-Urteil77 kürzlich geklärt worden ist und die Verbraucherverbände 


somit nicht auf das Tätigwerden der Datenschutzbehörden warten müssen. 


Von Seiten des Bundeskartellamts lässt die Konzentration der bisher durchgeführten Sek-


toruntersuchungen auf Sachverhalte aus dem Bereich des digitalen Verbraucherschutzes da-


rauf schließen, dass dort größere strukturelle Probleme gesehen werden. Die erkenntnisrei-


chen Untersuchungsergebnisse können allerdings derzeit nicht von den Verbraucherverbän-


den in Zivilverfahren verwendet werden78, womit hier Potential für die Rechtsdurchsetzung 


verschenkt wird. 


Grundsätzlich legen die Untersuchungen des BKartA und der tendenzielle Anstieg der Be-


schwerdezahlen bei den Datenschutzaufsichtsbehörden nahe, dass eine Schädigung dem ein-


zelnen Verbraucher nicht immer sofort ins Auge fällt (z.B. beim Einsatz von Algorithmen) bzw. 


der Schaden nicht unmittelbar spürbar oder die Schadenshöhe nicht eindeutig bestimmbar ist 


(z.B. beim unerlaubten Einsatz von Werbetracking-Cookies). Hier scheint ein Informationsde-


fizit auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu bestehen, was durch Phänomene 


wie das privacy paradox79 verstärkt werden könnte. Dabei dürften auch Nachweisprobleme 


eine Rolle spielen, wenn ein bestimmtes Verhalten nicht durchgängig auftritt bzw. kurzfristig 


geändert wird oder das Bewusstsein über die Schädigung erst später eintritt und eine Rekon-


struierung (z.B. über Screenshots) erschwert. Dies deckt sich mit den Feststellungen der Da-


tenschutzaufsichtsbehörden, dass sich entsprechende Verfahren häufig langwierig und tech-


nisch kompliziert darstellen.80 


Im Bereich von Verletzungen allgemeinen Verbraucherrechts mit digitalen Bezügen besteht 


mit den Aktivitäten der Verbraucherzentralen eine zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung. Neben 


Abmahnungen und Unterlassungsklagen können die Verbraucherverbände mit dem Marktbe-


obachter Digitale Welt und dem Frühwarnnetzwerk als Signalgeber für strukturelle Probleme 


in diesem Bereich eingestuft werden.  


                                                             
77 EuGH, Urteil vom 28. April 2022, Rechtssache C-319/20. 
78 Tätigkeitsbericht BKartA 2019/2020, S. 143. 
79 Vgl. u.a. Kozyreva/Herzog/Lorenz-Spreen/Hertwig/Lewandowsky, Artificial Intelligence in Online En-
vironments: Representative Survey of Public Attitudes in Germany, 2020, 


https://pure.mpg.de/rest/items/item_3188061_4/component/file_3195148/content (zuletzt abgerufen am 


6. Mai 2022). 
80 s.o. Fn. 12. 



https://pure.mpg.de/rest/items/item_3188061_4/component/file_3195148/content
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e) Empfehlungen  


Zwar stellt das BKartA einzelne freiwillige Verbesserungsmaßnahmen der Unternehmen im 


Nachgang zu seinen Sektoruntersuchungen fest, konkrete Konsequenzen ergaben sich ange-


sichts der lediglich analysierenden Natur der Sektoruntersuchungen allerdings nicht. Aufgrund 


der Diskrepanz zwischen vom BKartA im Rahmen von Sektoruntersuchungen festgestellten 


Verstößen (die meistens eine gesamte Branche oder einen bestimmten Wirtschaftszweig be-


treffen) und einer fehlenden Weiterverwertung der Ergebnisse drängt sich eine entsprechende 


Ausweitung der Befugnisse des BKartA auf. Daher sollte das BKartA im Rahmen seiner Sek-


toruntersuchungen entsprechende Befugnisse bspw. zur Abstellung von Rechtsverstößen er-


halten81. Bei Einleitung einer neuen Sektoruntersuchung sollte das BKartA die Universal-


rechtsdurchsetzungsbehörde informieren, um Überschneidungen zu vermeiden. Dementspre-


chend wäre zudem außerhalb von Sektoruntersuchungen eine Zuständigkeit der Universal-


rechtsdurchsetzungsbehörde notwendig. Hinsichtlich neuer Zuständigkeiten nach der geplan-


ten KI-Verordnung sowie dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act müssten die 


Zuständigkeiten klar abgegrenzt bzw. entsprechend koordiniert werden, wobei auch hier eine 


vorrangige Zuständigkeit des BKartA bei eingeleiteten Sektoruntersuchungen bestehen sollte. 


Des Weiteren sollten die Hinweise von Netzwerken wie dem Marktbeobachter Digitale Welt 


und dem Frühwarnnetzwerk von einer Universalrechtsdurchsetzungsbehörde z.B. für weiter-


gehende Ermittlungen genutzt werden können. Im Hinblick auf ein Informationsdefizit der Ver-


braucherinnen und Verbraucher z.B. bezüglich eines unerlaubten Einsatzes von Algorithmen 


könnte dieses durch behördliche Warnhinweise der Behörde ausgeglichen werden. 


 


3. Versicherungen 


Die strukturellen Bedingungen der Rechtsdurchsetzung im Bereich von Versicherungen äh-


neln denjenigen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Es besteht ein grundsätzlich wirksa-


mes System von zivilrechtlicher Rechtsdurchsetzung und behördlicher Aufsicht, die auch An-


ordnungen zur Beseitigung von Rechtsverstößen und Missständen einschließt. Auch geht es 


bei Streitigkeiten oft um Beträge, bei denen Verbraucher ein erhöhtes Rechtsverfolgungsin-


teresse haben und durchaus zu klagen bereit sind. 


 


                                                             
81 Der im Zeitpunkt der Fertigstellung des Berichts vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 11. 
GWB-Novelle klammert eine Erweiterung der Befugnisse bei Sektoruntersuchungen im Verbraucherschutz aus-
drücklich aus.  
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a) Relevante verbraucherrechtliche Vorschriften und typische Problemfälle  


Für Verbraucher sind im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen vor allem folgende As-


pekte von Bedeutung: 


 vorvertragliche Informationen, Beratung und Vertragsschluss 


 Beiträge und Risikoeinstufungen 


 Leistungen und Leistungsausschlüsse (Versicherungsbedingungen) 


 Kündigung und Wechsel. 


Hierzu finden sich die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften im BGB (§§ 305 ff), dem 


VVG, der VVG-InfoV und dem VAG. Ergänzend anzuführen sind die Erlaubnispflichten und 


Sachkundeanforderungen für Versicherungsvermittler sowie die Solvabilitätsvorschriften für 


Versicherungsunternehmen, die ebenfalls dem Schutz der Versicherten dienen. 


 


Nach den Jahresberichten des Versicherungsombudsmanns betreffen knapp 25 % der 


Streitfälle zwischen Versicherten und Versicherern (ohne Krankenversicherung) die Sparte 


Lebensversicherungen und Altersvorsorgeprodukte (u.a. Widerrufsrecht, Rückkaufswert, Ab-


laufwert und Provisionen). Ein großer Anteil (23 %) entfällt weiter auf Rechtsschutzversiche-


rungen, bei denen Streit vornehmlich über die Voraussetzungen für die Leistungspflicht so-


wohl individuell als auch hinsichtlich der Wirksamkeit bestimmter Vertragsbedingungen be-


steht. Die Kfz-Haftpflicht und Kasko-Versicherung nehmen gemeinsam mit rund 15 % eben-


falls einen großen Teil der Streitfälle ein, gefolgt von weiteren Schadensversicherungen (u.a. 


Gebäude). Bei den Streitfällen aus dem Bereich der Schadensversicherungen stehen zu-


meist die Schadenshöhe und die Umstände der Schadensverursachung im Mittelpunkt.  


Im Bereich der privaten Krankenversicherung betreffen die Streitfälle vor allem die Höhe der 


abgerechneten Gebühren, Beitragserhöhungen und die medizinische Notwendigkeit einzel-


ner medizinischer Behandlungen.  


 


Daraus ergibt sich, dass Streitfälle im Versicherungsbereich zwar einerseits oft einen starken 


Einzelfallbezug aufweisen (v.a. Schadensversicherung), jedoch andererseits häufig aufgrund 


von Allgemeinen Versicherungsbedingungen oder bestimmten allgemeinen Verfahrenswei-


sen (z.B. Beitrags- und Leistungsberechnungen) gleichartig und damit geeignet für kollektive 


Durchsetzungsmechanismen sind. 
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b) Aufsichtsbehörden und ihre Befugnisse  


Die Aufsicht über das Versicherungswesen ist zweigeteilt. Während die BaFin auf Grund des 


VAG und FinDAG die Aufsicht über die Versicherungsunternehmen führt, liegt die Zuständig-


keit für die Erlaubniserteilung und die damit zusammenhängende Beaufsichtigung der Versi-


cherungsvermittler bei den Industrie- und Handelskammern. 


 


  BaFin 


§ 298 Abs. 1 Satz VAG ermächtigt die BaFin zu allen geeigneten und erforderlichen Maß-


nahmen, um Missstände zu vermeiden oder zu beseitigen. Missstände sind nicht nur Ver-


stöße gegen versicherungsrechtliche Vorschriften, sondern können auch Vorschriften des 


BGB und UWG betreffen. Auch § 4 Abs. 1a FinDAG gibt der BaFin eine allgemeine Anord-


nungsbefugnis zum Schutz der kollektiven Interessen der Verbraucher bei dauerhaften und 


wiederholten Verstößen gegen Verbraucherschutzgesetze. 


Die BaFin kann damit beispielsweise die Verwendung von unwirksamen AGB oder andere 


rechtswidrige Praktiken durch Verwaltungsakt (und Allgemeinverfügung) untersagen (siehe 


Prölls / Dreher, VAG / § 4 FinDAG, Rn. 14). Weder aus § 298 VAG noch aus § 4 Abs. 1a Fin-


DAG ergibt sich dabei eine (generelle) Subsidiarität gegenüber zivilrechtlichen Instrumenten 


(vgl. auch BVerwG Urteil vom 23.06.2010, Az. 8 C 42.09, in dem die Befugnis der BaFin zu 


einer Anordnung betreffend den zivilrechtlichen Anspruch auf Tarifwechsel ohne pauschalen 


Zuschlag offenbar als selbstverständlich angenommen wurde).  


Die BaFin kann sich des Weiteren auf weitreichende Ermittlungsbefugnisse nach den §§ 305 


und 306 VAG stützen (Auskunftsrechte, Prüfungen des Geschäftsbetriebs vor Ort sowie die 


Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung).  


Mit Ausnahme einzelner Informationspflichten im Zusammenhang mit Versicherungsanlage-


produkten sind die kundenbezogenen Pflichten der Versicherungsunternehmen grundsätz-


lich nicht bußgeldbewehrt.  


 


 Landesbehörden (IHK und Gewerbeämter) 


Die Landesbehörden verfügen bei der Aufsicht über Versicherungsvermittler im Wesentli-


chen über folgende Befugnisse: Widerruf der Erlaubnis nach § 49 VwVfG, Gewerbeuntersa-
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gung nach § 35 GewO wegen Unzuverlässigkeit, Bußgelder (u.a. bei Versicherungsvermitt-


lung ohne Erlaubnis und Verstößen gegen Zuwendungsverbote und Pflichten bei der An-


nahme von Zahlungen).  


 


c) Tatsächliche Aktivitäten (Quelle z.B. Jahresberichte, direkte Gespräche mit Mit-
arbeitern, evtl. VZ / vzbv) 
 


Der Jahresbericht 2020 der BaFin weist eine Bearbeitung von mehr als 8.000 Eingaben zu 


Versicherungsunternehmen aus. Aufsichtsschwerpunkte liegen in der Sicherstellung einer 


ordnungsgemäßen Kalkulation von Überschussbeteiligungen und Rückkaufswerten bei Le-


bensversicherungen. Auch prüft die BaFin regelmäßig die Berechtigung von Beitragserhö-


hungen in der PKV. Des Weiteren hat die BaFin Marktuntersuchungen zu Restschuldversi-


cherungen und zur Produktinformation bei Hausrat- und Rechtsschutzversicherungen durch-


geführt. 


Die BaFin wird überwiegend im Wege informellen Verwaltungshandelns tätig. Sie nutzt dabei 


Anhörungen, Hinweise, Informationen und Rundschreiben, um Missstände zu verhindern 


und zu beseitigen. Verwaltungsakte werden in der Regel nicht erlassen. Bußgeldsanktionen 


sind aktuell nicht bekannt.  


 


Zur Aufsicht über Versicherungsvermittler liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Es wird 


davon ausgegangen, dass sich die Aufsicht der Landesbehörden im Wesentlichen darauf be-


schränkt, reaktiv (z.B. auf Hinweise von Konkurrenten) die Erlaubnispflicht, Fortbildungs-


pflichten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit Zuwendungen sowie die geordneten 


wirtschaftlichen Verhältnisse der Vermittler zu überprüfen. Die IHK sieht sich als Vertretung 


der Gewerbetreibenden, nicht jedoch als Verbraucherschutzbehörde. 


 


d) Bewertung und Handlungsbedarf 
 


 Effektivität der zivilrechtlichen Durchsetzung 


Hinsichtlich der Versicherungsbedingungen wird aufgrund der zahlreichen Gerichtsentschei-


dungen von einer relativ hohen „zivilrechtlichen Kontrolldichte“ ausgegangen. Vor allem der 


Bund der Versicherten (BdV) führt regelmäßig Klagen gegen Versicherungsunternehmen, 


die häufig Mustercharakter und Auswirkung auf die gesamte Branche haben. Auch die Fall-


zahlen des Versicherungsombudsmanns und des PKV-Ombudsmanns mit rund 14.000 bzw. 


6.000 Schlichtungsanträgen deuten darauf hin, dass den Verbrauchern grundsätzlich geeig-
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nete Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten zur Seite stehen und auch genutzt werden. Zu be-


achten ist allerdings, dass rund 700 Schlichtungsanträge u.a. wegen der hohen Komplexität 


oder ungeklärter Rechtsfragen nicht weiter behandelt wurden (Zahlen Jahresbericht 2020).  


 


Nach Einschätzung des BdV ist die zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung vor allem für rechts-


schutzversicherte Verbraucher grundsätzlich effektiv. Allerdings bestehen insbesondere bei 


Streitigkeiten, bei denen es auf interne Zahlen des Versicherungsunternehmens und versi-


cherungs-mathematische Kalkulationen ankommt, Beweisprobleme für die Versicherten. Ab-


gesehen von den hohen Kosten eines Rechtsstreits mit Sachverständigengutachten, die 


häufig außer Verhältnis zum individuellen Schaden stehen, gibt es nur eine begrenzte Zahl 


unabhängiger Aktuare.  


 


 Behördliche Rechtsdurchsetzung (strukturell/allgemein) 


Die BaFin verfügt grundsätzlich über ausreichende und wirkungsvolle Handlungsbefugnisse, 


um gegen Rechtsverstöße vorzugehen. Soweit von einem Rechtsverstoß eine Vielzahl von 


Versicherten in gleicher Weise betroffen sind, kann sie im Ergebnis auch individuelle Rechte 


durchsetzen, ohne freilich den einzelnen Verbrauchern einen vollstreckungsfähigen Titel zu 


verschaffen. Die Beschränkung der Aufsichtstätigkeit auf den Schutz kollektiver Interessen in 


§ 294 Abs. 8 VAG und § 4 Abs. 4 FinDAG, mit der vor allem ein Ausschluss von Amtshaf-


tungsansprüchen bezweckt war, führt im Versicherungsbereich bislang zu keinen größeren 


Problemen. 


 


Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die BaFin bei der Rechtsdurchsetzung zugunsten der 


Versicherten auch die Auswirkungen auf die Solvabilität der Versicherungsunternehmen so-


wie auf andere Versichertengruppen im Blick hat (z.B. bei der Verteilung von Bewertungsre-


serven in der Lebensversicherung). Dieser Zielkonflikt resultiert zwangsläufig daraus, dass 


es sich bei Versicherungen um kollektive Systeme handelt. Zu diskutieren wäre gleichwohl, 


ob der Verbraucherschutz zur Vermeidung innerbehördlicher Interessenkonflikte aus der 


BaFin herausgelöst und einer unabhängigen Behörde übertragen werden sollte. 


 


Dessen ungeachtet lässt sich feststellen, dass die von der BaFin getroffenen Maßnahmen 


grundsätzlich hohe Wirkung entfalten, selbst wenn sie im Regelfall informeller Natur sind und 


keine unmittelbare rechtliche Bindung erzeugen. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass die 


Aufsichtstätigkeit der BaFin vorwiegend reaktiv ausgerichtet ist und nur punktuell wirkt.  
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Die Aufsicht über die Versicherungsvermittlung durch die IHK eignet sich aufgrund des Sat-


zungszwecks der IHK als Interessenvertretung der Gewerbetreibenden nur bedingt für die 


Wahrung von Verbraucherbelangen. Insoweit ist ein Rechtsdurchsetzungsdefizit zu vermu-


ten.  


Zwar besteht bei systematischen Beratungsmängeln und Verstößen gegen § 61 VVG eine 


(parallele) Aufsichtszuständigkeit der BaFin, die dem Vernehmen nach jedoch nur in Bezug 


auf die Versicherungsunternehmen selbst wahrgenommen wird. 


 


 Verbesserungsbedarf bei der Rechtsdurchsetzung 


Verbesserungsbedarf besteht aus Sicht der Projektgruppe vor allem hinsichtlich folgender 


Aspekte und Sachverhalte: 


 intransparente und unangemessen benachteiligende AVB 


 Versicherungsunternehmen leisten bei unwirksamen AVB in der Regel von sich aus 


keine Abhilfe für in der Vergangenheit liegende Sachverhalte 


 Intransparenz und methodische Unsicherheit bei der Kalkulation von Beitragserhö-


hungen (PKV) und Berechnung von Rückkaufs- und Ablaufwerten (Lebensversiche-


rung) 


 Zielkonflikte zwischen Solvabilität und Verbraucherschutz innerhalb der BaFin 


 Wahrnehmung der Tätigkeit der BaFin in der Öffentlichkeit 


 Mängel bei der Information und Beratung zu Versicherungsprodukten 


Auch wenn bei zahlreichen Streitfällen v.a. in der Schadens- und Krankenversicherung die 


Frage der Leistungspflicht im Mittelpunkt steht, sieht die Projektgruppe insoweit keine An-


sätze für eine Verbesserung der kollektiven Rechtsdurchsetzung. Die Fälle sind stark ge-


prägt von den Umständen des Einzelfalls. Eine behördliche Rechtsdurchsetzung ist insoweit 


de lege lata und auch de lege ferenda im Wesentlichen darauf beschränkt, Grundsätze für 


die Behandlung von Leistungsanträgen festzulegen oder die Nichtanwendung AGB-rechtlich 


unwirksamer Leistungsausschlüsse anzuordnen. 


 


e) Empfehlungen/ Thesen 


Zu den zuvor (Nr. 3 d) cc) ermittelten Problemschwerpunkten hat die Projektgruppe verschie-


dene Verbesserungsmöglichkeiten untersucht, die im Folgenden dargestellt werden. 
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Eine Rückkehr zu einer behördlichen Vorabkontrolle von Allgemeinen Versicherungsbedin-


gungen wäre aus Sicht der Projektgruppe mit einem kaum zu bewältigenden Aufwand ver-


bunden, zumal hierfür Art. 21 der Richtlinie 2009/138/EG geändert werden müsste und mit 


Blick auf Vertragsklauseln, deren Unwirksamkeit nicht eindeutig ist, weiterhin eine gerichtli-


che Überprüfung möglich bleiben müsste. Die BaFin könnte und sollte dessen ungeachtet in 


ausgewählten Versicherungssparten bzw. bei ausgewählten Versicherungsprodukten regel-


mäßige Marktuntersuchungen durchführen. Auch sollte die BaFin, wenn sie unwirksame Ver-


tragsbedingungen oder unzulässige Verfahrensweisen feststellt, eine aktivere Rolle einneh-


men und auch für Sachverhalte in der Vergangenheit auf eine Abhilfe zugunsten der be-


troffenen Verbraucher hinwirken.  


Hinsichtlich der Beitragserhöhungen in der PKV sieht die Projektgruppe kaum zusätzliche 


Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung. Die Darlegungs- und Be-


weislast für die Angemessenheit einer Beitragsänderung liegt beim Versicherungsunterneh-


men. Eine stärkere Nutzung der Ermittlungsbefugnisse, die der BaFin nach den §§ 305 und 


306 VAG zustehen, dürfte daher die Situation der Versicherten nicht wesentlich verbessern. 


Zudem wird auch eine behördliche Vorabkontrolle nichts daran ändern können, dass Kran-


kenversicherungen auf Grund steigender Ausgaben ihre Beiträge regelmäßig anpassen. 


Für die Versicherten oftmals nur schwer überprüfbar sind die Berechnungen der Ansprüche 


aus Lebensversicherungen (u.a. Rückkaufswert bei vorzeitiger Beendigung, Auszahlung, Be-


wertungsreserven). Die BaFin sollte durch Rundschreiben die Überprüfbarkeit erleichtern 


und eine einheitliche, rechtskonforme Berechnungspraxis fördern. Allerdings kann dies nicht 


die individuelle Prüfung mit entsprechender fachkundiger Beratung im Einzelfall ersetzen, die 


den hierfür qualifizierten Rechtsdienstleistern vorbehalten bleiben sollte.  


Die BaFin könnte gleichwohl einen Beitrag zur Erleichterung der Rechtsdurchsetzung leisten, 


wenn sie als Sachverständiger, sachverständiger Zeuge oder in anderer Form bei Gerichts-


verfahren beigezogen werden könnte. Sie hat dank ihrer Ermittlungsbefugnisse Zugang zu 


unternehmensinternen Zahlen, deren Kenntnis für die Klärung von Ansprüchen von Verbrau-


chern von großer Bedeutung sein kann. Allerdings unterliegen die der BaFin bekanntgewor-


denen vertraulichen Informationen der Geheimhaltung nach § 309 VAG (siehe auch Art. 64 


RL 2009/138/EG). Die Projektgruppe erkennt die grundsätzliche Bedeutung der Vertraulich-


keit behördlicher Ermittlungen für eine effektive Aufsichtstätigkeit an, spricht sich aber zu-


gleich für die Möglichkeit aus, jedenfalls bei Verbandsklagen im Sinne des VDuG die Ermitt-


lungsergebnisse der BaFin – notfalls in einem in camera Verfahren – verwertbar zu machen 


und insoweit auf eine Änderung von Art. 64 der Richtlinie 2009/138/EG hinzuwirken. 
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Unter Abwägung der Vor- und Nachteile sieht die Projektgruppe derzeit davon ab, eine Aus-


gliederung des Verbraucherschutzes aus der BaFin und Aufnahme in eine eigenständige, 


dem Verbraucherschutz verpflichtete Behörde zu empfehlen.  


Insgesamt wird man die gesetzlichen Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung durch die BaFin 


als ausreichend betrachten können, was jedoch nicht die Empfehlung ausschließt, dass die 


BaFin stärker die ihr zur Verfügung stehenden präventiven Instrumente sowie die Möglichkeit 


der Information der Öffentlichkeit über konkrete Rechtsverstöße nutzt. Mit Blick auf die struk-


turellen Gegebenheiten bei der Beaufsichtigung der Versicherungsvermittler durch die IHK 


der Länder wäre es außerdem wichtig, dass die BaFin umfassend ihre Aufsichtsaufgabe in 


Bezug auf die Beratungspflichten der Versicherungsvermittler nach § 61 VVG wahrnimmt.  


 


 Die Möglichkeiten der zivilrechtlichen und der behördlichen Rechtsdurchsetzung im 


Versicherungsbereich werden grundsätzlich als ausreichend angesehen, wobei sich 


die Situation für rechtsschutzversicherte Verbraucher deutlich günstiger darstellt.  


 Der BaFin stehen umfassende Befugnisse zur Verfügung, die zum Schutz kollektiver 


Verbraucherinteressen auch Anordnungen zur Erfüllung individueller Verbraucher-


rechte zum Gegenstand haben können.  


 Da sich das informelle Verwaltungshandeln als wirkungsvoll erweist, erscheint derzeit 


eine Stärkung der Möglichkeit von Bußgeldsanktionen nicht zwingend geboten.  


 Die Geheimhaltungsverpflichtung der BaFin ist der Sache nach gerechtfertigt, aller-


dings sollte die Möglichkeit angestrebt werden., die BaFin als Sachverständige oder 


sachverständigen Zeugen bei Verbandsklagen beizuziehen. 


 Soweit die Länder durch Industrie- und Handelskammern die Aufsicht über die Versi-


cherungsvermittlung ausüben, stellt der Verbraucherschutz kein eigenständiges Auf-


sichtsziel dar. Die BaFin sollte ihre Aufsichtsaufgabe hinsichtlich der Erfüllung grund-


legender Beratungspflichten stärker wahrnehmen.  


 Da es trotzdem immer wieder dazu kommt, dass Versicherungsunternehmen und 


Versicherungsvermittler ihre gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen nicht er-


füllen und ein erfolgreicher Rechtsstreit für Verbraucher vor allem bei Streitigkeiten, 


bei denen versicherungsmathematische Kalkulationsgrundlagen eine Rolle spielen, 


nur schwer zu führen ist, sollte die BaFin noch stärker von ihren Möglichkeiten Ge-


brauch machen. Dies kann auch weiterhin durch informelles Verwaltungshandelns 


geschehen, wobei in Einzelfällen durchaus auch Verwaltungsakte und Allgemeinver-


fügungen angezeigt sein können. Auch kann die Öffentlichkeitsarbeit der BaFin zum 
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Verbraucherschutz bei Versicherungen intensiviert werden und damit die präventive 


Wirkung stärken.  


 


 


4. Telekommunikation 


Der Telekommunikationssektor umfasst zahlreiche für Verbraucher relevante Themen: vom 


klassischen Festnetzanschluss über Mobilfunk- und Internetverträge wird der weit überwie-


gende Teil von Verbrauchern bereits mit telekommunikationsrechtlichen Verträgen in Berüh-


rung gekommen sein. Das Spektrum der finanziellen Relevanz ist von geringfügigen Abbu-


chungen durch Drittanbieter bis hin zu zweijährigen Vertragsbindungen mit Gerätekauf dabei 


sehr groß. 


Der folgende Abschnitt setzt sich mit den behördlichen Befugnissen der Bundesnetzagentur 


(BNetzA) zum Schutz von Verbrauchern im Telekommunikationssektor auseinander und 


nimmt nach einer Darstellung der Kompetenzen der BNetzA nach dem Telekommunikations-


gesetz (TKG) sowie der aktuellen Maßnahmen der BNetzA eine Analyse und Bewertung unter 


dem Gesichtspunkt der behördlichen Rechtsdurchsetzung vor.  


a) Relevante verbraucherrechtliche Vorschriften und typische Streitfälle 


Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind im Bereich der Telekommunikation insbesondere 


der Vertragsschluss, der Erhalt vorvertraglicher Informationen, die Beratung vor, während und 


zur Vertragsbeendigung, Widerruf, Kündigung, Anbieterwechsel sowie die Beratung und Un-


terstützung in Fällen von Leistungsstörungen relevant. 


Die wesentlichen, für Verbraucher relevanten Vorschriften finden sich vornehmlich im Tele-


kommunikationsgesetz (TKG) sowie in den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Ge-


setzbuches (BGB) und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). 


b) Aufsichtsbehörden und ihre Befugnisse  


Die Aufsicht über den Telekommunikationsmarkt liegt im Aufgabenbereich der BNetzA. Die 


BNetzA übernimmt als zentrale Infrastrukturbehörde für Energie, Telekommunikation, Post 


und Eisenbahnen (§ 2 I Nr. 2 Bundesnetzagentur-Gesetz) Regulierungs- und Überwachungs-


aufgaben zugunsten eines fairen Wettbewerbs. Sie ist für den Vollzug des TKG zuständig und 


übernimmt gleichzeitig wesentliche Aufgaben des Verbraucherschutzes im Bereich der Tele-


kommunikation (§ 2 II Nr. 3 TKG). Dabei hat sie einen angemessenen Ausgleich zwischen 


Wettbewerb und Verbraucherschutz zu finden und gleichzeitig die Funktions- und Leistungs-


fähigkeit des Marktes zu gewährleisten. 
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Der BNetzA stehen zahlreiche verbraucherschutzrelevante Befugnisse zur Verfügung – von 


dem Erlass von Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen über den Erlass von Ab-


schaltungs- und Untersagungsverfügungen bis hin zur Bereitstellung von Instrumenten und 


Informationen. Einzelne Befugnisse werden im folgenden Kapitel näher dargestellt. 


 Regelungs- und Festlegungskompetenz 


In zahlreichen Vorschriften des TKG ist die BNetzA zum Erlass von Allgemeinverfügungen und 


sonstigen Vorgaben zur Konkretisierung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften befugt 


bzw. wurde ihr die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen von Bundesministerien 


übertragen.82 Die Regelungs- und Festlegungskompetenzen betreffen beispielsweise Min-


destanforderungen an Informationen, die Verbrauchern vor Vertragsschluss bereitgestellt wer-


den müssen, die Konkretisierung von Einzelheiten zur verbraucherseitigen Kündigung von 


Verträgen, Einzelheiten für den Anbieterwechsel und die Rufnummernmitnahme (§ 59 VIII 1 


TKG) sowie für den Umzug (§ 60 IV TKG) und die Möglichkeit zur Verpflichtung von Dienste-


anbietern zur Datenerhebung und Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Messung. Im Bereich der 


Nummerierung (§§ 108 ff. TKG) verfügt die BNetzA über die Möglichkeit zur Regelung von 


Preisangaben, Preisansagen und Preisanzeigen (§§ 109 ff. TKG), kann Einzelheiten zu Preis-


höchstgrenzen festlegen und durch Allgemeinverfügung Einzelheiten im Bereich der Tarifie-


rung regeln (§ 112 TKG). Die BNetzA hatte seit 2012 für Fälle einer länger andauernden Ver-


sorgungsunterbrechung während eines Anbieterwechsels die Möglichkeit des sog. Eskalati-


onsverfahren geschaffen, bei dem sie das Verbraucheranliegen an den betroffenen Anbieter 


weiterleiten kann. Letzterer ist unter kurzer Fristsetzung dazu verpflichtet, eine einzelfallbezo-


gene Erklärung zu dem Verbraucheranliegen abzugeben. Die Festlegung wurde zuletzt auf-


grund der Neufassung des TKG überarbeitet. 


Mit Neufassung des TKG im Jahr 2021 wurde der BNetzA im Bereich der Kundenschutzvor-


schriften in § 57 IV TKG zudem die Möglichkeit der Konkretisierung, wann Verbrauchern eine 


zur Minderung oder Kündigung berechtigende Leistungsabweichung vorliegt, eingeräumt. 


 Bereitstellung und Zertifizierung von Instrumenten und Systemen 


Die BNetzA stellt Instrumente bereit, mit denen Verbraucher beispielsweise verschiedene In-


ternetzugangsdienste und öffentliche nummerngebundene interpersonelle Telekommunikati-


onsdienste vergleichen und beurteilen können. Ebenso kann sie die von Dritten bereitgestell-


ten Vergleichsinstrumente zertifizieren oder Dritte mit der Zertifizierung beauftragen. 


                                                             
82 Die nach § 52 TKG bestehende Möglichkeit des Erlasses von Rechtsverordnungen zur Förderung der Transpa-
renz und zur Einrichtung von Kostenkontrollmaßnahmen wurde gemäß § 52 VI 1 auf die BNetzA übertragen. 
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Mit der von der BNetzA bereitgestellten sog. Breitbandmessung können Verbraucher anbie-


terunabhängig ihre Breitbandanschlüsse überprüfen. Die Anwendung dient für stationäre Breit-


bandanschlüsse als ein von der Bundesnetzagentur bereitgestellter Überwachungsmechanis-


mus im Sinne des § 57 IV 1 Nr. 1 TKG als Nachweisverfahren über eine Abweichung der 


vertraglich vereinbarten Leistung gegenüber der tatsächlich erreichten Breitbandgeschwindig-


keiten und stellt nach erfolgreicher Durchführung der Tests den Nachweis darüber aus, ob 


eine Minderleistung nach TKG besteht.  


Ergänzend wurde die Plattform der Breitbandmessung um die Funktion der „Funklocherfas-


sung“ erweitert. Die Ergebnisse werden online auf der Homepage der Breitbandmessung be-


reitgestellt. 


 Handlungsmöglichkeiten gegenüber Unternehmen  


Zur Durchsetzung der verbraucherschützenden Vorschriften des Telekommunikationsrechts 


werden der BNetzA verschiedene Befugnisse eingeräumt. Gegenüber Telekommunikations-


unternehmen kann die BNetzA mit Verfügungen, Verpflichtungen und Bußgeldern regulierend 


tätig werden und damit die Einhaltung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften sicherstel-


len. 


Im Bereich der Kundenschutzvorschriften des TKG kann sie beispielsweise Anbietern Ver-


pflichtungen auferlegen (§ 51 III 2 TKG), Maßnahmen zur Sicherstellung von Verbraucher-


rechten und Anbieterpflichten ergreifen (§ 52 III 2 TKG; § 53 I TKG), Unternehmen zur Daten-


erhebung oder zur Durchführung von Messungen verpflichten (§ 55 IV2 TKG) 


Nach § 123 I TKG hat die BNetzA umfassende Befugnisse im Rahmen der Nummernverwal-


tung und kann Anordnungen und andere geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung 


gesetzlicher Vorschriften, sonstigen aufgrund des TKG ergangenen Verpflichtungen sowie der 


seitens der BNetzA erteilten Bedingungen über die Zuteilung von Nummern treffen. 


Von besonderer praktischer Relevanz ist die Möglichkeit der BNetzA, bei Verstößen gegen die 


in § 7 I, II 2 Nr. 1 UWG unzulässige Telefonwerbung ohne vorherige Einwilligung ein Bußgeld 


bis zu 300.000 Euro zu verhängen.  


 Veröffentlichung von Informationen 


Das TKG räumt der BNetzA zahlreiche Befugnisse zur Sammlung und Veröffentlichung von 


Informationen ein, um dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und insbesondere der Ver-


braucher Rechnung zu tragen. Zudem kann sie Unternehmen zur Bereitstellung und Veröf-
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fentlichung von Informationen verpflichten. Nach § 52 IV, VI 1 TKG kann die BNetzA beispiels-


weise Rahmenvorschriften zur Transparenzförderung sowie zur Informationsveröffentlichung 


zwecks Kostenkontrolle erlassen. Weitere Beispiele finden sich in den §§ 5, 12 und 36 TKG. 


 Schlichtungsstelle Telekommunikation 


Die auf Grundlage des TKG geschaffene und bei der BNetzA angesiedelte Schlichtungsstelle 


Telekommunikation kann bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Telekommunikations-


anbietern zur Vermittlung eingeschaltet werden. Sie ist eine behördliche Schlichtungsstelle 


nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Hier kann auf Antrag ein Schlichtungsverfahren 


über die in § 68 I Nr. 1 bis 3 TKG aufgeführten kundenschützenden Vorschriften eingeleitet 


werden. Einzelheiten des Verfahrens hat die BNetzA in einer Schlichtungsordnung geregelt 


(vgl. § 68 III 1 TKG). Die Teilnahme an dem Schlichtungsverfahren ist für beide Parteien frei-


willig. 


c) Tatsächliche Aktivitäten 


Im Folgenden werden verschiedene, verbraucherrelevante Maßnahmen der BNetzA im Be-


reich Telekommunikation anhand des zuletzt veröffentlichten Tätigkeitsberichts Telekommu-


nikation der Jahre 2020 und 2021 und den Tätigkeitsberichten der Schlichtungsstelle Tele-


kommunikation aus den Jahren 2020 bis 2022 dargestellt.  


  Erlass von Allgemeinverfügungen und sonstigen Vorgaben 


Im Rahmen ihrer Regelungs- und Festlegungskompetenz hat die BNetzA im Bereich der neu 


kodifizierten Verbraucherrechte der Minderung und außerordentlichen Kündigung (§ 57 TKG) 


eine Allgemeinverfügung zu den Minderungsregelungen sowie einer Handreichung  für Ver-


braucherinnen und Verbraucher, wie eine mangelhafte Leistung nachgewiesen werden kann, 


erlassen. Im Bereich des mobilen Bezahlens hat die BNetzA im Jahr 2020 Vorgaben festge-


legt, die für das Bezahlen von Abonnements und Einzelkäufen über die Mobilfunkrechnung 


gelten.  


Im fünften Betriebsjahr der Breitbandmessung von Oktober 2019 bis September 2020 wurden 


insgesamt 1.397.472 valide Messungen – für stationäre Breitbandanschlüsse 949.141 und für 


mobile Breitbandanschlüsse 448.058 – vorgenommen.  Im Vergleich zum vorherigen Berichts-


zeitraum von 2018/2019 wurden mit 1.356.984 Messungen geringfügig mehr Messungen 


durchgeführt.   Bei den Messungen der stationären Breitbandanschlüsse ist während der 


Corona-Pandemie ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen.   


Zur Funklocherfassung benennt die BNetzA im letzten Tätigkeitsbericht 2020/2021 keine kon-


kreten Konsequenzen, die aus den gemeldeten Funklöchern folgen. 
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 Eskalationsverfahren 


Im Jahr 2020 hat die BNetzA weniger als 1.000 Eskalationsverfahren bearbeitet.  Auch wurden 


im Zuge dieser Verfahren keine Anordnungen getroffen oder Bußgelder verhängt. 


 Verfügungen und Verbote 


Hervorzuheben ist hier der Bereich des Rufnummernmissbrauchs, in dem die BNetzA in den 


Jahren 2020 und 2021 nach entsprechenden Verbraucherbeschwerden mittels Abschaltungs-


verfügungen, Untersagungsverfügungen sowie Fakturierungs- und Inkassierungsverboten ins-


besondere gegen die Dienstebetreiber vorging, um Verbraucher effektiv zu schützen und Ruf-


nummernmissbrauch zu begegnen.  Auf dem Internetauftritt der BNetzA veröffentlichte diese 


auch in den Jahren 2020/20201 laufende Maßnahmen im Bereich des Rufnummernmiss-


brauchs. 


 Verhängung von Bußgeldern 


Unerlaubte Telefonwerbung beschäftigte Verbraucher:innen und auch die BNetzA in beson-


derem Maße: allein im Jahr 2020 wurden laut Tätigkeitsbericht Bußgelder in Höhe von 1,35 


Mio. Euro verhängt. Die in den vergangenen Jahren festgestellte Tendenz zunehmender Be-


schwerdezahlen wird auch im Jahr 2021 deutlich.  Thematische Schwerpunkte bei unerlaubter 


Telefonwerbung bildeten Finanz- und Versicherungsprodukte sowie Energieversorgung. 


 Schlichtungsstelle 


Im zuletzt veröffentlichten Tätigkeitsbericht der Schlichtungsstelle im Jahr 2022 wurden 1848 


Anträge auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens gestellt.83 Im Jahr 2021 gingen 1622 An-


träge bei der Schlichtungsstelle ein;84 Im Jahr 2020 waren es 1848 Anträge.85  Festzuhalten 


ist, dass sich die Ablehnungsquote im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren erheblich ver-


ringerte.86 Grund hierfür ist u.a. die TKG-Novelle im Jahr 2021, in der die Voraussetzungen für 


die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens gesenkt wurden. Der Anwendungsbereich des 


Schlichtungsverfahren wurde nun auf Sachverhalte, die lediglich im Zusammenhang mit kun-


denschützenden Regelungen des TKG stehen, erweitert. Damit wurden insbesondere Fälle 


betreffend die Umsetzung, den Abschluss oder die Beendigung von Verträgen sowie die Ver-


tragslaufzeit erfasst, die insgesamt 32 Prozent aller Schlichtungsanträge im Jahr 2022 aus-


machten.87 


                                                             
83 Tätigkeitsbericht Schlichtungsstelle Telekommunikation 2022, Bundesnetzagentur, S. 7. 
84 Tätigkeitsbericht Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 2020, Bundesnetzagentur, S. 7. 
85 Tätigkeitsbericht Schlichtungsstelle Telekommunikation 2021, Bundesnetzagentur, S. 7. 
86 Tätigkeitsbericht Schlichtungsstelle Telekommunikation 2022, Bundesnetzagentur, S. 9. 
87 Tätigkeitsbericht Schlichtungsstelle Telekommunikation 2022, Bundesnetzagentur, S. 7. 
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 Eskalationsverfahren 


Bei einer länger andauernden Versorgungsunterbrechung  während eines Anbieterwechsels 


wenden sich zahlreiche Verbraucherinnen an die BNetzA. Hierbei tritt die BNetzA in einer we-


sentlichen Rolle zwischen Verbraucherin und Telekommunikationsanbieter auf. Dieser steht 


die Möglichkeit zu, im Rahmen des sog. Eskalationsverfahrens das Verbraucheranliegen an 


den betroffenen Anbieter weiterzuleiten. Letzterer ist unter kurzer Fristsetzung dazu verpflich-


tet, eine einzelfallbezogene Erklärung zu dem Verbraucheranliegen abzugeben. Im Jahr 2020 


hat die BNetzA weniger als 1.000 Eskalationsverfahren bearbeitet. Auch wurden keine Anord-


nungen getroffen oder Bußgelder verhängt.88 


d) Bewertung und Empfehlungen 


Die zahlreichen Verbraucherbeschwerden, die jährlich bei der BNetzA eingehen, bieten einen 


umfassenden Überblick über aktuelle verbraucherrelevante Themen und fließen in die 


Schwerpunktsetzung der Tätigkeit der BNetzA ein, die entsprechende präventive und rechts-


gestaltende sowie repressive Maßnahmen ergreift. Die 40.000 schriftlichen Verbraucheranfra-


gen im Zeitraum 2020/2021 nebst weiteren 5138 Anträgen und Anfragen an die Schlichtungs-


stelle in den Jahren 2020 und 202189 verdeutlichen die hohe Bedeutung der BNetzA als Ad-


ressat für Verbraucheranliegen. Als niederschwellig zu erreichende Anlaufstelle für Verbrau-


cherbeschwerden erfüllt die BNetzA zudem eine wesentliche Sensorfunktion zur Identifikation 


von verbraucherschutzrechtlichen Missständen im Telekommunikationssektor.  


  Grundsätzlich wirksame Befugnisse 


Positiv zu bewerten ist, dass die BNetzA im Telekommunikationssektor mit zahlreichen Befug-


nissen zur Durchsetzung von Verbraucherrechten sowie zur Stärkung der Rechtsposition von 


Verbrauchern ausgestattet ist und von den Befugnissen umfassend Gebrauch gemacht wird. 


Die BNetzA nimmt ihre Aufgabe des Verbraucherschutzes insbesondere durch das gezielte 


Einwirken auf Telekommunikationsunternehmen, durch die Ausgestaltung verbraucherschüt-


zender Vorschriften sowie durch die Bereitstellung von Informationen und Online-Plattformen 


wahr. Mittels Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen und sonstigen Vorgaben kann die 


BNetzA gezielt Verbraucherrechte konkretisieren. Dank der damit verbundenen Bußgeldbe-


währung bei Verstößen haben die Maßnahmen der BNetzA einen erheblichen Wert bei der 


                                                             
88 Tätigkeitsbericht Telekommunikation 2020/2021, Bundesnetzagentur, S. 234. 
89 Tätigkeitsbericht Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 2020, Bundesnetzagentur, S. 7; Tätig-
keitsbericht Schlichtungsstelle Telekommunikation 2021, Bundesnetzagentur, S. 7. 
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Gewährleistung des Verbraucherschutzes im Bereich der Telekommunikation. Damit kommt 


ihnen insgesamt ein hoher Wirkungsgrad zu. 


Insbesondere das Eskalationsverfahren sowie die Breitbandmessung BNetzA bieten Verbrau-


chern behördliche Unterstützung bei der effektiven Durchsetzung ihrer Rechte. Bei beiden 


Verfahren nimmt die BNetzA auf außergerichtlicher Ebene eine wesentliche Rolle zwischen 


Verbraucher und Anbieter ein: Beim Eskalationsverfahren verpflichtet sie die Anbieter zur kurz-


fristigen Abhilfe der Versorgungsstörung, bei der Breitbandmessung stellt sie Verbrauchern 


ein Instrument zur Verfügung, um etwaige Verstöße gegen vertragliche Vereinbarungen fest-


stellen und gegenüber dem Anbieter effektiv durchsetzen zu können.  


  Grenzen der Rechtsdurchsetzung auf dem Zivilrechtsweg 


Insgesamt verdeutlicht die Ausgestaltung der behördlichen Durchsetzungsbefugnisse von 


Verbraucherrechten im Telekommunikationsbereich die Fokussierung auf die zivilrechtliche 


Rechtsdurchsetzung innerhalb Deutschlands. Eine Durchsetzung individueller Verbraucher-


rechte findet ausschließlich auf freiwilliger Ebene im Bereich der bei der BNetzA angesiedelten 


Schlichtungsstelle Telekommunikation statt. Dies wird beispielhaft bei den in der TKG-Novelle 


2021 eingeführten Minderungs- und Kündigungsrechten deutlich: das sinnvolle, von der 


BNetzA bereitgestellte Rechtsdurchsetzungstool der Breitbandmessung wird durch die Hür-


den der Durchsetzung des individuellen Rechtsanspruchs, mit denen sich Verbraucher kon-


frontiert sehen, geschwächt. 


Auch das oben beschriebene „rationale Desinteresse“ an der Durchsetzung von Verbraucher-


rechten stellt ein zentrales Problem im Telekommunikationsbereich dar. Zahlreiche Streuschä-


den werden von Verbrauchern aufgrund des geringen Streitwertes und der finanziellen und 


zeitlichen Hürden nicht auf individualrechtlichem Wege geltend gemacht. Zwar stehen der 


BNetzA auch hier Befugnisse, wie dem Erlass einer Allgemeinverfügung zur Einführung des 


Redirect-Verfahrens und des Kompensationsmodells im Bereich der Drittanbieter zeigt, zu, 


jedoch mangelt es in solchen Fällen an einer effektiven Rechtsdurchsetzung auf dem Zivil-


rechtsweg.  


  Zuständigkeitserweiterung auf zivilrechtliche Fallgestaltungen 


Die BNetzA  ist im Anwendungsbereich des TKG zwar mit vielfältigen Befugnissen ausgestat-


tet, allerdings nicht für diejenigen Anliegen zuständig, die auf zivilrechtlichen Regelungen be-


ruhen. So trifft die BNetzA bei den praxisrelevanten Fällen des Vertragsschlusses sowie der 


Durchsetzung von Widerrufs- und Kündigungsrechten auf Grundlage zivilrechtlicher Regelun-


gen keine Zuständigkeit. Diese Abgrenzung ist aus Verbrauchersicht nicht offensichtlich.  Zwar 


wurde die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle mit der TKG-Novelle im Jahr 2021 erweitert, 







VSMK Projektgruppe  


Behördliche Rechtsdurchsetzung 


81 


 


was zu einer Verbesserung der Verbraucherrechtsdurchsetzung geführt hat, jedoch leidet die 


Durchsetzungskraft der Verbraucherrechte weiterhin unter der Maßgabe der Freiwilligkeit. Auf-


grund der branchenweiten Rechtsverstöße mit Einzelfallcharakter, bei denen zudem eine Be-


weisführung oft erschwert ist, können Musterfeststellungsklagen ebenfalls keine Abhilfe schaf-


fen. Verbraucher sind hier auf den Individualrechtsweg verwiesen. Hier wird ein erhebliches 


Rechtsdurchsetzungsdefizit im Telekommunikationssektor erkannt. Aus Sicht der Projekt-


gruppe wird daher eine Ausweitung der Zuständigkeit der BNetzA auf zivilrechtliche Fallkons-


tellationen zur Verbesserung der Effektivität der Verbraucherrechtsdurchsetzung angeregt. 


Weiterhin könnte eine Befugniserweiterung der BNetzA zu anonymen Testkäufen sein, um 


Defizite der Rechtsanwendung in der Praxis zu identifizieren zu können. 


 


5. Energie  


 


a) Relevante verbraucherrechtliche Vorschriften (einschl. Hinweis auf nicht in 
Spezialgesetzen geregelte Grundlagen wie allg. Vertragsrecht, AGB-Recht) und typi-
sche Streitfälle  


 


Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind im Zusammenhang mit Energieverträgen vor 


allem folgende Aspekte von Bedeutung: 


 Versorgungssicherheit und Vertragserfüllung, 


 Wahlfreiheit und Anbieterwechsel, 


 Schutz vor unangemessenen Preisen, 


 Transparenz der Preisgestaltung, 


 Kündigung und 


 Verhinderung von Strom- und Gassperren. 


Wichtige gesetzliche Regelungen finden sich im Energiewirtschaftsgesetz (z.B. gesetzliche 


Verpflichtung zur Grundversorgung mit Energie mit Kontrahierungszwang nach § 36 


EnWG, Regelung der Ersatzversorgung gem. § 38 EnWG, Anforderungen an Vertragsin-


halte und die Abrechnung §§ 40 ff. EnWG), die für die Grundversorgung durch die 


StromGVV und die GasGVV mit Vorgaben u. a. zum Vertragsschluss, zu Preisanpassun-


gen und zu Versorgungssperren, insbesondere bei Zahlungsrückständen ergänzt werden 


(vgl. v. a. §§ 5 und 19 Strom- und GasGVV). Daneben ist der in § 29 GWB verankerte 


Schutz vor Preismissbrauch zu erwähnen.  
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Im Zusammenhang mit Anschlussunterbrechungen durch den Netzbetreiber spielt außer-


dem § 24 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) bzw. § 24 Niederdruckanschluss-


verordnung (NDAV) eine Rolle. 


Außerdem sind die Vorschriften des BGB u. a. zur Wirksamkeit von AGB, Laufzeit und 


Kündigung(-sfrist) sowie § 315 bei Preiserhöhungen zu beachten.  


 


b) Aufsichtsbehörden und ihre Befugnisse  


 


 Bundesnetzagentur 


Aufsichtsbehördliche Befugnisse der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden sind in den 


§§  65  ff. EnWG vorgesehen, sie beziehen sich auf Verstöße gegen das EnWG, die GVV 


und die NAV. Daneben wurden jüngst die Eingriffsbefugnisse gegen Energielieferanten, bei 


denen Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bestehen, gestärkt (§ 5 Abs. 4 


und 5 EnWG). Zuständig ist die Bundesnetzagentur (BNetzA). 


Zu den Befugnissen der BNetzA im Einzelnen: 


Nach eigenen Angaben90 prüft die BNetzA fortlaufend, ob die Energieversorgungsunterneh-


men die energierechtlichen Verpflichtungen einhalten. Sie kann aufsichtsrechtliche Schritte 


einleiten, wenn der Verdacht besteht, dass Energieunternehmen gegen das Energiewirt-


schaftsgesetz verstoßen. Dabei wird jeweils berücksichtigt, inwieweit sich Anhaltspunkte für 


systematische Missstände ergeben. 


Konkret eröffnet § 65 Abs. 1 EnWG der BNetzA schon bei drohendem Verstoß gegen Vor-


schriften des EnWG die Möglichkeit einer Verbots- oder Abstellungsverfügung, gem. § 65 


Abs. 1 S. 2 EnWG kann sie verhaltensorientierte und – nachrangig – auch strukturelle Abhil-


femaßnahmen ergreifen. Diese Untersagungsbefugnis wird durch die Gebots- oder Anord-


nungsverfügung in § 65 Abs. 2 EnWG ergänzt, beide stehen jedoch in keinem Rangverhält-


nis91 zueinander, können also auch zeitgleich ausgesprochen werden. 


Praktisch bedeutet dies, dass die Bundesnetzagentur etwa unseriöse Geschäftspraktiken 


verbieten und Unternehmen verpflichten kann, rechtswidrige Preiserhöhungen gegenüber 


Haushaltskundinnen und -kunden zurückzunehmen, sowie bei Missachtung ein Zwangsgeld 


gem. § 94 EnWG androhen und durchsetzen kann. 


                                                             
90https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20211111_Energieverbraucher.html  
91 Theobald/Kühling/Theobald/Werk EnWG, § 65 Rn. 24 



https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20211111_Energieverbraucher.html
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 Bundeskartellamt 


Das Bundeskartellamt schützt den Wettbewerb auf den Märkten, die den Energienetzen vor- 


und nachgelagert sind. Diese Märkte umfassen insbesondere die Energieerzeugung, den 


Energiehandel und die Versorgung von Endverbraucherinnen und Endverbrauchern. Soweit 


Kartellverstöße bzw. missbräuchliche Verhaltensweisen in ihrer Wirkung nur ein Bundesland 


betreffen, sind die Landeskartellbehörden zuständig92. 


 


Das Bundeskartellamt kann  


- im Rahmen von Fusionskontroll-, Kartell- und Missbrauchsverfahren – auch zum 


Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern - tätig werden. Es kann insoweit Ab-


stellungs- sowie Rückerstattungsverfügungen93 aussprechen (§ 32 GWB), die 


ggf., d. h. z. B. im Fall missbräuchlich erhöhter Preise, an Endkundinnen und End-


kunden auszuzahlen sind. Diese Kompetenzen finden sich, wenngleich primär bezo-


gen auf die Erstattung staatlicher Ausgleichszahlungen, auch in den wegen der aktu-


ellen Energiekrise eingeführten Gesetzen für Preisbremsen bei Strom und Gas94 


(§ 39 StromPBG, § 27 ErdgasWärmePBG). 


Darüber hinaus kann es Verpflichtungszusagen für bindend erklären (§ 32b GWB) 


oder Bußgelder verhängen (§ 81 GWB).  


Dagegen hat es keine konkreten behördlichen Eingriffsbefugnisse im allgemeinen 


Verbraucherrecht95. 


- Sektoruntersuchungen durchführen, wenn wettbewerbsrechtliche Verzerrung ver-


mutet wird und gem. § 32e Abs. 5 GWB explizit auch bei begründetem Verdacht auf 


erhebliche, dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vor-


schriften, die nach ihrer Art oder ihrem Umfang die Interessen einer Vielzahl von Ver-


braucherinnen und Verbrauchern beeinträchtigen. Dabei stehen ihm die wichtigsten 


Ermittlungsbefugnisse wie das Auskunfts- und Herausgabeverlangen nach § 59 GWB 


                                                             
92 vgl. die Zuständigkeitsregelungen in §§ 48, 49 GWB 
93 der Klarstellung in § 32 Abs. 2a GWB, dass die Kartellbehörde eine Rückerstattung der aus dem kartellrechtswidrigen Ver-
halten erwirtschafteten Vorteile anordnen kann, liegt u.a. eine Entscheidung des BGH in der Rechtssache Stadtwerke Uel-
zen (Urtei vom 10.12.2008, Az. KVR 2/08) zugrunde, mit der die Erstattung der Vorteile, in diesem Fall missbräuchlich er-
höhter Gaspreise an die Endkundinnen und –kunden, für grundsätzlich möglich erklärt wurde. 
94 https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004683.pdf https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004685.pdf  
95 siehe Tätigkeitsbericht des BKartA von 2019/2020, S. 14 https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publika-
tion/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publication-
File&v=5 



https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/sektoruntersuchungen_node.html;jsessionid=8642E9CF6F303AD5812F5C0263609A2C.2_cid371

https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004683.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004685.pdf

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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zur Verfügung. Infolgedessen können branchenspezifische Probleme aufgezeigt und 


Handlungsempfehlungen gegeben werden. 


- als „amicus curiae“ in bestimmten verbraucherrechtlichen Verfahren Einsicht in die 


Gerichtsakten nehmen und aus objektiver Sicht eine Stellungnahme abgeben (§ 90 


Abs. 6 GWB) 


Im Rahmen des Energiemonitorings verfolgt das Bundeskartellamt gemeinsam mit 


der Bundesnetzagentur die Entwicklungen auf den Strom- und Gasmärkten.  


Beobachtet werden gem. § 48 Abs. 3 GWB der Grad der Transparenz, auch der 


Großhandelspreise, der Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und der Umfang 


des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkundenebene sowie an Energiebörsen. 


Die Ergebnisse des Monitorings werden jährlich in einem Bericht veröffentlicht. 


c) Tatsächliche Aktivitäten der Behörden 


 Bundesnetzagentur  


Ausweislich des Jahresberichts der BNetzA aus dem Jahr 202196 erreichten im Jahr 2021 


rund 21.840 Anfragen und Beschwerden den Verbraucherservice Energie der BNetzA. Im 


Vergleich zum Vorjahr war dies ein Anstieg um rund 18 %. Etwa 11.007 Anfragen gingen te-


lefonisch, 8.934 als E-Mail, 1.480 über das Online-Formular und 419 auf dem Postweg ein. 


Im vierten Quartal 2021 stiegen die Verbraucheranfragen deutlich an, nachdem einige Ener-


gieanbieter auf die steigenden Preise am Strom- und Gasmarkt reagierten. Themenschwer-


punkte waren Abrechnungen, Preis- und Abschlagserhöhungen, verzögerter Lieferanten-


wechsel und vertragliche Streitigkeiten. 


Den Pressemitteilungen der Bundesnetzagentur ist die Durchführung folgender Aufsichtsver-


fahren zu entnehmen: 


- Am 05.10.202197 verhängte die BNetzA gegen zwei Marktakteure wegen Marktmani-


pulationen am Stromgroßhandelsmarkt Bußgelder i. H .v. insgesamt 375.000 Euro. 


Ziel dieser Maßnahme war der Schutz von Endverbraucherinnen und Endverbrau-


chern sowie die Gewährleistung erschwinglicher Energiepreise. 


                                                             
96 erschienen am 03.06.2022, https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilun-


gen/DE/2022/20220603_Jahresbericht.html 
97 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20211005_BussgeldMarktmanipula-


tion.html  



https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220603_Jahresbericht.html

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220603_Jahresbericht.html

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20211005_BussgeldMarktmanipulation.html

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/20211005_BussgeldMarktmanipulation.html
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- Am 08.02.202298 untersagte die BNetzA einem Energieunternehmen die nicht mit 


dem Energierecht zu vereinbarende Erhöhung von Abschlagszahlungen und drohte 


ein Zwangsgeld i.H.v. 100.000 Euro jeweils für die Sparten Strom und Gas an. 


- Am 01.09.202299 verpflichtete die BNetzA zwei Unternehmen, rechtswidrige Preiser-


höhungen gegenüber Haushaltskundinnen und -kunden zurückzunehmen, weil sie 


diese nicht rechtzeitig über Preiserhöhungen informiert hatten. Bei Missachtung der 


Rücknahmeverpflichtung drohte sie ein Zwangsgeld in Höhe von 100.000 Euro an. 


- Am 11.04.2023 hat die Bundesnetzagentur ein Verfahren zur Untersagung der Tätig-


keit als Energielieferant gegen ein Unternehmen eingeleitet, um die Leistungsfähig-


keit des Unternehmens und die Zuverlässigkeit der Geschäftsführung zu überprüfen. 


Das Unternehmen war bereits in der Vergangenheit als Energielieferant tätig, hatte 


die Verträge mit seinen Kundinnen und Kunden aber zum 2. Dezember 2021 kurzfris-


tig beendet und die Beendigung seiner Tätigkeit ggü. der Bundesnetzagentur ange-


zeigt. Nun zeigte es erneut die Aufnahme einer Tätigkeit als Energielieferant gem. § 5 


Abs. 2 S. 1 EnWG an100. 


 


 Bundeskartellamt 


Die personellen Ressourcen des Bundeskartellamts werden nach eigenen Angaben101 pri-


mär für die verbraucherrechtlichen Sektoruntersuchungen eingesetzt. 


Im Energiebereich hat das Bundeskartellamt zum Schutz von Verbraucherinnen und Ver-


brauchern wegen mangelnden Wettbewerbs bei Fernwärme und Heizstrom sowie zur Infra-


struktur bei Ladesäulen Sektoruntersuchungen102 durchgeführt. Die Sektoruntersuchung zu 


Stromerzeugung und -großhandel befürwortete die Einrichtung einer Markttransparenzstelle 


für den Großhandel mit Strom und Gas, welche seit Ende 2012 die Preisbildung gemäß der 


tatsächlichen Marktverhältnisse überwacht und insofern zumindest mittelbar faire Endkun-


denpreise und damit Verbraucherinteressen berücksichtigt. 


                                                             
98 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220208_BK6_Aufsichtsverfah-


ren.html?nn=265778 , das Verfahren war am 11.11.2021 eingeleitet worden 
99 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220901_BK6_Primastrom_Voxener-
gie.html, das Verfahren war am 24.05.2022 eingeleitet worden 
100 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/20230411_gasDE.html;jsessio-
nid=0829C80AD7EECBFE8720DBB2ED8065CA?nn=265778  
101https://www.bundeskartellamt.de/DE/Verbraucherschutz/verbraucherschutz_node.html , siehe Ausführungen zum 
„Amicus curiae“, 2. Absatz 
102 Fernwärme (August 2012), Stromerzeugung und -großhandel (Januar 2011), Heizstrom (September 2010), Sachstandsbe-
richt zur laufenden Sektoruntersuchung Infrastruktur bei Ladesäulen (Oktober 2021), wonach „denkbare Maßnahmen zur 
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit bzw. der Preistransparenz für Verbraucher überwiegend außerhalb des Bereichs der 
Kartellrechtsanwendung liegen“ (S. 8). 



https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220208_BK6_Aufsichtsverfahren.html?nn=265778

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220208_BK6_Aufsichtsverfahren.html?nn=265778

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220901_BK6_Primastrom_Voxenergie.html

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/20220901_BK6_Primastrom_Voxenergie.html

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/20230411_gasDE.html;jsessionid=0829C80AD7EECBFE8720DBB2ED8065CA?nn=265778

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/20230411_gasDE.html;jsessionid=0829C80AD7EECBFE8720DBB2ED8065CA?nn=265778

https://www.bundeskartellamt.de/DE/Verbraucherschutz/verbraucherschutz_node.html
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Der Einsatz als „amicus curiae“ erfolgt nur (vgl. § 90 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 S. 4 und Abs. 2 


GWB analog) in ausgewählten Fällen auf Eigeninitiative des Bundeskartellamts, weil die Ge-


richte im Unterschied zur parallelen Regelung im Kartellrechtsbereich nicht zur lückenlosen 


Unterrichtung des Bundeskartellamts über alle verbraucherrechtlichen Streitigkeiten ver-


pflichtet sind und zum anderen, weil sich die Beteiligung auf Verfahren mit Streitgegenstän-


den von öffentlichem Interesse beschränkt. Nach eigenen Angaben im Tätigkeitsbericht 


2019/2020103 hat das Bundeskartellamt sich auch an Zivilverfahren mit energierechtlichen 


Bezügen beteiligt. 


Der Schwerpunkt der Missbrauchsverfahren lag im Zeitraum 2019/2020 auf dem digitalen 


Bereich, im Bereich der Energiewirtschaft wurden keine durchgeführt. 


Im Zuge der am 15.12.2022 beschlossenen Gesetze zur Einführung einer Strompreisbremse 


(StromPBG) und einer Preisbremse für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme (Erdgas-


WärmePBG)104 hat das Bundeskartellamt mit dem organisatorischen Aufbau einer Abteilung 


zur Durchsetzung des dort geregelten Missbrauchsverbots begonnen. Der Fokus liegt auf 


dem Schutz der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sollten Unternehmen ohne eigene Kos-


tensteigerung Preise erhöhen und so staatliche Subventionen missbräuchlich in Anspruch 


nehmen. Man geht davon aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher von Preiserhöhun-


gen während der Laufzeit der Preisbremsen nicht betroffen sind, solange sie nicht das gede-


ckelte Entlastungskontingent von i.d.R. 80 % des Vorjahresverbrauchs überschreiten105.  


 


d) Bewertung der Situation im untersuchten Sektor 


 


 Effektivität der zivilrechtlichen Rechtsdurchsetzung 


Außergerichtlich besteht gemäß § 111a EnWG die Möglichkeit, Beanstandungen in Form ei-


ner Verbraucherbeschwerde zu äußern. Wird dieser seitens des Unternehmens innerhalb 


von vier Wochen nicht abgeholfen, kann bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. gem. § 111b 


EnWG ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, das für die Verbraucher kostenfrei ist 


und i.d.R. innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein soll.  


                                                             
103 S. 47 des Tätigkeitsberichts 2019/2020, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsbe-
richte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5 
104 https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004683.pdf, https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004685.pdf 
105 vgl. Begründung zu § 27 des ErdgasWärmePGB und Pressemeldung des Bundeskartellamts vom 20.12.2022, 


https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/20_12_2022_Energiepreis-
bremse.html?nn=3591286, wobei fraglich ist, ob eine Erstattung an Verbraucherinnen und Verbraucher bei einer Preiserhö-
hung jenseits der Deckelung nicht von § 27 Abs. 2 Nr. 2 ErdgasWärmePBG erfasst wäre. 



https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202019_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5

https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004683.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/20/046/2004685.pdf

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/20_12_2022_Energiepreisbremse.html?nn=3591286

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/20_12_2022_Energiepreisbremse.html?nn=3591286
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Ausweislich des Tätigkeitsberichts der Schlichtungsstelle Energie für das Jahr 2021106 gin-


gen dort rund 7.700 Anträge bezogen auf 409 Versorgungsunternehmen ein, wovon allein 


rund 1.450 ein einzelnes betrafen, sie richteten sich vorrangig gegen die Nichtauszahlung 


von in Abrechnungen ausgewiesenen Guthaben, erhebliche Erhöhungen von Abschlägen 


bzw. Preisen, Kündigung v. Lieferverträgen bzw. Einstellung der Belieferung ohne vorherige 


Ankündigung, das Zustandekommen eines Vertrags bzw. vereinbarter Laufzeiten und Preise 


nach telefonischem Werbeanruf eines Lieferanten107. 


In gut 84 % der Schlichtungsverfahren konnte eine Einigung zwischen den Parteien erzielt 


werden, in 19 Fällen steht die Anerkennung von Schlichtungsempfehlungen noch aus. Den 


Ausführungen zur Schlichtungspraxis ist jedoch zu entnehmen, dass der Schlichtungsge-


danke einer schnellen Befriedigung immer dann an seine Grenzen stößt, wenn einzelne Un-


ternehmen nicht kooperieren bzw. wenn die Rechtsauslegung bei neuen Fallgestaltungen – 


mangels gefestigter Rechtsprechung – streitig bleibt108. Weiterhin ist davon auszugehen, 


dass bei einem in einer Vielzahl von Fällen unrechtmäßig handelndem Unternehmen nur ein 


Teil der Betroffenen die Hilfe der Schlichtungsstelle (bzw. ggf. die Verbraucherzentralen) auf-


sucht (bzw. den Gerichtsweg beschreitet), so dass die sog. „Streuschäden“ nicht hinreichend 


kompensiert werden. 


Im Wege der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung wurden seit 2018 insgesamt fünf Musterfest-


stellungsklagen109 gegen Energieunternehmen anhängig gemacht, wovon vier vom vzbv und 


eine von der Verbraucherzentrale Hessen anhängig gemacht wurde. Der vzbv obsiegte in 


erster Instanz, gegen die Entscheidung des OLG München wurde seitens der Beklagten je-


doch Revision beim BGH eingelegt. In den übrigen Verfahren stehen die Urteile noch aus. 


Auf Nachfrage teilte der vzbv mit, dass er 22 Energieunternehmen im Jahr 2021 und 45 


Energieunternehmen im Jahr 2022 abgemahnt habe. Im Übrigen konnte der vzbv aber keine 


repräsentative Aussage darüber treffen, wie viele Abmahnungen und Klageverfahren von 


den Verbraucherzentralen bundesweit im Übrigen anhängig gemacht wurden und mit wel-


chem Erfolg. 


                                                             
106 https://www.schlichtungsstelle-energie.de/presse.html, im Jahr 2020 waren es knapp 4.000 Anträge. 
107 Letzteres bezogen auf im Wesentlichen zwei Unternehmen. 
108 Ersteres im Fall des Unternehmens, das die Guthabenauszahlung verweigerte (S. 11 des Tätigkeitsberichts), letzteres 
nach den Kündigungen preisgünstiger Lieferverträge, in denen die Schlichtungsanträge auf Wertersatz geändert wurden (S. 
14).  
109 vzbv gegen den Insolvenzverwalter der BEV Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft mbH (OLG München, MK 2/19) 


erfolgreich, aber Revision eingel. am 10.08.2020 vor dem BGH (Az. VIII ZR 237/20), VZ Hessen gegen die Stromio GmbH 
(OLG Hamm, I-2 MK 1/22), vzbv gegen die GASAG AG (Kammergericht Berlin MK 1/22 EnWG), vzbv gegen die voxenergie 
GmbH (Kammergericht Berlin, 27 MK 1/22), vzbv die primastrom GmbH (Kammergericht Berlin, 16 MK 1/22). 



https://www.schlichtungsstelle-energie.de/presse.html
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Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sind diese in der überwiegen-


den Zahl erfolgreich, in ihrer Wirkung aber sehr begrenzt. Denn selbst wenn mehrere paral-


lele Verfahren angestrengt werden, wird nur ein kleiner Teil der Betroffenen erfasst. Für die 


Mehrzahl der Verbraucherinnen und Verbraucher hat die konkret entschiedene Problematik 


nur noch „historischen Wert“, weil gerade unseriös agierende Unternehmen bis zur gerichtli-


chen Klärung längst andere Methoden (wie angepasste AGB-Klauseln) gefunden haben, um 


ihr Geschäftsgebaren fortzusetzen. Damit erreichen zivilrechtliche Verfahren, auch in der 


Sichtbarkeit im Sinne einer Warnung für (noch) nicht Betroffene, keine Breitenwirkung und 


dauern zu lange. 


 


 Effektivität der behördlichen Rechtsdurchsetzung 


Die Befugnisse der Bundesnetzagentur, über Verbots- oder Abstellungs- bzw. Gebots- oder 


Anordnungsverfügungen und die Androhung von Zwangsgeldern erscheinen durchaus ge-


eignet, unseriöse Geschäftspraktiken zu unterbinden und Kompensationen für Verbrauche-


rinnen und Verbraucher, etwa durch Rücknahme überhöhter Abschläge oder unrechtmäßiger 


Preiserhöhungen zu erzielen. Dennoch stehen einer hohen Zahl von Verbraucherbeschwer-


den von fast 22.000 im Jahr 2021 lediglich drei Aufsichtsverfahren im selben Zeitraum ge-


genüber, im Jahr 2022 waren es nur zwei. Diese geringe Anzahl ist sicher nicht allein der 


Bündelungswirkung der Verfahren zuzuschreiben. Nach Einschätzung der Verbraucherzent-


rale Rheinland-Pfalz mangele es der Bundesnetzagentur an den nötigen Ressourcen, vor al-


lem im personellen Bereich, um die Aufsicht über die Netzbetreiber effektiver wahrnehmen 


zu können. 


Beim Bundeskartellamt zeigt sich bislang ein ähnliches Bild: Trotz der Möglichkeit, Miss-


brauchsverfahren verbunden mit Abstellungs- bzw. Rückerstattungsverfügungen im Energie-


sektor auch zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern durchzuführen, wurden die 


personellen Ressourcen des Bundeskartellamts im Zeitraum des letzten Tätigkeitsberichts 


2019/2020 vorrangig für Sektoruntersuchungen eingesetzt, die nicht den Energiebereich be-


trafen, gleiches gilt für die im selben Zeitraum durchgeführten Missbrauchsverfahren. Frag-


lich ist, ob mit dem Aufbau der Abteilung zur Durchsetzung der Missbrauchsverbote im Zu-


sammenhang mit Gas- und Strompreisbremse der Fokus auch auf die Endverbraucherinnen 


und -verbraucher gerichtet und verstetigt werden könnte. 
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e) Empfehlungen 


Die Bundesnetzagentur sollte 


- dafür Sorge tragen, dass sie personelle Kapazitäten – auch angesichts der aktuellen 


Herausforderungen für die Versorgungssicherheit im Energiesektor - derart bündelt, 


dass ihre Kompetenz sowohl als Aufsicht der Energieversorger wie auch als An-


sprechpartnerin für Verbraucherverbände und Verbraucherinnen und Verbraucher 


stets gewährleistet ist, 


- berechtigt sein, schon vor Markteintritt eine Eignungsprüfung für Energieversorgungs-


unternehmen durchzuführen, 


- gesetzlich ermächtigt werden, anhand bestimmter Kriterien zu überprüfen, ob sich die 


Unternehmen innerhalb einer bestimmten Frist nach Markteintritt „bewährt“ haben, 


- eine regelmäßige oder anlassbezogene Prüfungspflicht haben, die über die in 


§ 5 Abs. 4 S. 2 EnWG bestehende Prüfberechtigung hinausgeht, 


- über ein verschlanktes Verfahren der Regulierung/Sanktionierung verfügen,  


d.h. aufsichtsrechtlich einschreiten dürfen bzw. müssen, wenn hinreichende Ver-


dachtsmomente für ein Fehlverhalten von Energieversorgern vorliegen. Das sollte ge-


geben sein, wenn auf der Basis eigener Erkenntnisse kollektive Verbraucherinteres-


sen verletzt werden oder Verbraucherinnen und Verbraucher, Verbraucherverbände, 


Behörden oder die Schlichtungsstelle Energie gleichartige Beschwerden in einer fest-


zulegenden Zahl von Fällen zum selben Unternehmen vortragen sowie 


- vorhandene Instrumente so nutzen, dass kurzfristig Bußgeldbescheide in empfindli-


cher Höhe – gemessen am verursachten Schaden – (gem. § 95 EnWG) erlassen o-


der (gem. § 5 EnWG) die Marktteilnahme untersagt werden kann110.  


 


Das Bundeskartellamt sollte 


- nachhaltig und personell die Missbrauchsaufsicht mit dem Fokus auf kollektive Ver-


braucherinteressen verstärken und verstetigen, 


- .  


- angesichts der sehr großen Preisunterschiede in der Grundversorgung regelmäßige 


kartellrechtliche Prüfungen wegen des Verdachts eines Marktmissbrauchs durchfüh-


ren 


                                                             
110 wobei die Ermächtigungsgrundlage des § 5 S. 4 EnWG als speziellere Regelung der generellen Eingriffsermächtigung 


nach § 65 Abs. 1 EnWG vorgeht, Bernhard Schex, Kommentar zum EnWG, 2. Aufl. 2019, § 5 Rn 20 
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- sowie 


- Abstellungsbefugnisse haben und Rückerstattungsverfügungen gezielt zur Durchsetzung 


verbraucherschützender Vorschriften im Energierecht111 einsetzen können. 


 


6. Sektorübergreifendes Verbraucherrecht  


 


Zum Bereich des sektorübergreifenden Verbraucherrechts lassen sich das allgemeine und 


besondere Vertragsrecht zählen, insbesondere die Regelungen der §§ 312 ff. BGB über Ver-


braucherverträge (u.a. Informationspflichten und Widerrufsrecht), die AGB-Vorschriften und 


das Gewährleistungsrecht bei Kauf, digitalen Produkten und Werkleistungen.  


Weiter sind die Vorschriften zum Schutz vor Irreführung und lauteren Geschäftspraktiken im 


UWG, das Kartellrecht und das Preisangabenrecht zu nennen. Auch das Datenschutzrecht 


sowie ggf. die geplanten Vorschriften der EU zu Digitalen Diensten (COM (2020) 825 final) 


und Künstlicher Intelligenz (COM/2021/206 final) wirken sektorübergreifend. 


 


a) Bedarf für behördliches Tätigwerden 


Ein Bedarf für behördliches Tätigwerden kann dort bestehen, wo eine Vielzahl von Verbrau-


chern durch rechts- und vertragswidriges Verhalten eines oder mehrerer Unternehmer in 


nicht unerheblicher Weise nachteilig in ihren Belangen betroffen ist und eine allein zivilrecht-


liche Durchsetzung sich als nicht ausreichend effektiv erweist. Die Fallgestaltungen können 


dabei in ihren Strukturen sehr unterschiedlich sein. Das Spektrum reicht beispielsweise von 


unseriösen und bisweilen auch strafrechtlich relevanten Geschäftspraktiken wie Vertragsfal-


len (Internet, untergeschobene Verträge bei telefonischer Kundenansprache, Telekommuni-


kationsverträge), Wucherpreisen für Schüsseldienste oder „Kaffeefahrten“ über branchenty-


pische unzulässige AGB (z.B. Kündigungsregelungen bei Fitness-Studios) bis hin zur mas-


senhaften Nichterfüllung von Rückzahlungsansprüchen nach corona-bedingten Reisestornie-


rungen. Auch die systematische Erschwerung der zur Geltendmachung von Verbraucher-


rechten notwendigen Kommunikation (z.B. in Bezug auf Widerruf, Kündigung oder zentrale 


                                                             
111 Im Tätigkeitsbericht 2019/2020 heißt es hierzu:“ Konkrete behördliche Eingriffsbefugnisse im Verbraucherrecht sowie 


eine Möglichkeit zu Abstellungs- oder Rückerstattungsverfügungen hat das Bundeskartellamt nicht. Vor dem Hintergrund 
der mit den Sektoruntersuchungen und dem Instrument des „Amicus curiae“ gewonnenen Erfahrungen wird perspektivisch 
auch eine Entscheidungsgrundlage dafür entstehen, ob und in welchem Umfang neben dem bewährten System der zivil-
rechtlichen Durchsetzung auch behördliche Befugnisse zur Durchsetzung verbraucherschützender Vorschriften zweckmäßig 
erscheinen könnten“. 
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Kundenrechte) kann als Beispiel angeführt werden. Weiter zu nennen wären Massenscha-


densfälle aufgrund des Verhaltens eines einzelnen Unternehmens (z.B. Abgasmanipulation 


bei Dieselfahrzeugen), Unternehmensinsolvenzen (z.B. Air Berlin, Bayerische Energieversor-


gungsgesellschaft), kartellrechtswidrige Vereinbarungen zulasten der Endverbraucher oder 


Verstöße gegen das Datenschutzrecht (z.B. soziale Netzwerke, Internet-Suchmaschinen, 


Verwendung von Cookies). Die beispielhafte Aufzählung zeigt, dass es sich sowohl um an-


dauernde und wiederkehrend Verhaltensweisen wie auch singuläre, häufig durch besondere 


Situationen ausgelöste Fälle handeln kann. 


Für die meisten der angesprochenen Beispiele ist charakteristisch, dass zivilrechtliche Ver-


fahren oftmals zu aufwendig sind und nicht mit der gebotenen Schnelligkeit den Verbrau-


chern zu ihrem Recht verhelfen. Deutlich zeigt sich dies bei den covid-bedingten Stornierun-


gen von Flügen und Reisen, bei denen Tausende von Verbrauchern viele Monate auf die 


Rückzahlung des Reisepreises warten mussten. Auch werden Verbandsklagen nur einen 


Teil der Problemfälle abdecken können.  


 


b) Bestehende behördliche Befugnisse 


Dass die Rechtsdurchsetzung im allgemeinen Verbraucherrecht über zivilrechtliche Instru-


mente erfolgt, heißt nicht, dass es keinerlei Anknüpfungspunkte für behördliches Handeln 


gäbe. 


Zum einen verfügt das Bundeskartellamt (BKartA) seit Juni 2017 über die Möglichkeit der 


Sektoruntersuchung, wenn ein begründeter Verdacht auf erhebliche, dauerhafte oder wieder-


holte Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften besteht, die nach ihrer Art oder 


Umfang die Interessen einer Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern beeinträchti-


gen (§ 32e Abs. 5 GWB). 


Zum anderen können die Gewerbeämter mit der Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO ge-


gen Gewerbetreibende vorgehen, die sich als unzuverlässig erweisen. Zudem können sich 


aus dem Preisangabenrecht Anknüpfungspunkte ergeben, um gegen bestimmte unlautere 


Geschäftspraktiken vorzugehen (z.B. Vertragsfallen, bei denen mit intransparenten Preisan-


gaben Unentgeltlichkeit vorgetäuscht wird). Auch ermöglichen die sicherheitsrechts- und po-


lizeirechtlichen Befugnisse einzelner Länder allgemein Maßnahmen zur Beseitigung von Ge-


fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, was zumindest in der Theorie Maßnahmen 


bei der Verletzung verbraucherrechtlicher Vorschriften einschließen könnte.  
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Allerdings hat das BKartA im Verbraucherschutz bislang keine echten Anordnungsbefug-


nisse. Es führt zwar regelmäßig Sektoruntersuchungen durch (aktuell zum Einsatz von Sco-


ring-Verfahren im Online-Handel), jedoch sind die Handlungsbefugnisse auf die Überprüfung 


und ggf. Feststellung von Missständen beschränkt. Inwieweit die Erkenntnisse aus Sektorun-


tersuchungen für zivilrechtliche Abmahnungen und Unterlassungsklagen und damit tatsäch-


lich zur Rechtsdurchsetzung genutzt werden, müsste näher untersucht werden. Gleiches gilt 


für die Frage, ob und in welchem Maß allein die Durchführung einer Sektoruntersuchung die 


betroffenen Unternehmer zu einer Verhaltensänderung und Einstellung eines Rechtsversto-


ßes veranlasst. 


Die den Landesbehörden zustehenden Handlungsbefugnisse spielen mit Ausnahme des 


Vollzugs der Preisangabenverordnung bislang keine größere Rolle im Verbraucherschutz. 


Die Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO gibt nach herrschender Meinung112  nur in abso-


luten Ausnahmefällen eine Handhabe bei Verstößen gegen wettbewerbs- und zivilrechtliche 


Bestimmungen, da „öffentliche Belange nicht berührt seien“. Auch wenn man diese Auffas-


sung nicht teilt und systematische Verbraucherrechtsverstöße zulasten einer Vielzahl von 


Verbrauchern (zurecht) als eine Gefährdung öffentlicher Belange ansieht, bleibt die Schwie-


rigkeit, dass es sich bei der Gewerbeuntersagung um einen erheblichen Eingriff handelt, der 


zum einen in den typischen Fallgestaltungen unverhältnismäßig sein dürfte und zum anderen 


keinen Ansatz bietet, um die Folgen eines bereits verwirklichten Rechtsverstoßes zu beseiti-


gen und einen Ausgleich der dem Verbraucher entstandenen Nachteile und Schäden herbei-


zuführen. 


Bußgeldsanktionen durch das Umweltbundesamt sind zwar bei bestimmten unlauteren Ge-


schäftspraktiken und Verstößen gegen verbraucherrechtliche Vorschriften nach Umsetzung 


der Modernisierungsrichtlinie grundsätzlich möglich (§§ 5c, 20 UWG; Art. 246e EGBGB), je-


doch sind sie auf weitverbreitete Rechtsverstöße mit Bezug zu anderen EU-Staaten be-


schränkt, die Gegenstand eines koordinierten Verfahrens nach der CPC-Verordnung sind.   


c) Schaffung behördlicher Durchsetzungsinstrumente im allgemeinen Verbrau-
cherrecht 


Aus dem Befund der Rechtsdurchsetzungsdefizite im allgemeinen Verbraucherrecht und der 


Grenzen der zivilrechtlichen Durchsetzung ergibt sich die Frage, ob behördliche Rechts-


                                                             
112 Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, § 35, Rn. 62. 
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durchsetzungsmechanismen zu einer Verbesserung beitragen könnten und wie die entspre-


chenden Befugnisse ausgestaltet sein sollten. Dabei lässt sich nach folgenden Handlungs-


zielen unterscheiden: 


 Beendigung eines Rechtsverstoßes 


 Beseitigung der Folgen eines Rechtsverstoßes  


 Sanktion und Prävention 


 Aufklärung und Information. 


Für alle der genannten Handlungsziele kann ein grundsätzlicher Bedarf festgestellt werden.  


 


 Beendigung und Folgenbeseitigung 


Zur Beendigung und Folgenbeseitigung könnte eine Aufgabenzuweisung und Handlungser-


mächtigung entsprechend den für die BaFin in § 4 Abs. 1a FinDAG und das BKartA nach § 


32e Abs. 5 GWB geltenden Regelungen in Frage kommen und wie folgt formuliert werden: 


(1) Die BEHÖRDE ist dem Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen verpflichtet. Sie 


nimmt diese Aufgabe im Rahmen dieses Gesetzes wahr, soweit diese Aufgabe auf 


Grund gesetzlicher Bestimmungen nicht von anderen Behörden wahrgenommen 


wird. 


 


(2)  Unbeschadet weiterer Befugnisse nach anderen Gesetzen können die Behörden 


nach Absatz 1 Satz 1 und 2 gegenüber Unternehmern alle Anordnungen treffen, die 


erforderlich sind, um verbraucherschutzrelevante Missstände zu verhindern oder zu 


beseitigen. Ein Missstand im Sinne des Satzes 2 ist ein erheblicher, dauerhafter oder 


wiederholter Verstoß gegen eine dem Schutz der Verbraucher dienenden Vorschrift 


(Verbraucherschutzgesetz), der nach seiner Art oder seinem Umfang die Interessen 


nicht nur einzelner Verbraucher gefährden kann oder beeinträchtigt. Die Befugnis 


schließt insbesondere  


 


1. die Verpflichtung von Unternehmern zur Einstellung des Rechtsverstoßes und zur 


Leistung von Abhilfe zugunsten der Verbraucher einschließlich der Beseitigung 


der Folgen des Rechtsverstoßes, 


2. das Hinwirken auf Zusagen von Unternehmern und die Entgegennahme solcher 


Zusagen zu Maßnahmen im Sinne von Nummer 1 und 
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3. die Verpflichtung von Unternehmern zur Information der Verbraucher über festge-


stellte Rechtsverstöße und Maßnahmen im Sinne von Nummer 1 ein. 


 


Die vorgeschlagene Formulierung enthält in Form des „verbraucherrechtlichen Missstandes“ 


bereits eine Eingriffsschwelle, die die Behörde vor einer Überlastung durch eine Vielzahl von 


Einzelfällen bewahrt. Sie stellt auch sicher, dass das behördliche Handeln stets als ein Han-


deln im Allgemeinwohlinteresse begriffen werden kann, auch wenn die dabei eingeschlos-


sene Folgenbeseitigung eine Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche zum Gegenstand ha-


ben kann. Die an § 4 Abs. 1a FinDAG orientierte Eingriffsschwelle ist auch weitgehend gleich 


mit derjenigen, die für Sektoruntersuchungen des BKartA nach § 32e Abs. 5 GWB gilt. Mit 


Blick auf die Entscheidung des VG Frankfurt vom 24.06.2021 (Az. 7 K 2237/20.F) wird je-


doch auf das Merkmal der Klärungsbedürftigkeit (§ 4 Abs. 1a Satz 2, letzter Halbsatz Fin-


DAG) verzichtet.  


Angesprochen wird auch ausdrücklich, dass die Befugnis die Folgenbeseitigung im Sinne 


von Abhilfen sowie die Entgegennahme von Verpflichtungszusagen des Unternehmers ein-


schließt. Weiter wird mit Blick auf die in der Verbandsklagenrichtlinie (RL (EU) 2020/1828) 


geregelten Informationspflichten sowie die Praxis der BaFin die Möglichkeit vorgesehen, Un-


ternehmer zur Information der von einem Rechtsverstoß betroffenen Verbraucher zu infor-


mieren.  


Aus Sicht der Projektgruppe könnten die Befugnisse um die Möglichkeit ergänzt werden, di-


rekt gegen Leitungsorgane des Unternehmens vorzugehen. Entsprechende spezialgesetzli-


che Regelungen bestehen beispielsweise im Kapitalmarktrecht (siehe z.B. § 36 KWG). Ihre 


Effektivität wurde bei der Expertenanhörung unterschiedlich beurteilt. Allerdings bedürfte 


dies einer sorgfältigen Abgrenzung zu Maßnahmen, die auf § 35 GewO gestützt werden.  


Da Deutschland über kein allgemeines Verbraucherschutzgesetz verfügt, stellt sich bei Ein-


führung einer universellen Rechtsdurchsetzungsaufgabe und -befugnis die Frage, in wel-


chem Gesetz diese erfolgen solle. Anknüpfungspunkte böten das GWB (v.a. bei einer Be-


trauung des Bundeskartellamtes), das UWG, das EU-VSchDG und eventuell auch das künf-


tige VDuG. Denkbar wäre zwar auch die Schaffung eines eigenständigen Gesetzes, jedoch 


sollte eine weitere Zersplitterung der gesetzlichen Regelungen zur Rechtsdurchsetzung im 


Verbraucherschutz vermieden werden. Aus Sicht der Projektgruppe wäre eine Verankerung 


im EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetz vorzugswürdig. Damit würde die Eigenstän-


digkeit der Aufgabe Verbraucherschutz hervorgehoben. Auch besteht ein enger sachlicher 
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Zusammenhang zwischen der bereits im EU-VSchDG adressierten behördlichen Rechts-


durchsetzung bei Auslandssachverhalten und einer sektorunabhängigen behördlichen 


Rechtsdurchsetzung für Inlandssachverhalte. Allerdings müssten Titel und Struktur des Ge-


setzes angepasst werden. 


 


 Sanktion und Prävention 


Das 2018 erstellte Gutachten zur Behördlichen Rechtsdurchsetzung des Verbraucherrechts 


macht deutlich, dass bei bestimmten Sachverhalten Bußgeldsanktionen notwendig sein kön-


nen, um die gewünschte Präventionswirkung zu erzielen. Bei Streuschäden und unlauteren 


Praktiken, die nur mittelbar und für den Einzelnen nicht direkt wahrnehmbar zu Nachteilen 


führen, brauchen Unternehmer in Deutschland derzeit keine wirtschaftlichen Sanktionen zu 


fürchten, da es im Regelfall weder zu Klagen auf Kompensation (mangelndes wirtschaftliche 


Interesse des betroffenen Einzelnen) noch zu einer Gewinnabschöpfung kommt. Auch die 


Kosten im Falle einer Abmahnung dürften im Regelfall nicht besonders ins Gewicht fallen. 


Allerdings besteht die Schwierigkeit, die bußgeldwürdigen (und ggf. sogar strafbewehrten) 


Tatbestände zu bestimmen. Eine pauschale Bußgeldbewehrung von Verbraucherrechtsver-


stößen dürfte weder angemessen, noch praktisch und politisch umsetzbar sein. Die Vor-


schläge des Bundesrates, in Umsetzung der Modernisierungsrichtlinie (RL (EU) 2019/2161) 


Bußgeldtatbestände für Rechtsverstöße mit EU-weiter Dimension unter bestimmten Voraus-


setzungen auf Inlandssachverhalte zu erstrecken113 , wurden nicht übernommen.   


Die Projektgruppe spricht sich daher zunächst dafür aus, eine Bußgeldsanktion für Verstöße 


gegen vollziehbare Primäranordnungen der Behörde einzuführen und damit deren Durch-


setzbarkeit zu erleichtern. Die Bußgeldsanktion hätte gegenüber der Möglichkeit, Primäran-


ordnungen mit Zwangsgeldern durchzusetzen, den Vorteil, dass sie generell gilt und nicht im 


Einzelfall angeordnet bzw. angedroht werden muss. Eine entsprechende Regelung könnte 


wie folgt formuliert werden: 


„Eine Ordnungswidrigkeit (nach / im Sinne von) begeht (auch), wer vorsätzlich oder fahrläs-


sig einer vollziehbaren Anordnung der Behörde nach xxx zuwiderhandelt.“  


Eine umfassende Ermittlung von bußgeldwürdigen Rechtsverstößen im Verbraucherschutz 


kann von der Projektgruppe nicht geleistet werden, wäre aber ein Vorhaben, das die zustän-


digen Bundesministerien (BMUV und BMJ) und die VSMK in den Blick nehmen sollten. 


                                                             
113 siehe Nr. 12 der BR-Drs. 61/21[B] und Nr. der BR-Drs. 56/21[B]). 
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Dessen ungeachtet lässt sich aus Sicht der Projektgruppe bereits jetzt bei folgenden Hand-


lungen und Rechtsverstößen das Bedürfnis für eine Bußgeldbewehrung feststellen, da sich 


alle bestehenden Instrumente als nicht ausreichend erwiesen haben und wegen der weiten 


Verbreitung sowie des erheblichen Schädigungspotentials eine Stärkung der präventiven 


Funktion des Rechts geboten ist: 


 Verwendung von AGB, die nach § 309 BGB unwirksam sind oder die rechtskräftig für 


unwirksam erklärt worden sind  


 Gewerbsmäßiges Verwenden, Beauftragen und Erstellen von unwahren Kundenbe-


wertungen. 


 


Die Projektgruppe hält grundsätzlich auch das Unterschieben und wettbewerbswidrige Auf-


drängen von Verträgen für sanktionswürdig. Allerdings dürfte bei vorsätzlichem Unterschie-


ben von Verträgen, d.h. einem bewusst wahrheitswidrigen Behaupten eines Vertragsschlus-


ses mit entsprechenden Zahlungsforderungen, im Regelfall ein strafbarer Betrug vorliegen. 


Der Vorsatznachweis stellt in der Praxis freilich ein Problem dar. Die Projektgruppe erörterte 


daher auch die Möglichkeit einer Bußgeldbewehrung von leichtfertigen oder grob fahrlässi-


gen Praktiken, sah allerdings im Ergebnis von einem konkreten Formulierungsvorschlag für 


einen Ordnungswidrigkeitentatbestand ab. 


 


 Untersagung der Gewerbeausübung und bestimmter Tätigkeiten 


Neben der Bußgeldbewehrung wäre außerdem zu erwägen, das Instrument der Gewerbeun-


tersagung stärker nutzbar zu machen, wenn der Gewerbetreibende wiederholt und systema-


tisch gegen verbraucherschützende Vorschriften verstößt. Dabei könnte auch in Betracht 


kommen, statt der an sich dauerhaften Gewerbeuntersagung als milderes Mittel die Möglich-


keit einer vorübergehenden Untersagung bestimmter geschäftlicher Tätigkeiten einzuführen. 


Nähere Überlegungen zur entsprechenden Gestaltung gewerberechtlicher Befugnisse finden 


sich in diesem Abschnitt unter e) bb). 


 


 Aufklärung und Information 


Aufklärung und Information erscheinen zwar auf den ersten Blick als klassische Handlungs-


formen der Verbraucherverbände, jedoch können auch Behörden wie die BaFin, Lebensmit-


telbehörden oder Gewerbeaufsichtsämter im Bedarfsfall konkrete Produktwarnungen unter 
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namentlicher Nennung der Anbieter aussprechen und sonstige Informationen geben. Zwar 


dürfte insoweit ein genereller Bedarf für behördliche Warnungen zu verneinen sein, da im 


Regelfall keine gesundheitlichen Schäden zu besorgen sind und die finanziellen Schäden re-


gelmäßig geringer sein dürften als bei Geldanlagen, jedoch kann es in Einzelfällen durchaus 


sinnvoll sein, mit einer namentlichen Nennung von Anbietern Verbraucher vor Risiken zu be-


wahren (z.B. Fake-Shops, unseriöse Bauträger) und zugleich der Behörde eine weitere 


Sanktionsmöglichkeit an die Hand zu geben („naming and shaming“).  


Zu berücksichtigen ist dabei, dass in bestimmten Fällen (z.B. Anfangsverdacht eines Fake-


Shops) Ungewissheit über die Bewertung des Sachverhalts und vor allem hinsichtlich der 


Tatsachengrundlagen bestehen kann, was mit Haftungsrisiken verbunden sein kann. Aller-


dings können die Haftungsrisiken durch eine Anhörung nach § 28 VwVfG minimiert werden, 


die jedenfalls bei einem Teil der unseriösen Anbieter nicht zu einer Widerlegung des An-


fangsverdachts führen dürfte. 


Außerdem können Verbraucher bei der individuellen Rechtsdurchsetzung unterstützt wer-


den, wenn Feststellungen eines Rechtsverstoßes von der zuständigen Behörde veröffentlicht 


werden. Soweit eine Behörde funktional wie eine qualifizierte Einrichtung im Sinne von Art. 4 


der EU-Verbandsklagerichtlinie tätig wird, müsste ohnehin erwogen werden, sie zu den in 


Art. 13 der Richtlinie vorgeschriebenen Informationen zu verpflichten.   


Die unter aa) vorgeschlagene Befugnisnorm könnte wie folgt ergänzt werden: 


(3) Die Behörden nach Absatz 1 Satz 1 und 2 veröffentlichen Informationen über Anord-


nungen nach Absatz 2 [in Umsetzung von Art. 13 der RL 2020/1828/EU]. Sie können 


außerdem zum Schutz der Verbraucher vor erheblichen Nachteilen Warnungen vor 


bestimmten Angeboten und Geschäftspraktiken aussprechen.  


Eine weitergehende Offenlegung von Informationen, die für die individuelle oder kollektive 


Anspruchsverfolgung und zur Einschätzung von Prozessrisiken nützlich sein können, sollte 


nicht im Kontext der behördlichen Befugnisse geregelt werden. Vorzugswürdig erscheint es, 


hier entweder über die einschlägigen Informationsfreiheitsgesetze einen einzelfallbezogenen 


Zugang mit Abwägung der jeweils berührten Belange (näher dazu unter B Nr. 3) zu schaffen 


oder entsprechende Beweiszugangserleichterungen im Prozessrecht zu verankern. Denkbar 


wäre auch, wie im Richtlinienvorschlag der Kommission für eine KI-Haftung diese Zugangs-


möglichkeit auch schon vor Klageerhebung vorzusehen (COM (2022) 496 final).  
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 Ermittlungsbefugnisse 


Notwendigerweise wird die sektorunabhängige Verbraucherrechtsdurchsetzungsbehörde mit 


Ermittlungsbefugnissen auszustatten sein, wie sie dem BKartA sowie den im Rahmen der 


CPC-Verordnung tätigen Behörden nach dem dortigen Art. 9 Abs.3 zur Verfügung stehen. 


Eine Regelung könnte beispielsweise wie folgt aussehen: 


(4) Die Behörden nach Absatz 1 Satz 1 und 2 haben zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach 


Absatz 1 Satz 1 und zur Ermittlung von Missständen im Sinne von Absatz 2 Satz 2 


die Befugnisse nach §§ 57, 58, 59, 59a und 59b des Gesetzes gegen Wettbewerbs-


beschränkungen. Sie können außerdem  


1. von anderen Behörden und öffentlichen Stellen die Übermittlung von dort vor-


handenen Informationen einschließlich personenbezogener Daten verlangen, 


die zur Feststellung eines Missstandes im Sinne von Absatz 2 Satz 2 erforder-


lich sind und 


2. Waren oder Dienstleistungen mit verdeckter Identität als Testeinkäufe erwer-


ben, prüfen und untersuchen. 


 


 Regelungen zum Rechtsschutz  


Sinnvoll erscheint, gemeinsam mit einer allgemeinen Befugnis zur Beseitigung von Rechts-


verstößen Regelungen zum Rechtsschutz zu treffen. Dabei stehen die Fragen nach der Ge-


richtsbarkeit, der Eingangsinstanz und der verfahrensmäßigen Bündelung von Rechtsmitteln 


gegen Verwaltungsakte mit einem größeren Adressatenkreis im Vordergrund. 


Ein Ansatz könnte darin bestehen, das Rechtsbehelfsverfahren nach §§ 63 ff. GWB anzu-


wenden. Im Kartellrecht steht den Adressaten von Verfügungen der Kartellrechtsbehörden 


als Rechtsbehelf die Beschwerde zum OLG zur Verfügung. Auch das EU-VSchDG (§ 13) 


sieht für Anordnungen auf Beseitigung von Rechtsverstößen den Rechtsbehelf der Be-


schwerde (allerdings zum Landgericht) vor. Dies hätte den Vorteil, dass ein Zivilgericht über 


Sachverhalte entscheiden würde, die überwiegend durch zivilrechtliche Fragen bestimmt 


sind. Zugleich entfiele automatisch das Vorverfahren, das sich gerade bei Allgemeinverfü-


gungen als Hemmnis für eine rasche Beendigung des Verfahrens erweist (so jedenfalls die 


Erfahrungen bei der BaFin). Mit dem OLG als Eingangsinstanz wäre die Voraussetzung für 


eine rasche höchstrichterliche Klärung bei strittigen Fragen geschaffen. Zugleich könnte der 


in § 75 GWB sowie § 19 EU-VSchDG verankerte Untersuchungsgrundsatz zu einer Erleich-


terung der Sachverhaltsaufklärung beitragen. Aus Sicht der Projektgruppe läge es nahe, bei 
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einer Verankerung der Universalrechtsdurchsetzung im EU-VschDG auch die dortige 


Rechtswegregelung zu übernehmen114.  


Näher zu prüfen wäre, ob nicht spiegelbildlich zur Verbandsklage im kollektiven Interesse die 


Möglichkeit einer Verbandsklage für die von einem Gruppenverwaltungsakt oder einer Allge-


meinverfügung betroffenen Unternehmer geschaffen werden sollte. Damit könnte das Ver-


fahren beschleunigt werden. Als Anreiz für eine Teilnahme an einer unternehmerseitigen 


Verbandsklage könnte die Erstreckung der aufschiebenden Wirkung auf fristgerecht ange-


meldete Unternehmer geregelt werden. Unabhängig davon wären die Möglichkeiten der Pro-


zessverbindung (z.B. nach § 147 ZPO, der im Beschwerdeverfahren nach GWB und EU-


VSchDG gilt) auszuschöpfen. 


 


d) Das Bundeskartellamt als Verbraucherschutzbehörde und seine Ausstattung 
mit Anordnungsbefugnissen 


Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung führt auf Seite 30 aus, dass die Bundesregierung 


prüfen wolle, wie das Bundeskartellamt gestärkt werden kann, um bei erheblichen, dauerhaf-


ten und wiederholten Verstößen gegen Normen des wirtschaftlichen Verbraucherrechts ana-


log zu Verstößen gegen das GWB Verstöße zu ermitteln und diese abzustellen. 


Das BKartA bietet sich aufgrund seiner Kernkompetenz, seiner Durchsetzungsstärke und der 


seit 2017 gesammelten Erfahrungen im Verbraucherschutz jedenfalls für Rechtsverstöße mit 


erheblicher Dimension als universelle Verbraucherschutzbehörde an. Kollisionen mit den Zu-


ständigkeiten anderer Bundesbehörden lassen sich über eine Regelung entsprechend § 32e 


Abs. 5 Satz 2 GWB ausschließen.  


Neben dem BKartA ist auch das Umweltbundesamt zu berücksichtigen, das die Durchfüh-


rung der CPC-Verordnung vom Bundesamt für Justiz übernommen hat und in der sektorun-


abhängigen Verbraucherrechtsdurchsetzung bereits konkrete Vollzugserfahrungen vorwei-


sen kann.  


Die Projektgruppe sieht davon ab, eine konkrete Empfehlung auszusprechen, welche Be-


hörde die Aufgabe der sektorunabhängigen Verbraucherrechtsdurchsetzung übernehmen 


soll.  


 


                                                             
114 Bei Maßnahmen gegen Leitungsorgane, die in ihrer Natur vorwiegend verwaltungsrechtlich sind, wäre je-
doch zu erwägen, es beim Verwaltungsrechtsweg zu belassen.  
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e) Ergänzende Verbraucherrechtsdurchsetzung durch Landesbehörden und Wei-
terentwicklung der GewO 


 


 Allgemeine Verbraucherrechtsdurchsetzung 


Zu diskutieren ist, ob neben dem BKartA auch Landesbehörden mit erweiterten Befugnissen 


ausgestattet werden sollen. Dafür könnte sprechen, dass gerade bei Verbraucherrechtsver-


stößen mit lediglich lokaler oder regionaler Auswirkung ein behördliches Handeln auf Lan-


desebene sachgerecht und effizienter sein könnte. Auch wäre eine Aufteilung zwischen Bun-


des- und Landeszuständigkeiten dem BKartA nicht fremd, da es diese grundsätzlich auch im 


Kartellrecht gibt. Zur Abgrenzung könnten beispielsweise folgende Kriterien kumulativ ange-


setzt werden: 


(5) Soweit ein Missstand im Sinne von Absatz 2 Satz 2 voraussichtlich 


1. lediglich Verbraucher eines Landes betrifft und  


2. die Zahl der betroffenen Verbraucher 1.000 nicht übersteigt, 


nimmt die nach Landesrecht zuständige Behörde die Aufgaben und Befugnisse der Behörde 


nach Absatz 1 Satz 1 wahr. § 49 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt ent-


sprechend für Benachrichtigungen und Abgaben zwischen der Behörde nach Absatz 1 Satz 


1 und der nach Landesrecht zuständigen Behörde.“ 


 


 Weiterentwicklung der gewerberechtlichen Handlungsmöglichkeiten 


Alternativ könnten die gewerberechtlichen Handlungsmöglichkeiten um Verbraucherschutz-


aspekte erweitert werden. Hierzu könnten die nachstehenden Änderungen in § 35 GewO 


(Überschrift, in Absatz 1 Einfügung eines neuen Satz 2, neuer Absatz 3a) vorgenommen 


werden. 


 


„§ 35 Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit und weitere Anordnungsbefugnisse 


 


(1) Die Ausübung eines Gewerbes ist von der zuständigen Behörde ganz oder teil-


weise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des 


Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung des Gewerbebetriebes beauftragten 


Person in bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung zum Schutze 


der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Die Unzuverläs-


sigkeit kann sich auch daraus ergeben, dass der Gewerbetreibende dauerhaft 


oder wiederholt in erheblicher Weise unter Verstoß gegen gesetzliche Vor-


schriften eine Vielzahl von Verbrauchern schädigt. Die Untersagung kann auch 
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auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als mit 


der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person sowie auf einzelne andere 


oder auf alle Gewerbe erstreckt werden, soweit die festgestellten Tatsachen die An-


nahme rechtfertigen, daß der Gewerbetreibende auch für diese Tätigkeiten oder Ge-


werbe unzuverlässig ist. Das Untersagungsverfahren kann fortgesetzt werden, auch 


wenn der Betrieb des Gewerbes während des Verfahrens aufgegeben wird. 


(2) unverändert 


(3) unverändert  


(3a) Die zuständige Behörde kann gegenüber Gewerbetreibenden, die dauerhaft 


oder wiederholt in erheblicher Weise unter Verstoß gegen gesetzliche Vor-


schriften eine Vielzahl von Verbrauchern schädigen, im Interesse der Allge-


meinheit Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um weitere 


Verstöße zu verhindern und die Folgen von begangenen Verstößen zu beseiti-


gen.  


(4) – (9) unverändert 


 


 


III. VORSCHLÄGE UND LÖSUNGSANSÄTZE (SYNTHESE DER 
EINZELBETRACHTUNGEN UNTER II.) 


 


A. Einführung einer behördlichen „Universalrechtsdurchsetzung“ im Be-
reich des allgemeinen Verbraucherrechts 
 


Die Projektgruppe schlägt vor, die Möglichkeit einer sektorunabhängigen behördlichen 


Rechtsdurchsetzung im Bereich des allgemeinen Verbraucherrechts zu schaffen. Die Not-


wendigkeit hierfür ergibt sich aus den Rechtsdurchsetzungsdefiziten insbesondere bei 


Streuschäden, die auch mit einer Verbandsklage nicht vollständig beseitigt werden können. 


Vorteile der behördlichen Rechtsdurchsetzung liegen vor allem darin, dass eine behördliche 


Durchsetzungsmaßnahme unmittelbare rechtliche Wirkung erzeugt und zudem diese Wir-


kung auch gegen eine Vielzahl von Unternehmern herbeigeführt werden kann. Auch ist zu 


beachten, dass die in der sog. Modernisierungsrichtlinie der EU (Richtlinie (EU) 2019/2161) 


vorgeschriebenen Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen zentrale Bestimmungen des 


Verbraucherrechts (Verbraucherrechte-Richtlinie, Klauselrichtlinie und UGP-Richtlinie) 


strenggenommen nur durch Bußgeldsanktionen vollständig umgesetzt werden können, da 


nur auf diese Weise gemäß dem unionsrechtlich vorgegebenen Kriterienkatalog auch ein 
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früheres Fehlverhalten des Unternehmers gewürdigt werden kann. Damit besteht auch aus 


Gründen des Unionsrechts Handlungsbedarf.  


Zu dem Bereich des allgemeinen Verbraucherrechts sollte auch der Bereich der „Digitalen 


Welt“ gerechnet werden, sofern nicht bereits andere Behörden die Aufsicht über spezifische 


Belange wie beispielsweise Datenschutz (Datenschutzbehörden) oder Cybersicherheit (BSI) 


ausüben. 


Aus Sicht der Projektgruppe sind Behörden verfassungsrechtlich nicht auf die bloße Untersa-


gung von Rechtsverstößen beschränkt, sondern können grundsätzlich auch Abhilfemaßnah-


men zur Beseitigung der Folgen von Rechtsverstößen anordnen. Insbesondere ist kein das 


Gewaltenteilungsprinzip durchbrechender Eingriff in die Rechtsprechung zu besorgen, wenn 


die behördlichen Befugnisse nur zur Beseitigung von allgemeinen Missständen und im kol-


lektiven Interesse bestehen.  


Die Möglichkeit der behördlichen Rechtsdurchsetzung sollte insbesondere mit Blick auf den 


E-Commerce und Massenschadensfälle vorrangig auf Bundesebene geschaffen werden. Er-


gänzend wäre eine Stärkung der gewerberechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Landes-


behörden bei systematischen, wiederholten Verbraucherrechtsverstößen wünschenswert, 


um vor allem bei Verstößen mit lediglich regionaler Auswirkung ein rasches und effektives 


Vorgehen zu gewährleisten. 


 


1. Eckpunkte 


Daraus ergeben sich folgende Eckpunkte für eine Umsetzung durch eine geeignete Bundes-


behörde: 


 Schaffung einer behördlichen Aufgabe zur Überwachung der Einhaltung von Verbrau-


cherrechtsvorschriften und Verhinderung von Missständen 


 Übertragung dieser Aufgabe mit entsprechenden Befugnisse auf eine Bundesbe-


hörde  


 Anknüpfung an EU-VSchDG 


 Regelung der Aufgabe und Befugnisse in Anlehnung an § 4 Abs. 1a FinDAG und § 


32e Abs. 5 GWB unter Klarstellung, dass die Befugnis auch die Verpflichtung zu Ab-







VSMK Projektgruppe  


Behördliche Rechtsdurchsetzung 


103 


 


hilfen zugunsten der betroffenen Verbraucher umfassen kann; außerdem Übertra-


gung von Ermittlungsbefugnissen sowie Befugnissen (bzw. auch Pflichten) zur Infor-


mation der Öffentlichkeit (siehe auch RL (EU) 2020/1828) 


 Abgrenzung zu den Befugnissen anderer Bundesbehörden sowie ggf. Landesbehör-


den 


 Regelungen zum Rechtsbehelfsverfahren in Anlehnung an §§ 62 ff. GWB und §§ 13 


ff. EU-VSchDG, d.h. Eingangszuständigkeit des OLG und Untersuchungsgrundsatz 


 Bußgeldbewehrung von Verstößen gegen vollziehbare Anordnungen sowie ergän-


zend Schaffung spezieller Ordnungswidrigkeiten aus Gründen der Prävention 


 Begleitende Regelungen zu erleichtertem Beweismittelzugang (vgl. Art. 3 des RL-


Vorschlags zur KI-Haftung / COM (2022) 496 final) 


 


Für die ergänzende Rechtsdurchsetzung durch Landesbehörden könnte nach Auffassung 


eines Teils der Projektgruppe folgende Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten in § 35 


GewO in Betracht kommen: 


 klarstellende Regelung, dass wiederholte erhebliche Verstöße gegen Verbraucher-


recht unter Schädigung einer Vielzahl von Verbrauchern die Unzuverlässigkeit des 


Gewerbetreibenden begründen kann 


 Schaffung einer Anordnungsbefugnis bei wiederholten oder dauerhaften Verstößen 


gegen Verbraucherrecht 


 


2. Gesetzesvorschläge 


Ein Vorschlag für eine gesetzliche Aufgaben- und Befugnisnorm einschließlich ausgewählter 


Bußgeldtatbestände findet sich im Anhang.  
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B. Stärkung der sektorbezogenen behördlichen Rechtsdurchsetzung durch 
gesetzgeberische Maßnahmen 
 


Im Mittelpunkt der Betrachtung der sektorbezogenen Rechtsdurchsetzung stehen die BaFin 


und die BNetzA mit den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommuni-


kation und Energie. Die Projektgruppe spricht sich dafür aus, den Behörden in allen der ge-


nannten Bereiche möglichst umfassende Befugnisse zur Verfügung zu stellen, die entspre-


chend § 4 Abs. 1a FinDAG auch die Beseitigung von allgemeinen Missständen im Verbrau-


cherschutz umfassen. Dabei ist ausdrücklich zu regeln, dass die Befugnis auch die Verpflich-


tung zu Abhilfen zugunsten der Verbraucher einschließt. Der Handlungsbereich der Behör-


den sollte sich außerdem auf den Vertrieb der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen be-


ziehen, was gerade für unseriöse Vertriebspraktiken im Zusammenhang mit Telefonverträ-


gen wichtig ist. Zur Beschleunigung von Rechtsbehelfsverfahren bietet es sich an, dieses 


entsprechend §§ 62 ff. GWB bzw. §§ 13 ff. EU-VSchDG zu gestalten. 


Ergänzend zu den unmittelbaren Handlungsbefugnissen sollte der Zugang zu behördlichen 


Informationen, die zur Klärung und Durchsetzung von Verbraucheransprüchen notwendig 


sind, zumindest in kollektiven Verfahren (Verbandsklagen) durch Lockerung der Geheimhal-


tungsvorschriften, die bei Finanzdienstleistungen und Versicherungen bestehen, erleichtert 


werden.  


Für weitere Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter II. verwiesen. 


 


C. Strukturelle Verbesserungen 
 


Vor allem in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Versicherungen kann eine gewisse 


Interessenkollision zwischen den Aufsichtszielen des Kundenschutzes und der Wahrung der 


Solvabilität der Unternehmen sowie der Finanz- und Versicherungssystem im Ganzen beste-


hen, die durch die Finanzierung der BaFin über Unternehmensumlagen noch eine besondere 


Note erhält. Aber auch bei der BNetzA können bei der Beaufsichtigung der Energieversor-


gungsunternehmen ähnliche Konkurrenzen zwischen Belangen der Versorgungssicherheit 


und Kundenrechten bestehen. Diese widerstreitenden Aufsichtsbelange könnten Anlass zu 


der Überlegung geben, ob es zur Stärkung des Verbraucherschutzes sinnvoll wäre, die je-


weiligen Verbraucherschutzabteilungen organisatorisch auszugliedern und in eine eigenstän-


dige Verbraucherschutzbehörde des Bundes zu überführen. 
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Die Projektgruppe sieht allerdings in den bestehenden Strukturen den Vorteil, dass die mit 


dem Verbraucherschutz betrauten Stellen auf die Fachkompetenz und den über Jahre etab-


lierten direkten Zugang zu den beaufsichtigten Unternehmen zurückgreifen können. Damit 


geht auch eine Stärkung der Autorität einher, die jedenfalls bei Schaffung einer neuen Ver-


braucherschutzbehörde erst noch erworben werden müsste. Auch erschiene eine Ausgliede-


rung und Verselbständigung der Verbraucherschutzabteilungen aus der BaFin und der 


BNetzA derzeit wenig realistisch. 


Dessen ungeachtet sollten die personellen Ressourcen der Behörden gestärkt werden, um 


den wachsenden Bedarf an aufsichtlichen Tätigkeiten und Maßnahmen der Rechtsdurchset-


zung zu bewältigen. Auch ist eine stärkere Nutzung der aufsichtlichen Befugnisse aus Sicht 


des Verbraucherschutzes wünschenswert, nicht zuletzt auch um aufwendige zivilrechtliche 


Verfahren zu vermeiden und die Gerichte zu entlasten.   


Für die Schaffung einer neuen Aufsichtsgabe im allgemeinen Verbraucherrecht („Universal-


rechtsdurchsetzung“) gilt ohnehin, dass hierfür die entsprechenden personellen und organi-


satorischen Kapazitäten erst noch aufgebaut werden müssen. 


 


Für den Vollzug von Verbraucherrecht durch Landesbehörden müssten ebenfalls entspre-


chende Strukturen geschaffen werden, insbesondere wenn im Bereich des allgemeinen Ver-


braucherrechts neben der Bundesbehörde auch Landesbehörden tätig sein sollen.  


Die in die Überlegungen einbezogenen erweiterten Befugnisse in der Gewerbeordnung be-


dürfen nicht notwendig einer Verstärkung der Personalressourcen. Allerdings könnte es sich 


als zweckmäßig erweisen, die für § 35 Abs. 3a GewO vorgeschlagenen Befugnisse einer 


zentralen Stelle im Land zu übertragen, insbesondere um die erforderliche Kenntnis der ein-


schlägigen verbraucherrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. In jedem Fall müsste das 


Bewusstsein bei den für den Vollzug der GewO zuständigen Ressorts und Behörden dafür 


geschaffen werden, dass sie künftig im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberwachung von Ge-


werbebetreibenden auch bei wiederholten erheblichen Verstößen gegen Verbraucherrecht 


tätig werden können. 
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IV. ANHANG 


 


 


Änderung VSchDG 


 


Konzeptionelle Überlegungen115 


 Änderung § 1 und Titel  


(Erweiterung des Anwendungsbereichs bzw. Gesetzeszwecks) 


 Einfügung eines neuen Abschnitts oder Nutzung der derzeit nicht belegten §§ 4 und 5 
 


Vorschlag für Aufgaben- und Befugnisnorm 


 


§ xxx 


 


(5) Die BEHÖRDE ist dem Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen verpflichtet. Sie 


nimmt diese Aufgabe im Rahmen dieses Gesetzes wahr, soweit diese Aufgabe auf 


Grund gesetzlicher Bestimmungen nicht von anderen Behörden wahrgenommen 


wird. 


 


(6)  Unbeschadet weiterer Befugnisse nach anderen Gesetzen können die Behörden 


nach Absatz 1 Satz 1 und 2 gegenüber Unternehmern alle Anordnungen treffen, die 


erforderlich sind, um verbraucherschutzrelevante Missstände zu verhindern oder zu 


beseitigen. Ein Missstand im Sinne des Satzes 2 ist ein erheblicher, dauerhafter oder 


wiederholter Verstoß gegen eine dem Schutz der Verbraucher dienenden Vorschrift 


(Verbraucherschutzgesetz), der nach seiner Art oder seinem Umfang die Interessen 


nicht nur einzelner Verbraucher gefährden kann oder beeinträchtigt. Die Befugnis 


schließt insbesondere  


 


4. die Verpflichtung von Unternehmern zur Einstellung des Rechtsverstoßes und zur 


Leistung von Abhilfe zugunsten der Verbraucher einschließlich der Beseitigung 


der Folgen des Rechtsverstoßes, 


                                                             
115 Eine Integration in das EU-VSchDG sollte mit einer grundlegenden Neustrukturierung einzelner Regelungen 
einhergehen.  







VSMK Projektgruppe  


Behördliche Rechtsdurchsetzung 


107 


 


5. das Hinwirken auf Zusagen von Unternehmern und die Entgegennahme solcher 


Zusagen zu Maßnahmen im Sinne von Nummer 1 und 


6. die Verpflichtung von Unternehmern zur Information der Verbraucher über festge-


stellte Rechtsverstöße und Maßnahmen im Sinne von Nummer 1. 


 


(7) Die Behörden nach Absatz 1 Satz 1 und 2 veröffentlichen Informationen über Anord-


nungen nach Absatz 2 [in Umsetzung von Art. 13 der RL 2020/1828/EU]. Sie können 


außerdem zum Schutz der Verbraucher vor erheblichen Nachteilen Warnungen vor 


bestimmten Angeboten und Geschäftspraktiken aussprechen.  


 


(8) Die Behörden nach Absatz 1 Satz 1 und 2 haben zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach 


Absatz 1 Satz 1 und zur Ermittlung von Missständen im Sinne von Absatz 2 Satz 2 


die Befugnisse nach §§ 57, 58, 59, 59a und 59b des Gesetzes gegen Wettbewerbs-


beschränkungen. Sie können außerdem  


 


3. von anderen Behörden und öffentlichen Stellen die Übermittlung von dort vor-


handenen Informationen einschließlich personenbezogener Daten verlangen, 


die zur Feststellung eines Missstandes im Sinne von Absatz 2 Satz 2 erforder-


lich sind und 


4. Waren oder Dienstleistungen mit verdeckter Identität als Testeinkäufe erwer-


ben, prüfen und untersuchen. 


 


(5) Soweit ein Missstand im Sinne von Absatz 2 Satz 2 voraussichtlich 


3. lediglich Verbraucher eines Landes betrifft und  


4. die Zahl der betroffenen Verbraucher 1.000 nicht übersteigt, 


nimmt die nach Landesrecht zuständige Behörde die Aufgaben und Befugnisse der 


Behörde nach Absatz 1 Satz 1 wahr. § 49 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-


schränkungen gilt entsprechend für Benachrichtigungen und Abgaben zwischen der 


Behörde nach Absatz 1 Satz 1 und der nach Landesrecht zuständigen Behörde.“ 


 


Ergänzung Ordnungswidrigkeiten VSchDG: 


„Eine Ordnungswidrigkeit (nach / im Sinne von) begeht (auch), wer vorsätzlich oder fahrläs-


sig einer vollziehbaren Anordnung der Behörde nach § xxx Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt.“  
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Ergänzung Ordnungswidrigkeiten § 20 UWG 


Nach Absatz 1 einzufügen folgende neuen Nummern 3 und 4: 


 


3. gegenüber Verbrauchern Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die nach § 


309 BGB unwirksam sind oder die rechtskräftig für unwirksam erklärt worden sind,  


4. unter Verstoß gegen Nummer 23b oder 23c Kundenbewertungen verwendet, ihre Er-


stellung beauftragt oder sie selbst erstellt... 


 


 





Dateianlage
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Anlage zu TOP 20 Informationspflichten bei Unwirksamkeit von Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Den Verbraucherschutzministerinnen, -ministern und -senatorinnen der Länder ist 
es ein wichtiges Anliegen, hohe Verbraucherschutzstandards zu gewährleisten und 
Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig noch besser bei Vertragsschlüssen am 
Telefon, im Internet oder an der Haustür zu schützen. Sie bitten den Bund darum, 
diese Vorhaben und langjährige Forderungen der Verbraucherschutzministerkonfe-
renz zeitnah umzusetzen. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 
der Auffassung, dass ein hoher Verbraucherschutzstandard mit situationsgerechtem 
Zugang zu Informationen einhergeht. In diesem Zusammenhang weisen sie auf Risi-
ken einer Informationsasymmetrie hin, die entstehen kann, wenn massenhaft ver-
wendete AGB in der Rechtsprechung als unwirksam erachtet werden, aber be-
troffene Verbraucherinnen und Verbraucher hiervon keine Kenntnis erlangen. In der 
Folge besteht die Gefahr, dass sich diese den unzulässigen Regelungen beugen und 
hierdurch Vermögensschäden erleiden. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten 
den Bund daher um Prüfung, wie einer solchen Gefahr noch effektiver entgegen-ge-
wirkt werden kann. Dabei sollte auch in Umsetzung von Artikel 13 Absatz 3 der Richt-
linie (EU) 2020/1828 („Verbandsklagerichtlinie“) insbesondere die Einführung einer 
allgemeinen und gegebenenfalls bußgeldbewehrten Informationspflicht für Verwen-
derinnen und Verwender von AGB bei Dauerschuldverhältnissen in Erwägung gezo-
gen werden, gegen die ein rechtskräftiges Urteil mit der Feststellung der Unwirksam-
keit der AGB erging. Auch sollte geprüft werden, wie erreicht werden kann, dass 
auch andere Unternehmen die inhaltsgleiche und potentiell unwirksame AGB ver-
wenden, die weitere Verwendung dieser AGB unterlassen und die Verbraucherinnen 
und Verbraucher ihre Rechte effektiv wahrnehmen können. 

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. Verbraucherschutzministerkonferenz über die 
Ergebnisse der Prüfung schriftlich zu berichten. 

 

Bericht: 

Zu Ziffer 1: 

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, hohe Verbraucherschutzstandards zu 
gewährleisten. Um Verbraucherinnen und Verbraucher künftig besser bei Vertrags-
schlüssen im Internet zu schützen, setzt sie sich auf EU-Ebene für einen verpflichten-
den horizontalen elektronischen Widerrufsbutton ein. Zum Sachstand wird auf den 
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Bericht des BMUV zu TOP 30 (Europaweiten Verbraucherschutz verbessern - Ein-
führung eines Europäischen Widerrufsbuttons) verwiesen. Zudem wird die Bundesre-
gierung u.a. eine allgemeine Bestätigungslösung für telefonisch geschlossene Ver-
träge einführen und den Schutz vor unseriösen Haustürgeschäften verbessern. Ein 
konkreter Zeitplan für die Umsetzung dieser Vorhaben ist innerhalb der Bundesregie-
rung noch nicht abgestimmt. 

 

Zu Ziffer 2 und 3: 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass bereits nach geltendem Recht einem kla-
genden Verband die Befugnis nach § 7 UKlaG zugesprochen werden kann, ein Ur-
teil, mit dem ein Unternehmer verpflichtet wird, die Verwendung oder Empfehlung un-
wirksamer AGB zu unterlassen, zu veröffentlichen. Zudem kann ein Unternehmer 
nach § 8 Absatz 3 UWG verpflichtet werden, die Verbraucher, gegenüber denen er 
die AGB mit unwirksamen Klauseln verwendet hat, über die Unwirksamkeit der Klau-
seln zu informieren (BGH, Urteil vom 31. März 2021 – IV ZR 221/19). Mit dem Ent-
wurf eines Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetzes soll ergänzend in § 6a U-
KlaG-neu noch die Pflicht eingeführt werden, einstweilige Verfügungen und Klagen 
zur Durchsetzung von Ansprüchen nach dem UKlaG im Verbandsklageregister be-
kannt zu machen. Zudem sollen die anspruchsberechtigten Stellen nach § 3 Absatz 
1 Nummer 1 nach § 5a UKlaG verpflichtet werden, auf ihren Internetseiten über die 
einstweiligen Verfügungen und Klagen, die Ansprüche nach dem UKlaG betreffen, 
hinzuweisen. Damit werden Verbraucherinnen und Verbraucher „auf andere Weise“ 
im Sinne des Artikels 13 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie 2020/1828 unterrichtet. Die 
Einführung einer weiteren separaten Informationspflicht nach Artikel 13 Absatz 3 
Satz 1 der Richtlinie ist daher derzeit nicht geplant. Unterlassungsurteile haben auch 
eine spezielle Bindungswirkung für Dritte (§ 11 UKlaG). Wird ein Verwender von AGB 
im Sinne des § 1 UKlaG zur Unterlassung verurteilt, können sich Verbraucherinnen 
und Verbraucher, die nicht am Ausgangsverfahren beteiligt waren, über § 11 Satz 1 
UKlaG auf dieses Urteil im Wege der Einrede berufen. Die Bindungswirkung solcher 
Unterlassungsurteile gilt jedoch nur gegenüber dem jeweils verklagten Verwender 
von AGB; eine Ausdehnung auf andere Unternehmer findet nicht statt. Eine Rechts-
krafterstreckung auf nicht am Verfahren beteiligte Dritte wäre indes auch nicht un-
problematisch. 

Es dürfte zudem praktisch schwierig sein, in den Fällen, in denen auch andere Unter-
nehmer inhaltsgleiche AGB verwenden, die potentiell unwirksam sein können, be-
troffene Verbraucher über die mögliche Unwirksamkeit der AGB zu unterrichten. We-
der das angerufene Gericht noch der klagende Verband dürften in den meisten Fäl-
len einen Überblick darüber haben, welche anderen Unternehmer gegenüber wel-
chen Verbrauchern inhaltsgleiche AGB verwendet haben. Vergleichbare Informa-
tions- und Veröffentlichungspflichten können den Verbänden hinsichtlich nicht ver-
klagter Unternehmer nicht auferlegt werden. Insoweit bleibt ihnen nur die Möglichkeit 
Unternehmen, die inhaltlich vergleichbare AGB verwenden, auf rechtskräftige Unter-
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lassungsurteile hinzuweisen, sie ggf. abzumahnen oder erneut Klage auf Unterlas-
sung zu erheben. Zudem können sie Rahmen der Information über abgeschlossene 
Verfahren die Öffentlichkeit darauf hinweisen, dass inhaltlich vergleichbare AGB von 
den zuständigen Gerichten voraussichtlich auch als unwirksam angesehen werden. 

Ob eine Einführung einer allgemeinen und gegebenenfalls bußgeldbewehrten Infor-
mationspflicht für Verwender von AGB einen nennenswerten zusätzlichen Nutzen 
bringen würde, ist offen. Effektiver Schutz könnte möglicherweise besser durch be-
hördliche Instrumente (z.B. Allgemeinverfügungen) gewährleistet werden. Die Bun-
desregierung verweist hierbei auch auf die Anstrengungen der Länder: diese haben 
durch die Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) eine Projektgruppe 
eingesetzt, die gegenwärtig die Potentiale einer behördlichen Rechtsdurchsetzung 
untersucht und Vorschläge zu ihrer Stärkung entwickelt. 
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Anlage zu TOP 21 Immobilien-Teilverkauf regulieren: Besserer Schutz 

von Eigenheimbesitzern vor undurchsichtigen Verträ-

gen 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder stellen fest, dass das Angebot für Immobilien-Teilverkäufe ra-
sant wächst und sehr stark beworben wird. Adressaten sind dabei vor allem Seniorin-
nen und Senioren. Heute wohnt etwa die Hälfte der Generation 70+ in eigenen Häu-
sern oder Eigentumswohnungen. Inflation, steigende Lebenshaltungs- und Energie-
kosten und der Kaufkraftverlust der Alterseinkünfte sind für sie Themen von erhebli-
cher Relevanz. Infolge von Reparaturbedarfen der Immobilie, höheren laufenden 
Ausgaben für den Lebensunterhalt, wegfallenden Einkünften infolge des Todes eines 
Ehepartners oder anderen Geschehnissen können sie ihr Wohneigentum häufig nicht 
mehr unterhalten und werden deshalb von Anbietern für Immobilien-Teilverkäufe um-
worben. Der Beratungsbedarf zu den Möglichkeiten dieser Form der Immobilienver-
wertung ist signifikant gestiegen. 

2. Die Verbraucherschutzministerkonferenz betrachtet jedoch mit Sorge, dass es für 
Verbraucherinnen und Verbraucher generell, speziell aber für Seniorinnen und Seni-
oren, mangels Transparenz und fehlender gesetzlicher Vorgaben nur schwer möglich 
ist, die Vertragsinhalte zu bewerten. Daher scheinen Maßnahmen zur Unterstützung 
sinnvoll, um möglichen wirtschaftlichen Schädigungen der Betroffenen vorzubeugen. 

3. Die Verbraucherschutzministerkonferenz hält es daher für dringend geboten, die-
sen Markt stärker zu regulieren. Sie fordert deshalb den Bund auf, unter Berücksichti-
gung folgender Punkte die Einführung rechtlicher Rahmenbedingungen zu prüfen 
und gegebenenfalls umzusetzen: 

a) Pflicht der Anbieter zur Aushändigung der vollständigen Vertragsunterlagen 
mindestens vier Wochen vor dem Beurkundungstermin, 

b) keine verpflichtenden Kosten aus dem Vertrag für Verbraucherinnen und Ver-
braucher bis zur Anberaumung des Notartermins, 

c) Pflicht für verständliche und hervorgehobene Hinweise, dass die Immobilie nach 
dem Teilverkauf gegebenenfalls nur mit Zustimmung oder Mitwirkung des Teilkäu-
fers an Dritte weiterverkauft werden kann, 

d) Auflistung aller vertraglich vorgesehenen Vollmachten und Untervollmachten 
mit Erläuterung der Konsequenzen bzw. der inhaltlichen Reichweite, 

e) transparente und vollständige Auflistung aller vertraglichen Kosten; dies um-
fasst sowohl die bei Vertragsabschluss anfallenden und bereits feststehenden als 
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auch die im Vertragsverlauf eventuell hinzukommenden Kosten (z.B. bei Verkauf 
der gesamten Immobilie innerhalb der Vertragslaufzeit). 

4. Der Bund wird ferner gebeten zu prüfen, wie für die Betroffenen die Transparenz 
von Transaktionen wie Teilverkauf, Umkehrhypothek oder Leibrente erhöht werden 
kann. Denkbar scheint die Ausweitung der Verbraucherinformationen in diesem Sek-
tor. Der Bund wird darüber hinaus um Prüfung gebeten, ob der Sachverständigenrat 
für Verbraucherfragen einbezogen werden soll, um Informationen zu sammeln, 
Handlungsbedarfe zu ermitteln und weitere Schritte vorzuschlagen. Ferner wäre eine 
strukturierte Unterstützung der zum Thema beratenden Personen z.B. in Form von 
Checklisten oder digitalen Hilfsmitteln hilfreich. 

5. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK über die Ergebnisse der Prüfungen so-
wie die geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen schriftlich zu berichten. 

 

Bericht: 

Die Beschlussvorschläge zielen im Kern darauf ab zu gewährleisten, dass ältere Ver-
braucherinnen und Verbraucher bei der Entscheidung für einen Teilverkauf einer in 
ihrem Eigentum stehenden Immobilie über die rechtlichen Folgen und die Risiken 
des Rechtsgeschäfts hinreichend informiert sind. 

Verbraucherinformationen oder Beratungsmöglichkeiten zu den Themen Teilverkauf, 
Umkehrhypothek oder Leibrente stellen insbesondere die Verbraucherzentralen und 
die Stiftung Warentest zur Verfügung. Darüber hinaus wurde von der Gemeinschafts-
redaktion der Verbraucherzentralen in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentra-
len Baden-Württemberg und Bremen für das Netzwerk der Verbraucherzentralen in 
Deutschland ein Artikel „Teilverkauf der eigenen Immobilie: Was sind die Haken der 
Angebote?“ erstellt und veröffentlicht (abrufbar unter verbraucherzentrale.de). Auch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat auf ihrer Website um-
fassende Informationen zum Thema mit einer Checkliste und Beispielrechnungen be-
reitgestellt. Einblicke in die Sichtweise und Beratungspraxis der Verbraucherzentra-
len zum Thema „Teilverkauf“ gibt es zudem in der aktuellen Folge des BaFin-Ver-
braucherschutz-Podcasts „Immobilien-Teilverkauf: selten die beste Lösung“. 

Im Übrigen sollen die rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung des Beurkundungsverfah-
rens durch den Notar gewährleisten, dass private Immobilieneigentümer, die einen 
Teilverkauf ihrer Immobilie erwägen, vor einem entsprechenden Vertragsabschluss 
hinreichend beraten und über die rechtliche Tragweite eines solchen Rechtsge-
schäfts aufgeklärt werden, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. 

Die Geschäftsstelle des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, der unabhän-
gig ist, wurde über die Prüfbitte informiert. Bislang steht das Thema allerdings noch 
nicht auf der Agenda des im Dezember 2022 neu berufenen Sachverständigenrats, 
er möchte sich aber in einer seiner nächsten Sitzungen zu dem Anliegen abstimmen. 
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Anlage zu TOP 23 Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher im 

Bankensektor stärken 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder begrü-
ßen die Absicht des Bundes, einen fairen Zugang zu einem Basiskonto sicherzustellen 
und in diesem Segment mehr Transparenz zu schaffen. Zugleich stellen sie fest, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher bei Bankdienstleistungen mit zahlreichen weiteren 
Herausforderungen konfrontiert sind. Unwirksame Zinsanpassungsklauseln in Prämi-
ensparverträgen, hohe Kontoführungsgebühren für Zahlungskonten, Erhöhungen von 
Kontoführungsgebühren ohne Einwilligung der Kundinnen und Kunden und soge-
nannte Verwahrentgelte auf Giro- und bestehenden Guthaben- oder Sparkonten sind 
die am häufigsten genannten Beschwerden bei Verbraucherzentralen und der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Der Bundesgerichtshof hat bei Ba-
siskonten hohe und bei Girokonten nicht gegenseitig verabredete Kontoführungsge-
bühren als rechtswidrig bewertet. Verschiedene Landgerichte haben Negativzinsen 
auf Girokonten und bestehende FlexGeld-, Termin- oder Kündigungsgeldkonten jüngst 
verworfen. Unbeschadet dessen gibt es in diesem Kontext weiterhin Beschwerden von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern. Daher sehen die Verbraucherschutzministerin-
nen, -minister und -senatorinnen der Länder weitere Handlungsbedarfe bei der Stär-
kung des Verbraucherschutzes im Bankensektor und bei der Bankenaufsicht. 

2. Der Bund wird gebeten zu prüfen, wie das Recht für Zahlungsdienstleistungen im 
Hinblick auf die bekannten Beschwerden angepasst und fortentwickelt werden könnte. 
Dies sollte eine Evaluierung des § 4 Absatz 1a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz 
beinhalten und eine Prüfung, wie eine dortige Konkretisierung der Weisungs- und Ein-
griffsrechte der BaFin zur wirksamen Durchsetzung der Verbraucherrechte ausgestal-
tet werden kann. Denkbar wären beispielsweise an den Maßnahmenkatalog der §§ 36 
ff. Kreditwesengesetz angelehnte Konkretisierungen der Eingriffsbefugnisse bei rele-
vanten Verstößen gegen Anordnungen der Rückabwicklung der BaFin gegenüber den 
Banken. Dadurch würde sichergestellt, dass zu Unrecht erhobene Gebühren und Ent-
gelte erstattet werden. Die Rechtsverletzungen der Institute könnten so beendet und 
Verbraucherrechte wirksam und zügig durchgesetzt werden. 

3. Ferner wird der Bund gebeten, Mindeststandards für Transparenz bei Bankgebüh-
ren und -entgelten, d. h. Vorgaben für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit sowie 
leichte Auffindbarkeit der Verbraucherinformationen, festzulegen, weil auch hier wei-
terhin Beschwerden bei Verbraucherschutzorganisationen eingehen. 

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK über die Ergebnisse der Prüfungen so-
wie die geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen schriftlich zu berichten. 
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Bericht: 

Allgemein werden Verbraucherinnen und Verbraucher bei Inanspruchnahme von typi-
schen Bankdienstleistungen durch die bestehenden Regelungen gut geschützt. Viele 
Regelungen beruhen zudem auf vollharmonisierendem Unionsrecht, beispielsweise 
im Bereich der Zahlungsdienste. 

Soweit Banken wie in der Beschlussvorlage angesprochen trotz höchstgerichtlicher 
Urteile etwaige Rechtsverstöße begehen sollten, gibt es im Rahmen der Missstands-
aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich des 
kollektiven Verbraucherschutzes ein aufsichtsrechtliches Instrumentarium, mit dem 
missbräuchliches Vorgehen der Banken unterbunden werden kann. Weiter haben kla-
gebefugte Stellen (z.B. Verbraucherverbände) die Möglichkeit, nach dem Unterlas-
sungsklagengesetz gegen entsprechende Verstöße vorzugehen. Da die Hürde für eine 
Klage für einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch aufgrund des Aufwands 
sehr hoch ist, sind gerade im Bankenbereich erhebliche Verbesserungen für den 
Rechtsschutz durch die Einführung der Abhilfeklage in Umsetzung der EU-Ver-
bandsklagenrichtlinie zu erwarten. 

Im Hinblick auf die Rechtsdurchsetzung führen die rechtsstaatlich gebotenen Möglich-
keiten, Rechtsmittel einzulegen, zum Teil zu erheblichen Verzögerungen. Insbeson-
dere können bis zu einer höchstrichterlichen Klärung mehrere Jahre vergehen. Dies 
gilt auch für Maßnahmen der Finanzaufsicht, gegen die betroffene Finanzinstitute 
Rechtsmittel eingelegt haben. Bei der Durchsetzung höchstrichterlicher Urteile gibt es 
teilweise Diskussionen über unterschiedliche Auslegungen. 

Im 2. Punkt des Beschlussvorschlags wird der Bund gebeten zu prüfen, wie das Recht 
für Zahlungsdienstleistungen im Hinblick auf Beschwerden zu nicht gegenseitig verab-
redeten Gebühren und Entgelten angepasst und fortentwickelt werden könnte. Es wird 
eine Evaluation des § 4 Absatz 1a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) 
und eine Prüfung, wie eine dortige Konkretisierung der Weisungs- und Eingriffsrechte 
der BaFin zur wirksamen Durchsetzung der Verbraucherrechte ausgestaltet werden 
kann, gefordert. 

Gemäß § 4 Abs. 1a FinDAG ist die BaFin innerhalb ihres gesetzlichen Auftrags dem 
Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen verpflichtet. Unbeschadet weiterer Be-
fug-nisse nach anderen Gesetzen kann die BaFin gegenüber den Instituten und ande-
ren Unternehmen, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz, dem Versicherungsaufsichtsgesetz, dem Wertpapierhandelsgesetz, dem Ka-
pitalanlagegesetzbuch sowie nach anderen Gesetzen beaufsichtigt werden, alle An-
forderungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um verbraucherschutzrele-
vante Missstände zu verhindern oder zu beseitigen, wenn eine generelle Klärung im 
Interesse des Verbraucherschutzes geboten erscheint. Ein Missstand ist in diesem 
Sinne ein erheblicher, dauerhafter oder wiederholter Verstoß gegen ein Verbraucher-
schutzgesetz, der nach seiner Art oder seinem Umfang die Interessen nicht nur ein-
zelner Verbraucherinnen oder Verbraucher gefährden kann oder beeinträchtigt. 
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Im 3. Punkt des Beschlussvorschlags wird der Bund gebeten, Mindeststandards für 
Transparenz bei Bankgebühren und -entgelten festzulegen. 

Es existieren bereits umfassende und klare gesetzliche Bestimmungen zu Informati-
onspflichten für bei der Führung von Zahlungskonten erhobene Entgelte. Zahlungs-
dienstleister müssen sowohl vorvertraglich gem. §§ 5 ff., 14 Zahlungskontengesetz 
(ZKG) eine Entgeltinformation als auch während des Vertragsverhältnisses gem. §§ 
10 ff. ZKG regelmäßig eine Entgeltaufstellung erteilen. Die BaFin veröffentlicht hierfür 
gem. § 47 Absatz 2 ZKG auch entsprechende Muster. § 14 Absatz 3 ZKG regelt zudem 
Allgemeine Informationspflichten, darunter ebenfalls eine Entgeltinformation, die auch 
gegenüber Nichtkundinnen und Nichtkunden in den Geschäftsräumen oder im Inter-
netauftritt des Zahlungsdienstleisters zur Verfügung zu stellen sind. Zudem ist nach 
dem ZKG bei Erfüllung der Informationspflichten eine standardisierte Zahlungskonten-
terminologie zu verwenden, die ebenfalls für Transparenz und Vergleichbarkeit sorgt. 
Soweit entsprechende Informationen nicht erteilt werden, besteht jedenfalls kein 
Rechtssetzungsdefizit. Verstöße gegen § 10 ZKG oder § 14 ZGK können gemäß § 53 
ZKG mit einer Geldbuße durch die BaFin geahndet werden. Es bestehen bereits klare 
gesetzliche Bestimmungen zu den genannten Informationspflichten. 

Wichtig für eine gut verständliche und übersichtliche Information der Verbraucherinnen 
und Verbraucher ist darüber hinaus aber vor allem, dass diese Preisangaben auch gut 
vergleichen können. Hierzu wird die Bundesregierung entsprechend eines Auftrages 
des Koalitionsvertrages bei der BaFin eine Vergleichswebsite für Kontoentgelte ein-
richten. Dies wird die Transparenz auf dem Markt für Zahlungskonten deutlich erhö-
hen. 
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Anlage zu TOP 24 Online-Werbung für Finanzdienstleistungen verbrau-

chergerecht regulieren 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder begrü-
ßen die Absicht des Bundes, Finanzdienstleister außerhalb des regulären Bankensys-
tems wie Schattenbanken, Investmentgesellschaften und Wertpapierhändler stärker 
zu regulieren. 

2. Zu diesem Kapitalmarktsegment zählen auch sogenannte „Kryptohandelsplattfor-
men“, wenn sie genehmigungspflichtige Einlage- oder Wertpapierhandelsgeschäfte 
betreiben. Mit einem Firmensitz außerhalb der Europäischen Union umgehen sie oft 
europarechtliche Genehmigungspflichten und weichen der Kontrolle der staatlichen 
Finanzaufsicht aus. Verbraucherinnen und Verbraucher werden häufig mit Online-
Werbung für über diese Plattformen angebotenen Finanzanlagen konfrontiert. Sie ver-
trauen den seriös wirkenden Werbeangeboten in sozialen Netzwerken wie Google o-
der Facebook, weil diese sie aufgrund der täglichen Nutzung im gewohnten Umfeld 
erreichen. Insbesondere Beschwerden über finanzielle Schädigungen von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern durch unseriöse „Kryptohandelsplattformen“ haben zu-
genommen. 

3. Der Bund wird daher gebeten, im Rahmen seiner Regelungszuständigkeiten Maß-
nahmen zur Regulierung der Online-Werbung für Finanzanlagen und deren Vermark-
tung zu ergreifen. Online-Plattformen, die gewerbliche Werbung verbreiten, sollten zu 
einem intensiven Monitoring dieser Werbung verpflichtet und es sollte ihnen auferlegt 
werden, vor der Schaltung der Werbung Kontrollen der Werbeinhalte und der Anbieter 
vorzunehmen. Dies sollte mindestens die Kernaussagen, die Einhaltung von Geneh-
migungspflichten der Werbenden, das Vorhalten eines Impressums, eine Identitäts-
überprüfung und die Befolgung weiterer einschlägiger Vorschriften für Kapitalmarktak-
teure und Finanzanlagenvermittler umfassen. Fällt eine Prüfung negativ aus, sollte die 
Werbung nicht geschaltet werden dürfen. In diesem Zusammenhang wird der Bund 
gebeten zu prüfen, ob zudem die Einführung einer Haftung von Online-Plattformen für 
irreführende Werbung für Finanzdienstleistungen erfolgen sollte. 

4. Um die Irreführung in der Werbung für Finanzanlagen zu beschränken, wird der 
Bund gebeten, sich auf europäischer Ebene für entsprechende Regelungen einzuset-
zen sowie alternativ diesbezügliche bundesrechtliche Initiativen zu prüfen. Ferner wird 
gebeten, die Rechte der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) da-
hingehend zu stärken, dass sie gegen irreführende Werbung für diese Produkte auf 
Online-Plattformen einschreiten und sie wirksam eindämmen kann. 

5. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK über die Ergebnisse der Prüfungen so-
wie geplante bzw. durchgeführte Maßnahmen schriftlich zu berichten. 
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Bericht: 

Für Wertpapierdienstleistungsunternehmen bestehen bereits heute konkrete Vorga-
ben für werbende Inhalte auf Grund der EU-Finanzmarktrichtlinie (MiFID II). Ähnliche 
Vorgaben bestehen nach nationalem Recht im Rahmen der Verordnung über die Fi-
nanzanlagenvermittlung (FinVermV) für Finanzanlagenvermittler. Im Rahmen der 
kommenden EU-Verhandlungen zur Retail Investment Strategy werden auch Fragen 
des Marketings von Finanzprodukten zu erörtern sein. 

Aus Drittstaaten operierende (Kryptohandels-) Plattformen unterliegen bei einem ziel-
gerichteten Herantreten an den deutschen Markt mit dem Angebot des Kaufs oder 
Verkaufs von Kryptowerten dem strafbewehrten Erlaubnisvorbehalt nach §§ 1, 32 
KWG. 

Das eigentliche Problem besteht darin, dass deutsche Behörden, wie die BaFin, auf 
die Drittstaatplattform und deren ebenfalls in Drittstaaten ansässigen Betreiber faktisch 
keinen Zugriff haben, so dass sich bei weiteren Pflichten für diese Plattformen diesel-
ben Probleme bei der Rechtsdurchsetzung ergeben würden, die bereits hinsichtlich 
der geltenden Pflichten bestehen. Gleiches gilt bzgl. Telekommunikationsanbietern 
und anderen Providern aus Drittstaaten. 

Bzgl. Anweisungen zur Sperrung des Zugriffes auf Internetangebote für deutsche Kun-
den durch Telekommunikationsanbieter sind zudem - ebenso wie bei den vorgeschla-
genen Prüfungspflichten für Plattformen, welche Werbung verbreiten - schwierige ver-
fassungsrechtliche Fragestellungen u.a. mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit 
sowie das Fernmeldegeheimnis zu beantworten. 

Verbesserungen lässt jedoch der Digital Services Act (DSA) erwarten, der ab 17. Feb-
ruar 2024 gilt. Dieser soll ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges On-
line-Umfeld schaffen. Dafür soll alles, was in der Offline-Umgebung rechtswidrig ist, 
auch in der Online-Umgebung rechtswidrig sein. Der DSA erfasst als rechtswidrige 
Inhalte deshalb unter anderem nach dem UWG unzulässige irreführende Werbung. Er 
legt zwar keine allgemeine Überwachungspflicht fest, sieht aber umfangreiche Pflich-
ten für Vermittlungsdienste sowie ihre Haftung beim Nichtentfernen von rechtswidrigen 
Inhalten bei entsprechender Kenntnis vor (Art. 5 und 6). Zusätzlich gewährt er den 
Regulierungsbehörden weitgehende Befugnisse bis hin zur Aufforderung nach Anord-
nung einer vorübergehenden Einschränkung des Zugangs der Nutzer zu dem betroffe-
nen Dienst bzw. zur Online-Schnittstelle des Anbieters von Vermittlungsdiensten (Art. 
51 Abs. 3 lit. b). Die Bestimmungen des DSA erfassen alle Vermittlungsdienste, die 
ihre Tätigkeiten auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten ausrichten, und bezieht sich 
daher auch auf Vermittlungsdienste und Werbetreibende, die ihren Sitz außerhalb der 
EU haben. 
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Anlage zu TOP 30 Europaweiten Verbraucherschutz verbessern – Ein-

führung eines Europäischen Widerrufsbuttons 

Anlage   Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder be-
grüßen die Einführung der verbraucherschützenden Regelungen zur Kündigung von 
Verbraucherverträgen im elektronischen Geschäftsverkehr durch das Gesetz für faire 
Verbraucherverträge. Durch den ab dem 1. Juli 2022 geltenden § 312k BGB wird die 
ordentliche und außerordentliche Kündigung von Dauerschuldverhältnissen im Inter-
net für Verbraucherinnen und Verbraucher künftig erheblich erleichtert. Die gesetzli-
chen Regelungen zum sogenannten „Kündigungsbutton“ beseitigen damit die bisher 
bestehenden Defizite in Bezug auf Transparenz, Rechtssicherheit und Rechtsdurch-
setzbarkeit im Kündigungsprozess. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stellen 
fest, dass bei Fernabsatzverträgen und bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
senen Verträgen für die Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts eine entspre-
chende verpflichtende Button-Regelung bislang nicht besteht. Sie erachten angesichts 
der gleichen Schutzbedürftigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher die bisher nur 
optionale Regelung eines elektronischen Widerrufs als unzureichend. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder begrü-
ßen den Vorschlag der EU-Kommission, eine Button-Lösung für elektronisch geschlos-
sene Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen einzuführen. Sie halten diese 
rein sektorspezifische und vom Anwendungsbereich nur auf elektronisch geschlos-
sene Fernabsatzverträge gerichtete Lösung jedoch für nicht ausreichend. Daher bitten 
sie die Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene und nach dem Vorbild des § 
312k BGB für die verpflichtende Einführung eines sektorenübergreifenden elektroni-
schen Widerrufsbuttons einzusetzen. Als Alternative sollte für nicht elektronisch ge-
schlossene Fernabsatzverträge und bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
nen Verträgen eine gesetzliche Verpflichtung der Unternehmen geprüft werden, mit 
der Widerrufsbelehrung eine E-Mail-Adresse für einen Widerruf anzugeben und den 
eingegangenen Widerruf unverzüglich in Textform zu bestätigen. 

4. Die Bundesregierung wird gebeten, der 19. VSMK über das Ergebnis der Prüfung 
und die ergriffenen Maßnahmen zu den Ziffern 2 und 3 schriftlich zu berichten. 

 

Bericht: 

Bei dem Widerrufsrecht im Bereich des Fernabsatzes handelt es sich nach Auffassung 
der Bundesregierung um ein elementares Verbraucherrecht. Aus diesem Grund ist es 
für Verbraucher*innen besonders wichtig, dass der Widerruf einfach und unkompliziert 
auch online vorgenommen werden kann. Der Widerruf eines elektronisch abgeschlos-
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senen Fernabsatzvertrages sollte daher genauso einfach möglich sein wie der Ab-
schluss dieses Vertrags. Da die Bundesregierung insofern die Forderung der VSMK 
nach einem sektorenübergreifenden elektronischen Widerrufsbutton unterstützt, hat 
sie 2022 einen entsprechenden Regelungsvorschlag bei den Beratungen des Rates 
über den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 
2011/83/EU in Bezug auf im Fernabsatz geschlossene Finanzdienstleistungsverträge 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/65/EG eingebracht. Der Vorschlag ist an die 
Regelung des § 312k BGB angelehnt. 

Dieser Regelungsvorschlag für einen verpflichtenden horizontalen elektronischen Wi-
derrufsbutton in der Verbraucherrechterichtlinie wurde während der Ratsverhandlun-
gen von vielen Seiten unterstützt. Die Bemühungen der Bundesregierung waren letzt-
lich erfolgreich und es konnte erreicht werden, dass eine entsprechende Regelung 
Eingang in den Beschluss des Rates Wettbewerbsfähigkeit vom 2. März 2023 gefun-
den hat, mit dem der Rat seine Allgemeine Ausrichtung für die Trilog-Verhandlungen 
mit dem Europäischen Parlament und der Kommission beschlossen hat. Auch das Eu-
ropäische Parlament sieht im Übrigen in seiner im April 2023 beschlossenen Position 
die Aufnahme eines sektorübergreifenden horizontalen Widerrufsbuttons vor. Die Bun-
desregierung wird sich während der Trilogverhandlungen weiter für die Regelung eines 
solchen elektronischen Widerrufsbuttons sowie dessen nutzerfreundliche und effektive 
Umsetzung einsetzen. 

Eine Pflicht zur Angabe einer E-Mail-Adresse ist bereits nach geltender Rechtslage 
umgesetzt, da die Angabe einer E-Mail-Adresse zur schnellen und unkomplizierten 
Kommunikation Teil der Informationspflichten ist (Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB). 
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Anlage zu TOP 33 Verbraucherschutz für Kinder und Jugendliche bei In-

App-Käufen stärken 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder sind 
der Auffassung, dass die selbstbestimmte Nutzung von Kaufangeboten durch Verbrau-
cherinnen und Verbraucher innerhalb einer Internetanwendung (In-App-Käufe), insbe-
sondere im Bereich des Online-Gamings, nicht ausreichend sichergestellt ist. Gerade 
Kinder und Jugendliche werden durch Kaufangebote in einer emotional aufgeladenen 
Spielsituation überfordert. Daher besteht für diese Verbrauchergruppe Handlungsbe-
darf mit Blick auf einen besseren Schutz vor wirtschaftlichen Schaden. 

2. Zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bitten die Verbraucherschutzministe-
rinnen, -minister und -senatorinnen der Länder den Bund, die Umsetzung geeigneter 
Schutzmaßnahmen für Verbraucherinnen und Verbraucher zu prüfen und dabei einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen zu legen. 

3. Folgende Maßnahmen sollten bei der Prüfung von Schutzmaßnahmen mindestens 
betrachtet werden: 

a) die Einführung des ReDirect-Verfahrens mit 2-Faktoren-Authentifizierung im Be-
zahlvorgang jeglicher Art. Dabei könnten auf einer neutralen Seite im ReDirect-Ver-
fahren als erweiterte Informationspflichten neben den Informationen über die Kos-
ten des Kaufes auch die aufsummierten Beträge der Käufe der vergangenen 30 
Tage und die Summe der insgesamt in der App bereits getätigten Käufe aufgeführt 
werden; 

b) die Verschärfung des Jugendschutzgesetzes um Regelungen zur Alterseinstu-
fung von Apps mit In-App-Kaufoptionen unter Berücksichtigung der Wertungen des 
BGB zum Minderjährigenschutz im Geschäftsverkehr. Hierbei sollte für Kinder und 
Jugendliche auch ein Verbot von glücksspielähnlichen Inhalten wie „Lootboxen“ (di-
gitalen Wundertüten) sowie temporärer Boni und die Ausgaben verdeckenden 
„Ingame-Währungen“ (wie Diamanten, Goldmünzen o.ä.) eingeführt werden; 

c) die Schaffung von Möglichkeiten zur Deckelung der Kaufsumme analog der Re-
gelungen im § 6c Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV). Hier findet sich 
eine Regelung, nach der man bei der Registrierung dazu aufgefordert wird, ein in-
dividuelles monatliches anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen oder 
anzugeben. Ist für einen Spielenden kein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit 
festgelegt, darf eine Spielteilnahme nicht erfolgen. Für In-App-Käufe könnte man 
eine Regelung fordern, die derjenigen in § 6c Abs. 1 GlüStV strukturell ähnelt. 

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. Verbraucherschutzministerkonferenz über die 
eingeleiteten Schritte und die Ergebnisse der Prüfung schriftlich zu berichten. 
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Bericht: 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass der Schutz von Kindern und Jugendli-
chen online mindestens genauso hoch ist wie offline. Nach gegenwärtigem Stand kön-
nen Eltern sowie sonstige Erziehungsberechtigte und Nutzer*innen – wie Kinder und 
Jugendliche – selbst in den Einstellungen von App-Stores In-App Käufe einschränken. 
Während bei Apple-Geräten In-App-Käufe vollständig deaktiviert werden können, ist 
bei Android-Geräten die Einrichtung einer zusätzlichen Authentifizierung möglich. Da-
neben können Verbraucher*innen zur Verhinderung der Bezahlung von In-App-Käufen 
über die Mobilfunkrechnung gemäß § 61 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz eine 
Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter einrichten. Außerdem soll die Alterskenn-
zeichnung einer App die Möglichkeit von In-App-Käufen und Zufalls- und Glücksele-
menten berücksichtigen. 

Darüber hinaus informieren die Verbraucherzentralen über kostenpflichtige In-Game-
Käufe und geben Tipps, wie Verbraucher*innen Risiken einschränken können, z. B. 
zur Deaktivierung von In-App-Käufen sowie zur Sicherung der Transaktionen durch 
Anlegen eines Passwortes oder Gastprofils für Kinder und Jugendliche. Weiter unter-
stützt die Bundesregierung verschiedene Initiativen, die die Medienkompetenz von 
Kindern und Jugendlichen stärken und die den Eltern und Erziehenden Orientierung 
in der digitalen Medienwelt bieten sollen. In diesem Rahmen wird auch über die Ge-
fahren von In-App-Käufen oder „Lootboxen“ informiert und die Verbraucher*innen sen-
sibilisiert. 

Das BMUV stimmt der VSMK jedoch zu, dass die Möglichkeit von In-App-Käufen, ins-
besondere beim Online-Gaming, vor allem für Kinder und Jugendliche aus Sicht des 
Verbraucherschutzes weiterhin problematisch ist. Zwar bieten die Regelungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur Geschäftsfähigkeit auch einen Schutz von Min-
derjährigen bei In-App-Käufen. Allerdings wird die Durchsetzung der Regelung zur Ge-
schäftsfähigkeit in der digitalen Welt vor einige Herausforderungen gestellt. Dies re-
sultiert vor allem daraus, dass häufig gar nicht klar ist, ob Kinder oder Jugendliche 
handeln, da es keine Verpflichtung zur Feststellung des Alters gibt und Kinder und 
Jugendliche somit leicht wie erwachsene Verbraucher*innen agieren können. 

Zu den Maßnahmenvorschlägen der VSMK für einen besseren Schutz bei In-App-Käu-
fen wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Zu Ziffer 3a: 

Wird eine Drittanbietersperre nicht aktiviert, so greifen die Schutzmaßnahmen nach 
der „Allgemeinverfügung zur Festlegung von Verfahren zum Schutz von Verbrau-
cher*innen im Bereich des Bezahlens über die Mobilfunkrechnung“ (Verfügung Nr. 108 
vom 16. Oktober 2019, Amtsblatt Nr. 20/2019) der Bundesnetzagentur. Danach sind 
Mobilfunkunternehmen verpflichtet, Bezahlungen über die Mobilfunkrechnung nur vor-
zunehmen, wenn eine technische Umleitung erfolgt, bei der Kund*innen im Rahmen 
des Bezahlvorgangs für eine Drittanbieterleistung von der Internetseite des Drittanbie-
ters auf die Internetseite ihres Mobilfunkanbieters umgeleitet werden (Redirect-Verfah-
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ren) oder das Mobilfunkunternehmen verschiedene festgelegte verbraucherschüt-
zende Maßnahmen implementiert (Kombinationsmodell). Zwar wurde mit dieser Allge-
meinverfügung in bestimmten Konstellationen bereits das von der VSMK geforderte 
ReDirect-Verfahren eingeführt, aktuell wenden jedoch die meisten Anbieter, die die 
Abrechnung von Drittanbieterleistungen über die Mobilfunkrechnung ermöglichen, das 
nach der Allgemeinverfügung alternative Kombinationsmodell an. Für Abonnements 
gilt allerdings: Hat sich ein Mobilfunkanbieter mit einer Sicherheitserklärung zu weiter-
gehenden verbraucherschützenden Maßnahmen und der Mobilfunkgarantie (Kombi-
nationsmodell) verpflichtet, ist hier das Redirect-Verfahren auch zwingend anzuwen-
den. 

Eine Ausnahme gilt dann nur, wenn es sich um Dienste handelt, die auf Internetseiten 
angeboten werden, bei denen sich Endkund*innen mit einem „Trusted-Partner-LogIn“ 
registrieren müssen. Große App-Stores werden in der Regel als „Trusted-Partner“ qua-
lifiziert. Bei einem „Trusted-Partner-Login“ werden Nutzer*innen vor Vertragsab-
schluss über Benutzername und zusätzlich einem Authentifizierungsfaktor aus einer 
der Kategorien Wissen (z.B. Passwort), Besitz (z.B. TAN-Übermittlung auf das Gerät) 
oder Inhärenz (z.B. Face-ID), in der Regel durch den Drittanbieter, überprüft. Diese 
Authentifizierung sowie die Erkennung der Mobilfunkkund*innen durch ihre Mobilfunk-
nummer im Fall der Drittanbieterabrechnung während der Abrechnungstransaktion 
stellen mittlerweile ein hohes Schutzniveau dar. 

Die Situation wird fortlaufend beobachtet und auf eine Notwendigkeit eines höheren 
Schutzstandards überprüft. 

 

Zu Ziffer 3b: 

Das JuSchG wurde zum 1. Mai 2021 mit Regelungen zum Schutz bei digitalen Ange-
boten ergänzt. Computerspiele, egal ob diese online oder offline gespielt werden, müs-
sen nun eine Alterskennzeichnung erhalten. Im Rahmen dieser Alterskennzeichnung 
können seit der JuSchG-Novelle neben den Inhaltsrisiken auch Interaktionsrisiken be-
rücksichtigt werden, wozu auch die Möglichkeit von In-App- oder In-Game-Käufen 
zählt. Hierbei können auch die Wertungen des BGB und den dort typischen Taschen-
geldbeträgen einfließen. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle hat hier ihre Leit-
kriterien zum 1. Januar 2023 geändert. Es werden nun bestimmte Risiken – so auch 
das Risiko von In-Game-Käufen – als Zusatzhinweis bei Spielen angegeben. Außer-
dem wurden Diensteanbieter durch das JuSchG verpflichtet, strukturelle Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu ergreifen. Dies können 
beispielsweise alters-gerechte Voreinstellungen oder Funktionen für die altersge-
rechte Begleitung und Begrenzung der Mediennutzung durch die Eltern sein. 

In Bezug auf glücksspielähnliche Elemente, wie etwa „Lootboxen“, ist aus Sicht der 
Bundesregierung vor allem ein altersgerechter und sicherer Zugang zu Computer- und 
Onlinespielen wichtig. Hier sind vor allem die Anbieter in der Verantwortung, geeignete 
technische und strukturelle Vorsorgemaßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen zu ergreifen. 
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Zu Ziffer 3c: 

Eine Schaffung von Möglichkeiten zur Deckelung der Kaufsumme innerhalb von Apps 
analog der Regelungen in § 6c Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag 2021 wird aus horizon-
taler Sicht positiv gesehen. Aktuell ermöglicht Google im Android Play Store das Fest-
legen eines monatlichen Budgets. Käufe werden dadurch nicht unterbunden, aller-
dings werden die App Nutzer*innen informiert, wenn der angegebene Beitrag beinahe 
erreicht ist. Apple ermöglicht iOS-Kund*innen lediglich In-App-Käufe vollständig zu de-
aktivieren. Eine Beschränkung auf ein monatliches Budget ist nicht möglich. 

Die Initiative der VSMK, sich mit In-App-Käufen auseinander zu setzen, kann insofern 
positive Wirkung entfalten, als er Druck erzeugt, die entsprechenden Möglichkeiten zur 
Berücksichtigung von In-App-Käufen und glücksspielähnlichen Elementen bei der Al-
terskennzeichnung in der Gesetzesumsetzung auszuschöpfen. 

Die Relevanz dieses Themas wird zudem durch den am 18. Januar 2023 vom EU-
Parlament vorgelegten Initiativbericht „Binnenmarktkonzept für den Verbraucher-
schutz in Online-Videospielen“ unterstrichen, mit dem die Kommission aufgefordert 
wird, sich des Themas In-Game-Käufe und Verbraucherschutz anzunehmen. 
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Anlage zu TOP 34 + 36 Breitband- und Mobilfunkversorgung in Deutschland 

flächendeckend verbessern und den Verbraucher-

schutz stärken 

Anlage  Eckpunkte Nachweisverfahren Mobilfunk 

Eckpunkte Nachweisverfahren Mobilfunk (Stand 25.08.2022) 

1. Einleitung 

Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) im Dezember 2021 hat der 
Gesetzgeber die Rechte von Verbrauchern im Falle einer nicht vertragskonformen 
Leistung bezogen auf den Internetzugangsdienst gestärkt. Gemäß § 57 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 TKG ist der Verbraucher berechtigt, im Falle von erheblichen, kontinuierlichen 
oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit oder bei 
anderen Dienstequalitätsparametern zwischen der tatsächlichen Leistung der Internet-
zugangsdienste und der vom Anbieter der Internetzugangsdienste gemäß Artikel 4 
Abs. 1 lit. a bis d der Verordnung (EU) 2015/2120 (im Folgenden: TSM-VO) angege-
benen Leistung, die durch einen von der Bundesnetzagentur bereitgestellten oder von 
ihr oder einem von ihr beauftragten Dritten zertifizierten Überwachungsmechanismus 
ermittelt wurden, unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe das vertraglich vereinbarte 
Entgelt zu mindern oder den Vertrag außerordentlich ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zu kündigen. 

Das Minderungsrecht gilt technologieneutral gleichermaßen für Festnetz und Mobil-
funk. Bezogen auf das Festnetz hat die Bundesnetzagentur aufgrund ihrer neu zuge-
wiesenen Kompetenz gemäß § 57 Abs. 5 TKG die in § 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG 
genannten unbestimmten Begriffe „erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wie-
derkehrende Abweichung bei der Geschwindigkeit“ im Down- und Upload bei Fest-
netz-Internetzugängen im Rahmen einer Allgemeinverfügung (Amtsblatt Nr. 23 vom 
08.12.2021, Verfügung Nr. 99/2021) bereits konkretisiert und damit eine von ihr im 
Jahr 2017 veröffentlichte Mitteilung hierzu ersetzt. Die Allgemeinverfügung ist seit dem 
13.12.2021 wirksam. Seit diesem Tag steht Verbrauchern eine überarbeitete Fassung 
der zuvor schon bestehenden Desktop-App als Überwachungsmechanismus zum 
Nachweis einer Minderleistung zur Verfügung. Damit werden für das Festnetz verbind-
liche Vorgaben gegeben, mit denen ein Minderungsanspruch rechtssicher auch für 
gerichtliche Überprüfungen nachgewiesen werden kann. 

Ziel der Bundesnetzagentur ist es, auch im Mobilfunk entsprechend rechtssichere Lö-
sungen für den Nachweis einer Minderleistung zu erarbeiten. Allerdings kann im Ge-
gensatz zum Festnetz nicht auf bereits bestehende Erfahrungen in Bezug auf die Kon-
kretisierung einer solchen Minderleistung sowie die Entwicklung eines Überwachungs-
mechanismus zurückgegriffen werden. 
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Aus diesem Grund sollen zunächst die hiermit vorgelegten Mobilfunk-Eckpunkte eine 
Basis für einen Diskussionsprozess bilden und zur Konsultation gestellt werden. Auf 
Grundlage der vorgebrachten Stellungnahmen sollen die unbestimmten Begriffe, ent-
sprechend dem Vorgehen im Festnetz, im Rahmen einer Allgemeinverfügung für den 
Mobilfunk konkretisiert und konsultiert werden. Zusätzlich soll hierzu ein Überwa-
chungsmechanismus zur Feststellung einer Minderleistung entwickelt werden. 

2. Mobilfunkaspekte 

Eckpunkt 1: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass beim Nachweisver-
fahren mobilfunkspezifische Eigenschaften der Infrastruktur und Diensteimple-
mentierung vorliegen, die eine pauschale Übernahme der bestehenden Regelun-
gen für das Festnetz nicht sinnvoll erscheinen lassen. Die Bundesnetzagentur 
sieht dabei die Eigenschaften des Mobilfunknetzes, das Nutzungsumfeld des 
Endkunden sowie die Definition des geschätzten Maximalwertes als mögliche 
Parameter an, die abweichende Regelungen rechtfertigen könnten. 

Die Anbieter von Internetzugangsdiensten über Mobilfunk sind dazu verpflichtet, in ih-
ren Verträgen eine klare und verständliche Erläuterung anzugeben, wie hoch die ge-
schätzte maximale und die beworbene Download- und Upload-Geschwindigkeit ist 
(Art. 4 Abs. 1 Buchst. d TSM-VO). Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist die geschätzte 
maximale Geschwindigkeit mit der beworbenen Geschwindigkeit gleichzusetzen. Dem 
trägt auch die Verordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikati-
onsmarkt (im Folgenden: TK-Transparenzverordnung) vom 01.07.2017 Rechnung. 
Für mobile Internetzugangsdienste muss danach im Produktinformationsblatt nach § 
1 Abs. 2 Nr. 5 TK-Transparenzverordnung die geschätzte maximale Geschwindigkeit 
für Download und Upload angegeben werden. Abweichend von den bestehenden Re-
gelungen im Festnetz sind Angaben zur Mindestgeschwindigkeit sowie zur normaler-
weise zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit wie bei Festnetz-Internetzugängen 
nicht vorgesehen. 

Gemäß den BEREC-Leitlinien (Rn. 153-155) sollte die geschätzte maximale Ge-
schwindigkeit für einen mobilen Internetzugangsdienst so angegeben werden, dass 
der Endnutzer versteht, welche Maximalgeschwindigkeit er mit seinem Internetzu-
gangsdienst an verschiedenen Orten unter realistischen Nutzungsbedingungen errei-
chen kann. 

Festzuhalten ist somit, dass sich das Nachweisverfahren Mobilfunk derzeit lediglich 
auf die im Vertrag angegebene geschätzte Maximalgeschwindigkeit im Down- und Up-
load beziehen kann. 

Aus Sicht der Bundesnetzagentur sind mit Blick auf den Mobilfunk im Rahmen des 
Nachweisverfahrens insbesondere die folgenden Parameter von Relevanz: 
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a) Netzseitige Parameter 

Der Zugang zum Mobilfunknetz ist nicht ortsfest, sondern innerhalb des Versorgungs-
bereiches des Anbieters möglich. Dabei wird nicht die gesamte Fläche Deutschlands 
abgedeckt. Eine Feststellung der tatsächlichen Geschwindigkeit ist daher nur in Ge-
bieten mit Versorgung möglich. 

Innerhalb des Gesamtversorgungsbereiches kommen verschiedene, unterschiedlich 
leistungsfähige Mobilfunktechnologien zum Einsatz. Die im Vertrag festgelegte ge-
schätzte maximale Geschwindigkeit ist zumeist an eine Technologie gebunden (z. B. 
aktuell überwiegend 4G), es können aber auch technologiespezifische Werte für die 
geschätzte maximale Geschwindigkeit angegeben sein. 

Des Weiteren werden unterschiedliche Frequenzbereiche mit jeweils unterschiedli-
chen physikalischen Eigenschaften an den Mobilfunkstandorten genutzt. Niedrige Fre-
quenzen haben eine bessere Ausbreitungseigenschaft und werden daher eher zur Flä-
chenversorgung genutzt, während hohe Frequenzen kleinere Flächen abdecken, dafür 
aber deutlich höhere Datenübertragungsraten ermöglichen. Auch stehen innerhalb der 
Frequenzbereiche unterschiedliche Bandbreiten zur Verfügung. Dies hat Auswirkun-
gen auf die Dimensionierung und die Leistungsfähigkeit der Funkzellen und somit auf 
die realisierbaren Datenübertragungsgeschwindigkeiten in der Funkzelle je nach nutz-
baren Frequenzbereichen. 

Die Verwendung der unterschiedlichen Frequenzbereiche trifft dabei im Wesentlichen 
für alle Mobilfunkanbieter zu. In ländlichen, wenig besiedelten Gebieten werden dabei 
vornehmlich niedrige Frequenzen mit großer Reichweite, aber geringer Datenübertra-
gungsrate eingesetzt. Bei zunehmender Besiedlungsdichte und damit einhergehend 
steigender Anzahl an Mobilfunknutzern, steigt auch die Dichte der Mobilfunkstandorte 
bei gleichzeitiger Verwendung von höheren Frequenzen mit höherer Datenübertra-
gungsrate. 

Die Mobilfunkstandorte sind im ländlichen Bereich derzeit grundsätzlich nicht dafür 
ausgelegt, die in den einzelnen Verträgen angegebenen geschätzten Maximalge-
schwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s zu erreichen. Vielmehr soll eine flächende-
ckende Versorgung erreicht werden; dies spiegelt sich in den genutzten Frequenzen, 
der Anzahl der Antennenstandorte, aber auch an dem Umfang des genutzten Fre-
quenzspektrums wider. 

Im Rahmen des Jahresberichts der Breitbandmessung nimmt die Bundesnetzagentur 
seit 2015/2016 auch eine Differenzierung nach Regionen vor. Dabei wird zwischen 
städtischen, halbstädtischen und ländlichen Gebieten unterschieden. Jede Messung 
wird basierend auf der Bevölkerungsdichte des jeweiligen Postleitzahlengebietes ei-
nem geografischen Bereich (städtisch, halbstädtisch oder ländlich) zugeordnet. Die 
Zuordnung differenziert sich wie folgt: 
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• Städtisch: Bevölkerungsdichte größer als 500 Einwohner/km² 

• Halbstädtisch: Bevölkerungsdichte 100 bis 500 Einwohner/km² 

• Ländlich: Bevölkerungsdichte weniger als 100 Einwohner/km². 

In den Jahresberichten kann kontinuierlich eine Staffelung der zur Verfügung stehen-
den Datenübertragungsrate in Abhängigkeit des jeweiligen geografischen Bereichs 
festgestellt werden. Im ländlichen Bereich wurden dabei die niedrigsten Datenübertra-
gungsraten erfasst während im städtischen Bereich deutlich höhere Datenübertra-
gungsraten gemessen wurden; die Ergebnisse im halbstädtischen Bereich lagen zwi-
schen den beiden anderen (siehe Abbildung 1). Mit Blick auf das Verhältnis der ge-
messenen zur vertraglich vereinbarten geschätzten maximalen Datenübertragungs-
rate wurden daher unter Berücksichtigung des bundesweit einheitlich angegebenen 
Vertragswertes im städtischen Bereich auch bessere Ergebnisse erzielt als im halb-
städtischen Bereich. Die Ergebnisse im ländlichen Bereich lagen darunter. Die Bun-
desnetzagentur kann somit aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung im Rahmen der Breit-
bandmessung eine geografische Differenzierung der Mobilfunknetze in ihrer Leis-
tungsfähigkeit feststellen. 

 

Abbildung 1: Empirische Verteilungsfunktion der absolut erreichten Datenübertragungsrate im 
Download nach geografischem Bereich (Betriebsjahr 2020/2021). 

Die Übertragungskapazität jeder Funkzelle steht aufgrund ihrer „Shared Medium“-Ei-
genschaft allen eingebuchten Kunden gemeinsam zur Verfügung. Die durch einen Nut-
zer individuell erreichbare Datenübertragungsrate variiert also nicht nur durch die Di-
mensionierung der Leistungsfähigkeit einer bestimmten Funkzelle, sondern auch nach 
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der Anzahl der aktuell in der Funkzelle eingebuchten und aktiven Kunden. In den Mo-
bilfunknetzen wird die Anzahl der zugelassenen Kunden je Funkzelle im Hinblick auf 
die je Endkunde zur Verfügung stehende Kapazität aktuell nicht begrenzt, sodass sich 
die individuell verfügbare Datenübertragungsrate sehr stark reduzieren kann, bis zur 
faktischen Nicht-Nutzbarkeit des individuellen Internetzugangsdienstes. Kapazitätsre-
duzierende Effekte können auch dann auftreten, wenn Mobilfunkanbieter in Zeiten, in 
denen sich wenige Endnutzer einwählen (z. B. nachts), in den Funkzellen höhere Fre-
quenzbereiche abschalten, um Strom zu sparen. 

Die Abhängigkeit der verfügbaren Datenübertragungsrate von der Anzahl der Nutzer 
innerhalb einer Funkzelle ist Nutzern regelmäßig – z. B. im Extremfall aus Erfahrungen 
bei Großveranstaltungen – bekannt. Dass die teilweise sehr hohen vertraglich in Aus-
sicht gestellten geschätzten maximalen Datenübertragungsraten nicht flächendeckend 
zur Verfügung stehen, ist Nutzern ebenfalls bewusst. Dass dies von den Kunden größ-
tenteils nicht negativ ausgelegt, sondern als dem Mobilfunk innewohnend angesehen 
wird, zeigen die Ergebnisse der Breitbandmessung bezüglich der Kundenzufrieden-
heit. Die Kundenzufriedenheit wird im Vorfeld einer Messung abgefragt. Mit Blick auf 
das Betriebsjahr 2020/2021 haben Dreiviertel (75,7 %) der Nutzer ihren Anbieter posi-
tiv (mit den Noten 1 bis 3) bewertet. Die entsprechenden Zahlen sind in den davorlie-
genden Betriebsjahren auf einem vergleichbaren Niveau und liegen trotz schlechterer 
Ergebnisse mit Blick auf das Erreichen der vertraglich vereinbarten maximalen Daten-
übertragungsraten über denen im Festnetz. Dies legt aus Sicht der Bundesnetzagentur 
den Schluss nahe, dass Nutzer bei mobilen Breitbandanschlüssen eher die Mobilität 
und die zur Verfügung stehende Performance bewerten als das Erreichen der vertrag-
lich in Aussicht gestellten Datenübertragungsrate. 

Das Mobilfunknetz wird dynamisch aus- und umgebaut, z. B. durch Einführung neuer 
Technologien, Anpassung von Kapazitäten entsprechend der tatsächlichen Nutzung, 
Auf- und Abbau von Antennenstandorten und Nutzung anderer erworbener Frequen-
zen. 

Es ist also festzuhalten, dass die Leistungsfähigkeit des Mobilfunknetzes innerhalb des 
Versorgungsbereichs eines Anbieters und dadurch die dem individuellen Kunden 
grundsätzlich zur Verfügung stehende Netzkapazität je nach Standort und Zeitpunkt 
stark variieren kann. 

 

b) Endkundenseitige Parameter 

Neben den genannten netzseitigen Parametern wird die vom Kunden individuell nutz-
bare Übertragungskapazität auch von der mobilen Nutzungssituation des Kunden und 
des verwendeten Endgeräts beeinflusst. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Sig-
nalstärke, die im direkten Zusammenhang mit der Empfangsqualität steht. Sie wird 
durch die Entfernung und Position zur Mobilfunkantenne, Abschirmung durch Ge-
bäude, Topologie und Vegetation sowie Witterungseinflüsse beeinflusst. Des Weiteren 
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ist im Hinblick auf die Empfangsqualität von Bedeutung, ob ein Nutzer sich im Freien 
befindet oder z. B. innerhalb eines Gebäudes. 

Ein weiterer Aspekt, der die Qualität eines Mobilfunkzugangs beeinträchtigen kann, ist 
die Geschwindigkeit, mit der sich ein Endnutzer während der Nutzung fortbewegt. Bei 
schnellerer Fortbewegung, insbesondere bei Nutzung von Verkehrsmitteln, kann die 
Dienstqualität beeinträchtigt werden. Zudem wirken Fahrzeuge aufgrund ihrer Bau-
weise in der Regel stark dämpfend, da sie einem Faraday‘schen Käfig gleich den In-
nenraum von Funksignalen abschirmen. 

Ebenso können technische Spezifikationen des Endgerätes von Bedeutung sein. Die 
Qualität des im Endgerät verwendeten Empfangsteils kann hierbei die Übertragungs-
kapazität limitieren oder inkompatibel zu bestimmten Übertragungstechnologien (z. B. 
5G) sein. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die bei der individuellen Nutzung eines Internetzu-
gangs über Mobilfunk zur Verfügung stehenden und auch tatsächlich erreichbaren Da-
tenübertragungsraten je nach Standort und Nutzungssituationen des Kunden stark va-
riieren können. 

Zusätzlich zu den genannten Faktoren, die auf der tatsächlichen Ausgestaltung der 
Mobilfunkinfrastruktur und der mobilen Nutzung des Kunden beruhen, können tarifliche 
Faktoren zu beachten sein. Dies wären z. B. tarifbedingte Begrenzungen der Daten-
übertragungsrate oder Technologie (z. B. LTE, 5G) oder eine Drosselung der Ge-
schwindigkeit nach Überschreiten eines inkludierten monatlichen Datenvolumens. 

 

c) Geschätzter Maximalwert 

Gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. d TSM-VO sind die Mobilfunkanbieter dazu verpflichtet, 
in ihren Verträgen Angaben zur geschätzten maximalen Geschwindigkeit im Download 
als auch im Upload zu machen. Hierbei soll – anders als im Festnetz – nur ein ge-
schätzter Wert angegeben werden. Der Begriff „geschätzt“ ist der Bedeutung nach als 
„näherungsweise bestimmt“ zu verstehen (vgl. Duden Online, www.duden.de). 

Der TSM-Verordnungsgeber trägt mit dem Begriff „geschätzt“ den Eigenschaften des 
Mobilfunks Rechnung. Ein wesentliches Merkmal des Mobilfunks ist gerade, dass die 
Leistung nicht an einem festen Ort erbracht wird. Des Weiteren ist die lokal individuell 
verfügbare geschätzte Maximalgeschwindigkeit von der Anzahl gleichzeitiger Nutzer 
abhängig („Shared Medium“). 

Von einigen Anbietern wird die geschätzte Geschwindigkeit so interpretiert, dass hier-
unter ein Wert zu fassen ist, der unter Beachtung der voranstehenden Eigenschaften 
unter idealen Bedingungen von einem einzelnen in der Funkzelle aktiven Nutzer erzielt 
werden kann. Daher geben diese Anbieter gegenüber ihren Kunden jeweils sehr hohe 
Datenübertragungsraten als geschätztes Maximum an. 
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Bei anderen Anbietern, die nicht über ein eigenes Netz verfügen, dürfte sich das ge-
schätzte Maximum teilweise eher aus den auf der Vorleistungsebene geschlossenen 
Vereinbarungen ergeben und weniger aus der technischen Leistungsfähigkeit des ge-
nutzten Mobilfunknetzes bzw. -standards. In derartigen Fällen ist das geschätzte Ma-
ximum deutlich niedriger angesetzt, allerdings können bei derartigen Verträgen auch 
unter idealen Bedingungen keine darüber hinausgehenden Datenübertragungsraten 
erzielt werden. 

Der geschätzte Maximalwert wird daher unterschiedlich interpretiert. Zudem wird er als 
bundeseinheitlicher Wert angegeben, eine lokale Differenzierung erfolgt nicht. Je nach 
Höhe des geschätzten Maximalwertes weisen die tatsächlich erreichbaren Werte somit 
teilweise extreme Abweichungen zu diesem auf. 

 

3. Ausgestaltung des Überwachungsmechanismus im Mobilfunk 

Eckpunkt 2: Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die mobilfunkspezifischen As-
pekte bei der Ausgestaltung des Überwachungsmechanismus im Messkonzept 
zu berücksichtigen. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Messung 
gegen den von den Anbietern mobiler Internetzugänge jeweils angegebenen 
bundeseinheitlichen geschätzten Maximalwert die derzeit praktikable Lösung 
ist. 

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, eine Konkretisierung der unbestimmten Begriffe 
in Form einer Allgemeinverfügung zu veröffentlichen. Dabei soll – entsprechend ihrem 
Vorgehen im Festnetz – eine Differenzierung nach inhaltlichem (erhebliche Abwei-
chung) und zeitlichem Faktor (kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abwei-
chung) vorgenommen werden. Voraussetzung für das Vorliegen eines Minderungsan-
spruchs soll das kumulierte Vorliegen von inhaltlichem und zeitlichem Faktor sein. Auf 
diesen Grundlagen soll die erhebliche, kontinuierliche und regelmäßig wiederkehrende 
Abweichung für die geschätzte maximale Geschwindigkeit im Down- und Upload als 
Voraussetzung einer Minderleistung im Mobilfunk konkretisiert werden. Hierbei ge-
denkt die Bundesnetzagentur, die im Mobilfunk vorherrschende Marktsituation sowie 
die Besonderheiten des Mobilfunks bei ihren Abwägungen einzubeziehen. 

Die Bundesnetzagentur hat die mobilfunkspezifischen Aspekte insbesondere bei der 
Ausgestaltung des Überwachungsmechanismus zur Feststellung einer Minderleistung 
durch ein entsprechendes Messkonzept im Blick. Die Angabe der Geschwindigkeit ge-
mäß der Verpflichtungen in der TSM-VO und TK-Transparenzverordnung wird im Mo-
bilfunk von den Anbietern bislang so umgesetzt, dass sie einen für das gesamte Bun-
desgebiet geltenden einheitlichen geschätzten Maximalwert in den Verträgen ange-
ben. Dieser stellt als vertraglich zugesicherte Datenübertragungsrate somit derzeit den 
Wert dar, an dem sich die tatsächlich gemessene Datenübertragungsrate gemäß § 57 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG überprüfen lassen muss. 
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In der Realität steht dieser bundeseinheitliche Wert dem Kunden je nach Standort, 
Zeitpunkt und Nutzungsbedingungen aufgrund der oben genannten mobilfunkspezifi-
schen Aspekte jedoch nur bedingt zur Verfügung (vgl. hierzu Kapitel 2). 

Um diesem Umstand zu begegnen, wäre es denkbar, nicht nur einen einzigen, bun-
desweit geltenden Wert anzugeben, sondern lokal differenzierte Werte vertraglich vor-
zugeben. Eine solche lokale Differenzierung wäre grundsätzlich über eine Abde-
ckungskarte (analog zu BEREC-Leitlinien Rn. 155) möglich. In einer solchen Karte 
könnte ein Anbieter sein Netz in z. B. Rasterzellen von 100x100 Meter aufteilen und 
für jede Rasterzelle eine lokale geschätzte Maximalgeschwindigkeit angeben. Hier-
durch ließen sich die geschätzten maximalen Download- und Upload-Geschwindigkei-
ten standortspezifischer darstellen und differenzieren, sodass gewissen netzseitigen 
Parametern und damit Einflussfaktoren besser begegnet werden könnte. Im Vergleich 
zu einem bundeseinheitlichen Geschwindigkeitswert für das gesamte Netz könnten 
Anbieter so den geschätzten Maximalwert den jeweils vorherrschenden lokalen Gege-
benheiten sowie verbauten Technologien anpassen. 

Im Mobilfunkmarkt wird derzeit von der in den BEREC-Leitlinien angegebenen Mög-
lichkeit der Konkretisierung der Vertragsinhalte mittels einer Abdeckungskarte von den 
Anbietern nicht Gebrauch gemacht. Einige Anbieter bieten ihren Kunden lediglich eine 
derartige Karte als vertragsunabhängige Zusatzinformation an. 

Mit Blick auf diese Gegebenheiten beabsichtigt die Bundesnetzagentur daher, das 
Messkonzept an der auf dem Mobilfunkmarkt derzeit vorherrschenden Situation eines 
bundeseinheitlich angegebenen Maximalwertes auszurichten (sog. „Einheitswertmo-
dell“). Hieraus würde für einen mobilen Überwachungsmechanismus folgen, dass an 
allen Zugangspunkten eines Netzes der vertraglich festgehaltene bundeseinheitliche 
geschätzte Maximalwert überprüft werden könnte. Gleichwohl müsste eine „erhebli-
che, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung“ nicht nur mit Blick 
auf das gesamte Bundesgebiet konkretisiert werden, sondern es wäre eine Differen-
zierung nach Regionen vorzunehmen (vgl. Kapitel 4). 

 

4. Konkretisierung Minderleistung 

a) Messaufbau 

Eckpunkt 3: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass der Messaufbau auf 
der Grundlage der in der Allgemeinverfügung für das Festnetz dargelegten Pa-
rameter, angepasst an mobilfunkspezifische Kriterien, geeignet ist, um den 
Nachweis einer Minderleistung zu erbringen. Die Anzahl der Messungen sollte 
aus Sicht der Bundesnetzagentur – wie auch im Festnetz – bei 30 Messungen 
liegen, allerdings verteilt auf fünf Kalendertage zu je 6 Messungen pro Kalender-
tag, wobei zwischen der dritten und vierten Messung eines Messtages eine drei-
stündige Pause, zwischen allen übrigen Messungen eine fünfminütige Pause 



19. Verbraucherschutzministerkonferenz 

am 30. Juni 2023 in Konstanz 

Seite 147 von 171 
 

vorzusehen ist. Da die 30 Messungen auf mehr Mess-tage verteilt werden, soll – 
anders als im Festnetz – von einem Mindestabstand zwischen den Messtagen 
abgesehen werden. 

Wie beim Nachweisverfahren Festnetz ist die Bundesnetzagentur der Ansicht, dass 
die Zahl von 30 Messungen auch im Mobilfunk geeignet ist, um die Begriffe „kontinu-
ierlich“ und „regelmäßig wiederkehrend“ im Sinne des § 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 
Abs. 5 TKG möglichst rechtssicher überprüfen zu können. Durch diese Anzahl an Mes-
sungen soll die Aussagekraft der Ergebnisse gewährleistet werden. Eine Ausweitung 
der Anzahl der Messungen erachtet die Bundesnetzagentur als weniger praktikabel, 
da dies aufgrund der im Mobilfunk vorherrschenden Tarife mit limitiertem Datenvolu-
men zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des Verbrauchers führen würde. 
Eine Absenkung der Anzahl der Messungen hingegen stünde im Konflikt mit dem 
Nachweis der Regelmäßigkeit einer Abweichung. 

Die Bundesnetzagentur gedenkt, die für ein Nachweisverfahren erforderlichen Mes-
sungen auf fünf Messtage zu verteilen. Die im Vergleich zum Nachweisverfahren im 
Festnetz abweichende Aufteilung der Messungen auf fünf Messtage soll dabei die 
oben dargestellten Eigenschaften des Mobilfunks berücksichtigen. Mobilfunknutzer 
verwenden den Internetzugang in der Regel mobil und nicht an einem spezifischen 
ortsfesten Zugang. Um die übliche Nutzung in der Fläche besser abzubilden, soll die 
Anzahl der Messtage daher erhöht werden. Dabei entfällt im Vergleich zum Festnetz 
die Notwendigkeit einer Pause zwischen den einzelnen Messtagen, da der Nutzer 
grundsätzlich unterschiedliche Netzzugangspunkte (Funkzellen) im Rahmen seiner 
üblichen mobilen Nutzung verwendet. 

Des Weiteren soll mit einem dreistündigen Sperrfenster zwischen der dritten und vier-
ten Messung eines Messtages der Messtag – analog zum Vorgehen im Festnetz – in 
mindestens zwei Blöcke getrennt werden, sodass die Messungen im Tageslauf verteilt 
werden und tageszeitliche Einflüsse stärker berücksichtigt werden können. Darüber 
hinaus beabsichtigt die Bundesnetzagentur eine mindestens fünfminütige Pause nach 
allen anderen Messungen eines Messtages vorzusehen. 

 

b) Minderleistung 

Eckpunkt 4: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass bei der Konkretisie-
rung der Erheblichkeit einer Abweichung im Mobilfunk und der in diesem Zu-
sammenhang zu bestimmenden Festlegung eines Abschlages netzseitige und 
endkundenseitige Parameter zu berücksichtigen sind. Bei der Wahl eines Ein-
heitswertmodells sollte als inhaltlicher Faktor für eine erhebliche Abweichung 
ein Abschlag in städtischen Bereichen von 75 Prozent, in halbstädtischen Berei-
chen von 85 Prozent und in ländlichen Bereichen von 90 Prozent von der ver-
traglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit im Down- und Upload ange-
nommen werden. 
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Bei der Bestimmung der Erheblichkeit einer Abweichung für den Mobilfunk ist zu be-
rücksichtigen, dass eine konkrete Leistung nicht lediglich an einem festen Ort geschul-
det wird, sondern innerhalb des Versorgungsgebiets des Mobilfunknetzes, wobei des-
sen Leistungspara-meter variieren und somit das Messergebnis beeinflussen können. 
Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die teilweise sehr hohen geschätzten 
Maximalgeschwindigkeiten nur unter günstigsten Bedingungen (z. B. außerhalb der 
Hauptverkehrszeiten (Off Peak) in bestimmten, technisch hierzu befähigten und nicht 
ausgelasteten Funkzellen) erreicht werden können, aber nicht durchgängig innerhalb 
des gesamten Versorgungsbereiches. Außerdem ist zu beachten, dass der Nutzer mit 
vertretbarem Aufwand nicht kontinuierlich über den gesamten Messtag messen kann. 
Dadurch könnten in der Praxis bei einer begrenzten Anzahl von Messungen die vom 
Endnutzer im Messzeitraum erreichten Spitzenwerte auch unter der an sich möglichen 
Maximalgeschwindigkeit in einer geeigneten Mobilfunkzelle liegen. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Parameter bei der Festlegung der erheblichen Ab-
weichung ist die Nutzungssituation des Endkunden. Während einige Einflussfaktoren 
zukünftig mittels mobilem Überwachungsmechanismus automatisch erfasst werden 
können, z. B. ob ein Nutzer sich während der Messung in einem Fahrzeug fortbewegt, 
kann nicht überprüft werden, ob ein Nutzer sich z.B. hinter einer Fensterscheibe befin-
det und somit die Empfangsqualität beeinträchtigt wäre. Auch diese Einflussfaktoren 
könnten dazu führen, dass die vom Nutzer gemessene Geschwindigkeit von der am 
Ort tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeit abweicht. 

Des Weiteren ist die Höhe der technisch erreichbaren Maximalgeschwindigkeit abhän-
gig von der am Mobilfunkstandort verbauten Übertragungstechnik und der genutzten 
Frequenzbereiche. Dabei werden in ländlichen Bereichen hauptsächlich Frequenz-
bänder im niedrigen Frequenzbereich genutzt, mit denen eine geringere Maximalge-
schwindigkeit erreicht werden kann als die in städtischen Bereichen genutzten Fre-
quenzbereiche. Dieser differenzierte Netzausbau lässt sich anhand der Messergeb-
nisse der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur seit 2015 für alle Netzbetreiber 
belegen (siehe Kapitel 2a). 

Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte schlägt die Bundesnetzagentur für die 
Feststellung des inhaltlichen Faktors vor, für eine erhebliche Abweichung eine Unter-
scheidung nach geografischem Bereich (städtisch, halbstädtisch, ländlich) einzufüh-
ren. Die Zuordnung sollte dabei auf Wohnquartiersebene erfolgen (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung der Wohnquartiersebene 

Auf Grundlage dieser geografischen Differenzierung der Mobilfunknetze hält die Bun-
desnetzagentur einen Abschlag von 75 Prozent von der vertraglich vereinbarten ma-
ximalen Geschwindigkeit für städtische Bereiche, 85 Prozent für halbstädtische und 
90 Prozent für ländliche Bereiche für angemessen. 

Bei der Festlegung einer kontinuierlich oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung 
orientiert sich die Bundesnetzagentur an dem bereits implementierten Vorgehen im 
Festnetz. Dieses basiert auf den BEREC-Leitlinien, wonach die Maximalgeschwindig-
keit definiert ist als die Geschwindigkeit, mit der ein Endnutzer zumindest zeitweise 
rechnen kann, z. B. mindestens einmal am Tag (BEREC-Leitlinien Rn. 145). Für die 
Festlegung eines zeitlichen Faktors im Mobilfunk ist die Bundesnetzagentur der Auf-
fassung, dass auch die geschätzte Maximal-geschwindigkeit abzüglich eines Abschla-
ges grundsätzlich zumindest einmal am Tag erreicht werden sollte. 

Analog zum Vorgehen im Festnetz sollte nach Ansicht der Bundesnetzagentur für den 
Nachweis einer Minderleistung eine regelmäßig wiederkehrende Abweichung im Sinne 
von § 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG angenommen werden, wenn die geschätzte Maxi-
malgeschwindigkeit abzüglich eines Abschlages an der Mehrzahl der Messtage nicht 
erreicht wird. Die Bundesnetzagentur tendiert daher dazu, den zeitlichen Faktor zur 
Festsetzung einer Minderleistung als gegeben anzusehen, wenn an drei von fünf 
Messtagen die geschätzte Maximalgeschwindigkeit abzüglich eines Abschlages nicht 
jeweils mindestens einmal erreicht werden würde. 

Zusammengefasst wäre somit eine „erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßige Ab-
weichung bei der Geschwindigkeit“ gegeben, wenn nicht an drei von fünf Messtagen 
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jeweils mindestens einmal in städtischen Bereichen 25 Prozent, in halbstädtischen 15 
Prozent oder in ländlichen 10 Prozent der vertraglich vereinbarten geschätzten Maxi-
malgeschwindigkeit erreicht würden. 

 

5. Implikationen Überwachungsmechanismus 

Die dargestellten Aspekte des Mobilfunks haben Auswirkungen auf die Erstellung ei-
nes mobilen Überwachungsmechanismus. Zunächst wird die mögliche technische 
Ausgestaltung der mobilen Applikation aufgezeigt. Darauf aufbauend werden die aus 
den Besonderheiten des Mobilfunks möglicherweise resultierenden Konsequenzen für 
den Überwachungsmechanismus genauer betrachtet. 

 

a) Funktionsweise des mobilen Überwachungsmechanismus 

Eckpunkt 5: Aus Sicht der Bundesnetzagentur könnte die mobile Version der 
Breitbandmessung/Funkloch-App als Basis für einen Überwachungsmechanis-
mus im Mobilfunk dienen. Diese müsste allerdings, um Verbrauchern auch für 
den Mobilfunk einen rechtssicheren Nachweis zur Geltendmachung einer Min-
derung an die Hand zu geben, um weitere technische Funktionen erweitert wer-
den. 

Als möglicher Überwachungsmechanismus könnte die bereits bestehende mobile Ver-
sion der Breitbandmessung/Funkloch-App als Basis herangezogen werden, da diese 
neben der eigentlichen Messfunktion bereits über weitere wesentliche Funktionen ver-
fügt (z. B. Standort- und Technologieerfassung). Allerdings müsste diese Applikation 
um weitere Funktionen erweitert werden, um als Überwachungsmechanismus dienen 
zu können. 

Die mobile Applikation sollte dabei den meistgenutzten Betriebssystemen in ihren je-
weils aktuellen bzw. am häufigsten genutzten Versionen kostenfrei zur Verfügung ste-
hen (z. B. Android und iOS). Mit Blick auf neue Versionen der genannten Betriebssys-
teme wird eine regelmäßige Aktualisierung der Mobile-App angestrebt, um eine volle 
Unterstützung aktueller Betriebssysteme zu gewährleisten. Ein Support älterer Versi-
onen ist nur zeitlich befristet möglich. Hierdurch sollen auch mögliche negative endge-
räteseitige Einflüsse auf die Messungen berücksichtigt werden. 

Entsprechend der BEREC-Leitlinien (vgl. Rn. 140) würden die Geschwindigkeiten über 
einen mobilen Überwachungsmechanismus auf Basis der Nutzdaten des Transport 
Layer Protocols (OSI-Schicht 4) ermittelt werden. Um die Kompatibilität mit der Nut-
zung des Internetzugangs unter realen Nutzerszenarien zu erhöhen, wird von BEREC 
empfohlen, Up- und Download-Geschwindigkeiten über kontrollierte TCP/HTTPS-Ver-
bindungen zu ermitteln. Die Geschwindigkeit wird anhand der übermittelten TCP-Nutz-
daten bestimmt. Dieser Messansatz entspricht den Vorgaben von BEREC und wird 
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auch im BEREC Measurement Reference System verwendet. In der aktuellen Mobile-
App der Breitbandmessung ist dieses Messverfahren bereits implementiert. 

Im Rahmen des Nachweisverfahrens soll der Verbraucher im Vorfeld der eigentlichen 
Messung zuerst seinen Internetzugangsanbieter auswählen. Hierbei könnte auf die 
Implementierung in der mobilen App der Breitbandmessung zurückgegriffen werden. 
Auf Grundlage der Anbieterauswahl würden dem Verbraucher in einem zweiten Schritt 
die jeweiligen Tarife des Anbieters angezeigt werden, sodass dieser den für ihn maß-
geblichen Tarif auswählen kann. Die dargestellten Tarife würden dabei auf den Tarif-
datenmeldungen der Anbieter nach § 3 Abs. 2 TK-Transparenzverordnung gegenüber 
der Bundesnetzagentur basieren. Liegen die entsprechenden Tarifinformationen nicht 
vor, so hätte der Verbraucher die Möglichkeit, diese manuell einzutragen. Hierfür kann 
er die in seinem Vertrag vereinbarte geschätzte maximale Datenübertragungsrate im 
Down- und Upload angeben. Die entsprechenden Informationen sind z. B. im Produk-
tinformationsblatt, in der Vertragszusammenfassung, im Kundencenter oder in Mittei-
lungen des Anbieters zu finden. 

Da die meisten Verträge ein begrenztes Datenvolumen enthalten, sollte auf ein aus-
reichendes Volumen zur Durchführung der Messung geachtet werden. Bei Erreichen 
des vereinbarten Datenvolumens erfolgt eine vertraglich vereinbarte Reduzierung der 
Datenübertragungsrate und es gelten abweichende Datenübertragungsraten. Sollte 
der Verbraucher im Vorfeld einer Messung feststellen, dass das Datenvolumen aufge-
braucht ist, würde er aufgefordert werden, keine weitere Messung vorzunehmen. Das 
Vorhandensein eines ausreichenden Datenvolumens wäre ebenfalls im Nachgang der 
Messung zu bestätigen. 

Vor der Messung würde dem Nutzer mitgeteilt werden, welche geschätzten Maximal-
werte abzüglich der Abschläge für die geografischen Bereiche (städtisch, halbstäd-
tisch, ländlich) er erwarten kann. Nach einer Messung würde dem Nutzer auf Basis 
der vom Betriebssystem bereitgestellten Standortinformationen mitgeteilt, in welchem 
geografischen Bereich er sich bei der Messung auf Wohnquartiersebene befunden hat. 
Die Erfassung der Standortinformation würde während der Messung durchgeführt. 

Im Rahmen einer Messung würde zuerst eine Überprüfung der Download-Geschwin-
digkeit erfolgen, der sich unmittelbar eine Überprüfung der Upload-Geschwindigkeit 
anschließen würde. Nach Abschluss der Messung würden die Messergebnisse ange-
zeigt und in einer Übersicht der erfolgten Messungen hinterlegt werden. Hierbei wür-
den dem Verbraucher relevante Informationen in der Applikation angezeigt werden, z. 
B. die verbleibende Zeit zum Abschluss der Messkampagne. 

Nach Abschluss der vorgegebenen Anzahl an Messungen (sog. Messkampagne) 
würde ein elektronisches Messprotokoll erstellt werden, das als Nachweis gegenüber 
dem Anbieter dient. Im Messprotokoll würde eine Aussage über das Vorliegen einer 
nicht vertragskonformen Leistung getroffen sowie für den Anbieter die Messdetails auf-
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geführt werden. Wesentlicher Inhalt des Messprotokolls würde – wie bereits im Fest-
netz – die Gegenüberstellung der erzielten Messergebnisse mit den vertraglich verein-
barten Werten abzüglich eines Abschlages sein. 

Für den Dialog mit dem Anbieter soll das Messprotokoll neben den Ergebnissen der 
Messungen auch technische Details zu jeder einzelnen Messung zur Verfügung stel-
len. Die dort inkludierten Informationen (z. B. Technologie, Traceroute, Informationen 
zum Endgerät, zum Standort und der Standortgenauigkeit) sollen es dem Anbieter er-
möglichen, ggf. in der Endkundenmessumgebung und/oder in den in seinem Netz ge-
nutzten Abschnitten Probleme zu erkennen und diese dem Verbraucher zu adressie-
ren. Insbesondere den Messstandorten kommen dabei besondere Bedeutung zu, da 
die Anbieter so die genutzten Netzabschnitte nachvollziehen und die jeweilige grund-
sätzliche Leistungsfähigkeit bewerten könnten. Aus Verbrauchersicht ist es dabei er-
forderlich, dass die Bereitstellung der Daten klar kommuniziert und transparent darge-
stellt wird. 

 

b) Erfassung Endkundenmessumgebung 

Eckpunkt 6: Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Umsetzung einer 
ordnungsgemäßen Messumgebung im Mobilfunk – wie auch im Festnetz prakti-
ziert – in die Verantwortung des Verbrauchers gelegt werden sollte. Hierfür wird 
die Bundesnetzagentur technische Vorgaben zur Vermeidung von Fehlerquellen 
in der Endkundenmessumgebung zur Verfügung stellen. 

Bei der Erstellung des Überwachungsmechanismus sollten Faktoren, die das Messer-
gebnis beeinflussen können, möglichst automatisch erfasst und wichtige Fehlerquellen 
sowohl mit Hilfe technischer Parameter als auch durch Nutzerinteraktion ausgeschlos-
sen werden. Im Folgenden werden die Mobilfunkeigenschaften sowie Aspekte der 
Endkundenmessumgebung dargelegt und die daraus möglicherweise resultierenden 
Schlussfolgerungen für den Überwachungsmechanismus aufgezeigt. 

Gewisse technische Einflussfaktoren können mittels der mobilen App automatisiert 
festgestellt werden (z. B. Typ des Endgeräts, Art der Anbindung des Endgeräts: 
WLAN, 2G, 4G, 5G, Standort, Betriebssystem) und sollen vor, während und nach jeder 
Messung geprüft werden. 

Darüber hinaus kann bei einer Messung mit Hilfe der Standortdaten ausgeschlossen 
werden, dass sich ein Nutzer währenddessen mit höherer Geschwindigkeit fortbewegt 
hat, z. B. in einem Auto oder in einer Bahn. Zusätzlich kann die genutzte Verbindungs-
technologie (2G, 4G, 5G) vor einer Messung überprüft werden, sodass Messungen in 
Funklöchern und in Gebieten ohne breitbandige Datenversorgung (2G) durch die ent-
sprechende Technologie verhindert werden können. Ebenso können technische Spe-
zifikationen des Endgerätes, z. B. Hersteller, Modellbezeichnung und Betriebssystem, 
auch für den Anbieter protokolliert werden. 
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Nicht unmittelbar kann erkannt werden, inwiefern sich ein Nutzer nicht im Freien be-
findet, sondern z. B. innerhalb eines Gebäudes, und somit die messbare Geschwin-
digkeit beeinträchtigt werden könnte. Auch möglicher paralleler Datenverkehr durch 
während der Messung aktive Anwendungen kann nicht erfasst werden. Die Umset-
zung einer ordnungsgemäßen Messumgebung müsste – wie bereits im Festnetz – in 
die Verantwortung des Verbrauchers gelegt werden. Eine Bestätigung, dass mögliche 
Einflussfaktoren ausgeschlossen wurden, soll vom Verbraucher vor jeder Messung 
eingefordert werden. 

Aufgrund der beschriebenen möglichen Einflussfaktoren in der Endkundenmessum-
gebung ist es die Intention der Bundesnetzagentur, aus Gründen der Rechtssicherheit 
und der Akzeptanz der Messungen, von automatisierten Messreihen – wie auch be-
reits im Festnetz entschieden – abzusehen. Vielmehr sollte jede einzelne Messung 
manuell initiiert werden. Dies würde zwar einen gewissen Komfortverlust für die Ver-
braucher bedeuten, demgegenüber stünde aus Sicht der Bundesnetzagentur aber ein 
deutlicher Gewinn an Kontrolle über die Messumgebung. 

 

6. Weiteres Vorgehen 

Das vorliegende Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur stellt einen Überblick über 
die wesentlichen Parameter bei der Ausarbeitung des Nachweisverfahrens Mobilfunk 
dar. Die Bundesnetzagentur lädt in einem ersten Schritt alle interessierten Kreise dazu 
ein, hierzu Stellungnahmen einzureichen. Auf Grundlage der vorgebrachten Stellung-
nahmen sollen zur Bestimmung einer Minderleistung die unbestimmten Begriffe „er-
hebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung“ im Rahmen 
einer Allgemeinverfügung für den Mobilfunk konkretisiert und konsultiert sowie darauf 
aufsetzend ein Überwachungsmechanismus Mobilfunk entwickelt werden. 
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Anlage zu TOP 37 Geoblocking-Verordnung verbraucherfreundlich aus-

gestalten 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und der Senator der Verbraucherschutzres-
sorts der Länder nehmen den schriftlichen Bericht des BMJV zur Kenntnis und bitten 
den Bund darum, bei der EU-Kommission eine weitere Bestandsaufnahme für das 
Jahr 2022 anzuregen und über das weitere Vorgehen in der darauffolgenden VSMK 
zu berichten. Abhängig vom Ergebnis der tatsächlichen Auswirkungen der Verordnung 
auf Verbraucherinnen und Verbraucher sollte geprüft werden, ob weitere Änderungen 
an der Verordnung oder andere Folgemaßnahmen, einschließlich geeigneter gesetz-
geberischer Maßnahmen (insbesondere zu den urheberrechtlich geschützten Online-
Inhalten und dem audiovisuellen Sektor), vorgeschlagen werden sollten. 

 

Bericht: 

Die von der EU-Kommission im Rahmen der Überprüfung der Geoblocking-Verord-
nung im Jahr 2020 angekündigte erneute Bestandsaufnahme in 2022 wurde nicht 
durchgeführt. Es ist auch derzeit aufgrund den von der EU-Kommission gesetzten Pri-
oritäten und Zielen nicht absehbar, dass eine solche zweite Bestandsaufnahme zeit-
nah oder noch bis zum Ende der aktuellen Amtsperiode der EU-Kommission durchge-
führt wird. Die Entwicklungen in der Praxis und die Auswirkungen auf die Verbrau-
cher*innen werden fortlaufend beobachtet, um ggf. einen verbraucherpolitischen 
Handlungsbedarf festzustellen. Im Übrigen wird auf den schriftlichen Bericht zur 17. 
VSMK verwiesen. 
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Anlage zu TOP 39 Voreingestellte Drittanbietersperre verpflichtend ein-

führen 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder wei-
sen auf die Beschlüsse des Bundesrates zur Einführung einer Drittanbietersperre im 
Zuge von Gesetzgebungsverfahren zum Telekommunikationsgesetz im Jahr 2016 
(BR-Drs. 436/16) und im Jahr 2021 (BR-Drs. 29/21) hin. Sie sind der Auffassung, dass 
der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor unberechtigten Abbuchungen 
über die Telefonabrechnung durch Drittanbieter weiterhin einer grundlegenden Ver-
besserung bedarf. 

2. Daher bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der 
Länder den Bund, eine pauschal voreingestellte Drittanbietersperre im Telekommuni-
kationsgesetz einzuführen und dabei sicherzustellen, dass Abbuchungen von Drittan-
bietern über die Mobilfunkrechnung künftig bei Vertragsschluss nach dem Opt-in-Ver-
fahren standardmäßig ausgeschlossen und nur auf ausdrücklichen Wunsch der Ver-
braucherinnen und Verbraucher kostenfrei zuzulassen sind. 

3. Ergänzend bitten die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die -senatorin-
nen der Länder den Bund, mit der voreingestellten Drittanbietersperre auch einen 
rechtsverbindlichen Anspruch für Verbraucherinnen und Verbraucher auf die kosten-
lose selektive Zulassung der Abbuchungen von Drittanbietern über die Mobilfunkrech-
nung für von ihnen ausgewählte Anbieter oder Leistungen sowie deren spätere Ände-
rung zu schaffen. 

4. Der Bund wird gebeten, auf der 19. Verbraucherschutzministerkonferenz über die 
eingeleiteten Schritte schriftlich zu berichten. 

 

Bericht: 

Im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren zum Telekommunikationsgesetz im Jahr 
2016 (BR-Drs. 436/16) und im Jahr 2021 (BR-Drs. 29/21) wurde ein höherer Schutz 
von Verbraucher*innen vor Missbrauch von Drittanbieterabrechnungen geschaffen. 
Nach § 61 Absatz 2 TKG können Verbraucher*innen zur Verhinderung der Bezahlung 
über die Mobilfunkrechnung eine Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter einrich-
ten. Wird eine Drittanbietersperre nicht aktiviert, so greifen die Schutzmaßnahmen 
nach der Allgemeinverfügung der Bundesnetzagentur (BNetzA) Nr. 108 vom 
16.10.2019, wonach zum Schutz von Verbraucher*innen bei der Zahlung per Mobil-
funkrechnung die Verwendung eines ReDirect-Verfahrens oder alternativ eines Kom-
binationsmodells eingeführt wurde. Daneben schafft der § 62 Absatz 2 TKG erhöhte 
Transparenz für Abrechnungsprozesse mit Drittanbietern. Eine pauschal voreinge-
stellte Drittanbietersperre hat der Gesetzgeber hingegen bei der Novelle des TKG im 
Jahr 2021 nicht in das TKG aufgenommen. 
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Verbraucher*innen haben somit nach geltender Rechtslage die Möglichkeit, die 
Drittanbieterabrechnung bei ihren Mobilfunkunternehmen zu deaktivieren (Opt-out-
Verfahren). Da die Drittanbieterabrechnung bei Neugeräten grundsätzlich aktiviert ist, 
erfordert das aktuelle Schutzsystem allerdings ein Aktivwerden der Verbraucher*in. 
Die Möglichkeit einer Drittanbietersperre ist aktuell aufgrund mangelnder Sensibilisie-
rung vielen Verbraucher*innen nicht bekannt und bleibt daher in der Praxis oft unge-
nutzt. 

Die Einführung einer voreingestellten Drittanbietersperre (Opt-in-Verfahren) als 
Grundeinstellung würde die bewusste und aktive Wahl des Bezahlverfahrens durch 
Verbraucher*innen sicherstellen und wäre aus verbraucherpolitischer Sicht grundsätz-
lich zu begrüßen. Die zusätzliche Möglichkeit, selektiv Händler auszuwählen, für die 
eine Bezahlung per Mobilfunkrechnung erlaubt sein soll, würde Verbraucher*innen 
mehr Kontrolle und eine bewusste Entscheidungsmöglichkeit über die Bezahlvor-
gänge geben. Die Bundesregierung prüft entsprechende Handlungsoptionen. 

Die Bundesnetzagentur verzeichnet aktuell zum Themenkomplex Drittanbieter Be-
schwerdezahlen auf niedrigem Niveau, die auch zurückgehen: Waren es im Jahr 2021 
noch 388 Beschwerden, so erreichten die Bundesnetzagentur 2022 214 Beschwerden 
zu Drittanbieterrechnungen. Die Bundesnetzagentur prüft im Rahmen ihrer Aufgabe 
als Schlichtungsstelle für Telekommunikation die Beschwerden und adressiert die 
Sachverhalte gegenüber den Mobilfunkunternehmen. 

Die Bundesregierung überprüft und beobachtet die Entwicklungen im Bereich der 
Drittanbieterabrechnung und die Fallzahlen fortlaufend, um ggf. einen verbraucherpo-
litischen Handlungsbedarf festzustellen. 
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Anlage zu TOP 40 Irreführung durch kommerzielle Anbieter bei digitalen 

Behördendienstleistungen stoppen 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder weisen 
darauf hin, dass die Maßnahmen, die in Umsetzung der sogenannten Modernisie-
rungsrichtlinie (Richtlinie- EU- 2019/2161) ergriffen und zum 28.05.2022 in Kraft getre-
ten sind, bislang nicht ausreichend sind, um einen umfassenden Schutz vor Irrefüh-
rung und unlauterem Geschäftsgebaren im Verbraucheralltag zu gewährleisten. Ins-
besondere kommt es im Bereich der digitalen behördlichen Dienstleistungen, wie z.B. 
der Beantragung von Grundbuchauszügen oder Führungszeugnissen, durch unseri-
öse „Lock-Angebote“ kommerzieller Anbieter im Internet regelmäßig zu Täuschungen 
und finanziellen Schädigungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das Wider-
rufsrecht bietet in diesen Fällen keinen effektiven Schutz, da zumeist im Rahmen des 
Bestellprozesses in das Erlöschen des Widerrufsrechts eingewilligt werden muss und 
daher eine Lösung vom Vertrag in der Regel ausgeschlossen ist. Neben finanziellen 
Nachteilen oder unerwünschter zeitlicher Verzögerung erzeugen die irreführenden An-
gebote, die kaum von offiziellen behördlichen Internetseiten zu unterscheiden sind, 
nicht nur Ärger auf der Verbraucherseite, sondern wirken sich auch nachteilig auf das 
Vertrauen in (digitale) behördliche Dienstleistungen aus. 

Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten 
den Bund daher, unter Berücksichtigung der Expertise der Verbraucherzentralen der 
Länder eine Strategie zu entwickeln, mit der dem Phänomen der „Fake-Angebote“ 
rund um digitale behördliche Dienstleistungen beigekommen werden kann und auf de-
ren Grundlage die Irreführungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern abgestellt 
werden können. Der Bund wird gebeten, auf der 19. VSMK über die Ergebnisse der 
Prüfungen sowie die geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen schriftlich zu berich-
ten. 

 

Bericht: 

Mit dem am 28. Mai 2022 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung des Verbraucher-
schutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht wurden verschiedene Neuerungen auf 
den Weg gebracht, um Verbraucherinnen und Verbraucher in der digitalen Welt wir-
kungsvoller vor unlauteren Geschäftspraktiken zu schützen und ihnen Produktverglei-
che zu erleichtern. Neben der Einführung individueller Schadensersatzansprüche 
wurde die Transparenz über Rankings, Verbraucherbewertungen und personalisierte 
Preise auf Online-Marktplätzen gestärkt. 

Ob sich die Erwartungen in das Gesetz erfüllt haben, soll in einer vom Bundesamt für 
Justiz im März 2023 ausgeschriebenen Evaluierungsstudie untersucht werden. Mit 
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Blick auf die erstrebte Verbesserung der Rechtsdurchsetzung soll neben der Behör-
denzusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Verstößen die Regelung zum neuen 
Verbraucherindividualanspruch auf Schadensersatz untersucht werden, u.a. auch im 
Hinblick auf die im Gesetzgebungsverfahren besonders umstrittene Verjährungsfrist. 
Dazu soll die Justizstatistik ausgewertet, die einschlägigen Online-Angebote analysiert 
und Länder, Kommunen und Verbände befragt werden. Die Länder und die Verbrau-
cherzentralen der Länder haben in diesem Zusammenhang Gelegenheit, das Problem 
der Irreführung bei digitalen Behördendienstleistungen konkret, mit dem Ziel belast-
bare quantitative und qualitative Grundlagen zu schaffen, zu adressieren. Die Evalu-
ierungs-studie dient der Vorbereitung eines deutschen Berichts zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2019/2161 (gem. Artikel 6 der Richtlinie), welcher der EU-Kommission 
bis März 2024 vorgelegt werden muss. Gleichzeitig können die Verbraucherzentralen 
bereits jetzt gegen unseriöse Anbieter Unterlassungsansprüche geltend machen und 
künftig die in dem Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Verbands-
klagen vorgesehene verbesserte Möglichkeit zur Abschöpfung von Unrechtsgewinnen 
nutzen. 

Daneben ist es auch Aufgabe der jeweiligen Behörden, vor missbräuchlichen oder ir-
reführenden Angeboten in Bezug auf Leistungen aus ihrem Zuständigkeitsbereich zu 
warnen. So weist beispielsweise das Bundesamt für Justiz (BfJ) auf seiner Homepage 
darauf hin, dass ein Online-Antrag auf ein Führungszeugnis ausschließlich über das 
amtliche Online-Portal des BfJ gestellt werden könne. Anderslautende Internetadres-
sen, bei denen – dem Anschein nach – Führungszeugnisse beantragt werden können, 
stünden in keinem Zusammenhang mit dem BfJ. 

Auch der „Fakeshop-Finder“ der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen berück-
sichtigt z. T. einzelne Aspekte von „Fake-Angeboten“ von digitalen Behördendienst-
leistungen. 
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Anlage zu TOP 41 Scoring durch Auskunfteien - Verbraucherinnen und 

Verbraucher vor Datenmissbrauch und Diskriminie-

rung schützen 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder neh-
men Bezug auf den Beschluss der 17. VSMK, TOP 25, Absatz 5 und bekräftigen die 
dortigen Inhalte und Forderungen. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder stellen 
fest, dass sich Finanzdienstleistungen, die auf Grundlage der zweiten Zahlungs-
diensterichtlinie („PSD2“) und der Nutzung von Datenschnittstellen (sog. API-Schnitt-
stellen) entstanden sind (PayPal, Klarna etc.), im Alltag vieler Verbraucherinnen und 
Verbraucher etabliert haben. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und -senatorinnen der Länder bitten 
daher die Bundesregierung zu prüfen und auf der 19. VSMK zu berichten, ob und wenn 
ja, mit welchen Regelungen (unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses der Auskunf-
teien) die Nutzung von API-Schnittstellen durch Auskunfteien transparenter werden 
kann. 

 

Bericht: 

Die zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) öffnete den EU-Zahlungsverkehrsmarkt 
für den Wettbewerb: So können im Rahmen der PSD2 sogenannte Zahlungsauslöse-
dienste beauftragt werden oder Kunden haben die Möglichkeit sich durch die Nutzung 
eines Kontoinformationsdienstes für alle Zahlungskonten, die sie bei verschiedenen 
Banken haben, die Kontostände und Umsätze in aufbereiteter Form anzeigen zu las-
sen. Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste unterliegen dabei der Er-
laubnis- bzw. Registrierungspflicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) sowie der laufenden Aufsicht. 

Damit die Zahlungsauslöse- sowie Kontoinformationsdienstleister diese Services voll-
automatisiert anbieten können, ermöglicht ihnen die PSD 2 – mit Erlaubnis des Konto-
inhabers - einen technischen Zugang zu Zahlungskonten über sog. API-Schnittstellen. 
Zugang wird diesen Anbietern aber nur unter engen Voraussetzungen gewährt. So 
muss der Kontoinhaber dem Zugang explizit zustimmen. Zudem dürfen Kontoinforma-
tionsdienstleister die Daten nur für die vom Zahlungsdienstnutzer bestimmten Zwecke 
verwenden. Sensible Zahlungsdaten, die mit dem Zahlungskonto in Verbindung ste-
hen, dürfen nicht angefordert werden. 

In Bezug auf die Forderung nach einer potentiellen Reglementierung (unter Wahrung 
des Geschäftsgeheimnisses der Auskunfteien) der Nutzung von API-Schnittstellen 
durch Auskunfteien für Scoring ist zu beachten, dass die PSD2 im Einklang mit der 
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Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) steht. Die DSGVO hat dabei das Recht auf 
Datenportabilität geschaffen. Die PSD2 konkretisiert vor allem die technische Ausge-
staltung der Datenportabilität, damit diese automatisiert (medienbruchfrei) erfolgen 
kann. 

Die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzge-
setzes gelten für alle in Deutschland tätigen Unternehmen und zwar unabhängig von 
den Eigentümerstrukturen. 

Die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzrechts obliegt den zuständigen Da-
tenschutzaufsichtsbehörden. Für die Schufa Holding AG ist dies der Hessische Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

Die EU-Kommission hat eine umfassende Überprüfung von Anwendung und Auswir-
kungen der PSD2 eingeleitet. Dabei spielen auch verbraucher- und datenschutzrecht-
liche Aspekte, das Zusammenspiel mit der Datenschutzgrundverordnung und die Ri-
siken für die Privatsphäre der Kund*innen eine Rolle. Die EU-Kommission hat ange-
kündigt, auf Basis der Überprüfung im Juni 2023 einen Gesetzgebungsvorschlag für 
eine überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie vorzulegen. In diesem Zusammenhang 
werden auch Fragen der Transparenz zu diskutieren sein. 
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Anlagen zu TOP 44 Energiewende und Verbraucher/innenkompetenz – 

Einbindung der Verbraucherinnen und Verbraucher in 

die Energiewende 

Anlage 1 Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Länder begrüßen die Ziele der Bundesregierung, den Ausbau der Erneuer-
baren Energien zu forcieren und damit voranzubringen. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Länder haben sich mit der Frage befasst, ob die Anreize für Verbraucherin-
nen und Verbraucher – unabhängig von deren Kaufkraft – mit einer Nutzung Erneuer-
barer Energien sowie durch Energieeinsparungen die Ziele der Energiewende zu för-
dern, ausreichend sind. Sie erkennen insoweit Potentiale, dass Verbraucherinnen und 
Verbraucher durch eine systematische, technisch optimierte Nutzung aller Dach- und 
womöglich auch Fassadenflächen für Photovoltaik oder auch Solarthermie an einem 
Mietshaus oder Eigenheim profitieren. 

3. Für eine weitere Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien am Energieverbrauch 
privater Haushalte bittet die Verbraucherschutzministerkonferenz die Bundesregie-
rung insbesondere um Prüfung folgender Maßnahmen: 

 Aufstockung der Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude 
(EBW). 

 Kostenübernahme für vorbereitende Maßnahmen und Planungen zur Umstel-
lung von Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen auf Heizungsanlagen mit 
regenerativen Energiequellen. 

 Förderung von Maßnahmen der Sektorkopplung für private Haushalte in den 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. 

 Teilhabe privater Haushalte ohne Wohneigentum an der Energiewende durch 
Lockerungen der räumlichen Begrenzung und Vereinfachungen beim Mieter-
strom sowie Erleichterungen der Nutzung von Mieterstrom durch Dritte für die 
E-Mobilität. 

 Förderung und Erleichterung der Verwendung von Stecker-Solargeräten für 
Mieterinnen und Mieter. 

 Förderung des Austauschs von verbrauchsintensiven Haushaltsgeräten insbe-
sondere dort, wo die Herstellung, Lieferung und Nutzung eines verbrauchsär-
meren Gerätes die Energiebilanz verbessern würde. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Länder bitten die Bundesregierung außerdem intensiver zu prüfen, welche 
weiteren Anreize insbesondere bei Haushalten mit geringerem Einkommen gesetzt 
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werden können, um tatsächlich alle Verbraucherinnen und Verbraucher in der Ener-
giewende auf Grundlage des Ausbaus der Erneuerbaren Energien einzubinden. 

5. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutz-senato-
rinnen der Länder bitten die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz auf der nächsten VSMK über die geplanten bzw. 
durchgeführten Maßnahmen zu berichten. 

 

Bericht: 

Es ist ein wichtiges Anliegen für die Bundesregierung, Verbraucher*innen in die Ener-
giewende und beim Ausbau Erneuerbarer Energien einzubinden. Die Bundesregie-
rung prüft stets, wie dies gelingen kann und wie auch Haushalte mit geringerem Ein-
kommen an der Energiewende teilhaben können. 

Es wurden bereits verschiedene Maßnahmen angestoßen, um Verbraucher*innen bei 
der Nutzung erneuerbarer Energien stärker zu beteiligen: 

Mit dem EEG 2023 wurde die Förderung von PV-Mieterstrom deutlich verbessert. Der 
Mieterstromzuschlag kann nun auch für Anlagen größer als 100 kW beansprucht wer-
den, die Degression wurde ausgesetzt. Als zusätzliche Erleichterung wurde die Inan-
spruchnahme der Mieterstrom-Förderung auch dann ermöglicht, wenn die Anlagenbe-
treiberin oder der Anlagenbetreiber nicht selbst als Stromlieferant der Bewohnerinnen 
und Bewohner tätig werden, sondern dies einem Dritten überlässt. 

Mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, mit Hilfe intelligenter Messsysteme einen virtuellen Summenzähler 
zu bilden. Dies stellt eine erhebliche Vereinfachung und Kostenentlastung für Mehr-
parteienliegenschaften mit Eigenverbrauch dar, weil so die physische Summenzäh-
lung am Netzanschlusspunkt vermieden werden kann. Diese Maßnahme reduziert 
Kosten und Aufwand sowohl im bestehenden Mieterstrommodell als auch bei der „ge-
meinschaftlichen Gebäudeversorgung“. 

Weiterhin plant das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine zeitnahe 
Entbürokratisierung von Mieterstrommodellen und Balkon-PV. Eine Analyse von Maß-
nahmen wurde Anfang Mai auf dem zweiten PV-Gipfel im Rahmen der Endfassung 
der PV-Strategie des BMWK vorgestellt und dokumentiert (https://www.bmwk.de/Re-
daktion/DE/Meldung/2023/20230505-photovoltaik-strategie.html). Unter anderem wird 
derzeit durch das BMWK geprüft, ob eine für Mieter*innen freiwillige gemeinschaftliche 
Gebäudeversorgung nach dem Beispiel Österreichs auch in Deutschland geschaffen 
werden kann. Auch die derzeitigen Regelungen zur Anlagenzusammenfassung sowie 
die Installation von PV auf benachbarten Nichtwohngebäuden, wie z.B. Parkhäusern 
oder Garagen, werden derzeit vom BMWK überprüft. Auch die Nutzung von Balkon-
PV-Anlagen wurde bereits erleichtert und soll durch weitere Gesetzesänderungen 
noch attraktiver werden. Für Anlagen bis 600 W wurde ein vereinfachtes Verfahren 
eingeführt, nach dem die Anlagenbetreibenden die Anmeldung nun ohne die Unter-
schrift einer Elektrofachkraft beim Netzbetreiber einreichen und die Anlage ohne Fach-
kraft in Betrieb nehmen können. Geplant ist darüber hinaus u.a. die Schwelle von 600 



19. Verbraucherschutzministerkonferenz 

am 30. Juni 2023 in Konstanz 

Seite 163 von 171 
 

W zu erhöhen und Steckersolar in den Katalog privilegierter Maßnahmen im Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) aufzuneh-
men. 

Darüber hinaus wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Be-
teiligung der Bundesnetzagentur in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine Diskussion mit 
Stakeholdern anstoßen zu Möglichkeiten einer Ausweitung der gemeinschaftlichen 
Nutzung von PV-Strom unter Nutzung des öffentlichen Netzes. Im Kern geht es um die 
Frage, ob und in welchem Umfang für die gemeinschaftliche Nutzung von lokal erzeug-
tem Strom vereinfachte Regeln und Vergünstigungen gelten sollten. In verschiedenen 
europäischen Ländern ist solch ein „Energy Sharing“ bereits einfacher als in Deutsch-
land möglich: Bürger*innen organisieren sich in Erneuerbare-Energien-Gemeinschaf-
ten, um grünen Strom selber zu erzeugen, zu verbrauchen, zu speichern oder zu ver-
kaufen. Hierbei sind viele Aspekte mitzudenken, auch mögliche Auswirkungen auf den 
Verbraucherschutz, auf die Refinanzierung der Netze, auf den Strommarkt und auf die 
Verteilnetze. 

Weiterhin bietet die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanzierte 
Energieberatung der Verbraucherzentralen ein umfassendes interessenneutrales Be-
ratungsangebot. 2022 wurden im Rahmen dieses Projektes rund 280.000 Haushalte 
unabhängig und neutral bei Fragen zu Energiekosten und -effizienz sowie zu Einspar-
möglichkeiten in diesem Bereich beraten. Das Beratungsportfolio umfasst dabei u.a. 
die Themen Energiesparen (Strom, Heizenergie), Energieabrechnungen (Strom, Gas, 
Heizung), Erneuerbare Energien, Energetische Sanierung, Moderne Heiztechnik so-
wie Fördermöglichkeiten. Verbraucher*innen können sich bei persönlichen Gesprä-
chen in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen oder auch telefonisch bzw. per 
Video kostenlos beraten lassen, zudem werden auch Online-Vorträge angeboten. Dar-
über hinaus können Energieberater*innen im Bedarfsfall auch die konkrete Situation 
in Haus oder Wohnung untersuchen, um geeignete Empfehlungen, z. B. zur Verbes-
serung der Energieeffizienz oder zum Einsatz erneuerbarer Energien geben zu kön-
nen. Für diese Leistungen ist grds. in einheitlicher Eigenanteil von 30 Euro zu zahlen, 
einkommensschwache Haushalte erhalten diese kostenlos. Die Förderung der Ener-
gieberatung wird auch in den kommenden Jahren durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz fortgesetzt. 

Der von der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Stromspar-Check von Caritas 
e. V. und dem Bundesverband Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands bie-
tet einkommensschwachen Haushalten Energie- und Umweltschutzberatung. Im Rah-
men des Projektes beraten geschulte ehemals langzeitarbeitslose Menschen, Haus-
halte mit geringem Einkommen zum Einsparen von Wärmeenergie, Wasser und Strom 
in Hausbesuchen vor Ort. Dieses Angebot wird unterstützt durch Telefon- und On-
lineberatung sowie der Sprechstunden in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern. Ver-
schiedene Aktivitäten wie eine Facebook-Werbekampagne zur bundesweitern Sicht-
barkeit unterstützen die Akquise interessierter Haushalte für die Durchführung von 
Checks. Auch können einkommensschwache Haushalte bis zu 200 Euro für den 
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Tausch von alten und energieineffizienten Kühlschränken und Gefriertruhen bekom-
men. Ziel ist es einkommensschwache Haushalte gezielt zu unterstützen, um Energie-
kosten für diese Haushalte zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren. 

Mit dem vom der BReg vereinbarten Förderkonzept zum erneuerbaren Heizen wird die 
Bundesförderung für Effiziente Gebäude (BEG) weiterentwickelt, damit auch künftig 
die Förderung zu den neuen gesetzlichen Anforderungen passt und mögliche Härte-
fälle besser adressiert werden können. Für Empfänger von einkommensabhängigen 
Transferleistungen wurde ein Förderbonus von 20 % vereinbart. 

Die Bundesregierung prüft, mit welchen Maßnahmen weitere Anreize gesetzt werden 
können, um auch bei Haushalten mit geringerem Einkommen die Energieeffizienz zu 
verbessern. Auch die aktuellen Novelle der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) sieht 
vor im Rahmen der Verpflichtung zur Einsparung von Endenergie vor, dass zu einem 
bestimmten Anteil auch Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiearmut ergriffen wer-
den müssen. 

 

Anlage 2  Zielsetzung des Stromspar-Checks 

Anlage 2.pdf
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Baden-Württemberg


Zielsetzung des Stromspar-Check


Der Stromspar-Check ist ein gemeinsames Angebot des Deutschen Caritasverbandes 
e. V. und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands 
(eaD) e. V.


Das Angebot verfolgt parallel mehrere Ziele:


• Verbrauch verringern und Kosten senken: Kosteneinsparung für Haushalte, 
ebenso Ersparnis für Kommunen und Bund


• Beschäftigung fördern: Qualifizierung von ehemalige langzeitarbeitslosen 
Menschen in einem Beschäftigungsfeld der Zukunft.


• Bildung stärken: Hilfe zur Selbsthilfe, Befähigung zur aktiven Teilnahme am 
Klimaschutz


• Klima schützen: bisherige Einsparungen: 700.000 t CO²
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Standorte in Baden Württemberg 


Standorte SSC Caritas B-W
•Rems-Murr-Kreis
•Ostalbkreis/Aalen
•Heidenheim
•Zollernalb-Kreis
•Tuttlingen 
•Konstanz
•Breisgau-Hochschwarzwald
•Emmendingen/Herbolzheim
•Offenburg
•Lahr
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Bilanz


• 41.460 Beratungen wurden seit 2009 an den Standorten der Caritas BW 
umgesetzt, davon 1207 im Jahr 2022


• Insgesamt konnten mit dem SSC seit 2009 in BW gut 121.000 Personen erreicht 
werden


• Durchschnittliche Einsparungen in den HH in BW: 


• Strom: 407 kWh/Jahr


• Wasser: 14,1 m3/Jahr 







Caritas
Baden-Württemberg


Bilanz II
Bilanz des Projekts auf Bundesebene:







Caritas
Baden-Württemberg


Finanzierung


Summe der Einnahmen und Aufwendungen für das Projekt Stromspar-Check der Caritas BW 
(Zeitraum 01.04.2023- 30.03.2024)


bei 6/10 Standorten ist Bundesfinanzierung aktuell befristet bis 
03/2024 
 Ausfall von gut 200.000 Euro Bundesmittel ab 03/2024 droht


Aufwendungen Einnahmen, davon…


Bundesmittel LKR/Kommune/JC Eigenmittel Sonstige


706.634 371.407 202.109 110.518 22.600







Caritas
Baden-Württemberg


Ausblick und Diskussion


• Wie kann eine Perspektive für das Projekt SSC in 
Baden-Württemberg über 2024 hinaus aussehen und 
gestaltet werden?


• Wie kann ein gemeinsames Signal aus Baden-
Württemberg zum Erhalt der Standorte gesendet 
werden?





Dateianlage
Doppelklick auf Büroklammer, um Anlage 2 zu TOP 44 zu öffnen (mit Adobe Acrobat Reader)
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Anlage zu TOP 46 Verbesserung der Informationen für Verbraucherinnen 

und Verbraucher über Antriebsbatterien von Elektro-

fahrzeugen 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder begrüßen die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. 
Die Nutzung dieser Fahrzeuge stellt einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klima-
schutzziele im Mobilitätsbereich und zur Reduzierung der Luftverschmutzung dar. Für 
die Zielerreichung ist es von zentraler Bedeutung, dass der Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt. 

2. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder betonen, dass für eine Entscheidungsfindung der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher vor Anschaffung eines Elektrofahrzeugs geeignete und ver-
lässliche Informationen über die relevanten Parameter der Antriebsbatterien von Elekt-
rofahrzeugen, insbesondere zu den Fragen der Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit, CO2-
Bilanz, Sicherheit und die Entsorgung sowie Recyclefähigkeit essentiell wichtig sind. 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder begrüßen in diesem Zusammenhang, dass in dem Vorschlag 
der EU-Kommission vom 10. Dezember 2020 für eine Verordnung über Batterien und 
Altbatterien (COM -2020- 798 final) Regelungen zu Nachhaltigkeits-, Sicherheits-, 
Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen für Batterien sowie die Einführung 
eines Batteriepasses vorgesehen sind. 

4. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder erachten es für wichtig, dass der Batteriepass den Bedürfnissen 
zur schnellen und nachvollziehbaren Information der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher über die relevanten Parameter der Produktion und Entsorgung von Antriebsbat-
terien ausreichend Rechnung trägt. Die Informationen müssen auch für technische 
Laien gut verständlich sein und den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen für ihre 
Kaufentscheidung problemlosen Produktvergleich ermöglichen. Die VSMK bittet die 
Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass der Verord-
nungsvorschlag zum Batteriepass diesem Anspruch gerecht wird und erforderlichen-
falls um weitere geeignete Informationspflichten (z.B. in Form eines aussagekräftigen 
und leicht verständlichen Labels) ergänzt wird. 

5. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder sind der Auffassung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
sich auch nach einem Kauf jederzeit über den Zustand der Batterie informieren können 
sollten. Das Funktionieren eines größer werdenden Gebrauchtwagenmarkes für Elekt-
rofahrzeuge setzt eine verlässliche technische Prüfung des Batteriezustands durch 
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den TÜV, Werkstätten und Kfz-Sachverständige voraus. Die VSMK bittet die Bundes-
regierung zu prüfen, wie Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien dazu ver-
pflichtet werden können, die Verbraucherinnen und Verbraucher, das Kraftfahrzeug-
gewerbe und technische Prüfstellen über die hierfür benötigten Parameter zu informie-
ren. 

6. Die Verbraucherschutzministerinnen, -minister und die Verbraucherschutzsenato-
rinnen der Länder bitten die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz, auf der nächsten VSMK über die geplanten und 
durchgeführten Maßnahmen zu berichten. 

 

Bericht: 

Die Ziffern 1 bis 6 werden zusammenhängend beantwortet. 

Am 10. Dezember 2020 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für einen neuen 
Rechtsrahmen für Batterien vorgelegt, mit dem die bestehende EU-Batterierichtlinie 
aufgehoben und durch eine unmittelbar in den Mitgliedsstaaten verbindliche EU-Bat-
terieverordnung (EU-BattVO) ersetzt werden soll. Das Europäische Parlament hat am 
10. März 2022 seinen Standpunkt festgelegt. Der Umweltrat hat am 17. März 2022 
seine Allgemeine Ausrichtung einstimmig angenommen. Daraufhin fanden im Rahmen 
von vier technischen Trilogen Verhandlungen statt, die am 9. Dezember 2022 in einer 
vorläufigen Einigung mündeten. 

Die Bundesregierung hat sich an vielen Stellen für eine nachhaltige Produktgestaltung 
sowie für umfangreiche Informationspflichten eingesetzt. Für Elektrofahrzeugbatterien 
müssen Unterlagen mit den Werten für die Parameter der elektrochemischen Leistung 
und Haltbarkeit bereitgestellt und allgemeine Kennzeichnungspflichten auf der Batterie 
eingehalten werden. Weiterhin wird der Zugriff auf Leistungsdaten im Batterie-Ma-
nagement-System geregelt. 

Mit dem Digitalen Batteriepass wird nach einer Übergangsfrist von 42 Monaten ein 
erster Digitaler Produktpass für Elektrofahrzeugbatterien eingeführt. Der Digitale Bat-
teriepass enthält Informationen über das Batteriemodell und spezifische Informationen 
für die einzelne Batterie, einschließlich Informationen, die sich aus der Verwendung 
dieser Batterie ergeben. Auch der Treibhausgas-Fußabdruck, Informationen zur Her-
kunft der Rohstoffe, zum Rezyklatanteil sowie zur voraussichtlichen Lebensdauer des 
Batteriemodells werden enthalten und öffentlich verfügbar sein und somit eine infor-
mierte Kaufentscheidung der Nutzerinnen und Nutzer befördern. Zusätzlich werden 
Informationen zu Demontage (inkl. Sicherheitsaspekten), Recycling und Optionen der 
Nachnutzung für Marktakteure und Überwachungsbehörden verfügbar sein. 

Nach juristischer und textlicher Prüfung soll die EU-BattVO voraussichtlich im dritten 
Quartal 2023 beschlossen werden. 
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Anlage zu TOP 47 Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwär-

memarkt 

Anlage  Bericht des BMUV 

Auftrag: 

1. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder nehmen den schriftlichen Bericht des Bundes zur Kenntnis. 

2. Sie begrüßen die bisher vom Bund umgesetzten und auf den Weg gebrachten ge-
setzlichen Änderungen zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Fernwärmemarkt 
und bitten den Bund um baldige Einleitung der Länderanhörung zur Novellierung der 
AVBFernwärmeV. Sie erinnern dabei an die Forderungen der 17. VSMK (TOP 19). 

3. Die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie die Verbraucherschutzse-
natorinnen der Länder bitten den Bund, über die neu ergriffenen Maßnahmen zur Ver-
besserung des Verbraucherschutzes im Fernwärmemarkt zur nächsten VSMK zu be-
richten und dabei insbesondere einzugehen auf die VSMK-Bitten zu einem branchen-
spezifischen außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren für den Bereich Fernwärme 
mit einer Teilnahmeverpflichtung für Fernwärmeversorgungsunternehmen und der 
Entwicklung einer deutschlandweiten Wärmekarte. 

 

Bericht: 

Zur Forderung nach Novellierung der AVBFernwärmeV und Stärkung des Verbrau-
cherschutzes im Fernwärmemarkt: 

Zur Novellierung der AVBFernwärmeV hat das BMWK die nächsten Schritte ergriffen: 
Die vom BMWK mit Stellungnahmefrist bis Ende August 2022 eingeleitete Anhörung 
der Länder und Verbände zu dem Novellierungsentwurf erbrachte 22 umfangreiche 
Stellungnahmen. Das BMWK überarbeitet derzeit darauf aufbauend den Verordnungs-
text. 

Mit der Novelle der AVBFernwärmeV soll der Verbraucherschutz im Fernwärmemarkt 
gestärkt werden. Unter anderem sollen Verbraucher*innen zusätzliche Rechte und 
mehr Transparenz bei Abschluss eines Fernwärmevertrages erhalten. Ziel ist es, ins-
gesamt attraktive Rahmenbedingungen für eine günstige Versorgung der Verbrau-
cher*innen zu schaffen. 

 

Zur Forderung eines branchenspezifischen außergerichtlichen Streitbeilegungs-ver-
fahrens für den Bereich Fernwärme mit einer Teilnahmeverpflichtung für Fernwärme-
versorgungsunternehmen: 

Kürzlich wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auf EU-Ebene eine politi-
sche Einigung über die Energieeffizienzrichtlinie der EU erzielt. Diese enthält auch Re-
gelungen zu Schlichtungsstellen für den Fernwärmebereich. Nach Vorliegen der 
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rechtskräftigen Fassung in deutscher Sprache wird eine rechtliche Prüfung und ent-
sprechende Umsetzung der europarechtlichen Anforderungen erfolgen. 

 

Zur Entwicklung einer deutschlandweiten Wärmekarte: 

Die Umsetzung der von der Verbraucherschutzministerkonferenz geforderten deutsch-
landweiten Wärmekarte muss in Fragen der Umsetzbarkeit sowie in der Frage der Er-
mächtigungsgrundlage weiter erörtert werden. Die Novelle der AVBFernwärmeV soll 
die Verfügbarkeit von Informationen im Internet, u.a. zu Preisen und Preisbestandtei-
len, jedoch weiter stärken. 

 

Zu sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Fernwär-
memarkt: 

Das BMWK arbeitet an einem Vorschlag zur Novellierung der Kostenneutralitätsrege-
lung des § 556c BGB in Verbindung mit der Wärme-Liefer-Verordnung (WärmeLV) mit 
dem Ziel einer Aktualisierung und der Erleichterung der Umstellung auf Wärmeliefe-
rung im Mietwohnbestand. 
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Anlage zu TOP 54 Modernisierung der IT-Architektur und des Datenma-

nagements im gesundheitlichen Verbraucher-schutz - 

Realisierung der zentralen Koordinierungs- und Kom-

munikationsstelle 

Anlage  Bericht der LAV 

Bericht der LAV zum Stand der Etablierung einer zentralen IT-Architektur im 
gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV) 
 
Mit Beschluss zu TOP 49 der 17. VSMK wurde das Konzept zur Etablierung einer 
zentralen IT-Architektur im gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITA gV) bestätigt 
und die Umsetzung beauftragt. Hierzu wurden u. a. zwei LAV-Projektgruppen einge-
richtet, welche einerseits mit der Schaffung einer Verwaltungsvereinbarung zur Ein-
richtung einer zentralen Koordinations- und Kommunikationsstelle (KKS) der Länder 
und andererseits mit der Prüfung der bestehenden und dem Vorschlag fehlender 
Rechtsgrundlagen zum Betrieb der ZITA gV beauftragt wurden. Zudem wurde ein 
Aufbaustab zur Erarbeitung erster Arbeitsgrundlagen (IT-Rahmenplan mit Stufenkon-
zept für die nächsten zwei Jahre sowie ein Kommunikationskonzept) eingerichtet, um 
einen zeitnahen Start des Projektes zu ermöglichen. Über den erreichten Sachstand 
wird berichtet: 
 
Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und 
Kommunikationsstelle (KKS) 
Die Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und 
Kommunikationsstelle (KKS) mit Regelungen zu Organisation, Aufgaben, Ausstat-
tung und Finanzierung der KKS ist nach Unterschrift durch alle Länder und den Bund 
zum 1. November 2022 in Kraft getreten. 
 
Zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) 
Die zentrale Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) wurde organisatorisch 
im Land Niedersachsen angesiedelt. Bisher konnten neben der Leitung (Dienstbe-
ginn 01.08.2023) weitere 6 der insgesamt 12 VZÄ besetzt werden. Die KKS befasst 
sich mit der Planung und Umsetzung der zentralen IT-Architektur und des Datenma-
nagements unter Berücksichtigung föderaler Strukturen. Bis zum entsprechenden 
Aufwuchs der KKS unterstützt die Firma ‚PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH‘ 
beim Aufbau eines Anforderungs- und Auftragsmanagement und in der Dienstleister-
steuerung. Folgende Arbeitspakete sind vorgesehen: 
AP 1 - Erarbeitung Vorgehensmodell für die Umsetzung der ZITA gV 
AP 2 - Unterstützung Erarbeitung Fachkonzeption und Umsetzungsbegleitung 
AP 3 - Unterstützung Aufbau technische Basis 
AP 4 - Unterstützung Dienstleistersteuerung und Anforderungsmanagement 
BALVI 
AP 5 - Projektmanagementunterstützung. 
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Auswahl eines Rechenzentrums 
Das niedersächsische Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung (SLA) 
wurde mit Beschluss durch die 40. LAV (TOP 14) im November 2022 als zuständiges 
Rechenzentrum für die ZITA gV beauftragt. Im Vorfeld hatte das SLA an Hand eines 
„Proof of Concept“ den Nachweis erbracht, dass es dieser Aufgabe gewachsen ist. 
 
IT-Rahmenplan und Stufenkonzept 
Der in der 39. LAV (TOP 20) freigegebene IT-Rahmenplan sowie das Stufenkonzept 
bilden die Grundlage für die Arbeiten der KKS. Die weitere Ausgestaltung, Konkreti-
sierung und Umsetzung der ZITA gV innerhalb des vorgegebenen ITRahmenplans 
obliegt nun der KKS. 
Zu den ersten Schritten gehören u.a. die Vorbereitung der zentralen Datenhaltung, 
ein bundesweit zentrales Betriebsregister zur Sicherstellung der Eindeutigkeit eines 
jeden Betriebes sowie eine entsprechende zentrale Benutzer-, Rollen- und Rechte-
verwaltung sowie der Datenaustausch mit externen Systemen über standardisierte 
Schnittstellen. Dabei sollen Datenschutz und Informationssicherheit sowie Zukunfts- 
und Innovationsfähigkeit stets gewährleistet bleiben und sämtliche Entwicklungen 
auch unter dem Grundsatz der Kostenbewusstheit betrachtet werden. 
 
Kommunikationskonzept 
Um das Gelingen dieses ambitionierten und umfangreichen, bundesweiten Vorha-
bens sicherzustellen, ist es erforderlich, alle Beteiligten aktiv mitzunehmen und ein-
zubinden. Die konkrete Umsetzung des umfassenden Kommunikationskonzeptes un-
ter Berücksichtigung der bereits im Aufbaustab erarbeiteten Interessenslagen und 
Aufgaben der unterschiedlichen Stakeholder obliegt der KKS als zentraler Kommuni-
kationsinstanz. 
 
Rechtsgrundlage für zentrale Datenhaltung und -verarbeitung 
personenbezogener Daten 
Um zu überprüfen, ob für den vollumfänglichen Betrieb der zentralen IT-Architektur 
mit zentraler Ablage und Schnittstellenverkehr von personenbezogenen Daten das 
bisherige Rechtsgrundlagengerüst ausreichend oder bspw. unter Berücksichtigung 
der DSGVO anzupassen ist, wurde eine LAV-Projektgruppe gegründet. Deren Arbeit 
dauert aktuell noch an. Aufgrund des engen Zusammenhangs mit der Planung zum 
Aufbau der zentralen IT-Architektur und der Modernisierung des Datenmanagements 
ist hier von einem kontinuierlichen Arbeitsfortschritt auszugehen. 
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Anlage zu TOP 56 Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nach 

der REACH-Verordnung beschränken - Eintrag in die 

Lebensmittel- und Futtermittelkette vermeiden 

Anlage  Informationen der dänischen Delegation im Namen der tschechi-

schen, der dänischen, der deutschen und der niederländischen Delegation zur 

Festlegung neuer und niedrigerer Grenzwerte für den Höchstgehalt von PFAS 

in Lebensmitteln anlässlich der 3811. Tagung des Rates der Europäischen 

Union am 25. April 2023 (Dok. 8404/23) 

 

Anlage 1.pdf

 

 




. April 2023   Länderbeobachterbericht 15/23 


___________________________________________________________________________________________________ 


Der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union 


Avenue Edmond Mesens 7a, B-1040 Brüssel 
Tel: 0032-2-235 02 70  E-Mail: laenderbeobachter@laenderbeobachter.bwl.de  Homepage: www.laenderbeobachter.de 


78 


b) Festlegung neuer und niedrigerer Grenzwerte für den Höchstgehalt von PFAS in 


Lebensmitteln 


- Informationen der dänischen Delegation im Namen der tschechischen, der dänischen, der 


deutschen, und der niederländischen Delegation.


Dok. 8404/23 (Establishment of new and lower maximum levels for PFAS in 
foodstuffs - Information from the Danish delegation on behalf of the 
Czech, Danish, German and Netherlands delegations, 19.04.2023) 


COM(2020) 667 (MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE 
PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN 
AUSSCHUSS DER REGIONEN Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit Für eine schadstofffreie Umwelt, 14.10.2020) = Dok. 
11976/20


AE-Nr. 200861 


BR-Drs. 626/20(B)


LB-Berichte 57/22 TOP3c, 37/21 TOP 6c, 08/21 TOP 5b) 


Der Bundesrat hat in seiner 997. Sitzung am 27.11.2020 gem. §§ 3 und 5 EUZBLG Stellung 
genommen: 


Er begrüßt die von der Kommission vorgelegte Chemikalienstrategie (Ziff. 1). Hinsichtlich der 
Per- und Poliyfuoralkylsubstanzen (PFAS) unterstützt der BR insbesondere das von der KOM 
angekündigte umfassende Maßnahmenpaket sowie deren Behandlung als Stoffgruppe. Der BR 
unterstützt das geplante PFAS-Verbot hinsichtlich verbrauchernaher Produkte und umweltoffener 
Anwendungen. Er begrüßt weiterhin die im Aktionsplan angekündigten 
Höchstmengenregelungen für PFAS in der EU-Verordnung über Lebensmittelkontaminanten als 


- und ökotoxischen Wirkungen von PFAS sowie 
des hohen Grades an Kontaminationen mit diesen Chemikalien in der EU spricht sich der 
Bundesrat für eine zeitnahe und zügigere als die im Aktionsplan vorgesehene Umsetzung der 
Vorschläge aus. Der Bundesrat ist daher der Auffassung, dass ein entsprechender 
Regelungsvorschlag nicht wie geplant erst im Jahr 2022 vorgelegt werden sollte. 


Sachstand vor Ratsbefassung 


Laut der Tagesordnung wird die dänische Delegation im Namen der tschechischen, der dänischen, der 


deutschen, und der niederländischen Delegation eine Information zur Festlegung neuer und niedrigerer 


Grenzwerte für den Höchstgehalt von PFAS in Lebensmitteln vorlegen. Die dänische Delegation hat 


dazu ein Hintergrundvermerk (Dok. 8404/23) vorbereitet (maschinelle Höflichkeitsübersetzung):
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Festlegung von neuen und niedrigeren Höchstwerten für PFAS in Lebensmitteln


Informationen der dänischen Delegation im Namen von Deutschland, den Niederlanden 


und der Tschechischen Republik. 


Poly- und Perfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind vom Menschen hergestellte Chemikalien, die 


aufgrund ihrer vielfältigen Verwendung in Industrie- und Verbraucheranwendungen in der 


Umwelt, bei Tieren und Menschen weit verbreitet sind. Dies und das zunehmende Wissen über 
die Risiken, die diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen, sowie 


der grenzüberschreitende Charakter von PFAS machen ein gemeinsames Vorgehen auf EU-


Ebene erforderlich.  


Die Exposition des Menschen gegenüber PFAS erfolgt hauptsächlich über Lebensmittel und 


Trinkwasser. Nach Risikobewertungen durch die Europäische Behörde für 


Lebensmittelsicherheit (EFSA) und gemessenen Werten in Lebensmitteln aus den EU-


Mitgliedstaaten hat die Europäische Kommission Höchstwerte für PFAS in bestimmten


Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Eier, Fleisch, Fisch, Fischereierzeugnisse und Muscheln) 


ab dem 1. Januar 2023 eingeführt. 


Wir halten es für notwendig, die bestehenden Höchstwerte routinemäßig zu überprüfen, mit dem 


Ziel, sie so weit wie möglich zu senken, sobald neue Daten über das Vorkommen vorliegen. 


Darüber hinaus ist es wichtig, neue Höchstwerte für PFAS in weiteren Lebensmitteln 


festzulegen. Zu diesem Zweck sollten der EFSA von allen Mitgliedstaaten Daten zur 


Lebensmittelüberwachung vorgelegt werden, wie in der Empfehlung (EU) 2022/1431 der 


Kommission gefordert. Außerdem werden die Mitgliedstaaten in dieser Empfehlung 


aufgefordert, die Quellen von PFAS in Lebensmitteln zu ermitteln. Wir wissen, dass Futtermittel 


eine wichtige Quelle für PFAS in Lebensmitteln sind.


Um die Exposition von Mensch, Tier und Umwelt gegenüber PFAS zu verringern und dadurch 


die damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu bekämpfen, halten wir es für 


unerlässlich, die Quellen dieser Stoffe gezielt zu ermitteln. Im Januar 2023 haben die 


zuständigen Behörden Dänemarks, Deutschlands, der Niederlande, Schwedens und Norwegens 


bei der Europäischen Chemikalienagentur einen gemeinsamen Vorschlag für eine 


Beschränkung der EU-Chemikaliengesetzgebung (REACH) für eine Vielzahl unterschiedlicher 


Verwendungen von mehr als 10.000 PFAS eingereicht. Dies ist ein sehr wichtiger Vorschlag, 


um die künftige Belastung der Umwelt und damit auch die Kontamination von Lebens- und 


Futtermitteln zu verringern.  


Neben der Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von 


PFAS im Rahmen von REACH sind niedrige Höchstwerte für PFAS in Lebensmitteln ein 


wirksames Instrument zur Verringerung der Exposition des Menschen. Dänemark, Deutschland, 


die Niederlande und die Tschechische Republik fordern die Europäische Kommission auf, bei 


der Senkung der bestehenden und der Festlegung neuer Höchstwerte für PFAS in Lebensmitteln 


auf der Grundlage von Daten zum Vorkommen in Lebensmitteln so ehrgeizig wie möglich 


vorzugehen. 


Ergebnis 


Der Rat hat die Information der dänischen Delegation zur Festlegung neuer und niedrigerer Grenzwerte 


für den Höchstgehalt von PFAS in Lebensmitteln zur Kenntnis genommen.  
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Einzelheiten 


SWE RPräs (Peter KULLGREN) leitet ein, dass die dänische Delegation einen Vermerk zur Festlegung 


neuer und niedrigerer Grenzwerte für den Höchstgehalt von PFAS in Lebensmitteln vorgelegt habe. Der 


Vorsitz bittet DNK um das Wort.  


DNK erklärt, dass PFAS ein immer größeres Risiko darstelle. Man müsse die Verwendung reduzieren 


und höhere Niveaus von PFAS in der Umwelt vermeiden. Man brauche auch neue Grenzwerte Dies sei 


auch für den Verbraucherschutz wichtig. Lebensmittel und Trinkwassser seien die Expositionsquellen 


für Menschen. Man rufe alle MS auf, die Quellen von PFAS zu reduzieren. Die heutige Situation sei 


nicht nachhaltig.  


DEU (Staatssekretärin Silvia BENDER) dankt der dänischen Delegation für die Initiative. Die im letzten 


Jahr von der Kommission erlassenen Höchstgehalte für PFAS in bestimmten tierischen Lebensmitteln 


sein ein erster wichtiger Schritt. Auch dafür danke DEU.  Mit Blick auf die Auswirkungen der PFAS 


auf Umwelt und Gesundheit halte DEU die formulierte Bitte um weitere und ggf. abgesenkte 


Höchstgehalte für folgerichtig. Man unterstütze daher die von Dänemark initiierte Note und sei dieser 


entsprechend beigetreten. Die im letzten Jahr veröffentlichte Kommissionsempfehlung zur 


Datensammlung zu PFAS in weiteren Lebensmitteln sei dafür eine gute Grundlage. NLD bedankt sich 


bei der DNK Delegation. Man brauche Höchstgrenzen für Fleisch, Fisch, Muscheln und mehr. Es 


brauche auch andere Höchstgrenzen für andere Lebensmittel, dies könne man nur mit Daten erzielen. 


Man unterstütze die gemeinsame Erklärung.


NLD bedankt sich bei dem Vorsitz und leitet ein, dass PFAS eine Schlüsselfrage sei, wenn es um die 


Verringerung von gefährlichen Stoffen gehe. Menschen seien diesem Stoff ausgesetzt. Es brauche 


Höchstgrenzen für Eier, Fisch, Fleisch und Muscheln. Um die Höchstgrenzen festzusetzten brauche man 


Daten und müsse zusammenarbeiten. 


LUX mache sich Sorgen angesichts, die Empfehlung der KOM solle sofort umgesetzt werden. Die 


Lebensmittel müssen überwacht werden. Man habe bereits Proben von verschiedene Tierarten 


entnommen und untersuche die Exposition. Man wolle entsprechende Grenzwerte mitdefinieren.  


BGR unterstütze die Maßnahmen, Höchstgrenzen für OFAS einzuführen. Es brauche eine 


Neubeurteilung.  Niedrige Grenzwerte oder sogar ein Verbot wäre für BGR erstrebenswert.  


SVN betont, dass die Labore eine gute Analysemethode entwickeln müssen. So können die MS 


Lebensmittel besser analysieren.  
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GRC leitet ein, dass PFAS Stoffe häufig verwendet würden und eine nachhaltige Auswirkung hätten. 


Schilddrüsen- und Lebererkrankungen können dadurch entstehen. Man dürfe PFAs nicht unterschätzen. 


Bevor man eine Abschaffung vornehme brauche es eine Folgenabschätzung. 


LVA erklärt, dass man ebenfalls strenge Kontrollen zu PFAS wünsche. Es gebe aktuell allerdings noch 


zu wenig Daten in den Lebensmitteln.  


FRA teile die Sorge zur Verschmutzung von PFAS. Man bereits seit 2022 Daten dazu in FRA. Diese 


brauche man um zu verstehen, wo die Risiken entstehen.  


ROU ruft die Information der KOM aus dem Jahr 2022 in Erinnerung. Man habe repräsentative Daten, 


diese habe man noch nicht. Man appelliere an die MS, die schon weiter sind und bitte um den Austausch 


von Daten.  


CZE unterstütze die Festlegung neuer Grenzwerte von PFAS. Man brauche jedoch Daten um zu 


verstehen, in welcher Menge sich diese Stoffe in Lebensmitteln befinden.  


ESP teil die Sorgen der dänischen Delegation. Man brauche Höchstrückstandsgrenzen für PFAS. 


KOM (Kommissarin Stella KYRIAKIDES) bedankt sich und erklärt, dass die Kontamination solcher 


Substanzen in Lebensmitteln ein Problem darstelle sowohl für die Umwelt als auch für den Menschen. 


Die Substanzen seien nicht abbaubar und verschmutzen die Böden. Dies habe erhebliche Effekte auf die 


menschliche Gesundheit. Daher begrüße man den Vorschlag um PFAS zu verringern. Man werde die 


Restriktion auf Grundlage der Daten der Chemikalienagentur einführen. 


SWE RPräs (Peter KULLGREN) bedankt sich und schließt den TOP ab. 
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